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Vorwort 

Die folgenden zwölf kulturphilosophischen Studien befassen sich 
kontinuierlich mit der Schweiz als einem Schulbeispiel zur Auf
deckung komplexer intra- und interkultureller Verhältnisse, mit 
der kulturellen Identität Europas, die nur kontextuell unter Ein
bezug des aussereuropäischen Umfeldes definierbar ist, und mit 
deri anstehenden globalen, sich über die gesamte Erde ausdehnen
den Verständigungsmöglichkeiten. 
Ausgangspunkt ist die Schweizerische Eidgenossenschaft, die 1998 
(a) der erfolgreichen, weil kompromissreichen Überführung ihres 
Staatenbundes in einen Bundesstaat vor 1 50 Jahren ( 1848) gedenkt, 
(6) der revolutionären Ablösung ihrer damals ein halbes Jahrtau
send alten »archaischen« republikanischen Strukturen durch eine 
»moderne« demokratische Verfassung vor 200 Jahren (1798) und 
deren anschliessenden (damals romantisch als »organisch« emp
fundenen) Amalgamisierung, schliesslich (c) der Erlangung der 
formellen eigenstaatlichen Souveränität mit der Entlassung aus 
dem nur mehr formell suprastaatlichen »Römischen Reich Deut
scher Nation« im Westfälischen Frieden vor 350 Jahren (1648). 
Diese Schweiz wird häufig als Modell für das friedliche Zusam
menleben mehrerer Kulturen in einem Staatswesen gerühmt. Sie 
kann ein solches nur halbwegs sein. Ihr Erfolg hat zu einem 
beachtlichen Teil mit politisch nicht veränderbaren Bedingungen 
zu tun. Mehr als ein Modell- eignet sich die Schweiz als ein 
Schulbeispiel für das Studium der lenkbaren und der nicht-lenk
baren Faktoren gedeihlicher plurikultureller Verhältnisse. Ähnli
ches gilt für ihre Verbindung von archaischen und modernen 
gesellschaftlichen Wertvorstellungen. In dieser Beziehung bietet 
sie sich als europäisches Vergleichsbeispiel für jene afrikanischen 
und asiatischen Staaten an, die ihre eigenen traditionellen Wert
vorstellungen und Gesellschaftsstrukturen mit guten Gründen 
nicht aufzugeben gewillt sind, sondern in »moderne nicht-west
liche Demokratien« überzuführen versuchen. 
Europa wird in Abhebung von den übrigen, geographisch defi
nierten Kontinenten als ein kulturell konstituierter Kontinent 
deklariert. Für Europa im Grossen gilt jedoch noch krasser als 
für die Schweiz im Kleinen, dass seine konventionellen Grenzen 
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zu keiner Zeit auf der ganzen Linie mit politischen, wirtschaft
lichen, sprachlichen, religiösen, werttheoretischen, kurz: kulturel
len Grenzen welcher Art auch immer zusammenfielen. Die 
Grundlage seiner kulturgeschichtlichen Identität, die Verbindung 
der griechischen mit biblischen Welt- und Wertvorstellungen, ist 
das Werk von westasiatischen und nordafrikanischen jüdischen, 
christlichen und später islamischen Intellektuellen. Seine Fortent
wicklung ist ohne den andauernden interkontinentalen Austausch 
von Gütern und Ideen nicht erklärbar. Mit der »Europäisierung 
der Menschheit« kehrt etwas in die aussereuropäischen Zivilisa
tionen zurück, das in früheren Phasen der Geschichte in umge
kehrter Richtung aus ihnen übernommen worden ist. 
Zur Einschätzung der globalen Verständigungsmöglichkeiten 
orientiert man sich am besten an den kognitiven Fähigkeiten, 
welche die intrasprachliche und intrakulturelle Kommunikation 
ermöglichen, und an den psychologischen Faktoren, welche diese 
erschweren. Vieles, in Deutschland nicht zuletzt die Erfahrung seit 
der Wiedervereinigung, deutet darauf hin, dass die intrakulturelle 
Variabilität »eines Volkes« von analoger Art ist wie die interkul
·turelle Variabilität der Menschheit. Die gleichen Bedingungen, 
welche intrakulturell die Verständigung fördern und behindern, 
tun dies auch interkulturell. 
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I 

Schulbeispiel Schweiz 

Die Welt wird entweder untergehen 
oder verschweizern. 
Friedrich Dürrenmatt 





r. Ist die viersprachige Schweiz ein Modell 
für plurikulturelle Staatswesen? 

Das häufig mit Verwunderung wahrgenommene Zusammenleben 
von vier Sprachgruppen im schweizerischen Bundesstaat basiert 
auf einer Mischung von Faktoren, die politisch lenkbar sind und 
entsprechend von anderen Staatswesen als Modellbeispiel über
nommen werden können, und von Faktoren, für die das gerade 
nicht möglich ist. In bezug auf sie ist die Schweiz ein Schulbeispiel 
zum Studium von geschichtlich kontingenten und politisch den
noch nicht veränderbaren gesellschaftlichen Bedingungen des 
menschlichen Zusammenlebens. 
Lenkbar ist eine Staatsstruktur, bei der die politischen Untertei
lungen kleiner sind als die sprachlichen, religiösen oder ethnischen 
Einheiten welcher Art auch immer. Dies ermöglicht ständig wech
selnde Koalitionen zwischen den je anders definierten Regionen. 
Ebenfalls lenkbar ist die Garantie von intrakultureller Verschie
denartigkeit, wie sie innerhalb der deutschsprachigen Schweiz erst 
für die Gleichberechtigung von ländlichen und städtischen Lebens
formen und anschliessend für unterschiedliche religiöse Überzeu
gungen vertraglich vereinbart worden ist und die sich in der später 
mehrsprachig gewordenen Schweiz - nunmehr in bewusst unge
schrieben gelassener Form - als Grundlage der interkulturellen 
Toleranz erwiesen hat. 
Nicht lenkbar ist die - für die Herstellung eines ausgewogenen 
Verhältnisses ins Gewicht fallende - kulturelle und internationale 
Bedeutung der Minderheitensprachen (beispielweise des Franzö
sischen in der Schweiz im Vergleich zum Albanischen in Jugo
slawien). Nur marginal lenkbar sind die Bedingungen dafür, 
dass die verschiedenen (sprachlichen, konfessionellen, wirtschaft
lichen) Minderheiten zusammen stärker sind als die (zugleich 
sprachliche, konfessionelle und auch wirtschaftlich überlegene) 
Mehrheit. 
Von den seit Max Weber und Carl Schmitt unter dem Titel » Ver
schweizerung« diskutierten politischen Eigenheiten der Eidgenos
senschaft hing das gedeihliche interlinguale Zusammenleben in der 
Vergangenheit am ehesten mit der militärischen Neutralität zu-
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sammen. In Zukunft dürfte - folgt man den Schriftstellern Dür
renmatt und Bichsel - vermehrt die administrativ ( und nicht gou
vernemental-obrigkeitsstaatlich) konzipierte Staatsstruktur von 
Bedeutung sein. 

Modelle gibt es für Verhältnisse, welche die Menschen selber zu 
schaffen imstande sind. Gesellschaftliche Strukturen, die sich 
menschlicher Verfügungsgewalt entziehen, kommen höchstens 
als Schulbeispiel, nicht als Modellbeispiel in Frage. Man kann an 
ihnen studieren, wie sie sich im menschlichen Zusammenleben 
auswirken. Ist abzusehen, dass sich anderswo ähnliche Verhält
nisse einstellen werden, wird man sie nicht als Vorbild, sondern als 
Vorboten der zu erwartenden Entwicklung würdigen. 
Nun werden politische Verhältnisse gemeinhin als Verhältnisse 
betrachtet, für welche die Menschen selber zuständig sind. Be
sonders, so ist man geneigt zu denken, gilt dies für kulturpolitische 
Verhältnisse. Als Kultur bezeichnet man, was Menschen nicht von 
Natur aus sind, sondern kraft ihrer Natur selber geschaffen haben 
und weiterhin schaffen können und sollen. Man muss hier jedoch 
auseinanderhalten, was die Menschen koordiniert oder unkoordi
niert, geplant oder ungeplant hervorgebracht haben und was sie -
auch ganze Staaten, Gesellschaften und Generationen - selbst beim 
besten Willen nicht zu ändern vermögen. Dazu gehören Faktoren, 
die ein friedliches und fruchtbares Zusammenleben von Angehö
rigen verschiedener Sprachen und Kulturen ermöglichen, leicht
machen und gewährleisten. Die Schweiz, die immer wieder über
schwänglich und wenig differenziert als Modellbeispiel für die 
Verträglichkeit mehrerer Sprachkulturen in ein und demselben 
demokratischen Gemeinwesen hingestellt wird, ist dafür ein deut
lich strukturiertes Schulbeispiel. Um sie als Vorbild zu nehmen, wo 
sie ein solches tatsächlich zu sein vermag, ist es unabdingbar, erst 
einmal auseinanderzuhalten, was an ihren gesellschaftlichen Ver
hältnissen auf eine politische Entscheidung zurückführbar ist und 
was nicht. Vor allem ist zu bedenken, was an ihren Verhältnissen 
gar nicht planbar war und auch niemals mit einem staatspolitischen 
Kraftakt hätte in die Wege geleitet werden können, schon gar nicht 
einvernehmlich (»konsensuell«) und innerhalb weniger Genera
tionen. 
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I. Keine Deckungsgleichheit von politischen, 
sprachlichen und kulturellen Grenzen 

Der politologisch originellste, innovativste und revolutionärste 
Artikel der Schweizerischen Bundesverfassung von 1848 war 
der »Sprachenartikel«, damals Art. 109, seit 1874 Art. II6: »Die 
drei Hauptsprachen der Schweiz, die deutsche, französische und 
italienische, sind Nationalsprachen des Bundes.«1 Um die Mitte 
des nationalistischen r 9. Jahrhunderts galt es als selbstverständlich, 
dass die Einheit der Sprache zum Ersten gehört, was eine Nation 
kennzeichnet und für ihre politische Einheit zugleich Rechtferti
gung und Voraussetzung ist. In diesem Punkt waren sich die 
Anhänger der etatistischen Konzeption der Nationen (Nation 
als Staat verstanden) und der ethnischen Konzeption der Nationen 
(Nation als Volk, abstammungsmässig und/oder kulturgeschicht
lich definiert, verstanden) einig. Die französischen und angloame
rikanischen Vertreter eines etatistischen Verständnisses der Natio
nen bestanden eher noch stärker als die deutschen, mittel- und 
osteuropäischen Vertreter eines ethnischen Verständnisses auf der 
Einheitlichkeit der Sprache eines Staates. Vor allem Frankreich ist 
für eine unduldsame Einstellung zur Pflege von anderen Sprachen, 
regionalen und fremden, auf seinem Staatsgebiet bekannt. Staaten 
mit einer ethnischen Konzeption machten eher eine Unterschei
dung zwischen Volks- und Amtssprache, wie das dann die Schweiz 
19 3 8 in einer Verfassungsrevision in bezug auf das Rätoromanische 
getan hat, und insistierten nur auf der Einheitlichkeit der Amts
sprache oder zumindest auf der deutlichen Priorität einer der 
Amtssprachen, derjenigen der »staatstragenden« ethnischen Mehr
heit. Die schweizerische Proklamation von drei »Nationalspra
chen« war 1848 politologisch um so revolutionärer, als man sich in 
der Schweiz damals am französischen und amerikanischen Ver
ständnis von Nationen orientierte. 
Die politischen Grenzen der Schweiz decken sich nicht nur nach 
aussen nicht mit den Grenzen einer einzigen National-, Landes
oder Volkssprache. Auch im Inneren fallen die politischen und die 
sprachlichen Grenzen nicht zusammen. Die Schweiz besteht nicht 
aus drei oder vier sprachlich homogenen Kantonen, wie Fremde, 
die das Land nicht näher kennen, nachweislich gar nicht so selten 
glauben und dann davon ausgehen, dass darin der schweizerische 
Schlüssel für das friedliche Zusammenleben mehrerer Sprachgrup-



pen in ein und demselben Staatswesen liege.2 Die viersprachige 
Schweiz ist in 2 3 Kantone unterteilt. Drei von ihnen sind ihrerseits 
doppelsprachig, einer dreisprachig. Wie das gesamte Land, so 
werden auch seine Gliedstaaten nicht ethnisch, sondern politisch 
definiert. Nach dem ersten Artikel der Schweizerischen Bundes
verfassung besteht die Schweiz aus 23 »Völkerschaften« (franz. 
peuples, it. popolazioni), nämlich aus den »Völkerschaften der 
dreiundzwanzig souveränen Kantone«. 
Dafür, dass man es unterlässt, politische Grenzen ethnisch zu 
definieren, gibt es mehr als nur gute Gründe. Wo ethnische Grup
pen nicht isoliert und ohne Handelskontakte miteinander leben 
(was nur in Ausnahmefällen in dünn besiedelten Gebieten möglich 
ist), kommt es wenn nicht zu Mischehen, so zumindest zu Misch
lingen. Ein grenzüberschreitender Verkehr lässt sich nur mit Ge
waltmitteln unterbinden. Das ist nicht nur nicht wünschenswert. 
Es liess sich bislang auch nirgendwo auf der Welt dauerhaft rea
lisieren, schon gar nicht zwischen räumlich benachbarten Gebie
ten. Zu welcher Gruppe gehören Mischlinge, nicht nach recht
lichen, sondern nach ethnischen Kriterien? Die Zugehörigkeit 
zum Menschengeschlecht bereitet unter den heutigen biologischen 
Bedingungen in keinem bekannten Fall ein Problem, weder wis
senschaftlich noch alltäglich und intuitiv. Ganz anders verhält es 
sich mit der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe. Hier gibt 
es unzählige Fälle, die gleicherweise nach wissenschaftlichen und 
nach alltagspraktischen Kriterien unentscheidbar sind. 
Einer der wichtigsten und griffigsten Bestandteile von Kulturen ist 
die Sprache. Sprachen aber haben keine »natürlichen Grenzen«. 
Das ist spätestens seit Ferdinand de Saussures Cours de linguisti
que generale (1916) eine der unbestrittensten sprachsoziologi
schen Feststellungen. Überall, wo Menschen verschiedener Zunge 
miteinander kommunizieren, kommt es über sämtliche Sprach
grenzen hinweg zu Anpassungen auf allen Ebenen der Sprache: im 
Wortschatz, in der Grammatik, im Stil und in der Aussprache. 
Sprachen wandeln sich zudem chronisch und ungleichmässig, un
beherrscht und unbeherrschbar. Caesar non est supra grammaticos. 
- »Der Kaiser steht nicht über den Grammatikern.« 
Sprachen sind ein Mittel, mit dem sich einzelne Individuen und 
Gruppen innerhalb einer vorgegebenen Gesellschaft voneinander 
abheben, indem sie sich unterschiedlich ausdrücken. Sie sind ein 
probates Mittel, um eine Gruppenzugehörigkeit oder aber eine 
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soziale, regionale oder sonstwie begründete Distanz in eins zu 
etablieren und zu markieren. Anderes kommt hinzu. Sprachgren
zen decken sich nicht nur nicht mit den Staatsgrenzen. Die Gren
zen von »Sprachgemeinschaften« fallen auch nicht mit denen von 
»Wertegemeinschaften« zusammen. Die Bedingungen für den 
Sprachwandel decken sich nicht mit denen für einen Wertewan
del. 
In den siebziger Jahren hat in der Schweiz der französischspra
chige Jura die Möglichkeit erhalten, sich als selbständiger Kanton 
zu konstituieren. Im überwiegend protestantischen Südjura hat 
sich die Mehrheit der Bevölkerung dafür entschieden, beim über
wiegend deutschsprachigen und protestantischen Kanton Bern zu 
bleiben und sich nicht mit dem überwiegend katholischen Nord
jura im neuen Kanton zu verbinden. Obwohl die Konfessionen 
heute nicht mehr die gleiche Rolle spielen wie noch vor hundert 
Jahren, in den Tagen von Modernismusstreit und Kulturkampf, der 
im katholischen Jura besonders rücksichtslos ausgetragen wurde, 
folgt nun die Grenze zwischen den Kantonen Bern und Jura 
weitgehend der alten Trennlinie zwischen den Konfessionen. 
Als ausschlaggebend dafür werden weniger die religiösen Diffe
renzen zwischen den beiden Konfessionen angesehen als vielmehr 
die kulturellen Werteinstellungen und die politischen Verhaltens
formen, die sich im Verlauf der Jahrhunderte in den beiden Kon
fessionen unterschiedlich entwickelt haben. Solche Werteinstel
lungen und gesellschaftliche Verhaltensweisen, die anfänglich mit 
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion zusammenhän
gen, können allmählich zum Kennzeichen einer bestimmten Re
gion werden, wenn sie sich als dauerhafter als die Konfessions
zugehörigkeit erweisen und nicht nur von konfessionslos gewor
denen Personen weitergepflegt werden, sondern auch das 
Verhalten von später hinzugezogenen Angehörigen anderer Kon
fessionen beeinflussen. 
Von der Schweiz wird gerne behauptet, dass es zwar nicht so etwas 
wie eine schweizerische Kultur in ethischer und ästhetischer, 
künstlerischer und literarischer Hinsicht gebe, wohl aber so etwas 
wie eine eigenständige politische Kultur, die das Land auszeichne 
und zusammenhalte. Was jedoch die Vereinigung von Nord- und 
Südjura zu einem Kanton verhindert hat, war gerade die Pflege von 
zwei divergierenden politischen Kulturen in der Art und Weise, 
wie Problemlösungen und Konfliktbereinigungen angegangen 



werden. Für die Pflege solcher unterschiedlicher politischer Stile 
sind in freiheitlichen Demokratien zwei Strukturen vorgesehen: 
föderale Gliederung, wenn die Divergenzen vor allem regionaler 
Ausprägung sind, und institutionalisierte Parteien, wenn die Un
terschiede mehr schichtenspezifischer Natur sind. 
Die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Menschen und ihre 
Staaten. Für nichts und niemand gibt es eine Bestandsgarantie, 
auch für Konservative, Hinterwäldler und Hinterländer nicht. 
Veränderungen, mentale nicht weniger als materielle, kommen 
unbeabsichtigt und rascher, als man sie bemerkt. Der Geist der 
Zeit weht überall, auch in der Schweiz. Keine Ritze ist ihm zu eng, 
keine Pore zu verstopft und kein Herz zu verstockt. Obwohl in 
der nunmehr r 50 Jahre alten Bundesverfassung der Schweiz Wör
ter wie » Nation«, » Volk« und» Völkerschaft« ausschliesslich poli
tisch und rechtlich definiert sind und die Körperschaften, aus 
denen sich der Schweizerische Bundesstaat zusammensetzt, aus
schliesslich territorial definierte »Gebietskörperschaften« sind, 
werden mit der r 996 angenommenen Revision des »Sprachenar
tikels« der Bundesverfassung erstmals ethnisch definierte Körper
schaften, nämlich »die Sprachgemeinschaften«, von der Verfassung 
faktisch als Ansprech- und damit auch als Anspruchspartner an
erkannt. Die Sprachgemeinschaften sind noch nicht wie die Kir
chen zu juristischen Personen geworden. Aber sie sind, von nun an 
nur mehr mit offenem Streit und Kampf aufzuhalten, auf dem Weg 
dazu. Politisch problematische Entwicklungen haben nicht immer 
die Verruchtheit oder auch nur eine konstitutionelle Schwäche der 
Menschennatur zur Ursache. Häufig sind sie unbedachte Neben
folgen von gutwilligen Reformvorhaben. 
Der Vergleich der Sprachen mit den Religionen ist aufschlussreich. 
In der bisherigen Schweizerischen Bundesverfassung handelt der 
Artikel 5 o von den »Religionsgenossenschaften«. Im Register wird 
auf diesen Artikel unter dem Stichwort »Konfessioneller Friede« 
verwiesen. Der Staat hat sich nicht in die inneren und inhaltlichen 
Angelegenheiten der Religionen einzumischen. Sofern es dennoch 
etwas politisch zu regulieren gibt, ist dies in einem pluralistischen 
Staat nicht anders als bei anderen kulturellen Angelegenheiten ( der 
Bildung und eben auch den Sprachen) in erster Linie Sache der 
Gliedstaaten (in der Schweiz Sache der Kantone). Vor was der 
Gesamtstaat, geschichtlich erfahren, jedoch auf der Hut ist, sind 
Konflikte zwischen religiösen Gruppierungen, die den öffent-
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liehen und nicht zuletzt den interregionalen Frieden gefährden. 
Auch im neuen Sprachenartikel 116 geht es in Absatz 2, in dem der 
verfängliche Begriff »Sprachgemeinschaften« eingeführt worden 
ist, in erster Linie um den »Sprachfrieden«. Dieses Wort wird 
klugerweise gemieden. Das Anliegen wird nicht defensiv, sondern 
präventiv und konstruktiv angegangen: »Bund und Kantone för
dern die Verständigung und den Austausch unter den Sprachge
meinschaften.« Eine Formulierung wie »Verständigung und Aus
tausch zwischen den Sprechern verschiedener Sprachen« wäre 
hinreichend und vor allem vorsichtiger gewesen. Wenn es um die 
Gesamtheit der Sprecher einer Sprache geht, wäre »Sprachgruppie
rungen« am angemessensten. »Sprachgruppierungen« bringt zum 
Ausdruck, dass man es mit dynamischen und je nach Kontext mit 
variablen Einheiten zu tun hat. Wie viele »Sprachgemeinschaften« 
zählt die Schweiz? Die Rätoromanen konnten sich noch auf keine 
einheitliche Schriftsprache einigen. Geschrieben wird in fünf Dia
lekten. Gibt es also eine oder aber fünf rätoromanische Gemein
schaften? Und wie steht es mit den Deutschschweizern? Bilden sie 
neben den ausschliesslich hochdeutsch Sprechenden eine eigene 
»Sprachgemeinschaft«? Die Unterscheidung zwischen »Sprache« 
und »Dialekt« ist bekanntlich fliessend und weitgehend willkür
lich. 
»Gemeinschaft« ist ein geläufiges, aber wie jeder Gesellschafts
und Politiktheoretiker weiss, auch ein ideologisch belastetes und 
nach wie vor leicht missbräuchliches Wort. »Genossenschaft« ist 
zwar ein antiquiert klingendes Wort, aber es eignet sich besser als 
»Gemeinschaft« für Vereinigungen, die willentlicher Natur sind.3 
»Religionen« und mit ihnen »Religionsgenossenschaften« sind 
etwas geschichtlich Gewordenes, kulturgeschichtlich zu verstehen 
und zu definieren. »Natürliche Sprachen« und damit auch 
»Sprachgruppierungen« sind, wie es das Adjektiv »natürlich« an
zeigt, nur zum Teil im gleichen engen und eigentlichen Sinn des 
Wortes »geschichtlich« zu nennen, zu verstehen und zu definieren. 
Sprachen, die man in der Kindheit erworben hat, haben eine 
»naturgeschichtliche« Komponente. Sie haben physiologische Ent
wicklungen und bleibende Auswirkungen zur Folge, wie sie Re
ligionen bei aller Intimität, die auch ihnen eigen sein kann, nicht 
haben. Erwachsen geworden, vermögen Menschen in der Regel 
von ihrer Sprache nicht in der gleichen Weise Abstand zu nehmen 
wie von ihrer Religion. Ebensowenig vermögen sie auf den Wandel 



ihrer Sprache und ihrer Sprachgruppierung in der gleichen Weise 
Einfluss zu nehmen wie auf den ihrer Religion und ihrer »Reli
gionsgenossenschaft«. 
In der Bundesverfassung war vor 1996 nur von »Sprachen« die 
Rede. Sie sind von einem Staat direkt zu schützen und zu pflegen, 
»Sprachgemeinschaften« nur indirekt. Mit »Sprachgemeinschaf
ten« kann man nicht so umgehen wie mit »Sprachen«. Man kann 
sie nicht in der gleichen Weise »objektivieren«, »klassifizieren« 
und »reglementieren«. Wissenschaftler können für eine Sprache 
Regeln erlassen, Zuordnungen vornehmen und Unterteilungen 
einführen und dann mit Befriedigung oder Beschämung beobach
ten, wie weit die Benutzer der Sprache sich daran halten. Die 
Redaktion der Schulgrammatiken ist Sache des Staates, die Redak
tion der Sprachen, mit denen Sprachgruppierungen sich vonein
ander abzugrenzen pflegen, nicht. 
So viel zu einer ersten und vielleicht der wichtigsten Bedingung 
zur Sicherung des Friedens in einem kulturell nicht homogenen 
Land, in bezug auf die in der Schweiz viel zu lernen ist: Politisch 
und ethnisch (sprachlich, aber auch religiös, wertvorstellungs
mässig und verhaltensmässig) definierte Grenzen decken sich 
nicht. Sie werden darum auch besser nicht mit rechtlichen Mitteln 
zu einer künstlichen Deckung gebracht. Unentscheidbare -und 
emotionsgeladene Grenzziehungs- und Grenzbereinigungsver
fahren werden so vermieden. Es ist von Vorteil, wenn die politi
schen Einheiten, die für sprachliche Angelegenheiten in erster 
Linie zuständig sind, kleiner sind als die betroffenen »Sprach
gruppierungen«. 

2. Das Gewicht der Minderheitensprachen 

Die Schweiz ist heute kultursoziologischen Entwicklungsprozes
sen ausgesetzt, die den Sprachenfrieden unmittelbar gefährden. Es 
gibt kulturelle Entwicklungen, die mit dem besten Willen nicht 
aufzuhalten sind, die nicht in der Verfügungsgewalt von politi
schen Institutionen liegen und denen gegenüber politische Mass
nahmen ohnmächtig bleiben. Die Philosophen unter den Polito
logen täuschen sich, wenn sie glauben, dass alles, was in mensch
lichen Angelegenheiten kontingent, nicht wesensnotwendig, 
sondern geschichtlich bedingt ist, auch berechenbar, beherrschbar, 
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manipulierbar ist. Das Prestige der Minderheitensprachen ist ein 
Beispiel dafür. Es spielt eine beträchtliche und doch kaum je in 
Betracht gezogene Rolle im Zusammenleben verschiedener 
Sprachgruppen in einem Staat. In der Schweiz kommt man nicht 
um den Eindruck herum, dass seine Rolle ein Tabu ist. 
Die französische Sprache, die grösste der schweizerischen Minder
heitensprachen, gesprochen von annähernd 20% der Gesamtbe
völkerung, war bis in die Mitte dieses Jahrhunderts eine mit dem 
Englischen nahezu gleichrangige Weltsprache, dem Deutschen in 
vielen kulturellen und gesellschaftlichen Belangen an Ansehen 
überlegen, unüberhörbar auf dem diplomatischen Parkett. Die 
Schweiz hat in einem Ausmass, das nicht abschätzbar ist, mit 
seinem französischsprachigen Landesteil und der damit ermög
lichten passiven und aktiven Partizipation an der französischen 
Kultur profitiert, nicht nur im Bereich von Bildung, Literatur und 
Kunst, auch in den Wissenschaften und in der Wirtschaft, regio
nal, national und international. Es war selbstverständlich, dass 
Deutschschweizer, die mit französischsprachigen Landsleuten 
zu tun hatten, mit diesen deren Sprache benutzten. Das förderte 
ihr Ansehen bei den Gesprächspartnern und insgeheim bei ihnen 
selber. Wer seinen Arbeitsplatz in der Suisse Romande gefunden 
hatte, schickte seine Kinder ohne Zögern in die französischspra
chige Schule. Ein französischsprachiger Schulbesuch war für jedes 
Kind eine Investition in die Zukunft und ein Gewinn, den kaum 
eines von ihnen später hätte missen wollen, im Gegenteil. Heute ist 
dies nicht mehr selbstverständlich. Entsprechend macht sich - auf 
beiden Seiten der Sprachgrenze - spürbar Nervosität breit. 
Das internationale und transkulturelle Ansehen der französischen 
Sprache setzte fast gleichzeitig mit der ersten Ausweitung der 
Schweiz in das französische Sprachgebiet in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts ein. Mit dem Italienischen (gesprochen von 
fast 10% der Gesamtbevölkerung und von rund 7,5% der schwei
zerischen Staatsangehörigen) verhielt es sich analog. Die Ausdeh
nung der Schweiz in den italienischsprachigen Süden erfolgte 
schon etwas früher, aber gerade in der Zeit, in welcher Italien 
mit dem Aufbruch in die Renaissance zu kultureller Blüte und 
europaweitem Ansehen und entsprechender sprachlicher Aus
strahlung kam. Das Italienische vermochte zwar seine führende 
Stellung (in Europa) nur in den schönen Künsten und in der Musik 
über eine lange Zeitspanne zu behalten und nicht wie das Franzö-



sische (weltweit) auch in den Wissenschaften und in der Diplo
matie. Bis heute jedoch blieb dem Italienischen eine Assoziation 
mit Kunst, Lebensstil und Lebensfreude erhalten. Bis 1992 lautete 
der Titel für den Italienischkurs an der ETH Zürich» Lingua e vita 
dell'Italia«. Nun neigt sich auch diese Zeit ihrem Ende zu. Seit dem 
Winter 1992/93 firmiert der Kurs analog zur Bezeichnung des 
Unterrichts für andere Sprachen nur mehr als »Corso di lingua 
italiana«. 
Dass Englisch in der Schweiz Italienisch als Zweit- oder wenig
stens Drittsprache und Französisch zudem als binnenschweizeri
sche wie als internationale lingua franca ablöst, dürfte unaufhalt
sam sein. Das Vordringen des Englischen ist um so unabwendbarer, 
als es auf mehreren Ebenen erfolgt und alles andere als eine ein
dimensionale und nur als Verarmung zu betrachtende Angelegen
heit ist. Es erfolgt nicht nur über die technischen Berufe und die 
Wissenschaften, sondern nicht minder über die Subkulturen, die 
von Jugendlichen getragen werden. Eine unschätzbare Bedingung 
für ein gedeihliches Zusammenleben der Mehrheit mit den Min
derheiten, das höhere Prestige und die damit verbundene kultu
relle Attraktion der beiden wichtigsten Minderheitensprachen, ist 
damit in der Schweiz am Schwinden. 
Gedeihliche und erquickliche interkulturelle Kontakte sind nicht 
allein Sache der richtigen (politisch korrekten) Einstellung, der 
Offenheit und der Unvoreingenommenheit. Serben in Kosovo 
fällt es schwerer, ihre Kinder in eine albanischsprachige Schule 
zu schicken, als Serben in der Westschweiz, ihre Kinder in einer 
französischsprachigen Schule unterrichten zu lassen. Infolge des je 
besonderen kulturellen und internationalen Status seiner beiden 
wichtigeren Minderheitensprachen taugt die Schweiz nicht als 
Modell für die plurilingualen Länder Ostmittel- und Südosteuro
pas, sowenig wie für die allermeisten Gegenden der Erde.4 Karl 
Jaspers wird der Ausspruch zugeschrieben, Europa stehe »vor der 
Wahl, sich zu balkanisieren oder zu helvetisieren«.5 Die andau
ernden Verhältnisse auf dem Balkan, die (bisherigen) Verhältnisse 
in der Schweiz und die (sich zur Zeit herauskrista!lisierenden) 
Verhältnisse in der Europäischen Union sind in einer entscheiden
den Hinsicht solche, die nicht mit einer Wahl, einer reifen, wohl
überlegten und mutigen Übereinkunft zu erklären sind, sondern 
mit deutlich verschiedenen sprachsoziologischen Verhältnissen.6 

Franzosen und Deutsche benutzen in den U.S.A. weit eher die 
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Gelegenheit, ihre Kinder die (internationale) Sprache des Landes 
in einer einheimischen Schule lernen zu lassen, als sie dies in Polen 
oder Ungarn tun. In diesen Ländern ziehen es viele vor, ihren 
Kindern das teure Geld für eine Privatschule in der eigenen Spra
che oder aber in einer englischsprachigen internationalen Schule 
zu bezahlen.Japaner, und das ist lehrreich, neigen ( anders als in den 
U.S.A. und in Grossbritannien) selbst in Deutschland und in 
Frankreich dazu, dasselbe zu tun. Auf diese Weise bringt man 
den vergleichsweise minderen Grad der Einschätzung einer frem
den Sprache zum Ausdruck, möglicherweise widerwillig, im vol
len Bewusstsein der Peinlichkeit und doch frei von subjektiver und 
persönlicher Überheblichkeit und Despektierlichkeit der Sprach
kultur gegenüber, bei der man Gast oder Nachbar oder Angehö
riger desselben Staates ist. Es gibt so etwas wie eine »Realpolitik« 
auch in sprachlichen Belangen. Dezisionismus und Konventiona
lismus stossen in der Politik- auch in der Sprachpolitik- auf nicht 
willkürlich dehnbare Grenzen. Der sich zur Zeit wandelnde Status 
der Minderheitensprachen in der Schweiz ist dafür das Schulbei
spiel, ein glückhaftes in den vergangenen zwei Jahrhunderten, ein 
pessimistisch stimmendes heute. Nicht alle Sprachen haben - zu 
allen Zeiten - dasselbe Prestige, dasselbe Gewicht, dieselbe Be
deutung. 

3. Mehrheitsfähige Minderheiten 

Es gibt eine weitere kontingente Bedingung für den bisherigen 
Sprachenfrieden in der Schweiz, die ebenfalls am Dahinschwinden 
ist und die sich nicht mit politischen Massnahmen retten lässt. Die 
Schweiz ist ein Land mit drei Arten von Minderheiten, die nicht 
deckungsgleich sind, sondern miteinander überlappen und - das 
ist »der springende Punkt« - miteinander koalieren und sich so 
wechselseitig stützen und begünstigen. Es gibt in der Schweiz 
sprachliche (französische, italienische und rätoromanische), reli
giöse (katholische) und wirtschaftliche (ländliche) Minderheiten. 
Zusammen sind diese Minderheiten stärker als die Gruppierung 
der Bevölkerung, die zugleich deutschsprachig, evangelisch und 
städtisch-industrialisiert ist. Aus inhaltlich zum Teil ganz und gar 
heterogenen Gründen bilden diese Minderheiten eine Interessen
gruppe, die mit Argusaugen auf die Erhaltung der föderalen Struk-
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turen achtet, die jeder von ihnen Autonomie und Minderhei
tenprivilegien sichert. Vereint vermögen sie die grösste Bevölke
rungsmehrheit zu überstimmen.7 Andererseits ist die Heteroge
nität unter ihnen und eine je verschiedene Teilhomogenität mit 
der Mehrheit so gross, dass es fortwährend in Abhängigkeitvom 
jeweiligen Sachgeschäft zu wechselnden Koalitionen und vor al
lem auch zu wechselseitigen Rücksichtnahmen, Kompromissen 
und Kompensationen kommt. Konsequenterweise meidet man 
möglichst die Begriffe »Minderheit« und »Mehrheit«. Man spricht 
lieber von »Partnern« und »Partnerschaft«. Die faktische Mehrheit 
kann sich bei der Gewährung von Privilegien (z.B. bei der Über
vertretung einer Minderheit in staatlichen Gremien) grosszügig 
geben. Wenn es ihr unverzichtbar erscheint, findet sie als Mehrheit 
leicht einen Weg, sich durchzusetzen, soweit ihr das auf das Ganze 
gesehen tunlich und tragbar erscheint. Die Koalitionsabhängigkeit 
sämtlicher Gruppierungen hat im Verlauf der vergangenen I 50 
Jahre wesentlich dazu beigetragen, sowohl den »Sprachfrieden« 
wie den »konfessionellen Frieden« in der Schweiz zu festigen. 
Der Wandel, der sich hier anbahnt, wenn auch in schleichenderer 
und weniger abrupter Weise als der Statusverlust der französischen 
und der italienischen Sprache, ist die mehr oder weniger gleich
zeitige Nivellierung des konfessionellen Gegensatzes zwischen 
Katholiken und Evangelisch-Reformierten und des Gegensatzes 
zwischen ländlichen, kaum industrialisierten, nur dünn besiedel
ten Gegenden und städtischen, stark industrialisierten, dicht be
siedelten Gebieten. Traditionelle Agrikultur und Schwerindustrie 
haben gleicherweise neuen Beschäftigungsformen, die meisten von 
ihnen hochinformatisiert, Platz gemacht. Der Hauptunterschied 
zwischen Mehrheit und Minderheiten in der Schweiz wird zuneh
mend ein eindimensionaler, ein sprachlicher oder zumindest 
sprachlich mitbedingter. Selbst di·e Grenzlinie zwischen wirt
schaftlich prosperierenden und nicht-prosperierenden Gegenden 
scheint sich der Sprachengrenze zu nähern. Unterschiedliche po
litische und wirtschaftliche Entwicklungen in der romanischen 
und in der alemannischen Schweiz werden zunehmend mit kul
turellen Faktoren erklärt. Den sprachlichen Minderheiten drohen 
die traditionellen konfessionellen und ökonomischen Bündnis
partner verlorenzugehen. Die verbleibenden Minderheiten verlie
ren ihre Mehrheitsfähigkeit. 
Ist also der Bestand der Schweiz, der Zusammenhalt ihrer ver-
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schiedenen Sprachgruppierungen nicht mehr gewährleistet? Ist in 
absehbarer Zukunft mit dem Wechsel der Minderheiten zu den 
sprachlich verwandten Nachbarstaaten zu rechnen, erleichtert 
durch die Zugehörigkeit der gesamten Schweiz oder wenigstens 
der sich von ihr lösenden Gebiete zur Europäischen Union? Die 
Trennung von der Schweiz dürfte für die sprachlichen Minder
heiten so lange keine attraktive Option sein, als in der Schweiz 
zwei Bedingungen erfüllt bleiben: ( 1) höherer Lebensstandard und 
(2) stärker ausgebildete regionale und kommunale Autonomie. 
Von den beiden Bedingungen dürfte der Wohlstand der weniger 
stabile und längerfristig der weniger leicht abschätzbare Faktor 
sein. Von der regionalen und kommunalen Autonomie und der sie 
garantierenden föderalen Verfassung kann man, ohne den Mund 
allzu voll zu nehmen, behaupten, dass sie in der Schweiz in einer 
langen Zeit der Einübung und der Gewöhnung ein Niveau, eine 
Ausdifferenzierung und eine Wertschätzung erreicht haben, wie 
sie noch für lange, weit über jede absehbare Zeitspanne hinaus, in 
keinem der umliegenden romanischsprachigen Länder mit ihrem 
anderen politischen Werdegang in vergleichbar attraktiver Weise 
anzutreffen sein dürften. Bei einem Anschluss an Frankreich und 
Italien oder auch nur an die nächsten grösseren Regionen dieser 
Länder (Savoyen, Burgund; Lombardei/»Padanien«), deren zu
nehmende Autonomie vorausgesetzt, würden die übergetretenen 
Gebiete der Schweiz trotz gleicher Sprache noch mehr zu Rand
und Grenzzonen, als sie dies in der dezentralisierten und klein
räumig gegliederten Schweiz sind. Innerhalb der neuen politischen 
Heimat könnten sie kaum von der gleichen Tradition der aufmerk
samen Zuwendung zu den Randgebieten (und Andersdenkenden) 
profitieren. 
Es gibt politische Beobachter, die glauben, dass die Erfahrung mit 
der Loslösung des Jura vom Kanton Bern und des sich anschlies
senden Wechsels des deutschsprachigen Laufentals, das nach der 
Gründung des Kantons Jura zu einer Exklave des Kantons Bern 
geworden war, zum unmittelbar benachbarten Kanton Basel
Land, weitere separatistische Bestrebungen gedämpft hat. Es ist 
finanziell und emotional weniger kostspielig, sich für die Senkung 
der herkömmlichen Rolle von politischen Grenzen einzusetzen als 
neue Grenzziehungen der traditionellen Art vorzunehmen. Die 
staatliche Reglementierung nahezu sämtlicher Lebensbereiche, der 
wirtschaftlichen wie der kulturellen, die für moderne Sozial- und 
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Verwaltungsstaaten typisch ist, hat zur Folge, dass eine Entflech
tung und Umorientierung auf ein neues Zentrum heute eine auf
wendigere und langwierigere Angelegenheit ist, als sie dies früher 
sein mochte. Es ist »billiger« (im alten rechtswissenschaftlichen 
Sinn von »fair« ebenso wie umgangssprachlich im gängiger gewor
denen Sinn von »preisgünstig«), wenn es für die Menschen einer 
bestimmten Region keinen grossen Unterschied ausmacht, ob sie 
dem angestammten oder dem benachbarten Staat angehören, weil 
die Staaten in allen für die kulturelle Identität der Bevölkerung 
wichtigen Belangen miteinander kooperieren, zusammenspannen 
und sich aufeinander abstimmen. Eine Sezession in zivilen Bahnen, 
wie es unter Menschen die Höflichkeit will und wie es wirtschaft
lich auch allein vernünftig ist, nimmt, wenn man sich die in der 
Schweiz dafür rechtlich vorgesehenen Formen als Modell nimmt, 
Jahrzehnte in Anspruch. 
Allein schon die Ausmarchung des Gebiets, das geschlossen, als 
Einheit, über seine Eigenstaatlichkeit oder geänderte Staatszuge
hörigkeit bestimmen soll, ist voller faktischer und rechtlicher 
Fussangeln. Fast überall wird es Regionen geben, Randgebiete 
oder Enklaven, die für sich mehrheitlich eine andere Entscheidung 
vorziehen und sich ebenfalls auf das Selbstbestimmungsrecht be
rufen. Das Territorium, mit dem sich die Vorkämpfer eines neuen 
Staates mit historischen und ethnischen Argumentationen identi
fizieren, deckt sich selten mit einem Gebiet, in dem sich die 
Bevölkerung überall, in allen Teilregionen, mehrheitlich für den 
neuen Staat ausspricht. 
Vom nationalen Selbstbestimmungsrecht ist das Recht auf demo
kratische und föderale Strukturen zu unterscheiden. Wo heute 
demokratische und föderale Strukturen gegeben sind (und zusätz
lich auch noch völkerrechtlich vereinbarte transnationale Institu
tionen, die in einem Konfliktfall von allen betroffenen Seiten als 
Vermittler und Schiedsstelle angegangen werden können), ist das 
Selbstbestimmungsrecht anders zu beurteilen als zur Zeit der 
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. 
Selbst damals vertraten die Separatisten der dreizehn nordameri
kanischen Staaten die Ansicht, a decent respect of the opinions of 
mankind verlange es, dass sie die Gründe offenlegen, die sie zur 
Separation veranlasst haben. Zur staatlichen Souveränität gehört 
die Anerkennung durch andere Staaten. In einer völkerrechtlich 
organisierten Staatengemeinschaft ist um diese Anerkennung mit 



überzeugenden Gründen nachzusuchen und nicht mit dem Aus
spielen der eigenen Machtmittel. Die Selbstbestimmung hat in 
einem Rahmen zu erfolgen, der mit den unmittelbar von der Staa
tengründung betroffenen Nachbarstaaten abgestimmt ist, in einem · 
Konfliktfall unter der Leitung einer überparteilichen transnatio
nalen Institution. Ein Zeitgeschichtler hat das Selbstbestimmungs
recht als »Opium für die Völker« bezeichnet.8 Man kann den 
provokativen Vergleich übernehmen, wird aber - leicht schulmei
sterlich - hinzufügen, dass es beim Gebrauch von (Genussmitteln 
als) Medikamenten, wenn Gesundheitsgründe für ihre Einnahme 
sprechen, für den Erfolg entscheidend ist, dass sie dosiert und 
unter der Kontrolle von Fachleuten eingenommen werden. 
In einer völkerrechtlich geordneten Welt und vor allem innerhalb 
eines demokratisch und föderal strukturierten Staates haben im 
Fall einer neuen Grenzziehung alle das Recht mitzuentscheiden. 
Bei den schweizerischen Abstimmungen über den erwähnten Kan
tonswechsel des Laufentals hat sich dabei politologisch Beden
kenswertes gezeigt. Je stärker die Abstimmenden von der neuen 
Kantonszugehörigkeit betroffen waren, desto geringer war der 
Anteil der Ja-Stimmen, am geringsten (nur knapp über der Hälfte) 
im Laufental selber, um dessen Kantonszugehörigkeit es ging, 
gefolgt vom Kanton Bern, der einen (kleinen und abgelegenen) 
Teil seines Territoriums verlor, und ( die grösste Überraschung oder 
auch nicht) vom verhältnismässig kleinen Kanton Basel-Land, 
dessen Gebiet mit der positiven Entscheidung vergrössert wurde. 
Am wenigsten aufnahmefreudig gaben sich in diesem Kanton die 
dem Laufental unmittelbar benachbarten Bezirke. Jede Gebiets
veränderung führt zu einer Neuverteilung der Gewichte innerhalb 
der unmittelbar tangierten Regionen. Bei jedem politischen Selbst
bestimmungsprozess gibt es unvermeidlich Gewinner und Verlie
rer. Am grosszügigsten können sich bei Selbstbestimmungsan
sprüchen jene geben, die vom Vorgang selber und seinen Folgen 
gar nicht betroffen sind. Das sind in der Regel nicht die Nachbarn 
der Selbstbestimmungsbeansprucher. Keinem europäischen Staat 
fiel es nach dem Ersten Weltkrieg so leicht, den neuen Grenz
ziehungen in Osteuropa zuzustimmen, wie den weit entfernten 
U.S.A. 
Heute stellt sich das Selbstbestimmungsrecht in der Schwei.z in 
einer neuen, ungewohnten Form. Hat die Schweiz das Recht, im 
Alleingang darüber zu befinden, ob sie an ihrer unter den vergan-



genen Bedingungen legitimen vollumfänglichen einzelstaatlichen 
Souveränität festhält und trans- und internationalen Organisatio
nen wie der Europäischen Union und den Vereinten Nationen 
fernbleibt, auch wenn sie unzweifelhaft von den aufwendigen 
Aktivitäten dieser Organisationen zur Friedenssicherung und 
zur Förderung von Wirtschaft und allgemeinem Wohlstandprofi
tiert? Bis zu einem g·ewissen Grad ist die Frage müssig, da formelle 
Souveränität nicht auch faktische Souveränität bedeutet. Ein allzu 
starkes Auseinanderklaffen der beiden ist jedoch weder politisch 
noch rechtlich noch in ziviler Hinsicht wünschenswert. 
Völlig platonisch ist die Frage nach dem Recht eines kleinen und 
dazu notorisch reichen Territoriums auf einen staatlichen Allein
gang freilich auch heute noch nicht, zumindest nicht weltweit. 
r965 ist Singapur aus der Malaysischen Föderation ausgeschieden, 
deren Gliedstaat es seit r963 gewesen war. Man kann die Auffas
sung vertreten, dass von Singapurs politischem Alleingang, der an 
erster Stelle ein wirtschaftspolitisch motivierter war, nicht nur der 
Stadtstaat selber, sondern auch die Malaysische Föderation, von 
der sich Singapur in Unfrieden getrennt hat, und die gesamte 
südostasiatische Region profitiert haben. Der wirtschaftliche Hö
henflug eines Staates wirkt sich in der Regel positiv auf seine 
Nachbarn aus. Eine Rechtsungleichheit, die mit einem staatspoli
tischen Sonderstatus in Anspruch genommen wird, ist nicht nur 
dann legitim, wenn sie (wie im ersten Artikel der Menschenrechts
erklärung von r789 festgehalten wird) »auf den allgemeinen Nut
zen gegründet ist« . Es genügt, wenn sie, beabsichtigt oder nicht, 
zum Allgemeinwohl mehr beiträgt, als dies eine strikt eingehaltene 
rechtliche Gleichstellung zu tun vermöchte. 

4. Ungeschriebenes Verfassungsrecht 

r 99 r hat die schweizerische Landesregierung einen bereits sechs 
Jahre zurückliegenden parlamentarischen Antrag zum Schutz und 
zur Förderung der beiden bedrohten Minderheitensprachen des 
Landes, des Rätoromanischen und des Italienischen, mit der Vor
lage eines neuen, »um.fassenden« Sprachenartikels für die Bundes
verfassung beantwortet. Was früher ungeschriebenes und unbe
strittenes Verfassungsrecht war, wurde darin zu geschriebenem 
und alsogleich umstrittenem Verfassungsrecht erhoben: die beiden 



Leitsätze einer zugleich demokratischen und föderalen Sprach
politik, das Prinzip der individuellen Sprachfreiheit (»Die Spra
chenfreiheit ist gewährleistet«) und das sogenannte »Territoriali
tätsprinzip« (»Bund und Kantone sorgen für die Erhaltung und 
Förderung der Landessprachen in ihren Verbreitungsgebieten«). 
Es gibt in der Schweiz keinen »Verfassungspatriotismus« in dem 
heute in Deutschland populären Sinn des Wortes, wenn man mit 
»Verfassung« die geschriebene Verfassung meint. Charakteristi
sche Grundlagen der schweizerischen Politik, auf die man stolz ist 
und mit denen man patriotische Gefühle verbindet, sind in der 
(bisherigen) Verfassung gar nicht festgeschrieben. Dazu gehören 
nicht nur selbstverständlich praktizierte Freiheitsrechte (wie die 
Sprachenfreiheit), sondern selbst so etwas für das schweizerische 
Staatsverständnis und seine » Verfassungswirklichkeit« Funda
mentales wie die weitreichende Autonomie der Gemeinden, die 
unterste der drei Stufen (Gemeinden, Kantone, Bund) in der 
schweizerischen Konzeption des Staatsaufbaus.9 Dass man keine 
lückenlose Verfassung hat, bedeutet nicht, dass man keine Prinzi
pien hat, sowenig wie in einer Wissenschaft das Fehlen einer um
fassenden Theorie das Fehlen von Grundsätzen bedeutet. Wenn es 
in der Schweiz einen Patriotismus gibt, dann ist es eine Art »Prin
zipienpatriotismus«, ein sicheres und befriedigendes Bewusstsein, 
über eine Reihe von seit langer Zeit erprobten republikanischen 
Grundsätzen und Grundwertevorstellungen einig zu sein, die in 
keinem Rechtsdokument verbindlich aufgelistet sind. 
Die übereifrigen Verfassungsreformer in der gegenwärtigen Bun
desverwaltung scheinen von einer linearen und dazu progressiven 
Entwicklung des Verfassungsrechts auszugehen: Was sich im Ver
lauf der praktischen Erfahrung als Gewohnheitsrecht herausge
bildet hat und gegebenenfalls von einem Gericht explizit zu un
geschriebenem Verfassungsrecht erklärt worden ist, ist der Durch
sichtigkeit und der Rechtssicherheit wegen bei der nächsten 
Verfassungsreform in geschriebenes Verfassungsrecht überzufüh
ren. Ein sekundäres Entwicklungsstadium bedeutet aber nicht ipso 
facto auch eine Verbesserung der Verhältnisse in jeder Hinsicht. 
Eine formelle und präzise Formulierung kann zu spitzfindigen 
Folgerungen verleiten und zu Ausführungsbestimmungen zwin
gen, deren Ergebnisse gerade nicht mit dem konvergieren, was mit 
ihnen angestrebt worden ist: Klarheit und geordnete Verhältnisse 
und Rechtssicherheit. Die fortschreitende Festschreibung hat viel-



mehr Unübersichtlichkeit, Verwirrung und nicht endende Streit
fälle zur Folge. 
Die Reaktionen, welche die Bundesratsvorlage in den beiden 
Kammern auslöste, war überaus bemerkenswert, nicht nur, weil 
mit ihr die Bedeutung von ungeschriebenem Recht in der Verfas
sungswirklichkeit und in der rechtswissenschaftlichen Tradition 
der Schweiz in die Erinnerung gerufen wurde. Überraschend war 
vor allem die Umkehrung der Fronten, zu der es dabei gekommen 
ist. Die romanischsprachigen Parlamentarier, die sich sonst regel
mässig für den Schutz und die Vermehrung der individuellen Frei
heitsrechte stark machen, wandten sich dezidiert gegen die ver
fassungsmässige Festschreibung der Sprachenfreiheit. Aus ihren 
Reihen und nicht aus dem deutschsprachigen Lager wurde der 
Vorwurf einer »ideologisch-intellektuellen Lust an cartesianischer 
Logik« an die Adresse der Bundesverwaltung erhoben. Massge
bend war für sie die realistische Befürchtung, dass die formelle 
Kodifizierung des Grundsatzes der Sprachenfreiheit von deutsch
sprachigen Zuzüglern in der welschen Schweiz als griffiger Hebel 
benutzt würde, um einen Verkehr in ihrer Muttersprache mit den 
Behörden und einen deutschsprachigen Unterricht für die Kinder 
in der Schule zu fordern mit der Folge einer weiteren Ausdehnung 
der schweizerischen Mundart und einer allmählichen Erosion des 
romanischsprachigen Territoriums. 
Eine Sprache ohne ein Territorium mit einer sog. »kritischen 
Masse« von Sprechern und kulturellen Einrichtungen kann nicht 
den Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten zur Entfaltung brin
gen, dessentwegen die einzelnen Sprecher ihr Recht auf Sprachen
freiheit fordern. Ein relativ homogenes Territorium einer gewissen 
Grössenordnung kann dazu beitragen, eine Sprache auf hohem 
Niveau lebendig zu erhalten, zu stabilisieren und zu fördern. Es ist 
auch der Integration neu zugezogener Bewohner in ihre Umge
bung förderlich. Deutschschweizer aus zweisprachigen Grenzge
bieten warnten ebenso entschieden vor einer formellen Kodifika
tion des Territorialitätsprinzips wie ihre welschen Nachbarn vor 
der Festschreibung der Sprachenfreiheit, weil sie befürchteten, 
dass bei einer solchen Kodifikation die Probleme nicht mehr 
pragmatisch und konsensuell gelöst würden, sondern strittig vor 
Gericht. Sie konnten auf eine solche Entwicklung im doppelspra
chigen Kanton Freiburg verweisen, der das Territorialitätsprinzip 
neu in seine Verfassung aufgenommen hatte. 



Das Resultat der Parlamentsdebatten war, dass darauf verzichtet 
wurde, die beiden Grundsätze in geschriebenes Verfassungsrecht 
überzuführen. Sie dienen offenkundig gegenläufigen Interessen, 
für die es kein orts- und zeitunabhängig konstantes Gleichgewicht 
gibt. Man belässt sie darum, so die bisherige schweizerische Er
fahrung, besser in einem rechtlichen Schwebezus.tand und über
lässt es im Konfliktfall dem Bundesgericht, ein salomonisches 
Urteil zu fällen.10 
Angefügt sei auch, dass die anfänglich vorgesehene Formulierung 
» Landessprachen, die bedroht sind« getilgt und durch die nament
liche Erwähnung der rätoromanischen und der italienischen Spra
che ersetzt wurde. Von vornherein gemieden wurde der in inter
nationalen Rechtsdokumenten übliche Ausdruck »Minderheiten
sprachen«. 
Pragmatische Warnungen vor einer systematischen und umfassen
den Rechtskodifikation sind in der chinesischen Staatsphilosophie 
ein zentraler Topos. 11 Schriftliche Fixierung von Verhaltensnor
men führt dazu, so wird befürchtet, dass die Leute anfangen, sich 
auf den Buchstaben des Gesetzes zu berufen, sich auf Wortstreite 
kaprizieren und nach Schlupflöchern Ausschau halten, die sich mit 
jeder Paragraphierung des Rechts auftun, statt sich an seinem Geist 
und an den Intentionen und Grundsätzen der Gesetzgeber zu 
orientieren. Je mehr Gesetze ein Staat erlässt, desto näher ist er 
seinem Untergang, wird gewarnt. Die klassische Stelle dazu findet 
sich im Dao de jing, dem »Buch von Weg und Wesen« 12 aus dem 
vierten vorchristlichen Jahrhundert: »Je künstlicher und erfinde
rischer die Behandlung der Leute, desto unglaublichere Schliche 
kommen auf.Je mehr Gesetze und Verordnungen erlassen werden, 
desto mehr tauchen Räuber und Diebe auf.« 
Länder mit partiell »archaisch« gebliebenen Traditionen wie die 
Schweiz können nur gewinnen, wenn sie sich in den vergleichen
den Disziplinen der Politik- und der Rechtswissenschaft nicht auf 
den westlichen Teil der Alten Welt beschränken. Mit der wirt
schaftlichen Gesundung und Erstarkung der asiatischen Länder 
werden sich auch deren Rechtstraditionen regenerieren. Sie wer
den sich zunehmend international Geltung verschaffen. Jeder be
reits gegebene Brückenansatz zur politischen Verständigung zwi
schen den Zivilisationen, die sich jahrhundertelang getrennt ent
wickelt haben, wird dann willkommen sein. 
Es gibt noch eine Hinsicht, in der man die Verhältnisse in der 



Schweiz mit jenen in mehreren aussereuropäischen Ländern ver
gleichen kann, eine weniger rühmliche, aber doch bemerkens
werte. Es brauchte in der Schweiz eine lange Zeit, bis der Wider
spruch wahrgenommen wurde zwischen ihrer Tradition der An
erkennung und der Solidarität gegenüber Landesteilen mit anderer 
Sprache, Alltagskultur und Weltanschauung und der Einstellung 
zu besonderen, gerade nicht territorial definierbaren Minderheiten 
wie den Juden und »den Fahrenden« (»Jenischen« und »Zigeu
nern«) und ebenso Ausländern gegenüber, die als Arbeitskräfte ins 
Land geholt oder zugelassen wurden. Die Juden erhielten, obwohl 
seit Generationen im Land ansässig, erst 1862 die Gleichheit vor 
dem Gesetz (u. a. die Niederlassungsfreiheit), und zwar auf Inter
vention anderer Staaten, vor allem Frankreichs, hin, die den Ab
schluss von Handelsverträgen von der »Judenemanzipation« ab
hängig machten. In dieser Hinsicht ist die Schweiz ein Modell für 
die erfolgreiche Koppelung der internationalen Wirtschaftspolitik 
mit der Anerkennung der allgemeinen Menschenrechte. Für den 
Erfolg der fremdstaatlichen Intervention war damals entschei
dend, dass für die Reform der Rechtsverhältnisse im Land selber 
ein entsprechender Bewusstseinswandel (freilich ebenfalls von 
aussen angeregt) herangereift war. 

5. Dürrenmatts Vision der »Verschweizerung« der Erde 

Interkulturelle Analogien kommen selten isoliert. Auf eine weitere 
Eigentümlichkeit, in der die politischen Verhältnisse in der 
Schweiz mit Gewohnheiten in ostasiatischen Ländern konvergie
ren, wird man bei Friedrich Dürrenmatt gestossen, von einer 
Bemerkung, die er nebenbei in einem Romanfragment aus den 
fünfziger Jahren über eine nach seiner Meinung gegebenenfalls 
unvermeidliche Entwicklung der gesamten Erde macht und für die 
er den Ausdruck »Verschweizerung« in einer offenbar so unge
wohnten und fremden Weise benutzt, dass er regelmässig verkehrt 

. zitiert wird und dass man in der reichen Literatur über die Schweiz 
nirgendwo eine inhaltliche Reflexion auf seine originelle Verwen
dung des modisch gewordenen Ausdrucks »Verschweizerung« 
findet. 
Von » Verschweizerung« spricht man gängigerweise, wenn man die 
politischen und die tragenden gesellschaftlichen Verhältnisse in der 
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Schweiz entweder als eine wünschenswerte oder aber als eine 
abstossende Zukunftsperspektive auch für andere Länder in Be
tracht zieht. Die zugleich politologische und kultursoziologische 
Idealisierung der Schweiz kam im r 8.Jahrhundert auf. Die Zeit ist 
bemerkenswert. Institutionell befand sich »die alte Eidgenossen
schaft« kurz vor ihrem Untergang in einem sklerotischen Zustand. 
Aber ihre republikanische Verfassung weckte in den Jahrzehnten 
vor den demokratischen Revolutionen in Nordamerika und in 
Frankreich die Neugier politologisch interessierter Intellektueller. 
Niemand zweifelte damals am überlieferten Geschichtsbild, nach 
dem die Schweizer ihre politischen Freiheiten in einem vom ge
samten Volk getragenen Kampf erworben und behauptet hatten. In 
ihrer alpinen Randlage, abseits der Zentren der Zivilisation (und 
deren Krankheiten), erschien die Schweiz dazu als ein Staatsge
bilde, das Rousseaus Ideal einer ursprünglichen Natürlichkeit zu 
bewahren und doch gleichzeitig wirtschaftlich und sogar wissen
schaftlich zu prosperieren vermochte. 
Die (drei) heute bemerkenswertesten Hintergrundfaktoren für 
diese Prosperität waren damals noch kein Thema. Ein Jahrhundert 
zuvor war es der Schweiz dank der sich allmählich zu einer Tradi
tion verfestigenden Neutralitätspolitik und des auf der Basis einer 
bereits Tradition gewordenen M ediationspolitik früher als im übri
gen Europa errungenen Konfessionsfriedens gelungen, sich aus 
dem Dreissigjährigen Krieg herauszuhalten. Im Vergleich zu den 
unmittelbaren Nachbargebieten waren entgegen der Klischeevor
stellung von einem »armen Land« selbst ländliche Gegenden der 
Schweiz verhältnismässig wohlhabend. Den Reisenden des 
r8. Jahrhunderts war dies nicht entgangen. Die Städte, besonders 
jene der französischen Schweiz, verdankten ihren industriellen 
und gleichzeitigen intellektuellen Aufschwung zu einem guten 
Teil der Aufnahme geflüchteter Hugenotten, mit der die dann 
wie eine Staatsmaxime gepflegte Asylpolitik ihren Anfang nahm. 
Der Ausdruck» Verschweizerung« ist freilich erst ein Jahrhundert 
später aufgekommen. Als erster scheint ihn Friedrich Nietzsche 
verwendet zu haben. Zu einem geflügelten Wort ist er in den 
Jahrzehnten um den Ersten Weltkrieg geworden. Nach Nietzsche 
finden sich die klassischen Stellen bei Max Weber und Carl 
Schmitt.13 
Nietzsches Idealbild von der Schweiz ist noch dasselbe wie das des 
rousseauistischen r8.Jahrhunderts - mit einer beachtlichen Ände-
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rung. Aus den republikanischen Tugenden (»Kühnheit nach Innen 
und Bescheidung nach Aussen«, »übernationale Empfindungen«) 
sind - zeittypisch- altdeutsche Tugenden geworden. Nietzsche ist 
realistisch. Die schweizerischen Verhältnisse sind »umweltbe
dingt« und können nicht einfach in andere Länder übernommen 
werden. Aber so etwas wie einen zeitweiligen Rekreationsaufent
halt unter schweizerischen Lebensbedingungen findet er für sei
nesgleichen doch tunlich. 
Mit Max Weber rückt ein Thema in den Vordergrund, für das die 
Schweiz seit Jacob Burckhardt14 als Paradebeispiel angeführt wird 
und das vor allem die Literaten, die sich in der Schweiz selber mit 
ihrem Land befassen, kaum mehr frei atmen lässt, die Kleinstaat
lichkeit. Unter »Verschweizerung« versteht Weber die Entschei
dung zur Kleinstaatlichkeit und damit zum Verzicht auf Macht
politik. Das aber kommt nach ihm - nota bene nicht für »die« 
Deutschen (auch die Schweizer sind für ihn Deutsche), wohl aber 
für Deutschland ( ein grosses Land)- nicht in Frage, und zwar, wie 
er mit Verbissenheit insistiert, aus kulturellen Gründen nicht. Ein 
»Machtstaat« wie der deutsche hat »die verdammte Pflicht und 
Schuldigkeit vor der Geschichte«, sein ganzes Gewicht für »die 
Eigenart der Kultur der Zukunft« in die Waagschale zu werfen. 
Über die schlichten Bürgertugenden, die das 1 8. Jahrhundert, und 
die deutschen Tugenden, die Nietzsche in der Schweiz bewun
derte, ist auch Weber des Lobes voll. Es sind für ihn Kleinstaat
Tugenden, die jedoch nicht ohne Kehrseite zu haben sind, nämlich 
»Kleinvolk-Kulturwerte«. Realisten sind nicht, wie es ein Ge
meinplatz will, Pessimisten. Sie haben ein Sensorium für die Am
bivalenz der politischen Entscheidungen.15 

Für Carl Schmitt kommt weder eine » Verschweizerung« Deutsch
lands noch - im Rahmen eines Völkerbundes - eine solche der 
gesamten Erde als realistisches Projekt in Frage. Eher als die 
»national« [sie] inhomogene Schweiz taugt nach ihm Bismarcks 
national homogenes Deutsches Reich als verallgemeinerbares Mo
dell für einen Staatenbund. Der schweizerische »Völkerbund« 
beruht auf Bedingungen, einer geographischen (»Alpenstaat«) 
und einer politischen (»Neutralität«), die sich nicht verallgemei
nern lassen. 
Friedrich Dürrenmatts Übernahme des Schlagwortes fällt völlig 
aus dem gewohnten Rahmen der Vorstellungen, was eine »Ver
schweizerung« bedeuten könnte, heraus, formal und inhaltlich. 



Die Schweiz wird weder als Vorbild noch als ein abschreckendes 
Beispiel für politische und kultursoziologische Verhältnisse zele
briert, sondern als Vorbote von Entwicklungen, die zu erwarten 
sind, falls die Geschichte der Menschheit nicht vorher ein Ende 
nimmt: »Die Welt wird entweder untergehen oder verschwei
zern.« Dieses Bedingungsverhältnis scheint die Einbildungskraft 
des helvetischen Durchschnittsintellektuellen der letzten Jahr
zehnte so sehr zu überfordern, dass der Satz regelmässig umge
kehrt wiedergegeben wird: »Die Welt wird entweder verschwei
zern oder untergehen. «16 Aber für Dürrenmatt (bzw. die Roman
figur, der er einen Lagebericht zur Heimat in den Mund legt) bietet 
die Schweiz kein Allheilmittel an, das die Welt vor dem Untergang 
bewahren könnte. Sie ist bloss der Anzeiger einer Entwicklung, die 
ihren Lauf nehmen wird, falls die Welt nicht vorher aus den Fugen 
gerät. 
Statt mit der herkömmlichen Sprachenvielfalt des Landes befasst 
sich Dürrenmatt mit etwas Aktuellerem, mit der »erfreulichen« 
Blutauffrischung, welche der Immigrationsstrom der Schweiz 
bringt. In der Tat gehört die Schweiz seit ihrer Industrialisierung 
Ende des vorigen Jahrhunderts konstant zur Gruppe der west
europäischen Länder mit den höchsten Einwanderungszahlen. 
Bereits 1914 betrug der »Ausländeranteil« der Landesbevölkerung 
über 15%, 1995 rund 20%. Der anhaltende Einwanderungsdruck 
lässt sich heute nicht mehr mit einer weiter wachsenden Industria
lisierung erklären. Deren Zeit ist vorüber. Der Hauptgrund ist 
vielmehr derselbe, mit dem das Ende der endogenen Überbevöl
kerung, auf die Dürrenmatt gleichzeitig verweist, zu erklären ist, 
der wachsende Wohlstand (und das damit einhergehende An
schwellen der Dienstleistungsansprüche). Was Dürrenmatt als 
grossen und grössten Vorzug der Schweiz (Zurückhaltung »im 
Kindererzeugen«, bedarfsbedingte Aufgeschlossenheit gegenüber 
Zuwanderern) propagiert, erweist sich bei näherem Zusehen als 
eine Gesetzmässigkeit, die kennzeichnend ist für alle Wohlstands
gesellschaften. Haben diese eine Zukunft, so auch die von Dür
renmatt hervorgehobenen Vorzüge. 
Aber nicht für die in der Schweiz ablesbaren demographischen 
Begleiterscheinungen eines anhaltenden Wohlstandes greift Dür
renmatt den in der Literatur so ganz anders besetzten Ausdruck 
»Verschweizerung« auf, sondern für etwas, das dem herkömm
lichen Selbstverständnis in der Schweiz noch stärker zuwiderläuft, 
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für eine Entpolitisierung der Politik. Der Institution der halb
direkten Demokratie, der Richtlinienbestimmung der Politik glei
cherweise direkt über Abstimmungsinitiative und Referendum 
und indirekt über die Wahl der Volksvertreter in den Parlamenten, 
glaubt man zuschreiben zu dürfen, dass die schweizerischen 
Staatsbürger zu den sachkundigsten und versiertesten gehören, 
die man sich vorstellen kann. Dass die Beteiligung an den meisten 
Urnengängen niedrig ist, gilt nicht als Gegenargument. Sowohl die 
lange Erfahrung wie das Wissen um die vorhandene Möglichkeit 
einer direkten Einflussnahme erlauben eine Gelassenheit, die man 
»souverän« nennen kann. Entsprechend gelten die demokratischen 
Verhältnisse in der Schweiz als verlässlich, Jahrzehnte über die in 
manchem andern Land mit einer anderen politischen Tradition 
absehbare Zeit hinaus. 
Vorweg ist anzumerken, dass Dürrenmatts Diagnose Ende der 
fünfziger Jahre nicht völlig unzeitgemäss klang. Manche Fachleute 
glaubten damals, ein gutes Dutzend Jahre nach dem Zweiten 
Weltkrieg und ein Jahrzehnt vor r 968, ernsthaft an das Ende aller 
Ideologien und an eine zunehmende Besorgung der Staatsge
schäfte durch Technokraten. An ein Neuerwachen von Nationa
lismen dachte niemand, an das innen- und aussenpolitisch gleicher
weise explosive Ende der Wachstumsressourcen und der Vollbe
schäftigung kaum jemand. 
Heute gewinnt die Überzeugung, dass das Ausmass und die tech
nische Komplexität der Dienstleistungsfunktionen der Staaten un
übersehbar geworden ist, an Anhängern. Viele der sozialen und 
kulturellen Dienstleistungsfunktionen, welche die westlichen 
Wohlfahrtsstaaten im Verlauf der Neuzeit übernommen haben, 
versucht man daher - nunmehr Hals über Kopf - nicht nur zu 
entflechten, sondern auch zu entstaatlichen, indem man sie riva
lisierenden privaten und profitorientierten Institutionen über
schreibt. Was sich abzuspielen beginnt, ist mehr als nur eine 
»Entpolitisierung der Politik«, zwar nicht gerade eine »Entstaat
lichung des Staates« (wie sie unter ganz andern Vorzeichen vom 
Marxismus vorgesehen war), aber doch eine Entstaatlichung einer 
ganzen Reihe von Funktionen, die den Staaten im Verlauf der 

. Neuzeit zugewachsen sind. 
Den Staaten bleiben genügend Aufgaben erhalten. Zu den dring
lichen gehören bemerkenswerterweise solche, für die man schon 
immer am besten eine überparteiliche, d. h. entpolitisierte Lösung 
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angestrebt hat, nämlich Aufgaben der Sicherheits- und der Aus
senpolitik. Eine Entpolitisierung ist in diesen Bereichen ganz be
sonders dann anzustreben, wenn die internationalen Beziehungen 
gleichzeitig interkulturelle Beziehungen sind. 
Den schweizerischen Verhältnissen kann in diesem Zusammen
hang entnommen werden, dass »Entpolitisierung« nicht »Entde
mokratisierung« bedeutet. Die Notwendigkeit der Kooperation 
zwischen kulturell, sprachlich und weltanschaulich verschiedenen 
Landesteilen führte in der Schweiz nicht zu einer Entpolitisierung 
des »Staatsvolkes«, sondern zu einer solchen der »Staatsleitung«, 
der »Regierung« und nicht der »Regierten«. Das Phänomen selber 
ist wie so viele politische Institutionen, die sich im Verlauf der Zeit . 
und der in ihr zu bewältigenden Probleme herausbilden, ambiva
lent. Es ist zudem eines, das sich ganz offensichtlich aufgrund 
vergleichbarer Bedingungsverhältnisse über die Schweiz hinaus 
abzuzeichnen beginnt. Dürrenmatts jüngerem Schriftstellerkolle
gen Peter Bichsel ist dies nicht entgangen. Sein Hinweis darauf liest 
sich wie eine Fortsetzung von Dürrenmatts Prognose: 
»Es gibt einen [schweizerischen] Sonderfall, von dem wir ungern 
sprechen, den Sonderfall des verwalteten Staates. Wir sind ohne 
Regierung in diesem Land gut gefahren. Unsere Bundesräte waren 
- das konnten sie gar nicht sein - nie Regierende, sie waren die 
Repräsentanten einer Verwaltung. Oft genug hat uns das geärgert. 
Aber es war gar nicht so schlecht. Der verwaltete, nicht regierte 
Staat könnte ja auch ein Vorbild für Europa sein. Oder haben die 
das bereits gemacht, ohne uns zu fragen?« 17 

Ein neues Staatsverständnis ist im Entstehen begriffen. Teils, weil 
die Staatsaufgaben allzu komplex geworden sind, teils, weil die 
Staatsangehörigen allzu diverser kultureller Herkunft sind, ist es 
naheliegend, manche staatliche Geschäfte und vor allem die Ge
schäftsführung zu entpolitisieren. Der Staat wird zu einer Dienst
leistungsinstitution. Der Einzelne verhält sich zu seinem Staat wie 
ein Kunde zu seiner Firma, nicht rein passiv und nur rezeptiv, 
sondern wie ein Kunde, der über Aktien der Firma verfügt. Er hat 
ein Mitbestimmungsrecht bei der Bestellung der Firmenleitung 
und, von Fall zu Fall, bei weittragenden Sachentscheiden. Was die 
Grundsätze und die zentralen Ziele eines humanen Staates sind, 
und auch über die allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte ist 
man sich weit über die Grenzen der einzelnen Staaten hinaus einig, 
de jure im Rahmen der Vereinten Nationen weltweit, de facto in 
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einer für den Schutz ihrer Mitglieder hinreichend grossen Staaten
gemeinschaft. Sie sind in den entscheidenden Zügen kein Thema 
mehr für die Angehörigen eines einzelnen Staates. Die sich ab
zeichnende Entwicklung moderner Staaten zu Dienstleistungsin
stitutionen konvergiert mit Staatsvorstellungen, die in Ostasien 
eine lange Tradition haben. Neu ist, dass dank moderner Kom
munikationsmöglichkeiten auch dort, wie im Westen etwas früher, 
ein Wechsel in der Leitung des Staates auf friedlichem Weg, über 
Wahlen, möglich geworden ist. Zum Sturz einer unfähig gewor
denen Dynastie von Staatslenkern und ihrer Mandarine bedarf es 
nicht mehr einer gewaltsamen und kostspieligen Revolution. 
Neue gesellschaftliche Entwicklungen werden häufig bekämpft 
und hinausgezögert, weil die unvermeidlichen negativen Begleit
erscheinungen und Nebenfolgen anfänglich augenfälliger sind als 
ihr positiver Ertrag. Die deutsche Literatur, in der im I 9. und in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor der Übernahme der »west
lichen Demokratien« gewarnt wird, bietet dafür lehrreiches Be
legmaterial. Ein Verweis auf die Dienstleistungskonzeption des 
Staates in »modernen ostasiatischen Demokratien« mag ähnliche 
Abwehrreaktionen auslösen. An Missbräuchen und nicht leicht zu 
kurierenden Fehlentwicklungen mangelt es nicht. 
Vielen wird die Auffassung des Staates als Dienstleistungsinstitu
tion trotz alter aufklärerischer und jahrhundertelang erkämpfter 
liberaler Tradition nicht nur entideologisiert, sondern auch ent
idealisiert vorkommen. Man sollte jedoch das Sprichwort, das aus 
noch monarchischen Zeiten stammt, nicht vergessen, mit dem 
Firmen in Anspruch nehmen, dass bei ihnen der Kunde König 
ist und sich als solcher auch gerieren und fühlen kann. 



Anhang: » Verschweizerung« 

Friedrich Nietzsche 
»Eine deutsche Vereinigung von Tugenden«, 

alpengeschützt, zur zeitweiligen Erholung empfohlen 
[Nachgelassene Fragmente: Sämtliche Werke - Studienausgabe, Berlin: 
de Gruyter, 1980: 9.536 (Fragment 249, 1881)] 

»Kühnheit nach Innen und Bescheidung nach Aussen, nach allem ,Aussen< 
- eine deutsche Vereinigung von Tugenden, wie man ehemals glaubte, -
habe ich bisher am schönsten bei schweizerischen Künstlern und Gelehr
ten gefunden: in der Schweiz, wo mir überhaupt alle deutschen Eigen
schaften bei weitem reichlicher weil bei weitem geschützter aufzuwachsen 
scheinen als im Deutschland der Gegenwart. Und welchen Dichter hätte 
Deutschland dem Schweizer Gottfried Keller entgegenzustellen? Hat es 
einen ähnlichen wegesuchenden Maler wie Böcklin? Einen ähnlichen wei
sen Wissenden wie]. Burckhardt? Tut die grosse Berühmtheit des Natur
forschers Häckel der grösseren Ruhmwürdigkeit Rütimeyers irgend wel
chen Eintrag?-um eine Reihe guter Namen nur zu beginnen. Immer noch 
dort wachsen Alpen- und Alpentalpflanzen des Geistes, und wie man zur 
Zeit des jungen Goethe sich aus der Schweiz selbst seine hohen deutschen 
Antriebe holte, wie Voltaire, Gibbon und Byron dort ihren übernationalen 
Empfindungen nachzuhängen lernten, so ist auch jetzt eine zeitweilige 
Verschweizerung ein ratsames Mittel, um ein wenig über die deutsche 
Augenblicklichkeits-Wirtschaft hinauszublicken. « 

Max Weber 
Echtes Deutschtum ausserhalb des Machtstaates: 

»schlichte Bürgertugenden« und » Kleinvolk-Kulturwerte« 
[»Zwischen zwei Gesetzen« ( 1916): Schriften und Reden - Studienausgabe 
der Gesamtausgabe, Tübingen: Mohr, 1988: I/r5.39f.] 

» Wir haben allen Anlass, dem Schicksal zu danken, dass es ein Deutschtum 
ausserhalb des nationalen Machtstaates gibt. Nicht nur die schlichten 
Bürgertugenden und die echte, in keinem grossen Machtstaat jemals 
noch verwirklichte Demokratie, sondern weit intimere, und doch ewige, 
Werte können nur auf dem Boden von Gemeinwesen erblühen, die auf 
politische Macht verzichten. Selbst solche künstlerischer Art: ein so ech
ter Deutscher, wie Gottfried Keller, wäre nie dies ganz besondere, Ein
zigartige, geworden inmitten eines Heerlagers, wie unser Staat es sein 
muss. 
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Die Anforderungen umgekehrt, welche an ein machtstaatlich organisier
tes Volk ergehen, sind unentrinnbar. Nicht die Dänen, Schweizer, Hol
länder, Norweger würden künftige Geschlechter, unsere eigenen Nach
fahren zumal, verantwortlich machen, wenn kampflos die Weltmacht -
und das heisst letztlich: die Verfügung über die Eigenart der Kultur der 
Zukunft -, zwischen den Reglements russischer Beamter einerseits und 
den Konventionen der angelsächsischen ,society, andererseits, vielleicht 
mit einem Einschlag von lateinischer >raison,, aufgeteilt würde. Sandern 
uns. Und mit Recht. Weil wir ein Machtstaat sind, und weil wir also, im 
Gegensatz zu jenen »kleinen« Völkern, unser Gewicht in dieser Frage der 
Geschichte in die Waagschale werfen können, - deshalb eben liegt auf 
uns, und nicht auf jenen, die verdammte Pflicht und Schuldigkeit vor der 
Geschichte, das heisst: vor der Nachwelt, uns der Überschwemmung der 
ganzen Welt durch jene beiden Mächte entgegenzuwerfen. Lehnten wir 
diese Pflicht ab, - dann wäre das Deutsche Reich ein kostspieliger eitler 
Luxus kulturschädlicher Art, den wir uns nicht hätten leisten sollen und 
den wir so schnell wie möglich zugunsten einer > Verschweizerung, unseres 
Staatswesens: einer Auflösung in kleine, politisch ohnmächtige Kantone, 
etwa mit kunstfreundlichen Höfen, wieder beseitigen sollten, - abwar
tend, wie lange unsere Nachbarn uns diese beschauliche Pflege der Klein
volk-Kulturwerte, die dann für immer der Sinn unseres Daseins hätten 
bleiben sollen, gestatten würden.« 

Carl Schmitt: 
Eine »national« inhomogene Staatenverbindung, 
geographisch bedingt und mit dem Verzicht auf 

Aussenpolitik bezahlt 
[Die Kernfrage des Völkerbundes, Berlin: Dümmler, 1926: 64 f.] 

»Ein Hinweis, mit dem man sich die Frage der Homogenität allzu leicht 
macht, betrifft die Schweiz. In zahllosen Aufsätzen und Broschüren über 
den Völkerbund erscheint die Schweizer Eidgenossenschaft als ideales 
Vorbild und in der Rolle eines Zeugen, der aus eigener Erfahrung bestä
tigen kann, dass trotz nationaler [sie] und konfessioneller Verschieden
heiten eine dauernde Staatenverbindung, ein fester Bund möglich ist. Wenn 
in der Schweiz Deutsche, Franzosen und Italiener jahrhundertelang fried
lich als Angehörige desselben Bundestaates nebeneinander leben, so müss
ten ja auch die verschiedenen Rassen und Völker der Erde in einem 
Völkerbunde zusammenleben können. ,Die Schweiz<, sagt man, ,ist selbst 
ein Völkerbund im Kleinen< [Feldmann]. Das Ideal wäre also eine Art 
Verschweizerung der Erde. [ . .. ] Ob die Schweizer, deren Urteil in dieser 
Frage beachtlich wäre, selbst den Gedanken haben, der Welt als Beispiel 



zur Nachahmung zu dienen, weiss ich nicht. Jedenfalls findet man bei 
allen bedeutenden schweizerischen Staatsmännern und Juristen ein sehr 
klares Bewusstsein davon, dass die Schweiz nicht nur geographisch, als 
ein Alpenstaat, sondern auch politisch in einer ganz besonderen Lage ist. 
Ihre Politik ist eine konsequente Politik dauernder Neutralität, also eine 
Politik, deren entscheidender Richtpunkt es ist, nicht in die Politik hin
eingezogen zu werden oder, wenn man es scharf formulieren will: eine 
Aussenpolitik der Vermeidung jeder Aussenpolitik. Wie kann ein dau
ernd neutralisiertes Land das Vorbild der übrigen Länder werden? Man 
müsste dann doch vor allem erst einmal die ganze Erde dauernd neu
tralisieren. « 

Friedrich Dürrenmatt: 
»Politik entpolitisiert« 

und biologisch erfreuliche Einwanderungspolitik 
Uustiz (Roman, 1957/85: Gesammelte Werke, Zürich: Diogenes, 1991: 
4.6u) 

»Da wir die Politik entpolitisiert haben - hier weisen wir in die Zukunft, 
nur hier sind wir modern, wirklich bahnbrecherisch, die Welt wird ent
weder untergehen oder verschweizern -, da von der Politik nichts mehr zu 
erwarten ist, keine Wunder, kein neues Leben, nur nach und nach vielleicht 
noch etwas bessere Strassen, da sich das Land selbst biologisch erfreulich 
benimmt und sich im Kinderzeugen zurückhält, (dass wir nicht zahlreich 
sind, ist unser grosser, dass sich unsere Rasse dank der Fremdarbeiter 
langsam verbessert, ist unser grösster Vorzug), herrscht Dankbarkeit 
über jede Unterbrechung des täglichen Trotts, ist jede Abwechslung will
kommen, [ .. . ).« 

Anmerkungen 

1 193 8, in einer Zeit der Bedrohung der staatlichen Eigenständigkeit kam 
das Rätoromanische als vierte »Nationalsprache der Schweiz« hinzu. 
Seit 1995 lautet der entsprechende Passus »Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Rätoromanisch sind die Landessprachen der Schweiz.« 

2 Der Artikel »ethnic group« in der gegenwärtigen (15.) Auflage der 
Encyclopaedia Britannica (1974 ff.), in dem die Schweiz als ein viel
versprechendes Beispiel für die Lösung des ethnischen Problems hin
gestellt wird, insinuiert diese Sicht: »[AJ way of dealing with ethnic 
diversity, one that holds more promise of the future, is the development 
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of some form of pluralism, which usually rests on a combination of 
toleration, interdependence, and separatism. One of ehe most notable 
long-term solutions has been that of Switzerland, where ehe three 
major ethnic groups are concentrated in [ three ?] separate cantons, 
each enjoying a !arge measure of local control within a democratic 
federation.« 

3 Im Verfassungsentwurf von 1996 ist »Religionsgenossenschaften« 
durch »Religionsgemeinschaften« ersetzt worden. 

4 Finnland ist ein Beispiel (und nicht die sprichwörtliche Ausnahme), das 
die hier zur Diskussion gestellte Regel mit einer geringfügigen Nuance 
bestätigt. Die Gewährung der gleichen Rechte wird nicht nur erleich
tert, wenn eine Minderheitensprache wie das Französische in der 
Schweiz zugleich eine Weltsprache ist. Es genügt, dass sie wie das 
Schwedische in Finnland eine Sprache von überregionaler Bedeutung 
insbesondere im kulturellen Bereich ist bzw. bis in die jüngste Zeit 
hinein war. Schwedisch blieb in Finnland nach seiner Abtretung durch 
das Königreich Schweden 1 809 an Russland Bildungssprache und 
wurde 1917 neben Finnisch, das von 95% der Bevölkerung gesprochen 
wird, zur gleichberechtigten National- und Amtssprache des unab
hängig gewordenen Landes erklärt. Vgl. Urs Altermatt, Das Fanal von 
Sarajevo: Ethnonationalismus in Europa, Zürich: Verlag NZZ, 1996: 
242. 

5 Zitiert nach Altermatt 1996: 18 (siehe Anm. 4) 
6 Neben der kulturellen und der überregional-internationalen Bedeu

tung ist auch die schiere Zahl der »Landessprachen« ein wichtiger 
Faktor. Das Rätoromanische (als »Muttersprache« in Anspruch ge
nommen von rund 40 ooo Personen) dürfte die am meisten privilegierte 
und subventionierte » Kleinsprache« dieser Erde sein. Einer einzigen 
» Kleinsprache« gegenüber ist es für ein reiches Land leicht, sich gross
zügig zu zeigen. Etwas anderes ist es, wenn man es wie gar nicht wenige 
Länder dieser Erde und wie die Europäische Union (wenn nicht schon 
jetzt, dann in Bälde) mit einer zweistelligen Zahl solcher Sprachen zu 
tun hat oder wie die Russische Föderation und Indien mit einer drei
stelligen Zahl ( dazu auch noch verschiedenen Sprachfamilien zuge
hörig und mit verschiedenen Schriften gebraucht). Etwas anderes wäre 
es auch, wenn sich die Schweiz mit ihrem viel gerühmten Sensorium für 
sprachliche Vielfalt und Eigenart nicht nur für das (mangels »kritischer 
Grösse« nach aller statistisch berechenbaren Wahrscheinlichkeit) dem 
Untergang geweihte Rätoromanisch im eigenen Land, sondern als 
Mitglied der »Völkerfamilie« auch für andere bedrohte Kleinsprachen 
dieser Erde verantwortlich fühlte. - Nach der schweizerischen Verfas
sung sind Deutsch, Französisch und Italienisch gleichberechtigte 
Amtssprachen. De facto sind es aber nur Deutsch und Französisch. 
Nur ein Parlamentarier, der in einer dieser beiden Sprachen spricht und 



schreibt, kann damit rechnen, von seinen Kollegen (und grossen Teilen 
der Bevölkerung) verstanden zu werden. Einer einzelnen sprachlichen 
Minderheit gegenüber ist es möglich, das Defizit anderweitig zu kom
pensieren, z.B. mit einer überproportionalen Vertretung in staatlichen 
Gremien und Ämtern. - Es ist auch möglich, Gesetzestexte in zwei 
oder drei Sprachen, die von einer hinreichenden Zahl von mehrspra
chigen Fachleuten beherrscht werden, so abzufassen, dass der Wortlaut 
in jeder dieser Sprachen rechtlich als gleich bindend anerkannt werden 
kann. Mit einem halben Dutzend Amtssprachen geht das nicht mehr. In 
der Donaumonarchie hatte unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg jeder 
Parlamentarier das Recht, in seiner Sprache das Wort zu ergreifen, nicht 
anders als in der »vorbildlichen« Schweiz. Zugelassen waren zehn 
Sprachen ( darunter Tschechisch bzw. Tschechoslovakisch, nicht Tsche
chisch und Slovakisch, wohl aber Serbisch und Kroatisch und ebenso 
Slovenisch, aber auch Russisch und Ruthenisch, die Sprache der galizi
schen Ukrainer, nicht aber Jiddisch, die Sprache galizischer Juden, usf.). 
Dolmetscher gab es nicht. Die Folgen waren verheerend. - Ein viel zu 
wenig thematisierter Erfolgsfaktor der traditionellen Sprachpolitik der 
Schweiz ist der Grundsatz der Diglossie. Nicht die Mundart ist das 
sprachliche Kennzeichen der deutschen Schweiz, mit dem sich diese 
vom Nachbarstaat Deutschland abhebt, sondern die systematische 
Diglossie, d. h. der Gebrauch einer Mundart in Alltagsangelegenheiten 
und als informelles Ausdrucksmittel und der Gebrauch einer (standar
disierten) Hochsprache als formelles Kommunikationsmittel, als 
Schriftsprache und eben auch als offizielle Landes- und Amtssprache. 
Wenn die deutschsprachige Schweiz ihre Eigenart bewahren will, muss 
sie darauf bedacht sein, diese traditionelle Diglossie zu pflegen und 
nicht einseitig nur ihre Mundart(en). »Diglossie« ist das Schlüsselwort 
für viele Sprachprobleme - weltweit. Nicht jede Sprache und Sprach
variante eignet sich als Schrift-, Schul-, Wissenschafts- und/oder Lite
ratursprache. Für viele sprachliche Funktionen ist eine »kritische 
Grösse« (Zahl ihrer Sprecher) vorausgesetzt. Nicht einmal so etwas 
Banales und doch für die »ethnische« Identifikation unter Umständen 
so Wichtiges wie eine Tageszeitung oder ein ständig einstellbarer Fern
sehkanal lässt sich in jeder Sprache - auf gehobenem Niveau und in 
einer für sie würdigen Weise - realisieren. Die deutsche und die räto
romanische Schweiz machen zur Zeit diese Erfahrung. Bitter ist die 
Erfahrung, dass dasselbe auch für die Schulbücher gilt. 

7 Vergleichbares.ist aus den U.S.A. bekannt. Die sich überwiegend in der 
Demokratischen Partei zusammenschliessenden ethnischen, konfes
sionellen und sozialen Minderheiten (Schwarze, Juden, Katholiken, 
blue collar workers) vermögen den mehrheitlich in der Republikani
schen Partei vereinten WASPs und white collar workers die Waage zu 
halten. 



8 Jürgen Fisch, »Selbstbestimmungsrecht - Opium für die Völker? « in: 
Neue Zürcher Zeitung, 9./10. September 1995. 

9 Vgl. Riccardo Jagmetti, »Die Landessprachen als Element schweize
rischen Gleichgewichts«, SAGW (Schweizerische Akademie der Gei
steswissenschaften), Jahresbericht 198T 15. 

1o Die Verfassungsrechtler bleiben anderer Meinung als die Mehrzahl der 
Volksvertreter beider Kammern. Die Gewährleistung der Sprachen
freiheit wird im neuen Verfassungsentwurf 1996 wiederum explizit 
angeführt, allerdings kontextuell entschärft nicht innerhalb des Spra
chenartikels, sondern im Kapitel über die Grundrechte im Rahmen 
einer längeren Aufzählung von Freiheitsrechten, unmittelbar nach der 
»Meinungs-, Informations- und Medienfreiheit«, als deren Vorausset
zung sie angesehen werden kann. Das Territorialprinzip wird im neu 
mit »Kultur und Sprache« überschriebenen Artikel 83 , der den alten 
»Sprachenartikel« ersetzt, als letzter Absatz aufgenommen, jedoch mit 
einer neuen Zielsetzung verbunden, nicht wie im ersten Bundesrats
entwurf mit der »Erhaltung und Förderung der Landessprachen in 
ihren Verbreitungsgebieten«, sondern mit der » Wahrung des Sprach
friedens«: »Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen; sie achten auf 
die Wahrung des Sprachfriedens.« 

11 Vgl. Joseph Needham, Science and Civilisation in China, Bd. 2, Cam
bridge: Cambridge UP, 1956: 521: »Natural Law and Positive Law in 
Chinese Jurisprudence; The Resistence to Codification«. 

12 Kapitel 57. 
1 3 Siehe die Wiedergabe der drei loci classici und Dürrenmatts nicht

klassisches Bild der Schweiz im Anhang. Die Textstellen verdanke 
ich Daniel Brühlmeier und Christoph Frei. 

14 Weltgeschichtliche Betrachtungen (1905), Bern: Hallwag, 1970: 81 f.: 
»Der Kleinstaat ist vorhanden, damit ein Fleck auf der Welt sei, wo die 
grösstmögliche Quote der Staatsangehörigen Bürger im vollen Sinne 
sind [ . . .]. Denn der Kleinstaat hat überhaupt nichts als die wirk.liehe 
tatsächliche Freiheit, wodurch er die gewaltigen Vorteile des Gross
staates, selbst dessen Macht, ideal völlig aufwiegt. « - Die klassische 
Kleinstaat-Ideologie ist an den antiken Erfahrungen orientiert und auf 
die Lebensbedingungen jener vergangenen Zeiten fixiert. Mit den neu
zeitlichen Verkehrs- und Kommunikationsmöglichkeiten sind freiheit
liche demokratische Grossstaaten möglich geworden, die bei einer 
föderalen Gliederung die Vorteile von Klein- und Grossstaatlichkeit 
weitgehend miteinander verbinden. Vgl. dazu Paul Widmer, »Die 
Schweiz am Scheideweg«, Neue Zürcher Zeitung, 23.September 
1991, s. 69. 

1 5 So mit Bezug auf die Kleinstaaten auch Alexis de Tocqueville, De la 
democratie en Amerique (183 5), Paris: Gallimard, 1961: r.162 f.: »Chez 
!es petites nations, l'ceil de la societe penetre partout; l'esprit d'ame-
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lioration descend jusque dans !es moindres details: l'ambition du peu
ple etant fort temperee par sa faiblesse, ses efforts et ses ressources se 
tournent presque entierement vers son bien-etre interieur, et ne sont 
point sujets a se dissiper en vaine fumee de gloire. De plus, !es facultes 
de chacuri etant generalement bornees, !es desirs le sont egalement.« 

16 Vor einigen Jahren wurde Aleksandr Solzenicyn vom Deutschschwei
zer Fernsehen gefragt, was er zu diesem vom Interviewer verkehrt und 
ohne inhaltliche Erläuterung zitierten Satz meine. Solzenicyn antwor
tete schlagfertig, weder das eine noch das andere sei eine verlockende 
Zukunftsaussicht. 

17 Peter Bichsel auf einer Pressekonferenz in Bern am 6. Oktober 1992 
anlässlich der Abstimmung über den Beitritt der Schweiz zum EWR. 

43 



2. Worin unterscheiden sich die 
Gesellschaftsverträge der Schweizer- von jenen 

der Philosophiegeschichte? 

In der Gesellschaftsvertragskonzeption, die den schweizerischen 
Verfassungstexten zugrunde liegt, sind typische Eigenheiten »ar
chaischer Republiken« mit solchen von »modernen Demokratien« 
verbunden: (1) Vertragspartner sind zugleich die individuellen 
Staatsangehörigen und Gebietskörperschaften, in schweizerischer 
Terminologie: » Volk und Stände«. (2) Standort- und traditions
bedingte partikuläre Rechtsbereiche sind ebenso gewährleistet wie 
die fundamentalen universalen Rechtsgrundsätze. (3) Das bevor
zugte Instrument der Konfliktbeilegung ist Mediation, ein Schlich
tungsverfahren durch Bundesgenossen, nicht Sanktion, die 
Zwangsbefugnis einer übergeordneten Instanz. (4) Zusammen 
mit strikten Rechtsverordnungen bleiben informelle Leitprinzipien 
wie »Billigkeit« und »Treu und Glauben« unabdingbare Grund
lage eines menschlichen Gemeinwesens. 
Die »archaisch« anmutenden Komponenten der schweizerischen 
Gesellschaftsverträge sind zugleich in vor- und in überstaatlichen 
Organisationen stärker vertreten als in Staaten »modernen west
lichen« Zuschnitts. Dies erklärt ihre Präsenz in den schweizerischen 
Institutionen, die aus regionalen Interessenverbänden primär wirt
schaftlichen Charakters und aus einem Staatenbund herausge
wachsen sind. Ihre Brisanz liegt jedoch nicht in dieser geschichtli
chen Tatsache, sondern in ihrer Zukunftsträchtigkeit: Vergleich
bare Entwicklungen zeichnen sich heute gleichzeitig in den 
»modernen nicht-westlichen Demokratien« und in den neuen su
pranationalen Organisationen ab. 

Seit einiger Zeit rufen Politiker in verschiedenen Staaten zu einem 
»neuen Gesellschaftsvertrag« auf. In der Schweiz war es 1993 die 
neu in die Landesregierung gewählte Bundesrätin Ruth Dreifuss, 
in den U.S.A. Präsident Bill Clinton, der im gleichen Jahr sein Amt 
~ngetreten hat, in Frankreich Präsident Frarn;:ois Mitterand, dessen 
vierzehnjährige Amtszeit 1995 zu Ende ging. Es sind Politiker, die 
wissen, dass jede Art der Amtsführung und der Problemlösung 
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»theoriegeladen« ist. Gewollt oder ungewollt, überlegt oder nicht,. 
bringt jeder Problemlösungsvorschlag staatsphilosophische Leit
ideen zum Ausdruck. Solche von den Politikern selber im all
gemeinen nur plakativ geäusserten Leitvorstellungen begrifflich 
zu analysieren und im Vergleich mit den philosophiegeschichtlich 
überlieferten Theorien zu evaluieren ist eine Aufgabe, die Polito
logen und Philosophen überlassen bleibt. 
Was als erstes auffällt, ist die unterschiedliche Wortwahl. Clinton 
spricht von einem »New Covenant«. Gleiches könnte man auch 
von einer Vertreterin der Schweizerischen Eidgenossenschaft er
warten: Die ältesten staatspolitischen Dokumente der Schweiz 
sind »Bundesbriefe«. Statt einen »neuen Bund« fordert Ruth Drei
fuss indes wie Mitterand einen »neuen Gesellschaftsvertrag«. Sie 
beruft sich dabei auf den contrat social von Jean-Jacques Rousseau, 
in dessen Geburtsstadt sie selber aufgewachsen ist. Welcher der 
beiden gleicherweise geschichts- und damit auch gefühlsträchtigen 
Begriffe ist der sachlich angemessenere? Es wird sich zeigen, dass 
das Neue an den »neuen Gesellschaftsverträgen«, die in der 
Schweiz und weltweit an der Zeit sind, in einer Verbindung liegt: 
in einer Verbindung von Elementen, die typisch für »archaische« 
Bünde sind, mit Elementen, die charakteristisch für die »neuzeit
lichen« Gesellschaftsverträge sind. 
Was folgt, ist der Versuch einer typologischen Studie. Zwei Typen 
von Gesellschaftsverträgen sollen gegeneinander ausgespielt wer
den. Für den einen Typ stehen Bündnisse, wie man sie in kultur
wissenschaftlich überaus anregender, bislang jedoch kaum eines 
philosophischen Blickes gewürdigter Weise in der Schweizerge
schichte findet: vom ersten erhaltenen Bundesbrief aus dem Jahre 
r29r bis zum gleichfalls schon legendären und von eifrigen My
thenknackern auf alle Zeitbedingtheiten hin durchsuchten »Frie
densabkommen« von r937 in der schweizerischen Maschinen- und 
Metallindustrie. Für den zweiten Typ stehen Gesellschaftsver
träge, wie sie im Verlauf der neuzeitlichen Geschichte von Philo
sophen konzipiert worden sind, am wirksamsten von Thomas 
Bobbes, John Locke und Jean-Jacques Rousseau. Im ausgepräg
testen Gegensatz zum »eidgenössischen Typ« steht der Hobbes
sche Vertrag. 
Wenn heute ein vielstimmiger Ruf nach einem neuen Gesell
schaftsvertrag laut wird, dann sind damit nicht nur revidierte 
Verfassungstexte gemeint, die juristisch den sich rasch wandelnden 
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Verhältnissen besser angepasst wären. Auch das Bild der mensch
lichen Gesellschaften und ihres Werdegangs, das in verschiedenen 
Varianten den Gesellschaftsverträgen von Hobbes bis Rousseau 
zugrunde liegt, ist revisionsbedürftig geworden. 
Es ist an der Zeit, sich nicht mehr länger an den Verhältnissen und 
am Vertragswesen der bürgerlichen Gesellschaften Nordwest
europas im 17. und 18 . Jahrhundert zu orientieren. Es ist auch 
höchste Zeit, sich von den damaligen ethnologischen Vorstellun
gen vom »Naturzustand« schriftloser Völker in anderen Erdteilen 
und - in Analogie dazu - unserer eigenen Vorfahren zu lösen. Ein 
schiefes Bild der gesellschaftlichen Verhältnisse, welche die 
Menschheit dazu gebracht haben, sich staatlich zu organisieren, 
führt fast unvermeidlich auch zu einem schiefen Bild in bezug auf 
die Funktionen eines Staates und auf die Art und Weise der 
optimalen Wahrnehmung dieser Funktionen. 
Aspekt für Aspekt sollen nun die Unterschiede aufgezeigt werden, 
auf die man bei einem typologisierenden Vergleich der histori
schen Gesellschaftsverträge der Schweizerischen Eidgenossen
schaft mit den klassischen Gesellschaftsvertragsideen in der neu
zeitlichen Philosophie stösst. Wichtige und »augenfällige« Unter
schiede sind auszumachen in bezug auf (1) die Vertragspartner, 
(2) den Vertragsinhalt, (3) die Vertragssicherung und (4) die Art 
der Verpflichtung, die man mit dem Vertrag eingeht. 

r. Die Vertragspartner 

Vertragspartner der philosophiegeschichtlichen Gesellschaftsver
träge sind (alle oder einzelne) Individuen eines bestimmten Ge
bietes. Wenn es nicht alle Bewohner sind, dann sind es Personen, 
die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Abstammung, ihres Besitzes 
u.ä. privilegiert sind und die in Anspruch nehmen, die Interessen 
aller zu vertreten. Dagegen sind die Vertragspartner der eidgenös
sischen Gesellschaftsverträge in auffälliger Weise doppelt ge
schichtet. Es sind Individuen und Körperschaften (Gemeinschaf
ten), deren Mitglieder die Individuen gleichzeitig sind. Es handelt 
sich um Gemeinschaften, die für sich einen gewissen (nicht-, vor-, 
teil- oder vollstaatlichen) Autonomie-Status in Anspruch neh
men. 
Die heutige Formel für die Vertragspartner der Schweizerischen 



Eidgenossenschaft lautet »Volk und Stände«. Gemeint sind die 
stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger sowie die Kantone 
als »souveräne« Gliedstaaten der Schweiz. Das Stimmenmehr und 
das Ständemehr sind nicht deckungsgleich. Die Stimmkraft eines 
Kantons ist nicht ab_hängig von der Anzahl seiner stimmberech
tigten Bürgerinnen und Bürger. Eine Gemeinschaft ist nicht gleich 
der Summe ihrer Mitglieder. Für Verfassungsänderungen ist beides 
erforderlich, die Mehrheit der Individuen und die Mehrheit der 
Kantone. 
Die Vertragspartner des Bundesbriefes von 1291 werden unein
heitlich als Individuen, Gemeinschaften und Individuen einer Ge
meinschaft angeführt: homines vallis Uranie, universitasque vallis 
de Switz, ac communitas hominum intra montanorum vallis in
Jerioris - »die Talleute von Uri, die Talgemeinde von Schwyz und 
die Gemeinschaft der Leute von Nidwalden«. Für die nachfolgen
den Bundesbriefe ist eine Mischung von Amtspersonen, Delegier
tengremien, Staatsbürgern und Gemeinden typisch. Beispielhaft 
ist die Aufzählung im Stanser Verkommnis von 1481: »Wir Bürger
meister, Schultheissen, Ammänner, Räte, Bürger, Landleute und 
Gemeinden gemeinlich dieser hiernach gemeldeten Städte und 
Länder [ . .. ]«. Die Vertragspartner des »Friedensabkommens« 
Von 1937 in der Maschinen- und Metallindustrie sind Körper
schaften: »der Arbeitgeberverband schweizerischer Maschinen
& Metall-Industrieller einerseits und die vier nachstehenden Ar
beitnehmerverbände [ ... ] anderseits« . Dieses Sozialabkommen 
gehört mit zur Geschichte »typischer« schweizerischer Gesell
schaftsverträge. Es lehnt sich in Buchstaben und Geist offensicht
lich an die alteidgenössischen Bundesbriefe an. Als eine Art »Bun
desbrief der schweizerischen Wirtschaft« wurde das Friedensab
kommen denn später auch angesehen. 1 

Wenn Ruth Dreifuss einen neuen Gesellschaftsvertrag fordert, 
dann hat sie, als ehemalige Zentralsekretärin des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes, wohl nicht nur Rousseau im Auge, auf den 
sie namentlich verweist, sondern ebensosehr das eben erwähnte 
»Friedensabkommen«. Mit dem »neuen Gesellschaftsvertrag« 
meint sie einen »Dachvertrag« für solidarische Beziehungen zwi
schen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, insbeson
dere für die Beziehungen zwischen den Geschlechtern, zwischen 
den Generationen, zwischen Arbeitgebern und -nehmern, zwi
schen Wohlhabenden und Schlechtergestellten.2 
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Wie sind die ersten Gesellschaftsverträge der Menschheitsge
schichte zu denken, wenn man die Gesellschaftsverträge der 
Schweizergeschichte als Leitbild nimmt, sich dabei an die heutigen 
Kenntnisse von Frühgeschichte und Ethnologie hält und darüber 
hinaus auch noch die in einem »neuen Bund« zu bewältigenden 
Probleme von heute und morgen im Auge hat? 
Nicht allein und ausschliesslich als Verträge zwischen gleichbe
rechtigten Individuen und nach dem Grundsatz »eine Person -
eine Stimme«! Die ersten staatlichen Gebilde sind nicht dadurch 
entstanden, dass anfänglich unabhängig voneinander lebende, ein
ander bekriegende Individuen sich vertraglich zu einem Verband 
zusammenschlossen. Die Menschen sind nicht als Einzelgänger 
aus dem Tierreich herausgewachsen mit einem Leben, wie es Hob
bes beschreibt: »solitary, poore, nasty, brutish and short«.3 Hob bes 
geht aufgrund eigener zeitgeschichtlicher Erfahrung von einem 
Zustand aus, in welchen Menschen im Verlauf der Zeit geraten 
können und auch immer wieder geraten. Aber was Hobbes als 
Ausgangslage für den Gesellschaftsvertrag ansetzt, entspricht we
der dem Urzustand des Menschengeschlechts noch einem Nor
malzustand, in den die Menschen von Natur aus zu allen Zeiten 
zurückzufallen geneigt sind. Darauf hat ein Gesellschaftsvertrag 
Rücksicht zu nehmen. 
Menschen werden in Familienverbände, Stammesgemeinschaften, 
Dorf- und Stadtgemeinden und in regionale Vereinigungen hin
eingeboren, ohne die bei weitem die meisten von ihnen gar nicht in 
der Lage wären, ein menschliches Leben zu führen. Ohne solche 
Einbettungen würden sie nicht zu den mündigen, autonomen 
Personen heranwachsen, als die sie sich als Erwachsene verstehen. 
Ohne sie wäre, von Ausnahmen abgesehen, auch ihr Bestand als 
solche Personen gefährdet. Entsprechend kommen die Unverbil
deten unter ihnen nicht auf die Idee und sind auch nicht gewillt, 
einen Staatsvertrag einzugehen, deren Träger allein sie als Einzel
wesen wären und nicht gleichfalls, und mit vergleichbarem Recht, 
die Körperschaften, als deren Angehörige sie sich am ehesten wohl 
und sicher fühlen. 
Die Vertragspartner der alten Gesellschaftsverträge sprechen und 
handeln vielmehr nicht nur für sich allein als völlig eigenständige 
E·inzelpersonen oder aber stellvertretend, advokatorisch oder pa
ternalistisch, für andere Einzelwesen, die aus irgendeinem Grund 
verhindert sind, am Vertragsabschluss teilzunehmen (individua-



listische Vertragskonzeption). Sie sprechen und handeln auch nicht 
nur als Funktionäre für ein Ganzes, deren unselbständige Teile sie 
selber und alle anderen Individuen ihrer Gemeinschaft sind, so, als 
wären sie zu nicht viel mehr als Ameisen in einem Ameisenstaat 
fähig (biokommunistische Vertragskonzeption). Sie sprechen und 
handeln vielmehr als spezifisch menschliche Sozialwesen für sich 
selber als autonome Einzelpersonen, für die nicht anwesenden 
Angehörigen ihrer Gemeinschaften, deren Rechte und Pflichten 
sie vertreten, und für die Gemeinschaften als Ganze, in die sie über 
mannigfaltige (gefühls- und verstandesmässige) Beziehungen in
korporiert sind (sozialanthropologische Vertragskonzeption). In 
älteren Verträgen haben die Gemeinschaftsanliegen Priorität ge
genüber den Rechten der Individuen. Die alten Bundesbriefe tra
gen die Siegel der Gemeinschaften, nicht die Unterschriften der 
einzelnen Teilnehmer. In neueren Gesellschaftsverträgen ist das 
Prioritätsverhältnis umgekehrt. 
Die ersten Staaten sind das Ergebnis nicht eines Urformations-, . 
sondern eines Transformationsprozesses: Vorstaatliche Gemein
schaften verwandelten sich in staatliche Gemeinschaften, indem, 
Was bislang blass Gewohnheitsrecht war, zu formell deklariertem 
Recht wurde.4 Die Urgesellschaftsverträge sind feierlich beschwo
rene, öffentlich bekundete und später auch schriftlich festgehal
tene Beteuerungen, ritualisierte Bekräftigungen und formalisierte 
Präzisierungen von überkommenen Verhaltensweisen und Ge
wohnheitsrechten. Aus angestammten Freiheiten und Solidaritä
ten werden »verbriefte« Freiheiten und Beistandsverpflichtungen, 
festgehalten in Freiheitsbriefen und Bundesbriefen. 
Ein Caveat ist hier angebracht: Philosophen laufen Gefahr, beim 
Bild, das sie von vorstaatlichen Gemeinschaften zeichnen, sich 
weiterhin an schlichte Konzeptualisierungen zu halten, die sie 
über »Naturvölker« bei ihren klassischen Autoren vorfinden. 
Wo die empirische Forschung sich um ein differenziertes Bild 
abmüht, behilft man sich philosophischerseits noch immer, allem 
angeblich überwundenen Cartesianismus zum Trotz, mit einer 
Reihe von Begriffspaaren, von deren Zweiteilungen man wähnt, 
dass sie sich harmonisch decken, koextensiv sind und im Verlauf 
der Geschichte kovariieren. Die einander polar entgegengesetzten 
Hälften hätten danach bei allen Begriffspaaren (vorstaatliche Ge
meinschaft- staatliche Gesellschaft, intuitiv - kritisch, instinktiv -
reflektiert usw.) den gleichen Umfang, und der Übergang von 

49 



einem Begriff zu seinem Gegenbegriff erfolgte bei allen gleich
zeitig. In vorstaatlichen Lebenswelten wären dumpfe Zusammen
gehörigkeitsgefühle und -zwänge und bloss intuitives, prärefle
xives und unthematisiertes Wissen bestimmend, während sich 
moderne Staaten durch transparente Kooperationsverträge, ratio
nales, reflektiertes und kritisches Wissen und freie Entscheidun
gen hervortun würden. Menschen, die sich von Tieren durch ihre 
Sprachfähigkeit unterscheiden, sind jedoch auch fähig zur Refle
xion und zur Einnahme unterschiedlicher Standpunkte. Zu den 
elementaren menschlichen Sprachfähigkeiten gehören die Kom
petenz zur Metasprache (zu Aussagen nicht nur über die Welt, 
sondern reflexiv auch über Sprecher und Gesprochenes) und die 
Kompetenz zur Paraphrase (zur Umschreibung desselben Gegen
standes in verschiedenen Hinsichten). Zu einer frühen Sprachfä
higkeit gehört ebenfalls die Kompetenz, verschiedene Personen, 
besonders sich und seine Ansprechpartner, im Singular und im 
Plural, sich selbst einschliessend oder ausschliessend, auseinan
derzuhalten. Hinzu kommt, dass Lebewesen normalerweise die 
Tendenz haben, von ihren speziesspezifischen Fähigkeiten auch 
Gebrauch zu machen. Zumindest gilt das für die Sprachkompe
tenz. Wenn man sich von den kognitiven und sozialen Fähigkei
ten von Menschen anderer Zeiten und anderer Kulturen eine 
Vorstellung machen will, dürfte es hilfreich sein, sich an ihren 
linguistischen und kommunikativen Kompetenzen zu orientie
ren. 
Die heutigen Gegner einer doppelten oder gemischten Gesell
schaftsvertragspartnerschaft (Individuen und Körperschaften) 
werden geneigt sein, in dieser ein Zwitterphänomen zu sehen, 
das typisch für einen Staat ist, der die Entwicklung zu einer 
»modernen Demokratie« erst zur Hälfte geschafft hat. Nach die
sem oft mehr latent gelassenen als patent gemachten Bild von einer 
linear und progressiv sich wandelnden Geschichte sind die Gesell
schaftsvertragspartner in archaischen Gesellschaften Körperschaf
ten ( der Reihe nach Geburts-, Berufs- und Gebietskörperschaften, 
in jedem Fall »Stände« genannt), in modernen Gesellschaften 
dagegen die (»mündigen«) Individuen eines Gebietes. Bei einem 
solchen Geschichtsbild erscheint die Schweiz mit ihrer gemischten 
Vertragspartnerschaft als ein Staat, der in einer halbarchaischen, 
halbmodernen Zwischenphase der Entwicklung steckengeblieben 
ist. 



Betrachtet man jedoch die Europäische Union als ein in die Zu
kunft weisendes staatspolitisches Gebilde, kommen Zweifel an der 
neuzeitlichen Standardvorstellung einer linear-progressiven staats
politischen Entwicklung. Die Europäische Union wird heute wie 
die Schweiz als »eine Art bundesstaatlicher Staatenbund« beschrie
ben. Wie es für den schweizerischen Bund~sstaat seit dem r 9. Jahr
hundert typisch ist, zeichnet sich in der Europäischen Union 
immer mehr eine gemischte Gesellschaftsvertragspartnerschaft 
(Individuen und Gliedstaaten) ab. Ihre Teilstaaten haben sogar 
ein grösseres Gewicht als »die 23 souveränen Kantone« in der 
Schweiz. Bei Entscheidungen des Ministerrats sind Sperrminori
täten vorgesehen, wie sie in der Schweiz nicht möglich sind. Bei 
gewissen Geschäften ist das Stimmengewicht der Mitgliedstaaten 
weder gleich noch der Bevölkerungszahl strikt entsprechend, son
dern nach Grössenordnungen gestaffelt. Der kleinste Staat (Lu
xemburg) hat zwei Stimmen, die vier grössten (Deutschland u. a.) 
haben zehn Stimmen, die übrigen eine Zahl dazwischen. Es ist auch 
möglich, dass in Zukunft neben den Individuen und den Mitglied
staaten Regionen als Vertragspartner eines dritten Typs hinzukom
men. 
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Eine den jeweiligen Verhältnissen angepasste gemischte Gesell
schaftsvertragspartnerschaft dürfte auch der Weg sein, auf dem 
weltweit die vielfältigen Minderheitenprobleme zu lösen sind. 
Statt als überholtes Zwittergebilde und Zwischenphase ist daher 
die traditionell schweizerische Gesellschaftsvertragspartnerschaft 
eher als Zukunftsmodell zu würdigen. Statt mit einem einfachen 
linearen Geschichtsverlauf haben wir es mit einem »dialektischen« 
zu tun, mit einer Entwicklung von einer These (Körperschaften als 
Vertragspartner) über eine Gegenthese (Individuen) zu einer Syn
these (Individuen und Körperschaften). 
Staatsverfassungen sind nicht die einzigen Verträge, in denen es um 
das Zusammenleben von Personen geht. Eheschlüsse sind ein 
anderes Beispiel. Auf den ersten Blick scheint die Geschichte 
der Eheverträge das überlieferte lineare und fortschrittsgläubige 
Geschichtsbild zu bestätigen. In archaischen Gesellschaften ist die 
Eheschliessung eine Sache der Familien der beiden Heiratspartner. 
Im Verlauf der Zeit bekamen die Heiratspartner ein immer ge
wichtigeres Selbstbestimmungsrecht. Aber selbst die modernsten 
Staaten verzichten nicht auf ein Mitbestimmungsrecht in Form 
eines Vetorechts. Bei genauerem Hinsehen kommt man zum Er
gebnis, dass der Typ der Vertragspartnerschaft abhängig ist von 
den sozialen Verpflichtungen, die sich für die einzelnen Körper
schaften (Familien, Gemeinden, Staaten) aus der Eheschliessung 
ergeben. Übernimmt eine Grossfamilie Fürsorgepflichen gegen
über einer in ihren »Clan« eingeheirateten Person und dazu Er
ziehungs- und Ausbildungsaufgaben gegenüber den Nachkom
men, so wird sie auch ein Mitbestimmungsrecht beanspruchen. 
Sind solche Pflichten und Aufgaben Sache der Heiratenden selber 
und nur in einem Notfall und in ganz bestimmten Bereichen 
(Schulbildung) Sache des Staates, so werden die Heiratenden das 
Recht in Anspruch nehmen, allein als Vertragspartner zu fungie
ren. Dem Staat werden sie nur die Festlegung allgemeiner Ver
tragsbedingungen zugestehen. Die Ehevertragspartnerschaft ist 
von der jeweiligen Lebensform abhängig: Mit dieser wandelt 
sich auch jene. Je individualistischer die Lebensweise (in finan
zieller, sozialer, weltanschaulicher u. a. Hinsicht), desto individua
listischer die Vertragspartnerschaft. Leben Ehegatten nicht mehr in 
einer eigenen Wohnung, sondern (mit früheren Zeiten vergleich
bar) in einer Wohngemeinschaft, ist es dieser sehr bald nicht mehr 
gleichgültig, wer mit wem eine Ehe eingeht. 



Auch in Eheangelegenheiten zeichnet sich eine Synthese bzw., in 
Abhängigkeit von der Lebensform, eine Vielfalt von Synthesen in 
der Vertragspartnerschaft ab. Modeme Gesellschaften unterschei
den sich von archaischen hauptsächlich dadurch, dass sie den 
individuellen Vertragspartnern gegenüber den körperschaftlichen 
eine rechtliche Priorität einräumen, zumindest bei einem Ehe
schluss. 
Im übrigen gleicht unser Verhältnis den Staaten gegenüber, in 
denen wir leben, ebensosehr dem Verhältnis von heranwachsenden 
Kindern zu ihrer Familie wie jenem zwischen Ehegatten. In staat
liche Gebilde werden wir, ohne gefragt zu werden, hineingeboren 
wie in die Familie, in der wir aufwachsen. Vergleiche hinken 
bekanntlich. Aber auch hinkende Vergleiche können aufschluss
reich sein. 

2. Der Vertragsinhalt 

Nach den philosophiegeschichtlichen Gesellschaftsvertragsvor
stellungen kommt es zur Bildung eines »zivilen« Staates, wenn 
die einzelnen Menschen auf einen Teil ihrer Rechte (»Freiheiten«) 
Verzichten, indem sie ihn einer öffentlichen Institution übertragen. 
Diese ist damit in der Lage und in der vertraglich geregelten 
Pflicht, den Einzelnen die ihnen verbleibenden Rechte, auf die 
es ihnen vor allem ankommt (Leben und Eigentum, Frieden und 
Ordnung) wirksamer zu sichern, als sie dies allein oder mittels 
privater Vereinigungen vermöchten.5 

Die alteidgenössichen Bundesbriefe haben inhaltlich eine andere 
Ausrichtung. Es geht nicht um die Abtretung von Freiheitsrechten 
an eine dritte Instanz, eine übergeordnete staatliche Autorität 
(Hobbes' Leviathan), die im Gegenzug die elementaren Rechts
ansprüche aller in gleicher Weise schützt. Es geht vielmehr um eine 
wechselseitige Zusicherung der je besonderen Rechte und Rechts
Verhältnisse eines jeden Bündnispartners. Wenn es notwendig ist, 
bieten die Bündnispartner einander Beistand und Beihilfe an - »auf 
eigene Kosten«.6 
Modell für die späteren Bundesbriefe ist in diesem Punkt der 
»Zürcher Bund« geworden, den die vier Waldstätte (Uri, Schwyz, 
D nterwalden, Luzern) 13 p mit der Stadt Zürich geschlossen 
haben: 
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»Es sollen eine jegliche Stadt, jegliches Land, jegliches Dorf, jeg
licher Hof, so jemand zugehört, der in diesem Bündnis ist, bei 
ihren Gerichten, bei ihren Freiheiten, bei ihren Handvesten, bei 
ihren Rechten und bei ihren guten Gewohnheiten gänzlich blei
ben, wie sie es bisher geführt und getan haben, sodass niemand den 
andern daran kränken noch schmälern soll, ohne alle Gefährde.« 
In der politischen Philosophie der Gegenwart geht man wie selbst
verständlich von der Annahme aus, dass die Verrechtlichung von 
Lebensformen und -gewohnheiten deren Vereinheitlichung 
gleichkommt. Dazu zwei Zitate von zwei Tübinger Philosophen: 
»Die Normierung setzt dort an, wo das Handeln einen konstitu
tiven Mangel an Einheit aufweist.«7 »Als Rechtsgemeinschaft, 
insbesondere als Verfassungsgemeinschaft ist eine Gesellschaft 
notwendig unikulturell; multikulturell ist allein die Gemeinschaft 
der einzelnen Rechtsgemeinschaften.«8 Es ist ein weit verbreitetes 
Vorurteil, dass Homogenität, zumindest rechtliche Homogenität, 
für das Zusammenleben, wenn nicht notwendig, so doch vorteil
haft und daher in jedem Fall ein erstrebenswertes Ideal ist. 
Nicht nur Aristoteles war anderer Ansicht.9 Auch die schweize
rischen Verhältnisse legen eine differenziertere Sicht nahe: Einheit 
und Vielheit sind nicht nur miteinander verträglich. Sie sind ein
ander auch bekömmlich. 
Die Einheit einer Familie beruht nicht darauf, dass ihre Mitglieder 
homogen sind, sondern gerade auf ihrer Verschiedenheit. Man ist 
zusammen, weil man aufgrund der Verschiedenheit einander etwas 
zu bieten hat, das der jeweils andere brauchen kann. Eine Familie 
halten Geschlechts- und Generationsunterschiede zusammen, ei
nen Staat viele andere dazu. Wichtig ist allein, dass die Verschie
denheiten, auf die ein Staat angewiesen ist, nicht, wie Aristoteles 
glaubte, so naturgegeben und unveränderlich sind wie die anato
mischen und physiologischen Unterschiede von Geschlecht und 
Alter. Die Verschiedenartigkeit, auf die es in einem Staat ankommt 
(Funktionsverschiedenheit vor allem), muss sich grundsätzlich auf 
Freiwilligkeit und allgemeines Einverständnis stützen können, 
weil Verschiedenartigkeit im Interesse aller ist. Insbesondere Un
terschiede zwischen oben und unten (die Plätze der Regierenden 
und Regierten, der Mächtigen und Schwachen, der Reichen und 
Armen) sollen austauschbar sein. 
Jemand könnte vermuten, dass die gegenseitige Zusicherung von 
unterschiedlichen Rechten in den alteidgenössischen Bundesbrie-
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fen nur damit zu tun hat, dass es in diesen Verträgen gar nicht um 
die Gründung eines Staates, um die Überführung eines vorstaat
lichen in einen rechtsstaatlichen Zustand ging, sondern um einen 
Zusammenschluss bereits bestehender Staaten zu einem Staaten
bund. Aber die einzelnen politischen Gebilde, die sich zur Schwei
zerischen Eidgenossenschaft verbündet haben, wiesen auch nach 
innen keineswegs homogene Rechtsordnungen auf. Natürlich 
stossen wir uns in der Alten Eidgenossenschaft an Rechtsunter
schieden, die wir heute nicht mehr akzeptieren. Aber es gibt inner
halb einzelner Rechtsgemeinschaften auch Rechtsverschiedenhei
ten, die nicht nur historisch zu erklären, sondern auch und blei
bend funktional begründbar sind. 
Die Richtigkeit und Wichtigkeit der Rechtsgleichheit für alle Be
wohner eines Staates in sehr vielen Belangen schliesst nicht aus, 
dass es - ebenso gut begründet - Bereiche gibt, in denen eine 
uneinheitliche Rechtsordnung im Interesse aller ist. Für viele Pro
bleme (aktuelles Beispiel: Drogen) ist nicht von vornherein aus
zumachen, welches die beste Gesetzgebung ist. Im Wettbewerb 
unterschiedlicher Rechtsordnungen werden deren Stärken und 
Schwächen sichtbar. Verschiedenartige Verfassungen mögen aufs 
Ganze gesehen einander gleichwertig sein - in bezug auf konkrete 
Bedingungen, die an verschiedenen Orten je andere sein können, 
sind sie es in der Regel gerade nicht. Eine besondere, nicht verall
gemeinerbare Gesetzgebung, den besonderen, nicht verallgemei
nerbaren Verhältnissen angepasst, vermag für bestimmte legitime 
Zielsetzungen einen »Standortvorteil« zu erbringen, der unter 
anderen geographischen und gesellschaftlichen Bedingungen nicht 
zu verwirklichen wäre.10 
Die Schweiz wäre vermutlich ohne anhaltende und weitreichende 
Rechtsvielfalt gar nicht zustande gekommen oder aber längst 
wieder auseinandergefallen. Die Alte Eidgenossenschaft war im 
Spätmittelalter ein Bündnis, in welchem Landgebiete und Städte 
mit nicht nur unterschiedlichen Lebensformen, sondern auch un
terschiedlichen Rechtsordnungen gleichberechtigte Vertragspart
ner waren. Mit der Glaubensspaltung im r6. Jahrhundert fand sich 
die Schweiz nach anfänglichen kriegerischen Auseinandersetzun
gen schliesslich zurecht. Es brauchte dazu keinen Alleinherrscher, 
dem daran gelegen war, sein Besitztum zusammenzuhalten. Man 
War bereits gewohnt und geübt, zum Schutz der eigenen Auto
nomie in einem Bund mit Partnern zusammenzuwirken, bei denen 
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nicht nur andere gesellschaftliche Zustände, sondern auch andere 
Rechtsverhältnisse herrschten. Unterschiede zu respektieren, hat
ten sich die gesellschaftlich ungleichen Bündnispartner ja von 
Anfang an vertraglich zugesichert. Als später anderssprachige 
Regionen als eigenständige Kantone in den Bund aufgenommen 
wurden, bereitete es dann auch keine besondere Mühe, Toleranz 
und Respekt der Anderen auf sprachliche und sprachbedingte 
Verschiedenheit auszudehnen. 
Die Verschränkung von Einheit und Vielfalt, die man in der 
Schweiz jahrhundertelang (im wörtlichen Sinn des Verbums) be
schworen und gepflegt hat, ist zu einem Wert geworden, den man 
eigentlich kultiviert. Man kann diese Verschränkung inzwischen 
als Maxime und Programm auf allen Ebenen und in allen Bereichen 
der Gesellschaft wiederfinden. 
Nicht in der Präambel der Bundesverfassung oder eines mehr
sprachigen Kantons findet sich ein ausdrückliches Bekenntnis 
zur Pflege von »Einheit und Vielfalt«, sondern in der Präambel 
zur Verfassung (von 1980) des einsprachigen Kantons Aargau mit 
einem verhältnismässig homogenen Territorium von nur 1400 km2 
und einer halben Million Einwohner. 
In einer Selbstdarstellung der Eidgenössischen Technischen Hoch
schulen aus dem Jahre 1992 bildet die Anerkennung der eigenen 
Diversität den selbstverständlichen Ausgangspunkt. Dabei sind 
die einzelnen Schulen und Anstalten im Vergleich mit akademi
schen Monstergebilden in anderen Ländern von einer beschei
denen Grössenordnung. Ihre Eigenständigkeit wird zugleich 
geschichtlich, geographisch und funktional begründet, ihr Zusam
menschluss zu einem einheitlich auftretenden Ganzen ausschliess
lich funktional. Nicht eine strukturale Ähnlichkeit wird als Grund 
der Zusammengehörigkeit genannt, sondern eine Komplementa
rität, also etwas, das auf Verschiedenheit zurückzuführen ist: »Der 
ETH-Bereich ist angesichts seiner Grösse und Diversität nicht als 
Monolith, sondern als Gemeinschaft von derzeit sechs Institutio
nen zu betrachten.[ . . . ] Jede Institution des ETH-Bereichs hat ihre 
eigene Tradition und besonderen Rückhalt am jeweiligen Standort. 
Sie verfügt über eine eigenständige Mission und spezifische Stär
ken, die weiterhin gepflegt und unterstützt werden. Anderseits 
si11.d die Institutionen auch voneinander abhängig und befähigt, 
sich gegenseitig zu ergänzen.« 
Das Verhältnis der Vertragspartner ist nicht primär ein solches der 



Konkurrenz, in dem alle dasselbe wollen, nämlich unvernünftiger
weise alles, und das es entsprechend in Schranken zu weisen gilt. Es 
ist vielmehr, mit etwas Umsicht und Überlegung betrachtet, ein 
Verhältnis der Komplementarität, bei der jeder dem andern etwas 
zu bieten hat und die zu fördern sich lohnt. 
In einer staatlichen Rechtsgemeinschaft besteht keine Notwendig
keit, Bereiche wie beispielsweise jenen der Hochschulen in jeder 
Beziehung »unikulturell« zu regeln. Nicht einmal für die verschie
denen Abteilungen ein und derselben Hochschule ist dies not
wendig oder auch nur vorteilhaft. »Monokulturen« sind nicht nur 
der Natur nicht bekömmlich. Auch den Gesellschaften sind sie es 
nicht, selbst dann nicht, wenn sich eine solche als Rechts- oder gar 
als Verfassungsgemeinschaft konstituiert. Formelle Normierun
gen setzen keineswegs nur dort an, »wo das Handeln einen kon
stitutiven Mangel an Einheit aufweist«. Sie sind auch am Platz, wo 
das Handeln einen konstitutiven Mangel an Vielfalt aufweist oder 
wo ein solcher droht. 

3. Die Vertragssicherung 

Die Vereinbarungen des Gesellschaftsvertrags (Erhaltung von Le
ben und Eigentum, Frieden und Ordnung) sind sicherungsbedürf
tig. Eine rechtliche Vereinbarung ohne Sanktionsmöglichkeit, 
ohne Mittel, sie gegebenenfalls mit Zwang durchzusetzen und 
ihre Nichteinhaltung zu ahnden, ist, meinen manche, nur das 
Papier wert, auf dem sie geschrieben steht. Nach Hobbes' Staats
modell braucht es dazu eine zentrale Instanz, die von den Ver
tragspartnern verschieden ist, die über den Parteien steht und allein 
über alle Mittel verfügt, die erforderlich sind, um dem Gesetz 
Nachachtung zu verschaffen. Stichworte sind: Überparteilichkeit, 
Zentralorgan, Zwangsbefugnis, Gewaltmonopol. »Recht und Be-
fugnis zu zwingen bedeuten also einerlei.« 11 · 

Auch in diesem Punkt hat man bei einer Orientierung an schwei
zerischer Tradition und Erfahrung Anlass, sich nach Varianten und 
alternativen Rechtsstaatsmodellen umzusehen. Philosophische 
Gesellschaftsvertragstheoretiker zerlegen den Vertrag in zwei 
Teile, einen Vereinigungsvertrag, mit dem sich Individuen zu einer 
politischen Körperschaft vergesellschaften, und einen Herr
schaftsvertrag, mit dem sich die Vertragspartner zur Sicherung 
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und Vervollkommnung ihres Zusammenschlusses einer Regierung 
unterwerfen. Die Bündnisse der Alten Eidgenossenschaft sind 
Kooperationsverträge, mit denen die Vertragspartner gerade eine 
solche von aussen hinzutretende oder gar bestellte und ihnen dann 
übergeordnete Schirmherrschaft abzuwehren oder zumindest 
stark einzuschränken sich vornehmen. Man vereinbart, die Ge
währleistung von Ruhe und Frieden wie Geschäfte wirtschaft
licher Art selber genossenschaftlich in die Hand zu nehmen und 
möglichst mit mediativen Mitteln zu regeln. Was zum Vereini
gungs- oder Kooperationsvertrag hinzukommt, ist nicht ein Herr
schafts- und Unterwerfungsvertrag, sondern ein Schlichtungs
und Vermittlungsabkommen, in der Sprache von 1937, ein »Frie
densabkommen«. Die Vermittler und Schiedsleute sind nicht von 
aussen hinzugezogene »Dritte«. Sie werden mit Bedacht aus den 
eigenen Reihen bestellt. 
Die Alte Eidgenossenschaft, institutionell weit mehr Staatenbund 
als Bundesstaat, hatte weder ein zentrales Gericht noch ein zen
trales Vollzugsorgan, das befugt und in der Lage gewesen wäre, 
einen Gemeinschafts- oder Mehrheitsbeschluss mit Gewalt durch
zusetzen. Sie hatte, das ist bezeichnend, einen Namen (den Gat
tungsnamen »Confcederatio« bzw. »Eidgenossenschaft«), aber 
kein eigenes Siegel. Für einen Streitfall wurden ad hoc zu bestel
lende Schlichtungs- und Schiedsstellen vereinbart. Der Vollzug des 
Schiedsspruchs blieb dabei der Entscheidung der einzelnen Mit
glieder anheimgestellt. Das Bestreben ging grundsätzlich dahin, 
mit einer Mehrzahl von Vermittlungsvorkehrungen Zwangsmass
nahmen möglichst zu vermeiden. Im 16.Jahrhundert wurden die 
neu in den Bund aufgenommenen Orte (Basel, Schaffhausen, Ap
penzell) - mit noch heute oft zitierten Formulierungen - für den 
Fall von »Aufruhr, [Ent-]Zweiung und Spannung« unter den Alten 
Orten zum »Stillsitzen« (d. h. zur Neutralität) und zur »freundli
chen [Ver-]Mittlung« angehalten. Informelle, schmiegsame und 
gütliche Vereinbarungen (»ze mynnen«) wurden ganz allgemein 
schiedsgerichtlichen Entscheidungen (»ze dem rechten«) und vor 
allem einer gewaltsamen Durchsetzung derselben vorgezogen. 
Das Besondere an der Schweiz ist nicht, dass im Mittelalter auf 
ihrem Gebiet sanktionsschwache und -scheue Gesellschaftsver
träge aufkamen, wie sie für vorstaatliche Genossenschaften und 
für Staatenbünde charakteristisch sind. Das Besondere ist, dass 
solche Vertragsvereinbarungen, die in ihnen vorgesehenen Ver-



mittlungsverfahren und -stellen und nicht zuletzt die mit ihnen 
verbundene gesellschaftsvertragspolitische Einstellung sich über 
die folgenden Jahrhunderte hinweg weitgehend zu erhalten ver
mochten - und dass sie zum Kristallisationskern der gesamt
schweizerischen Institutionen wurden. Das Kollegialprinzip in 
der obersten Landesbehörde ist dafür ein Beispiel. Das Kollegial
prinzip ist traditionell typisch für das Gerichtswesen, besonders 
für Instanzen, die in erster Linie eine Vermittlungs- und Schieds
funktion haben, und dann für exekutive Behörden, die sich aus 
solchen Vermittlungs-, Schlichtungs- und Schiedsinstanzen ent
wickelt haben. Die erste Aufgabe der obersten Behörde eines 
freien Landes bleibt es, nicht ( als Regierung) zu dirigieren, sondern 
(als Administration) zu vermitteln - zwischen den verschiedenen 
Landesteilen, Bevölkerungsgruppen, Interessenverbänden. 
Ein anderes markantes Zeugnis für die (nicht nur dem Geist, 
sondern selbst dem Buchstaben nach) anhaltende Wirksamkeit 
dieser besonderen politischen Tradition der Schweiz ist das bereits 
erwähnte »Friedensabkommen« von r937 in der Maschinen- und 
Metallindustrie, in dem vereinbart wurde, Kampfhandlungen 
(Streik und Aussperrung) zur Lösung von Konflikten zwischen 
Arbeitgebern und -nehmern durch die Einberufung von Schlich
tungs- und Schiedsstellen zu vermeiden. 12 

Nun werfen heutige Kritiker des Friedensabkommens seinen In
itianten korporativistische Neigungen vor. Um Missverständnis
sen vorzubeugen, mag deshalb eine Zwischenbemerkung ange
bracht sein: Bei einem Rückgriff auf die korporativ-ständische 
Gliederung der Alten Eidgenossenschaft ist strikt zwischen ter
ritorial definierten Ständen (Kantonen) und sozial definierten 
Ständen (Berufs- und Wirtschaftsverbänden, Gesellschaftsschich
ten) zu trennen. Die horizontale, territoriale Gliederung der 
Schweiz in (subsidiär) rechtsautonome Stände ist geblieben, aller
dings bundesstaatlich stark eingeschränkt. Die vertikale, gesell
schaftliche Gliederung in Berufsstände und soziale Klassen unter
schiedlichen Rechts wurde in der modernen Schweiz hingegen 
aufgegeben. Ein den schweizerischen Verhältnissen immanenter 
Ansatz zu einer Gleichberechtigung der verschiedenen gesell
schaftlichen »Stände« war mit dem ungewöhnlichen Übergewicht 
der bäuerlich-ländlichen Komponente im Bundesgeflecht der Al
ten Eidgenossenschaft von Anfang an vorhanden. Allerdings ist er, 
als die Zeit nach dem allgemeinen Wandel der wirtschaftlichen und 
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gesellschaftlichen Verhältnisse dafür reif geworden war, nicht aus 
eigener Kraft zum Tragen gekommen, sondern erst nach der ame
rikanischen und der Französischen Revolution mit Anstössen 
vielfacher (auch gewaltsamer) Art von aussen. 
Ein Bundesgericht als nicht bloss kasuelles, von Fall zu Fall ein
berufenes zentrales Zivilgericht, sondern als ständigen und vor 
allem als eigenständigen Staatsgerichtshof zur Entscheidung öf
fentlich-rechtlicher Streitigkeiten gibt es in der Schweiz erst seit 
r874, ein einheitliches Zivilgesetzbuch erst seit r9r2. Der Vollzug 
der Urteile des Bundesgerichts bleibt bis heute eine Angelegenheit 
der Kantone. Ein Bundesgefängnis gibt es (noch?) nicht, eine 
Bundespolizei nur für den Fahndungs- und Informationsdienst. 
Die schweizerische Bundespolizei besteht zur Zeit (Frühjahr 
r 994) aus 3 5 bzw., inkl. Verwaltung, 98 Personen. Es ist zwar 
grundsätzlich möglich, die (Miliz-)Armee ausnahmsweise und 
subsidiär »zur Handhabung von Ruhe und Ordnung im Inneren« 
einzusetzen. Nach nahezu allseitiger Auffassung sollen die Hür
den für einen Ordnungsdienst der Armee jedoch überaus hoch 
bleiben. Das Bestreben geht nach wie vor dahin, zentralisierten 
Zwangsmassnahmen durch Vermittlungsverfahren vielfältiger, 
möglichst informeller und auch unkonventioneller Art zuvorzu
kommen und sie überflüssig zu machen. Mediation, nicht Sanktion 
ist das primäre Mittel, Gesetz und Recht zu wahren. 
Der in der Schweiz übliche Fachausdruck für zwischenstaatliche 
Vergleichs-, Vermittlungs-, Schlichtungs- und Schiedsunterneh
mungen ist »gute Dienste«. Die schweizerische Tradition »guter 
Dienste« ist nicht allein als eine sekundäre Kompensationsmass
nahme für ihr neutrales Abseitsstehen bei kriegerischen Ausein
andersetzungen zwischen Staaten zu verstehen. »Gute Dienste« 
sind für die Schweiz das von ihrer Geschichte her selbstverständ
lich vorrangige Konfliktbewältigungsinstrument. Von ihm abzu
kommen ist nur unter ungewöhnlichen Bedingungen angezeigt. 
Auch nach einer kriegerischen Auseinandersetzung sind andere 
Vergleichsformen in der Regel förmlichen Sanktionen, ausgespro
chen von einem Kriegstribunal, vorzuziehen. 
Philosophen, die sich inhaltlich (politologisch) an Hobbes und 
formal (methodologisch) an klassischer »westlicher« Begriffslogik 
geschult haben, unterläuft leicht eine Reihe miteinander verbun
dener Denkfehler. Sie unterscheiden nicht zwischen einem Staat, 
der begriffsanalytisch betrachtet als optimaler Staat erscheint, und 
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einem Staat, der realpolitisch (d. h. pragmatisch) betrachtet als 
solcher anzuerkennen ist. Als begriffsanalytisch optimal mag 
man einen Staat bezeichnen, der alle Eigenschaften aufweist, die 
für Staaten spezifisch sind, nur solche Eigenschaften, und nicht 
auch Eigenschaften, die für vor- und für suprastaatliche Gemein
schaften typisch sind. Nun hat eine Gemeinschaft nach Auffassung 
der meisten Politologen nur dann Staatscharakter, wenn sie zur 
Rechtssicherung über ein Machtorgan verfügt, das Gesetze und 
Gerichtsurteile durchzusetzen vermag. Vorstaatlichen Genossen
schaften und desgleichen Staatenbünden fehlt dafür eine hin
reichende Zwangsbefugnis. 13 Sie behelfen sich mit anderen Ver
tragssicherungs- und Konfliktlösungsmassnahmen, mit sozialer 
Ächtung, wirtschaftlichem Druck und mit Vergleichs- und Ver
mittlungsverfahren. Ein pragmatisch betrachtet optimaler Staat 
dürfte nun aber gerade ein Staat sein, der auch solche Vorkehrun
gen zur Vertragssicherung benutzt, die für vor- und überstaatliche 
Körperschaften definitorisch sind, und diesen sogar gegenüber den 
spezifisch staatlichen Massnahmen (gerichtlichen Verurteilungen 
und Strafverfolgungen) Priorität einräumt, ja die Massnahmen, die 
sich Staaten selber vorbehalten, möglichst überflüssig macht! Rein 
begriffsanalytisch gesehen scheint ein Staat, der dem spezifisch 
staatlichen Mittel der Vertragssicherung, einem zu Zwangsmass
nahmen ermächtigten Organ, Schranken und Hemmnisse in den 
Weg legt, kein optimaler Staat zu sein. Realpolitisch betrachtet 
kann er es aber sehr wohl sein. Auch ein mit Zwangsbefugnis 
ausgestattetes Organ bedarf der Kontrolle. Zu leicht glauben Phi
losophen, dass ein Vertragsrecht ohne eine für alle Fälle bereitge
stellte Sicherung ein Recht unter Vorbehalt bleibt, ein Proviso
rium, das so rasch wie möglich zu beheben sei. Dabei hat nur ein 
Vertrag ohne hinreichende Sicherung den Fortbestand der Alten 
Eidgenossenschaft über die Jahrhunderte hinweg möglich ge
macht, und nur ein nach wie vor sanktionsschwacher und -scheuer 
Vertrag gewährleistet heute noch den inneren Frieden und den 
Zusammenhalt des schweizerischen Bundesstaates.14 

Analoges dürfte für die internationale Staatengemeinschaft zutref
fen, mindestens so weit in die Zukunft hinein, wie man sich diese 
vorstellen kann. Eine UNO, die versuchen würde, sich in eine 
»Weltrepublik« fortzuentwickeln, würde auseinanderfallen oder 
in ihrer Handlungsfähigkeit blockiert, wollte sie sich so viel »Staat
lichkeit« verschaffen, dass sie in der Lage wäre, jeden zwischen-
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staatlichen Konflikt und gegebenenfalls auch innerstaatliche Men
schenrechtsverletzungen mit Gewalt zu beenden, und gleichzeitig 
so viel demokratische Legitimation, dass für ihre wichtigen Ent
scheidungen, ähnlich wie in der Schweiz, zugleich das »Volks
mehr« (die Mehrheit der Weltbevölkerung oder die Mehrheit 
ihrer nach dem Grundsatz »eine Person - eine Stimme« gewählten 
Vertreter) und das »Staatenmehr« (die Mehrheit der Mitgliedstaa
ten) ausschlaggebend wären. Internationales Recht ist dann am 
ehesten gesichert, wenn es prioritär nicht durch Zwangsmassnah
men, sondern durch anderweitige Vorkehrungen gestützt wird. 
Zwangsmassnahmen sind inner- und zwischenstaatlich kein 
hinreichendes Mittel der Rechtssicherung. Sie bedürfen der Er
gänzung durch andere Massnahmen. Nicht alle Rechtsverletzun
gen sind durch Zwangsmassnahmen zu verhindern oder zu be
heben. 
Philosophen neigen dazu, für einen Staat nur das als wesentlich 
anzusehen, was für dessen Staatlichkeit hinreichend und notwen
dig ist. Nun kann aber etwas in bezug auf den Staatscharakter einer 
Gemeinschaft weder zu den hinreichenden noch zu den notwen
digen Eigenschaften gehören, für diese Gemeinschaft, für ihr Ge
deihen und ihren Zusammenhalt als Staat aber dennoch überaus 
relevant sein, eben z. B. informelle Konfliktbewältigungsmassnah
men. 
Anhänger von Hobbes verteidigen ihre Staatskonzeption häufig 
mit dem »Argument des schlimmsten Falles«. Wenn für den 
schlimmsten Fall Zwangsmassnahmen erforderlich sind, so bedeu
tet dies jedoch keineswegs, dass es am besten ist, solche Zwangs
massnahmen in jedem Fall anzuwenden. Obwohl man Kanonen 
besitzt, ist es doch sinnlos, sie bei einer Spatzenplage einzusetzen. 
Nicht alle Konflikte werden am besten mit dem Einsatz einer 
Gewalt gelöst, die alle mit Schauer erfüllt: »a common power to 
keep them all in awe«.15 Sich für den denkbar schlimmsten Fall 
wappnen zu wollen kann dazu führen, dass man viel wahrschein
lichere, weniger schlimme, aber doch ebenfalls üble Fälle nicht 
mehr zu meistern vermag. Man kann sich nicht nur für die äussere, 
sondern auch für die innere Sicherheit zu Tode rüsten. Die we
nigsten Staaten verfügen für den schlimmsten Fall einer Bedro
hung ihrer Gesellschaftsordnung durch äussere oder innere Feinde 
über hinreichende Machtmittel. Zur Verhütung des schlimmsten 
Falls trifft man eine Vielzahl verschiedenartiger Vorkehrungen. 



Auch alle zusammengenommen haben sie ihre Grenzen. Mensch
liche Institutionen sind nicht für den schlimmsten Fall geschaf
fen. 
Wer bei der Definition des Staates von der Zwangsbefugnis aus
geht, beginnt die Definition instrumentalistisch mit einem Mittel 
statt mit dem Ziel. Eine teleologische und nicht von vornherein 
instrumentalistische Staatsdefinition bewahrt vor Verkürzungen. 
Teleologische Ansätze öffnen den Blick für Alternativen. Ein Ziel 
(Rom) ist grundsätzlich über verschiedene Mittel (Flugzeug, Bahn, 
Auto u. a.) und Wege (der Küste entlang, über die Apenninen usw.) 
erreichbar. Aber auch wenn verschiedene Mittel und Wege im 
Hinblick auf ein Ziel funktional äquivalent sind, bedeutet dies 
nicht, dass sie in jeder Hinsicht gleichwertig sind. Es bedeutet 
auch nicht, dass die Beschränkung auf ein Mittel das sparsamste 
Verfahren ist. Natürlich kann ich, wenn ich schon eine Kanone 
habe, damit auch auf Spatzen schiessen. Sparsamer ist es, die Mittel 
zu diversifizieren. 
Eine teleologische Staatsdefinition geht vom obersten Ziel staat
licher Einrichtungen aus, vom öffentlichen Wohl. Die Zwangs
befugnis erscheint dann als ein Mittel unter mehreren zur Siche
rung dieses Ziels. Dies besagt nicht, dass sie dazu auch ein hin
reichendes Mittel ist. Sie ist nur hinreichend für das Vorliegen einer 
minimalen Staatlichkeit, keineswegs jedoch für das Vorliegen einer 
optimalen Staatlichkeit. Eine instrumentalistische Staatsdefinition 
geht typischerweise von einem Mittel aus, über das Staaten im 
Dnterschied zu vor- und suprastaatlichen Gemeinschaften zur 
Sicherung ihrer Verfassung verfügen. Die Zwangsbefugnis ist 
zwar ein notwendiges, aber nicht das einzige und nicht das vor
dringlichste Mittel zur Sicherung eines Gesellschaftsvertrags. In
formelle Mediation ist in vielen Fällen das bessere Instrument als 
formelle Sanktion. 
Die Schweiz ist nicht der einzige Staat mit einem sanktionsscheuen 
Gesellschaftsvertrag. Ein anderes, sicherlich auch andersgeartetes 
Beispiel ist Japan. Für ein umfassendes, kulturanthropologisch 
und menschheitsgeschichtlich nicht eurozentrisch verkürztes Ver
ständnis der politischen und rechtlichen Tradition der Schweiz, der 
vielfach archaische Züge nachgesagt werden, wäre ein weitsich
tiger interkultureller Rechtsvergleich wohl überraschend auf
schlussreich. Gleiches gilt für die Abschätzung der Zukunftsaus
sichten des »schweizerischen Typs« von Gesellschaftsvertrag in 



einer Welt, in der neben den »modernen westlichen Demokratien« 
auch »moderne östliche Demokratien« die Massstäbe setzen wer

den. Die japanische Rechtstradition ist stark chinesisch beeinflusst. 

Für die chinesische Rechtsphilosophie ist typisch, dass in jenem 
Bereich, der in römischer Rechtstradition privatrechtlich geregelt 

ist, weitgehend auf informellen Konfliktlösungsstrategien, auf Ver
gleichs- und Vermittlungsbemühungen bestanden wird. Gerichts

urteile und Strafverfolgungen fehlen selbstverständlich nicht. Sie 
fallen »nach unserem heutigen Rechtsempfinden« sogar sehr hart 

aus. Es wird ihnen eine Abschreckungsfunktion zugeschrieben, 
und zwar unter Zurückstellung von Gerechtigkeitsüberlegungen. 
»Ein Huhn schlachten, um die Affen zu erschrecken«, lautet ein 

häufig zitiertes chinesisches Sprichwort. Wenn man das Wort 
»sanktionsscheu« verwendet, ist entsprechend zu unterscheiden 

zwischen der Häufigkeit, mit der zur Sicherung eines Rechts zu 
Strafmassnahmen gegriffen wird, und der Härte dieser Massnah

men. Ob zwischen ihrer Härte und ihrer Häufigkeit ein Zusam
menhang besteht, bleibt zu untersuchen. Im übrigen gilt von der 

fernöstlichen Tradition dasselbe wie von unserer westlichen (anti
ken, mittelalterlichen und neuzeitlichen) Überlieferung. Ihr Stu

dium ist überaus bereichernd, eine Übernahme ist aber immer nur 
selektiv möglich. 
Eine wichtige Frage ist, ob der offene Widerstand von chinesischer 

(und der zurückhaltendere von japanischer) Seite gegenüber all
gemeinen Menschenrechtserklärungen vielleicht eine seiner Wur
zeln in der fernöstlichen Rechtstradition hat. Man nimmt leichthin 

an, dass dieser Widerstand bloss in der Furcht der Machthaber vor 
dem Verlust ihrer Machtposition begründet liegt. Viele Kultur

relativisten nehmen ebenso leichthin an, dass der Widerstand mit 

dem Inhalt der Menschenrechtserklärungen zu tun hat: Werte 

seien in verschiedenen Kulturen ihrer Substanz nach verschieden 
und nicht allein ihrer Rangordnung und der Art nach, wie sie 

gepflegt würden. Es könnte aber sein, dass der Widerstand gegen 
die universalen Menschenrechtskataloge weniger mit deren Inhalt 

und mehr mit der Art und Weise zu tun hat, wie dieser Inhalt 

verwirklicht und durchgesetzt werden soll. Die Frage ist, ob mit 

der gegenwärtigen Menschenrechtspolitik (z.B. mit der Konven

tion der Vereinten Nationen von 1989 zu den Rechten des Kindes) 
nicht zunehmend Lebensbereiche und zwischenmenschliche Be

ziehungen legalistisch verregelt werden, dereri Pflege nach öst-



licher Rechtstradition so wenig wie möglich formell statuiert und 
sanktioniert werden sollte. 
Eine Studie zu den japanischen Rechtsverhältnissen trägt den für 
Hobbes-Anhänger paradoxen Titel »Autorität ohne Macht«.16 

Der Titel trifft vor allem auf den japanischen Kaiser zu, aber nicht 
nur auf ihn. Auch von anderen Staatsorganen (die Polizei mitein
geschlossen) wird in Japan erwartet, dass sie ihre rechtliche Au
torität in einem für den Westen ungewöhnlichen oder ungewöhn
lich gewordenen Ausmass mit anderen als mit Machtmitteln für 
das öffentliche Wohl einsetzen. Der japanische Kaiser verfügte von 
Anfang an in erster Linie über eine Erlass-Befugnis. Die Vollzugs
gewalt lag schon früh weitgehend in den Händen der Landesfür
sten (so dass man geneigt ist, wie im Fall der Schweiz von einem 
»Vollzugsföderalismus« und einer vertikalen Gewaltenteilung zu 
sprechen) und später dann zugleich zentralisiert und örtlich ge
trennt ausschliesslich in der Hand der Shogunatsregierung. 
Heute ist das Staatsoberhaupt in vielen Ländern ein Beispiel für 
eine »Autorität ohne Macht«. Von solchen Staatsoberhäuptern, ob 
Monarch oder Präsident, wird neben den in den Verfassungen 
festgehaltenen formellen und zeremoniellen Aufgaben meistens, 
wenn auch eher unausgesprochen als ausgesprochen, die Erfüllung 
zusätzlicher Funktionen erwartet. Nach der japanischen Verfas
sung soll der Kaiser »das Symbol des Staates und der Einheit des 
Volkes« sein. In Wirklichkeit ist er mehr, nämlich: »culture embo
died«.17 Vom Kaiser wird erwartet, dass er mit seiner Person, 
seinem Lebensstil und seiner Lebensweise die ethischen und die 
ästhetischen Werte verkörpert und repräsentiert, die man mit der 
Kultur des Landes verbindet. Symbolisch geschieht dies auch 
durch die Verleihung von Ehrungen und Preisen an Personen, 
die sich verdient gemacht haben. Anders als andere Staatsober
häupter hat der japanische Kaiser Kunst und Literatur jedoch nicht 
nur zu prämieren. Zu seiner Pflicht gehört es, selber Waka, japa
nische Kurzgedichte, zu schreiben.18 Andere Länder, andere Sit
ten. In Deutschland erwartet man vom Staatsoberhaupt, dem 
Bundespräsidenten, dass er Volk und Regierung mit umsichtigen 
und ausgewogenen Verlautbarungen zu aktuellen Anlässen mora
lisch den Weg durch Geschichte und Gegenwart weist. 
Der Exkurs in den Femen Osten soll indes nicht auf einen Ver
gleich des japanischen Kaisers mit dem deutschen Bundespräsi
denten hinauslaufen. Es geht hier um die besonderen schweizeri-



sehen Verhältnisse. Für ethische Orientierungen, wie man sie in 
manchen Ländern vom Staatsoberhaupt erwartet, geht man in der 
Schweiz noch immer in die Kirchen oder hört auf seine Schrift
steller. Notfalls wendet man sich an wissenschaftliche Experten. 
Das für die schweizerische Politik typische Milizsystem, die nicht
amtliche und nicht-berufsmässige Ausführung öffentlicher Auf
gaben, gilt auch im sensiblen moralischen Bereich. So wie in der 
halbdirekten Demokratie der Schweiz das Volk die Bestimmung 
der Richtlinien der Politik sich selber vorbehält, so wäre es ihm 
auch nie eingefallen, für moralische Leitlinien ein (dazu noch 
zentrales) Staatsamt oder eine politische Amtsperson zu bestellen. 
Das höchste Amt im Staat ist in der Schweiz der Vorsitz des 
Nationalrates. Im übrigen ist, allerdings heute nicht unumstritten, 
Kultur in föderalistischer Tradition »polytheistisch« Sache der 
Kantone. 
In Hobbes' Gesellschaftsvertrag spielen »Autoritäten ohne 
Macht« von der Art des japanischen Kaisers und des deutschen 
Bundespräsidenten keine Rolle. In Anbetracht ihrer Häufigkeit, 
auch in modernen Staaten, ist es aber doch unrealistisch, wenn sie 
in den gegenwärtigen philosophischen »Gesellschaftsvertragsdis
kursen« überhaupt keiner Aufmerksamkeit gewürdigt werden. Sie 
gehören zu jenen vielen politischen Institutionen, die zwar nicht 
notwendig und konstitutiv für einen Staat sind, die ihm aber 
dennoch nützlich und förderlich sein können. Wie das schweize
rische Beispiel zeigt, gehören sie überdies zu jenen Institutionen, 
deren Funktionen mehr oder weniger äquivalent von anderen 
Instanzen erfüllt werden können - nicht nur von zentralen, son
dern auch von gezielt dezentral verteilten Instanzen. 

4. Die Art der vertraglichen Verpflichtung 

In einem weiten Ausmass informeller Natur ist im »schweizeri
schen Typ« des Gesellschaftsvertrags neben der Vertragssicherung 
auch die Art der Verpflichtung, die man eingeht. Es fällt auf, wie 
häufig in den einschlägigen schweizerischen Texten, in krassem 
Unterschied zur philosophischen Vertragsliteratur, ein wichtiger 
Begriff informellen Rechts vorkommt, und zwar an ausgesprochen 
prominenter Stelle, der Begriff »Treu und Glauben« (lat. bona 
fides, franz. banne foi). 

66 



Im Bundesbrief von 1291 wird gleich zu Beginn, im dritten Satz, 
nicht nur dieser Begriff verwendet (in lateinischer Fassung: »fide 
bona promiserunt«; in traditioneller Übersetzung: »in guter Treue 
haben gelobt«), sondern, ihm vorangestellt, auch einer seiner juri
stischen Gegenbegriffe: »Arglist« (»maliciam temporis attenden
tes - in Anbetracht der Arglist der Zeit«).19 Die Redewendung yon 
der »Arglist der Zeit« gehört zu den meistzitierten Stellen dieses 
Bundesbriefes. Der ahnungslose Laie wird jedoch nie auf den 
Zusammenhang der beiden Ausdrücke »Treu und Glauben« und 
»Arglist« und auf deren rechtswissenschaftliche Bedeutung hinge
wiesen. Im Luzerner Bund von 1332 lautet die entsprechende 
Wendung: »dz wir bi unsern trüwen und bi unsern eiden gelobt 
und gesworn haben«; im Zürcher Bund von 13 p: »ein ewig bunt
niss [ ... ], die [ ... ] mit gutten truwen stet und vest ewenklich pliben 
sol«. 
Noch auffallender als in diesen mittelalterlichen Dokumenten ist 
der prominente Platz, den »Treu und Glauben« in einschlägigen 
Texten im 20. Jahrhundert einnimmt. Im »Friedensabkommen« 
von 1937 verpflichten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im 
ersten Satz, d. h. im »Grundsatz« der Vereinbarung, »wichtige 
Meinungsverschiedenheiten und allfällige Streitigkeiten nach 
Treu und Glauben gegenseitig abzuklären«.20 Ganz besonders 
aufschlussreich für das Verständnis des Begriffs und darüber hin
aus eine wichtige Bestätigung für die Deutung der bisher zitierten 
Dokumente der eidgenössischen Verfassungsgeschichte als »Ge
sellschaftsverträge« sind die Ausführungen von Bundesrätin Ruth 
Dreifuss zu ihrer Forderung nach einem neuen Gesellschaftsver
trag. Es ist angebracht, eine längere Passage aus ihrem bereits 
eingangs angeführten Interview wiederzugeben: 
»Der Gesellschaftsvertrag ist für mich so etwas wie ein Dachver
trag, der alle Bindungen, alle konkreten Solidaritäten zwischen 
Mann und Frau, zwischen Arbeitgeberschaft und Arbeitnehmer
schaft, zwischen den Generationen umfasst. Er bedeutet, dass nie
mand sagen darf, über die soziale Frage könne nicht mehr disku
tiert werden. Darüber muss man verhandeln können im Geiste von 
Treu und Glauben. Dies bedeutet wiederum: Niemand soll ver
langen, was der andere in guten Treuen nicht geben kann; niemand 
soll verweigern, was er in guten Treuen entbehren kann. Der 
Glaube an den Gesellschaftsvertrag ist für mich aber auch Aus
druck meiner Überzeugung, dass ich zu unserem System stehe.«21 



Im Vertragsrecht bedeutet die Bindung an »Treu und Glauben«, 
dass die Vertragspartner an sämtliche Bedingungen sich zu halten 
bereit sind, ohne die man normalerweise, den Sitten des Landes 
und der Zeit entsprechend, einen Vertrag des vereinbarten Inhalts 
nicht schliessen würde. Gemeint sind Bedingungen, die man nicht 
schriftlich festhält, weil sie selbstverständlich sind, aber auch weil 
ihre Aufzählung im Einzelnen unerschöpflich ist. Im besonderen 
verpflichtet man sich mit »Treu und Glauben«, dem Vertragspart
ner nicht »arglistig« Informationen vorzuenthalten, bei deren 
Kenntnis dieser den Vertrag nicht in der vereinbarten Weise ab
geschlossen hätte. Arglistiges Verhalten ist hinterhältiges Verhal
ten. Mit der Ausnützung der Unkenntnis des Vertragspartners 
steht es im schroffen Gegensatz zum Grundsatz von » Treu und 
Glauben«. Das gleiche gilt im Fall einer Kooperationsvereinba
rung, wenn jemand eine Schwäche, ein Unglück oder auch nur die 
wehrlose Situation seines Vertragspartners ausnützt. 
In Solidaritätsvereinbarungen, wie es die Bündnisse der alten Eid
genossen waren und wie es jene Verfassungen der jüngeren Zeit 
sind, in welche über die klassischen Freiheitsrechte hinaus Sozial
ziele oder gar Sozialrechte Aufnahme gefunden haben, verpflichtet 
man sich in »Treu und Glauben« zu mehr, als wozu man nach 
»striktem Recht« gehalten ist. 
Mit dem altehrwürdigen Begriff »Treu und Glauben« hängt ein 
anderer zusammen, der nicht in der Rechtswissenschaft, wohl aber 
in der politischen Philosophie der Neuzeit und der Gegenwart in 
den Hintergrund und an den Rand gerückt ist, der Begriff der 
»Billigkeit«.22 

In einer Solidargemeinschaft ist es billig, dass ich einem anderen 
nichts verweigere, was er dringend braucht, ich ihm aber ohne 
grossen Nachteil geben kann, obwohl ich nach keinem geschrie
benen Gesetz dazu verpflichtet bin; und umgekehrt: von ihm 
nichts zu verlangen, was für ihn wichtig ist, nicht aber für mich, 
obwohl ich nach dem Buchstaben des Gesetzes ein Recht darauf 
habe. 
Kant bezeichnete die Billigkeit als ein »Recht ohne Zwang«.23 
Nach Kant kann man mit Billigkeitsargumenten nur an das »Ge
wissensgericht« appellieren, aber niemanden vor ein bürgerliches, 
staatliches Gericht ziehen. Nach der heute vorherrschenden Auf
fassung lassen sich Billigkeitserwägungen in vielen Fällen gar nicht 
aus der richterlichen Urteilsfindung wegdenken. Sie sind nicht 
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etwas, das man aus Barmherzigkeit, fakultativ und behelfsmässig 
zu den allein verbindlichen, »strikten« Rechtsnormen hinzu, mit
berücksichtigen kann. Sie gehen in der Gestalt von Generalklau
seln (traditionelle Beispiele: Gewohnheit, »gute Sitten«, »Treu und 
Glauben«; aktuelles Beispiel: allgemein formulierte Staatsziele) in 
die Gesetzeswerke ein und sind für diese und damit auch für die 
sanktionsgeschützte Rechtssprechung grundlegend. 
Rechtsgeschichtlich bemerkenswert ist nun, dass der für eine zivile 
Rechtsordnung fundamentale Charakter der Ermessensgrund- · 
sätze von »Treu und Glauben« und Billigkeit in keiner Gesetzes
sammlung so deutlich gemacht worden ist wie im Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch. Das ZGB, 1907 angenommen und seit 1912 in 
Kraft, ist deswegen auch alsbald international berühmt und für die 
Diskussion dieser Rechtsbestimmungen wegleitend geworden. 
Von Billigkeit und » Treu und Glauben« handeln nicht erst spätere 
Artikel dieses Gesetzbuches, im Zusammenhang mit konkreten 
Anwendungsfällen, wie dies in herkömmlichen Gesetzess_amm
lungen üblich ist,24 sondern die Einleitungsartikel, der erste Arti
kel implizit, die folgenden drei mit aller wünschenswerten Deut
lichkeit explizit. Deren Randtitel lauten: »Inhalt der Rechtsver
hältnisse: r. Handeln nach Treu und Glauben, u. Guter Glaube, 
III. Richterliches Ermessen.« Artikel 2, Absatz 1: » Jedermann hat 
in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflich
ten nach Treu und Glauben zu handeln (franz.: selon les regles de la 
bonne foi). «25 

In der japanischen Rechtslehre ist im Kontext von Billigkeitser
wägungen jori ein zentraler Fachausdruck. Er wird zur Überset
zung der deutschen Wendung »Natur der Sache« benutzt. Eine 
englischsprachige Lexikonumschreibung ist natural reason, eine 
französischsprachige equite naturelle. Die Encyclopedia of Japan 
verweist zu seiner Erläuterung auf den ersten Artikel des ZGB: »lt 
is possible to understand the role of jori as the same as the principle 
found in article 1, paragraph 2 of the Swiss Civil Code which says 
that where there is no statutory law or custom, the judge shall 
proceed according to the rule that he himself would establish if he 
were a legislator.«26 Die fernöstliche Rezeption des ZGB ist eine 
Einladung mehr, rechts- und staatsphilosophische Eigenheiten der 
schweizerischen Tradition heute interkulturell zu erforschen und 
zur Diskussion zu stellen. 
Das ZGB von 1907/12 und nicht die Bundesverfassung von 1848/ 



74 ist wirkungsgesch.ichtlich gesehen die bedeutendste Gesetzes
sammlung, welche die Schweiz der allgemeinen Rechts- und 
Staatslehre zu bieten hat. Man ist geneigt, dies nicht ganz als Zufall 
anzusehen. Das ZGB befasst sich zur Hauptsache mit Rechts
bestimmungen, die für vorstaatliche Gemeinschaften (Familien 
und Verwandtschaftssippen) und für zwischenmenschliche Bezie
hungen wirtschaftlicher Art gelten. Familien und Verwandt
schaftssippen sind die primären menschlichen Solidargemein
schaften. Gerade für sie aber sind Billigkeit und »Treu und Glau
ben« fundamentale Leitsätze. Zwei Stellen aus dem ZGB mögen 
dafür als Beleg genügen. Artikel 328: »Verwandte in auf- und 
absteigender Linie und Geschwister sind gegenseitig verpflichtet, 
einander zu unterstützen, sobald sie ohne diesen Beistand in Not 
geraten würden. Geschwister können aber nur dann zur Unter
stützung herangezogen werden, wenn sie sich in günstigen Ver
hältnissen befinden.« Artikel 332: »Die Ordnung, der die Haus
genossen unterstellt sind, hat auf die Interessen aller Beteiligten in 
billiger Weise (franz.: equitablement) Rücksicht zu nehmen. « 
Schweizer Historiker versuchen heute gerne zu belegen, dass es in 
erster Linie handgreifliche wirtschaftliche Interessen waren, die zu 
den ältesten Bündnissen der Alten Eidgenossenschaft geführt ha
ben, und nicht demokratische Ideale oder das Eintreten für all
gemeine politische Freiheitsrechte, zu deren Symbolen die Bünd
nisse im Verlauf der Zeit »mythologisierend« überhöht worden 
seien. Wenn es so war, fragt man sich aber auch, welche ethischen 
Werte und Rechtsgrundsätze es waren, die von Wirtschaftsverbän
den der damaligen Zeit im Raum der Alten Eidgenossenschaft 
gepflegt und urgiert worden sind. Und weiter: ob diese Grund
sätze sich in den alten Verfassungstexten niedergeschlagen und in 
einem konservativen und gesch.ichtsbewussten Land wie der 
Schweiz soweit erhalten haben, dass sie noch heute in grundsätz
liche Überlegungen rechts- und staatsphilosophischer Art einflies
sen - vielleicht um eine Nuance auffälliger und griffiger als in 
anderen Staaten. 
Solche Überlegungen manifestieren sich am ehesten in den ein
leitenden Passagen von Gesetzessammlungen. Eben dazu gehören 
die berühmt gewordenen Einleitungsartikel des ZGB mit der An
führung von Billigkeit und »Treu und Glauben« als fundamentale 
Rechtsgrundsätze. Heute wird man Spuren davon am ehesten in 
den umfangreich gewordenen Artikeln suchen, die in neueren 



Verfassungen allgemeinen Grundsätzen und Grundrechten einge
räumt werden. In der Tat liest man im Entwurf einer neuen Bundes
v erfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft von 1977 bereits 
in Artikel 5 (unter dem Titel »Allgemeine Rechtsgrundsätze«), 
Absatz 3: »Staacliche Organe und Private schulden einander 
Treu und Glauben«. Seither haben »Treu und Glauben«-Artikel 
in mehrere neue Kantonsverfassungen Aufnahme gefunden. So 
heisst es in der Verfassung des Kantons Bern, die 1995 in Kraft 
getretten ist, im dritten von insgesamt 22 Artikeln, die den Grund
rechten, Sozialrechten und Sozialzielen gewidmet sind, kurz und 
griffig: »Der Schutz von Treu und Glauben ist gewährleistet.«27 

War das ZGB anscheinend die erste moderne Gesetzessammlung, 
in der eine solche ausdrückliche Erklärung an derart prominenter 
Stelle vorgenommen wurde, so sind der Entwurf zu einer neuen 
Bundesverfassung und mehrere neue Kantonsverfassungen der 
Schweiz bislang mutmasslich die einzigen staaclichen bzw. glied
staaclichen Verfassungstexte, in denen »Treu und Glauben« nicht 
nur als Rechtsgrundsatz zur Anwendung kommt, sondern explizit 
zu einem allgemeinen Rechtsgrundsatz erklärt wird. 
Wer in andern Verfassungstexten »Treu und Glauben« sucht, wird 
bezeichnenderweise in der Charta einer überstaaclichen Organisa
tion, und wiederum an prominenter Stelle, fündig. In der Charta 
der Vereinten Nationen, in Artikel 2, Absatz 2, heisst es: »Alle 
Mitglieder erfüllen, um ihnen allen die aus der Mitgliedschaft 
erwachsenden Rechte und Vorteile zu sichern, nach Treu und 
Glauben (engl.: in good faith) die Verpflichtungen, die sie mit 
dieser Charta übernehmen.« 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Schweiz sich als ein 
Staat präsentiert, der Charakterzüge aufweist, die eigentlich für 
vor- und für überstaacliche Vereinigungen typisch sind. Wenn die 
Schweiz entsprechend als »bundesstaaclicher Staatenbund« (»con
/ederation federale«) umschrieben wird, sollte man nicht nur im 
Auge haben, dass ihre Gliedstaaten einzelne Hoheitsrechte behal
ten haben, wie das sonst nur für die Mitgliedstaaten von Staaten
bünden üblich ist. Viel interessanter ist, dass in der Schweiz, die aus 
einem Staatenbund hervorgegangen ist, sich eine Einstellung zu 
halten vermochte, die für überstaacliche Körperschaften charak
teristisch ist. Dazu gehört in erster Linie der pragmatische Sinn für 
Informalität bei den Verpflichtungen, die man eingeht, und bei der 
Behebung von Konflikten und Rechtsverstössen. 
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Ausblick r: 
Anthropologische Grundannahmen 

Den eigenartigen Zügen der schweizerischen Gesellschaftsver
träge liegen auch ganz bestimmte Wertvorstellungen und Auffas
sungen von Natur, Gesellschaft und Mensch zugrunde, die nicht 
weniger markant, merkwürdig und überlegenswert sind als die vier 
Vertragsdimensionen, die das Thema dieser Studie waren. Für den 
Einstieg in die umfassenderen philosophischen Grundlagenpro
bleme fehlt es in der politologischen Literatur zur Schweiz nicht an 
Ansatzpunkten. Eine Stelle soll abschliessend zitiert werden, weil 
ihr Autor ebenfalls von einer Gegenüberstellung »Schweiz - Hob
bes« ausgeht. Anlässlich von bündnisgefährdenden Meinungsver
schiedenheiten über die weitere Entwicklung der Eidgenossen
schaft war 1481 der Einsiedler Niklaus von Flüe um Vermittlung 
angegangen worden. Der ihm zugeschriebene Ratschlag wurde in 
der Folge zu einer Art schweizerischer Staatsmaxime. Über Nik
laus von Flüe schreibt nun K.W. Deutsch:28 

»Sein Imperativ der Bescheidung: Steckt den Haag nicht zu wiit -
macht die Grenzen nicht zu weit - ist das genaue Gegenteil der 
Theorie des Thomas Hob bes, der sagte, die Menschen hätten einen 
unstillbaren Durst nach Macht über Macht, der nur im Tode endet 
(a thirst for power after power, which only ceases in death). 
Niklaus von Flüe war ein besserer Ratgeber als Thomas Hobbes, 
und wir sehen, dass das System des Hobbes, die absolute Monar
chie in England, sich nicht erhalten hat; das schweizerische be
grenzte Föderativsystem des Flüe aber ist noch da.« 
Fraglich ist, ob tatsächlich alle Menschen nur darum nicht das
selbe, nämlich alles wollen, weil sie zur Einsicht gelangt sind, dass 
dies zu einem Krieg aller gegen alle führen würde. Es könnte auch 
sein, dass es gar vielen darum verhältnismässig leicht fällt, sich mit 
ihrem Teil zu begnügen, weil sie für ihre Selbstbescheidung noch 
eine ganze Reihe anderer Motive haben. Es ist weiter die Frage zu 
stellen, ob bei den Menschen allein Institutionen das leisten, was 
Tierpsychologie treibende Politologen den Instinkten zuschrei
ben, die man bei den Tieren, nicht aber beim »Mängelwesen« 
Mensch feststellen könne: ein friedliches und wohlgeordnetes 
Zusammenleben. Es könnte ja sein, dass für eine menschenwürdige 
Existenz hinreichende wirtschaftliche und soziale Lebensverhält
nisse weit mehr dazu beitragen. 
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Ausblick 2: 

Die Schweiz als Synthese 

In den sechziger Jahren veröffentlichte der Historiker H. Lüthy 
einen vielgelesenen Aufsatz unter dem Titel »Die Schweiz als 
Antithese«.29 Die vorangehenden Darlegungen berühren mehr 
als einmal Beobachtungen, die man in Lüthys Aufsatz finden 
kann. Dennoch ist für die Überlegungen der vorliegenden Studie 
und ihre Zielrichtung der Titel »Die Schweiz als Synthese« ange
messener. Eine solche Überschrift wirkt sicher schaler und blasser. 
Sie verliert aber ihre Schalheit und gewinnt Konturen, sobald man 
sieht, dass es für die Synthese, als die man die Schweiz seit der 
Gründung des Bundesstaates von 1848 betrachten kann, kein ein
faches Muster gibt. 
Die Gesellschaftsverträge der Schweizergeschichte, die sich am 
eindeutigsten von denjenigen der Philosophiegeschichte abhe
ben, sind jene, die in der Alten Eidgenossenschaft vor der Fran
zösischen Revolution galten. Die Alte Eidgenossenschaft hatte 
500 Jahre Bestand. In der zweiten Hälfte erstarrten ihre traditio
nellen Strukturen zunehmend. 1798 stürzten sie kläglich ein. Et
was anderes als ein Einsturz und der Versuch eines regelrechten 
Neubaus waren kaum mehr möglich. Die überstürzt eingerichtete 
Helvetische Republik, ein Einheitsstaat mit einer Verfassung nach 
französischem Muster, war, gesellschaftsvertragstheoretisch be
trachtet, die Antithese zu den vorangegangenen Zuständen. Sie 
hielt fünf Jahre. Trotz der Kürze ihrer Lebenszeit ist die Bedeutung 
der Helvetischen Republik für die folgende Entwicklung nicht zu 
Unterschätzen. Ihre Leistungen halten jenen der Alten Eidgenos
senschaft die Waage. Eine den komplexen Verhältnissen angepasste 
Synthese glückte jedoch erst nach mehreren Anläufen im Jahr 
1848. Aber selbst sie bedurfte schon nach einem Vierteljahrhun
dert, 1874, einer »Totalrevision«, wie nun der Ausdruck lautete, 
der besser auf den Umsturz von 1798 zugetroffen hätte. 
Geglückt ist dabei eine Verfassung, nach der (1) Individuen und 
(Gebiets-)Körperschaften (» Volk und Stände«), (2) partikulare 
Rechtsbereiche der Gebietskörperschaften und vom Bund garan
tierte universale Rechtsgrundsätze, (3) Vergleichs- und Vermitt
lungsverfahren (»Gute Dienste«) und Zwangsbefugnisse, (4) Bil
ligkeit(» Treu und Glauben«) und striktes Recht sich ergänzen und 
sich zugleich wechselseitig in ihre Grenzen weisen. Diese Synthese 
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bedarf der beständigen Revision und Anpassung an neue Verhält
nisse. Misstrauen ist solchen »Totalrevisionen« gegenüber ange
zeigt, die bei den vier einander polar die Waage haltenden Aspekt
paaren das eine Glied zugunsten des anderen eliminieren. 1798 ist 
eben dies geschehen. Solches ist nach 200 Jahren nicht zu wie
derholen, natürlich ebensowenig eine Reaktion wie r 8 r 5. Wie vor 
r 50 Jahren ist vielmehr ein ausbalanciertes Zurechtrücken der 
Gewichte in allen Waagschalen angezeigt. Das Neue an einem 
»neuen Gesellschaftsvertrag« liegt in einem neu zu findenden 
Gleichgewicht von archaischen und modernen demokratischen 
Errungenschaften, von archaischen Freiheiten und modernen 
Rechten. 
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Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Lebensumständen 
haben keine völlige Chancengleichheit, von den ihnen gleicherweise 
zustehenden Rechten den gleichen Gebrauch zu machen. 

10 Dieser und die folgenden Abschnitte überschneiden und decken sich 
teilweise wörtlich mit Überlegungen, die in einem Essay über »Ver
gleichende Kulturphilosophie« erstmals zu Papier gebracht worden 
sind. Siehe R.A. MALL, Hg., Philosophische Grundlagen der lnterkul
turalität, Amsterdam 1994, S. r 30-1 32, mit entsprechenden Kürzungen 
wiederabgedruckt in diesem Band, S. 354ff. 

11 J. KANT, Die Metaphysik der Sitten (1797), in: Akademie-Ausgabe, 
Bd. 6, S. 2 32. 

I2 Vgl. die Dokumente und die (nach der Überzeugung der Verfasser 
»ideologiekritischen«) Deutungen in: B. DEGEN u. a. (Hg.), Arbeits
frieden - Realität eines Mythos, Zürich 1987. - Die Partner des »Frie
densabkommens« von 1937 »wollen wenn immer möglich eine staat
liche Zwangsschlichtung vermeiden« . Mehr noch, die Vergleichs- und 
Vermittlungsbemühungen sollten nicht nur möglichst nicht staatlich, 
sondern auch möglichst nicht zentral erfolgen. Die Gegner des Ab
kommens sahen darin nur eine Benachteiligung der Gewerkschaftsseite 
nach dem Prinzip »Divide et impera!« Vgl. a.a.O., S. 17f. 

13 Vgl. 0. HöFFE, »Eine Weltrepublik als Minimalstaat«, in: Zeitschrift 
für Kulturausgleich l 99 3/ 1, S.41: » Ein blosser Staatenbund sieht weder 
gemeinsame öffentliche Gesetze noch ein autorisiertes Schiedsgericht 
vor und schon gar nicht eine Macht, Gerichtsurteile durchzusetzen; er 
besteht aus freien Vereinbarungen zwischen souveränen Partnern, die 
ihre Souveränität voll umfänglich bewahren. Ein solcher Bund hat zwar 
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Rechts-, aber keinen Staatscharakter; nicht von einem unparteiischen 
Dritten werden die allfälligen Probleme geregelt, sondern von den 
Parteien, den Einzelstaaten, selber.« - Zu Höffes Plädoyer für die 
Weiterentwicklung der UNO zu einer (demokratischen?) Weltrepu
blik (mit Freizügigkeit als Grundrecht?), bevollmächtigt »zur staats
förmigen Rechtssicherung«, d. h. zu (für alle Fälle hinreichenden?) 
Zwangsmassnahmen bei zwischenstaatlichen Konflikten, siehe die Be
denken der folgenden Anmerkung! 

14 Vgl. die Vorbehalte des Berner Rechtswissenschaftlers J. P. MÜLLER, 
Demokratische Gerechtigkeit, München 1993, S. 77. ff., gegenüber zeit
genössischen deutschen Rechtsphilosophen, am ausführlichsten dar
gelegt anhand von Texten K.-0. APELS, aber unter Miteinbezug von 
TextenJ. Habermas' und 0. Höffes. Die Bedenken, wenn man so sagen 
darf, von »unserem Schweizer Standpunkt« aus (Titel einer Rede von 
C. Spitteler nach dem Kriegsausbruch 1914) gelten einer zu dogmati
schen, starren und zu wenig pragmatischen und lockeren Verbindung 
von Recht und Macht .(Sanktionsgewalt, Zwangsbefugnis). J. P. MÜL
LER: »Hat sich da eine gefährliche Referenz gegenüber einem Resi
duum des Obrigkeitsstaates eingeschlichen,[ ... ]?- Ganz entscheidend 
scheint mir, dass der demokratische Rechtsstaat in seiner Existenz nicht 
auf Gewalt [gründet], sondern primär [ .. . ] auf einem Grundkonsens 
aller Betroffener, diskursiv und gewaltfrei zu kooperieren. Fällt dieser 
Konsens auseinander (indem z.B. in einem Vielvölkerstaat wie der 
Schweiz die verschiedenen Sprach- und Kulturgruppen im Grundsatz 
nicht mehr zu gewaltfreier Kooperation bereit sind), vermag sich dieser 
Staat als demokratisches Gemeinwesen nicht zu erhalten, auch wenn er 
als Herrschaftssystem, z.B. unter autoritärer Führung, weiterzubeste
hen vermöchte. [ ... ] Dass der demokratische Grundkonsens stets 
prekär ist und letztlich nicht mit Zwangsmitteln gesichert werden 
kann, ist eine Einsicht moderner Verfassungstheorie, [ . . .].« - A. Ma
ranta hat mich freundlicherweise auf die zitierten Seiten inJ. P. Müllers 
neuem Buch hingewiesen. Zu allen vier Aspekten, die mir für die 
schweizerische Tradition von Gesellschaftsverträgen so typisch er
scheinen, finden sich in der Tat in Müllers Buch eine ganze Reihe 
von Bestätigungen und Ergänzungen. Fast noch mehr gilt das für 
Müllers Beitrag zur Festschrift für Dietrich Schindler, hg. von W HAL
LER u. a., Basel 1989, unter dem Titel: »Versuch einer diskursethischen 
Begründung der Demokratie«, besonders eindrücklich S. 628-634. -
Zur Mediationsfunktion des Staates siehe P. R1CHLI, »Funktion und 
Bedeutung des ,Energiefriedens<«, in: NZZ, 21.5.1993, S.23. P. Richli 
danke ich auch für eine aufschlussreiche Diskussion über die anhal
tende Bedeutung von Billigkeitsgesichtspunkten in der rechtswissen
schaftlichen Forschung. 

r 5 Leviathan, Part J, Chap. r 3. 



16 J.O. HALEY, Authority Without Power: Law and the Japanese Paradox, 
Oxford 1991. 

17 A. Novick, »Mysterious Institution « (Interview mit dem Psychologen 
Takeo Doi anlässlich des Todes des Showa-Kaisers), in: The Daily 
Yomiuri, 13.1.1989. 

18 Wenn der Ausdruck »Literaturpapst« auf jemanden passt, dann auf den 
japanischen Kaiser. 

19 In den lateinischen Sprachen gibt es zu bona fides mehrere Gegen
begriffe. Ein zentraler ist dolus. Vgl. die sich mit dem Zusammenhang 
ändernden Übersetzungen von »Arglist« in der französischen Fassung 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. 

20 Zitiert nach B. DEGEN u. a. (Hg.), a. a.O., S. 99. - Die innergewerk
schaftlichen Gegner des »Friedensabkommens« hätten schon 1937 
einen »Gesamtarbeitsvertrag« vorgezogen (vgl. a. a.O., S. 18-20). Sie 
beanstandeten, »dass das Friedensabkommen jeder rechtlich vertrag
lichen Regelung aus dem Wege geht«: »Ein normativer Teil fehlte. Ein 
solcher ist aber wesentlicher Bestandteil jedes GAv.« Die übliche 
Einbettung des Friedensabkommens in einen schweizerischen »bäu
erlich-ländlich geprägten« Traditionszusammenhang ist nach Degen 
(S. I2 f.) »eher ideologiekritisch als sozialgeschichtlich« zu erklären. 
Die heutigen Kritiker des Abkommens, die auf einen Anschluss an den 
internationalen »linken Traditionszusammenhang« drängen, scheinen 
für das Verhältnis von Arbeitgeberschaft und Arbeitnehmerschaft eine 
Lösung von dem Typ anzustreben, wie erfürdie Schweiz als Staat 1798 
von der »Helvetischen Republik« durchgesetzt worden ist, und nicht 
eine Lösung, wie sie dann 1848 dem »Bundesstaat« geglückt ist: mit 
einer Verbindung von »traditionellen« und »modernen«, »informel
len« und »formellen« Verfahren und Einrichtungen. »Ideologiekri
tisch« eingespurten Autoren fällt es immer wieder schwer, komplexe 
Motivationen und plurikausale Erklärungen ins Auge zu fassen. Siehe 
B. DEGEN (»Der Arbeitsfrieden zwischen Mythos und Realität«, 
a. a.O ., S. 27): »Dem Friedensabkommen von 1937 lag keine besondere 
Ethik von Treu und Glauben zugrunde. Vielmehr sollten gemeinsame 
Bemühungen von Arbeitern und Unternehmern die Stellung der 
schweizerischen Wirtschaft auf dem Weltmarkt stärken und so den 
Wohlstand i"m Inland mehren.« - Manchmal zieht man die alten »vor
wissenschaftlichen« den neuen »wissenschaftlichen« Mythen vor. 

21 NZZ, 3./4.4.1993, S. 23. 
22 Lat. aequitas, franz. equite. Aequitas wird heute in englischen Über

setzungen klassischer Texte mit fairness wiedergegeben. Fairness ist 
umgangssprachlich unmittelbar verständlich, mehr als der in der 
rechtswissenschaftlichen Literatur verankerte und nach wie vor üb
liche Ausdruck equity. Es wäre interessant, den unterschiedlichen 
Kontexten nachzugehen, in denen die jetzt konvergierenden Aus-
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drücke aufgekommen sind. - In erfrischender Weise, von Gegenwarts
fragen der Philosophie ausgehend, wird das Problemfeld der Billigkeit 
heute in der Sprachphilosophie und in der Hermeneutik (Theorie des 
Verstehens) diskutiert, in der angloamerikanischen Literatur unter dem 
Titel principle of charity, im Deutschen meistens mit »Prinzip der 
Nachsichtigkeit« übersetzt. Stärker mit den überlieferten Erläuterun
gen dieses Grundsatzes konvergieren »Prinzip der Menschlichkeit« 
und »Prinzip der Natürlichkeit«. Dazu E. HoLENSTEIN, Von der 
Hintergehbarkeit der Sprache, Frankfurt 1980, S. 54 f. Zur Billigkeits
problematik führt die alte griechische Frage, ob es besser ist, von 
(formal allgemeinen) Gesetzen oder von (konkret denkenden) Men
schen regiert zu werden. »Billigkeit« wurde in der Tradition auch mit 
»natürlicher Gerechtigkeit« umschrieben. Gemeint ist damit eine Ge
rechtigkeit, die sich über den Buchstaben von Gesetzen und Verein
barungen hinaus an der »Natur der Sache« und evtl. auch an einem 
theoretisch postulierten Naturrecht orientiert. »B illig« nannte man 
früher etwas, das einer Sache gemäss ist und das darum alle »billigen«. 
Heute könnte man sagen: »Billig« ist, was »stimmig« ist. - Billigkeits
überlegungen beziehen sich vor allem auf das, was aus der konkreten 
Erfahrung von Einzelfällen nicht in allgemeine und abstrakte Gesetze, 
aus dem Gewohnheitsrecht nicht in das kodifizierte Recht und aus dem 
Naturrecht nicht in das positive Recht übertragen worden ist und wohl 
auch nie restlos übertragen werden kann. Mehr dazu unten S. 288 ff. 

23 Das Notrecht ist für Kant umgekehrt »Zwang ohne Recht«. Vgl. 
Metaphysik der Sitten (1797), in: Akademie-Ausgabe, Bd. 6, S. 234. 

24 Im Bürgerlichen Gesetzbuch, 1900 in Deutschland in Kraft getreten, 
z.B. die Artikel 157, 162, 242 und vor allem 315 ff. - Der Grundsatz 
von Treu und Glauben gehört in die Einleitungsartikel eines bürger
lichen Gesetzbuches, weil es sich, wie schweizerische Kommentatoren 
sich ausdrücken, um »ein überdachendes Prinzip der gesamten Privat
rechtsordnung« handelt. 

25 Vgl. die Würdigung unter dem Stichwort »Treu und Glauben« im 
Staatslexikon, Freiburg 1989, Bd. 5, Spalte 504: »Die wohl beste ge
setzliche Fassung hat diese Generalklausel[ ... ] in Art. 2, Abs. 1 ZGB 
der Schweiz von 1907 gefunden.« 

26 Kodansha Encyclopedia of Japan, 1983, Bd.4, S.75. Das Zitat ist ein 
Beweis mehr, dass sich zur kulturgeschichtlichen Klärung wie zur 
Abschätzung der Zukunftsaussichten des »schweizerischen Gesell
schaftsvertragstyps« ein interkultureller Rechtsvergleich empfiehlt. 
Vgl. auch Encyclopaedia Vniversalis, Artikel »JAPO N«, Paris 1990, 
Bd. 12, S. 9 5 5. Mit starken Vorbehalten äussert sich Max Weber in 
Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1921 / 72, S. 507, zu den Ein
leitungsartikeln des ZGB: »Der bekannte, in seiner praktischen Trag
weite freilich oft überschätzte Art. 1 des Schweizerischen ZGB, wo-



nach der Richter mangels eindeutiger Auskunft des Gesetzes nach der 
Regel entscheiden solle, welche er selbst als Gesetzgeber aufstellen 
würde, entspricht zwar formal bekannten Kamischen Formulierungen. 
Der Sache nach würde aber eine Judikatur, welche den gedachten 
Idealen entspräche, angesichts der Unvermeidlichkeit von Wertkom
promissen, von einer Bezugnahme auf solche abstrakten Normen sehr 
oft ganz absehen und mindestens im Konfliktfall ganz konkrete Wer
tungen, also nicht nur unformale, sondern auch irrationale Rechts
findung, zulassen müssen.« - Billigkeitserwägungen und »Treu und 
Glauben« hängen mit Gesinnungs- und materialer Wertethik, d. h. für 
Weber: mit irrationalen Neigungen, zusammen. Die Bedeutung for
maler Legalität, ohne die kein Recht auskommt, auch nicht das »bei uns 
oft glorifizierte englische« (a. a.O. S. 506), wird damit gemindert. - In 
der schweizerischen Rechtstradition werden beide, formale Legalität 
und informelle Rechtsgrundsätze, gefordert und gepflegt. Sie ergänzen 
einander und halten einander zugleich in Schach. Das mag »mit einem 
Einschlag von lateinischer raison« zu tun haben, wie es bei Weber in 
einem ganz anderen Zusammenhang heisst, anlässlich seiner Warnung 
vor einer »Verschweizerung« Deutschlands. Siehe »Zwischen zwei 
Gesetzen« (1916), in: Gesammelte Politische Schriften, Tübingen 
1921/88, S. 143, zitiert oben S. 37f. 

27 Artikel 11 (Willkürverbotsartikel), Absatz 2. 
28 Die Schweiz als ein paradigmatischer Fall politischer Integration, Bern 

1976, S. 40. 
29 Zuerst 1961 unter dem Titel »La Suisse a contre-courant« geschrieben, 

deutsche Fassung 1963, 1969 in Zürich als Monographie veröffentlicht. 
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3. Militärische Neutralität in 
globaler Perspektive 

Die Neutralität der Schweiz wird seit 1815 völkerrechtlich damit 
begründet, dass sie »im Interesse von ganz Europa« liege. Heute 
gibt es gute Gründe anzunehmen, dass die militärische Neutralität 
einer Reihe von Staaten wie der Schweiz »im Interesse der ganzen 
Erde« liegt. Dies gilt auch dann, wenn eine Art »Polizeiaktion« der 
»universalen Staatengemeinschaft« gegen einen einzelnen » Ver
brecherstaat« ansteht. Eine institutionalisierte Aufgabenverteilung 
ist bei jeder Art von Verbrechensbekämpfung vorteilhaft. Es ist der 
Kriegsverhinderung und -eindämmung förderlich, wenn es auf 
beiden Seiten eines Konflikts Staaten gibt, die sich, völkerrechtlich 
abgesichert, ausschliesslich auf humanitäre Aktionen beschränken. 
Dies ist ganz besonders angezeigt, wenn ein Konflikt eine faktisch 
nicht leicht vermeidbare ethnische Dimension hat. Sie ist aber auch 
in Betracht zu ziehen angesichts der wohl kaum je mehr über alle 
Zweifel erhabenen ethischen Dimension einer Kriegsführung mit 
modernen Waffen. 

Die Neutralität ist eine für die Schweiz charakteristische Eigen
schaft, die unabhängig ist von ihren symbolträchtigen Daten 1291 
und 1848. Mit diesen Geburtsjahren der alten und der neuen Eid
genossenschaft werden unterschiedliche Wertvorstellungen ver
knüpft. Die Neutralität ist ein Ideal, das die Freunde beider Jahres
zahlen zu verbinden vermag. 
Kein Staat der Erde kann wie die Schweiz auf eine nahezu fünf
hundert Jahre währende Geschichte der Neutralität, einer geziel
ten Kriegsenthaltungspolitik, zurückblicken. Ein solches ge
schichtliches und ideelles Kapital tauscht man, wenn alte Ziel
setzungen hinfällig werden, nicht kurzsichtig gegen irgendwelche 
naheliegenden Handelsangebote ein. Man sucht vielmehr, ihm 
einen neuen Sinn, eine neue Richtung zu geben. 
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Die Lehre der Geschichte 

Die ältesten Daten, mit denen die schweizerische Neutralität ver
knüpft wird, sind 1481 und 1 p 5. 1481 war das Jahr des »Stanser 
Verkommnisses« und der legendären Mahnung von Niklaus von 
Flüe, »den Zaun nicht zu weit zu machen«. 1 p 5 war das Jahr der 
kläglichen Niederlage von Marignano und der ihr folgenden Ein
sicht in die real- und nicht nur moralpolitische Klugheit der 
Mahnung des Klausners von Flüeli-Ranft. Was die Schweiz damals 
zu lernen begonnen hat, war, wie man aus einer Not, der Schwäche 
eines Kleinstaates, eine Tugend, eine Friedensinsel, macht. 
Die beiden Daten erinnern daran, dass ein Zusammenhang besteht 
zwischen der Kleinheit und der Neutralität der Schweiz. Dass die 
Neutralität der Schweiz fragwürdig geworden ist, mag auch ein 
Symptom dafür sein, dass ihr Kleinstaat-Status fragwürdig ge
worden ist. Die geschichtlichen Bedingungen und die politischen 
Möglichkeiten eines Kleinstaates bilden einen der Rahmen, in 
denen die schweizerische Neutralität zu diskutieren ist. 
Das bedeutendste Datum aus der neueren Geschichte ist 181 5, das 
Jahr des Wiener Kongresses (und des Zweiten Pariser Friedens, 
seiner Fortsetzung), das wichtigste ordnungspolitische Datum Eu
ropas nach der Krönung Karl des Grossen zum Kaiser des (später so 
genannten) Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und 
nach dem Westfälischen Frieden von 1648, in dem die Schweiz 
zusammen mit den Niederlanden die Unabhängigkeit vom Reich 
rechtlich zugesichert bekommen hat. Von den Signatarmächten des 
Wiener Kongresses wurde die schweizerische Neutralität als ein 
Bauelement in der politischen Architektur Europas gesehen, das 
seiner Sicherheit dient, rechtlich abhängig von der Anerkennung 
anderer Staaten und politisch abhängig von deren Interessen. 
Im Grassen Brockhaus von 1932 (nicht 1933) gibt es kein Stich
wort »Neutrale Staaten«, sondern mit einer Deutlichkeit, die, für 
»freie Schweizer«, einiges zu wünschen übriglässt, die Eintragung: 
»Neutralisierte Staaten, ungenau Neutrale Staaten« . Es seien Staa
ten, die »auf Grund eines zwischenstaatlichen Vertrages das Recht 
und die Pflicht haben, dauernd von einem zwischen andern Staaten 
geführten Kriege freizubleiben«. In der nächsten Auflage, nach 
dem Zweiten Weltkrieg, 1955, ist die Eintragung von Lexikogra
phen, die gelernt haben, den Standpunkt anderer zu berücksich
tigen, korrigiert worden. 



Die Geschichte lehrt: Die Antwort auf die Frage, ob die Schweiz 
an der Neutralität festhalten kann, ist auch abhängig von der 
Antwort auf die Frage, ob die anderen sie weiterhin neutral wollen. 
Einer Neutralität, die nicht auch im Interesse anderer Staaten liegt, 
fehlt ein Fundament, das breit genug ist, um tragfähig zu sein. 
Doch wer sind die anderen? Die beim Zweiten Pariser Frieden von 
r 8 r 5 vertretene Ansicht lautete »ganz Europa-l'Europe entiere« . 
Offenbar, das zeigen in der Tat die vergangenen Jahrzehnte, sind es 
nicht nur die unmittelbaren Nachbarn und auch nicht die west
europäischen Nachbarn insgesamt. Zwischen ihnen war nach r 94 5 
ein Krieg so unwahrscheinlich, wie es heute ein Krieg zwischen 
ost- und westeuropäischen Staaten ist. Und die Verteidigung der 
freiheitlichen demokratischen Ordnung der westeuropäischen 
Staaten lag in den Nachkriegsjahrzehnten ebenso im Interesse 
der Schweiz, wie es der Schutz dieser Verhältnisse heute in ganz 
Europa ist. Die Neutralität der Schweiz lag während des kalten 
Krieges neben dem Eigeninteresse der Schweiz, auf ihrem Boden 
von einem Krieg verschont zu bleiben, primär im Interesse der 
Sowjetunion, von deren Gleichgewichtsdenken. Wenn die Russi
sche Föderation weiterhin ein Interesse daran hat, dass die Schweiz 
(und ebenso Österreich und das unmittelbar benachbarte Finn
land, von den baltischen und anderen Staaten Osteuropas ganz 
abgesehen) ihrerseits ein Eigeninteresse an ihrem Neutralitätssta
tus behält, kann dies niemand verwundern, der die Lage »neutral« 
zu betrachten vermag. Die Machtverhältnisse zwischen den euro
päischen Staaten bleiben aufgrund der unterschiedlichen wirt
schaftlichen Stärken und Schwächen der westeuropäischen Länder 
einerseits und der Russischen Föderation andererseits prekär. Al
lein aufgrund ihrer schieren Grösse und ihrer Ausdehnung bis an 
den Pazifik lässt sich die Russische Föderation nicht als ein dau
erhaft gleichgewichtig bleibender Partner in ein Bündnis sämt
licher europäischer Staaten integrieren, zumindest nicht ohne das 
»Gegengewicht« der Vereinigten Staaten auf der »Gegenseite«. 
Das Verhältnis der westeuropäischen Staaten zu den ebenfalls 
übermächtigen U.S.A. wird infolge von Distanz und territorialer 
Diskontinuität jedoch immer ein anderes, ein »entspannteres« 
bleiben als dasjenige zu Russland. 
Unabhängig von der Zwischenlage Europas zwischen U.S.A. und 
Russischer Föderation drängt sich in der gegenwärtigen geopoliti
schen Lage die folgende Frage auf: Handelt man im Interesse 



Europas, wenn man nur europäisch denkt und nicht zugleich 
global, wenn man nicht in Betracht zieht, was im Interesse der 
gesamten Erdbevölkerung liegt? 
Die Neutralität der Schweiz ist jedenfalls dann am ehesten ge
sichert und mit neuem Leben erfüllbar, wenn in der historischen 
Erklärung von 1815 »ganz Europa« offensichtlich - nicht für uns 
allein, sondern auch für andere - durch »die ganze Erde« ersetzt 
werden kann: »Die Neutralität der Schweiz liegt in den wahren 
Interessen der Politik der ganzen Erde.« Wer die Neutralitätsfrage 
nur in einem »euro«-politischen Horizont neu stellt, ohne »geo«
politische Perspektive, betreibt Kirchturmpolitik. 

Die neuen Realitäten 

Es gibt vor allem vier Gründe, die Neutralität einer Totalrevision 
zu unterziehen: (1) Die sicherheitspolitischen Verhältnisse in Eu
ropa haben sich mit der Auflösung von Ostblock und Sowjetunion 
gewandelt. (2) Die heute in den Vordergrund getretenen Gefahren 
für Leib und Leben und für Hab und Gut kennen keine nationale 
Grenzen. Sie lassen sich nur übernational und notfalls unter Ein
satz der Armee »bewältigen«: Ökologische Katastrophen, Wirt
schafts- und Drogenkriminalität, Wander- und Flüchtlingsbewe
gungen und vor allem Terrorismus (gegen öffentliche Verkehrs
mittel, gegen Vertreter des Gesetzes, Richter und Staatsanwälte, 
gegen Asylanten). (3) In analoger Weise übersteigen die Kosten 
und desgleichen ein zweckmässiger Einsatz der neuen technologi
schen Verteidigungsmittel (Raketenabwehrsysteme) die Grenzen 
von kleinen und selbst von mittelgrossen Staaten. (4) Es ist eine 
realistische Möglichkeit geworden, dass Polizeiaktionen der uni
versalen Staatengemeinschaft(» Völkergemeinschaft«), wenn nicht 
unter UNO-Kommando, so doch im Auftrag der UNO durch
geführt, gegen einen partikulären Staat die klassische Form des 
Krieges zwischen partikulären Staaten(» Nationalstaaten«) - zwar 
nicht gänzlich, aber doch in einem zunehmenden Mass - ablösen. 
Solche Entwicklungen legen schweizerischerseits ein differenzier
tes Abrücken von einer strikten Neutralität nahe (Beteiligung an 
Wirtschaftssanktionen, an Blauhelm-Aktionen, Überflugrechte 
für UNO- und KSZE-Einheiten u. ä.; jedoch - zum Schutz von 
humanitären Aktionen des IKRK und anderer Organisationen -
keinen Protestabbruch von diplomatischen Beziehungen). 



Es gibt gleichzeitig zwei ebenfalls neu aufgekommene und ebenso 
ins Gewicht fallende Gründe, die umgekehrt ein entschiedenes 
Festhalten an einer differenzierten Neutralität nahelegen. Ihre 
Thematisierung vermisst man in den vielen öffentlichen Stellung
nahmen zur Neutralität seit dem Golfkrieg. Dabei handelt es sich 
um Gründe, die der Neutralitätsidee nicht nur einen neuen, be
achtenswerten Sinn und eine neue Richtung zu geben vermögen, 
sondern dies unterschwellig bereits tun. 

Ein ethnischer Beweggrund 

Der eine dieser Gründe ist die Tatsache, dass sich die Schweiz heute 
zusehends nicht mehr wie in den vergangenen Jahrhunderten mit 
innereuropäischen, sondern mit interethnischen Kriegsparteien 
konfrontiert sieht. Der erste dieser neuartigen Konflikte war der 
italienisch-abessinische Krieg unmittelbar vor dem Zweiten Welt
krieg, der jüngste der Golfkrieg von 1991. Eine geschlossene, 
undifferenzierte Phalanx europäischerseits in einem Krieg mit 
der Dritten Welt wird mutmasslich eine Illusion bleiben. Wäre 
es nicht so, würde sie zu einer Horrorvorstellung - wenn nicht aus 
ethischen, dann aus demographischen Gründen. 
Ein Konflikt mit Ländern der Dritten Welt wird in absehbarer 
Zeit, was immer sein unmittelbarer oder auch nur offizieller Anlass 
sein mag, infolge der Kolonialgeschichte, des Nord-Süd-Gefälles 
und der Verteilung der Rohstoffe auf dem Globus stets auch eine 
geschichtlich belastete, eine wirtschaftliche und darüber hinaus 
eine ethnische (in den Augen der Unterlegenen: »rassistische«) 
Dimension haben. Ein solcher Konflikt wird unvermeidlicher
weise voller Mehrdeutigkeiten sein. Man wird ihn nur ambivalent 
beurteilen können. Das gilt selbst für einen Konflikt zwischen der 
universalen Staatengemeinschaft und einem partikulären Staat, 
zumal dann, wenn er, was nie ganz auszuschliessen ist, einen nicht 
berechenbaren Verlauf nimmt. 
Für Japan, auf der anderen Seite des Erdballs, ist diese Ambivalenz 
eines internationalen militärischen Engagements, von seiner jün
geren Geschichte her verständlich, der wichtigste Grund für das 
Festhalten an seiner nunmehr fünfzigjährigen Neutralität- für die 
auf internationale Konformität bedachte Regierung ein ungelege
ner Grund, für die kriegsunwillige und nationalen wie internatio-



nalen Deklarationen gegenüber skeptische Bevölkerung ein will
kommener Grund. Zu den Nebenfolgen, die man in Japan von 
einer Kriegsbeteiligung befürchtet, gehört innenpolitisch das Wie
dererwachen von militaristischen Denk- und Lebensformen, der 
Heroisierung von Kriegsmanagern u. dgl. In der Schweiz hätten 
solche Auswirkungen, wie häufig, eine andere Grössenordnung. 
Das Schreckgespenst erscheint hierzulande in Verkleinerungs
form: als »Militärlis «, nicht als »Militarismus«. 
Ein Schulbeispiel für die unvermeidliche Mehrdeutigkeit eines 
Krieges ist der Golfkonflikt. Saddam Hussein wurde von vielen 
Arabern bei allem Unrecht, das ihm anzulasten ist, auch als ein 
Vertreter legitimer Forderungen der islamischen Welt angesehen. 
Das Wissen um diese Sicht seiner Glaubensgenossen gehörte mit 
zu seinem Kriegskalkül. Für manche Araber unterschied sich der 
Krieg gegen Irak nur formal, weil von der UNO legalisiert, nicht 
aber real, in bezug auf die mannigfaltigen Interessen der Mitglieder 
der Anti-Irak-Allianz, von einem klassischen Krieg zwischen par
tikulären Staaten. 
Ein Krieg mit Ländern der Dritten Welt, an dem sich alle Staaten 
Europas geschlossen und undifferenziert beteiligen, kann nicht im 
Interesse Europas liegen. Ebensowenig kann die Aufteilung der 
Welt in supranationale Organisationen von der Art der EU, wenn 
sie keine Mitglieder zulassen, die an einer abgestuften, differen
zierten, partiellen Neutralität festhalten, im Interesse der univer
salen Staatengemeinschaft liegen. 

Kein Neutralismus 

Die bisherigen Überlegungen kommen dem, was man als »Neu
tralismus« bezeichnet, zum Verwechseln nahe.Um Fehldeutungen 
vorzubeugen und um über die Koalitionsverhältnisse im Konflikt
fall keinen Zweifel offenzulassen, ist eine deutliche Abgrenzung 
angezeigt. 
Als Neutralisten wurden während des Kalten Krieges die »block
freien« Staaten bezeichnet. Ihr Ziel war die gleiche Distanz zu den 
beiden Supermächten. Das »wahre« Interesse der zwei Super
mächte war nach Ansicht der Blockfreien dasselbe. Sie unterschie
den es höchstens verbal. Das Interesse der Vereinigten Staaten 
Wurde als imperialistisch bezeichnet, als Streben nach Weltherr-



schaft, das der Sowjetunion als hegemonistisch, als Streben nach 
weltweiter Vorherrschaft. 
Die neutrale Schweiz teilte während der vergangenen Jahrzehnte 
das für sie entscheidende Interesse des westlichen Blocks. Dieses 
bestand nach ihrer Ansicht in der bewaffneten Sicherung der 
freiheitlichen demokratischen Staaten und des Weltfriedens. Die 
Schweiz blieb dennoch in militärischen Belangen strikt neutral, 
weil sie bei der Wahrung des Weltfriedens von einer Aufgaben
teilung ausging. Ihre besondere Aufgabe sah sie in der Übernahme 
von Vermittlerdiensten und von humanitären Aktionen. Über die 
Vielfalt und die Vertracktheit der Interessen, die beide Blöcke 
und sie selber mit ihrer Politik verfolgten, hat sich die Schweiz 
nie Illusionen hingegeben. Interessen sind begrifflich trennbar, 
nicht jedoch im faktischen Verhalten. »Eine gute Sache« lässt sich 
in der Regel nur durchführen und durchhalten, wenn sie mit den 
Interessen des Staates, der sie sich etwas kosten lässt, konver
giert. 
Seit dem Zweiten Weltkrieg weiss man, dass eine Neutralität nicht 
in allen Lagen konsequent durchzuhalten ist. Seit kurzem ist man 
sich im klaren darüber, dass man der Staatengemeinschaft gegen
über für die eingegangenen Kompromisse Rede und Antwort 
schuldet und einseitige Vorteile, die man aus solchen Kompromis
sen gewonnen hat, gegebenenfalls - der Gerechtigkeit wegen und 
im eigenen Interesse - zu kompensieren hat. Dass Kriege selten 
ohne Verletzung des internationalen Kriegsrechts durchführbar 
sind, bedeutet nicht, dass kriegerische Aktionen in keinem Fall 
gerechtfertigt sind. Dass eine Neutralität nicht unter allen Um
ständen eingehalten werden kann, bedeutet nicht, dass die Neu
tralität einzelner Staaten nicht doch- alles in allem betrachtet - im 
Interesse der Staatengemeinschaft bleibt und dem Frieden insge
samt förderlich ist. Angezeigt ist allein, dass die Übertretungen in 
beiden Fällen gerichtlich zu klären sind und die Folgerungen, zu 
denen man dabei kommt, auch gezogen werden. 
Als Neutralisten kann man unter den Bedingungen der gegen
wärtigen Weltordnung jemand bezeichnen, der einen Krieg zwi
schen der universalen Staatengemeinschaft und einem partikulären 
Staat nicht von einem klassischen Krieg zwischen zwei partiku
lären Staaten unterscheidet. Ein Neutralist wäre jemand, der hinter 
einem von der UNO getragenen Krieg nur die partikulären Inter
essen jener Staaten sähe, die den UNO-Einsatz betreiben und 
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durchführen, und der diese den Interessen des bekämpften Staates 
gleichstellte, beide ablehnte und sich deshalb aus dem Krieg her
aushielte. 
Neutral ist dagegen ein Staat zu nennen, der das Anliegen der 
universalen Staatengemeinschaft grundsätzlich teilt, ohne freilich 
dazu in jedem Einzelfall Stellung zu nehmen. Er vertritt - unter 
den Bedingungen der von (bzw. mit) der UNO angestrebten Welt
ordnung - in vertraglich festgehaltener Übereinstimmung mit der 
internationalen Staatengemeinschaft die Ansicht, dass dieses An
liegen am besten mit einer Aufgabenteilung erreicht wird. Er lässt 
sich deshalb von den kriegerischen Aktionen dispensieren und 
spezialisiert sich für nicht-militärische Aktivitäten, um auf diese 
Weise dem Ziel der Staatengemeinschaft zu dienen. 
Auch innerhalb eines einzelnen Staates werden klugerweise nicht 
alle Aufgaben der Verbrechensbekämpfung von der gleichen In
stanz, der Polizei, in Personalunion übernommen. Verbrechens
vorbeugung, friedliche, ohne Gewaltanwendung durchgeführte 
Beendigung eines verbrecherischen Tuns (Hausbesetzung, Geisel
nahme), Betreuung von verwundeten Gesetzesbrechern und Re
sozialisierung der Verbrecher werden unter vielen Umständen 
besser nicht von den Polizeipersonen selber durchgeführt. Erst 
recht gilt das für die Verteidigung der Angeklagten vor Gericht. 
Eine analoge Aufgabenverteilung ist bei Massnahmen der univer
salen Staatengemeinschaft gegenüber einzelnen Staaten in Betracht 
zu ziehen. Die Vielfalt und Vertracktheit der Interessen, die bei 
einem solchen Konflikt unvermeidlich mit ins Spiel kommen, sind 
ein zusätzlicher Grund, den Konflikt über diverse Kanäle, mit 
wohl unterschiedenen Funktionen, einer Lösung entgegenzufüh
ren. Verschiedene institutionelle Vorkehrungen sind denkbar. Die 
Indienstnahme von völkerrechtlich anerkannten neutralen Klein
staaten, verteilt über alle Erdteile (und realistischerweise auch über 
alle grossen Religionsgemeinschaften), für vermittelnde und hu
manitäre Aktionen ist eine davon. 
Es ist der Kriegsverhinderung, -hemmung und -eindämmung för
derlich, wenn es bei einem internationalen Konflikt auf beiden 
Seiten Staaten gibt, die sich, völkerrechtlich abgesichert, aus
schliesslich auf friedensfördernde und humanitäre Aktionen be
schränken. Solche Aktionen sind als Kompensation für Solidari
tätsmassnahmen militärischer Art freilich nur glaubwürdig, wenn 
sie diese an Aufwand deutlich übertreffen. Dasselbe erwartet man 



in der Schweiz auf individueller Ebene von Personen, die sich vom 
Militärdienst dispensieren lassen. 
Aus der Komplexität der gegenwärtigen Konfliktszenarien wer
den einander entgegengesetzte Folgerungen gezogen. Für die ei
nen ist die Vermutung, dass sich europäische und aussereuropäi
sche Krisen nicht reinlich scheiden lassen und noch weniger die 
politischen, militärischen, wirtschaftlichen, demographischen und 
ökologischen Komponenten solcher Krisen, ein Motiv dafür, ein 
zentral und einheitlich organisiertes Sicherheitssystem anzustre
ben. Für andere wäre ein solches System nicht sensibel und flexibel 
genug, um zu differenzierten und allein zu dauerhaften Problem
lösungen zu kommen. Die schweizerische Erfahrung spricht für 
eine differenzierte und gezielt dezentralisierte Vorgehensweise. 

Ein ethischer Beweggrund 

Der zweite Grund für das Festhalten an einer mindestens partiel
len Neutralität ist die Überzeugung von immer mehr Menschen, 
dass ein Einsatz kriegerischer Mittel zur Lösung internationaler 
Konflikte aus ethischen Gründen nicht in Frage kommt, wenn er 
nicht von vorneherein in vergleichbarer Weise beschränkt und 
beschränkbar ist, wie das selbstverständlich von einer Polizeiak
tion erwartet wird. In Anbetracht des Vernichtungspotentials der 
modernen Waffen ist eine solche Begrenzung von grosser ethischer 
Bedeutung. Die (traditionelle) Art und Weise, wie der Golfkrieg 
von den militärisch Verantwortlichen geplant und durchgeführt 
worden ist, dürfte manche in dieser Überzeugung bestärkt haben. 
Am Golf wurde die Gelegenheit vertan, exemplarisch zu zeigen, 
wie militärische Massnahmen, die eine Mehrheit für unumgehbar 
hält, mit Rücksicht auf Menschenleben und Umwelt mit den 
heutigen Mitteln durchführbar sind, in einer Weise, an die man 
sich in Zukunft (auch in einem moralphilosophischen Seminar) 
halten könnte. Für internationale Polizeiaktionen sind Leitlinien 
zu fordern, die an den Vorschriften orientiert sind, die für intra
nationale Polizeiaktionen gelten. 
Ein »Realist« kann die Ansicht vertreten, dass die Bereitschaft zu 
einem grauenerregenden Krieg vor Schandtaten, die noch grau
envoller sind, abschrecken kann, dass die von Pazifisten offen 
demonstrierte Nicht-Bereitschaft zu einem Einsatz militärischer 
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Mittel eine Hitler-Natur zu solchen Schandtaten gerade verleiten 
kann und dass in einem Ausnahmefall nur ein Krieg mit modernen 
Vernichtungswaffen sie zu verhindern vermag. Welchen Rat ein 
Moralphilosoph in einer solchen Extremsituation auch geben 
würde, er könnte weder bei der Entscheidung für den Krieg 
noch bei der Entscheidung für seine Unterlassung »ein ruhiges 
Gewissen« und »ein gutes (moralisches) Gefühl« versprechen. Die 
eine wie die andere Entscheidung hätte absehbare Folgen, die alles 
andere als beruhigend wären, und darüber hinaus Auswirkungen, 
die überhaupt nicht absehbar und so ebensowenig beruhigend 
wären. Dies war deutlich beim Golfkrieg so und ist es bei näherer 
Betrachtung bei vielen politischen Entscheidungen, zu denen 
heute Philosophen befragt werden. 
In einem Zweifelsfall von der Grössenordnung eines modernen 
Krieges - und wer möchte hier in Abrede stellen, dass Zweifel 
angebracht sind! - ist damit zu rechnen, dass immer mehr Men
schen, die nicht selber unmittelbar schutzbedürftig sind, sich gegen 
die Kriegsführung aussprechen werden. Kein »Realpolitiker« wird 
übersehen, dass die Überzeugung vom unethischen Charakter 
eines modernen Krieges für eine wachsende Anzahl Angehöriger 
unseres Landes zu einem gewichtigen Motiv geworden ist, sich 
strikte von einer Beteiligung an kriegerischen Aktionen freizuhal
ten. Dass die Bevölkerung eines Landes mit einer fünfhundert
jährigen Neutralitätstradition diese just zu einer Zeit aufgibt, in 
der das Zerstörungspotential eines Krieges so abschreckend ge
worden und in seinen langfristigen Auswirkungen so schwer ein
zuschätzen ist, das ist keine realistische Annahme. Die natürlichste 
Reaktion besteht darin, nach neuen Gründen für die Beibehaltung 
ihrer Tradition Ausschau zu halten - und auch nach neuen Ver
bündeten. 
In der Tat können die Anhänger einer strikten Kriegsenthaltung 
heute mit der moralischen Unterstützung durch Gleichgesinnte in 
unsern Nachbarstaaten, den nördlichen im besonderen, rechnen. 
Die bisherige Neutralitätspolitik der Schweiz ist der Hauptgrund 
für die Forderung von Pazifisten in Deutschland nach einer »Ver
schweizerung« ihres Landes, eine Forderung, die den allermeisten 
ihrer Eltern und Grosseltern sehr ferne lag. Die Regierungen der 
europäischen Staaten haben diese Entwicklung in ihren eigenen 
Ländern in Rechnung zu stellen, wenn sie über die Vereinbarkeit 
der Neutralität mit einer EG-Mitgliedschaft und über die Art der 



militärischen Einsätze »out of area«, an denen sie selber sich zu 
beteiligen bereit sind, zu befinden haben. 
Mehr als ein partieller, eng umgrenzter Abbau der Neutralität wird 
in der Schweiz keine Mehrheit finden. Auch eine partielle Ein
schränkung der Neutralität wird nur annehmbar sein, wenn 
gleichzeitig vertraglich, formell und feierlich, festgehalten wird, 
dass die Schweiz in dem Sinn ihre traditionelle Neutralität beibe
hält, dass sie sich grundsätzlich nicht an klassischen Militäraktio
nen zwischen partikulären Staaten in beliebigen Weltgegenden 
beteiligen wird: Kein Krieg jedwelcher Art an jedwelchem Ort. 

Stellenwertwandel 

Während ihrer bisherigen Geschichte galt die schweizerische Neu
tralität stets als ein Mittel zu einem Zweck. Mit den angeführten 
ethischen Überlegungen wird sie, verstanden als Abstandnahme 
von einem (nicht mehr zu rechtfertigenden) Krieg, zum ersten Mal 
in ihrer Geschichte für einen ernst zu nehmenden Teil der Bevöl
kerung zu einem Selbstzweck. Unterschwellig und unartikuliert 
hat sich dieser Sinneswandel seit längerem angebahnt. Es ist un
realistisch, davor den Kopf in den Sand politischer und militäri
scher Strategiespiele zu stecken. 
Politiker, die meinen, es sei an der Zeit, die schweizerische Neu
tralitätspolitik durch eine europäische Sicherheitspolitik abzulö
sen, an der sich alle Staaten in gleicher Weise beteiligen, sprechen 
mit Bedauern von »einem fast mythisch überhöhten Stellenwert 
der Neutralität« im Bewusstsein der schweizerischen Bevölke
rung. Sie täuschen sich. Sie haben die Zeichen der Zeit nicht 
erkannt. Sie haben einen Bewusstseinswandel nicht zur Kenntnis 
genommen, den sie als »Realpolitiker« nicht hätten verkennen 
dürfen. Von was der Widerstand gegen ihre Zielvorstellungen 
getragen wird, ist heute zunehmend ein ethisch überhöhter Stel
lenwert der Neutralität. 
Für jemand, der diesen Wandel ernst nimmt, auch wenn er selber 
ihn nicht mitmacht, erhält die älteste Funktion der schweizeri
schen Neutralität, ihr Zweck, den inneren Frieden zu ermöglichen, 
eine neue Dimension. Die Neutralität bewahrte die Schweiz in den 
vergangenen Jahrhunderten vor einem Auseinanderdriften ihrer 
unterschiedlichen Konfessionsgruppen, in der Zeit vor und wäh-



rend des Ersten Weltkrieges vor einem Auseinanderdriften ihrer 
unterschiedlichen Sprachgruppen, nach dem Ersten Weltkrieg vor 
einer unerträglichen Spannung zwischen ihren sozial ( oder auch 
bloss in ihrer Sozialphilosophie) verschiedenen Gesellschafts
schichten. Heute würde eine undifferenzierte Aufgabe der Neu
tralität zu einer Zerreissprobe zwischen ethisch unterschiedlich 
fühlenden, denkenden und handelnden Gruppierungen in der 
schweizerischen Bevölkerung führen. Manche der anderen euro
päischen Länder sähen sich im Kriegsfall mit dem gleichen innen
politischen Problem konfrontiert. Neu ist so auch, dass die 
Schweiz mit diesem innenpolitischen Problem keine Ausnahme 
mehr ist. 
In der gegenwärtigen Neutralitätsdebatte hat man es teils mit 
konfligierenden Wertvorstellungen zu tun, teils nur mit konfligie
renden Ansichten über die besten Vorkehrungen zur Sicherung des 
Friedens, der für alle ein hoher Wert ist, für den sich ein hoher 
Einsatz lohnt. Gesichtspunkte, die nach der Meinung fast aller zu 
berücksichtigen sind, werden unterschiedlich gewichtet. Aner
kennt man dies, lässt sich über die verschiedenen Überzeugungen 
sachlich und analytisch, revisions- und kompromissbereit disku
tieren. 
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4. Freizügigkeit 

Ein Diskussionsbeitrag zur Migrationspolitik 

Im Verlauf der vergangenen zwei Jahrhunderte wurden die politi
schen Rechte sukzessive auf die nach den revolutionären Gleich
heitserklärungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts benachteiligt 
gebliebenen Bevölkerunsgruppen ausgedehnt: die Besitzlosen, die 
Frauen und die Farbigen. Die letzte Gruppe, der »die gleichen 
Rechte« vorbehalten werden, sind »die Fremden«. Die Problem
lage ist eine andere als bei den übrigen Gruppen, die zu lange als 
Bürger(innen) zweiter Klasse behandelt wurden. Ihre Lösung 
hängt eng mit dem Menschenrecht auf Freizügigkeit und den 
jeweiligen Gründen seiner Inanspruchnahme zusammen. 
Abstrakt betrachtet scheint Freizügigkeit, die Möglichkeit zu le
ben, wo man will, ein selbstverständliches Menschenrecht zu sein. 
infolge der Trias (1) demographische Verhältnisse, (2) technische 
M obilitätsmittel und (3) soziale Aufgaben der modernen Staaten ist 
diese Selbstverständlichkeit jedoch in einer Weise problemreich 
geworden wie nie zuvor. Die Beachtung der vielfältigen Bedin
gungen, denen die binnenstaatliche Freizügigkeit pragmatischer
weise, von kaum jemand bestritten, unterliegt, vermag vor utopi
schen Vorstellungen in bezug auf die zwischenstaatliche und die 
interkulturelle Freizügigkeit zu bewahren. Das markant unter
schiedliche Verhalten der Schweiz während des Deutsch-Französi
schen Krieges 1871 und nur wenig mehr als ein halbes Jahrhundert 
später während der Nazi-Zeit zeigt, dass eine bereitwillige Zu
fluchtgewährung bei einer Gefahr für Leib, Leben und Freiheit -
nach dem Recht auf Totenbestattung das älteste dokumentierte 
Recht der Menschheitsgeschichte - faktisch von Bedingungen ab
hängt, die mit vorsorglichen Massnahmen weitgehend herstellbar 
sind. 
Eine über die »Nicht-Rückschiebung« bei der Bedrohung von Leib, 
Leben und Freiheit hinausgehende Freizügigkeit gerät - bei den 
heutigen demographischen Verhältnissen fast unvermeidbar - mit 
anderen Grundrechten in einen Wertekonflikt, für dessen Beile
gung eine Neuzuwendung zum Prinzip der »Billigkeit« angezeigt 
ist. Dieses ist ein archaisches Rechtsprinzip, für das man mit einer 
breiten interkulturellen Akzeptanz rechnen kann. Es liegt auch den 
traditionellen Nachbarschaftsethiken zugrunde, nach denen Men-
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sehen ihren unmittelbaren Nachbarn gegenüber natürlicherweise 
zu mehr bereit sind als nur zu dem, was nach Kants Imperativ allen 
Menschen allen anderen gegenüber geboten ist. Das diffuse Gefühl 
einer ethischen Überforderung rührt gerade daher, dass infolge der 
weltweiten Kommunikations- und Transportmöglichkeiten die Un
terscheidung zwischen Nachbarschaft und Fremde ins Schwanken 
geraten ist. 

o. Die Problemlage 

Kontextfaktoren. - Jeder Mensch hat das Recht, nicht nur zu leben, 
wie er will, sondern auch wo er will- soweit dies mit dem gleichen 
Recht aller andern vereinbar ist. Nichts scheint klarer zu sein als 
ein so grundsätzlich formuliertes Recht auf Freizügigkeit. Die 
Probleme türmen sich aber bis ins Unübersichtliche und Unent
wirrbare auf, sobald man in Betracht zieht, unter welchen Um
ständen das Recht in Anspruch genommen und mit welchen Vor
behalten es bestritten wird. 
Es macht einen Unterschied, ob jemand freiwillig, aus eigenem 
Antrieb, aufgrund (sozusagen) einer mentalen oder materiellen 
Überkapazität, oder aber gezwungenermassen, aus Not, einen 
neuen Lebensraum sucht. Wenn er es notgedrungen tut, stellt 
sich die Frage, ob die Not selbstverschuldet ist, ob sie vom Ein
wanderungsland zu verantworten ist oder von Drittländern und 
Drittpersonen, die dafür belangt werden können, oder ob sie 
z.B . von einer Naturkatastrophe verursacht ist. Entscheidend ist 
auch, ob die Not an Ort und Stelle behoben werden kann oder 
nicht. 
Von seiten des Einwanderungslandes ist es wichtig, ob die Ein
lasssuchenden willkommen sind oder nicht oder ob sie wenigstens 
toleriert werden oder nicht. Die Problemlösungen lesen sich nicht 
so einfach wie die Problemstellungen. Max Frisch hat für eine von 
ihnen anlässlich der Überfremdungsdebatte in der Schweiz Mitte 
der 6oer Jahre eine klassische Formulierung geprägt: Man hat 
Arbeitskräfte gerufen, und es kamen Menschen. Jemand kann als 
Handlanger willkommen sein, an seinem Arbeitsplatz, aber nicht 
als Mensch, mit seinen Lebensgewohnheiten und mit seiner Fami
lie in der Nachbarschaft, in der er eine Wohnung gefunden hat. Die 
Integrationsfähigkeit ist eine ganz andere nach einem und nach ein 
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paar Jahren, in der ersten und in der zweiten Generation. Die 
Akzeptanz hat weit weniger, als dies vorgebracht wird, mit tief
gehenden weltanschaulichen Unterschieden zu tun als vielmehr 
mit Äusserlichkeiten (mit dem Aussehen, wie man sich benimmt, 
in welchen Belangen man »ordentlich« ist u. dgl.), die keine Philo
sophie je wichtig genommen hat. 
Was ist neu? - Die Geschichte der Menschheit ist eine Wande
rungsgeschichte. Wanderungen hat es immer gegeben, Einzel- und 
Gruppenwanderungen, temporäre und permanente Wanderungen, 
Binnen- und grenzüberschreitende Wanderungen, Tausch- und 
Expansionswanderungen. Gegenwärtig leben rund eine Million 
Ausländer in der Schweiz und nahezu eine halbe Million Schwei
zer im Ausland. Was ist - ausser den Zahlen - heute anders als 
früher? 
Einwanderungsländer, die nur dünn besiedelt sind und in denen 
man glaubt, auf die einheimische Bevölkerung und ihre Wertvor
stellungen nur wenig Rücksicht nehmen zu müssen, gibt es nicht 
mehr. Die »wirtschaftliche Erschliessung« der nur dünn besiedel
ten Randzonen der Erde, die noch verblieben sind, hat globale 
ökologische Auswirkungen, die nicht mehr übersehbar sind. 
Die begehrtesten Einwanderungsländer sind nicht mehr Staaten, 
die ihren Einwohnern nur jene Freiheitsrechte gewähren, die für 
liberale Staaten des 19.Jahrhunderts kennzeichnend waren. Es 
sind Wohlfahrtsstaaten, deren Einwohner heute Sozialrechte, An
spruch auf öffentliche soziale Einrichtungen haben, wie sie kein 
Staat der Vergangenheit gewährleistet hat. Die Aufnahme in einen 
Staat ist heute dem Anschluss an eine mächtige Bildungsanstalt 
und Sozialversicherungsgesellschaft vergleichbar. Was dies bei ei
ner eigentlichen »Zuwanderungswelle« bedeuten kann, lässt sich, 
vergrössert, am Beitritt der DDR in die Bundesrepublik Deutsch
land studieren. 
Noch nie gab es so viele Menschen, Abermillionen, nicht nur 
Abertausende, die, wie es am eindrücklichsten Thomas Hobbes 
analysiert hat, nicht nur das Recht haben, sondern aus Naturnot
wendigkeit alles versuchen, das zu erhalten, was sie für ihr Leben 
brauchen: auch fremdes Eigentum und fremdes Land. Noch nie 
waren diesen Notleidenden weit entfernte Länder dank der mo
dernen Verkehrsverbindungen so leicht und rasch zugänglich wie 
heute. Auf der anderen Seite war die Information über das welt
weite Elend jenen, die helfen können, noch nie so leicht und rasch 
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zugänglich wie heute. Entsprechend war auch die Verantwortung, 
von der Hob bes mit dem ihm eigenen Realismus spricht, noch nie 
vom heutigen Ausmass. Die einschlägige Stelle in Thomas Hob
bes' Leviathan ( I. Teil, I 5. Kapitel) lautet: 
Weil nämlich von jedem angenommen werden muss, dass er nicht 
allein dem natürlichen Gesetz zufolge, sondern auch aus eigenem 
Bedürfnis auf Selbsterhaltung und auf alles, was dazu erforderlich 
ist, bedacht ist, deshalb ist auch der, welcher auf solchen Dingen 
besteht, die für ihn völlig überflüssig sind, Ursache für den daraus 
entstehenden Krieg und handelt dem ersten natürlichen Gesetze 
zuwider. 
Flüchtlingshilfe und Migrationspolitik sind heute nicht mehr eine 
Sache für einzelne Staaten allein, für die unmittelbar betroffenen 
Nachbarstaaten von Notgebieten im besonderen. Sie gehören zum 
Aufgabenbereich der internationalen Staatengemeinschaft und 
von internationalen Organisationen. Allein schon das Ausmass 
der Not erfordert eine internationale Koordination. Gefragt ist 
nicht mehr nur eine Solidarität gegenüber hilfebedürftigen Län
dern, sondern auch eine Solidarität unter den hilfeleistenden und 
zur Hilfe fähigen Ländern. 
Eine Parallele: Eigentumsschutz und Einwanderungsbeschrän
kung. - Es gibt Notsituationen, in denen Privateigentum und 
Einwanderungsbeschränkungen in vergleichbarer Weise ihre Be
rechtigung verlieren. Idealisten haben beim einen wie beim andern 
Mühe zu verstehen, dass sie überhaupt eine Berechtigung haben. 
Privateigentum und Einwanderungsbarrieren gehören in der Tat 
zusammen. (Eigentlich müsste man sagen: Eigentum und Eigen
staatlichkeit bzw. Eigentumsrecht und Bürgerrecht gehören zu
sammen. Aber der Einfachheit halber sei hier von der Unterschei
dung zwischen Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungsfreiheit und 
Bürgerrecht abgesehen.) Für beide sind teils dieselben und teils 
analoge Gründe anzuführen. 
Ein Recht auf Eigentum ermöglicht ein höheres allgemeines Wohl 
und einen höheren Lebensstandard nicht nur für die Mehrheit der 
Menschen, sondern gerade auch für die unterste Schicht einer 
Gesellschaft, als dies eine allgemeine Gütergemeinschaft ver
rnöchte. (Das ist eine Überzeugung, die heute mit der sich ab
zeichnenden Zweidrittelsgesellschaft und der Bereitschaft, eine 
Sockelarbeitlosigkeit von mehreren Prozent als Strukturnotwen
digkeit zu akzeptieren, einer neuen, unerwarteten Bewährungs-
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probe ausgesetzt ist. Ein »Ende der Geschichte« ist in sozialen 
Belangen nicht in Sicht.) Das Recht auf Eigentum ist der Selbst
verantwortung nicht nur von Individuen, sondern auch von Staa
ten förderlich. Mit dem Recht auf Eigentum ist zudem eher garan
tiert, dass jeder die Lebensweise zu wählen vermag, die seiner 
Weltanschauung und seinen Wertvorstellungen gemäss ist. Ob
wohl es dafür kein historisches Vergleichsbeispiel gibt, ist ebenfalls 
zu erwarten, dass bei einer Einschränkung der Freizügigkeit eher 
für alle Menschen dieser Erde menschenwürdige Lebensverhält
nisse realisierbar sein werden als bei einer uneingeschränkten 
zwischen- wie binnenstaatlichen Freizügigkeit. Bei einer Ein
schränkung der Freizügigkeit dürfte auch eher gewährleistet 
sein, dass regionale und ethnische Kulturen ihren besonderen 
Charakter zu erhalten vermögen, so wie das viele ihrer Angehö
rigen wünschen. 
Rechtliche Bestimmungen wie die zum Schutz von Privateigentum 
und zur Einschränkung der Freizügigkeit haben unvermeidlich 
Ungleichheiten unter den Menschen zur Folge. Ungleichheiten 
sind jedoch nach einem klassischen Grundsatz soweit zu dulden, 
als sie im Interesse aller sind: Les distinctions sociales ne peuv ent 
etre fondees que sur l'utilite Commune (Declaration des droits de 
l'homme, 1789, Article rer). 
Gesetzliche Freizügigkeitsbeschränkungen sind wie das Eigen
tumsrecht an ihrem allgemeinen Nutzen zu messen. Es gibt aber 
kaum rechtliche Massnahmen zum Schutz des Allgemeinwohls, 
die nicht von Einzelnen und von ganzen Gruppen in skandalisie
render Weise zu ihrem partikulären Vorteil ausgebeutet werden 
können. Das gilt gleicherweise für das Eigentumsrecht und für das 
Recht der einzelnen Staaten, ihre Migrationspolitik selber zu be
stimmen. Ins Gewicht fällt natürlich auch, wem die Staaten ihren 
Reichtum (the Wealth of Nations) verdanken. Darüber gibt es in 
Emigrations- (ehemaligen Kolonien) und Immigrationsländern 
(reichen Industriestaaten) unterschiedliche Ansichten. 
Neighborhoods can be open only if countries are at least potentially 
closed (Michael Walzer 198 3). - Ideale (wie das einer grenzenlosen 
Freizügigkeit) haben die fatale Eigenschaft, das Gegenteil von dem 
zu bewirken, was mit ihnen angezielt wird. Für die bestehenden 
Grenzen der allermeisten Staaten sind vielfältige Faktoren in un
regelmässiger Weise massgebend: geographische, geschichtliche, 
wirtschaftliche, ethnische, sprachliche, machtpolitische u. a. Öff-



net ein Staat seine derart uneinheitlich fixierten Grenzen allen, die 
einwandern wollen, kommt es fast unaufhaltsam zu ausschliesslich 
ethnisch definierten Teilgebieten, Stadtquartieren und/oder Par
teiungen. Eine offene Gesellschaft und Mobilität scheinen inner
halb eines Staates am ehesten gewährleistet zu sein, wenn der 
Einwanderungsmöglichkeit Hürden errichtet werden. 
Vor dem Hintergrund der skizzierten Problemlage wird im Fel
genden viererlei zur Diskussion gestellt: (1.) die Einschränkungen, 
die für die innerstaatliche Freizügigkeit üblich sind, und die Folge
rungen, die sich daraus für die Gestaltung einer zwischenstaat
lichen Freizügigkeit ziehen lassen; (2.) das uralte Sonderrecht auf 
Freizügigkeit bei Gefahr für» Leib und Leben« und die konkreten 
Bedingungen, unter denen es am ehesten gewährleistet ist; (3 .) der 
potentielle Konflikt zwischen den Grundwerten, wenn man ver
sucht, sie optimal zu realisieren; (4.) eine partikulare Ethik, die 
nicht hinter der universalen Gerechtigkeitsethik zurückbleibt, 
sondern über sie hinausgeht: die Nachbarschaftsethik. 

r. Schranken 
der innerstaatlichen Freizügigkeit 

Von der Freizügigkeit wird häufig angenommen, dass sie inner
staatlich uneingeschränkt gilt. Der Schein trügt. Es gibt - wie bei 
den meisten Grundrechten - einschneidende faktische und ebenso 
deutliche gesetzliche Einschränkungen der innerstaatlichen Frei
zügigkeit. Um zu verstehen, warum die Forderung nach einer 
uneingeschränkten zwischenstaatlichen Freizügigkeit teils auf of
fenen Widerstand, teils auf ein diffuses, von den Betroffenen selber 
meistens nicht leicht deutbares Unbehagen stösst, ist es gut, diesen 
Einschränkungen, ihrer Geschichte und ihren Gründen nachzu
gehen. Man kommt hierbei darauf, dass hinter Unbehagen und 
Widerstand nicht nur egoistische Motive stecken, die unbeholfen 
meistens allein artikuliert werden, sondern eine ganze Reihe von 
Erfahrungen und Überlegungen, die wenig zur Sprache gebracht 
Werden. Ihnen ist nachzugehen, wenn einem nicht bloss an der 
Proklamation, sondern an der Realisation von soviel Freizügigkeit 
wie nur möglich gelegen ist. 
Gleichzeitig ist es gut und dem Sinn für die Wirklichkeit förder
lich, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass die rechtlichen Hürden 
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für die zwischenstaatliche Freizügigkeit nicht immer so hoch 
waren, wie sie heute sind. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es für 
Ausländer in der Schweiz keine wesentlich anderen Einschrän
kungen der Niederlassungsfreiheit als für Einheimische. 
In der nun folgenden Übersicht werden im Abschnitt a jeweils 
Schranken und Bedingungen der innerstaatlichen Freizügigkeit 
aufgezeigt. Im Abschnitt b werden dann Folgerungen für die 
zwischenstaatliche Freizügigkeit vorgestellt. 
( r a) Bodenpreis- und Mietzinsniveau sowie Arbeitsplatzverhält
nisse schränken die innerstaatliche Freizügigkeit massiv ein. Das 
sind faktische Schranken. Sie werden jedoch gesetzlich gestützt 
durch den Wohnungs- und Einkommensnachweis als Bedingung 
für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung. Man ist ge
neigt, in solchen ökonomischen Beschränkungen eines Grund
rechts nur etwas Negatives zu sehen, eine offensichtliche Unge
rechtigkeit, die man aus ethischen Gründen besser aufgibt. Die 
Beschränkungen fungieren jedoch als Regulativ, ohne das Freizü
gigkeit gar nicht durchsetzbar wäre, weil Freizügigkeit ohne Ein
schränkung die fundamentaleren Staatsziele der allgemeinen 
Wohlfahrt und des sozialen Friedens gefährden würde. Vor allem 
aber ist Freizügigkeit ohne hinreichendes Ein- und Unterkommen 
am gewünschten Aufenthaltsort gar kein Ideal. 
(rb) Von den beiden Werten der allgemeinen Wohlfahrt und des 
sozialen Friedens ist auch das Ausmass der zwischenstaatlichen 
Freizügigkeit abhängig zu machen. Bei der Erteilung einer Nieder
lassungs- wie bei einer Arbeitsbewilligung entspricht es dem Ge
meinsinn, wenn - unter sonst gleichen Voraussetzungen - bereits 
bestehende Bewilligungen verlängert werden und Ortsansässigen 
gegenüber Zuwanderern ein Vorrang zugestanden wird. Es gibt ein 
Bleibe- und ein Heimatrecht, das dem Recht auf Freizügigkeit 
vorgeordnet ist. 
(2a) Neueren Datums, aber nicht minder einsichtig sind Ein
schränkungen der binnenstaatlichen Freizügigkeit, die sich aus 
raumplanerischen und Umweltschutzmassnahmen ergeben. 
(26) Manche der begehrtesten Einwanderungsländer sind hoch 
industrialisierte, dicht besiedelte oder bereits übermässig zersie
delte Länder, in denen Schutzmassnahmen aus ökologischen und 
wohl auch aus landschaftsästhetischen Gründen angebracht sind. 
Nicht nur Kunstwerke, Baudenkmäler und historische Stätten, 
auch Landschaften sind »ein Kapital«. Ein Zustrom von begüter-



ten Zuwanderern aus reichen Ländern, die aus wirtschaftlichen 
Gründen im Einwanderungsland willkommen wären, lässt sich in 
besonders begehrten Niederlassungsgebieten am ehesten mit 
raumplanerisch-ökologischen Massnahmen regulieren. Der öko
logische Notstand vieler Länder ist allerdings nicht nur abhängig 
von der Anzahl der Bewohner, sondern ebenso von deren Produk
tions- und Konsumverhalten. 
(3a) In föderalistisch strukturierten Staaten mit einer gewissen 
Finanzhoheit der Gemeinden und Gliedstaaten werden Steuer
quoten gezielt eingesetzt, um finanzstarke oder beruflich hoch
qualifizierte Personen anzuwerben. Soziale Gründe, das Anliegen, 
eine bedürftige Region wirtschaftlich zu fördern oder Unter
schiede in der Besiedlungsdichte auszugleichen, können dabei 
ebensogut eine Rolle spielen wie ausschliesslich eigennützige 
Ziele. Eine Gegenmassnahme bei einem zu grossen Wohlstands
gefalle und bei zu krassen Unterschieden im Steuersystem ist ein 
gezielter Finanz- und Lastenausgleich. 
(36) Fiskalische Massnahmen sind inner- und zwischenstaatlich 
gleicherweise wichtige Instrumente zur Regulierung von Zu- und 
Abwanderungen. Sie sind aber auch ein deutlicher Hinweis darauf, 
dass eine beliebige, anarchische, allein auf individuelle Bedürfnisse 
ausgerichtete Freizügigkeit kein soziales Ideal sein kann. Die 
Freizügigkeit von »Steuerflüchtlingen« ist zulässig, wenn die 
von ihnen profitierenden Staaten zu einem Lastenausgleich bereit 
sind. 
(4a) Für Mittellose und Minderbemittelte, die auf Sozialhilfe an
gewiesen sind, ist die Freizügigkeit nicht nur indirekt, vor allem 
über die Bedingung eines Wohnungs- und Einkommensnachwei
ses, rechtlich eingeschränkt, sondern auch direkt, aufgrund ihrer 
Abhängigkeit von öffentlicher Hilfe. In bezug auf die Fürsorge 
(für Arme und Kranke) gilt das Wohnsitzprinzip. Es ist unstatt
haft, Personen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, von ihrem 
Wohnort abzuschieben. Umgekehrt ist es auch diesen nicht ge
stattet, ihren Wohnsitz aufzugeben, nur um sich an einem Ort 
niederzulassen, der ihnen mehr zusagt oder wo sie auf eine bessere 
Unterstützung hoffen können. Bis 1975 galt in der Schweiz das 
l-Ieimatort- bzw. Bürgerrecht-Prinzip: Der Ort, an dem jemand 
das Bürgerrecht hatte, war unterstützungspflichtig. Auch heute 
noch kann der unterstützende Wohnsitzkanton ein Rückgriffrecht 
geltend machen, nicht nur gegenüber einem früheren Wohnsitz-
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kanton des Bedürftigen, sondern auch dessen Heimatkanton ge
genüber. Möglich ist der Rückgriff jedoch nur über eine Bundes
regelung (Bv Art. 48). 
(4b) Eine analoge völkerrechtliche Regelung und überstaatliche 
Garantie ist unbedingt und dringlich als eine Voraussetzung für 
eine vernünftige und konsensfähige zwischenstaatliche Freizügig
keit in Betracht zu ziehen. Ausgerechnet für Menschen, die auf 
Hilfe angewiesen sind und bei denen man entsprechend spontan, 
aus humanitären Motiven, geneigt ist, am ehesten für eine grössere 
zwischenstaatliche Freizügigkeit einzutreten, gibt es innerstaatlich 
seit alters eine gesetzliche Beschränkung der Niederlassungsfrei
heit. Nimmt man die innerstaatliche Praxis als Modell, dann wären 
die Herkunftstaaten in Abhängigkeit von ihren wirtschaftlichen 
Verhältnissen und von ihren landesinternen Bemühungen um die 
Linderung der Not (Ursachenbekämpfung im Fall einer wachsen
den Überbevölkerung und bei einem masslosen sozialen Gefälle) 
haftbar zu machen für Auswanderer aus wirtschaftlichen Gründen 
- immer unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnis
mässigkeit und natürlich auch der wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Einwanderungslandes. Eine Hilfsbereitschaft, die von Selbst
hilfe abhält, verfehlt ihren eigentlichen Zweck. 
(5a) Da einzelne Wohngemeinden mit ihrer Fürsorgepflicht über
fordert sind, ist es im Verlauf der Geschichte zur Gründung von 
»Gemeinnützigen Gesellschaften« gekommen, die vor allem für 
unterstützungsbedürftige Jugendliche und Kranke »Heime«, 
»Kinderdörfer«, »Ferienkolonien« u. ä. gegründet haben. Heute 
werden viele dieser Hilfsorganisationen staatlich untertützt. Wer 
Aufnahme in einer solchen transkommunalen Institution findet, 
z.B. in einem Kinderdorf, erwirbt damit nicht ohne weiteres auch 
das Niederlassungsrecht in der Gemeinde, die der gemeinnützigen 
Institution auf ihrem Boden Gastrecht gewährt. 
(5b) Eine ganze Reihe solcher gemeinnütziger Organisationen 
haben Einrichtungen, die für Angehörige fremder Staaten offen 
oder eigens vorgesehen sind. Einzelne von ihnen, z.B. das Pesta
lozzi-Kinderdorf, unterstehen der gesetzlichen Aufsicht des Bun
des. Zur Linderung von wirtschaftlicher und sozialer Not, wenn 
nicht schlicht zur Lebensrettung, sind vermehrt Einrichtungen 
dieser Art unter der gesetzlichen Aufsicht von Staatengemein
schaften (EU, UNO usw.) zu schaffen, wobei die Aufnahme in 
eine solche Einrichtung ebenfalls nicht ipso facto ein Niederlas-
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sungsrecht im jeweiligen Staat nach sich zieht. Es ist zu unter
scheiden zwischen vorübergehendem Gastrecht und einer dauern
den Aufenthalts- oder Niederlassungsberechtigung (verbunden 
mit dem Recht auf Erwerbstätigkeit und Familienzusammenfüh
rung). Nach dem Asylrecht ist eine Beschränkung der Freizügig
keit in der Form einer »Internierung« in Heimen und Lagern nur 
für eine eng begrenzte Dauer zulässig. Bei einem mehrere Jahre 
währenden Aufenthalt ist eine Rückkehr in das Heimatland oder 
ein Weiterziehen in einen Drittstaat nicht mehr ohne weiteres 
zumutbar. Für die Einschränkung der Einwanderung und die 
Begrenzung der Aufenthaltserlaubnis gibt es also mindestens einen 
guten Grund. Keine guten Gründe gibt es jedoch für die Verwei
gerung der vollen Bürgerrechte an Eingewanderte, die berechtigt 
sind, in einem Land zu bleiben und dies auch vorhaben und im 
übrigen voll in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben 
integriert sind. In einem Land geborene und aufgewachsene Men
schen haben einen Anspruch auf das jus soli, das Recht, in dem 
Land bleiben zu dürfen, das ihre faktische Heimat ist. 
(6a) Beamte haben in vielen Staaten eine Wohnsitzpflicht. Diese 
spezielle Einschränkung des Grundrechts der Niederlassungsfrei
heit wird mit einem öffentlichen Interesse begründet. Dabei mag 
ein »eher kleinliches fiskalisches Interesse« Qörg Paul Müller) in 
einzelnen Fällen allzusehr im Vordergrund stehen. Wichtiger ist, 
dass mit der Identität von Wohn- und Arbeitsort im allgemeinen 
die Identifikation mit dem Wirkungsfeld, dem man das Einkom
rnen verdankt, gefördert wird. 
(6b) Analoge Freizügigkeitsbeschränkungen sind inner- und zwi
schenstaatlich auch für andere Verdienstmöglichkeiten in Betracht 
zu ziehen. Wenn nicht der Wohnort, so sollte zumindest der 
Steuerort in der Regel mit dem Ort identisch sein, von dem man 
sein Einkommen zur Hauptsache bezieht, und zwar nicht nur aus 
Arbeit, sondern auch aus Eigentum. Die Zugehörigkeit zu einem 
~estimmten Staat ist bei Personen ebenso aufteilbar wie bei (mul
tinationalen) Konzernen. 
(7a) Innerstaatliche Freizügigkeit ist auf Dauer nur bei einer weit
gehenden Vereinheitlichung der Rechtsordnung und der Mass
nahmen zur inneren Sicherheit möglich. Dazu gehört auch, dass 
es für gerichtlich verurteilte Personen, z.B. für bedingt aus dem 
Strafvollzug Entlassene, Einschränkungen bei der Wahl des Auf
enthaltsortes gibt. 
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(76) Analog hat eine erweiterte zwischenstaatliche Freizügigkeit 
eine weitergehende transnationale Rechtsangleichung und Zusam
menarbeit zur Wahrung der inneren Sicherheit zur Voraussetzung, 
als sie heute gegeben sind. Solange eine zunehmende zwischen
staatliche Freizügigkeit von kriminellen Personen und mafiosen 
Organisationen auch zunehmend missbraucht werden kann, wird 
verständlicherweise auf der Beibehaltung von Grenzkontrollen 
bestanden werden. Wie weit freilich eine vollständige Rechtsan
gleichung überhaupt wünschenswert ist, ist eine nicht ausdisku
tierte Frage. Von ihrer Beantwortung hängt das Ausmass der 
zwischenstaatlichen Freizügigkeit mit ab. Wenn die Vereinheitli
chung von rechtlichen Massnahmen in einem Individualstaat sinn
voll und segensreich ist, bedeutet das nicht ohne weiteres, dass sie 
auch auf der Ebene der internationalen Staatengemeinschaft 
zweckmässig ist. 
(8a) Innerstaatliche Freizügigkeit und ein einheitlicher Wirt
schaftsraum bedingen sich wechselseitig. 
(86) Innerhalb der EU ist die Freizügigkeit der Personen mit drei 
wirtschaftlichen Freiheiten verkoppelt (Freiheit des Kapitals, der 
Waren und der Dienstleistungen). Der Werdegang der EU hat 
gezeigt, dass die Einführung solcher Freiheiten nur schrittweise 
realisierbar ist. Freizügigkeit von Personen kann es nicht ohne 
Freizügigkeit auch von Sachwerten geben, wie bereits angeführt, 
auch nicht ohne Finanz- und Lastenausgleich. Zu Recht ist die 
zwischenstaatliche Freizügigkeit für Schadstoffe und deren Ent
sorgung eingeschränkt worden. Wer selber an dem Ort wohnt, an 
welchem er mit einer grossen Schadstoffproduktion sein Vermö
gen verdient, wird eher etwas zur Eindämmung des Schadens 
unternehmen, als jemand, der sich einen Wohnsitz weit entfernt 
in einem Kurort leisten kann. Die Freizügigkeit von Personen und 
die Freizügigkeit der Schadstoffproduktion und -entsorgung sind 
nicht völlig unabhängig voneinander zu behandeln. 
(9a) Die Einführung der binnenstaatlichen Freizügigkeit in der 
Schweiz hat in den vergangenen r 5 o Jahren zu einer Durchmi
schung der Bevölkerung in kultureller und in sozialer Hinsicht 
geführt. Insgesamt war die Durchmischung dem kulturellen Leben 
des Landes förderlich. Wie weit die gewachsene weltanschauliche 
Toleranz der interkonfessionellen Durchmischung zugeschrieben 
werden kann, ist eine andere Frage. Sie hat in der gleichen Zeit in 
vergleichbarer Weise auch in monokonfessionellen Nachbarstaa-
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ten zugenommen. Deutlich gezeigt hat sich jedoch, dass die Auf
rechterhaltung der Identität nicht in allen kulturellen Sparten in 
gleicher Weise an territoriale Homogenität gebunden ist. Ein Ter
ritorialitätsprinzip, die rechtliche Vorzugstellung in einer be
stimmten Region, ist für Sprachen von grösserer Bedeutung als 
für Religionen. Dies ist ein kulturtheoretischer Erkenntnisgewinn, 
der hoch einzuschätzen ist. Die Anerkennung einer bestimmten 
Sprache als Landes- und Amtssprache ist etwas anderes als die 
Anerkennung einer bestimmten Konfession als Landes- und 
Staatskirche. 
(96) Von einer wachsenden zwischenstaatlichen Freizügigkeit er
wartet man gerade umgekehrt nicht eine Abnahme, sondern eine 
Zunahme von weltanschaulichen Konflikten und sozialen Span
nungen. Im besonderen befürchtet man in Europa, dass die Unter
schiede in der Lebensweise und in den Wertvorstellungen bei einer 
über Länder mit einer weissen und jahrhundertelang von christ
lichen Wertvorstellungen geprägten Bevölkerung hinausgehenden 
Freizügigkeit für ein friedliches Zusammenleben in ein und dem
selben Staat zu gross sind. Einiges deutet darauf hin, dass solche 
Befürchtungen auf einer Unkenntnis von aussereuropäischen Kul
turen, wie sie nicht länger verzeihlich ist, und auf vorschnellen 
Verallgemeinerungen einzelner Konflikte beruhen. An Gegenbei
spielen fehlt es überhaupt nicht. Kroaten und Serben, die beide 
einer christlichen Konfession angehören, vertragen sich nicht bes
ser als islamische Bosnier und christliche Serben. Mancher Mus
lim, nicht nur auf dem Balkan, auch in Asien und Afrika, denkt 
Weniger fundamentalistisch als viele weisse und einer christlichen 
Kirche angehörige Europäer und Amerikaner. Manche Engländer, 
Inder und Schwarzafrikaner mit Jahrtausende alten Kulturen leben 
in London friedlicher und freundlicher zusammen als viele Nord
iren in Ulster trotz gleicher ethnischer Herkunft und einer bloss 
seit vierhundert Jahren unterschiedlichen Konfession. Die Bedin
gungen für ein friedliches Zusammenleben von Menschen unter
schiedlicher Hautfarbe und unterschiedlicher Weltanschauung 
sind so komplex, unübersichtlich und variabel, dass in ihrem Be
reich von wissenschaftlich erhärteten und verallgemeinerbaren 
Daten nicht die Rede sein kann. 
Eine Beschränkung der Einwanderung aufgrund der ethnischen 
Berkunft und der Religionszugehörigkeit ist abzulehnen. Das sind 
Kriterien, die auf Annahmen beruhen, die sich als nicht stichfest 
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erwiesen haben. Kulturelle Kriterien, die bei einer Quotenrege
lung in Frage kommen, sind, vom Bekenntnis zu einer freiheitli
chen und sozialen Gesellschaftsordnung abgesehen, allein die be
rufliche Qualifikation sowie die Beherrschung einer der Landes
sprachen. Das sind objektivierbare und ethisch vertretbare 
Kriterien. Darüber hinaus ist die Freizügigkeit von Personen, 
wie das innerstaatlich allgemein üblich ist und wie es in der EU 
gilt, mit der Freizügigkeit von Gütern, Kapital und Dienstleistun
gen zu verknüpfen und natürlich mit dem Grundsatz der Rezi
prozität. Aus einem fremden Land sollen ebenso viele Personen 
einwandern dürfen, wie aus unserem Land in das andere Land 
auswandern dürfen. Das sind im übrigen Kriterien, bei deren 
Anwendung in der Regel benachbarte Länder bevorzugt sind. 
Im Durchschnitt nimmt mit der Abnahme der geographischen 
Distanz auch die Fremdheit in bezug auf Äusserlichkeiten, die 
sich für ein erträgliches Zusammenleben als so (unverhältnismäs
sig) wichtig erweisen, ab. Wenn die angeführten Vorzugskriterien 
nicht ausreichen, bietet sich die schlichte geographische Distanz 
als das wohl am wenigsten diskriminierende Auswahlprinzip an. 
So etwas wie eine »Weltrepublik« ist im übrigen so lange eine 
Utopie, als eine globale Freizügigkeit, die sich mit der Freizügig
keit innerhalb eines freiheitlichen und sozialen Rechtsstaates ver
gleichen liesse, aus wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grün
den nicht absehbar ist. 

2. Freizügigkeit bei Gefahr für Leib, 
Leben und Freiheit 

Menschheitsgeschichtliche Aspekte. - Bei Todesgefahr sind alle 
politischen Grenzen und alle bisher aufgezählten Schranken der 
Freizügigkeit hinfällig. Das Recht auf Lebensrettung bei einer 
akuten Todesgefahr dürfte nach dem Recht auf Bestattung das 
älteste und am weitesten verbreitete Menschenrecht sein. Von 
den negativen Freiheitsrechten, die üblicherweise als die ersten 
Menschenrechte angesehen werden, unterscheidet es sich bemer
kenswerterweise dadurch, dass es nicht wie diese einem Obrig
keitsstaat von dessen eigenen Angehörigen abgetrotzt worden ist. 
Es ist ein Recht, an das sich einzelne Menschen seit je als Men
schen, aus humanen Motiven, gebunden fühlen, für das es bereits 



unter vorstaatlichen Bedingungen besondere Institutionen gab 
(Asylrecht in heiligen Bezirken), und das politische Gemeinschaf
ten schutzsuchenden Angehörigen anderer politischer Gemein
schaften ebenfalls seit alters gewähren. Es dürfte nicht völlig ab
wegig sein, die heute üblichen Forderungen einzelner Staaten 
anderen Staaten gegenüber nach der Wahrung der Menschenrechte 
in dieser Tradition zu sehen. 
Anhänger einer strikt liberalen Rechtsordnung pflegen auf das 
englische common law zu verweisen, das mit einer Ausnahme 
nur negative Vorschriften (Verbot von Diebstahl, Betrug usw.) 
enthält. Die Ausnahme, das einzige positive Gebot, betrifft Schiff
brüchige auf hoher See. Ihnen ist jeder, der zu helfen vermag, auch 
zu helfen verpflichtet. Von den ältesten organisierten wohltätigen 
Vereinigungen zur Rettung von Schiffbrüchigen, lange Zeit bevor 
solche im 18.Jahrhundert in Europa aufgekommen sind, wird aus 
China berichtet. Sie erbrachten ihre humanitären Dienstleistungen 
auf dem Yangzi und auf andern grossen Flüssen. 
Nach einer im Völkerrecht bis vor kurzem verbreiteten Auffas
sung hat zwar der Einzelne das Recht, in einem fremden Staat um 
Asyl nachzusuchen, ein Staat aber keine Pflicht, Asyl zu gewähren. 
Diese Auffassung kann man als typisch für die europäische Neu
zeit ansehen. Für diese war eine ideologische Überschätzung der 
Souveränität der einzelnen Staaten charakteristisch. Elementares 
natürliches Recht (vgl. das in der Einleitung angeführte Hobbes
Zitat), Völkergewohnheitsrecht und seit 1951 eine von der UNO 
erarbeitete formelle völkerrechtliche Vereinbarung wird man 
heute jedoch gleicherweise als Legitimationsgrundlage für das 
Prinzip des non-refoulement ansehen. Nach diesem Grundsatz 
der Nicht-Rückschiebung darf kein Flüchtling ausgewiesen wer
den, wenn jenseits der Grenzen sein Leib, sein Leben und seine 
Freiheit gefährdet sind. 
Lehren aus der Schweizergeschichte - Die Schweiz sah sich in ihrer 
jüngeren Geschichte zweimal mit einer aussergewöhnlich grossen 
Zahl von Zufluchtsuchenden konfrontiert, im Deutsch-Französi
schen Krieg 1871 und während der Nazi-Zeit 1933-1945. Das erste 
Mal hat sie sich in rühmenswerter Weise bewährt. Das zweite Mal 
hat sie schmählich versagt. Der Ausdruck >schmählich< und nicht 
nur ein Ausdruck wie ,kläglich< ist angezeigt. Wer bei jemandem, 
der sich in Todesgefahr befindet, wegsieht und nicht hilft, obwohl 
er die Gefahr wahrgenommen hat und helfen könnte, wird nicht 
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nur bedauert, weil er sich schwach gezeigt hat. Man ist über ihn zu 
Recht empört. Es geht hier nicht um nachträgliche Schuldzuwei
sungen oder Schuldeingeständnisse. Es geht um die Klarstellung, 
wo die Grenzen zu ziehen und wo und wann sie aufzuheben sind. 
Vor allem geht es darum, aus den beiden genannten Ereignissen zu 
lernen, unter welchen Bedingungen Flüchtlingen, die zur Rettung 
ihres Lebens der zwischenstaatlichen Freizügigkeit bedürfen, eine 
solche am ehesten gesichert ist. 
Am r. Februar 1871 wurden - nach Unterzeichnung eines Inter
nierungs- und Entschädigungsvertrags - rund 87 ooo Soldaten 
(und 11 800 Pferde) der von deutschen Truppen bedrängten fran
zösischen Bourbaki-Armee in die Schweiz aufgenommen. Sie 
wurden, über das ganze Land verteilt, in Zwangs- oder, angemes
sener gesagt, Vertragsunterkünften untergebracht (»interniert«). 
Es ging darum, die völlig demoralisierten und körperlich ge
schwächten Truppen nicht nur vor einer erniedrigenden Kriegs
gefangenschaft, sondern vor allem vor einem drohenden Hunger
und Erfrierungstod zu bewahren. Noch 1700 von ihnen verstarben 
nach der Aufnahme in die Schweiz. 
folgendes ist nicht ausser acht zu lassen: Die Flüchtlinge gehörten 
einer Sprachgruppe an, zu der auch ein Teil der schweizerischen 
Bevölkerung zählt. Im übrigen war es absehbar, dass sie nur kurze 
Zeit im Land bleiben würden. Nach weniger als zwei Monaten 
waren alle reisefähigen Soldaten nach Frankreich zurückgekehrt. 
Frankreich zahlte der Schweiz anschliessend eine Entschädigung 
von 12 Millionen Franken. 
Die von viel Spontaneität getragene Hilfeleistung hatte einen 
nachhaltigen Einfluss auf das Selbstbild und das Selbstwertgefühl 
der Schweiz. Vor allem stärkte es die seit der Hugenottenzeit 
bestehende Tradition und Bereitschaft, in grosser Not auch gross
zügig Hilfe zu leisten. (Im 16. und 17. Jahrhundert hatte die 
Schweiz, bei einer Bevölkerung von 1,2 Millionen, insgesamt 
140 ooo Hugenotten aufgenommen. Davon zogen 120 ooo in ein 
anderes Land weiter.) Die Hilfsaktion im Winter 1871 stärkte 
einen Patriotismus, den man mit heutigen Kategorien weder als 
ethnischen Nationalismus noch als Verfassungspatriotismus be
schreiben kann. Solidaritätsaktionen dieser Art sind von der Ver
fassung nicht vorgeschrieben. Eine Verfassungsgrundlage ist als 
Motivation nicht notwendig. Lediglich für die Art ihrer Durch
führung sind gesetzliche Vorkehrungen nützlich. Am ehesten 
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könnte man von einer Art Grundwertepatriotismus oder von 
einem Humanpatriotismus sprechen. Man konnte sich glücklich 
schätzen, einem »humanen« Staat anzugehören. 
Die Hilfsaktion hat auch einen Niederschlag in einem Kunstwerk 
gefunden, in einem Grosspanorama (heute in Luzern), das nicht 
nur als politisches, sondern auch als kunstgeschichtliches Zeit
dokument von bleibendem Wert ist. Es ist das erste einer Reihe 
berühmt gewordener Winterlandschaftsbilder jener Jahrzehnte. 
Der junge Ferdinand Hodler war an seiner Ausführung beteiligt. 
Im Zweiten Weltkrieg versagte die humanitäre Schweiz dennoch. 
Das hehre Bild, das man von sich selber gemacht hatte, hielt 
härteren Anforderungen nicht stand. Um so grösser war anschlies
send die Scham, und umso mehr stellt sich heute die Frage, mit 
welchen konkreten Bedingungen das unterschiedliche Verhalten 
zusammenhing. Sind es veränderbare Bedingungen? Oder kann 
man sich wenigstens vorsorglich anders auf sie einstellen? 
Immerhin hatte die Schweiz nach offiziellen Angaben 1939-45 
(mit einer Einwohnerzahl zwischen vier und viereinhalb Millio
nen) über 295 ooo Schutzsuchenden für kürzere oder längere Zeit 
Aufnahme gewährt. Allerdings hielten sich erst von 1942 an gleich
zeitig jeweils über 10 ooo in der Schweiz auf. In der zweiten Hälfte 
des Krieges war absehbar geworden, dass der Aufenthalt für die 
meisten Flüchtlinge von begrenzter Dauer sein würde. Bis zum 
Kriegsende stieg ihre Zahl auf 65 ooo an. Ungefähr ein Drittel 
davon waren wiederum Militärinternierte. Aber Tausende von 
Juden wurden vor allem in den ersten, in den für Deutschland 
erfolgreichen Kriegsjahren an der Grenze abgewiesen. Für die 
Mehrheit von ihnen bedeutete die Abweisung den sicheren Tod. 
Ein Bundesrat sprach 1942 von »einem schon stark besetzten 
kleinen Rettungsboot mit beschränktem Fassungsvermögen und 
ebenso beschränkten Vorräten«. Nach einem berühmten Filmtitel 
war das Boot voll, nach einer von der eidgenössischen Zensur 
bewilligten (an den von Liliputanern bedrängten Gulliver erin
nernden) Karikatur in einer von internierten Flüchtlingen 1944 
herausgegebenen Zeitschrift waren es die noch immer prallen 
Arme einer noch immer stattlichen, jedoch nur widerwillig sich 
ihrem Schicksal fügenden und ensprechend missmutig dreinblik
kenden Mutter Helvetia. Dieses Bild passt auch zur Stimmung, die 
sich angesichts der heutigen Asylproblematik breitgemacht hat. 
Was war 1939-45 anders als 1871? Hier ist die Liste der im Schwei-
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zer Lexikon 1991 (Artikel »Asylpolitik«) angeführten Gründe für 
die restriktive Aufnahmepolitik während des Zweiten Weltkrieges: 
»r. militärische Risiko- bzw. Sicherheitsüberlegungen; 2. Ängste 
wegen der Ernährungs- und Beschäftigungsfrage; 3. antisemitische 
Abwehrhaltung oder Gleichgültigkeit; 4. Angst vor einer politi
schen Zersetzung der Gesellschaft; 5. aussenpolitische Rücksich
ten, 6. grosse Zurückhaltung der überseeischen Aufnahmestaa
ten«. Hinzuzufügen ist, dass Regierungskreise der Bevölkerung 
Nachrichten und erschütterndes Bildmaterial von der Judenver
folgung in Deutschland und von der Zurückweisung von Einlass 
suchenden Flüchtlingen an der Landesgrenze vorenthielten. Sie 
hatten die angeführten Gründe vor Augen und wussten, dass eine 
offene Nachrichtenpolitik zur Hilfsbereitschaft motiviert hätte. 
Die Freiheit der Medien ist in einer Kriegs- und Krisensituation 
von unschätzbarer Bedeutung. 
Einen künstlerischen Niederschlag hat die Flüchtlingspolitik der 
Schweiz während der Nazi-Zeit nicht gefunden, es sei denn, man 
sehe in Max Frischs Theaterstück Andorra eine Parabel nicht allein 
gegen den Rassismus, sondern auch gegen die feige Rücksicht auf 
einen (über)mächtigen rassistischen Nachbarstaat. Frischs Stück 
ist ein Mahnmal, das an ein beschämendes Versagen, nicht ein 
Denkmal, das an eine ehrenwerte Tat erinnert. 
1871 und desgleichen im Zweiten Weltkrieg mussten die Asylbe
werber bereit sein, sich »internieren« zu lassen. Der Preis für die 
zwischenstaatliche Freizügigkeit war ein Verzicht auf binnenstaat
liche Freizügigkeit im Aufnahmeland. Dies ist ein Preis, den man 
auch innerstaatlich von Mitbürgern verlangt, die der Sozialhilfe 
bedürfen. Der Preis ist (nur) zumutbar, wenn die Einschränkung 
der Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit von vertraglich be
grenzter Dauer ist. 1871 war eine kurze Aufenthaltsdauer der 
Asylsuchenden voraussehbar. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 
war es nicht so. 
Eine dritte Bedingung neben Internierung und begrenzter Auf
enthaltsdauer, die 1871 von der Schweiz der Bourbaki-Armee bzw. 
Frankreich gegenüber gestellt wurde, gibt mehr zu denken: Vom 
Herkunftsland der Flüchtlinge (nicht von diesen selber) wurde 
eine finanzielle Kompensation verlangt. Natürlich ist das eine 
bedenkliche Bedingung, wenn es sich um die Rettung aus Todes
gefahr handelt. Man windet sich, bevor man sie überhaupt nur 
ausspricht. Wenn es aber wirklich um die Rettung von Leben geht 
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und nicht nur um die Aufrechterhaltung einer schönen Theorie, 
wird man alles in Betracht ziehen, was die Hilfe fördert. Inner
staatlich werden Privatpersonen (bzw. heute deren Versicherun
gen) bei aufwendigen Lebensrettungsaktionen gleichfalls nach
träglich zur Kasse gebeten (nicht nur bei selbstverschuldeten Un
fällen, auch bei krankheitsbedingten Notfällen, die jeden treffen 
können, und bei Katastrophen welcher Art auch immer). Ausser
dem hat sich gezeigt, dass die innerstaatliche Freizügigkeit in der 
Schweiz im Fall eines sozialen Notstandes gebunden ist an eine 
vom Bund geregelte Rückgriffmöglichkeit auf die Herkunftsorte 
der Personen, die auf die Sozialfürsorge angewiesen sind. Es ist 
sinnvoll, abzuklären, ob das Recht auf Entschädigung der zwi
schenstaatlichen Freizügigkeitsgewährung in Notfällen, bei Ge
fahr für Leib und Leben, förderlich wäre. 
Wie hätten sich Regierung und Bevölkerung der Schweiz verhal
ten, wenn sie eine völkerrechtlich abgesicherte Garantie gehabt 
hätten, dass sie nach dem Krieg eine Entschädigung für ihre Asyl
gewährung in Anspruch hätten nehmen können, dem Deutschen 
Reich als Urheber des Flüchtlingselends oder einer solidarischen 
Staatengemeinschaft gegenüber? Und wie hätte sich das Deutsche 
Reich bei einer völkerrechtlich geschützten Sperrung seiner Aus
Iandguthaben zur Entschädigung der Flüchtlinge aus politischen 
und rassistischen Gründen damals verhalten? Möglicherweise 
hätte eine solche (»unverschämte«) Forderung nur zu noch 
mehr Druckausübung auf die Schweiz und zu einem noch uner
bittlicheren Verhalten Auswanderungswilligen gegenüber geführt. 
Möglicherweise wären aber auch manchen Industriellen und 
Nazi-Grössen in Deutschland die Bankguthaben in der Schweiz 
und in Drittländern wichtiger gewesen als die irrsinnige Juden
verfolgung. 
Wie würde sich heute Serbien gegenüber den bosnischen und 
albanischen Moslems verhalten, die Türkei gegenüber den Kurden, 
Sri Lanka gegenüber den Tamilien und China gegenüber den 
Tibetern, wenn sie mit entsprechenden völkerrechtlichen Forde
rungen konfrontiert würden? Sicherlich ganz unterschiedlich - in 
Abhängigkeit von ihrer Grösse und den Machtverhältnissen. Das 
befreit nicht davon, solche Massnahmen durchzudenken und im 
Rahmen des Tunlichen schrittweise in die Wege zu leiten. 
Die Schweiz hat mit ihrer Flüchtlingspolitik während der Nazi
Zeit, vor und während des Zweiten Weltkriegs, versagt. Mit einiger 
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Gewissheit lässt sich jedoch sagen, dass sie bereitwillig bedeutend 
mehr getan hätte, wenn es damals eine international koordinierte 
Flüchtlingshilfe gegeben hätte. Nicht bloss ihre Wirtschaftspolitik, 
auch ihre traditionelle Asylpolitik, auf die sie so lange stolz sein 
konnte, vermag die Schweiz heute nicht mehr in einem nationalen 
Alleingang zu realisieren. 
Das Recht auf Freizügigkeit ist ein Recht neben andern Rechten, 
auf die bei seiner Inanspruchnahme Rücksicht zu nehmen ist. Bei 
drohender Todesgefahr und, etwas weniger eindeutig, bei einem 
drohenden Freiheitsentzug hat es anderen Menschenrechten ge
genüber Priorität. Darüber besteht, offiziell wenigstens, Einigkeit. 
Der Diskussion dringend bedürfen jedoch die konkreten Bedin
gungen, unter denen die Freizügigkeit in einem Notfall, insbe
sondere bei Todesgefahr, in einer menschlichen Gesellschaft mit 
ihren bekannten Schwächen am ehesten gewährleistet ist. 
Die gegenwärtige Situation ist mit der Notlage von r 871 und in 
den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges vergleichbar. Die 
grosse Mehrheit jener, die heute um Aufnahme in ein Land wie 
die Schweiz nachsuchen, sind nicht Einzelpersonen, die individu
ell verfolgt sind und deshalb Anrecht auf Asyl haben. Es sind 
Menschen, die gruppen- und scharenweise auf der Flucht sind, 
als Gewaltflüchtlinge aus Kriegsgebieten und aus Staaten, in denen 
ethnische Minderheiten der elementarsten Menschenrechte nicht 
sicher sind, und es sind Elendsflüchtlinge, die wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Misere, Hunger und drohender Verwahrlosung 
zu entkommen versuchen. In Anbetracht der grossen Zahl der 
Einwanderungssuchenden und in Anbetracht der demographi
schen Verhältnisse in den angesteuerten Einwanderungsländern 
ist prioritär keine dauernde, sondern eine vorübergehende und 
von vornherein auf Rückkehr und Rückkehrbefähigung ausge
richtete Aufnahme von Schutz- und Hilfebedürftigen in einem 
fremden Land anzustreben. Internationale Bemühungen um die 
Veränderung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in 
den Herkunftsländern sollen »eine Rückkehr in Sicherheit und 
Würde« möglich machen. Die Plätze für eine dauernde Aufnahme 
sind jenen freizuhalten, für die eine Rückkehr wegen anhaltender 
widriger Entwicklungen nicht zumutbar ist, sowie für Angehörige 
solcher Berufe, für die das Aufnahmeland selber einen gesellschaft
lichen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bedarf hat. 
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3. Wechselseitige Beeinträchtigung der menschlichen 
Grundwerte: »Billigkeit« als Evaluationsgrundsatz 

Der Grundwert der Freizügigkeit konfligiert, wenn er uneinge
schränkt in Anspruch genommen wird, mit andern Grundwerten, 
mit dem Grundwert des sozialen Friedens (der friedlichen Koexi
stenz verschiedener Kulturen im besonderen) und mit dem 
Grundwert der freien Persönlichkeitsentfaltung der Bewohner 
des Einwanderungslandes. 
Ein Beispiel: Die Aufnahme einer grossen Zahl fremdsprachiger 
Kinder mit fremden Verhaltensformen in eine Schule kann zu einer 
Senkung der Qualität des Unterrichts führen. Eine Beeinträchti
gung der persönlichen Entfaltung der einheimischen Kinder ist die 
Folge. Vermögende Eltern ziehen in eine andere Gemeinde oder 
schicken ihre Kinder in eine Privatschule. Daraufhin sinkt das 
Niveau der Schule noch weiter. Die wünschenswerte soziale 
Durchmischung der Schule geht verloren. Es kommt auf lokaler 
Ebene zu einer Segregation, die man auf globaler Ebene mit einer 
grosszügigen Einwanderungspolitik gerade zu vermeiden versucht 
hat. 
Nach klassischen Ganzheitsvorstellungen ist die optimale Ver
wirklichung eines Teils der optimalen Realisierung aller andern 
Teile eines Systems förderlich. Das System der Grundwerte ist kein 
klassisches Ganzes. Bei den Grundwerten ist es offensichtlich so, 
dass die optimale Realisierung eines Wertes nicht selten der opti
malen Realisierung anderer Rechte hinderlich ist. Die Werte sind 
nicht alle zusammen uneingeschränkt oder auch nur gleichmässig 
realisierbar. Schulbeispiele für die wechselseitige Unverträglich
keit von optimal realisierten Werten sind: Freiheit und Gerech
tigkeit, Freiheit und Frieden (aktuelles schweizerisches Beispiel: 
Sprachenfreiheit und Sprachenfrieden), Gerechtigkeit im Sinn von 
»jedem nach seinem Bedürfnis« und Gerechtigkeit im Sinn von 
»jedem nach seiner Leistung«. 
Ebensowenig vertragen sich klassische ethische Ideale wie »fak
tisch gleiches Recht für alle« und »grösstmögliches Glück der 
grösstmöglichen Zahl«, auch nicht in der menschlichen Fassung 
von »grösstmögliches Glück aller unter Garantie eines Existenz
minimums«. Anzustreben ist ein gesellschaftlicher Zustand, in 
dem das Wohl der untersten, am wenigsten privilegierten Gesell
schaftsschichten dauerhaft das höchstmögliche ist. Das dürfte nur 
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in einer Gesellschaft mit grossen sozialen Unterschieden realisier
bar sein. Sozialneid ist in einer solchen Gesellschaft nicht vermeid
bar. Die Lage dürfte dennoch für alle zumutbar sein, wenn in ihr 
zwei Bedingungen erfüllt sind: vertikale Mobilität (Durchlässig
keit der Gesellschaftsschichten) und der Grundsatz der Billigkeit. 
Woran orientiert man sich bei einem Wertekonflikt, insbesondere 
wenn einer der konfligierenden Werte Gerechtigkeit und der an
dere Freiheit oder Frieden ist? Die Antwort lautet: am alten 
Grundsatz der Billigkeit. Den etwas antiquiert klingenden und 
nicht mehr von selbst verständlichen Begriff der Billigkeit (engl. 
equity bzw. fairness) kann man subjektiv und objektiv definieren. 
Nach dem subjektiven Kriterium ist billig, was alle billigen kön
nen. Nach dem objektiven Kriterium ist billig, was »der Natur der 
Sache« gemäss ist. Das bedeutet immer auch, dass auf die jewei
ligen Verhältnisse Rücksicht genommen wird. 
Es gibt eine Reihe von Billigkeitserwägungen, unter denen ein 
Kompromiss zwischen verschiedenen Wertauffassungen verhält
nismässig leicht erreichbar ist. Der Verzicht auf die Durchsetzung 
der eigenen Wertauffassung ist in einem Einzelfall eher tragbar, 
wenn in der Mehrheit der Entscheidungsfälle die eigene Wert
ordnung zum Zug gekommen ist. Ein Wertgegenstand lässt sich 
nicht absolut messen. Wo er auf einer Skala eingeordnet wird, 
hängt davon ab, welche Wertgegenstände man sonst noch besitzt. 
Der unterlegenen Partei fällt es dann verhältnismässig leicht, sich 
dem Entscheid der überlegenen Partei zu fügen, wenn ihre sachlich 
begründeten Anliegen bei der Entscheidungsfindung in fairer 
Weise berücksichtigt worden sind. 
,Billigkeit< wird auch mit ,natürlicher Gerechtigkeit< umschrieben. 
,Gerechtigkeit, ist aber bereits ein mehrdeutiger Ausdruck, den 
man besser nicht noch in einer zusätzlichen Bedeutung gebraucht. 
Es dürfte an der Zeit und heuristisch fruchtbar sein, statt andau
ernd neue Theorien der Gerechtigkeit vorzulegen, nach nunmehr 
langer Zeit eine Theorie der Billigkeit neu zu entwickeln, die dem 
gegenwärtigen Problembewusstsein in Ethik und Politologie ent
spricht. 
Die Billigkeit ist das Prinzip, das bei einem Konflikt zwischen 
verschiedenen Rechten einschlägig ist. Zu einem solchen Konflikt 
kommt es nach alter Auffassung vor allem dann, wenn man ein 
einzelnes Recht maximal zu verwirklichen versucht. 
»In allem, am meisten im Recht, ist die Billigkeit zu beachten« 
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(Digestae 50.17.90). »Der Sinnspruch der Billigkeit ist: ,Das 
strengste Recht ist das grösste Unrecht< - summum ius summa 
iniuria« (Kant, Metaphysik der Sitten, AA 6.235). 
Nach dem Grundsatz der Billigkeit ist darauf zu achten, dass die 
Einschränkung eines Menschenrechts »verhältnismässig« bleibt, 
dass die Einschränkungen möglichst gesetzlich festgelegt sind und 
dass die Betroffenen über die Gründe der Einschränkung infor
miert werden und eine Einsprachemöglichkeit haben. Die Ein
schränkung eines einzelnen Menschenrechts ist nur statthaft, wenn 
ein überwiegendes öffentliches Interesse nachweisbar ist, in erster 
Linie, wenn mit seiner Durchsetzung offensichtlich die Realisation 
anderer Grundrechte in Frage gestellt ist. In keinem Fall darf »der 
Kerngehalt der persönlichen Freiheit« beeinträchtigt werden. Zu 
diesem Kerngehalt gehören körperliche und psychische Unver
sehrtheit. Ohne ein Mindestmass an Bewegungsfreiheit ist solche 
Unversehrtheit nicht gewährleistet. Anhaltende Einzelhaft und 
unbefristeter Hausarrest sind nicht zulässig. Überregionale und 
zwischenstaatliche Freizügigkeit gehören dagegen nicht zum 
Kerngehalt jener persönlichen Freiheitsrechte, die keine Ein
schränkung zulassen. 
Eine Ursache für die heutige Migrationsproblematik ist die Über
bevölkerung der Erde. Das Recht auf eigene Nachkommenschaft 
wäre dann optimal realisiert, wenn alle Eltern selber entscheiden 
könnten, wie viele Kinder sie haben. Die unbegrenzte Ausschöp
fung dieses Rechts verträgt sich jedoch in vielen Ländern nicht mit 
dem Recht der Kinder auf Erziehung, schon gar nicht auf die 
Bildung, die für eine überregionale oder gar weltweite Chancen
gleichheit erforderlich wäre, ja nicht einmal mit dem Recht auf 
Ernährung. Menschenrechte wie das auf Nachkommenschaft gel
ten als Rechte, bei denen nur ein Minimum (die Entscheidung, ob 
man überhaupt eine eigene Nachkommenschaft haben will), nicht 
jedoch ein Optimum (die Entscheidung über die Anzahl der 
Nachkommenschaft) einklagbar ist. In einigen Ländern freilich 
wird das Minimum des Rechts auf Nachkommen nicht in der 
Entscheidung, ob man überhaupt ein Kind zur Welt bringt, ge
sehen, sondern in der Entscheidung, ein Kind welchen Geschlechts 
man zur Welt bringt und aufzieht. Bestimmte Rechtsauffassungen 
lassen sich in menschenwürdiger Weise, d. h. auch in rechtlich 
allein vertretbarer Weise, nicht ohne einen Wandel der gesellschaft
lichen Verhältnisse durchsetzen. Ein solcher Wandel aber erfordert 
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geraume Zeit und in der Regel auch einen Wandel der wirtschaft
lichen Verhältnisse. 
Wie weit bei der Durchsetzung eines Menschenrechts für eine 
Bevölkerungsgruppe die Beeinträchtigung der »Wohlfahrt« einer 
andern Gruppe, des materiellen »Wohlstands« und des psychi
schen »Wohlbefindens« zulässig ist und wo in einem solchen 
Fall die Beeinträchtigung der freien Persönlichkeitsentfaltung be
ginnt, ist nicht eindeutig und unstrittig auszumachen. Bei der 
Anführung des »Zwecks des Bundes« in Artikel 2 der Schweize
rischen Bundesverfassung, der offenkundig in Anlehnung an die 
Präambel der Konstitution der U.S.A. geschrieben worden ist, 
entspricht dem englischsprachigen welfare in der deutschen Fas
sung »Wohlfahrt« und in der französischen und italienischen Fas
sung prosperite bzw. prosperita. »Prosperität« (Gedeihen, Entfal
tung) ist wertmässig ein umfassenderer Begriff. Schwingt in 
»Wohlfahrt« heute ein leicht »materialistischer« Unterton mit, 
vermochte sich in »Prosperität« ein Oberton zu erhalten, den 
man als »personalistisch« bezeichnen kann. 

4. Nachbarschaftsethik 

Wenn partikulare und universale Ethiken einander gegenüberge
stellt werden, geht man häufig davon aus, dass partikulare Ethiken 
menschheitsgeschichtlich und zugleich wertmässig eine Vorstufe 
universaler Ethiken sind und in ihren Ansprüchen hinter diesen 
zurückbleiben. Neben derartigen Ethiken, die es in der Tat gibt 
und die vor allem nach wie vor praktiziert werden, gibt es jedoch 
eine partikulare Ethik, auch sie aus »vormoderner« Zeit stam
mend, die über das, was man mit Recht von allen Menschen 
fordern kann, hinausgeht. Gut ist mehr als nur das, was nach Kants 
Imperativ alle allen gegenüber tun sollen. Wenn es um zwischen
staatliche Beziehungen geht, ist es angezeigt, drei Typen von 
partikularen Ethiken auseinanderzuhalten, tribalistische Stam
mesethik, nationalistische Staatsethik und Nachbarschaftsethik. 
Nach der tribalistischen Stammesethik verhält sich der einzelne 
Mensch nur Angehörigen seiner eigenen Gruppe gegenüber mo
ralisch. Fremden gegenüber sind »Trittbrettfahren« (mitmachen 
nur gerade so lange, als es einem selber zugute kommt), Arglist, 
Lug und Trug, Mord und Totschlag zulässig. Sie werden innerhalb 
der eigenen Gruppe nicht geahndet. 
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Von einer Stammesethik kann man hier nur sprechen, wenn man 
sie mit dem Adjektiv >tribalistisch< versieht und zwischen >tribal, 
(typisch für archaische, ethnisch definierte Gemeinschaften) und 
>tribalistisch< (typisch für eine Extremform von Stammesverhal
ten) unterscheidet. Geschichtlich und ethnologisch angemessener 
wäre die Rede von einer Bandenethik. Analog ist beim folgenden 
Typ zwischen ,national, und ,nationalistisch< zu unterscheiden. 
Nach der nationalistischen Staatsethik sind Staaten andern Staaten 
gegenüber nicht an Moral gebunden. Andern Staaten gegenüber 
sind Arglist, Lug und Trug, Mord und Krieg zulässig, solange sie 
dem Eigeninteresse eines Staates förderlich sind. Massgebend ist 
allein die »Staatsraison«. Moralische Maximen taugen nur für das 
Verhältnis der einzelnen Menschen untereinander, für Angehörige 
anderer Staaten freilich ebenso wie für solche des eigenen Staates, 
und höchstens noch für das Verhältnis zwischen einem Staat und 
seiner Bevölkerung. Das ist eine Ethik, die in Europa während der 
Blütezeit des Nationalstaates von vielen mit grosser Selbstver
ständlichkeit vertreten worden ist. 
Nach der Nachbarschaftsethik verhalten sich Menschen ihren 
Nachbarn gegenüber solidarischer und leisten ihnen mehr Hilfe, 
als man dies mit einem allgemeinen Gesetz von allen Menschen 
allen anderen Menschen gegenüber fordern kann. Über eine uni
versale Gerechtigkeitsethik hinaus, die für alle Menschen in glei
cher Weise in Anspruch genommen werden kann, gibt es eine 
Solidaritätsethik, gestützt auf »freundnachbarliche« Beziehungen 
(in der alten Schweiz »freundeidgenössische« Beziehungen ge
nannt), nach der man seiner näheren Umgebung gegenüber in 
Unglück und Not selbstverständlich einen Beistand leistet, der, 
wenn er universal, über alle Grenzen hinaus, erbracht wird, als 
»übergebührlich« (supererogatorisch) bezeichnen wird. Jemand, 
der Nachbarn gegenüber nicht spontan und unaufgefordert 
mehr Hilfe leistet, als von ihm auf der Grundlage einer univer
salistischen Ethik grenzenlos allen Menschen gegenüber erwartet 
werden kann, handelt nicht human. Im Bundesbrief von 1291 

hatten sich die drei Urkantone der Schweiz in Notfällen, in Krie
gen und bei Katastrophen, Hilfe auf eigene Kosten zugesichert. 
Für eine besondere »freundnachbarliche« Ethik, nach der man 
Nachbarn (und a fortiori den eigenen Familienangehörigen) eher 
und mehr Hilfe gewährt, als man das universal allen Menschen 
gegenüber tut, gibt es »naturalistische« (d. h. »humanistische«) 
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und pragmatische Gründe. Menschen sind im allgemeinen von 
Natur aus partnerschafts- und freundschaftsbedürftig und ebenso 
partnerschafts- und freundschaftsfähig. Diese Veranlagung pflegt 
man insbesondere jenen gegenüber, mit denen man zusammenlebt. 
Einerseits sind »freundnachbarliche« Beziehungen die Motiva
tionsbasis für solche (vom Standpunkt einer universalistischen 
Ethik aus betrachtet) übergebührliche Hilfeleistungen, anderer
seits werden diese Beziehungen umgekehrt auch getragen, genährt 
und gefestigt von solidarischen Hilfeleistungen, die über das hin
ausgehen, was gerechterweise von allen erwartet werden kann. 
Man kennt Nachbarn im allgemeinen besser als Fremde. So weiss 
man in der Regel auch besser, was tunlich ist, z.B. wann eine Hilfe 
willkommen und angezeigt ist und von den Empfängern nicht als 
herablassend und zur eigenen Bedürfnisbefriedigung angeboten 
empfunden wird (vgl. Somalia 1993/94). Unter Nachbarn kommt 
es zudem eher zu einer ausgleichenden Wechselseitigkeit in der 
Hilfeleistung als unter Fremden. 
Unter den heutigen Lebensbedingungen und Verkehrsmöglich
keiten sind Freundschaft und Partnerschaft nicht mehr an geogra
phische Nähe gebunden. Fragen der weltweiten Solidarität sind 
darum so dringlich geworden, weil die während der gesamten 
bisherigen Menschheitsgeschichte sinnvoll gewesene Trennung 
zwischen nahen und fernen Ländern und zwischen Nachbarn 
und Fremden nicht mehr in der bisherigen Weise aufrechterhalten 
werden kann. Wenn heute alle Erdbewohner auf Gedeih und 
Verderben so voneinander abhängig sind, wie das früher nur geo
graphische Nachbarn waren, dann ist auch die Frage nach der 
Solidarität neu zu stellen. 
Sind wir als Menschen von Natur aus fähig, allen Menschen gegen
über eine Ethik der Solidarität zu praktizieren, die man sich 
geographischen Nachbarn gegenüber zutraut? Allem Anschein 
nach nicht. Das sich heute verbreitende diffuse Gefühl der Über
forderung ist wohl damit zu erklären. Ebenso die Neigung zu einer 
Abkapselung innerhalb von wiederum zunehmend hervorgeho
benen und mit Berufung auf common sense mit einem neuen 
Nimbus versehenen Grenzen verschiedenster Art. Die Gefahr 
ist, dass für nachbarschaftliche Solidaritätsleistungen anstelle der 
neutralen geographischen Nähe in erster Linie ethnische und ei
gennützige wirtschaftliche Kriterien massgebend werden. Statt 
sich allen, die einem bei den heutigen Fernverbindungen so nahe 

II6 



stehen, zu besonderen Hilfeleistungen verbunden zu fühlen, lässt 
man solidarische Massnahmen an erster Stelle jenen zukommen, 
die man in ethnischer Hinsicht als seinesgleichen oder in wirt
schaftlicher Hinsicht als besonders interessante Partner betrach
tet. 
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5. Gott und die Würde der Kreatur 
in der Schweizerischen Bundesverfassung 

Die Schweizerische Bundesverfassung beginnt mit einer Anrufung 
Gottes. Die kulturelle Tradition, in der die Schweiz damit steht, 
reicht weit über »den christlich-abendländischen Kulturkreis« hin
aus, in dem sie ihre beredtesten Befürworter und Gegner gleicher
weise kurzsichtig eingebunden sehen. Ihre Anfänge lassen sich 
bis zu den ältesten Gesetzessammlungen der Menschheit vor 
4000 Jahren in Mesopotamien zurückverfolgen. Ihre ansprechend
ste Formulierung hat sie im Islam gefunden. Dort w ird man auch 
auf die ansprechendste Deutung des heute als besonders anstössig 
empfunden Gottesprädikats »der Allmächtige« aufmerksam, näm
lich im Sinn des Koran-Wortes »Gottes ist der Orient, Gottes ist der 
Okzident«. Es besagt, dass es in letzter Instanz keine privilegierten 
Weltgegenden gibt, weder in religiösen noch in rechtlichen Ange
legenheiten. Unmittelbar bedeutete die Wahl dieses Gottesprädi
kats r 848 - mit einiger Wahrscheinlichkeit - eine mit Bedacht zwei 
Lesarten zulassende Anlehnung an das freigeistig-deistische Be
kenntnis zu einem »allerhöchsten Wesen« in der Präambel zur 
Menschenrechtserklärung von r789. 
Nach einstimmiger Rechtsauffassung impliziert die feierliche For
mel nichts, was nicht auch ohne religiöse Überzeugung konsens
fähig ist. Inhaltlich bringt sie in erster Linie das Eingeständnis der 
Grenzen menschlicher Macht, der eigenen wie der fremden, zum 
Ausdruck. Eine ethische Umformulierung, wie sie im Anschluss an 
das Beispiel des deutschen Grundgesetzes gelegentlich angestrebt 
wird, bedeutete dagegen eine anthropologisch und theologisch 
gleicherweise bedenkliche Verkürzung. Bei einer puristisch moti
vierten Elimination wäre vermehrt zu erwarten, was r992 mit 
einer »kreationistischen« Wortwahl ansatzweise bereits geschehen 
ist, die Wiederkehr eines konkreten theologischen Bekenntnisses 
durch einen Seiteneingang in die Verfassung. 

Im Entwurf von 1995 einer neuen Schweizerischen Bundesver
fassung ist die Präambel auf die Invocatio Dei (»Im Namen Gottes 
des Allmächtigen!«) und die Nennung der Verfassungsgeber 
(»Volk und Stände der Schweizerischen Eidgenossenschaft«) ver-
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kürzt worden. Zielsetzungen, um derentwillen man eine Verfas
sung schreibt oder, wie zur Zeit in der Schweiz, neu schreibt, 
werden dieser nicht mehr vorangestellt. Die Art, wie die Anrufung 
Gottes als altehrwürdige Einleitungsformel nunmehr unverbun
den - nicht vermittelt von konkreten Wertvorstellungen, die für 
das Dokument leitend sind - vor dem Korpus der zeitgemäss 
reformierten Verfassungsartikel steht, erinnert an das alte Ein
gangstor zum neuen Luzerner Bahnhof. Dieses steht heute eben
falls isoliert abgehoben und abgeschoben rund 20 m vor dem 
modernen Gebäudekomplex: ein museales Relikt des abgebrann
ten Bahnhofs aus der Gründerzeit. 1 

Man mag das für »ur-schweizerische« Nüchternheit halten oder 
für »spät-postmoderne« Abgeschmacktheit. Eine dünne Wand 
trennt die beiden. Zu oft bemerkt man sie erst, nachdem man sie 
durchbrochen hat. Gerechterweise muss man hinzufügen, dass ein 
gezielter Ersatz und gutgemeinte Anpassungsversuche nur selten 
alles aufzufangen vermögen, was in einem historischen Werk, Text 
oder Bau, virtuell enthalten ist. Anpassungen an das Zeitgefühl 
erweisen sich meistens bald als schal und als rascher überholungs
bedürftig als das Original. 
Ein lehrreiches Beispiel hierfür ist der Präambelentwurf von 1977. 
Mit viel Elan hatte man sich anlässlich des Verfassungsreformvor
habens der siebziger Jahre darum bemüht, die Wertvorstellungen, 
die man mit der traditionellen Anrufung Gottes in Beziehung 
setzen kann, in einer zeitgemässen, Empathie und Engagement 
weckenden Sprache neu zu formulieren und damit das für viele 
befremdende religiöse Bekenntnis zum Auftakt der Verfassung 
eines weltlichen Staates diskret mit den im ersten Teil der Verfas
sung angeführten Staatszielen und Grundrechten zu verbinden. In 
einem auf Kontinuität und auf Toleranz gegenüber religiös den
kenden Bevölkerungskreisen bedachten Land wie der Schweiz war 
die Zeit für einen unmerklichen Bruch mit der religiösen Über
lieferung noch nicht gekommen. 
Die Überzeugung, dass diese Zeit heute, zwanzig Jahre später, eher 
weiter in die Feme gerückt ist, mag ein Grund dafür sein, dass 
bislang keine nennenswerte Diskussion über die religiöse Ein
gangsformel geführt worden ist. Ein anderer ist sicher, dass eine 
solche Diskussion ja eben erst in den siebziger Jahren stattgefun
den hatte, auf breiter Basis, vielbeachtet, ökumenisch, irenisch 
(eine Präambel soll verbinden und keine Gräben aufreissen) und 

l 19 



brillant zusammengefasst vom Redaktor der neu formulierten 
Präambel, dem Schriftsteller Adolf Muschg (1977). 
Der Glanz enttäuscht, wenn man der selbstverständlichen Auffas
sung ist, dass eine weltanschauliche Neuorientierung, die sich 
ausschliesslich im Rahmen der eigenen Tradition umsieht, das 
Prädikat rational nicht verdient. Rational, d. h. vernünftig, ist, 
dass man die eigenen Überzeugungen intersubjektiv prüft und, 
wenn diese kulturell bedingt sind, eben interkulturell. Vernünftig 
ist, dass man bei einer Revision der eigenen Welt- und Wertvor
stellungen die Tradition, von der man herkommt, in ihrem gesam
ten kulturellen Umfeld in Betracht zieht und sie mit anderen 
Traditionen dieser Erde vergleicht. Die Schweiz, seit der Auf
bruch- und Aufklärungszeit des 18.Jahrhunderts als Helvetia 
mediatrix gerühmt, als Vermittlerin zwischen den Kulturen, kei
neswegs nur den Landeskulturen, würde hinter dem Besten in 
ihrer eigenen politischen und wissenschaftlichen Tradition zu
rückbleiben, wenn sie ihr kulturelles Selbstverständnis just um 
die nahende Jahrtausendwende nur mehr kleinrahmig in einem 
europäischen Horizont der erforderlichen Evaluation unterziehen 
würde. 
Die Ökumene der Verfassungspräambeldiskussion der siebziger 
Jahre beschränkte sich auf die Landeskirchen, eine kleine Welt, 
und auf ein westeuropäisch verkürztes »Abendland« (Bäumlin et 
al. 1976; Muschg et al. 1980 ). Zum Okzident der Alten Welt gehört 
auch Nordwestafrika, dessen geographische Bezeichnung Ma
ghrib nichts anderes als die arabische Wiedergabe des römischen 
Occidens (»Abendland«) ist. Auch dort gibt es eine beachtenswerte 
Präambeltradition mit einer Gottesanrufung, die gleich mehrere 
Vorzüge hat. Zum einen muss man zugestehen, dass in ihr ein für 
viele ansprechenderes Gottesprädikat (»Gott der Barmherzige«) 
bevorzugt wird. Zum zweiten wird man über dieses Gottesprädi
kat in die altmesopotamische Zeit zurückverwiesen, in der lange 
vor »Christentum und Abendland« die Anfänge von Gottesbe
kenntnissen in Präambeln von Gesetzestexten zu finden sind, in 
den ältesten erhaltenen Gesetzessammlungen der Menschheit. 
Zum dritten wird man in der islamwissenschaftlichen Literatur 
auf eine ansprechende, nämlich antipartikularistische Interpreta
tion des Gottesnamens »der Allmächtige« aufmerksam, nach der 
man in den Präambelkommentaren schweizerischer Theologen 
vergebens Ausschau hält: »Gottes ist der Orient, Gottes ist der 
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Okzident.« Einen bevorzugten Erdteil gibt es bei einer solchen 
Gottesvorstellung nicht, auch nicht in moralischer und in moral
theoretischer Hinsicht. 
Schliesslich ergibt die historische Nachforschung, dass anders, als 
das in den Diskussionen der siebziger Jahre unterstellt worden ist, 
hinter der Gottesanrufung zu Beginn der Schweizerischen Bun
desverfassung von 1848 keineswegs nur konservative oder gar 
reaktionäre Mächte auszumachen sind. Es gibt hinreichend Indi
zien dafür, dass sie, mit einem als fortschrittlich empfundenen 
»deistischen Zeitgeist« konvergierend, ähnlich wie die religiösen 
Bekenntnisse der amerikanischen und der Französischen Revolu
tion von führenden Köpfen der Erneuerungsbewegungen mit per
sönlicher Überzeugung mitgetragen worden ist. 
Eine Rückständigkeit kommt selten allein. Im Präambelentwurf 
von 1977, ein halbes Jahrzehnt, nachdem der Club of Rome mit 
seiner Schrift über Die Grenzen des Wachstums eine weltweite 
Resonanz ausgelöst hatte, fehlte jegliches Bekenntnis zur Wert
schätzung der Natur, der Tier- und Pflanzenwelt. Ein solches 
Bekenntnis gelangte dann fünfzehn Jahre später sozusagen über 
eine Seitentür in die Verfassung, nämlich nicht in die Präambel, wo 
zeittypische Überzeugungsbekundungen weltanschaulicher Art 
am ehesten hingehören, und wo sie in andern Staatsverfassungen 
neueren Datums und auch in den meisten neu geschriebenen 
Kantonsverfassungen Aufnahme gefunden haben. Ein entspre
chender Eintrag ist vielmehr in den Haupttext der Bundesverfas
sung aufgenommen worden, in Artikel 24novies, und zwar ausge
rechnet mit einer aus der Theologie stammenden Formulierung 
(» Würde der Kreatur«). Von einer solchen Begrifflichkeit wollte 
man in den siebziger Jahren die Präambel einer »modernen« und 
»säkularen« Staatsverfassung gerade freihalten. Vernachlässigtes 
und Verdrängtes pflegt in unbedachter Gestalt in einem unbedach
ten Moment auf unbedachten Umwegen sich Ausdruck zu ver
schaffen. 
Im Ausgang von diesen einleitenden Feststellungen gliedern sich 
die folgenden Überlegungen in drei Teile: 
In einem ersten, historischen Teil wird der Frage nachgegangen, in 
welcher Gesellschaft wir uns befinden und mit welcher Tradition 
von Welt- und Wertvorstellungen wir uns (wissentlich oder ohne 
es zu wissen) assoziieren, wenn wir in der Schweizerischen Bun
desverfassung die überlieferte Anrufung Gottes beibehalten. 
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In einem zweiten, religionsanthropologischen Teil wird zur Dis
kussion vorgelegt, was eine lnvocatio Dei in der Verfassungs
präambel eines weltlichen Staates bedeuten kann. Religiöse Über
lieferung und Erfahrung verweisen auf eine ontologische Dimen
sion, die sich nicht restlos auf ethische Verantwortung reduzieren 
lässt. 
Um ein Stück Ontologie geht es auch im abschliessenden dritten, 
sozusagen »lebensphilosophischen« Teil. Er befasst sich mit dem 
Naturverständnis, das zur Aufnahme des Begriffs »Würde der 
Kreatur« in die Schweizerische Bundesverfassung geführt hat. 
»Kreatur« und »Würde« sind in begriffsgeschichtlicher Perspek
tive Wörter mit einer religiösen Konnotation. 

I. Zur Tradition religiöser Bekenntnisse in Verfassungs-
präambeln2 

In den Präambeldiskussionen der siebziger Jahre kam die Frage 
auf, welcher »Tradition« bzw. »Gesellschaft« die Schweiz sich 
zuordne, wenn sie die Anrufung Gottes des Allmächtigen in der 
Einleitung ihrer Verfassung beibehalte. 
Allgemein sah man in dieser Anrufung (a) ein Bekenntnis zu einer 
»christlich-abendländischen Tradition« von Wertvorstellungen, 
»die aber heute als Gemeingut säkularisierter Humanität gelten 
können«. Gegner der Beibehaltung der religiösen Eingangsformel 
vertraten darüber hinaus die Meinung, (b) »dass alle modernen 
Verfassungen in der Sache gegen jene höhere Autorität erkämpft 
werden mussten, die sich in der Gottesanrufung manifestiert«, 
(c) »dass ,Gott der Allmächtige, ein von der Heiligen Allianz in
spirierter Zusatz der Legitimisten von r 8 r 5 gewesen war und 
( d) dass man sich mit einem expliziten Bekenntnis dieser Art heute 
nicht zufällig in der Gesellschaft Irlands und Spaniens befinde« 
(Muschg r977). 
Die kulturgeschichtliche Wirklichkeit ist in ihrer Komplexität und 
Widerspenstigkeit gegenüber einfachen Erklärungen und Pro
blemlösungsschneisen viel anregender und provokativer als die 
vorherrschenden Klischeevorstellungen vom Verhältnis zwischen 
Religion und Politik. Dieses ist ebenso komplex, auf keinen ein
heitlichen Nenner zu bringen und revisionsreif wie das verwandte 
Verhältnis von Religion und Wissenschaft. Die »Tradition« bzw. 
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»Gesellschaft«, in der sich die Schweiz mit ihrer Formulierung der 
I nvocatio Dei plaziert, ist eine andere, reichere und anregendere als 
die in den siebziger Jahren allein ins Blickfeld gezogene. Zu ihr 
gehören: (1) die drei grossen Freiheits- und Menschenrechtserklä
rungen von 1776 und 1789, (2) Deismus, Freisinn und Freimau
rerei des 18. und 19.Jahrhunderts, (3) die religiöse Romantik um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts, (4) mehrere moderne Staaten mit 
mehrheitlich evangelischer Konfession, (5) der Koran und islami
sche Staaten, ( 6) die altmesopotamischen Gesetzessammlungen, 
(7) über den Kult des Etre supreme in der Französischen Revolu
tion das idealisierte China der Aufklärungszeit. 

( I) Die revolutionären Deklarationen des I 8. Jahrhunderts: 
Creator, Nature's God, Etre supreme 

Drei der für das moderne freiheitliche und demokratische Staats
verständnis wegleitenden Rechtsdokumente der amerikanischen 
und der Französischen Revolution enthalten markante religiöse 
Bekenntnisse, das erste von ihnen im Schlussartikel, die beiden 
nachfolgenden in der Präambel: The Virginia Bill of Rights (1776), 
The Declaration of Independence of the Thirteen United States of 
America (1776) und die Declaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen (1789). 
The Virginia Bill of Rights, die erste der eigentlich modern zu 
nennenden Menschenrechtserklärungen, verkündet in ihrem ab
schliessenden Artikel (16) zusammen mit der Religionsfreiheit die 
Überzeugung, dass zur »Pflicht, die wir unserem Schöpfer schul
den«, nur mit Vernunft angehalten werden könne. Wie selbstver
ständlich wird hinzugefügt, dass Selbstbeherrschung und karita
tive Wohltätigkeit, d. h. die zwei Säulen christlicher Ethik, wie sie 
damals in den calvinischen Staaten Nordamerikas verstanden wor
den ist, »die wechselseitige Pflicht aller« sei. 
Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung vom gleichen Jahr 
beruft sich in ihrer Einleitung auf »die Gesetze der Natur und des 
Gottes der Natur« (the Laws of Nature and of Nature's God) und 
führt als »selbstevidente Wahrheiten« an, »dass alle Menschen 
gleich geschaffen (created)« und »durch ihren Schöpfer (creator) 
mit gewissen unveräusserlichen Rechten ausgestattet sind«.3 

Die französische Menschenrechtserklärung, 13 Jahre darauf, nennt 
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diese Rechte an erster Stelle »natürlich« und »unveräusserlich«, 
aber doch auch noch in überkommener religiöser Sprache »heilig« 
(sacres). Sie naturalisiert anschliessend in unüberhörbarem An
klang an den Eröffnungssatz von Rousseaus Contrat social die 
kreationistische Sprache der beiden amerikanischen Erklärungen: 
»Die Menschen werden frei und rechtgleich geboren« (Artikel 1). 
In der Präambel bezieht sie sich ebenfalls nicht explizit auf »Gott« 
oder »den Schöpfer«, sondern zurückhaltender und unbestimmter 
auf »das höchste Wesen«: l'Etre supreme. »In Gegenwart und unter 
dem Schutz des höchsten Wesens« verkündet die Nationalver
sammlung 1789 die Menschenrechte. In den Präambeln zu den 
leicht modifizierten Menschenrechtserklärungen, die den republi
kanischen Verfassungen vom 24.Juni 1793 und vom 22. August 
1795 vorangestellt sind, ist die Formel verkürzt auf »in Gegenwart 
des höchsten Wesens«. Der Verfassung der Fünften Republik von 
1958 ist die Erklärung von 1789 mit dem damaligen Wortlaut der 
Präambel beigefügt. 
Die Wortwahl in der Präambel zur Menschenrechtserklärung war 
in der Nationalversammlung nicht unumstritten (Rials 1988: 
217 ff.). Im Zusammenhang mit dem gezielt antiatheistischen 
»culte de l'Etre supreme«, mit dem der überbordenden Dechri
stianisierungswelle und dem »culte de la Raison« Einhalt geboten 
werden sollte, gibt es deutliche Zeichen, dass keineswegs erst heute 
und bei den schweizerischen Verfassungsreformen die Aufrecht
erhaltung von religiösen Bekenntnissen in staatlichen Dokumen
ten politische Opportunitätsmotive mit eine Rolle spielen. Man 
muss sich jedoch vor verallgemeinernden Zurückprojektionen der 
heutigen Situation in die beiden vergangenen Jahrhunderte in acht 
nehmen. Die Revolutionäre von 1917 und 1968 (wenn es erlaubt 
ist, die beiden zusammen zu nennen) mögen überwiegend oder 
sogar ausschliesslich Atheisten gewesen sein. Sie hatten freilich 
auch keinen Grund mehr, dies zu verbergen. Die überwiegende 
Mehrheit der »freisinnigen« Anführer nicht nur der amerikani
schen Revolution von 1776, sondern auch der Französischen Re
volution von 1789 sowie der schweizerischen Reform ein halbes 
Jahrhundert später waren dagegen nicht Atheisten, sondern Dei
sten. Sie waren nicht einmal durchgehend Gegner eines christ
lichen Religionsverständnisses, in der Schweiz z.B. der radikale 
Schelling-Schüler, Arzt und Philosoph Ignaz Paul Vital Troxler, 
der 1821 als Verteidiger der Volkssouveränität aus dem konserva-
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tiven Luzern vertrieben wurde und zehn Jahre später, 18 3 1, wegen 
seines Eintretens für die liberale Basel-Landschaft - als Rektor der 
Universität - aus dem nicht weniger reaktionären Basel fliehen 
musste. Sie waren nur entschiedene Gegner der demokratiefeind
lichen klerikalen Kirchen ihrer Zeit. Für Robespierre waren bei
spielsweise nicht allein die von ihm angeführten Opportunitäts
überlegungen massgebend, als er sich für die Erwähnung »des 
höchsten Wesens« in der Präambel der Verfassung vom 24.Juni 
1793 einsetzte und dann am 7. Mai des folgenden Jahres formell 
dekretierte: »Le peuple franc;:ais reconnait l'existence de l'Etre 
supreme et l'immortalite de l'ame.« Robespierre war nur zu offen
kundig auch ein frühromantisch bewegter Anhänger des »Glau
bensbekenntnisses des savoyardischen Vikars« und mit Rousseau 
von einer staatlich verwalteten Zivilreligion als unverzichtbarer 
Voraussetzung für die »Soziabilität« des Menschen überzeugt 
(Aulard 1904: 21of., 255,266,273). 
»Dass alle modernen Verfassungen in der Sache gegen jene höhere 
Autorität erkämpft werden mussten, die sich in der Gottesanru
fung manifestiert«, davon kann so schlichtweg nicht die Rede sein. 
Als Robespierre das Gegenteil verkündete, nämlich »L'atheisme 
est aristocratique«, hatte er wohl nicht nur den dekadenten alten 
Adel im Visier, sondern ebenso, als Schüler Rousseaus, die intel
lektuellen Besserwisser, die sich hinter die populistische Dechri
stianisierungsbewegung stellten und denen er seinen berühmten 
Satz entgegenschleuderte (Aulard 1904: 264). 
Es ist nicht auszuschliessen, dass das Gottesprädikat »der All
mächtige« in der Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung 
nicht bloss, aber doch auch ein Widerhall des »Etre supreme« der 
Menschenrechts- und anderer Deklarationen der Französischen 
Revolution ist. »Der Allmächtige« ist eine sprachliche Umschrei
bung von »das höchste Wesen« (im Deutschen häufig auch wie
dergegeben mit »das allerhöchste Wesen«), welche die willkom
mene Eigenschaft hat, mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis 
der christlichen Kirchen vereinbar zu sein. Auf gesamtschweize
rischer Ebene wurde die heutige Formel »Im Namen Gottes des 
Allmächtigen!« zum ersten Mal im Bundesvertrag von 181 5 ver
wendet. In der französischsprachigen Version fehlte damals das 
Wort ,Gott<. Es heisst sozusagen anonym: »Au nom du Tout
Puissant«. In den Verfassungen des Wallis, das als erster Landesteil 
der Schweiz bereits 1802 die Eingangsformel »Im Namen des 
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Allmächtigen Gottes« / »Au nom du Dieu Tout-Puissant« ge
brauchte, wurde in der französischen Version von 1815 »Dieu« 
ebenfalls ausgelassen, desgleichen in den Verfassungen, die 1839 
und, nach der Niederlage des Sonderbundes, 1848 unter der libe
ralen bzw. radikalen Führung des Unterwallis zustande kamen. 
Die deutschsprachige Fassung lautete dabei 1848 wie im Bundes
vertrag von 1815 »Im Namen des Allmächtigen! «, 1839 jedoch »Im 
Namen des Allerhöchsten! « 
Dass man für einen Zusammenhang des Bekenntnisses zu »Gott 
dem Allmächtigen« in den schweizerischen Präambeln mit dem 
Bekenntnis zu einem »(aller)höchsten Wesen« in Dokumenten der 
Französischen Revolution nur vereinzelte und als solche ergän
zungsbedürftige Indizien anführen kann, ist keine Überraschung. 
Um die Akzeptanz ihrer Neuerungen zu erhöhen, waren die 
liberalen und radikalen Reformer in der Schweiz darauf bedacht, 
jeden Hinweis auf eine Anlehnung an revolutionäre Modelle zu 
meiden und für die Neuerungen, die sie einführten, möglichst 
einen Wortlaut, der an die eigene Tradition erinnerte, zu wählen, 
um sie so als etwas Eigenes erscheinen zu lassen. Auf diese Weise 
hat die Schweiz in einem Ausmass wie sonst kein anderer euro
päischer Staat Ideen und Institutionen von Frankreichs Erster 
Republik übernommen und bis heute bewahrt (Kölz 1992: 
620 ff.). Auf dem Hintergrund solcher Feststellungen ist die Mög
lichkeit der Motivation durch ein französisches Modell zu einem 
Gottesbekenntnis in der Präambel der Schweizerischen Bundes
verfassung und seiner Formulierung im Rückgriff auf die eigenen 
historischen Vorlagen zu beurteilen. 

(2a) Aufklärungsphilosophie: Deismus 

Mehrheitlich Deisten waren nicht nur die politischen Revolutio
näre der zweiten Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19.Jahr
hunderts, diesseits wie jenseits des Ozeans, mehrheitlich Deisten 
waren auch ihre aufklärerischen philosophischen Vordenker ge
wesen, geradezu bekenntnishaft Locke, Voltaire und Rousseau. 
Von Voltaires moralischem Verweis auf den Glauben an ein »höch
stes Wesen« in China wird weiter unten die Rede sein. Zu den 
ersten Prädikaten, die Locke und Rousseau ihrem philosophischen 
Gott zuschrieben, gehört die Mächtigkeit (Locke 1690: § 4.1?.4: 
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»This eternal Being must be also the most powerful«; Rousseau 
1762: Chap. 10.8: »la Divinite puissante«) . 
Atheisten sind im 18.Jahrhundert am ehesten unter den Philo
sophen der Encyclopedie zu finden. Dabei ist der Atheismus jener 
Zeit nicht immer deutlich abgehoben von einem diffusen Pantheis
mus, der, wenn man empirisch veranlagt ist, kaum das kleinere 
sacrificium intellectus erfordert als die überlieferten Theismen. 

(2b) Freimaurerei: »Der allmächtige Baumeister aller Welten« 

Der vierte der »allgemeinen maurerischen Grundsätze der Schwei
zerischen Grossloge Alpina« lautet: »Der Freimaurer verehrt Gott 
unter dem Namen des allmächtigen Baumeisters aller Welten.« 
Jede Arbeit im Logenraum wird mit den Worten eingeleitet: 
»Zur Ehre des Allmächtigen Baumeisters aller Welten!« (Direkto
rium 1944: 3 20, 4 52; vgl. auch 4 5 5 ). Der erste Grossmeister der 
Schweizer Grossloge Alpina war von 1844 bis 1850 Jonas Furrer, 
1847 führendes Mitglied der Kommission zur Erarbeitung der 
Bundesverfassung und 1848 erster Bundespräsident des neuen 
Bundesstaates. 
Welches immer die Zusammenhänge und Indizien gewesen sein 
mögen, die in der Präambeldiskussion der siebziger Jahre zum 
Verdacht führten, »dass ,Gott der Allmächtige, ein von der Hei
ligen Allianz inspirierter Zusatz der Legitimisten von 181 5 gewe
sen war«, für die Übernahme der Formel in die Bundesverfassung 
von 1 848 sind Motive gerade von der entgegengesetzten Seite des 
weltanschaulichen Spektrums überaus wahrscheinlich. Eine brei
tere Anhängerschaft unter führenden Persönlichkeiten des öffent
lichen Lebens, in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gewannen 
Bekenntnisse zum Atheismus erst im Verlaufe der zweiten Hälfte 
des 19.Jahrhunderts. Erst damals wurde, nachweislich innerhalb 
der französischen Freimaurerlogen, ein Widerspruch zwischen 
dem Grundsatz der weltanschaulichen Toleranz und der Beibe
haltung eines religiösen Glaubensbekenntnisses empfunden und 
zu einem Streitpunkt und Spaltungsgrund gemacht. 
Um die Mitte des 19.Jahrhunderts war der »Zeitgeist« noch ein 
anderer. Ein beredtes Zeugnis dazu findet sich im Dictionnaire 
universel de la Franc-Maronnerie (1974: 74): »Sous l'influence 
d'une certaine religiosite alors de bon ton dans beaucoup de 
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milieux [ ... ] !es redacteurs de la Constitution [du Grand Orient 
de France en 1849] commirent la lourde faute d'inserer dans 
l'article 1er le paragraphe suivant: ,La Franc-Ma~onnerie [ ... ] a 
pour base l'existence de Dieu et l'immortalite de l'ame<.« Das im 
Geiste der Aufklärungsphilosophie des 1 8. Jahrhunderts unper
sönlich deutbare »höchste Wesen« im ersten Artikel von Robes
pierres Glaubensdekret ist auch in diesem Dokument der merklich 
romantisch geprägten Mitte des 19.Jahrhunderts in das zugleich 
traditionellere und zeitgemässere Wort ,Gott< zurückübersetzt 
worden. 

(3) Romantik: Repersonalisierung des Urgrunds der Natur 

In den Jahren unmittelbar vor und nach der Gründung des Bun
desstaates, denen nicht nur die Französische Revolution, sondern 
ebenfalls die deutsche Romantik vorausgegangen war, fehlte es 
nicht an Freund und Feind, Revolutionäre und Reaktionäre, alte 
und neue Zeiten überdachenden Gottesvorstellungen. Das stim
mungsvollste Zeugnis dafür aus dem Schoss der Eidgenossenschaft 
ist der Schweizerpsalm »Trittst im Morgenrot daher«, geschrieben 
1841 von einem freisinnigen Heisssporn aus Zürich, Leonard 
Widmer, und mit der Melodie zu einem lateinischen Psalmentext 
aus einer katholischen Messe versehen vom Benediktinermönch 
Alberich Zwyssig (Meng 1954: 31 ff.). Dessen Kloster Wettingen 
war kurz zuvor von der liberalen Aargauer Regierung unter dem 
von Widmer hochverehrten Augustin Keller aufgehoben wor
den. 
Bei der Suche nach einem »mentalitätsgeschichtlichen« Verständ
nis des Werdegangs des Schweizerischen Bundesstaates von 1848 
ist die heute befremdende Verbindung von politischem Liberalis
mus und weltanschaulicher Romantik jener Jahre nicht ausser acht 
zu lassen. Die namhaftesten intellektuellen Repräsentanten dieser 
Verbindung waren in der Schweiz zwei Schelling-Schüler, der 
bereits erwähnte Philosoph und Arzt J. P. V Troxler (1780-1866) 
und der Naturforscher Lorenz O ken ( 1779-18 5 1 ), Professor für 
Physiologie an der Universität Zürich und 1833 deren erster Rek
tor. Karl Barth dürfte der Wahrheit nahe gekommen sein, wenn er, 
ohne den Spott zu verdecken, den sich ein seines Offenbarungs
glaubens sicherer Theologe anderen religionsgeschichtlichen Blü-
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ten gegenüber gestatten kann, fragte, ob die Worte »Im Namen 
Gottes des Allmächtigen!« vielleicht darum das ganze 19.Jahr
hundert hindurch kommentarlos und einmütig an den Eingang der 
schweizerischen Verfassungstexte gesetzt worden seien, »weil man 
dabei auch so leicht an den Feld-, Wald- und Wiesengott der 
unbestimmten Religiosität jener Jahre denken konnte« (1941: 3). 

(4) »Gott ( der Allmächtige)« in Verfassungen des 20. Jahrhunderts 

Neben Karl Barths souveräner Nachsicht wirkt die zitierte Be
fürchtung aus dem Jahre 1977, dass man sich mit der Anrufung 
Gottes des Allmächtigen »heute nicht zufällig in der Gesellschaft 
Irlands und Spaniens befinde«, wie ein Griff in ein falsches Regi
ster. Irland beginnt seine Verfassung von 1937 »im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit«. So sind in der Schweiz politische 
Dokumente nur vor der Aufklärung und vor der Französischen 
Revolution eingeleitet worden, beispielsweise das Stanser Ver
kommnis von 1481 und »Der Geschworene Brief von Zürich« 
noch 1713. In Europa hat ein spezifisch christliches Bekenntnis 
dieser Art Griechenland 1975 seiner Verfassung vorangestellt, 
während ein solches in der Schweiz spätestens seit dem 19. Jahr
hundert wohl doch gezielt vermieden wird.4 Spanische Verfas
sungstexte lehnten sich unter Franco an die ethische Wendung 
der Invocatio Dei-Formel an, die seit 1949 im Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland zu finden ist: »Ich, Francisco Franco 
Bahamonde, Führer Spaniens, verkünde im Bewusstsein meiner 
Verantwortung vor Gott und der Geschichte[ .. .].« In der Verfas
sung des Königreichs Spanien von 1978 findet die Anlehnung an 
die Eingangsformel der Bundesrepublik Deutschland keine Fort
setzung. Nach der Inanspruchname durch den Caudillo war man 
auf der Iberischen Halbinsel ihr gegenüber wohl eher auf Abstand 
bedacht als in jenen schweizerischen Kantonen, die sie um die 
gleiche Zeit zum Vorbild genommen haben. 
Auf einen »allmächtigen Gott« beziehen sich in diesem Jahrhun
dert dagegen auffällig viele Staaten aus dem ehemaligen Britischen 
Weltreich mit einer evangelisch-protestantischen Bevölkerungs
mehrheit: Australien 1900 (»Almighty God«), Canada 1981 
(»the supremacy of God«) und Südafrika 1983 und 1994 (»Al
mighty God«), desgleichen Indonesien 1945 (»God Almighty«). In 
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der neuen Verfassung Südafrikas schliesst die Präambel mit der 
Bitte »May God protect our people«. Ihr folgt der Segenswunsch 
in sechs Landessprachen, der in der Übergangsverfassung von 1994 
als Epilog den gesamten Verfassungstext abschloss: »God bless 
South Africa.« 
Die aus dem Jahre 1830 stammende Verfassung Norwegens, nach 
der die evangelisch-lutherische Konfession die öffentliche Reli
gion des Staates ist, schreibt dem König eine Eidesformel vor, die 
mit dem Ausruf schliesst: » ... so wahr mir Gott der Allmächtige 
und Allwissende helfe.« Auch die in den Niederlanden von 1830 
bis r 98 3 gültige Verfassung hatte für den König, seine Stellvertreter 
und die Mitglieder der beiden Kammern die Schwurformel »So 
wahr mir Gott der Allmächtige helfe! «. 

(5) Islam: Im Namen Gottes des Barmherzigen, 
dem Orient und Okzident gleicherweise gehören 

Nicht nur die Expertenkommission für die neue Bundesverfas
sung, auch die theologischen Tagungen, die in den siebziger Jahren 
zur Diskussion der Präambel stattgefunden hatten, beschränkten 
sich ausschliesslich auf die christliche Tradition und einen Verfas
sungsvergleich in den westeuropäischen Ländern. Von einem reli
gionswissenschaftlichen Standpunkt aus ist eine solche Selbstein
schränkung nicht verständlich. Anrufungen Gottes finden sich 
auch in mehreren islamischen Verfassungen (Kuwait 1962, Paki
stan 1973, Iran 1980, Tunesien 1989). Es gibtfür sie eine Standard
formel, Basmala genannt. Im Koran beginnt (mit einer Aus
nahme) jede Sure, d. h. jedes Kapitel, mit der Basmala: »bismi 
l-lahi r-rabmani r-rabrm - Im Namen Gottes [Allahs], des Erbar
mers, des Barmherzigen.« Gläubige Muslime pflegen alle bedeut
sameren Handlungen mit diesen Worten einzuleiten. 
»Gott gehören die schönsten-Namen« heisst es im Koran (7.179). 
Zu ihnen zählen neben »der Erbarmer« und »der Barmherzige« 
auch »der Allmächtige«. Kein Zweifel, die Muslime haben für ihre 
Anrufung Gottes die schöneren Beinamen gewählt als die Schweiz 
und all die übrigen Staaten, deren Gottesbekenntnisse zitiert wor
den sind.S 
Ein geographischer, religions- und kulturgeschichtlicher Hori
zont, der über das auf den europäischen Erdteil reduzierte »christ-
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liehe Abendland« hinausreicht, hätte den theologischen Diskutan
ten der schweizerischen Verfassungspräambel am Ende des 
20. Jahrhunderts ein offeneres und auch gelasseneres, nicht gerade 
nur landeskirchenneutrales und dazu ein durch und durch bibel
konformes Verständnis des Gottesattributs »der Allmächtige« er
schliessen können. An der Wahl gerade dieses Gottesattributs 
stiessen sich an den Tagungen der siebziger Jahre die theologischen 
Diskussionsteilnehmer noch mehr als die weltlichen Mitglieder 
der Expertenkommission. 
Eine reformierte Berner Kirchgemeinde schlug die Ersetzung des 
nach ihrer Auffassung »theologisch anfechtbaren Gottesattributs« 
durch »der Gerechte« vor (Waser-Huber 1988: 94). Dazu wäre 
anzumerken, dass »Gerechtigkeit« in den Einleitungsartikeln der 
beiden wichtigsten Gesetzestexte der Schweiz in auffallender 
Weise nicht erscheint. Im Zweckartikel der Bundesverfassungen 
von 1848 und 1874, der sich inhaltlich mit den in der amerikani
schen Verfassung von 1787 in der Präambel aufgeführten Ziel
setzungen in bemerkenswerter Weise deckt, entspricht [to] estab
lish justice (in der von J. P. V Troxler 1848 herausgegebenen Über
setzung mit »die Gerechtigkeit zu begründen« wiedergegeben) 
»Schutz [ . . . ] der Rechte«. Im Schw eizerischen Zivilgesetzbuch 
von 1912, dem weltweit berühmtesten Rechtsdokument der 
Schweiz, sind die Leitbegriffe in den Einleitungsartikeln »Treu 
und Glauben« und »Recht und Billigkeit«. Der Ruhm des Buches 
hängt nicht zuletzt mit der zentralen Stellung dieser Grundwerte 
zusammen. 
Ein Theologe argumentierte, »Allmacht« käme als Chiffre für das 
Wesen Gottes im Alten wie im Neuen Testament »nur ganz am 
Rande« vor: »Zentral sind andere Chiffren wie: Gerechtigkeit, 
Freiheit, Liebe« (Rich 1976: 31). Ein anderer Theologe fand, 
dass mit dem Prädikat »des Allmächtigen« »das Herzstück des 
christlichen (und wohl auch des jüdischen) Glaubens zu abstrakt 
und ungenügend ausgedrückt« werde (Lochmann 1982: 5). Die 
Expertenkommission deutete schliesslich in ihrem Bericht ( I 977: 
18) die Anrufung Gottes des Allmächtigen »als Chiffre für einen 
über alles Menschliche hinausgehenden Verpflichtungshori
zont«. 
In der islamwissenschaftlichen Literatur wird man auf ein Ver
ständnis des Gottesprädikats »der Allmächtige« verwiesen, das 
nicht nur konkreter und wohl auch biblischer ist als die zitierten 



Theologenmeinungen, sondern ebenso von aktueller und bleiben
der Bedeutung sein dürfte. In der Encyclopedie de !'Islam (1960: 
1.419) wird dieser »Name« Allahs entsprechend mit einer im 
Koran wiederholt (2.115; 2.142) gemachten Aussage verbunden, 
die dank Goethe zu einem geflügelten Wort auch in der deutschen 
Sprache geworden ist: »Qul lillahi l-masriqu wal-magribu - Got
tes ist der Orient (Mashriq), Gottes ist der Okzident (Maghrib)« 
(Goethe 1819/1994: 1.15; 2.905 ff.; vgl. Greiner 1993: 256ff.). Die 
Allmacht Gottes wird sozusagen mehr horizontal und extensional 
(geopolitisch) als vertikal und intensional (metaphysisch) interpre
tiert. Man kann sie positiv als völkerverbindend oder für alle 
verbindlich und gleichzeitig negativ als Ablehnung jeglicher Vor
herrschaftsansprüche einzelner irdischer Reiche und Herrscher 
verstehen. In Abwandlung der eben zitierten Formulierung der 
Expertenkommission kann man sagen, dass der Gottesname »der 
Allmächtige« für den Islam »einen über alles Abendländische hin
ausgehenden Verpflichtungshorizont« bedeutet. Der Koran-Satz 
»Gott gehört der Osten und der Westen« ist eine Aufforderung, 
keine Unterschiede zu machen, wo es vor Gott keine gibt, zwi
schen Jerusalem und Mekka, zwischen Judentum, Christentum 
und Islam, denn, so der Koran, »wohin ihr euch wenden mögt, 
überall habt ihr Gottes Antlitz vor euch!« Gesagt wird damit, dass 
der Standpunkt, von dem aus letztinstanzlich alles zu betrachten 
ist, kein partikularistischer Standpunkt ist, sondern ein überpar
teilicher, auf den sich alle Regionen und Religionen dieser Erde 
einigen können. 
Die viel beschworenen »christlich-abendländischen Werte« unter
scheiden sich in ihrem Kernbestand nicht von den im Gegenzug 
zum westlichen Überlegenheitsanspruch zu einem Programm er
klärten »asiatischen Werten«. Die »Goldene Regel« der Gleichbe
handlung aller ist ein Leitsatz, welcher keiner der grossen Kultur
regionen der Erde fremd ist, ebensowenig wie das Anliegen, mit 
dem staatliche Machtansprüche seit je legitimen werden, nämlich, 
den Schwachen gegenüber den Starken zu ihrem Recht zu ver
helfen. 
Feierliche Anrufungen Gottes sind zur Einleitung von politischen 
Urkunden in Europa seit der Karolingerzeit merklich geläufiger 
geworden. Es wäre interessant zu wissen, ob diese Tendenz durch 
das Beispiel des Islam, wichtige Dokumente mit der Basmala zu 
beginnen, stimuliert worden ist, und ob man sich veranlasst sah, 
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zur Abhebung spezifisch christliche Formulierungen zu gebrau
chen: In nomine domini wie im Bundesbrief von 1291 oder »im 
Namen der Dreifaltigkeit« wie ausführlich im Stanser Verkomm
nis von 1481. 

( 6) Zweistromland: Viertausendjährige Präambelstruktur 

Die islamische Basmala mit dem Gottesnamen »der Barmherzige« 
lässt sich heute über die biblischen Gottesvorstellungen hinaus in 
die altmesopotamische Zeit und in den nordsyrischen Raum zu
rückverfolgen. 1848 und 1874, bei der ersten Totalrevision der 
Bundesverfassung, war dies noch nicht möglich. Die grossen ar
chäologischen Ausgrabungen und Keilschrift-Entzifferungen be
gannen erst in jenen Jahrzehnten. Heute ist es anders, und darum 
ist es auch zeitgemäss, die einschlägigen Ergebnisse bei einer 
Präambeldiskussion mit in Betracht zu ziehen. 
Das bislang eindrücklichste Zeugnis von »Gott dem Barmherzi
gen« wurde eben erst 1979 in Nordostsyrien gefunden (Syrie 1993: 
260 ff.). Es ist doppelsprachig und »doppelschriftig« abgefasst, 
akkadisch in Keilschrift und aramäisch in einer der ältesten Al
phabetschriften dieser Erde, mit der auch unser Alphabet zusam
menhängt. Es enthält in zwei Fassungen ilu remenu und 'LH Rl;IMN 

dasselbe semitische Wort al-Rapmän, das von Mohammed in den 
Koran übernommen worden ist. Barmherzig wird Gott in diesem 
steinernen Dokument genannt, weil er als »Leiter aller Wasser
läufe« »alle Länder« zum Gedeihen bringt. 
Es sind nicht allein solche religions- und sprachgeschichtlichen 
Verbindungslinien, über die man heute von der schweizerischen 
Verfassungspräambel in das Gebiet des »Fruchtbaren Halbmon
des« von Mesopotamien über Syrien und Palästina bis nach Ägyp
ten verwiesen wird. In die gleiche Gegend und zu den gleichen 
Anfängen der Zivilisation, den ältesten schriftlich dokumentierten 
Stadt- und Staatskulturen der Menschheit gelangt man, wenn man 
die Disziplin der vergleichenden Rechtswissenschaft nicht auf 
Europa beschränkt. Gar so gross ist die Erde nicht, und gar so 
unter uns allein leben wir nicht, dass ein transkontinentaler Über
blick nicht möglich und nicht notwendig wäre. 
Bei einem über das kleine Europa hinausschauenden typologi
schen Vergleich der Einleitungstexte von Gesetzessammlungen 
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findet man, was nur im ersten Moment überrascht, dass die ältesten 
erhaltenen Sammlungen aus Mesopotamien, der Codex Umammu 
aus Ur um -2100 und der besser erhaltene und bekannte Codex 
Hammurapi aus Babylon um -1700, dieselben drei Strukturele
mente aufweisen wie noch die 1977 neu konzipierte Präambel für 
die Schweizerische Bundesverfassung, nämlich einen theologi
schen, einen historischen und einen moralischen Teil (Kaiser 
1982: 18 f., 4off.; Reallexikon 1957ff.: 244ff.). 
Von ihrer Funktion her verständlich sind Präambeln in feierliche
rer, abgemessenerer Sprache abgefasst als die nachfolgenden Auf
listungen von Gesetzen. Schon in Altmesopotamien wurden des
halb für ihre Formulierung »Palastdichter« herangezogen (Real
lexikon 1957ff.: 244), nicht anders als in der Schweiz in den 
siebziger Jahren ein Schriftsteller mit der Redaktion einer neuen 
Präambel beauftragt worden ist. Man kann so bis in Äusserlich
keiten hinein von einer Präambelgeschichte, die mehr als vier 
Jahrtausende umspannt, sprechen. 
Es ist kulturgeschichtliche Kurzsichtigkeit, wenn man meint, dass 
man mit einer zustimmenden oder ablehnenden Einstellung zur 
Anrufung Gottes in der schweizerischen Verfassungspräambel nur 
zum Ausdruck bringt, wie gläubig oder wie aufgeklärt man sich 
zum Christentum und zu dessen Wirkungsgeschichte in Europa 
verhält. Mit der bisherigen Verfassungspräambel dokumentieren 
wir vielmehr wissentlich oder unwissentlich, dass wir in einem 
Traditionszusammenhang stehen, der sich über den gesamten 
westlichen Teil der Alten Welt erstreckt und dessen Anfänge vor 
mehr als 4000 Jahren an Euphrat und Tigris liegen, dort, wo man in 
Europa bibelgläubig lange das Paradies vermutet hatte. Vieles, das 
wir selbstverständlich als »westliche Zivilisation« betrachten und 
dem wir jahrhundertelang nur bis zu den hellenischen und bibli
schen Kulturen nachzugehen vermochten, lässt sich nunmehr über 
lonien und Israel hinaus bis zu seinen Anfangsphasen in den 
ältesten Stadt- und Schriftkulturen der Menschheit im Gebiet 
des »Fruchtbaren Halbmondes« nachzeichnen. 
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(7) Aufklärungsphilosophische » China-Connection« 

Sofern im Gottesprädikat »der Allmächtige« in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts auch das Bekenntnis zum Etre supreme in den 
Präambeln zur französischen Menschenrechtserklärung von 1789 
und zu den ersten republikanischen Verfassungen Frankreichs 
nachhallt, wofür die deutsche Wiedergabe der französischen For
mel »Au nom du Tout-Puissant« in der liberalen Walliser Verfas
sung vom 3.August 1839 mit »Im Namen des Allerhöchsten« als 
ein Indiz zitiert worden ist, und sofern das dezidierte Bekenntnis 
zum »Etre supreme« in führenden Kreisen der Französischen 
Revolution als eine Nachwirkung nicht nur von Rousseaus, son
dern ebenso von Voltaires religionspolitischen Vorstellungen an
gesehen werden kann, dann ist der kulturgeschichtliche Kontext 
dieser religiösen Bekenntnisse noch weiter zu fassen und selbst 
China in ihn aufzunehmen, zumindest jenes China, das den Auf
klärungsphilosophen im 1 8. Jahrhundert zur Kenntnis gebracht 
worden war. 
Voltaire war nicht nur von der deistischen Konzeption der Gottes
vorstellungen angetan, die ihm Jesuiten aus China berichtet hatten. 
Für ihn waren diese Berichte auch ein Beleg dafür, dass eine weise 
Regierung, wie ihm die chinesische eine zu sein schien, niemals den 
für die Moral »schrecklichen Irrtum« begehen würde, auf einen 
Gottesglauben ganz und gar zu verzichten. Voltaire meinte, dass es 
in China nicht anders als »unter uns« nur sehr wenige atheistische 
Philosophen gab (1756: Chap. II). 
Für seinen älteren Zeitgenossen, den deutschen Philosophen Chri
stian Wolff (1721), waren die damaligen Nachrichten aus China 
allerdings gerade umgekehrt ein Erfahrungsbeweis dafür, dass für 
eine zivile Gesellschaft eine Moral, die nicht religiös fundiert ist, 
völlig hinreichend ist. Für diese Überzeugung ist Wolff, wie auch 
Voltaire wusste, damals von der preussischen Regierung zu Un
recht des Atheismus bezichtigt worden (Wolff 1721/r985: LIII) . 
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2. Zur Interpretation von religiösen Bekenntnissen 
in Verfassungspräambeln weltlicher Staaten 

Die Geschichte und ihr Kontext sind bei der Beurteilung von 
überlieferten Texten eine häufig aufschlussreiche und darum be
achtenswerte Sache. Aber sie sind nicht die ganze Sache. Wie die 
Texte heute zu interpretieren sind, dafür sind die Überlegungen 
massgebend, die sich, immer unter Berücksichtigung der Infor
mationen, die der Geschichte zu entnehmen sind, auf den gegen
wärtigen Stand der Erfahrung und der Grundsatzdiskussionen 
stützen. Welche Deutungen bieten sich also heute an, wenn die 
Anrufung Gottes des Allmächtigen in der Verfassung eines welt
lichen Staates beibehalten wird? 
Drei Auffassungen sind in Betracht zu ziehen, ( 1) die These ihrer 
rechtlichen Unverbindlichkeit, (2) ihre ethische Umdeutung mit 
der Neigung zu einer entsprechenden ethischen Umformulierung, 
(3) ein metaphorisches Verständnis, wie es in wissenschaftlichen 
Texten längst üblich ist, wobei die von der Tradition übernommene 
theologische Begrifflichkeit in erster Linie einer ontologischen 
und gerade nicht nur einer ethischen Deutung Platz macht. 

( I) Rechtliche Unverbindlichkeit 

Als erstes ist ausdrücklich festzuhalten, dass nach allgemein akzep
tierter Auffassung der rechtswissenschaftlichen Kommentatoren 
mit den Anfangsworten »Im Namen Gottes« kein Stellvertre
tungsverhältnis angezeigt wird, obwohl in Vertrags- und Gesetzes
texten mit diesen Worten üblicherweise eine Stellvertretung in 
Anspruch genommen wird. Napoleons Vertrag mit der Schweiz 
1803 beginnt mit der Kundgabe, dass Napoleon »im Namen des 
französischen Volkes« und die Vertragspartner aus der Schweiz 
»im Namen der 19 Kantone« die nachfolgenden Vereinbarungen 
getroffen hätten. Nach dem Entwurf einer Verfassung der Euro
päischen Union von 1994 erheben die Mitgliedstaaten und das 
Europäische Parlament den Anspruch, diese Verfassung »im Na
men der europäischen Völker« anzunehmen. (Sind »Völker« ein 
eindeutiger definierbarer Begriff als »Gott«? Wer nennt die Na
men, kennt die Zahl?) 
Die Eingangsformel »Im Namen Gottes« ist, wie es der für sie 



gebrauchte Fachausdruck kenntlich macht, als Invocatio (Anru
fung) zu interpretieren und nicht als elliptischer Bericht. Sie ist 
auch nicht als Beschlussformel zu verstehen, wie die Kundgabe, 
dass die und die Verfassungsgeber die nachstehende Verfassung 
beschlossen haben. Sie ist einer Schwurformel vergleichbar, mit der 
man bekennt, dass man gewillt ist, sich letztlich an eine Instanz zu 
halten, von der die Interessen aller in umfassender Weise wahr
genommen werden. Mit einem religiösen Bekenntnis dieser all
gemein gehaltenen Art verpflichtet man zu nichts, das nicht auch 
unabhängig von ihm eine unverzichtbare Bedingung für ein ge
rechtes und gedeihliches Zusammenleben der Menschen in Staaten 
und in einer Staatengemeinschaft anzusehen ist. In modernen 
weltlichen Verfassungen wird entsprechend von konfessionell bin
denden und partikulären Gottesbekenntnissen Abstand gehalten. 
Aus einer religiösen Formulierung in einer Verfassungspräambel 
soll nichts folgen, was nicht auch aus Gründen der praktischen 
Vernunft ein Erfordernis ist: »Deshalb dürfen aus der Anrufung 
eines persönlichen Gottes keine gesetzgeberischen Folgen abge
leitet werden, die unannehmbar wären für Menschen, die nicht an 
diesen Gott glauben« (Aubert 1986: 2). 
Das ist keine Interpretation, die erst im 20. Jahrhundert aufgekom
men ist. In dem von Thomas Jefferson stammenden Virginia 
Statute of Religious Freedom von 1786 lautet der berühmteste 
Satz: »Our civil rights have no dependence on our religious opin
ions, anymore than our opinions in physics and geometry« (Audi 
1989: 261). Dass niemand zu einem religiösen Bekenntnis gezwun
gen werden darf, ist nicht neues Recht, sondern seit Jahrhunderten 
zwar nicht kirchliche Praxis, aber doch theologische Lehre. 
Wenn religiöse Bekenntnisse in Verfassungstexten redundant sind, 
wenn aus ihnen nicht mehr folgt als aus einer auf das Wohl aller 
bedachten »säkularen« Grundsatzerklärung und wenn doch im
mer wieder traditionelle und traditionalistische Auslegungen als 
nicht zutreffend zurückzuweisen sind, versteht sich, dass nicht 
wenige sie anlässlich einer allgemeinen Revision ganz aus der 
Verfassung herauszunehmen wünschen. Für die Beibehaltung wer
den bei solchen Vorstössen regelmässig Klugheitsgründe vorge
bracht. Mit einer Konzession an konservative Bevölkerungskreise 
seien wichtige und dringliche Reformvorhaben am ehesten mehr
heitsfähig. »Plus on change les choses, moins il faut changer les 
mots! « Für wahrhaft Gläubige ist freilich eine strategische Ver-
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wendung des Namens Gottes, und sei es zur Förderung von Wert
vorstellungen, für die sie selber religiöse Motive anführen, ein 
Ärgernis, ja eine Blasphemie. Das Verdikt der Blasphemie ist 
erst recht angebracht, wenn die Betroffenheit, welche die Entfer
nung von religiösen Ausdrucksformen, Worten oder Symbolen, 
wie neulich die Entfernung von Kruzifixen aus bayerischen Schul
zimmern, auslöst, von einer sich religiös gebenden Partei dazu 
»instrumentalisiert« wird, ihre Macht für Interessen zu stärken, die 
mit ihrer weltanschaulichen Bindung nichts zu tun haben. 
Für die Beibehaltung von Dokumenten einer religiösen Tradition 
lassen sich aber nicht nur Strategie-, sondern ebenso und vielleicht 
mit mehr Feingefühl Stilgründe anführen. Eine Änderung in einer 
weltanschaulichen Selbstdarstellung ist nicht bloss eine Sachfrage, 
·sondern immer auch eine Stilfrage. Stil aber ist kontextsensitiv. 
Zum jetzigen Zeitpunkt, heisst es im bereits zitierten Verfassungs
kommentar von Aubert (1986: 5), müsste eine Entfernung der 
Anrufung Gottes »als lauthals zum Ausdruck gebrachte Welt!ich
keit eingestuft werden«. 
Wer zur ersten Generation von Atheisten gehört, hält sich bei einer 
entsprechenden Initiative besser zurück, im Wissen, dass Neo
atheisten als weltanschauliche Konvertiten nicht viel anders als 
Neureiche zu Überreaktionen neigen, was ihre Selbstdarstellung 
und die Reinheit ihrer neuen Sicht der Dinge anbelangt. Zurück
haltung dürfte zumal dann angezeigt sein, wenn man auf der Woge 
einer von viel Gruppendynamik und Emotionalität getragenen Be
wegung, wie der 68er Sturm und Drang eine war, zu seinem per
sönlichen, kulturgeschichtlich betrachtet reichlich späten Atheis
mus gelangt ist. Atheismus ist etwas, auf das Intellektuelle weltweit 
in der Achsenzeit, um 5oovorunsererZeitrechnung, und in Europa 
dann wieder in der Aufklärungszeit, sich etwas hätten zugute halten 
können. Damals bedeutete eine atheistische Weltanschauung eine 
geistesgeschichtliche Revolution, die Mut und starke Persönlich
keiten erforderte, nicht heute, in der zweiten Hälfte des 20. Jahr
hunderts in Europa. 



(2) Ethische Umdeutung und Umformulierung 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und den Verbrechen wider die 
Menschlichkeit, die damals begangen wurden, kamen in Verfas
sungspräambeln Deklarationen der Verantwortung auf, die mit der 
bisher vorgelegten, an den praktischen Konsequenzen orientierten 
Interpretation der Anrufung Gottes konvergieren. Sie sind direkt 
und weniger missverständlich auf diese Folgen ausgerichtet. Sie 
scheinen deshalb den traditionellen Bekenntnisformeln vorzuzie
hen zu sein. 
Es sind jedoch kurz nach dem Krieg zwei beachtenswert verschie
dene Erklärungen des Verantwortungsbewusstseins gemacht wor
den, eine japanische 1946 und eine deutsche 1949. In der englischen 
Version der japanischen Verfassung heisst es: »We believe that no 
nation is responsible to itself alone.« Das nachkriegsdeutsche 
Grundgesetz beginnt mit dem Bekenntnis des »Deutschen Vol
kes«: »Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den 
Menschen [ .. .].« 
Kein Zweifel, die japanische Formulierung ist der deutschen über
legen, philosophisch, rechtstheoretisch und ästhetisch. Sie verzich
tet auf jegliche philosophische Anmassung und lässt metaphysi
sche Voraussetzungen, die erkenntnistheoretisch problematisch 
und rechtstheoretisch nicht notwendig sind, beiseite. Sie erzeugt 
überdies, indem sie die Adressaten der Verantwortung unbestimmt 
lässt, jene suspense, die man als einen klassischen ästhetischen 
Kunstgriff kennt.6 
Dennoch hat nicht die japanische, sondern die deutsche Formulie
rung Gefolgschaft gefunden, auch in der Schweiz. Europazen
trierte Ignoranz in kulturellen Belangen ist dafür die einzige Er
klärung. Fünf neue Kantonsverfassungen haben die deutsche For
mulierung direkt, so der Kanton Jura 1977, oder modifiziert, so die 
Kantone Aargau 1980 und Basel-Landschaft 1984 (»Verantwor
tung vor Gott gegenüber bzw. für Mensch, Gemeinschaft und 
Umwelt«), gefolgt von Solothurn (1986) und Glarus (1988), über
nommen. Wie wäre es, wenn »das jurassische Volk« anstelle der 
deutschen Erklärung die japanische adoptiert hätte: »Kein Volk ist 
nur sich selbst verantwortlich«! Sie ist weniger anmassend und 
doch zugleich eindringlicher. Es gelingt mit ihr so etwas wie eine 
captatio benevolentiae. Die Formulierung erinnert entfernt an den 
Einleitungssatz der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, 
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nach der es a decent respect to the opinions of mankind verlangt, 
dass ein Volk die Gründe vor aller Welt offenlegt, die es zu einer so 
wichtigen Entscheidung veranlasst haben, wie die Gründung eines 
eigenen Staates eine ist. 
Von einem radikalen anthropologischen und von einem radikalen 
theologischen Standpunkt aus ist es gleicherweise fragwürdig, bei 
der Nennung der Adressaten der Verantwortung »Gott und die 
Menschen« in einem Atemzug zu nennen und auf derselben Linie 
anzuführen. 
Eine Gesellschaft, in der sich Menschen nicht wechselseitig für 
zurechnungsfähig halten und entsprechend Verdienste nicht aner
kennen und Schuld nicht empfinden würden, wäre keine humane 
Gesellschaft. Theoretische Zweifel daran, dass die Menschen 
»Freihandelnde« sind, gibt es gute. Aber der Glaube an so etwas 
wie Freiheit und die damit einklagbare Verantwortung sind er
fahrungsgemäss dem Eigenwohl und dem Allgemeinwohl förder
lich. Sie sind eine Voraussetzung, ohne die Menschlichkeit nicht zu 
gedeihen vermag. Wir haben für diesen elementaren Glauben 
»genuin humane« Motive. Wir verdanken sie mehr unserer Natur, 
einer angeborenen Veranlagung, als einer ontologisch unvorein
genommenen Reflexion. 
Mit dem Anspruch eines Volkes, »im Bewusstsein seiner Verant
wortung vor Gott und den Menschen« das Grundgesetz seines 
Handelns zu bestimmen, wird der Neigung, sich selbstherrlich 
über die Komplexität der condition humaine hinwegzusetzen, 
Vorschub geleistet. Indem wir, den Mund vollnehmend, grosse 
Worte sprechen und uns ein Moralbewusstsein bezeugen, dem 
wir gar nicht nachzuleben vermögen, geben wir keinem Gott 
die Ehre. Wir ehren damit auch nicht den Gottesglauben und 
das Gottesbild unserer Vorfahren. Vor einer allwissenden Instanz 
bleibt keine der wahren und eigentlichen Triebfedern mensch
lichen Handelns, über die wir uns so geschickt hinwegtäuschen, 
verborgen. In den mittelalterlichen liturgischen Texten über den 
»Tag des Zornes«, das Jüngste Gericht, ist es nachzulesen: Quid 
latet, apparebit - »Was verborgen ist, wird offengelegt. « Was vor 
einem göttlichen Richter nicht verheimlicht werden kann, das sind 
nicht nur niedrige und eigennützige Triebfedern hinter gar man
cher so erhaben und uneigennützig sich gebenden Handlung. Das 
dürfte vielmehr die Begrenztheit, wenn nicht gar Nichtigkeit un
serer Selbständigkeit selber sein. Wer sich eine Schuld zuschreibt, 



masst sich immer auch eine »Eigenmächtigkeit« an, zu der er von 
seiner Natur her möglicherweise gar nicht befähigt ist. Das ist die 

eigentliche Demütigung, die wir Menschen vor einem »göttlichen 
Richter« zu gewärtigen hätten. Schuld ist etwas für jemand, der 

Herr im eigenen Hause ist, Scham für jemand, der sich eingestehen 

muss, dass er dazu gar nicht fähig ist. Scham empfinden wir für die 
Grenzen und Schwächen unserer Natur, Schuld für etwas, das wir 

eigenmächtig anders taten, als wir es hätten tun sollen. Wenn uns 

Gutes gelingt, haben wir nach solchen Überlegungen ebensowenig 
Grund, es als ureigene Tat in Anspruch zu nehmen. Wir schreiben 

es besser einer »begnadeten« Natur und einem »gnädigen« Schick

sal zugute. Einen Menschen, dem Gutes gelingt, können wir ach
ten, wie wir einen »begnadeten« Künstler achten, dessen Werke 

wir seinem »Naturtalent« zuschreiben. 
Das hier skizzierte desillusionierte, gelegentlich zu Recht oder zu 
Unrecht als »nachaufklärerisch« bezeichnete Menschenbild kon
vergiert mit dem Menschenbild traditioneller theologischer Gna

denlehren. Wir handeln dann human, wenn wir uns in Anbetracht 

der Grenzen unseres Wissens uns selber und andern Menschen 
gegenüber anders verantwortlich halten, als wir dies einem allwis

senden Gott gegenüber in Anspruch zu nehmen wagen könnten. 
Was immer man von solchen, das moralische Selbstbewusstsein 

relativierenden Überlegungen zur Eingangsformel des deutschen 
Grundgesetzes hält, eines stimmt jedenfalls nachdenklich: Die 

grossen Worte »Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott 

und den Menschen« sind nicht nur von den fünf genannten 

Schweizer Kantonen in ihre Verfassungen übernommen worden. 

Sie finden sich gerade auch in Verfassungspräambeln von ausge
sprochen autokratischen, schamlos selbstgerechten, ihrer morali

schen Überlegenheit sicheren Regierungen, nämlich: in Verfas

sungstexten von Franco in Spanien (1958), von Salazar in Portugal 

(zuletzt 1971) und in der nunmehr ebenfalls abgelösten Apartheid

Verfassung Südafrikas (1983). 
Für die Schweizerische Bundesverfassung hat man dem Zeitdruck, 

dem traditionellen religiösen Bekenntnis eine explizite ethische 
Wendung zu geben oder es gar durch eine Proklamation von mo

ralischen Wertvorstellungen zu ersetzen, widerstanden. An Vor

schlägen zu einer entsprechenden Umformulierung fehlt es bis in 

die Gegenwart hinein nicht. Diese Moralisierungstendenz hat nicht 
allein mit den im 20.Jahrhundert von ganzen Staaten begangenen 



Unmenschlichkeiten zu tun. Ideengeschichtlich weist sie in die 
Rationalismusphilosophie des 1 8. Jahrhunderts und die Positivis
musbewegung des 19.Jahrhunderts zurück. Nach diesen erhalten 
wir von den Religionen keinen Aufschluss über Erkenntnisgebiete 
und Seinsregionen, die uns wissenschaftlich nicht zugänglich sind 
und die auch von keiner Wissenschaft vorausgesetzt werden. Wis
senschaftlich zugänglich sind nach ihnen allein die psychologischen 
Motive, welche die Menschen dazu veranlassen, sich etwas, das 
ihnen wissenschaftlich verschlossen ist, religiös auszugestalten, 
und die ethischen Konsequenzen, die man mit den religiösen Vor
stellungen verknüpft hat. Man hat diese Psychologisierung und 
Moralisierung der traditionellen Religionen bis zum Beginn die
ses Jahrhunderts als »Entzauberung« verstanden. Religionen, so 
glaubte man, sagen nichts über eine Welt jenseits der Grenzen 
menschlichen Wissens aus, sondern vielmehr über den Menschen, 
dessen Werk sie sind. Theologie, hiess es nun, ist blass Anthropo
logie. In ihr verschaffen sich die Menschen ein idealisiertes Bild 
von sich selber, projiziert auf einen transzendenten Gott. 
Philosophisch, nicht zuletzt wissenschaftsphilosophisch, hat sich 
inzwischen vieles gewandelt. Man hat eingesehen, dass nicht nur 
die Ethik nicht ohne Annahmen auskommt, für die es keine em
pirische Garantie gibt, wie z.B. das kantianische Postulat, dass es 
neben natürlicher Determiniertheit und Indeterminiertheit auch 
so etwas wie eine genuine Selbstdetermination der menschlichen 
Person gibt. Auch empirische Wissenschaften kommen nicht ohne 
sachhaltige Voraussetzungen aus, für deren Wahrheitswert es keine 
empirische Garantie gibt. Solche Voraussetzungen nennt man 
metaphysisch, und zwar keineswegs nur, wenn man ihnen eine 
theologische Deutung gibt. Geistes- und Rechtswissenschaftler 
brauchten mehrere Jahrzehnte, um endlich die Überwindung 
des Positivismus nicht nur auf dem Gebiet der Humanwissen
schaften, sondern im Kernbereich der Naturwissenschaften selber 
zu verstehen und die neuen nicht-religiösen von den alten religiö
sen Metaphysik-Konzeptionen zu unterscheiden. Der Physiker 
Albert Einstein sah sich noch 1946 (39) dazu veranlasst, von »einer 
verhängnisvollen Angst vor der Metaphysik« zu sprechen, »die 
eine Krankheit des gegenwärtigen empirischen Philosophierens 
bedeutet«. 
Die radikalsten und zugleich die zeitgemässesten religiösen Be
kenntnisse besagen weniger, was der Mensch ist und was er tun 



soll, als vielmehr, was er gerade nicht ist und was er - konstitu
tionell - nicht zu tun vermag. 

(3) Metaphorisches Verständnis theologischer Sprache 

Religiöse Überlieferung und Erfahrung lassen sich nicht auf ethi
sches Verantwortungsbewusstsein reduzieren. Ethisches Verant
wortungsbewusstsein ist auch nicht ausschliesslich ein Erbe der 
Religionen. Es hat Wurzeln, die älter sind als alle bekannten 
Religionen, »soziobiologische«, deren Anfänge im Zusammenle
ben von kognitiv begabten Lebewesen zu suchen sein dürften, die 
fähig waren, sich Vorstellungen von dem zu verschaffen, was für sie 
selber und ihre Sozialpartner gut sein könnte. Statt, wie es üblich 
ist, von einer Säkularisierung der Ethik zu sprechen, spräche man 
angemessener von ihrer Resäkularisierung. Ethisches Verantwor
tungsbewusstsein ist nicht auf ein religiöses Fundament angewie
sen, weder in geltungsmässiger noch in genetischer Hinsicht. Vor 
allem ist es nicht das einzige Erbstück der Religionen, das sich zu 
wahren lohnt. 
Der Name Gottes steht in den besten philosophischen Traditionen 
dieser Erde für die Überzeugung, dass die Natur, die des Menschen 
miteingeschlossen, mehr ist, als was wir an ihr wissenschaftlich zu 
begreifen, rechtlich zu regeln und technisch zu beherrschen ver
mögen. Was den Menschen über die anderen Lebewesen hinaus
hebt, sein »speziesspezifisches« Erkenntnis- und Sprachvermögen, 
ist auch mehr, als er selber »als freihandelndes Wesen aus sich 
selber gemacht hat, oder machen kann und soll«, und mehr, als 
er mutmasslich je zu verstehen fähig ist. Die mehr als nur ethische 
Bedeutung der Grundlagen von religiöser Überlieferung und Er
fahrung gilt es zu wahren und mit Verstand und Gefühl zu pflegen. 
Wenn es dafür keine gleichwertige nichtreligiöse Sprache gibt, hält 
man sich- »provisorisch« und »metaphorisch« - am besten weiter
hin an die überlieferten theologischen Ausdrucksformen. 
In den Präambel-Diskussionen der siebziger Jahre wurde das Wort 
»Gott« wiederholt als eine Chiffre bezeichnet. »Chiffre« ist ein 
(fast onomatopöetisch) schillernder, leicht mystifizierender Aus
druck. Der wissenschaftlich geläufigere und deutlichere Begriff 
»Metapher« ist vorzuziehen. 
Wenn heute Wissenschaftler wie selbstverständlich das Wort 
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»Gott« verwenden, dann gebrauchen sie es in metaphorischer, d. h. 
übertragener Redeweise, in den Naturwissenschaften für das an 
der Natur, was sich der Verfügung der Wissenschaftler und erst 
recht der Macht der Ingenieure entzieht, so, als Albert Einstein 
seinen berühmten Satz äusserte: »God doesn't play dice«, und ihm 
Niels Bohr daraufhin nahelegte: »Stop telling God what to do ! « In 
erkenntnis- und moralphilosophischen Zusammenhängen meint 
man mit dem Hinweis, dass etwas »in den Augen Gottes« richtig 
oder falsch sei, dass es von einem idealisierten unparteiischen 
Standpunkt aus wohl so sei. Wenn ein Historiker seine Schrift 
»Die orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und 
Literatur« mit Goethes Koran-Worten »Gottes ist der Orient, 
Gottes ist der Okzident« einleitet (Burkert 1984: 7), dann will 
er damit in literarisch ansprechender Weise zum Ausdruck brin
gen, dass es grossartige Kulturleistungen nicht nur in Griechen
land gegeben hat, sondern ebenso und früher schon östlich davon, 
»im Orient«. So selbstverständlich gebrauchen wir heute mit einer 
säkularen Bedeutung alte Redewendungen, die früher ausschliess
lich als religiöse Bekenntnisse dienten. Die geschichtlich jüngeren 
Abstrakta »höchstes Wesen« oder »Gottheit« klängen nicht bloss 
hohler und pathetischer. Sie würden wohl auch darum eher als fehl 
am Platz empfunden, weil bei ihnen ein metaphorisches (»figura
tives«) Verständnis weniger naheliegend ist als bei einer personifi
zierenden Redeweise. 
»Gott« ist längst ein Wort geworden, das je nach Kontext im 
traditionellen und eigentlichen Sinn oder aber metaphorisch ge
braucht wird. In vielen Zusammenhängen kann aber auch offen 
bleiben, wie es zu verstehen ist. Es gibt sicher Gottgläubige, die es 
in den angeführten Zitaten im eigentlichenSinn verstanden haben 
möchten. Analoges gilt für viele früher ausschliesslich religiös 
gemeinte Wörter wie »begnadet« und »gesegnet«. 
Nicht anders verhält es sich mit religiösen Symbolen, beispiels
weise mit dem Kreuz auf der Schweizerfahne. Immer mehr wird 
dieses nicht mehr als ein religiöses Zeichen (für den Gekreuzigten), 
sondern als ganz und gar weltliches Zeichen (für die Schweiz oder 
Schweizerisches) verstanden: selbstverständlich, ja gedankenlos, 
von religiöser Seite kaum beanstandet. Wäre es anders, würde es als 
ungehörig empfunden, wenn bei seiner Verwendung als Signet der 
Bundesbahnen der mittlere Balken zu Pfeilen abgewandelt wird. 
Die ursprüngliche religiöse Bedeutung bleibt aber latent (oder 
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rezessiv?) erhalten und wird bei besonderen Anlässen immer wie
der in Erinnerung gerufen. Es sind auch Abwandlungen vorstell
bar, die nicht nur als Beleidigung der Schweiz, für die das weisse 
Kreuz auf rotem Grund nun in erster Linie steht, sondern ebenso 
als Verletzung von religiösen Gefühlen verstanden würden. 
Die Umdeutung bzw. Mehrdeutigkeit des Kreuzes wird dadurch 
erleichtert, dass es bereits vor seiner religiösen Verwendung als ein 
weltliches Symbol gebraucht worden ist, im wörtlichen Sinn von 
»weltlich« für die Welt als Ganze. Die vier Balken verstand man bei 
dieser Lesart als Zeichen für die vier Himmelsrichtungen. Hinzu 
kommt, dass das Kreuz ebenfalls seit alters aufgrund seiner 
schlichten, ästhetisch wirkenden Gestalt immer auch einfach nur 
als Ornament gesehen worden ist. 
Umdeutungen vergleichbarer Art sind auch bei konkreteren Sym
bolen möglich, so bei der Darstellung eines Heiligen oder eines 
bischöflichen Hirtenstabes auf Orts- oder Kantonswappen. Ken
ner verstehen solche Bilder als historische Symbole, andere schät
zen sie - völlig »desemantisiert« - nur noch wegen ihres ästhe
tischen Reizes. Niemandem aber wird es als Missbrauch vorge
halten, wenn er sie im religiösen Sinn versteht, sofern er diesen 
Sinn andern nicht aufdrängt und aus ihm nichts ableitet, dem 
andere aus andern Gründen nicht auch zustimmen würden. 
Kein Zweifel, metaphorische Umdeutungen von ursprünglich re
ligiösen Bekenntnissen in Texten von der Art einer Verfassungs
präambel sind nicht oder noch nicht so geläufig, wie sie es mitt
lerweilen in wissenschaftlichen Texten und in der Wappensym
bolik sind. Als unmöglich oder auch nur als nicht naheliegend wird 
rnan sie dennoch nicht bezeichnen. Religiöse Bekenntnisse in 
Verfassungstexten sind nämlich auslegungsbedürftig geworden. 
Gefragt ist eine Auslegung, die von der religiösen Formulierung 
ablösbar ist, die in sich selbst Bestand hat, und für die der religiöse 
Wortlaut nur mehr als eine metaphorische Ausdrucksweise ver
standen werden kann. 
Respekt vor der Tradition wie vor der Sache hält dazu an, den 
Ursprünglichen Gehalt eines solchen Textes so wenig ausgehöhlt, 
abgeschwächt und umgebogen wie möglich zu interpretieren. Eine 
theologische Aussage, die immer auch eine ontologische Aussage 
ist, soll nicht von vornherein in eine ethische übergeführt werden. 
Der Gehalt von ontologischen Aussagen erschöpft sich nicht in 
dem, was ethisch aus ihnen gefolgert werden kann. 
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Die Anrufung Gottes in schweizerischen Verfassungsdokumenten 
bedeutet in erster Linie die Einsicht, dass die Fähigkeiten des 
Menschen begrenzt sind - die äusseren, weltlichen Machtmittel 
anderer und die innere, moralische Kraft von uns selber. Der 
Rütlischwur in Schillers Wilhelm Tell bringt solches Wissen in 
einprägsamer Weise zum Ausdruck: » Wir wollen trauen auf den 
höchsten Gott/ Und uns nicht fürchten vor der Macht der Men
schen.« Der zweite Satz sagt explizit, was der erste Satz implizit 
bedeutet. Ähnlich könnte man, was die erste Zeile der Schweize
rischen Bundesverfassung »Im Namen Gottes des Allmächtigen! « 
implizit bedeutet, mit einem Zusatz und in Anlehnung an Schillers 
Worte explizit machen: »Im Wissen um die Grenzen der Macht der 
Menschen«. 
Kurz zusammengefasst: Das vielen so fremd gewordene Allmacht
Attribut des angerufenen Gottes lässt sich im Anschluss an die 
islamische Auslegung mit dem Satz »Gottes ist der Orient, Gottes 
ist der Okzident« als Bekenntnis dafür deuten, dass wir uns an 
Wertvorstellungen halten, die von Menschen in allen Erdteilen 
hochgeschätzt werden, und dass wir entsprechend bereit sind, 
was wir aus ihnen folgern, wenn es Auswirkungen über unsere 
Landesgrenzen hinaus hat, auch vor aller Welt zu erklären - denn 
kein Land, auch keine Kultur, ist nur sich selber verantwortlich. 
Postscriptum: Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat die An
bringung eines Kruzifixes in Klassenzimmern von staatlichen 
Schulen für verfassungswidrig erklärt. Für den bayrischen Gesetz
geber bekundet sich im Schulkreuz dagegen der Wille, die Bil
dungsziele der Verfassung »auf der Grundlage christlicher und 
abendländischer Werte unter Wahrung der Glaubensfreiheit zu 
vermitteln«. Zivilisationsphilosophen gehen in alt-aufklärerischer 
Manier noch weiter. Nach ihnen ist das Kreuz ein Symbol für die 
Werte, welche die politische Kultur in Europa faktisch einer jahr
hundertelang dominierenden Rolle der christlichen Kirchen ver
dankt und über die sich Gläubige und Ungläubige, wie sie im 
Verlauf der Zeit herausgefunden haben, einigen können, auch 
wenn sie in deren theoretischen Begründungen unterschiedliche 
Bahnen verfolgen. Gegenaufklärerische Theologen wehren sich 
gegen die Reduktion des Christentums auf die Rolle eines Kultur
vermittlers und die Umdeutung des Kreuzes zu einem Zeichen für 
diese europäische Kulturtradition. Damit werde »das Skandalon 
des Kreuzes« verharmlost. 



Nach einer offeneren, wohlwollenderen und zugleich neutesta
mentlichen und neu-aufklärerischen Deutung ist das Kruzifix in 
den bayrischen Schulzimmern ein drastisches Mahnmal an das 
einzige überlieferte politische Bekenntnis des Gekreuzigten: 
»Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes 
ist.« Wer vermöchte solcher Weisheit nicht zuzustimmen? Was 
Gottes ist, darüber gehen die Meinungen unter Gottgläubigen 
(in Anbetracht des Geheimnischarakters von Anfang und Ende 
des Universums) verständlicherweise ebenso weit auseinander wie 
zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Das ist nicht neu. Der 
Nazarener hatte eine radikal andere Auffassung von Gott als die 
Von ihm als »Pharisäer« für alle Zeiten gebrandmarkten Gegner. 
Sein Zeichen steht für Toleranz und gegen weltfremde Totalitäts
ansprüche. Es steht für die Auffassung, dass Religion und Staat 
soweit einen Anspruch auf wechselseitige Anerkennung haben, als 
ihre Forderungen miteinander verträglich sind. Nicht zu erwarten 
ist, dass diese Verträglichkeit, wie die Alt-Aufklärer glaubten, 
immer schmerzfrei und ohne Ärger (auf beiden Seiten) zu haben 
ist. Zwischen profanen Weltanschauungen ist es nicht anders. 

3. Die Würde der Kreatur 

Wie in der Einleitung skizziert, hatte man im Bundesverfassungs
revisionsentwurf von 1977 bei der Neufassung der Präambel die 
Natur, die Pflanzen- und Tierwelt, » Werte«, die für menschliches 
Leben fundamental sind, ausser acht gelassen - fünf Jahre nach der 
Warnschrift des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums 
und mitten in der Aufbruchzeit der »grünen« Bewegung. Fünf
zehn Jahre darauf fanden dann Pflanzen- und Tierschutz mit der 
Anführung der» Würde der Kreatur« als Leitwert Aufnahme in die 
Verfassung, nicht in die Präambel oder im Zusammenhang der 
»Grundrechte und Staatsziele«-Artikel, sondern sozusagen über 
einen Seiteneingang in das eigentliche Korpus der Verfassung, in 
Artikel 24novies über die Fortpflanzungsmedizin und die Gentech
nologie, im Verfassungsentwurf von 1996 »noch weiter hinten«, in 
Artikel 99. Man ist geneigt, Horaz zu zitieren: Naturam repelle 
furca, tarnen usque recurret. Man kann die Natur mit Gabeln 
Verdrängen, sie wird doch wiederkehren. 
Die irische Verfassung von 19 3 7 wird als die erste Staatsverfassung 
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angeführt, in deren Präambel »die Würde des [menschlichen] 
Individuums« (the dignity and freedom of the individual) fest
gehalten wird: Zeugnis der Erfahrung einer Bevölkerung, deren 
Würde jahrhundertelang missachtet worden ist. Das Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland von 1949 ist die erste Staatsver
fassung, in der »die Würde des Menschen« in klassischer Sprache 
in einem Verfassungsartikel, im allerersten, festgeschrieben wor
den ist: Zeugnis der Erfahrung ihrer Verneinung gegenüber ganzen 
Bevölkerungsgruppen. Die Schweizerische Bundesverfassung ist 
die erste Staatsverfassung, in welcher (seit 1992) der »Würde der 
Kreatur« ausdrücklich Rechnung getragen wird: Zeugnis einer 
aktuellen Sorge im Hinblick auf die sich Bahn brechende Gen
technologie und im Wissen um eine zu lange zu wenig kontrolliert 
hingenommene Tierquälerei in der experimentellen Forschung 
und in der Nahrungsbeschaffungsindustrie. 

(1) »Kreatur« - ein mehrdeutiges Wort 

1977 hatten sich fortschrittliche Intellektuelle schwer damit getan, 
ein traditionell religiös verstandenes Bekenntnis als Eingangsfor
mel der Verfassung beizubehalten. 1992 scheint sich keiner von 
ihnen öffentlich dagegen ausgesprochen zu haben, den aus der 
religiösen Tradition stammenden Begriff »Kreatur« neu in die 
Verfassung aufzunehmen. Eine überlieferte religiöse Formulie
rung in einem feierlich abgefassten Eingangsteil einer Staatsver
fassung zu belassen, ist eine Sache, eine religiöse Formulierung neu 
in eine Verfassung einzufügen, eine andere. Mit der Religion 
scheint es sich nicht anders zu verhalten als mit der Natur. Man 
kann sie verabschieden; sie wird auf Umwegen doch immer wie
derkehren. 
Die Schweizerische Bundesverfassung kehrt mit der Wahl des 
Wortes »Kreatur« von der naturalistischen Sprache der französi
schen Menschenrechtserklärung von 1789 (»Les hommes naissent 
libres .. . «) zurück zur kreationistischen Sprache der amerikani
schen Unabhängigkeitserklärung von 1776 (»all men are created 
equal ... «). Diese wird von fundamentalistischen Kreisen in den 
U.S.A. heute ·noch gepflegt und Andersdenkenden gegenüber 
dogmatisch und intolerant vertreten. 
Eine noch deutlichere kreationistische Sprache als die Bundes-
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Verfassung verwenden die Präambeln der neuen Verfassungen der 
Kantone Bern (1993: »in Verantwortung gegenüber der Schöp
fung«) und Appenzell Ausserrhoden (1995: »Wir[ ... ] wollen die 
Schöpfung [ ... ] achten«). - Die Aargauer Kantonsverfassung 
spricht bereits 1980 von der »Würde der Kreatur«, wie die Bun
desverfassung nicht grundsätzlich in der Präambel, sondern 
»punktuell« im Zusammenhang von Lehre und Forschung (Arti
kel 14). 
Man kann die Auffassung vertreten, dass » Kreatur«, ähnlich wie 
das selbst für das grundlegende Wort »Gott« in Anspruch genom
men worden ist und wie es mit Wörtern wie »begnadet« und 
»gesegnet« oder auch »Himmel« gedankenlos und ohne anzustos
sen getan wird, zu jenen Wörtern gehört, für die längst, je nach 
Sprachbenutzer und -kontext, mehrere Lesarten gängig sind. 
» Kreatur«, traditionell ausschliesslich theologisch, nämlich » krea
tionistisch « verstanden, wird auch heute noch »bildungssprach
lich« so gebraucht, gleichzeitig aber auch »in gehobener Sprache« 
nicht weniger selbstverständlich ohne jegliche schöpfungstheore
tische Konnotation als Synonym für »Lebewesen« (Duden 1994). 
Im Englischen ist creature umgangs- und wissenschaftssprachlich 
eine geläufige Bezeichnung für Lebewesen. Robotiker bezeichµen 
wie selbstverständlich ihre Produkte als artificial creatures. 
Doppeldeutigkeiten können in vielen Zusammenhängen zweck
dienlich sein. Sie lassen sich aber auch leicht einseitig manipulieren 
und zu politischen Zwecken missbrauchen. Im Kommentar zur 
Bundesverfassung (Schweizer und Saladin 1995: 60), in dem nicht 
der allgemeine Sprachgebrauch von ,Kreatur<, sondern seine Ver
wendung in Artikel 24novies im Vordergrund steht, wird die reli
giöse Bedeutung »heruntergespielt«. Sie wird nur in einer Fussnote 
angeführt und als geschichtliche bzw. kirchensprachenspezifische 
Verwendung hingestellt: »Anders noch im Kirchenlatein, wo dem 
Begriff ,Kreatur< eine umfassende Bedeutung zukam [ .. .].« Von 
einem Teil der Befürworter des Artikels für Fortpflanzungsmedi
zin und Gentechnologie wurde jedoch das nach wie vor und 
keineswegs blass in kirchenlateinischen Texten in seiner religiösen 
Bedeutung gebrauchte Wort gerade gezielt in den Vordergrund 
gerückt, u. a. mit Zitaten aus der (nicht in Kirchenlatein abge
fassten) Dogmatik des reformierten Theologen Karl Barth 
(1945 /9 3: § 3.r.41), um so für die Annahme des Artikels unter 
Gottgläubigen zu werben.7 
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Eine Abstandnahme vom religiösen Verständnis des Wortes 
»Kreatur« in der Bundesverfassung ist wohlbegründet. Grund
sätzlich gilt für dieses Wort dasselbe, was für die religiöse Ein
gangsformel der Verfassung festgehalten wird. Es darf aus dem 
religiösen Verständnis eines solchen Wortes für die Allgemeinheit 
nicht mehr gefolgert werden, als aus dem weltlichen Verständnis 
desselben Wortes abgeleitet werden kann. Das ist, wenn Lebewe
sen Würde zugeschrieben wird, nicht wenig. 
Wenn einzelne Theologen sich von der Formulierung »die Würde 
der Kreatur« distanzieren, nur weil sie diese anders als die Formel 
»die Würde der Menschen« in der inzwischen mit elektronischen 
Mitteln erschlossenen frühchristlichen Literatur nicht finden, ist 
das ein fundamentalistisches Argument, aus dem nichts Allge
meinverbindliches gefolgert werden kann. Auch von »der Würde 
der Frau« dürfte in jener rasch unter neuplatonischen Einfluss 
geratenen Literatur nicht gerade häufig und ausdrücklich die 
Rede sein. Entscheidend für einen in der Gegenwart verfassten 
Text ist das heutige Fachwissen und der heutige Sprachgebrauch. 
»Kreatur« ist nicht nur ein zwei-, sondern ein mehrdeutiges Wort. 
Es wird auch, und zwar durchaus geläufig, in einer abschätzigen 
Bedeutung gebraucht, speziell für Personen, die sich als charak
terlose und willfährige Werkzeuge anderer erweisen, denen sie als 
Günstlinge verdanken, was sie sind. Kreaturen in diesem negativen 
Sinn des Wortes fehlt gerade, was als Würde begründend ange
sehen wird: Autonomie. Gegen den Verzicht auf das Gottesattri
but »der Allmächtige« in einer revidierten Bundesverfassung und 
die Rückkehr zur schlichten Eingangsformel von alten Bundes
briefen (seit 1332) »Im Namen Gottes« ist eingewandt worden, 
dass die französische Version »Au nom de Dieu« als Fluchwort 
gebräuchlich sei. Vergleichbare Bedenken wegen der abschätzigen 
Verwendung des Wortes »Kreatur« fehlen in der Literatur. 
Wenn für dasselbe Anliegen zwei synonym verwendbare Aus
drücke gegeben sind, wird man den weniger leicht missverständ
lichen und missbräuchlichen Ausdruck vorziehen. Noch mehr gilt: 
Wenn aus zwei unterschiedlichen ontologischen Aussagen in ei
nem politischen Zusammenhang keine unterschiedlichen prakti
schen Folgerungen zu ziehen sind, dann verdient die ontologisch 
zurückhaltendere Formulierung als die weniger fragwürdige und 
eher mehrheitsfähige den Vorzug. Ein sprachlich weniger mehr
deutiges und ontologisch weniger anspruchsvolles Wort wie »Le-
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bewesen« oder »(lebende) Natur« ist in der Verfassung eines welt
lichen Staats dem Ausdruck »Kreatur« vorzuziehen. 
Der Bundesverfassungsentwurf von Kölz und Müller (1984/95: 
Art. 38) verpflichtet den Bund zur Sorge »für ein lebenswertes 
Dasein der Tiere«. Die praktischen Folgerungen, die sich aus dieser 
Formulierung ableiten lassen, decken sich mit denen, die sich aus 
der Anerkennung einer » Würde der Kreatur« ergeben. Ihre Wort
wahl ist auch darum vorzuziehen, weil sie nur den Schutz der Tiere 
explizit mit einem Wert begründet, der sich aus der Annahme 
ergibt, dass Tiere mutmasslich ein für sie selber erfahrbares Ver
hältnis zu ihrem Leben und dessen Qualität haben können. Die 
Begründung des Pflanzenschutzes wird dagegen, den weit unbe
stimmteren Wissensstand respektierend, offen gelassen. 

(2) » Würde« - ein (nicht-linear) skalierbarer Begriff 

Nicht nur »Kreatur«, auch »Würde« ist ein Wort mit einer tradi
tionell religiösen Konnotation. Wer oder was Würde hat (auch 
Institutionen wird Würde zugeschrieben), ist »unantastbar«. Das 
historische Wort dafür ist »heilig«. Wer Würde wie einen relativen 
Wert behandelt, den man veräussern kann, vergreift sich nach Kant 
(178 5: 4.43 5) »gleichsam an der Heiligkeit derselben«. » Würde der 
Kreatur« und »Heiligkeit des Lebens« sind in dieser Hinsicht 
zusammengehörige Begriffe. 
In den französischen Deklarationen werden die Menschenrechte 
als »unveräusserlich und heilig« (1789: inalienables et sacres, 1793: 
sacres et inalienables) erklärt. Nach der norwegischen Verfassung 
Von 18 14 ist die Person des Königs » heilig«, nach der in Schweden 
von 1809 bis 1974 gültigen Verfassung seine Majestät. Nach den 
Verfassungen Belgiens von 18 3 1 und der Niederlande von 198 3 ist 
der König »unverletzlich«. 
Ist etwas, das im angeführten Sinn als »heilig« betrachtet worden 
ist, doch anzutasten, in Notwehr, bei der Unumgänglichkeit eines 
»Tyrannenmordes«, aber auch bei der Pflege von »heiligen Bezir
ken«, sind dafür in traditionellen Gesellschaften besondere Regeln 
und häufig auch besondere Personen vorgesehen. Obwohl die 
entsprechende Handlung in solchen Fällen als rechtlich zulässig 
betrachtet wird, sind für sie doch häufig nachträgliche Reinigungs
riten, Entsühnungs- oder zumindest Kompensationshandlungen 
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vorgesehen.8 In manchen Gesellschaften gilt gleiches für das Töten 
von Tieren. In gewissen Gesellschaften sind vergleichbare Prakti
ken nach Abtreibungen zu beobachten. Nicht alles, was rechtlich 
zulässig ist, ist auch als »natürlich« oder gut zu bewerten. In 
moder.nen weltlichen Gesellschaften fehlt es, wenn nicht an einem 
entsprechenden Bewusstsein, so doch an äquivalenten Praktiken. 
Immerhin muss jemand, der aus Notwehr einen andern Menschen 
getötet hat, auch wenn seine Tat offenkundig berechtigt war und 
dies von niemandem in Zweifel gezogen wird, doch von einem 
Gericht freigesprochen werden. Obschon für diese Bestimmung 
ausschliesslich Sicherheitsgründe angeführt werden, wird sie man
cher Betroffene psychologisch wohl auch noch anders erleben. 
Nach einem bewährten Grundsatz der Gesetzgebungs- und der 
Auslegungslehre ist davon auszugehen, dass im selben Text der
selbe Begriff nicht ganz und gar Verschiedenes bezeichnet. Die 
Begründung der Würde der Menschen mit der Fähigkeit zu einer 
vernünftig überlegten und freien Lebensgestaltung bzw. mit der 
naturgegebenen Veranlagung dazu ergibt jedoch, dass der Begriff 
»Würde« im Bundesverfassungsartikel 24novies, wo im zweiten 
Absatz von der »Menschenwürde« und im dritten von der »Würde 
der Kreatur« die Sprache ist, nicht beide Male den völlig gleichen 
Gehalt haben kann. Aus dem unterschiedlichen Inhalt ergeben sich 
unterschiedliche Folgerungen, die in einem Konfliktfall unter Be
achtung der dafür bereitzustellenden Regelungen problem- und 
situationsbezogen abzuwägen sind (Schweizer und Saladin 1995: 
63, 70). 
Philosophen, die sich an Kant orientieren, plädieren dafür, den 
Würde-Begriff ausschliesslich auf Personen, d. h. faktisch aus
schliesslich auf Menschen anzuwenden. Aber die so attraktive 
Eindeutigkeit von Kants Würde-Begriff hängt mit der allzu
schlichten und nicht hinreichend ausdifferenzierten Ontologie 
seiner metaphysischen Schriften zur Sittenlehre (1785, 1797) zu
sammen. In ihnen geht Kant von nur zwei ontologischen Reichen 
aus: Sachen und Personen. Seine Würde offenbart der Mensch 
gemäss Kant (1785: 6.462) dadurch, dass er sich nicht bloss wie 
eine Sache als Mittel zu verstehen und gebrauchen vermag, son
dern als ein autonomes, auf Ziele ausgerichtetes und solche auch 
setzendes Wesen veranlagt ist, dass er sich »mithin über alle Sachen 
erhebt«. Anders als in den Schriften zur Teleologie (1790: § 75; 
r 9 5 5 ), in denen er die Annahme eines zielgerichteten Verhaltens 



der Lebewesen zugleich für »unentbehrlich« und, wie »man dreist 
sagen kann«, wissenschaftlich unbegreiflich erklärt, übergeht er in 
seinen ethischen Schriften, dass auch Tiere sich über alle blossen 
Sachen erheben, wenn sie sich in ihrem Werden und Wachstum und 
in ihrem Verhalten aus innerer Veranlagung zweckmässig verhal
ten. Die Würde von Lebewesen besteht darin, dass sie mehr als nur 
Sachen sind. 
»Der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen 
Natur« liegt nach Kant (1897: 4.436) in deren Autonomie. Nun ist 
die den Tieren eigene Autonomie mit derjenigen der Menschen 
verwandt, und zwar in dreifacher Hinsicht. Sie geht der spezifisch 
menschlichen Autonomie voraus. Als Vorläufer in der Evolution 
ist sie ( 1) zugleich eine Vorstufe der menschlichen Autonomie und 
ein Vorbild, mit dem die Menschen sich ihre eigene Autonomie 
klar machen können.9 (2) Tiere sind nicht Vorläufer der Menschen 
in der Entwicklungsgeschichte in dem Sinn, dass sie von den 
Menschen abgelöst worden sind. Sie existieren für die Menschen 
auch nicht bloss als »Lebensmittel« weiter, sondern als »Lebens
partner«, die als solche den Wert des menschlichen Lebens ver
mehren und erhöhen. Manche Tiere sind für die Menschen nicht 
nur Nutztiere, sondern auch Begleittiere. Hinzu kommen »sym
biotische« Verhältnisse, über die wir in manchen Beziehungen 
mehr von der Wissenschaft als von der eigenen Alltagserfahrung 
aufgeklärt worden sind. (3) Die Autonomie von Lebewesen ist 
ihrer teleonomischen Ausrichtung nach mit der menschlichen 
Autonomie in einer sie von (allen bisher) künstlich hergestellten 
Maschinen abhebenden Weise vergleichbar. Heidegger (1927: § 4) 
hat (möglicherweise angeregt von lebensphilosophischen Vorstel
lungen) den Menschen als ein Seiendes beschrieben, dem es »in 
seinem Sein um dieses Sein selbst geht«. Analoges gilt für alle 
Lebewesen. Er spricht (1929/30: §§ 56 ff.) in seiner expressiven 
Sprache von einem »wesenhaften Sich-zu-eigen-sein« und von 
einer »Eingenommenheit des Tieres in sich«, freilich »ohne ein 
sogenanntes Selbstbewusstsein oder gar eine Reflexion«. In an
thropologisierender Sprache lässt sich dies auch so formulieren: 
Lebewesen arbeiten, um zu leben; sie leben nicht, um zu arbeiten. 
Vögel beschaffen sich und ihren Jungen Nahrung und bauen 
Nester, um sich das Leben zu erhalten, und nicht umgekehrt. 
Die ausschlaggebende Bedingung für das, was Lebewesen tun, 
ist die Erhaltung des Lebens, wenn nicht ihres eigenen, dann jenes 
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ihrer nächsten Verwandten (vgl. Oparin 1963: 24). Maschinen 
werden dagegen hergestellt, weil sie für die Nahrungsbeschaffung 
oder die Konstruktion von Gebäuden benutzt werden können. Zu 
solchen fremdbestimmten Zwecken werden sie verbessert und 
weiterentwickelt und nicht, weil es ihrer eigenen Weiterexistenz 
förderlich ist. 
Die besondere Würde des Menschen besteht darin, dass er die 
Fähigkeit und in Abhängigkeit von dieser Fähigkeit das Recht hat, 
nur Gesetzen zu gehorchen, denen er nach intersubjektiver Bera
tung seine Zustimmung gegeben hat. Diese Würde hat wie die den 
übrigen Lebewesen eigene Würde eine biologische »Superve
nienzbasis«. Sie ergibt sich aufgrund einer »Naturanlage«. Auch 
die menschliche Fähigkeit und Neigung zur Metaphysik ist nach 
Kant eine »Naturanlage«. 
Naturbedingtheit schliesst qualitative (»spezies-spezifische«) Un
terschiede zwischen den Menschen und den übrigen Lebewesen 
nicht aus. Wenn Autonomie etwas ist, das in Graden und Stufen 
auftritt, dann auch die aus ihr folgende Würde. »Die Würde hat 
ihre verschiedenen Abstufungen« (Schiller 1793: 282).10 Das Ver
hältnis zwischen den Naturanlagen der Lebewesen ist jedoch kein 
unilineares mit einfach festlegbaren Unter- und Überordnungen. 
Statt von »Abstufungen« spricht man daher besser von »Ausge
staltungen«. Man kann solche Ausgestaltungen zum Ausdruck 
bringen, in dem man sich an Redewendungen wie »die [den] 
Lebewesen eigene Würde« oder »die [den] zur Sinneserfahrung 
fähigen Lebewesen eigene Würde« und »die den Menschen eigene 
Würde« hält. 
Manche Philosophen möchten den Begriff » Autonomie« Personen 
vorbehalten, die zu sogenannten »Präferenzen zweiter Stufe« fähig 
sind, indem sie zu ihren Vorste'llungen und Wünschen (»Präferen
zen erster Stufe«) ein evaluatives Verhältnis einzunehmen vermö
gen. Menschen, auf mehreren Stufen gleichzeitig stehend, sind in 
der Lage und auch (sekundär) bestrebt, zu ihren (primären) Be
strebungen wertend Stellung zu nehmen. Menschen sehen sich 
damit in einer Weise mit Handlungsalternativen konfrontiert, 
wie dies von keinem anderen Lebewesen behauptet werden 
kann. Biologisch (d. h. kontingent) bedingt verfügen sie über spe
zies-spezifische mentale Fähigkeiten. Die sie auszeichnenden »hö
heren und neueren« Gehirnstrukturen ermöglichen den Menschen 
nicht bloss zusätzliche, sondern eigentlich neuartige Formen der 
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Informationsverarbeitung und der Verhaltensregulation. Wenn 
nun Menschen »Präferenzen zweiter Stufe« ihrer Mitmenschen 
durchkreuzen, ist dies entsprechend auch kategorial anders zu 
beurteilen als die Durchkreuzung von »Präferenzen erster Stufe« 
bei anderen Lebewesen. Trotz der markanten neurobiologischen 
Strukturverschiedenheit rechtfertigt es jedoch weder der Wortsinn 
noch die Sache, den Begriff »Autonomie« für die besondere, als 
»höherstufig« zu bezeichnende Form der Autonomie, zu der 
Menschen fähig sind, zu reservieren. Man hat im übrigen als 
Philosoph nach wie vor hinreichend Grund, skeptisch zu fragen, 
wie autonom (vulgo frei) die von den Menschen getätigten »Prä
ferenzen zweiter Ordnung« wirklich sind. 
Das Wort »Würde« ist traditionell ein Ausdruck für eine besonders 
hohe Werthaftigkeit. Würde ist entsprechend nicht grenzenlos 
abstufbar. Eine besonders hoch einzustufende Werthaftigkeit ist 
dann gegeben, wenn etwas auf Grund seiner Autonomie einen 
Eigenwert hat. Nun hat sich gezeigt, dass es Formen der Auto
nomie gibt, die sich nicht nur dem Grad, sondern auch der Art 
nach voneinander abheben. Würde wird man bevorzugt, wenn 
nicht ausschliesslich solchen Wesen zuschreiben, ( r) deren auto
nomes Verhalten nicht wie das von Maschinen von vornherein 
ausschliesslich auf fremde Ziele ausgerichtet ist und (2) deren 
l-Ierstellung menschliche Ingenieurkunst und Kontrolle über
steigt. 
Roboter vermögen in einem eng begrenzten Ausmass die Leistun
gen, zu deren Vollzug sie hergestellt worden sind, selber zu regu
lieren. Die »neue KI « gebraucht für sie daher nicht ohne Stolz 
einen Ausdruck, der bislang Lebewesen vorbehalten war: autono
mous agents. Lebewesen sind jedoch immer mehr als nur »auto
nom Handelnde«. Ihre Autonomie erstreckt sich nicht nur auf ihr 
Verhalten, sondern auch auf ihr Werden, auf ihr Wachstum. Le
bewesen werden deshalb als »autopoietische Wesen« bezeichnet. 
Aber nicht nur das . Die Energie für das, was sie tun, beziehen sie 
nicht ausschliesslich aus einer Energiequelle oder einem Energie
speicher, der von den übrigen Bauteilen, aus denen sie bestehen, 
Verschieden und auch ohne weiteres abtrennbar und ersetzbar ist. 
Sie vermögen ihre Energie aus nahezu allen Körperteilen zu be
ziehen, aus denen sie bestehen, z.B. aus den Muskeln, die sie für 
ihre Leistungen einsetzen. Verhalten und Unterhalt des Körpers 
sind nicht voneinander getrennt (Oparin 1963: r8 ff.). Was Lebe-
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wesen tun, das tun sie gegebenenfalls unter Einsatz ihrer sämt
lichen Körperkräfte, »mit Leib und Seele«, wie man sagt. Die ihnen 
eigene Würde hat auch damit zu tun. 
Die menschliche Würde findet nach klassischer Auffassung ihren 
Ausdruck in der »Beherrschung der Triebe durch die moralische 
Kraft«, in der Fähigkeit, sich über Sinnesreize, insbesondere über 
Schmerz und Leid hinwegzusetzen, um eines vernünftigen, vor 
allem eines ethisch vernünftigen Zieles willen (Schiller 1793: 
271 ff.). Aber auch Tiere vermögen einen sinnlich erfahrenen »Af
fekt an seiner Herrschaft zu hindern« zur Verwirklichung eines 
»höher« einstufbaren Ziels, z. B. eines Ziels altruistischer Art wie 
die Brutpflege. Abgesehen davon sind bei den Menschen morali
sche Entscheide und ihre Durchführung nie allein die Leistung 
reiner Vernunft. Neurobiologen sehen sie getragen, genährt und 
motiviert von einer konzertierten Aktion kortikaler und subkor
tikaler Gehirnstrukturen. 
Die Würde des Menschen besteht nicht allein darin, dass er über 
ein Ausmass der Autonomie verfügt, das unter allen Lebewesen 
einzigartig ist. Sie besteht auch darin, dass er deren doch sehr enge 
Grenzen und Bedingungen, die Vorbedingungen mit eingeschlos
sen, die er der Evolution seiner tierischen Vorläufer verdankt, 
kennt. Dazu gehört die Einsicht, dass seine spezifische Autonomie 
nicht in einer schlichten Überlegenheit seines »Geistes« über die 
sinnliche Natur besteht, sondern in einem engen Zusammenspiel 
und Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem, was man traditionell 
als Vernunft, Willen, Gefühl, Sinnlichkeit, Triebhaftigkeit und 
Körperlichkeit auseinanderzuhalten versucht. Eine eindeutige li
neare Rangordnung ist dabei, wie gesagt, nicht möglich. Den 
Menschen zeichnet aus, dass er selber eine (für ihn subjektiv mass
gebende) Rangordnung aufzustellen vermag. Er entscheidet, ob 
das Leben oder etwas Anderes für ihn »der Güter höchstes« ist. 
Die Würde des Menschen besteht weniger darin, dass er geistige 
Werte sinnlichen vorzuziehen vermag, als vielmehr darin, dass er 
selber zu entscheiden vermag, welchen Werten nach seinen Über
legungen der Vorzug zu geben ist. Seine Würde besteht darin, dass 
er zu werten vermag, aber auch darin, dass er sich die Grenzen 
seines Bewertungsvermögens bewusst machen kann. Dazu gehört 
auch das nunmehr neurobiologisch unterbaute Wissen um die 
Verwurzelung und Zurückgebundenheit seiner »Präferenzen 
zweiter Stufe« in »Präferenzen erster Stufe«. In Anbetracht der 



Ambivalenz vieler Entscheidungen und der Unabsehbarkeit ihrer 
Folgen ist eine rationale Entscheidung im übrigen häufig gar nicht 
möglich. 
Als Resultat eines solchen Wertungsprozesses wird man in Be
tracht ziehen, dass eine dergestalt reflexiv evaluierte sinnliche Er
fahrung nicht einfach in jeder Beziehung einer unmittelbaren 
sinnlichen Erfahrung überzuordnen ist. Vieles deutet darauf hin, 
dass Tiere über sinnliche Erfahrungen verfügen, die die mensch
lichen in quantifizierbaren Aspekten übertreffen, etwa was Reich
weite, Stärke, Feinheit, Präzision u. dgl. anbelangt. Es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass es auch qualitative Unterschiede zwischen 
sinnlichen Erfahrungen gibt, die nicht wie die quantifizierbaren 
einander einfach linear unter- oder überzuordnen sind. Eine Be
Urteilung wirkt sich nicht unbedingt nur positiv auf eine zuvor 
Unreflektierte Werterfahrung aus. »Spricht die Seele, so spricht, 
ach! die Seele nicht mehr! « Die nichtmenschlichen Lebewesen 
Zuzuschreibende Würde hat auch zu tun mit der Besonderheit 
einer sinnlichen Erfahrung, für deren Unterstellung wie Hoch
achtung man gute Gründe hat. 
Das Wissen und die Macht, welche die Menschen in diesem Jahr
hundert über die Natur erworben haben, kann man nur doppel
deutig als »ungeheuer« bezeichnen. Wissens- und Einflussbereiche 
sind erschlossen worden, von deren Struktur frühere Generatio
nen keine Vorstellungen hatten. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass 
Naturvorgänge, exemplarisch im Bereich der molekularbiologi
schen Proze·sse und ihrer Wechselwirkungen mit den Verhaltens
formen von Lebewesen und deren Umwelt, von einer Vielfältigkeit 
sein können, für die ein Ausdruck wie »Überkomplexität« ange
zeigt ist. Die Folgen vieler möglich gewordener Eingriffe in die 
Natur sind entsprechend nicht absehbar und technisch nicht be
herrschbar. Das zur Zeit der grossen Erfolge der mechanistisch 
konzipierten Physik propagierte Programm einer »Entzauberung 
der Welt«, nach dem für die Menschen sämtliche Lebensbedin
gungen berechenbar und beherrschbar sind, wenn sie nur wollen 
Und über genügend Zeit und finanzielle Mittel verfügen, hat sich 
als feh!begründet erwiesen. Wie in der Zeit davor haben wir heute 
W-iederum allen Grund, die Natur, die unserer Umwelt und unsere 
eigene, zugleich hochzuachten und zu fürchten. Die dafür ange
messene Losung lautet: »Rückkehr zur Ehrfurcht vor der Natur«. 
Von den in den vergangenen Jahrzehnten wieder aufgekommenen 

1 57 



Parolen »Würde der Kreatur«, »Heiligkeit des Lebens« und »Ehr
furcht vor dem Leben« ist die dritte in begriffsgeschichtlicher 
Hinsicht die am wenigsten theologisch besetzte. Sie wäre den 
beiden anderen Parolen in der Verfassung eines weltlichen Staates 
vorzuziehen. 
Zum Abschluss eine praktische Konsequenz: Wenn Tiere über eine 
Autonomie verfügen, die sie dazu befähigt, Lebensprozesse unter 
Inkaufnahme und Überwindung von Schmerzen und Leiden zu 
regulieren und auch zu regenerieren, dann geziemt es sich, Tiere, 
die Genmanipulationen ausgesetzt worden sind, nicht wie Sachen 
zu »patentieren«. Für Rechtsprivilegien, welche Wissenschaftler 
für ihre nicht nur an, sondern mit Tieren gewonnenen Forschungs
ergebnisse fordern, ist ein Begriff zu suchen, mit dem die Über
windung der alten Zweiteilung sämtlicher Entitäten in Sachen und 
Personen dokumentiert wird. Ein anderes Wort allein genügt 
natürlich nicht. Ein angemessenerer Teil des finanziellen Gewinns 
ist den Tieren zuzusprechen, primär den zu den Experimenten 
verwendeten Tieren, aber auch der Tierwelt als ganzer. Was Tiere 
im einzelnen sind, verdanken sie wie die Menschen der Artenviel
falt der Lebewesen und der Weise, wie die Wüste dieser Erde von 
dieser Artenvielfalt zu einem häuslichen Garten, »ökologisches 
System« genannt, umgewandelt worden ist. Worauf gründet sich 
ein solcher Rechtsanspruch? Darauf, dass, wie gesagt, die Experi
mente nicht nur an den Tieren wie an Sachen vorgenommen 
werden, sondern rriit ihnen, unter Ausnützung ihrer autonomen 
Fähigkeiten nicht nur zur Selbstregulation, sondern auch zur 
Selbstregeneration. 

Anmerkungen 

1 Der revidierte Verfassungsentwurf von 1996 enthält wiederum eine 
Präambel, mit der in zeitgemässer Sprache versucht wird, das gegen
wärtige Staatsverständnis zum Ausdruck zu bringen. Am öffentlichen 
Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf von 199 5 hatten sich über 500 
private Organisationen und 11 ooo Personen beteiligt. Zur Anrufung 
Gottes und zur Präambel hatten sich nahezu roo Parteien und Partei
sektionen und über 6 400 Privatpersonen geäussert. 

2 Dr. Christoph Frei und Dr. Roland Kley danke ich für die Hilfe bei der 
Beschaffung der verschiedensten Verfassungspräambeln der Vergan-



genheit und der Gegenwart, aus der Schweiz und der ganzen Welt, und 
für manche Interpretationshilfe. Dr. Bernhard Truffe1; Leiter des 
Staatsarchivs des Kantons Wallis in Sitten, danke ich für die Anferti
gung von Kopien der sich wandelnden Verfassungspräambeln von 
Republik und Kanton Wallis im 19.Jahrhundert. 
Die Hervorhebung durch Kursivsetzung ist in diesen und in den 
folgenden Zitaten hinzugefügt. 

4 Mit der irischen Verfassung hat die schweizerische etwas Anderes 
gemeinsam. Die irische Verfassung ist die erste, in der von der » Würde 
des [menschlichen] Individuums« die Rede ist, die schweizerische die 
erste, die von der »Würde der Kreatur« spricht. Dazu mehr im 3. Teil. 
Rückständigkeit und Fortschrittlichkeit gehen oft Verbindungen ein, 
die nicht den allgemeinen Erwartungen entsprechen. 
Sucht man in schweizerischen Dokumenten nach etwas wenigstens 
entfernt Vergleichbarem, findet man es in der zweiten Strophe des 
»Schweizerpsalms«, der seit 1961 als Landeshymne gesungen wird. 
Dort wird der im Abendglühn Daherkommende und im Sternenmeer 
zu Findende als »Menschenfreundlicher, Liebender« angesprochen. 

6 Dies gilt nur für die allem Anschein nach ältere englische Version. Die 
japanische Version (nach der Übersetzung von Llompart 1983: 295) 
lässt nicht unbestimmt, wem die Verantwortung über die eigene Nation 
hinaus gilt: »Wir glauben, dass sich keine Nation nur ihren eigenen 
Anliegen widmen und die anderen Nationen unbeachtet lassen darf.« 

7 Dr. Alois Rust danke ich für eine entsprechende Mitteilung. Er hat mir 
in freundlicher Weise auch seine (für die folgenden Überlegungen 
wichtige) Auffassung von der Besonderheit der Autonomie und damit 
der Würde der Menschen brieflich zukommen lassen. 

8 In Schillers Schauspiel hinterlegt Wilhelm Tell nach dem Tyrannen
mord die Mordwaffe »an heiliger Stätte« . Nach der Sage hat er später 
sein Leben bei der Rettung eines Kindes aus einem Wildbach (»kom
pensatorisch«) geopfert. 

9 Vergleiche dazu die prägnanten Formulierungen Karl Barths (194r 
198 f.), die auch unabhängig von ihrem kreationistischen Rahmen Be
stand haben. 

10 Schiller bezieht sich ausschliesslich auf Abstufungen der menschlichen 
Würde. Von einer Würde nichtmenschlicher Lebewesen findet sich in 
seiner Schrift Über Anmut und Würde nichts. Dennoch bleibt sie für 
das überlieferte Verständnis des Würde-Begriffs aufschlussreich. 
Würde hat nicht nur eine ethische, sondern auch eine ästhetische 
Dimension. 
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II 

Europa - ein kulturell konstituierter 
Kontinent? Europäische Identität und 

Universalität auf dem Prüfstand 

He de Europe pros oudamon phanere esti 
ginoskomene 
Von Europa weiss offenbar niemand Genaues. 
Herodotos (um 430 v. Chr.) 





6. Wo verlaufen Europas Grenzen? 

Europa lässt sich nicht kulturtypologisch definieren. Zu keiner Zeit 
Waren seine konventionellen geographischen Grenzen auf ihrer 
ganzen Länge zugleich politische, wirtschaftliche, ethnische, 
sprachliche, weltanschauliche, kurz: kulturelle Grenzen welcher 
Art auch immer. Europa lässt sich auch nicht axiologisch (wert
theoretisch) definieren. Die menschlichen Wertvorstellungen bil
den kein harmonisches und hierarchisch geordnetes Ganzes. Es 
überrascht daher nicht, dass man in komplexen Gesellschaften 
Wie der europäischen und der chinesischen nicht nur vergleichbare 
Wertvorstellungen findet, sondern auch vergleichbare Wertkon
flikte und vergleichbar variierende Prioritätensetzungen. 
Eine Definition Europas ist juristisch und desgleichen kultur
geschichtlich bzw. ereignisgeschichtlich möglich. Zu Europa als 
juristisch definiertem Gebiet zählen die Staaten, welche denselben 
»europäischen« Rechtskonventionen beigetreten sind und deren 
Einhaltung dem Urteil derselben »europäischen« Gerichte unter
stellen. In kulturgeschichtlicher Hinsicht kann man Europa als den 
Erdteil definieren, der (a) von der Antike bis zur Neuzeit von der 
Verbindung zwischen griechisch-römischer Antike und Christen
tum geprägt und (b) im Verlauf des Mittelalters und der Neuzeit 
nicht (wie der östliche und südliche Mittelmeerraum) dauerhaft 
islamisiert worden ist. Mit einer solchen ereignisgeschichtlichen 
Definition kommt man mit verhältnismässig geringfügigen Ab
strichen und Aufrundungen zu dem Gebiet, das auch von den 
konventionellen geographischen Grenzen umschlossen wird. 
Die annähernde Deckungsgleichheit der vorgeschlagenen kultur
geschichtlichen mit der konventionellen geographischen Definition 
darf jedoch nicht der Illusion Vorschub leisten, dass man mit ihr die 
kulturelle Herkunft Europas und den Verlauf seiner Kulturge
schichte hinreichend bestimmt hat. Bedeutende Komponenten 
der europäischen Kultur haben ihre Wurzeln ausserhalb Europas, 
so selbst die definitorisch gewordene Synthese von hellenistischen 
und biblischen Welt- und Wertvorstellungen. Im 'Verlauf der neue
ren Entwicklung haben sich Wissenschaft und Technologie nicht 
b_loss von den Fundamenten, die ihr in Griechenland gelegt worden 
sind, abgehoben. Sie haben diese auch nach einer jahrhundertelang 



anhaltenden Erfolgsgeschichte in philosophisch zentralen Punkten 
als unhaltbar und in die Irre führend enthüllt. 

r. Herodots Problem 

Die Frage nach einer Definition Europas im wörtlichen Sinn von 
»Begrenzung« stellt sich am akutesten und aktuellsten in den 
neuen europäischen Institutionen. Diese haben zu entscheiden, 
welche Staaten für eine Mitgliedschaft in Betracht kommen. In 
einem solchen Zusammenhang berichtete die Neue Zürcher Zei
tung am 8. Mai 1992 aus dem Strassburger Europarat: »Die unge
löste Hauptfrage ist nach wie vor, bis wohin Europa sich er
streckt.« Statt »nach wie vor« hätte der Berichterstatter ebensogut 
»seit eh und je« oder »seit von Europa als einem Erdteil gesprochen 
wird« schreiben können. Bereits Herodotos beginnt nämlich im 
5.Jahrhundert vor der »europäischen« Zeitrechnung den Ab
schnitt über Europa in seinen »Geschichten« mit dem Bekenntnis: 
»Von Europa weiss offenbar niemand Genaues.«1 

Es fehlt allerdings heute nicht mehr an geographischem Wissen. 
Die Willkürlichkeit der konventionellen Grenzen des europäi
schen Subkontinents sind offenkundig, vor allem im Osten: in 
der Ägäis und in der Russischen Föderation vom Schwarzen 
Meer im Süden bis zum Weissen Meer im Norden. 
In der Ägäis verläuft die Grenze entlang der »kleinasiatischen« 
Küste nach ethnischen Kriterien, die ihre Eindeutigkeit erst da
durch erlangten, dass im »Frieden von Lausanne« 1923 beschlos
sen wurde, die zuvor auf griechischer wie türkischer Seite gewalt
sam begonnene »ethnische Entmischung« unter der Leitung des 
Völkerbundes mit friedlichen Mitteln etappenweise ( oder soll man 
sagen: schubweise?) zu Ende zu führen. Betroffen von diesem 
Bevölkerungsaustausch grossen Massstabes waren gegen 600 ooo 
Türken (hauptsächlich aus Thrakien) und 1,5 Millionen Griechen 
(hauptsächlich aus der Gegend von Smyrna / Izmir). Die aus 
»Kleinasien« weggeführten Hellenen waren dort, in ihrer und in 
türkischer Sprache: in Anatolien, d. h. im »Morgenland«, seit 
3000 Jahren ansässig gewesen. Nicht unabhängig von der multi
kulturellen Umgebung, in der sie lebten, hatten sie die Anfänge der 
griechischen Philosophie und Wissenschaft gelegt, von denen 
heute die gesamte Erde zehrt. Nach der wahrscheinlichsten Hypo-
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these stammte Homer aus Smyrna, Homer, der von den Huma
nisten der Renaissance als »Vater der abendländischen Kultur« 
Verehrt worden war. Obwohl nur gerade siebzig Jahre zurück
liegend, scheinen die Wunden dieser allein nach ethnischen Krite
rien vorgenommenen Umsiedlung weitgehend vernarbt zu sein. 
Im übrigen Europa wissen, trotz schauderhafter Aktualität, nur 
noch Historiker davon. 
In Russland wurde die Grenze - erst in der Neuzeit - zusehends 
nach Osten verschoben, zuerst vom Don (dem griechischen Ta
nais) an die Volga und schliesslich bis zum Ural. Auch bei dieser 
Grenzverschiebung gaben ethnische und politische Machtverhält
nisse den Ausschlag. 
Natürliche Kontinentalgrenzen wären Ozeane, genauer mittel
ozeanische Plattengräben im Erdmantel. Selbst das Mittelmeer 
ist in geologischer Hinsicht keine eigentliche Kontinentalgrenze. 
Schon gar nicht eignet es sich als Kontinentalsperre, weder für 
Flora und Fauna noch für die Humanität, weder demographisch 
noch kulturell. An der engsten Stelle, bei Gibraltar, beträgt die 
Distanz zwischen Afrika und Europa weniger als die Hälfte 
(14 km) der Entfernung Englands vom europäischen Festland 
(32 km).2 
~oviel zur geologisch-geographischen Infrastruktur Europas. Sie 
ist für die kulturelle Einheit Europas nicht entscheidend, sondern 
nur von symbolischer Bedeutung. 
»Ent-scheidend« ist etwas anderes, das wenig Beachtung findet, 
obwohl es gleicherweise für Staaten, binnenstaat!iche und supra
nationale Regionen gilt. Europa ist dafür geradezu ein Schulbei
spiel: ökonomische, politische, ethnische, sprachliche, religiöse, 
kurz: Kulturbereichsgrenzen welcher Art auch immer decken sich 
in der Regel weder dauerhaft noch auf der ganzen Linie. Popu
lationen (Ethnien, alias »Rassen«), Staaten, Wirtschaftszonen, 
Sprachfamilien, Religionsgemeinschaften, Wertegemeinschaften 
Usf. sind weder koextensiv noch kovariabel. Sie haben weder 
den gleichen Umfang noch wandeln sie sich gleichmässig. Sie 
\Virken zwar aufeinander ein und färben aufeinander ab, jedoch 
selten unisono und im selben Takt. Ihre je besonderen Randbe
dingungen und Zielsetzungen sind zu verschieden für eine stabile 
symmetrische Ausbreitung und einen konformen Wandel. 
Zu keiner Zeit, seit von Europa als von einem eigenen Erdteil die 
Rede ist, seit gut 2600 Jahren, waren die Grenzen, die man ihm zog, 



auf der ganzen Linie zugleich ethnische, politische, wirtschaft
liche, sprachliche, religiöse, wertethische, nochmals kurz: kultu
relle Grenzen welcher Art auch immer. 1962, vor nicht einmal 
einem halben Jahrhundert, nach der Entlassung der letzten fran
zösischen Kolonie in Nordafrika (Algerien) in die Unabhängig
keit, wurde das Mittelmeer zum ersten Mal in der Geschichte 
überhaupt auf seiner Gesamtlänge zu einer Staatengrenze -
wenn man von den kleinen spanischen Enklaven mit rechtlichem 
Sonderstatus an der nordafrikanischen Küste, Ceuta und Melilla, 
und im Osten vom zweigeteilten Zypern, seinerseits geo- und 
demographisch ein Sonderfall, absieht. 
Auf Ausnahmen dieser Grössenordnung ist man längst in allen 
Wissenschaften, in den »exakten« wie in den »humanen« gefasst. 
Sie sind kaum der Erwähnung wert. Etwas anderes ist beachtens
werter. Das demographische und das wirtschaftliche Gefälle zwi
schen dem Nord- und dem Südufer des Mittelmeers ist von einem 
Ausmass, dass niemand ernsthaft erwarten kann, dass die noch 
immer jungen staatlichen Grenzziehungen sich fortdauernd auch 
als dichte ethnische, sprachliche und religiöse Barrieren halten 
lassen. Die beiden ersten grossen Besiedlungswellen, die in histo
rischen Zeiten von Nordafrika ausgingen, die phönikisch-kartha
gische und die arabisch-islamische, waren für Europa mit einem 
unschätzbaren Kulturtransfer verbunden. M utatis mutandis ( viele 
am europäischen Ufer glauben schlicht: »mit umgekehrten Vor
zeichen«) wird das auch bei der bereits angelaufenen dritten Ein
wanderungsbewegung so sein. 
In Europa werden nicht homogen, aber doch überwiegend (zu 
annähernd 9 5 % ) indoeuropäische Sprachen gesprochen. Aber wie 
es der Name der Sprachfamilie anzeigt, wurde sie schon lange vor 
ihrer weltweiten Verbreitung im Kolonialzeitalter auch auf dem 
indischen Subkontinent heimisch: in Sri Lanka im Indischen 
Ozean im -3.Jahrhundert, in Island im Nordatlantik dagegen 
erst vom 8.Jahrhundert an. Als Ursprungsland des Proto-Indo
europäischen wird heute Anatolien betrachtet.3 Von dort aus ver
breitete es sich zusammen mit Ackerbau und Tierzucht nach 
Griechenland und dem Balkan. Anatolien ist nach dieser Hypo
these für Europa das Ursprungsgebiet für die beiden grössten 
kulturellen Revolutionen in der Geschichte der Menschheit 
nach dem Spracherwerb und dem Erwerb von Handwerkzeug 
geworden, für die »neolithische« Revolution der Domestikation 



von Pflanzen und Tieren und die »zivilisatorisch« genannte Re
volution, die mit dem Aufkommen von Stadt- und Schriftkulturen 
einherging. 
Anstelle der indoeuropäischen Sprachen wird heute in ihrem Ur
sprungsgebiet (vom Kurdischen abgesehen) eine altsibirische Spra
che, Türkisch, gesprochen. Die Ausbreitung des Indoeuropäischen 
in den Iran und von dort nach Südasien wird mit der Umwandlung 
der mit Sesshaftigkeit gekoppelten Landwirtschaft in eine noma
dische Herdenwirtschaft in den heutigen südnissischen Steppen in 
Verbindung gebracht. Eine klare Unterteilung der indoeuropäi
schen Sprachen in eine östliche und eine westliche Gruppe ist 
jedoch weder entlang der konventionellen Grenzen Europas 
noch entlang der konfessionellen Grenze zwischen Ost- und West
europa möglich. Nach der mittlerweile wieder aufgegebenen Un
terteilung der indoeuropäischen Sprachfamilie in östliche Satem
und westliche Kentumsprachen gehören Griechisch und Illyrisch 
Zum Westen, Albanisch und Baltisch dagegen zum Osten. Von der 
Lautverschiebung, die zur Unterteilung in Satem- und Kentum
sprachen geführt hatte, wird heute angenommen, dass sie nicht 
nach der Stammbaumtheorie genetisch zu erklären ist, sondern 
nach der Wellentheorie des Sprachwandels auf Diffusion zwischen 
benachbarten Sprachgruppen zurückzuführen ist. Danach hatte 
sich diese Lautverschiebung von der Mitte des indoeuropäischen 
Sprachgebietes her ausgebreitet, ohne seine Peripherie im Osten 
(»Tocharisch« in Xinjiang) und im Westen (von Griechenland bis 
Skandinavien) je zu erreichen. 
Benachbarte Kulturen wirken fortwährend aufeinander ein, mit 
Absicht oder unwillkürlich, bewusst oder unbemerkt. Unver
Wischte Grenzziehungen zwischen Kulturen sind gewöhnlich 
auf nicht allzuweit zurückliegende Wanderbewegungen zurück
zuführen. Denn wer zu handeln oder zu verhandeln hat, versucht 
sich verständlich zu machen. So passt er sich in dem, was er mitteilt 
Und wie er es mitteilt, dem Kommunikationspartner an. Wer jedem 
Kontakt aus dem Wege gehen möchte, muss sich gerade darum mit 
den andern befassen, um von ihnen nicht überrascht zu werden. 
'Wer die andern als Rivalen betrachtet, treibt Spionage. Er macht 
sich kundig, um mit den andern gleichzuziehen oder sie gegebe
nenfalls mit ihren eigenen Strategien und Waffen zu schlagen. 
Besiegen kann man nur, was man kennt und womit man sich 
einlässt. 



Es ist heuristisch überaus fruchtbar, die Sprachgeschichte als 
Schulbeispiel für die Bahnen der Kulturgeschichte zu nehmen. 
Zweierlei wird man sich als Kulturphilosoph, der seine Lehre in 
der Sprachwissenschaft verbracht hat, ganz besonders merken: 
(r) Nachbarschaftsbeziehungen überlagern die Verwandtschafts
beziehungen - häufig so weit, dass diese nicht mehr zu rekonstru
ieren sind. (2) Ein Ende der Geschichte ist nicht abzusehen. Zu
mindest die Sprachen wandeln sich noch und noch. 
Die fluktuierenden - variierenden Grenzen der einzelnen Phäno
menbereiche, von denen Kulturen leben, sind ein erster Anhalts
punkt dafür, dass menschliche Kulturen nicht einfach homogene, 
kompakte, in sich geschlossene und diskret voneinander abgeho
bene Einheiten sind. Statt mit der Rede von »Kulturkreisen« 
solche romantischen Einheits- und Ganzheitsvorstellungen nahe
zulegen, hält man sich darum besser an offenere Ausdrücke wie 
»Kulturgebiete«, »Kulturregionen« oder »Kulturareale«. 
Die häufige Verschiebung der Zentren und die chronisch neu 
auftretende Rivalität um den Anspruch, Zentrum zu sein, sind 
ein zweites Indiz. Zur Charakterisierung von Kulturen kann man 
in der Regel nicht von einem einzigen prototypischen Kerngebiet 
ausgehen, so als ob es für sie, wenn kein kompaktes Ausbreitungs
gebiet, so doch wenigstens so etwas wie einen in sich kompakten 
imaginären Idealtypus geben würde. In keinem der grossen Kul
turgebiete dieser Erde vermochte sich ein einzelner Ort über 
sämtliche Epochen hinweg kontinuierlich als »Kulturhauptstadt« 
zu behaupten, weder im Westen der Alten Welt noch in Süd- und 
Ostasien (Indien und China). 
»Alles hat seine Zeit« schreibt der Prediger. »Alles hat auch seinen 
Ort« ist man kulturgeographisch geneigt zu variieren. Zu den 
Ortsverhältnissen, die für kulturgeschichtliche Entwicklungen be
deutsam sind, gehört in erster Linie das Umfeld. Die Geburt der 
klassischen griechischen Kultur ist ohne die Nachbarschaft zu den 
Stadt- und Schriftkulturen im »Fruchtbaren Halbmond« von Me
sopotamien über Syrien bis nach Ägypten nicht erklärbar, der 
römische Staat nicht ohne den Kontakt mit »Grossgriechenland« 
im heutigen Süditalien und Karthago, dem Rivalen im westlichen 
Mittelmeer. 
In Europa hat sich die Tradition, die kulturelle Vielfalt im Zusam
menhang mit der reichen geographischen Gliederung durch Ge
birgsketten und Halbinseln zu sehen, über die extrem ganzheits-



philosophischen »Boden-Spekulationen« in der ersten Hälfte die
ses Jahrhunderts hinweg in massvollen Worten erhalten. Aber aus 
der Nähe betrachtet scheint die eigene Vielfalt immer als etwas 
Besonderes. Die Vielfalt fremder Kulturen verblasst mit zuneh
mender Feme und Fremdheit. Die gebirgige Gliederung Europas 
war jedenfalls kein Hindernis für die Wanderung der Völker in der 
Spätantike und für die Mobilität der Gelehrten im Mittelalter. 
Menschen sind so beschaffen, dass Hindernisse sie gerade zu deren 
Überwindung reizen. Menschen wollen herausfinden, was sich 
jenseits eines Waldes, eines Gebirges, eines Meeres, kurz: »hinter 
dem Horizont« befindet. Massgebend ist für den Menschen we
niger seine natürliche Umwelt als solche, sondern wie er aufgrund 
seiner eigenen biologischen Natur mit ihr umzugehen weiss, nicht 
so nischengebunden, wie es Zoologen von anderen Arten her 
vertraut ist, und nicht so rücksichtsvoll, wie es Ökologen gerne 
hätten. 
Enge und Weite, Abgeschlossenheit und Offenheit, Klein- und 
Grossräumigkeit sind wohl kaum die stärksten und auch nicht die 
fundamentalsten Faktoren, die eine Kultur prägen. Sie sind nicht 
einmal der allgemeinste und formalste räumliche Faktor, der für 
kulturelle Variation eine Rolle spielt. Dies ist vielmehr die Entfer
nung an sich, etwas, das es überall gibt. Distanz genügt, um sich 
distanziert zu geben, um sich regional zu identifizieren und von 
andern abzusondern. Zwischen Wien, Prag und Budapest gibt es 
kaum geographische Verkehrshindernisse, noch weniger zwischen 
Dresden, Berlin und Hamburg und nochmals weniger zwischen 
der nördlichen Hauptstadt Beijing, der südlichen Hauptstadt Nan
jing und der Wirtschaftsmetropole Shanghai. Dennoch kommt es 
ständig und nach jeder Angleichung von neuem zu Abhebungen 
und lokalen Nuancierungen. 
Ein Exerzierfeld zum Studium intrakultureller Variabilität sind die 
Dialekt- und Soziolekt-Forschungen in der Sprachwissenschaft 
der vergangenen Jahrzehnte. Zur kommunikativen Kompetenz 
der Menschen gehört es, dass sie sich in Abhängigkeit von der 
eigenen Position, derjenigen der Adressaten und dem Gegenstand 
der Rede unterschiedlich auszudrücken verstehen, mit einem 
Wechselnden Register oder in einem wechselnden Stil. 
Eine ganze Reihe der Faktoren, welche die Variation in Sprachen 
und Kulturen bestimmen, sind nicht kulturspezifischer, sondern 
transkultureller Art. Sie bewirken, dass sich über Zivilisations-
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grenzen hinweg typologisch ähnliche Kulturerscheinungen ab
zeichnen. Solche Faktoren sind in markanter Weise Lebensalter, 
Geschlecht und der erwähnte Nähe/Ferne-G~gensatz (Nachbar
schaft-vs. Fremde). In komplexen Gesellschaften (»Hochkulturen« 
genannt) kommen weitere Faktoren hinzu: der Stadt/Land-Ge
gensatz, die Aufspaltung in Wirtschaftssektoren, Berufsgruppen 
und gesellschaftliche Schichten und, nur teilweise parallel dazu 
verlaufend, der Unterschied zwischen gebildet und ungebildet. 
Die partikulären gesellschaftlichen Gruppierungen, die sich daraus 
ergeben, haben oft über die Grenzen ihrer Kulturen Welt- und 
Wertvorstellungen gemeinsam, mit denen sie sich von den übrigen 
Segmenten des Kulturgebiets, dem sie sich doch immer auch zuge
hörig fühlen, abheben. »Leute vom Land« in Ostasien und in 
Westeuropa dürften Wertvorstellungen haben, die sie miteinander 
teilen, nicht aber mit den Grossstadtbewohnern in ihrer jeweiligen 
Kultur. 
Von den kulturellen Erscheinungen, die von nationalistischen und 
kulturalistischen Gruppierungen zu Identifikationsmarken erho
ben werden, stellt sich bei unvoreingenommener Überprüfung 
allermeistens heraus, dass sie gar nicht für das entsprechende 
Land und schon gar nicht für einen ganzen Kontinent in dem 
Sinn spezifisch sind, dass sie durchgängig von allen Angehörigen 
des jeweiligen Territoriums gepflegt werden, ausschliesslich von 
ihnen und von keinen Angehörigen eines andern Landstrichs oder 
Erdteils. 

2. Die Antwort der europäischen Institutionen: 

Grundwerte als Grenzwerte 

Allen offenkundigen Schwierigkeiten zum Trotz, ganze Erdteile 
als homogene Einheiten nachweisen zu können, ist heute viel von 
»westlichen Werten« auf der einen Seite des Globus und von 
»asiatischen Werten« auf der Gegenseite die Rede. So ist auch in 
den europäischen Institutionen für eine Mitgliedschaft nicht nur 
ein geographisches Kriterium, sondern ebenso ein axiologisches 
entscheidend, die Einhaltung von vereinbarten Grundwerten.4 

Lassen sich aber so etwas wie europäische und asiatische Werte 
überhaupt klar auseinanderhalten? Die Kataloge, die man für beide 
Seiten vorgesetzt bekommt, nehmen sich dürftig aus. Als asiatische 
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Werte führt einer der Bewunderer Chinas (keineswegs von Asien 
insgesamt), Heinrich von Pierer aus dem Vorstand eines multina
tionalen Industrieunternehmens, in einem Zeit- Interview vom 
7.April 1995 an: Familienzusammenhalt, Bildung, Fleiss, Diszi
plin, Konsens und Gemeinsinn. Das sind keine Werte, mit denen 
man beim Aufsuchen der polaren Gegensätze zu einer Liste »ty
pisch westlicher Werte« kommen kann. Es sind samt und sonders 
Werte, die man auch in westlichen Gesellschaften findet, einmal 
mehr und einmal weniger gepflegt. Es ist auch nicht so, dass 
einzelne dieser Werte nur in Europa, meist mit einer Dosis Süffi
sanz, als »sekundäre Tugenden« eingestuft werden. Von chinesi
schen Tugendlehrern, den hervorragendsten, werden die in einer 
Durchschnittsgesellschaft vorherrschenden Werthierarchien nicht 
weniger radikal und sarkastisch umgestürzt. 
Man kann auch nicht ohne Irreleitung behaupten, in Asien domi
nierten prämoderne, in Europa und Amerika moderne Werte. 
Bildung ist ein Wert, der in Asien seit der Achsenzeit bis zur 
Zeit der europäischen Aufklärung stetiger und in breiteren Kreisen 
hochgehalten worden ist als in Europa, in Japan auch im r9. Jahr
hundert und bis heute. Als Heinrich Schliemann r 8 6 5, drei Jahre 
vor seiner Entdeckung Trojas und nur zwölf Jahre nach der Wie
deröffnung des Landes, nach Japan reiste, hielt er in einer Bilanz 
fest, dass die Schulbildung dort »allgemeiner als bei den zivilisier
ten Nationen Europas« sei.5 

Kulturtheoretisch und werttheoretisch besonders ertragreich ist in 
unserem Zusammenhang eine eingehendere Betrachtung der Fa
milienbindung. Family values werden im Westen von konserva
tiven Politikerinnen und Politikern mit besonderem Eifer in Er
innerung gerufen. Umgekehrt glauben Durchschnittsintellektuelle 
noch immer, dass die Familienbindung in traditionellen chinesi
schen Kreisen einen Rang einnimmt, der dem modernen euro
päischen Rechtsverständnis fremd sei. 
Familienloyalität kann mit zweierlei in Konflikt geraten, mit der 
moralischen Überzeugung der Einzelnen und mit der Aufgabe der 
staatlichen Institutionen, für gleiches Recht für alle zu sorgen. Ein 
solcher Wertkonflikt ist in der Tradition einer anthropologisch 
fundierten Moralphilosophie wie der chinesischen, die in keinem 
Kasus von der Natur des Menschen, seiner natürlichen psychischen 
Veranlagung und seiner Sozialstruktur absieht, vorprogrammiert. 
Es gehört zum Kernbestand der Moralphilosophie von Menzius 
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(372-281), dem nach dem Schulbegründer bedeutendsten konfu
zianischen Ethiker, dass ein moralisches Subjekt, »ein wahrer 
Kerl«, notfalls »seinen Weg alleine geht«. Gemeint ist in erster 
Linie die Fähigkeit und der Mut zu einer Abstandnahme von der 
öffentlichen Meinung, von Gesellschaft und Staat. Eine so starke 
Auffassung (und Formulierung) hat natürlich auch Auswirkungen 
auf die offizielle Familienmoral. Ein wahrer Kerl klagt seinen Vater, 
der ein Unrecht begangen hat, nicht in der Öffentlichkeit und vor 
Gericht an, im Gegenteil, dort deckt er ihn. So will es die Sitte. Er 
macht ihm nur privat Vorhaltungen. Berühmt ist in der chinesi
schen Literatur die Geschichte des »Aufrechten Gong«, der seinen 
Vater, der ein Schaf gestohlen hatte, verklagte und daraufhin zum 
Tode verurteilt wurde, weil er sich pietätlos verhalten hätte. 6 

Die Geschichte vom »Aufrechten Gong« eignet sich als Paradebei
spiel für eine bewährte kulturwissenschaftliche Faustregel, nach 
der etwas, das in einer Kultur besonders stark ausgeprägt ist, sich 
zumindest ansatzweise auch in vielen anderen Kulturen finden 
lässt. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Reichweite dieser 
Regel an der ohnehin revisionsbedürftigen Grenze zwischen prä
modernen und modernen Gesellschaften nicht haltmacht. Auch 
nach gängiger europäischer Rechtsauffassung haben die nächsten 
Verwandten, insbesondere in gerader Linie, ja selbst Verschwä
gerte und Verlobte von Beschuldigten, ein Zeugnisverweigerungs
recht.7 Vor dem Gesetz sind alle gleich, aber nicht ohne Rücksicht 
auf ihre familiären Verhältnisse. Dem Allgemeinwohl, dem ober
sten Gesetz eines Rechtsstaates, ist offenbar am besten gedient, 
wenn ihm das Familienwohl in einem beschränkten, aber doch 
eklatanten Ausmass vorangestellt wird. Dies ist das Eine. 
Ein Zweites ist, dass der Wertkonflikt, für den die Geschichte des 
»Aufrechten Gong« in der chinesischen Literatur als Exempel 
dient, ein besonders starker Beleg dafür ist, dass dasjenige, was 
Kulturen wie »die europäische« und »die chinesische« unterschei
det, nicht einfach und auf der ganzen Linie in unterschiedlichen 
Grundwertvorstellungen, ja nicht einmal durchgängig in unter
schiedlichen Gewichtungen von Werten besteht. Die Grenzen 
zwischen unterschiedlichen Wertvorstellungen und Wertgewich
tungen verlaufen nicht entlang der Grenzen von Kulturen, wenn 
von solchen in Anbetracht der fliessenden Übergänge und Über
lappungen überhaupt die Rede sein kann. Sie verlaufen vielmehr 
kreuz und quer zu ihnen. 



Das ist nicht anders zu erwarten, wenn die Werte, von denen wir 
als Menschen uns angesprochen fühlen, sich wechselseitig behin
dern, sobald wir versuchen, jeden von ihnen optimal zu pflegen. 
Werte lassen sich nicht einfach linear in einer hierarchischen Struk
tur einander harmonisch unter- oder nebenordnen. Sie bilden ein 
heterarchisches Netzwerk voller Spannungen und unsteter Domi
nanzverhältnisse. 
D er Konflikt zwischen Familienwohl und Allgemeinwohl ist nicht 
ein Wertestreit, der sich erst einstellt, wenn Europäer und Chine
sen miteinander zu tun haben. Er ist vielmehr schon innerhalb der 
hochentwickelten chinesischen Moralphilosophie als ein Schul
streit zwischen den Konfuzianern und den sogenannten Legalisten 
auszumachen, ähnlich wie er in Europa bis in die allerjüngste 
Gegenwart hinein als Schulbeispiel für einen moralischen Konflikt 
dient - in der individualistischsten aller Philosophien, im Existen
zialismus. Es ist kein Streit, der allein für prämoderne Gesell
schaften »typisch« ist. 
In der europäischen Tradition gibt es zwei prominente literarische 
Stellen zum Konflikt zwischen Pietät der Familie gegenüber und 
Pflichten dem Allgemeinwohl gegenüber, eine antike und eine 
moderne: Antigone, die sich für die Pietät ihrem verstorbenen 
Bruder gegenüber entscheidet und gegen eine königliche Verord
nung, und das von Sartre diskutierte Dilemma eines jungen Man
nes, der zu wählen hat zwischen der Pflege seiner alterskranken 
Mutter und dem Freiheitskampf in der Resistance.8 
In der chinesischen Literatur gibt es eine umittelbare Parallele zu 
Sartres Dilemma. Zur Diskussion steht dort ein Mann aus dem 
Heimatstaat von Konfuzius, der sich aus drei Schlachten davon
machte, um zu Hause für seinen alten Vater zu sorgen. Konfuzius 
empfahl ihn daraufhin wegen seiner modellhaften Pietät für ein 
hohes Staatsamt. 
Wenn sich Kulturen nicht durch exklusive Wertvorstellungen un
terscheiden und wenn sich dieselben Unterschiede in der Rang
ordnung der Werte, die man bei einer ersten Zuwendung so gerne 
glaubt zwischen den Kulturen ausmachen zu können, innerhalb 
der Kulturen selber finden, zwischen verschiedenen Regionen, 
Zeiten, Strömungen und konkreten Ausgestaltungen ein und der
selben komplexen Kultur, lassen sich dann wenigstens im Umgang 
mit den unausweichlichen Wertkonflikten Besonderheiten ausma
chen ? Die Antwort lautet: Mit Nuancen, für die es keine logische, 
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keine ontologische und auch keine kulturspezifische Notwendig
keit gibt und die für Europäer (zumindest, wenn man sich an den 
eben zitierten Wertkonflikt zwischen Familien- und Allgemein
wohl hält) ernüchternd sind, ja! 
Ein Vergleich von Sartres Dilemma mit den chinesischen Parallelen 
ergibt, dass Sartre anders als die chinesischen Moraltheoretiker 
sich rasch mit der Feststellung einer anscheinend rational nicht 
weiter auflösbaren Aporie abfindet. Zu einer umfassenden Lage
beurteilung (»Situationsethik«) würde jedoch gehören, dass man 
sich nicht auf eine Einzelhandlung beschränkt, sondern möglichst 
alle Handlungen aller Betroffenen berücksichtigt. Eine rationale 
Lösung besteht dann in der Regel darin, dass möglichst keiner der 
Betroffenen bei allen Einzelentscheidungen, bei denen selten eine 
in jeder Hinsicht gerechte Lösung möglich ist, nur Verlierer ist, so 
dass sich Gewinn und Verlust bei der grösstmöglichen Zahl der 
Betroffenen in einem für alle annehmbaren Mass die Waage halten. 
Von sozialen Auswirkungen seiner Entscheidung »sans espoir« ist 
bei Sartre keine Rede, ebensowenig von möglichen sozialen Vor
kehrmassnahmen (»Kriegsopferfürsorge«), die den U nglücksfol
gen wenigstens einige der Spitzen nehmen könnten. 
Auf solche Überlegungen laufen die chinesischen Diskussionen 
von moralischen Dilemmata hinaus: »Nachdem der Kanzler von 
Chu den ,Aufrechten Gong< [ der seinen eigenen Vater wegen eines 
Schafdiebstahls verklagte] hatte hinrichten lassen, erfuhr die Ob
rigkeit nichts mehr von Verbrechen. Nachdem Konfuzius den 
Deserteur [der sich um seinen alten Vater kümmerte] hatte be
lohnen lassen, neigte das Volk von Lu zu Kapitulation und Fah
nenflucht.« Zhuang Zhishan aus dem Staate Chu, der sich -479 mit 
dem gleichen Dilemma konfrontiert sah, über das sich Sartre um 
1940-46 den Kopf zerbrochen hatte, beschied der Mutter, dass er 
sie nur mittels des Gehaltes, das er von seinem Herrn beziehe, 
ernähren könne und dass er aus eben diesem Grunde gefolgschafts
pflichtig sei. 
Bedenklicher noch als Sartres nicht pragmatisch durchdachter 
moralischer Konflikt ist die Stilisierung von Antigones Tragödie 
zu einem prototypischen werttheoretischen Dilemma, wie man es 
in der deutschen Philosophie von Hegel bis heute lesen kann, als 
wäre es für Kreon, wenn er als König von Korinth »nur das Wohl 
des Staates« (so Hegel) bzw. »das Gemeinwohl« (so Höffe) im 
Sinne hatte, unumgänglich gewesen, Antigone dazu anzuhalten, 



von der Pietätspflicht zur Bestattung ihres toten Bruders Poly
neikes Abstand zu nehmen. 9 Kreon handelt als Autokrat, nicht erst 
aus moderner, sondern schon aus archaischer Sicht. Er hört nach 
dem Text von Sophokles weder auf den Ältestenrat noch auf die 
von seinem Sohn Haimon vermittelte Stimme des Volkes. Anti
gene bleibt nur die Wahl zwischen (in Sophokles' Sprache) »un
geschriebenen und unüberholbaren Göttergesetzen« und einem 
menschlichen Willkürverbot mit fragwürdiger Legitimität. Ein 
Bestattungsverbot als Abschreckungsmittel gegen Rebellion fällt 
bei einer Güterabwägung gegenüber dem Bestattungsgebot, des 
sen hoher Status schon seinem Alter entnommen werden könnte, 
überhaupt nicht ins Gewicht. Wenn der Strafe aber eine Sühne
oder Vergeltungsfunktion zukommen sollte, dazu über das Dies
seits hinaus, sähe man sich besser in einer andern Klassik nach 
einem vorbildlichen Menschen- und Gesellschaftsverständnis um, 
in einer Antike wie der chinesischen, in welcher Gerichtsentschei
dungen auf die Wiedergutmachung von Schaden ausgerichtet sind 
und in der man sich kein Wissen und erst recht keine Herrschaft 
über jenseitige Verhältnisse anmasst. Ein mündiger Mensch ist frei 
in der Wahl der Tradition, an der er sich orientieren will. 
Nach Hegel kommt es in Antigone, »dem absoluten Exempel der 
Tragödie«, zur Darstellung der »Kollision der beiden höchsten 
sittlichen Mächte«, der Familienliebe und des Rechts des Staates. 
Es fällt schwer, mit Höffe zu glauben, dass hier »in etwa gleich
rangige Verbindlichkeiten aufeinanderstossen«. Antigenes Tragik 
besteht nicht darin, dass sie zwischen einer natürlichen mensch
lichen Sitte und einem positiven staatlichen Befehl zu wählen hat 
(zwischen denen überhaupt keine Gleichrangigkeit auszumachen 
ist), sondern dass sie zwischen dem Pietätsgebot einem toten 
Bruder gegenüber und dem eigenen Leben (und ihrem Geliebtem) 
zu wählen hat.1° Kreon verkörpert keine »sittliche Macht«, son
dern eine unmenschliche Staatsautorität, die willkürliche Befehle 
erteilt. In Hegels und Höffes Deutungen der Antigone kommt es 
zur Verklärung einer positiven Vorschrift. Wie soll man den Zau
berbann, den von einer Obrigkeit erlassene Gesetze, und seien sie 
noch so unmenschlich, im Westen selbst auf Philosophen aus 
zuüben vermögen, erklären, mit Kant kulturbedingt11 oder mit 
Freud kindheitspsychologisch, mit der Verinnerlichung und Ver
absolutierung der Autorität des Vaters? Bei einer psychoanalyti
schen Deutung würde insgeheim nicht nur Gleichrangiges, son-
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dern auch Verwandtes miteinander kollidieren, nämlich geschwi
sterliche Solidarität (über den Tod hinaus) und Unterwerfung 
unter (auf die staatliche Autorität übertragene und von ihr sym
bolisierte) elterliche Gewalt. 
Europäer wundern sich häufig über die unverdeckt autoritären 
Strukturen von ansonsten längst »modernisierten« aussereuropäi
schen Gesellschaften. Sie übersehen leicht, dass manifeste Autori
tät in diesen Gesellschaften menschliche und sachliche Kompetenz 
zur Voraussetzung hat. Die westliche Tendenz, sich über die fakti
sche Präsenz latenter autoritäter Strukturen in den eigenen Kreisen 
hinwegzutäuschen, verleitet dazu, sich nicht um deren sachliche 
Legitimation zu kümmern. 
Hegel behält freilich recht, wenn er Sophokles' Antigone in pa
thetischen Worten als: »eines der erhabensten [ ... ] Kunstwerke 
aller Zeiten« preist. Antigone ist ein einmaliges Denkmal für das 
vielleicht älteste und zugleich menschlichste aller Menschenrechte. 
Nach den anhaltenden Diskussionen um die Universalität der 
Menschenrechte und dem stolzen Pochen auf die europäischen 
Verdienste um ihre Proklamation hört man von Antigone in nicht 
zu vergessenden Worten von »ungeschriebenen und unüberhol
baren Göttergesetzen« (»Götter« im genitivus subjectivus): »nicht 
von heute und gestern sind sie; seit jeher leben sie, und keiner 
weiss, wann sie erschienen«. 
In der Tat ist das Menschenrecht auf Bestattung (»Menschen« im 
genitivus objectivus) ein ungeschriebenes Recht, dessen Herkunft 
aus den frühesten Zeiten die Archäologie bestätigt hat. Es ist ein 
Menschenrecht, das nicht in Europa aufgekommen ist. Die Men
schen haben es nach Europa mitgebracht, als sie diesen Erdteil zu 
besiedeln begannen - wie unzählige andere fundamentale Güter 
unserer geistigen und der materiellen Kultur. Es ist ein Menschen
recht, dessen Universalität wie die keines andern unbestritten ist. 
Es wurde nicht immer und überall befolgt, aber doch wiederum in 
eindrücklicher Weise mehr als jedes andere. 
Kehren wir nun zur Titelfrage nach den Grenzen Europas zurück. 
Eine philosophische Frage ist dies nur, wenn es möglich ist, Europa 
ideell zu definieren, wenn es Kategorien der theoretischen oder der 
praktischen Philosophie gibt, die mit Europa in besonderer Weise 
verbunden sind. Im Bereich der praktischen Philosophie dürfte es 
aussichtslos sein, solche Kategorien, in diesem Fall Grundwert
vorstellungen, zu finden, die man mit guten Gründen als spezifisch 
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europäisch bezeichnen könnte. Man kann nicht einmal behaupten, 
dass in Europa annähernd stetig und kohärent andere Wertvor
stellungen dominierten als in andern Erdteilen. In allen Kulturen 
kontinentaler oder auch nur subkontinentaler Verbreitung findet 
man immer wieder von Epoche zu Epoche, von Region zu Region, 
von Gesellschaftsschicht zu Gesellschaftsschicht, von Lebenssi
tuation zu Lebenssituation sich wandelnde Dominanzverhält
nisse. In Anbetracht der Tatsache, die heute ein philosophischer 
Gemeinplatz ist, dass die Werte, die Menschen empfinden, sich 
vorstellen und sich vornehmen, kein in sich geschlossenes, harmo
nisches System ergeben, ist nichts anderes zu erwarten. So finden 
wir in weit auseinanderliegenden Kulturen nicht nur dieselben 
Grundwerte, dieselben Dominanzmuster, sondern auch vergleich
bare Wertkonflikte. Die Prioritäten variieren nicht nur zwischen 
den Kulturen, sondern keineswegs minder innerhalb der einzelnen 
Kulturgebiete. Man denke nur an die gegenwärtigen Diskussionen 
um den Wert des Lebens (von Ungeborenen, Sterbenskranken und 
von Tieren), um die konservativen »Familienwerte« und um das 
Verhältnis von Einzelperson und Gemeinschaft, um das seit der 
Proklamation der Individualrechte in der amerikanischen und in 
der Französischen Revolution alle paar Jahrzehnte in den west
lichen Gesellschaften mit neuen Schlagworten neue Debatten ent
brennen. 
Obwohl also kulturelle Erscheinungen, am deutlichsten sprach
liche Eigenschaften und Wertvorstellungen, von ihrer Struktur und 
Funktion her verständlich, nichts sind, das sich geographisch 
fixieren lässt, solange sie lebendig bleiben, gehört Herodots Pro
blem, Europas Grenzverlauf, nicht zu den grundsätzlich oder auch 
nur faktisch nicht lösbaren Problemen. Wie sich Europa geogra
phisch konventionell definieren lässt, so auch kulturell, nämlich 
juristisch: Zu Europa als vertraglich geregelter Einheit zählen all 
jene Gebiete, die vereinbarte Rechtskonventionen in ihren Staats
verfassungen und anderen Gesetzeswerken festgeschrieben haben 
und deren Befolgung dem Urteil von gemeinsamen Gerichtshöfen 
unterstellen. 
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3. Reorientierung der okzidentaler;t Kultur 

Wenn man davon überzeugt ist, dass es keine zentralen kulturellen 
Inhalte gibt, weder sprach- noch sach-, noch werttheoretischer 
Art, die in dem Sinn europaspezifisch sind, dass sie annähernd in 
allen Teilen Europas zu finden sind und nur in ihnen und in keinen 
andern Erdteilen, dann mag es überraschen, dass es neben dem Weg 
über konventionelle Festsetzugen noch einen andern Weg zu einer 
Definition Europas gibt, über den man mit relativ wenigen Auf
rundungen zu dem Gebiet gelangt, das von den konventionellen 
geographischen Grenzen umschlossen wird. Es ist ein Weg über 
die Geschichte, genauer über eine Ereignisgeschichte. Die Präzi
sierung ist wichtig. Es ist eine Geschichte, für welche Ereignisse 
und nicht ein bestimmter Typ von Ideen und Werten kennzeich
nend sind. 
Europa ist der Teil der Erde, der dadurch definiert ist, dass er von 
der Antike bis zum Beginn der Neuzeit vom griechischen Huma
nismus, vom christlichen Glauben und vom römischen Recht und 
Weltherrschaftsanspruch geprägt worden ist und der als solcher im 
Mittelalter vom arabischen Islam auf das Gebiet nördlich des 
westlichen Mittelmeers und von den islamischen Türken in der 
Neuzeit mit am Ende nur noch kleinen Überlappungen auf das 
Gebiet nördlich des mittleren Mittelmeers reduziert worden ist. 
Europa ist ein Teilgebiet eines ursprünglich umfassenderen Kul
turgebietes. Es ist ein Rückzugsgebiet, das sich mit dieser Reduk
tion abgefunden hat. Sie ist ihm eine Selbstverständlichkeit ge
worden. 
Zweierlei darf man mit dieser ereignisgeschichtlichen Skizze nicht 
verbinden, (r) dass man damit Europa seiner kulturellen Herkunft 
nach hinreichend bestimmt hat und (2) dass man damit etwas in 
den Griff bekommen hat, das Europa unter seiner schillernden 
Oberflächenstruktur doch eine einheitliche Tiefenstruktur ver
leiht, auf die man bauen kann. 
Beginnen wir mit dem zweiten Punkt. Um sich zu vergegenwär
tigen, was gemeint ist, braucht man sich bloss die Frage zu stellen, 
ob alle, die sich als Christen oder auch nur als von einer christli
chen Tradition zutiefst geprägte Europäer verstehen, sich auf »die 
christlichen Werte« auch nur annähernd zu einigen vermöchten, 
die jene zur Ideologie gemacht haben, die »das christliche Abend
land« gerne restauriert sähen. Bei vielen dieser »christlichen Werte« 



hat man Mühe, sie als biblische wiederzuerkennen, wie man auch 
umgekehrt Mühe hat, alles, was im Neuen Testament zu lesen ist, 
mit der christlichen Botschaft in Einklang zu bringen, beispiels
weise die Verdammung ganzer Städte und Landstriche (» Weh dir, 
Bethsaida!«) und Intoleranz rivalisierenden Gottesgläubigen ge
genüber (»Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer!«). 
»Die griechische Philosophie« ergibt kein harmonischeres Bild. Im 
Mittelalter und heute wieder werden die Klassiker bevorzugt. Zum 
Beginn der Neuzeit wandte man sich von diesen ab und an ihrer 
Stelle - mit grossem Gewinn für die folgende Wissenschaftsent
wicklung - dem von Platon verdrängten Demokrit und dessen 
nachklassischen Nachfolgern Epikur und Lukrez sowie der Stoa 
zu. 
Heute ist nicht allein das Lehrgebäude der europäischen Wissen
schaften, im Verlauf der Jahrhunderte fortwährend aus- und umge
baut, ein chronischer Sanierungsfall. Auch das Fundament, das 
ihm in Griechenland gelegt worden ist, hat sich als revisionsbe
dürftig erwiesen. Dies muss man in Rechnung stellen, wenn man 
sich nach den Möglichkeiten der Universalisierbarkeit europä
ischer Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit umsieht. 
Was die Griechen in Wissenschaft und Wissenschaftsphilosophie 
erbracht haben, bleibt eine Glanzleistung. Aber gerade in dem, was 
man als ihre starken Seiten betrachtet hatte, sind Schwachstellen 
aufgetreten. Was jahrhundertelang als fruchtbare Forschungsma
xime angesehen wurde und es weit in die Neuzeit hinein auch 
gewesen ist, erweist sich auf einmal als frühe Weichenstellung zu 
einer Fehlentwicklung. 
Die Stärken der griechischen Wissenschaftsphilosophie lassen sich 
mit vier Stichworten festschreiben: (r) Theoretisierung, (2) Axio. 
rnatisierung, (3) Systematisierung und (4) Universalisierung des 
Wissens. Wissenschaft, die diesen Namen verdient, schien sich 
dadurch auszuzeichnen, dass sie (r) über Praxisprobleme erhaben 
ist, (2) aus wenigen Grundsätzen abgeleitet werden kann, (3) eine 
systematische Einheit bildet, (4) sich auf ganz und gar alles er
streckt, was überhaupt (möglich) ist. 
Für die Schwächen, als die sich diese mehr als nur anfänglichen 
Stärken (eine jahrhundertelange Erfolgsgeschichte ist mit ihnen zu 
erklären) nunmehr nach ihrer Ausschöpfung erweisen, gibt es 
ebenfalls Stichworte, geläufige und nicht eben schöne: ( r) Puris
rnus, (2) Fundamentalismus, (3) Totalitarismus und (4) Szientis-



mus. (r) Die Forschungspraxis ist weder voraussetzungslos noch 
wertefrei. Sie erfolgt in einer Umwelt und in gesellschaftlichen 
Verhältnissen, von der sie mitbestimmt wird und auf die sie Aus
wirkungen hat. (2) Selbst in der axiomatischen Musterwissen
schaft, der Mathematik, gibt es unentscheidbare Sätze. (3) Der 
Traum von einer Einheitswissenschaft ist ausgeträumt. Methoden
pluralismus ist, von der Natur der Sache her verständlich, frucht
barer als Methodenmonismus. (4) Dem menschlichen Wissen sind 
faktische und prinzipielle Schranken gesetzt. 
Andererseits haben sich Befürchtungen, die man bei einem fort
schreitenden Erfolg mit der griechischen Wissenschaftskonzep
tion verbinden musste, ebenfalls als illusionär erwiesen. Dass 
mit einem weltweiten Siegeszug der empirischen Wissenschaften 
am Ende nur ein einziges Weltbild übrigbleibt, dafür gibt es von 
einem wissenschaftlichen Standpunkt aus weder eine Notwendig
keit noch ein Interesse. Mit denselben empirischen Daten ist 
immer eine Vielzahl gleichwertiger theoretischer Deutungen mög
lich. Ebensowenig steht eine weltweite Uniformierung der Le
bensformen und der Lebensgestaltung im Zuge einer zunehmend 
erfolgreichen Entwicklung der Technologie an. Ein Bund verschie
denartiger Schlüssel ist immer noch handlicher und zweckmässiger 
als ein Universalschlüssel für alles, was man gerne sicher ver
schliessen würde. Eine Vielzahl von aufgabenspezifischen Com
putern und Computerprogrammen ist ökonomischer und heuri
stisch fruchtbarer zur Lösung der Intelligenzprobleme, mit denen 
sich Menschen befassen, als ein general problem solver. 
Die interkulturellen Gemeinsamkeiten nehmen mit der globalen 
Verbreitung der Technologie zu. Solange deren Entwicklung »le
bendig« bleibt und fortschreitet, werden aber auch die intrakultu
rellen Ausdifferenzierungen weitergehen - im Zuge der Entwick
lung selber und keineswegs nur in einem heroischen Kampf gegen 
sie. Die Technik ahmt das Leben nach, wenn nicht mit Bedacht und 
gezielt, dann blind - wie das Leben selber. Ständig neue Varietäten 
sind in der Natur der Sache selber angelegt. 
Wie aber hat man sich beim gegenwärtigen Stand des Wissens eine 
herkunftsmässige Definition Europas vorzustellen? Man darf 
nicht mehr unterstellen, dass man mit den drei historischen Säulen 
Griechen-, Römer- und Christentum die Anfänge der europä
ischen Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, soweit sie für die 
spätere Entwicklung erhellend sein können, erreicht hat. Wir kön-



nen heute nicht mehr die prägnanten Formulierungen von Philo
sophen wie Kant und Hegel einfach übernehmen, nach denen das 
Denken in abstrakten Begriffen bei den Griechen beginnt, zusam
men mit seiner Voraussetzung, »der Freiheit des Selbstbewusst
seins«. Man muss sich bloss vor Augen führen, was Kant und Hegel 
zu ihren Lebzeiten noch gar nicht wissen konnten vom »orientali
schen« Umfeld der Griechen, von der indischen Grammatik-Tradi
tion und von den hochabstrakten philosophischen Analysen im 
Mahayana-Buddhismus (Nagarjuna, Vasubandhu). Kant und He
gel kannten weder Gilgamesh, Hammurapi, Echnaton noch Sumer 
und Akkad, die ersten Stadt- und Schriftkulturen der Menschheit. 
Sie kannten nicht einmal deren Namen. Sie konnten sie noch gar 
nicht kennen, die Ausgrabung und Entzifferung der mesopotami
schen Keilschrifttexte setzte erst nach Hegels Tod ein. Ebensowe
nig Konkretes und annähernd Haltbares vermochten Kant und 
Hegel, vor Darwin, über die Frühgeschichte der Menschheit, 
den Erwerb der Sprache oder z.B. die neolithische Revolution 
der Kultur auszumachen. Kein Anthropologe denkt heute über 
die kognitiven Fähigkeiten von Menschen in schriftlosen Kulturen, 
wie Hegel über sie gedacht hatte. 
Weiter: Erst im Verlauf des 19.Jahrhunderts fing sich an abzu
zeichnen, dass »die Araber« ( d. h. arabisch schreibende islamische 
Gelehrte) mehr waren als nur Bewahrer und Vermittler der grie
chischen Wissenschaftstradition für ein Europa, das Jahrhunderte 
brauchte, um sich von den Rückschlägen der Völkerwanderungs
zeit zu erholen. Allmählich ist klargeworden, dass die islamische 
Gelehrtenwelt die hellenistische Wissenschaftskultur (deren Zen
tren um die Mitte des ersten Jahrtausends, unmittelbar vor dem 
Aufkommen des Islam, nicht im Westen, sondern im Osten, in 
Ägypten und Syrien lagen) in einer Weise mit mathematischem, 
empirischem und technologischem Wissen aus iranischen, indi
schen und chinesischen Quellen angereichert hat, welche ihre 
Rezeption im christlichen Europa überhaupt erst attraktiv und 
dann ihre Weiterentwicklung in den nunmehr »europäisch« ge
nannten Wissenschaften möglich gemacht hat. 
Europa verdankt dem Islam aber nicht nur die erste Verbindung 
der griechischen Wissenschaftstradition mit weiter entfernten öst
lichen Traditionen, die dann in der Blütezeit der frühen neuzeit
lichen Wissenschaftsrevolution ähnlich anonym geblieben sind 
Wie die »orientalischen« Vorgaben, welche die Konstitution von 



Philosophie und Wissenschaften in der griechischen Klassik 
gleichfalls erst möglich und historisch verständlich gemacht haben. 
Europa verdankt dem Islam auch die Anfänge der zweiten Phase 
der Synthese von griechisch-römischen und biblischen Welt- und 
Wertvorstellungen, die für das kulturelle Selbstverständnis Euro
pas so zentral ist. Bereits die erste, grundlegende Phase dieser 
Synthese war nicht das Werk von Europäern gewesen, sondern 
anfänglich das von jüdischen und dann das von christlichen Theo
logen aus Nordafrika und Südwestasien (Philon von Alexandrien, 
Origenes, Augustin). Die erste Phase war auf der griechischen 
Seite fast ausschliesslich an Platon und der Stoa orientiert, die 
zweite dann zusätzlich an Aristoteles. J.G. Herder hat diese Lei
stung des Islam mit starken und heute herausfordernden Worten 
festgehalten: 
»Der ungelehrte Mohammed teilt mit dem gelehrtesten griechi
schen Denker [Aristoteles] die Ehre, der ganzen Metaphysik neue
rer Zeiten ihre Richtung gegeben zu haben.«12 
Was ist von all diesen Beiträgen, Einflüssen, Anregungen, Reso
nanzen oder auch nur Entsprechungen aussereuropäischer Kultu
ren im Werdegang der europäischen Kulturen, Wissenschaften und 
Gesellschaften heute zu halten? Die Antwort kann nur eine aufge
fächerte sein: 
( 1) Vieles ist nur mehr von geschichtlichem Interesse. Wenn nicht 
überholt, so ist doch gar manches überlagert von Weiterentwick
lungen in einer Sprache, die den heutigen Rezipienten leichter 
zugänglich ist. Obwohl nur mehr von historischem Interesse, ist 
es in seiner Reichhaltigkeit gleichwohl von unschätzbarem und 
noch lange nicht ausgeschöpftem Interesse. Obwohl bald 200 Jahre 
alt, ist die methodische Erforschung der Beziehungen der euro
päischen Kulturen zu ihrem Umfeld immer noch ein grüner Wis
senschaftszweig und wird es noch lange bleiben. Zu vieles liegt 
noch brach, unentdeckt und unausgewertet. 
(2) Es ist nicht so, dass die aussereuropäischen Kulturen für die 
Entwicklung der europäischen Kulturen nur in den Anfangszei
ten, in der Antike, und dann im Mittelalter und in der Renaissance 
von unbestreitbarer Bedeutung waren. Man kann die Auffassung 
vertreten (wenn man sich vor globalen Urteilen nicht scheut), dass 
die verschiedenen grossräumigen Kulturen der Erde insgesamt bis 
zum Beginn der Neuzeit voneinander annähernd gleich viel zu 
lernen hatten, dass dann aber im Verlauf der vergangenen vier 
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Jahrhunderte Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft und politi
sche Organisation in Europa eine Gestalt annahmen, die in ihrer 
methodischen und systematischen Ausprägung als etwas nicht nur 
dem Grad, sondern auch der Art nach über das Bisherige und 
anderswo Erreichte Hinausgehendes anzuerkennen ist. Man wird 
freilich nicht unterschlagen, dass für die gesellschaftlichen Verän
derungen und den Wandel des Menschenbildes, die mit den wis
senschaftlichen und den industriellen Revolutionen der Neuzeit 
einhergingen, die nunmehr auf dem Schiffsweg direkt zugängli
chen aussereuropäischen Kulturen eine doch bemerkenswerte 
Rolle spielten, eine Nebenrolle vielleicht, aber sicherlich mehr 
als eine Statistenrolle. Seit der Aufklärungszeit wurden anfangs 
chinesische, persische und islamische Modelle, später auch solche 
von schriftlosen Kulturen sowie indische Philosophien eine Quelle 
der Anregung für »moderne« Ideen (autonome und natürliche 
Moral, religiöse und interkulturelle Toleranz, Zivilisationskritik, 
Pazifismus, neue Formen und Konzeptionen der Kunst). Von 
Christian Wolff und Voltaire bis Schopenhauer und Nietzsche 
Waren sie eine willkommene moralische Stütze gegen innereuro
päische Rückständigkeit und reaktionäre Gegnerschaft. Arthur 
Schopenhauers Selbstzeugnis ist am bekanntesten. Er freute sich 
treuherzig, seine Philosophie »in so grosser Übereinstimmung mit 
einer Religion [derjenigen Buddhas] zu sehen, welche die Majori
tät auf Erden für sich hat«. 13 

(3) Die Anregungen aus nicht-europäischen Kulturen, welche die 
ganze Neuzeit hindurch anhalten, sind nicht ausschliesslich auf die 
Moral, die Ästhetik und die Frage nach dem »Sinn des Lebens« 
beschränkt. Es gibt eine grosse Ausnahme, die just die »härteste« 
und »exakteste« aller Humanwissenschaften betrifft, die Sprach
wissenschaft. Gemeint ist die Sanskrit-Grammatik von Panini 
(heute meistens auf das 5. vorchristliche Jahrhundert datiert), 
die bis in die Gegenwart hinein als die umfassendste und voll
kommenste grammatische Analyse einer natürlichen Sprache ge
rühmt wird. 
Die Entdeckung Paninis ist für die Entwicklung der strukturalen 
Sprachwissenschaft von einer Bedeutung gewesen, die man ver
gleichen kann mit der Bedeutung der ihr vorausgegangenen Ent
deckung der indoeuropäischen Sprachfamilie für die Konzeption 
der genetischen Sprachwissenschaft (und zugleich für eine gerade 
nicht mehr nur genetische Konzeption der Vielfalt der Kulturen). 



Es gibt keinen Text seines Alters, weder aus Europa noch von 
anderswoher, der noch im 19. und 20.Jahrhundert in einer Wissen
schaft in der gleichen Breite als heuristische Vorlage gedient hatte 
wie Paninis Grammatik. Leonard Bloomfield hat die Bedeutung 
Paninis gewürdigt, nicht in einem sprachwissenschaftsgeschicht
lichen Gelegenheitsaufsatz, sondern in seinem Hauptwerk Lan

guage, seinerseits ein Klassiker der strukturalen Sprachwissen
schaft: 
»lt was in India, that there arose a body of knowledge which was 
destined to revolutionize European ideas about language [ .. . ], the 
grammar of Panini. This grammar, which dates from somewhere 
round 3 50 to 250 B.C. is one of the greatest monuments of human 
intelligence. lt describes, with minutest detail, every inflection, 
derivation, and composition, and every syntactic usage of its 
author's speech. No other language, to this day, has been so 
perfectly described. The Indian grammar presented to European 
eyes [ at the beginning of the nineteenth century ], for the first time, 
a complete and accurate description of a language, based not upon 
theory but upon observation.«14 

Panini ist gewiss eine Ausnahme, aber eine so grosse, dass er doch 
der gesamten aussereuropäischen Wissenschaftsentwicklung ein 
Gewicht verleiht, das man nicht mehr so leicht geringschätzen 
wird. Beim heutigen Wissensstand wird man nicht mehr einfach
hin schreiben, was Karl-Otto Apel noch 1963 geschrieben hat: 
»Ein Japaner, der Logistik betreibt, wird im wesentlichen durch 
diese Denkformen der abendländischen Mathematik bestimmt 
werden. [ ... ] Der Japaner hat, sofern er Logistik betreibt, eben 
an der Muttersprache des abendländischen Geistes teilgenom
men.«15 Mit etwas common sense hatte man es auch schon früher 

ahnen können: »God has not been so sparing to men to make them 
barely two-legged creatures, and left it to Aristotle to make them 
rational.«16 

(4) Schopenhauer und vor ihm schon Wolff bestehen darauf, dass 
sie ihre eigene Philosophie entwickelt hätten, bevor sie deren 
Übereinstimmung mit chinesischen (Wolff) und mit indischen 
Lehren (Schopenhauer) entdeckt hätten.17 Interkulturelle Entspre
chungen bedeuten nicht immer Abhängigkeit, einseitige oder 
wechselseitige. »Es wird in der Welt mehr gedacht, als man denkt«, 
schrieb Helmuth Plessner, nachdem er nicht nur bei jüngeren 
französischen Zeitgenossen, sondern dann auch bei Hegel parallele 
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Formulierungen zu seinem eigenen Werk gelesen hatte. 18 Entspre
chungen sind aber auch mehr als nur Bestätigung und Ermutigung 
für die eigenen Gedankengänge. Sie sind wechselseitig erhellend. 
Der unterschiedliche Kontext kann an ihnen unterschiedliche 
Aspekte sichtbar machen. 
Für die Kulturwissenschaften sind kontaktunabhängige Entspre
chungen von zusätzlicher Bedeutung. Sie sind ein Argument gegen 
populäre und populistische ganzheitstheoretische Konzeptionen 
der Kulturen. Alles hängt mit allem zusammen, vieles aber nur 
lose. Es gibt kulturelle Erscheinungen und ganze Kulturbereiche, 
die über eine Art Teilautonomie innerhalb der Gesamtkultur, in 
der sie sich entfalten, verfügen. Nicht von ungefähr werden heute 
in der grundlegenden Humanwissenschaft, der Neurologie, allzu 
holistische Konzeptionen von menschlichem Gehirn und Geist 
durch modularitätstheoretische Ansätze korrigiert. 
(5) »Nur von geschichtlichem Interesse« ist nicht gleich »nur von 
geschichtswissenschaftlichem Interesse«. Die eigene Herkunft 
spielt eine nicht geringzuachtende Rolle bei der Selbsteinschät
zung von Einzelpersonen und von Gemeinschaften, Staaten und 
Kulturen, nicht nur wenn es an gegenwärtiger Substanz und an 
Eigenleistungen mangelt, auf die man stolz sein könnte. Es macht 
einen Unterschied, ob man sich dem ersten, dem zweiten oder dem 
dritten Rom zugehörig fühlt. Und es macht einen Unterschied, ob 
man.das lateinische Rom für das erste hält oder wie Augustinus19 

nur für das zweite und das mesopotamische Babylon für das erste. 
Beute wissen wir weit mehr und buchstäblich Handfesteres von 
den mesopotamischen Kulturen, als man das von Augustinus bis 
}:lege! fast ausschliesslich nur der griechischen und der biblischen 
Dberlieferung entnehmen konnte. Vieles, das wir als Europäer mit 
»westlicher Zivilisation« verbinden und das man jahrhundertelang 
nur der griechischen und der jüdischen Welt gutschreiben konnte, 
lässt sich jetzt über Ionien und Israel hinaus in die ältesten Stadt
lind Schriftkulturen der Menschheit in Mesopotamien, Syrien und 
A.gypten zurückverfolgen, dorthin, wo man bisher nur das altte
stamentliche Paradies vermuten konnte. Dabei sind die Ausgra
bungen und Ausdeutungen der archäologischen Zeugnisse über
haupt noch nicht abgeschlossen. 
Wir haben allen Grund, Augustinus' Identifikation des ersten Rom 
mit Babylon einen neuen, wirklich säkularen Sinn zu geben. Wir 
haben auch allen Grund, wenn wir statt von »europäischer Kultur« 



von »westlicher Kultur« sprechen, nicht nur die »Neue Welt«, die 
beiden Amerika, einzubeziehen, sondern auf der Gegenseite, auf 
der Seite der aufgehenden Sonne, ebenso den gesamten westlichen 
Teil der »Alten Welt« bis an den Indus und über den Oxus hinaus. 
(6) Bedenkt man schliesslich die Beiträge, die Europa seit seinen 
Anfängen bis heute von aussereuropäischen Kulturen empfangen 
hat in den Wissenschaften, in der Technologie und in den Künsten, 
an Wertvorstellungen, gesellschaftlichen Institutionen und All
tagskultur, dann wird man auch das neu einschätzen, was man 
gemeinhin als »Europäisierung der Menschheit« bezeichnet. Die 
»Europäisierung der Humanität«, so kann man es formulieren, ist 
die Umkehr des vorangegangenen Prozesses der »Humanisierung 
Europas« - in mehreren Etappen, erst durch die Besiedlung mut
masslich von Südwestasien und Nordafrika aus, dann durch die 
»Neolithisation«, die Domestikation von Pflanzen und Tieren (mit 
der nahezu völligen Überlagerung der einheimischen Ansätze) und 
schliesslich durch die bekannten Phasen des Kulturtransfers in 
geschichtlichen Zeiten. 
Mit der Übernahme europäischer Kulturgüter durch aussereuro
päische Kulturen kehrt heute etwas in diese zurück, das zu einem 
beträchtlichen Teil in früheren Phasen der Geschichte von Europa 
in umgekehrter Richtung aus ihnen übernommen worden ist. 
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7. Rossija - ein Europa-transzendierendes Land 

Romanjakobson (1896-1982) 
zum 100. Geburtstag 

Definiert man Europa kulturgeschichtlich mit der Verbindung von 
griechisch-römischer Antike und Christentum als Grundlage und 
der islamischen Welt rund ein Jahrtausend lang (vom 8. bis zum 
18.Jahrhundert) als Kulturvermittler und Konkurrent, dann ist 
Russland als integraler Teil Europas anzusehen. Westeuropa hat 
die für das oströmische Reich charakteristische Pluralität der Kir
chen- und Gelehrtensprachen mit ihren politischen Implikationen 
phasenverschoben nach den ostslavischen Ländern verwirklicht. In 
umgekehrter Richtung hat sich Russland an der als spezifisch 
»westlich« betrachteten neuzeitlichen Wissenschaftsentwicklung 
phasenverschoben beteiligt, und zwar deutlich vor allen anderen 
nicht zum » Westen« im engen Sinn dieses Wortes (latinisiertes 
Europa und Amerika) zählenden Regionen der Erde. 
Es ist einfacher, Russland geographisch anstatt geschichtlich vom 
übrigen Europa zu unterscheiden - mit seiner schieren Grösse. Die 
Basis dazu, auch in kulturpolitischer Hinsicht, verdankt es den 
Nachfolgestaaten von Cinggis Khan. Die in vorchristlicher und 
Vorislamischer Zeit nachweisbare Verbindung der russischen Kul
tur mit der iranischen hat durch die mongolischen Khanate eine 
zivilisatorisch hoch einzuschätzende Neuauflage erfahren. 
Mit seiner territorialen Europa-Transzendenz, die trotz zeitlicher 
und räumlicher Verschiebung an diejenige der griechischen und der 
römischen Welt denken lässt, ist Russland ein massives physisches 
Symbol für den interkontinentalen Austausch von Gütern und 
Ideen, ohne den Europa nicht erblüht wäre und auch in der Gegen
Wart und in der Zukunft nicht zu prosperieren in der Lage wäre. 

193 



I. Russlands Stammplatz in Europa -
Fünf geschichtliche Kennzeichen 

Bis in die 5oer Jahre hinein konnten wir in Schulbüchern der 
deutschsprachigen Länder lesen, dass Europa auf drei Säulen 
ruht, der Antike, dem Christentum und dem Germanentum. 
Gerne hätten wir gewusst, was Europa seinen nicht-germanischen 
Völkern verdankt. Was ist ihm von den an seine nordwestlichen 
Randgebiete gedrängten Kelten geblieben? Nur ein paar Sagen um 
König Artus' Tafelrunde und eine Reihe von Ländernamen von 
Britannien und Belgien über die lateinischen Selbstbezeichnungen 
von Frankreich (Gallia) und der Schweiz (Helvetia) bis zu den nur 
noch für Fachleute erkennbaren Ortsnamen in Norditalien und 
auf dem Balkan? Oder was bedeuten ihm die nicht-»indogermani
schen« Völker? Die Basken im Südwesten und die Esten, Finnen 
und Samen im Nordosten? Halten sie uns innerhalb der Grenzen 
Europas gegenwärtig, wie nahe sich archaische und moderne For
men der Versdichtung und der Baukunst kommen, wenn sie bei 
ihren elementaren Stilmitteln verbleiben oder aber sie neu entdek
ken? 
Wäre es nicht reizend und sinnvoll, Europa so zu definieren, wie 
Nietzsche1 das Engadin »mit angenehmem Grausen« erlebt hatte, 
als die Gegend, »wo Italien und Finnland zum Bunde zusammen
gekommen sind«? Noch heute charakterisieren Lexika Europa 
so, wie die Griechen ihr Land beschrieben haben, als ein Territo
rium, das sich den andern gegenüber durch eine besonders reiche 
Gliederung und Küstenentwicklung auszeichnet.2 Die Unter
schiedlichkeit der regionalen Nischen und Standorte sporne zu 
situationsgebundenen Alternativen gegenüber den gewohnten 
Problemlösungen an und fördere den Wettbewerb. Die Kleinräu
migkeit und ein gemeinsames (christliches) Wertesystem begün
stige Kontakt, Mobilität und damit die rasche Verbreitung von 
entwicklungsfähigen Ideen. Der Vie)fa!t in einem engem Raum, 
der als solcher zur Einheit motiviere, so lehren es heute liberale 
Wirtschaftshistoriker, verdanke Europa seine besonderen Leistun
gen in Wissenschaft, Technik und politischer Kultur. 
Bei einer derartigen Vorstellung von Europas Geographie und 
Geschichte war es leicht, die Frage zu beantworten, was Europa 
der · grössten nicht-germanischen Bevölkerungsgruppierung, den 
Slaven verdankt, die flächenmässig mehr als die Hälfte seines 
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Territoriums zwischen Atlantik und Ural bewohnen, nämlich: 
gerade nichts, was für Europas Zivilisation spezifisch ist: »Die 
Vorzüge Europas nehmen gegen Osten hin ab; das Land ist schwä
cher individualisiert, eintöniger. [ ... ] Vom Westen nach Osten wird 
Europa immer uneuropäischer, asiatischer. In den russischen Ebe
nen sind Natur, Mensch und Staat grossräumiger und gleichge
schalteter. Als Abendland gilt daher hauptsächlich West-, Süd- und 
Mitteleuropa.«3 
Ausser acht gelassen wurde bei dieser Sichtweise, dass die Grenze 
Europas, obwohl das geographisch typisch Süd- und Westeuro
päische an Anhaltspunkten verliert, im Verlauf der Neuzeit zu
nehmend nach Osten verschoben worden ist: vom Don, den die 
Griechen als Grenzfluss annahmen, zunächst an die Volga, so noch 
auf Montesquieus Karten um 1756, und später an das Uralgebirge 
und den Uralfluss. Im Südosten wird heute gelegentlich die Grenz
ziehung von der Manyc-Niederung, einer früher häufig über
schwemmten tektonischen Senke zwischen dem Asovschen und 
dem Kaspischen Meer, auf die imposanten Höhen des Kaukasus 
Verlegt. Traditionell trennen Ozeane und Meere die Kontinente. 
Da solche im Osten Europas fehlen, hielt man sich an andere 
Wasser. Da diese nicht besonders überzeugten, je mehr man sie 
kennenlernte, nahm man schliesslich Zuflucht zu den nächsten 
Gebirgszügen. An einem solchen topographischen Kriterium ist 
auch die am weitesten nach Osten, an den Fluss Enisej, verlegte 
Grenzziehung orientiert, die Kant in seinen Geographie-Vorle
sungen zu zitieren pflegte: Östlich des Enisej ist das Land »ber
gicht«, westlich eine Tiefebene.4 

Versucht man, das Verhältnis Russlands zu Europa über eine 
kulturgeschichtliche Definition Europas zu klären, sind vor allem 
fünf Kriterien in Betracht zu ziehen. 

( 1) Verbindung von Hellenismus und Christentum 

Eine Region verdankt, was sie ist, häufig nicht nur ihrer eigenen 
Textur, ihrer Binnenstruktur, sondern ebensosehr ihrem Kontext, 
ihrer nächsten Umgebung. Wenn man die Anfänge der Philoso
Phie, der Wissenschaften sowie der demokratischen Staatsform, 
:Vie sie im Verlauf der Zeit in Europa Gestalt angenommen haben, 
In Griechenland sieht, dann ist auch offensichtlich, dass diese 
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Anfänge nicht allein der internen Verfassung Griechenlands in der 
Achsenzeit um die Mitte des letzten vorchristlichen Jahrtausends 
zuzuschreiben sind. Nicht minder entscheidend war, dass Grie
chenland das europäische Land ist, das den damals am weitesten 
fortgeschrittenen Regionen des »Fruchtbaren Halbmondes« von 
Mesopotamien über Syrien und Palästina bis nach Ägypten am 
nächsten lag und mit ihnen die meisten Handelsbeziehungen 
pflegte. 
Mehr noch: Die Verbindung von Hellenismus und Christentum, 
mit der man Europa zu identifizieren pflegt, ist nicht in Europa in 
die Wege geleitet worden, sondern in Nordafrika und Südwest
asien, in erster Linie von Kirchenvätern in Ägypten, Palästina und 
Syrien. Im Byzantinischen Reich, als dessen Erbe und Fortsetzung 
sich Russland versteht, ist die Verbindung von Spätantike und 
Frühchristentum mit weniger Brüchen (a) im Verhältnis der welt
lichen und religiösen Inhalte zueinander und (6) im Verlauf der 
Zeit bewahrt worden als im Westen. Ein äusseres Zeichen dafür ist, 
dass im Osten Konstantinopel mit geringfügigen Unterbrechun
gen vom 4. bis zum I 5. Jahrhundert die politische und kirchliche 
Hauptstadt und vom sechsten Jahrhundert an auch das kulturelle 
Zentrum geblieben ist. Im Westen gilt dasselbe von Rom gerade 
nicht. Bezeichnend sind für die kulturelle Entwicklung in West
europa in der gleichen Zeit »Renaissancen«. Dabei spielte der 
Kontakt mit Byzanz jedesmal eine anregende Rolle, von der karo
lingischen Renaissance im 9. Jahrhundert über die Wiederentdek
kung der Justinianischen Gesetzessammlung im 11. Jahrhundert 
und der Aristotelischen Schriften im 1 3. Jahrhundert ( die durch 
den Kontakt mit der islamischen Philosophie ausgelöst wurde und 
anschliessend ihren Höhepunkt über die direkte Übersetzung aus 
griechischen Manuskripten fand) bis zur humanistischen Renais
sance im 15.Jahrhundert. 

(2) Latinitas im Westen, 
Plurilingualitas im Osten 

Antike bedeutet nicht nur griechische Klassik und Hellenismus 
mit Athen und später Alexandria als Zentrum, sondern auch Rorn 
und Römisches Reich. Hier ist eine für die Geschichte Europas 
und seine Gliederung in Ost und West wichtige Unterscheidung 



einzuführen, für die sich die Ausdrücke Latinitas und Romanitas 
anbieten. 
Die Unterteilung des Römischen Reichs in einen oriental(isch)en 
oströmischen und einen okzidentalen weströmischen Teil reicht 
ins erste vorchristliche Jahrhundert zurück. Definitiv erfolgte sie 
Unter Kaiser Diokletian gegen das Ende des 3. Jahrhunderts. Die 
Grenze verlief in spätrömischer Zeit ungefähr entlang des 19. 
Östlichen Längengrades von der Grossen Syrte in Nordafrika bis 
zur Donau. In Nordafrika verlief sie zwischen libyscher und 
tripolitanischer Wüste und Küste, d. h. zwischen dem früher 
Von K yrene aus griechisch und dem von Karthago aus punisch 
kolonisierten Gebiet. Zum antiken Okzident zählte Nordwest
afrika ebenso wie Westeuropa. Maghrib, die geographische Be
zeichnung Nordwestafrikas, ist die arabische Wiedergabe von 
Occidens/ Abendland. Auf dem Balkan verlief die Grenze weniger 
geradlinig entlang der Grenze zwischen den Provinzen Dalmatia 
und Moesia bis an die Save und deren Mündung in die Donau, d. h. 
annähernd zwi~chen den gegenwärtigen Staatsgebieten von Bos
nien-Herzegowina und Serbien-Montenegro, und am Ende mitten 
durch das heutige Belgrad. Noch um 1930 findet man Belgrad als 
»Eingangspforte Mitteleuropas zum Orient« bezeichnet.5 Der 
berühmte Orient-Express endete auch nicht in Bagdad, sondern 
die Simplon-Linie in Konstantinopel/Istanbul und die nördliche 
Wien-Linie im rumänischen Constanta am Schwarzen Meer. Im 
allgemeinen kann man sagen, dass die Trennungslinie zwischen 
dem lateinischen Westen und dem byzantinisch-kyrillischen 
Osten nördlich der Donau fliessender und variabler blieb als süd
lich davon, wo die Grenzziehung noch von den Römern vorge
nommen worden war. 6 

Im westlichen Teil war die Amtssprache, später auch die Kirchen
sprache und bis weit in die Neuzeit hinein die Gelehrtensprache 
(von wenigen Gebieten in Süditalien, dem alten Grossgriechen
land, und auf der vorübergehend islamisch dominierten Iberischen 
Halbinsel abgesehen) allein Latein. Damit hängt zusammen, dass 
die lateinische Literatur, die römischen Dichter und Philosophen 
(Vergil, Ovid; Cicero, Seneca) und desgleichen die lateinisch 
schreibenden Kirchenväter (allen voran Augustin) im gesamten 
Westen, aber auch nur im Westen zum Klassikerbestand gehören. 
Im Oströmischen Reich behaupteten sich im auffallenden Kon
trast dazu von Anfang an mehrere Kirchensprachen und damit 
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auch Amts- und Bildungssprachen als gleichberechtigte Kommu
nikationsmittel nebeneinander, zum Griechischen hinzu haupt
sächlich Aramäisch, Syrisch, Koptisch, Armenisch, Georgisch 
und später die slavischen Sprachen. Mehreres ist damit in Verbin
dung zu sehen: 
Zum einen ist »das Erbe der Antike« in den zu Russland gehö
renden ostslavischen Gebieten ausschliesslich in einheimischer 
Sprache und nicht in der Original- oder in der lateinischen Ge
lehrtensprache vermittelt worden. Das bedeutete einerseits, dass 
die kirchlichen Texte (bewusst) breiteren Bevölkerungsschichten 
zugänglich gemacht wurden als im Westen, andererseits aber auch, 
dass das Spektrum der Literatur beschränkt blieb. Bei weitem nicht 
alles, was an antiker Literatur in Byzanz zu finden war, wurde vor 
der Neuzeit in slavische Sprachen übertragen. U nübersetzt blieben 
vor allem philosophische und wissenschaftliche Texte. Eine zu
gleich bedeutende und bezeichnende Ausnahme ist der Pseudo
Dionysios Areopagites. Dieser ist damit im mittelalterlichen Eu
ropa der philosophische Autor mit der geographisch ausgedehn
testen Rezeption: vom Atlantik (mit dem aus Irland gebürtigen 
Scotus Eriugena, seinem Übersetzer) bis zum Ural (mit seinen vom 
Troice-Sergiev-Kloster, dem im 14. Jahrhundert führenden Ge
lehrtenzentrum Russlands, aus errichteten Klöstern). 
Für die anschliessenden Überlegungen ist aufschlussreich, dass ein 
zentrales Thema von Dionysios das Verhältnis von Einheit und 
Vielheit ist. Dionysios sieht dieses Verhältnis wie der Neuplato
niker Proklos als hierarchisches. Aber während bei Proklos jedes 
Glied der Hierarchie aus dem ihm übergeordneten hervorgeht 
(»emaniert«), kommt beim Christen Dionysios jedes Glied, auf 
welcher Hierarchiestufe es sich auch befinden mag, unmittelbar 
von Gott. 
Zum zweiten bedeutete die Übersetzung von »heiligen Texten« in 
die »Volkssprachen« und deren damit einsetzende Verschriftli
chung für diese Sprachen wie für ihre Sprecher eine Aufwertung, 
Sie wurde von dem aus dem bilingualen griechisch-slavischen 
Thessaloniki stammenden Konstantin dem Philosophen, besser 
bekannt als Slavenapostel unter dem Mönchsnamen Kyrill (826-
867), zugleich biblisch und philosophisch verteidigt. Die Vielfalt 
der Sprachen war für Konstantin (mutmasslich als dem ersten 
Philosophen überhaupt) nicht mehr etwas Negatives, das sich 
alttestamentlich mit dem überheblichen Turmbau von Babel er-



klären liess: sie war vielmehr etwas Positives, das neutestamentlich 
mit dem Pfingstwunder sanktioniert worden war, mit der begna
deten Fähigkeit der Apostel, sich in unzähligen Sprachen verständ
lich zu machen. Dazu kam ein in den östlichen Kirchen besonders 
gepflegtes Sensorium für die intuitiv-kognitiven und ästhetischen 
Aspekte der Sprache, für Wort-Mystik und Wort-Kunst.7 Dafür 
berief sich Kyrill sowohl auf den Apostel Paulus wie auf seinen 
bevorzugten Philosophen Dionysios Areopagites. Aus dem 1. Ko
rintherbrief (14.1 9) zitierte er: »In der Versammlung will ich lieber 
fünf Worte mit Verständnis reden, damit die anderen ebenfalls 
Verstehen, als tausend unverständliche Worte.« In Anlehnung an 
Dionysios argumentierte er, dass man mit der Beibehaltung der 
Dnfähigkeit, Geschriebenes zu lesen und zu verstehen, die Stellung 
»aller Menschen« über den Tieren nicht respektiert und dass es 
»dem, was ohne Licht [des Verstandes] gesehen wird, an Schönheit 
rnangelt«. 
Die Überzeugung von der Autonomie und Würde der einzelnen 
Sprachen und ihrer Sprecher, wie sie in der ostkirchlichen Tradi
tion gepflegt worden ist, hatte gesellschaftliche und politische 
Auswirkungen. Ein Lieblingsbeleg Jakobsons dafür war Stefan 
Von Perm (1340-1396) . Dieser missionierte nach dem Vorbild 
~on Kyrill bei den Komi (frühere Fremdbezeichnung: Syrianen) 
1rn äussersten Nordosten Europas und schuf für deren finno
ugrische Sprache ein eigenes Alphabet. Das Modell war die ky
rillische Schrift. Stefan griff dafür jedoch auf Merkzeichen zurück, 
die bei den Komi gebräuchlich waren, und formte und funktio
nierte diese zu Buchstab.en um. Die Missionierung erfolgte nicht 
1rn Anschluss an eine militärische Eroberung und eine nachfol
gende Russifizierung. Im Gegenteil, Stefan verschaffte dem von 
1hm begründeten Episkopat bei den Komi eine gewisse Selbstän
digkeit gegenüber Novgorod und Moskau, die sich ein gutes 
Jahrhundert zu halten vermochte. Zu Recht sah Jakobson die 
Anfänge der nationalen Selbstbestimmung in Europa nicht im 
'Westen, im Zusammenhang mit der Auflösung des »Römischen 
Reiches Deutscher Nation« und mit der Reformation, sondern mit 
der nach seiner Meinung »aufklärerischen« Sprachphilosophie und 
l'tlit der pluralistisch ausgerichteten und auf kulturelle Autonomie 
bedachten Kirchenpolitik in Byzanz.8 
Man ist geneigt, hier an die von Lenin in den 20er Jahren einge
führte »Nationalitätenpolitik« zum Schutz und zur Förderung 
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der Sprachen der ethnischen Minderheiten in der Sovetunion zu 
denken, und weiter an die für den Westen so überraschende spe
ditive Trennung der nicht-russischen Staaten von der Russischen 
Föderation 1991. Selbstverständlich dürfte es schwer fallen, einen 
kontinuierlichen, wenn auch unterschwelligen Zusammenhang 
zwischen diesen autonomiepolitischen Kraftakten und den ost
kirchlich-mittelalterlichen Bestrebungen glaubhaft zu belegen. 
Abgesehen von der Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit und 
zwischen dem Recht und seiner Anwendung, die man anführen 
kann, gibt es hinreichend andere, naheliegendere Gründe zur Er
klärung der beachtlich bleibenden Entsprechungen. Für den Ge
brauch des lateinischen Alphabets für einige der bisher nicht-ver
schriftlichten oder arabisch geschriebenen Sprachen gab es die 
gleichzeitigen Bestrebungen Atatürks in der Türkei als Vorbild. 
Die Vorzüge der lateinischen Schrift liegen in seiner alle anderen 
Schriften überragenden geographischen und drucktechnischen 
Verbreitung. Die lateinische Schrift erlaubte zudem eine Abstand
nahme von den in den religiösen Gemeinschaften gebrauchten 
kyrillischen und arabischen Schriften. Auch kulturgeographische 
Faktoren sind in Anschlag zu bringen. Eine ähnliche multikul
turelle Grosslage, das dichte Zusammenleben von Angehörigen 
nicht nur verschiedener Einzelsprachen, sondern sogar von ver
schiedenartigen Sprachfamilien, begünstigt eine tolerante Pro
blemlösung. Eine monokausale Erklärung wird man für so kom
plexe kulturgeschichtliche Ereignisse gewiss nicht suchen. 
Wichtiger jedoch als die Erklärung der Vergangenheit ist das 
Motivationspotential, das die beschriebenen historischen Beson
derheiten für die Zukunft darstellen: Man braucht sich in Russland 
bei der Einstellung zu andern Ethnien nicht nach fremden Mo
dellen umzusehen. Die eigene Geschichte bietet imponierende 
Vorbilder genug. Es sind solche, die man zu den leuchtendsten 
der europäischen Geschichte zählen kann. 

(3) Romanitas: Römisches Recht und Weltherrschaftsanspruch 

Der unbestritten bedeutendste Beitrag Roms zur Kultur der An
tike und Europas ist sein Recht. Systematisch kodifiziert worden 
ist es in Byzanz. Die bekannteste Gesetzessammlung ist die von 
Justinian (528-534). Sie ist in Westeuropa nach ihrer Wiederent-
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deckung um ro50 (in Pisa) die wirkmächtigste geworden. Im 
Osten hatten eine andauernde Wirkung fast ausschliesslich spätere 
griechischsprachige Auszüge aus dem justinianischen Sammel
werk (so die Ekloge tön nomön aus dem 8. Jahrhundert) und ei
genständige Gesetzessammlungen mit nur mehr indirekten Ver
bindungen zum alten römischen Recht. Eine Reihe von ihnen, 
darunter die Ekloge, waren in slavischer Übersetzung zugänglich. 
Die russische Gesetzgebung wahrte jedoch immer eine deutliche 
Eigenständigkeit gegenüber dem übernommenen Recht, das mehr 
eine supplementäre Funktion hatte.9 Ähnliches gilt für das Römi
sche Recht jedoch auch anderswo im europäischen Norden, in 
Deutschland und - noch mehr - in England. 
Das zweite gesamteuropäische Erbstück Roms, sein Weltherr
schaftsanspruch, erfuhr gleicherweise im Osten und im Norden 
nicht wie die Rechtstradition eine Abschwächung, sondern im 
Gegenteil eine Überhöhung. Schon in Rom selber wurde das 
irnperiale Projekt Roms mit kosmopolitischen Ideen unterbaut. 
Dabei nahm man die von der Stoa inspirierte Gestalt der Welt- und 
'Wertvorstellungen, wie sie in der frühen Kaiserzeit rund um das 
Mittelmeer gepflegt wurden, historisch unkritisch als deren allein 
gültige Konzeption an. 
Konstantin der Grosse liess 324 die strategisch günstig gelegene 
Stadt Byzanz zum »Neuen Rom« ausbauen. Im Verlauf des Mittel
alters wurde Rhomaioi (Rhomäer) zur Selbstbezeichnung der 
Griechen diesseits und jenseits der Ägäis . Rhomania war der 
griechische Name für das byzantinische Reich und Rüm der ara
bische für Byzanz, Stadt und Reich. Lange vor der Eroberung 
Konstantinopels 14 5 3 gründeten die türkischen Seldschuken in 
Anatolien ein Sultanat, für das sie ihrerseits den Namen Rüm in 
Anspruch nahmen. Die ideologische Überhöhung, die das Welt
herrschaftsprojekt im »Neuen Rom« am Bosporos erfuhr, war 
christologischer Natur. Der Basileus sah sich als Repräsentant 
des himmlischen Königtums Christi auf Erden. 
Seit der karolingischen Renaissance des Römischen Reichs im 
'Westen rivalisierte der Deutsche Kaiser um diesen Anspruch. 
Nach der Eroberung Konstantinopels 1453 übersteigerten die 
Zaren in Moskau den Anspruch nochmals, indem sie ihre Stadt 
nicht nur zum »Dritten«, sondern auch zum »Letzten Rom« 
erklärten: »Ein viertes gibt es nicht.« 10 

Europa ist der Erdteil, dem es in der bisherigen Geschichte als 
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erstem und einzigem gelungen ist, eine Vorherrschaft über nahezu 
den gesamten Globus auszuüben: wirtschaftlich, militärpolitisch, 
sprachlich (mit einer europäischen Sprache als erster universaler 
lingua franca), wissenschaftlich, mit seinen Rechtsauffassungen. 
So wurde denn zu Beginn des 20.Jahrhunderts die Weltherrschaft 
Europas nicht mehr nur als Anspruch verkündet, sondern als eine 
Tatsache, von der man annahm, dass sie eine bleibende sein würde. 
Begründet wurde sie nunmehr kulturgeschichtlich, kolonialge
schichtlich und geographisch: » ... die selbständige Entwicklung, 
die das menschliche Geschlecht auf seinem Boden genommen, 
Europas Stellung in der Weltgeschichte, berechtigen vollständig, 
dasselbe als einen besondern Erdteil anzunehmen. Dass der kleine 
Erdteil seinen überwältigenden Einfluss auf die grössern ausüben 
kann, hat seinen Grund in der Weltstellung desselben. Europa liegt 
nämlich gerade in d.er Mitte der Landanhäufung auf der Erdkugel, 
umlagert von drei Erdteilen in grösserer oder geringerer Entfer
nung, von Asien, Afrika und Nordamerika.« Der Satz steht nicht 
in Hegels Phänomenologie des Geistes, sondern hundert Jahre 
später, 1909, in Meyers Konversationslexikon. 11 

(4) Der Islam als Nachbar, Kulturvermittler und Konkurrent 

Man kann Europa nicht hinreichend als den Erdteil definieren, der 
durch die Verbindung von griechisch-römischer Antike und Chri
stentum geprägt worden ist. Gekommen ist es zu dieser Verbin
dung, wie bereits erwähnt, an erster Stelle in Nordafrika und in 
Südwestasien. Angebahnt worden ist sie von jüdischen Theologen, 
von Philon in Alexandria im besonderen, als eine Verbindung von 
hellenistischer (neoplatonischer) und biblischer Welt. Auch die 
zweite Phase dieser Verbindung im Mittelalter war an erster Stelle 
das Werk nicht von christlichen, sondern abermals von jüdischen 
und, wegleitend, von islamischen Gelehrten. Sie erfolgte wiederum 
in Südwestasien und Nordafrika, später auch in Spanien, aber 
selbst dort noch unter islamischer und jüdischer Führung. Auch 
bei dieser zweiten Phase spricht man daher besser von einer Ver
bindung von griechischer (nunmehr ~tärker direkt an den klassi
schen Autoren, vor allem an Aristoteles orientiert) und biblischer 
(und nicht allein christlicher) Welt. 
Man muss Europa eingeschränkter definieren als den Teil der Erde, 
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der von der Antike bis zum Beginn der Neuzeit von der Verbin
dung von griechisch-römischer Antike und biblischen Welt- und 
Wertvorstellungen nicht nur geprägt worden, sondern - im Unter
schied zu Südwestasien und Nordafrika - mit nur teilweisen und 
vorübergehenden Unterbrechungen auch geprägt geblieben ist. 
Unterbrechungen infolge islamischer Herrschaft und Besiedlung 
gab es auf der Iberischen Halbinsel von 711 bis 1491 und auf dem 
Balkan und nördlich des Schwarzen Meers von 1361 bis 191 3. Mit 
einer solchen ereignisgeschichtlichen Definition kommt man an
nähernd - mit wenigen Aufrundungen am Ural und Abzügen im 
südlichen Balkan12 - zu dem Gebiet, das von den konventionellen 
geographischen Grenzen Europas umschlossen wird. 
Der Kontakt mit dem Islam gehört mit zur Definition Europas - in 
mehrfacher Hinsicht: ( 1) Der Islam hat einen wichtigen Beitrag zur 
Synthese von griechischer und biblischer Welt geleistet. Der 
Bauptkanal, über den Westeuropa im hohen Mittelalter mit der 
griechischen Philosophie und Wissenschaft (hauptsächlich Medi
zin und Astronomie) verbunden blieb, verlief von Bagdad über 
Nordafrika nach Cordoba. (2) Islamische Kaufleute und Gelehrte 
Waren im Mittelalter die wichtigste Verbindung zwischen Europa 
(Ost wie West) und Indien und China, deren Errungenschaften (in 
Mathematik und Technologie) für die spezifisch neuzeitliche Ent
wicklung von Wissenschaft und Wirtschaft in Europa grundlegend 
geworden sind. (3) Erst die Ausbreitung des Islam hat dazu ge
führt, dass die Verbindung von griechisch-römischer Antike und 
Christentum (welche die erste Komponente in der kulturge
schichtlichen Definition Europas bleibt) vom 7. Jahrhundert an 
nicht mehr für das gesamte Mittelmeergebiet Gültigkeit hat, son
dern nur mehr für den europäischen Subkontinent. (4) Die Selbst
b_ezeichnung »Europa« und das Zusammengehörigkeitsgefühl, die 
Dberzeugung, ein »Kontinent« und eine» Welt« für sich zu sein, ist 
sehr stark mit der (kriegerischen) Auseinandersetzung mit dem 
Islam verbunden. Nachdem der Name »Europa« im Römischen 
Reich weitgehend in den Hintergrund gerückt war, taucht er neu 
auf im Zusammenhang mit dem zu einer Entscheidungsschlacht 
hochstilisierten Scharmützel Karl Martells mit sarazenischen 
Raubzüglern bei Poitiers 732. Schon das erste Aufkommen des 
Namens bei den Griechen war mit den Kriegen gegen die Perser 
Verbunden gewesen. Eine weitere Belebung hat er im 10. und 
13-Jahrhundert mit der »Hunnen-« und »Mongolengefahr« und 
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- in der am wenigsten rühmlichen Weise - mit dem Schreckge
spenst einer »Gelben Gefahr« um die letzte Jahrhundertwende 
erfahren.13 

Auch in Rücksicht auf die islamische Komponente in der Defini
tion Europas ist Russland als ein integraler Teil Europas anzuer
kennen. Russland ist mit dem Islam lange Zeit vor der Ausbreitung 
des Osmanischen Reiches auf dem europäischen Kontinent in 
Kontakt gekommen. Die Chasaren im nordöstlichen Schwarz
meergebiet waren seit dem 8. Jahrhundert mehrheitlich islamisch, 
die Volga-Bulgaren an der mittleren Volga seit 922 und die Goldene 
Orda am Unterlauf der Volga seit dem Beginn des r4. Jahrhun
derts. Der Begründer von (Neu-)Sarai, der splendiden Bazarstadt 
der Goldenen Orda, Khan Berke, ein Enkel von Cinggis Khan, 
hatte bereits eine muslimische Mutter. Die Kontaktzeit im Osten 
Europas mit der islamischen Kultur überlappt die Hauptkontakt
zeit im Südwesten, in Spanien und auf Sizilien. Das Ausmass des 
Kulturtransfers war nicht dasselbe. Er fand nicht im theoretischen 
und literarischen Bereich statt (wenigstens nicht mehr dokumen
tierbar), sondern im praktischen, in der Wirtschaft, im Finanz
system und in der Staatsverwaltung. Für Fernand Braudel ist er 
dennoch mit demjenigen auf der Iberischen Halbinsel vergleich
bar. Braudel schreibt über seine Bedeutung (freilich ohne den 
Anteil des Islams iranischer Prägung an den »zivilisatorischen« 
Leistungen des Khanats der Goldenen Orda eigens zu erwähnen): 
»Cette civilisation superieure [de la Horde d'Or] a installe une 
certaine Asie dans !es mceurs et coutumes de Moscovie. En fait, 
celle-ci s'est comportee comme un monde barbare eclaire et sub
jugue par une civilisation superieure·. Cette cohabitation evoque 
assez bien, avec des heurts moins tumultueux, les rapports de 
l'Espagne chretienne et de la brillante Espagne musulmane. «14 

Bekannter als der Profit, den Russland aus dem Kulturkontakt mit 
dem Islam bezogen hat, ist sein Anteil an dessen gewaltsamer 
Zurückdrängung von »europäischem Boden«. r 5 52 und r 5 57 er
oberte Moskau die beiden Nachfolgestaaten der Goldenen Orda, 
die Khanate von Kazan' und Astrachan', und dehnte so zum ersten 
Mal das europäische Herrschaftsgebiet bis zum Ural und an das 
Kaspische Meer, seine heutigen geographischen Grenzen, aus. Seit 
dem Ende des r8. Jahrhunderts hatte Russland dann die Führung 
bei der Beseitigung der Osmanischen Herrschaft aus Südosteuropa 
übernommen. 
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(5) Neuzeitlicher »okzidentaler Rationalismus« 

Fernand Braudel gebraucht in seiner Grammaire des Civilisations 
für Russland die Überschrift »L'autre Europe«.15 Das ist ein Titel, 
den man nach der üblichen Konzeption für jedes Teilgebiet Eu
ropas in Anspruch nehmen könnte. Grossbritannien ist bis heute 
auf eine auch nominell zum Ausdruck gebrachte Distanz zum 
»Kontinent« bedacht. Deutschland hegte im 19. und in der ersten 
Hälfte dieses Jahrhunderts (von Napoleon bis Hitler) die Idee 
eines »Sonderwegs«, der typologisch manches mit der Weltan
schauung der Panslavisten in Russland gemeinsam hat und für 
diesen (über die Romantik) zum Teil Vorläufer und Vorbild war. 
Den deutschen Intellektuellen, die den Ersten und den Zweiten 
Weltkrieg zu legitimieren versuchten, ging es um die Abwehr 
»westlicher« wie »östlicher« Kultur-, Gesellschafts- und Staats
formen - selbst so »aufgeklärten« und »urbanen« Geistern wie 
Max Weber (während des Ersten) und Hans-Georg Gadamer 
(während des Zweiten Weltkrieges).16 

Was als »eigentliches« Europa betrachtet wird, ist standortbedingt. 
Wer die »okzidentale« Entwicklung in der »Modeme« als Mass
stab nimmt (wie sie Max Weber in seinen Kulturanalysen betont 
kontrastiv zu umschreiben versucht), muss darauf gefasst sein, dass 
die Ursprungsländer der Stadt- und Schriftkultur in Europa, Grie
chenland und Süditalien, aus »dem europäischen Zivilisations
kreise« ausgeschieden werdenY In der Neuzeit kam es in West
europa in der Tat zu einer Entwicklung von etwas Neuem, das 
allgemein als typisch »europäisch«, »okzidental« oder »westlich« 
bezeichnet wird. Braudels Titel »das andere Europa« reserviert 
man besser für dieses neuzeitliche Europa als für das ostslavische. 
Bei aller Kontinuität, die Historiker auch hier aufzuzeigen ver
mögen, ist der (geschichtliche) Kontrast zwischen dem antik-mit
telalterlichen und dem neuzeitlichen Europa ein zumindest so 
markanter wie der (geographische) zwischen Ost- und Westeu
ropa. 
Im Deutschen hat sich für den Unterschied zwischen dem antik
mittelalterlichen und dem neuzeitlichen Europa ein bemerkens
Werter Wortunterschied herausgebildet. Wer die antiken und 
christlichen Wurzeln Europas als entscheidend betrachtet, bevor
zugt die Rede von »Abendland« und »abendländisch« (mehrheit
lich konservative Kreise). 18 Wer die Reformation und die Aufklä-
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rung und daran anschliessend die amerikanische und Französische 
Revolution als masssetzend ansieht, spricht von »Okzident« und 
»okzidental« (auffällig Weber und Habermas). 
Das Besondere dieses neuen Europa kann hier nur in einer Grob
skizze umrissen werden. Es geht hierbei primär um die Frage, 
welchen Anteil Russland an dieser Entwicklung der jüngsten 
Jahrhunderte hat. Ist es im Verlauf der Neuzeit zu einem zweiten 
»kritischen« Gegensatz zwischen West- und Osteuropa gekom
men, nach dem sich der erste Gegensatz, der zwischen Latinitas 
und Plurilingualitas in der Neuzeit mit der Angleichung West
europas an die osteuropäischen Verhältnisse (den Gebrauch der 
Umgangssprachen als Liturgie- und Literatursprachen) einzueb
nen begonnen hat? Antiwestlich eingestellte Slavophile sehen es 
so. Statt von einer eigentlichen Zweiteilung könnte man jedoch 
eher (immer noch ideologisch überzeichnend) von einer Dreitei
lung sprechen oder statt von einer Kluft mehr von einem gradu
ellen Gefälle und einer zeitlichen Verzögerung. Die Entwicklung, 
die mit dem Markenzeichen »Moderne« versehen wird, verbreitete 
sich, pauschal betrachtet, sukzessive von West- über Mittel- nach 
Osteuropa. Ihr Ausgangsgebiet war (nach der italienischen Re
naissance und der lutherischen Reformation) das Dreieck Frank
reich - Holland - England/Schottland: 
Was sind die Charakteristika des neuzeitlichen »okzidentalen Ra
tionalismus «, mit denen sich nach Max Weber »der Westen« (Eu
ropa und Nordamerika) so deutlich von den übrigen grossen 
Kulturgebieten dieser Erde abhebt? Das zentrale Stichwort heisst 
»Entzauberung der Welt«. Die Entmystifizierung ergibt sich aus 
dem Glauben, dass man, wenn man nur wollte, alles wissen 
könnte; dass es m. a.W keine geheimnisvollen Mächte gibt, die 
in die Natur des Kosmos oder auch nur in die Natur des Menschen 
hineinspielen, dass man also vielmehr alle Dinge - im Prinzip -
durch Berechnen beherrschen kann.1 9 Aus der Überzeugung von 
(r) der exakten Wissbarkeit und (2) der mechanischen Beherrsch
barkeit von allem und jedem folgt (3) die Verwissenschaftlichung 
sämtlicher Lebensbereiche, nicht nur ( erstmalig) der Technologie, 
sondern ebenso der Psychologie und Soziologie, selbst von Kunst
schaffen und Kunsterfahrung, und zusehends der Wirtschaft. (4) 
Die wissenschaftliche Forschung gerät in die Abhängigkeit des 
wirtschaftlichen Wettbewerbs. (5) Zur Verwissenschaftlichung der 
Wirtschaft hinzu kommt es gleichzeitig zu einer Ethisierung so-
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wohl des Kapitals (Reichtum als Zeichen der Auserwähltheit) als 
auch der Arbeit (»Arbeitsethos«, Arbeit als Instrument der Selbst
verwirklichung). (6) Recht und Moral werden nicht mehr religiös 
begründet. Religiosität ist eine private und innere Angelegenheit. 
(7) In der Politik heissen die Ziele demokratische Selbstbestim
mung und Unverletzlichkeit der Menschenrechte des Indivi
duums. Die Mittel dazu sind der Nationalstaat, die Gewaltentren
nung und die freie Meinungsbildung und -veröffentlichung. 
Man muss sofort hinzufügen, dass die aufgezählten Leitideen von 
keinem der grossen »westlichen« und »modernen« Philosophen -
weder von Locke und Hume in Britannien noch von Leibniz und 
Kant in Deutschland, nicht einmal von Descartes und schon gar 
nicht von Rousseau in Frankreich - ohne einschneidende Vorbe
halte vertreten worden sind. In »Reinkultur« sind sie eher in der 
zweiten Garnitur von Intellektuellen anzutreffen. Ihre schlimm
sten Auswüchse haben sie im Terror der Französischen und der 
russischen Revolution gefunden. 
Auf beredte Abwehr sind sie keineswegs nur in Russland gestossen 
(oder später in Süd- und Ostasien - mit einer auffallend ähnlich 
polarisierten Dichotomie von Orient und Okzident), sondern nicht 
Weniger vehement im Westen selber, aufs beredteste in Deutsch
land, in der Romantik im r9. Jahrhundert und in der Lebensphi
losophie um die letzte Jahrhundertwende. Was in Deutschland 
mehr in geschichtlicher Perspektive als Überwindung der Auf
klärung durch die Romantik gesehen worden ist, wurde in Russ
land in geographischer und ethnischer Perspektive anvisiert, als 
Kampf des slavischen Ostens gegen den romano-germanischen 
Westen. 
Die originellste und stichhaltigste Korrektur des »typisch neuzeit
lichen okzidentalen Rationalismus«, der Nachweis seiner Grenzen 
und seiner Komplementierungsbedürftigkeit, ist aus dem Schoss 
der am weitesten fortgeschrittenen Wissenschaften selber gekom
men und nicht aus den östlichen Weisheitslehren, weder denjeni
gen der ostkirchlichen Tradition noch jenen der indischen und 
ostasiatischen Philosophie. Die Präsenz solcher alternativer Gei
stesströmungen wird man dennoch nicht unterschätzen. Das fun
damentalistische Dogma der axiomatischen Wissbarkeit und der 
mechanischen Beherrschbarkeit von allem, was es gibt, erhielt 
seinen Gnadenstoss mit Kurt Gödels Satz von der Unentscheid
barkeit der Widerspruchsfreiheit mathematischer Theorien, mit 



der Indeterminismus-Lehre der Quantenphysik und mit der 
Blosslegung der » Überkomplexität« der Strukturen von biologi
schen und ökologischen Systemen. 
Geht man der Frage der kulturellen Zugehörigkeit Russlands zum 
neuzeitlichen Europa unabhängig von der skizzierten ideologi
schen Blickrichtung (»okzidentaler Rationalismus«) an, so kann 
man Folgendes festhalten: Russland ist das einzige nicht zum 
»Westen« in einem engen Sinn (d. h. zum vormals latinisierten 
Europa und zu Amerika) gehörende Land, aus dem im 19. und 
(mit beginnenden Ausnahmen) in der ersten Hälfte des 20.Jahr
hunderts (a) zeitgenössische und (b) mit dem Namen ihres Autors 
verbundene Beiträge zur nunmehr weltweit rezipierten »europäi
schen« Wissenschaft, Kunst, Musik und Literatur stammen. 
Die bekanntesten Namen sind N. I. Lobacevskij (1792-18 56) in der 
Mathematik, D. I. Mendeleev (1834-1907) in der Chemie, I.M. 
Secenov (1829-1905) und I.P. Pavlov (1849-1936) in der Neuro
logie, L. S. Vygotskij (1896-1934) in der Psychologie, F. I. Scer
batskoj ( 1866-1942) in der Indologie und Buddhismusforschung, 
N. S. Trubetzkoy (1890-1238) und R. Jakobson (1896-1982) in der 
Sprachwissenschaft, P.I. Cajkovskij (1840-1893) und N.A. Rim
skij-Korsakov (1844-1908) in der Musik und K. S. Malevic in der 
Malerei der Avantgarde. In der Literatur sind zu viele Namen 
aufzuzählen. Genannt seien die beiden auch philosophisch ein
flussreich gewordenen F. M. Dostoevskij (1821-1881) und L. N. 
Tolstoj ( 1828-191 o ). Die Werke dieser beiden Schriftsteller können 
am ehesten als »typisch russisch« und »nicht-westlich« bezeichnet 
werden. Für das Denken beider fehlt es freilich nicht an Entspre
chungen im Westen, für Dostoevskij bei Kierkegaard ( 1813-185 5) 
und für Tolstoj mit belegbarem Einfluss bei J. de Maistre (1753-
1821 ). Beide sind auch beispielhaft dafür, wie eine anfänglich 
epochenmässige Opposition (Romantik/Restauration des 19. Jahr
hunderts vs. Aufklärungsrationalismus des 1 8. Jahrhunderts) eine 
Drehung zu einer gebietsmässigen Opposition zwischen östlichem 
und westlichem Denken erfährt.20 
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2. Ein geograph_isches Merkmal: 
Russlands Grösse 

Weniger problematisch als eine geschichtliche ist eine geographi
sche Definition Russlands. Mit dem übrigen Europa kontrastiert 
Russland am eindeutigsten durch seine schiere Grösse. Europa hat 
eine Fläche von rund 10,5 Mill. km2, die Russische Föderation eine 
solche von 17 Mill. Davon überlappen 4,5 Mill. mit dem konven
tionell als europäisch betrachteten Erdteil. 
»Grösse ist, was wir nicht sind.« Der Satz steht bei Jacob Burck
hardt21 Man braucht nicht aus dem Land Burckhardts, der kleinen 
Schweiz, zu stammen, um sich über mögliche geistige Auswirkun
gen physischer Grössenverhältnisse Gedanken zu machen. Sol
chen scheint auch der tschechische Dichter und Nobelpreisträger 
Jaroslav Seifert in unmittelbarer geographischer und geistiger 
Nachbarschaft zu Russland nachgegangen zu sein. In einer auto
biographischen Erinnerung an »Fünf Minuten vor dem Tod« kon
trastiert Seifert seine eigene Erfahrung von der sicheren Erwar
tung, innert kürzester Zeit erschossen zu werden, mit der von 
Dostoevskij beschriebenen. Dostoevskij schreibe ganz ruhig und 
einfach von diesem höchsten Augenblick seines Lebens. Er, Seifert, 
könne sich als »Lyriker eines kleinen Landes« nicht mit dem 
Weltberühmten Romanschriftsteller vergleichen. Seifert erzählt 
dann auf seine Art, wie er unmittelbar vor der Befreiung Prags 
im. Jahre 1945 eine vermeintlich allerletzte Spanne seines Daseins 
erlebt hatte. Er verweist dabei alles ins Abseits, was je über den 
braven Soldaten Svejk geschrieben worden ist. 22 
1"rubetzkoy und Jakobson verbinden mit der »turanischen Weite« 
Russlands bei seinen Wissenschaftlern einen ebensolchen Geist. 
Dieser unterwerfe jeden Stoff einfachen Gesetzen und mache ihn 
11J.it schematischer Klarheit in seiner Ganzheit durchsichtig. Die 
Phantasie sei weder dürftig noch feig und nicht in kleinlicher 
Mikrologie auf das Auftürmen von Einzelheiten gerichtet.23 
Seifert hatte differenzierter beobachtet. Ihm war nicht nur der 
K.omrast zwischen Dostoevskijs Erfahrung der bis zum letzten 
Augenblick vorbereiteten Erschiessung und seiner eigenen aufge 
fallen, sondern ebenso der nicht weniger eklatante Kontrast zwi
schen Dostoevskijs Beschreibung dieser einmaligen Erfahrung 
Und den Briefen, die er aus der anschliessenden Verbannung in 
Sibirien an seinen Bruder geschrieben hatte. In diesen habe Do-



stoevskij voller Gereiztheit und minutiös in allen Einzelheiten die 
Leiden geschildert, denen die Häftlinge dort ausgesetzt waren. Das 
sind Zuschreibungen, die nach Trubetzkoy und Jakobson gerade 
nicht zum »turanischen Geist« Russlands passen. 
Dass geographische Verhältnisse nicht für eine monokausale Er
klärung von kulturellen Eigenschaften ausreichen, bedeutet nicht, 
dass sie überhaupt keine kausale Rolle spielen. Geographische 
Verhältnisse sind als begünstigender Faktor für ihnen formal ent
sprechende geistige Veranlagungen in Betracht zu ziehen. Geogra
phische Weite ist für geistige Weite zwar weder hinreichend noch 
notwendig, sie kann ihr aber doch förderlich sein. 
Ein Charakterzug, der Grassen gut ansteht, ist Generosität. Mit der 
Beschreibung der Generosität, mit der im vorpetrinischen Russ
land fremde Gesandte als Gäste behandelt wurden (gleichzeitig mit 
einer permanenten und penetranten Beaufsichtigung - vorgeblich 
zwecks Wahrung ihrer Sicherheit), beschliesst George Vernadsky 
ein langes Kapitel über den mongolischen Einfluss auf Russland.24 

Den für die westlichen Gesandten augenfälligen Kontrast mit ihren 
eigenen Gepflogenheiten führt Vernadsky auf die Erfahrung der 
Moskoviter mit den mongolischen Formen der Diplomatie zurück. 
Er glaubt, dass diese den Russen im Umgang mit den »orientali
schen« Mächten sehr geholfen hätten. Nicht nur Russland selber 
habe sich als Nachfolgerstaat der von ihm eroberten mongolisch
tatarischen Khanate gesehen, sondern sei von der Bevölkerung im 
Osten auch so wahrgenommen worden. Vernadsky schliesst: »In 
diesem Sinn kann man sagen, wie es Fürst Nikolaj Trubetzkoy 
getan hat, dass die Russen ihr Reich von Cinggis Khan erbten.« Das 
Kapitel hatte er mit dem vom Historiker N. M. Karamzin in der 
ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts geprägten Satz eröffnet: »Mos
kau verdankt seine Grösse den Khans .« 

3. Ein in mehreren Schichten eurasisches Land 

Die Slavophilen des 19.Jahrhunderts hatten versucht, die Eigenart 
Russlands geschichtlich (und auch ethnisch, insbesondere reli
gionsethnologisch) zu definieren. Russland war für sie der Erbe 
des Byzantinischen Reiches. Einige von ihnen träumten von einem 
von den Türken zurückeroberten Konstantinopel als neuer 
Hauptstadt eines grossslavischen Reiches. 
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In den 192oer Jahren kam es unter Exilrussen zu einer alternativen 
anti-westlichen (in ihrer Terminologie: anti-»romanisch-germani
schen«) Bewegung, die das westlich des Urals gelegene Russland 
als intergralen Teil Eurasiens auffasste und Eurasien, d. h. mehr 
oder weniger das Gebiet des alten Zarenreiches und der ihm 
folgenden Sovetunion, als einen besondern Kontinent neben Eu
ropa und dem übrigen Asien definierte.25 Andere Kerngebiete 
(und zugleich catchwords) des nicht monozentrisch konzipierten 
Raumes waren Turan (die im Mittelalter türkisch dominierte Tief
ebene östlich des Kaspischen Meers) und die Mongolei (der Cing
gis Khan ein Weltreich hinterlassen hatte). Nicht mehr genetische 
Abstammungslinien, sondern räumliche Nachbarschaftsbezie
hungen wurden als die für die Entwicklung der Kulturen (para
digmatisch: der Sprachen) bedeutsamsten Beziehungen veran
schlagt. Die »Eurasier« hatten in inhaltlicher Hinsicht Vorläufer 
seit dem Beginn des 19.Jahrhunderts unter russischen Historikern 
und Literaten und in methodologischer Hinsicht seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts unter Sprachwissenschaftlern, in der» Wellen
theorie« des Sprachwandels von Johannes Schmidt und in der 
Linguistique geographique von Ferdinand de Saussure.26 Zwi
schen benachbarten Sprachgruppen kommt es zum Zweck der 
Verständigung zu chronischen Angleichungen und damit auch 
zur Ausbreitung von sprachlichen Neuerungen. Neu war bei 
den »Eurasiern«, dass sie die von Schmidt und Saussure angeregte 
Forschungsrichtung im Ausgang von ihrem Forschungsfeld, dem 
Russischen Reich, systematisch ausweiteten. Sie konnten nach
weisen, dass ein Sprachwandel infolge von kontaktbedingter An
passung über die Grenzen der früher ausschliesslich genetisch und 
ethnisch definierten Sprachfamilien hinweg erfolgt. Analoge An
gleichungen machten sie in allen (auch den nicht-sprachlichen) 
Xulturbereichen geltend. Auf Widerstand stiessen sie jedoch mit 
ihren (wissenschaftlich vorschnellen) Bestrebungen, in einem in 
sich geschlossenen eurasischen Raum eine bereits weit fortge
schrittene Homogenisierung in der Denkweise und in den gesell
schaftlichen Strukturen zu belegen, die sie historisch mit der 
Mongolenherrschaft (»dem Erbe von Cinggis Khan«) in Verbin
dung brachten. 
Die von den »eurasischen« Ideen inspirierte Forschungsstrategie 
hat eine ganze Reihe von fruchtbaren Hypothesen hervorgebracht, 
Vor allem in der Sprachwissenschaft.27 Wie auch von andern hi-
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storischen Forschungsstrategien lässt sich von ihr heute nur mehr 
ein selektiver Gebrauch machen. Es blieb in der kurzen Spanne 
zwischen den zwei Weltkriegen nicht genügend Zeit, ihre inneren 
Widersprüche aufzuarbeiten. Sie war - zeitgebunden - zu sehr an 
einer klassischen Vorstellung von Ganzheiten orientiert. Danach 
zeichnen sich Kulturgebiete durch eine weitgehende Homogenität 
und Geschlossenheit aus. Von den unübersehbaren Kontrasten 
wurde angenommen, dass sie binär strukturiert sind und fortwäh
rend in ein immer wieder neues symmetrisches Gleichgewicht 
münden. Dabei bestand eines der grossen Verdienste der mit der 
eurasischen Bewegung verbundenen strukturalen Linguistik ge
rade im Nach weis, dass nicht nur Sprache und Rasse, sondern auch 
Sprache und Kultur kaum je die gleiche Ausdehnung haben.28 Die 
Randbedingungen ihrer Variation sind zu verschieden. Stabile 
Isolinien (gebildet durch die gleiche Extension der verschiedensten 
sprachlichen und kulturellen Phänomene), wie sie der eurasischen 
Ideologie vorschwebten, sind also gerade nicht zu erwarten. 
Kritiker eines nachhaltigen Einflusses der Mongolenherrschaft auf 
die Kultur in Russland verweisen auf ihre relativ kurze Dauer und 
- indigniert - auf die »inferiore nomadische Kultur« der Mongo
len.29 Die Antwort darauf ist eine zweigliedrige: 
(1) Zu regelmässigen und breit gefächerten Kontakten zwischen 
Russen und Mongolen kam es n9ch nicht unter dem charismati
schen nomadischen Heerführer Cinggis Khan, sondern unter sei
nen Enkeln Batu und Berke, beides Städtegründer (von Alt- und 
Neu-Sarai). Sie hatten die Lektion gelernt, welche der chinesische 
Berater Liu Bingzhong dem berühmtesten der Enkel Cinggis 
Khans, Qubilai, dem ersten mongolischen Kaiser Chinas, erteilt 
hatte: »Man erobert die Welt zu Pferd, aber man kann sie nicht auf 
einem Pferderücken regieren.« Eine eigentliche Durchdringung 
erfolgte dann - für Historiker keine Überraschung - nach der 
Abschüttelung des »Jochs der Tataren«, als Scharen von ihnen 
aus den von den Russen eroberten Khanaten in den Dienst des 
Grossfürsten von Moskau traten, darunter später so mächtige 
Familien wie die Godunovy.30 
(2) Die grösste Bevölkerungsgruppe in den mongolischen Khana
ten diesseits des Kaspischen Meers waren nicht die Mongolen 
selber, sondern kulturell iranisierte und islamisierte Türken zen
tralasiatischer Herkunft. In ihren Händen lag die staatliche Ver
waltung, insbesondere das Finanzwesen und die dem alten Russ-
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land überlegene monetäre Ökonomie der Khanate. Dies sind die 
Sektoren, in denen der östliche Einfluss auf die Kultur Russlands 
im Wortschatz der Sprache am eindrücklichsten zu belegen ist. 
Weit mehr eine Ermessenssache (und bestimmt keine Sache für 
monokausale Erklärungen) ist die Beurteilung der Einwirkung des 
mongolischen Herrschaftssystems auf das russische bei dem - aus 
der Fremde - so auffälligen Nebeneinander von despotischer 
Autokratie, weltanschaulicher Toleranz und partnerschaftlichen 
Handelsbeziehungen. Die Religion der Andern wurde nicht ein
fach nur geduldet oder gar ignoriert. Man vertraute ihr und appel
lierte bei Vertragsabschlüssen an sie. Für eidliche Besiegelungen 
von Vereinbarungen mit Muslimen bewahrte man im Moskauer 
Kreml eigens einen Koran auf.3 1 

Die Mongolenkhanate am Unterlauf der Volga machten die Rus
sen jedenfalls nicht nur mit dem eigenen militärischen Strategie
talent (dessen bedeutendster ziviler Ableger das eurasienweite 
Pferdepostwesen war) bekannt, sondern über Söldner und eine 
um 1330 in der Nähe von Beijing errichtete Kolonie auch zum 
ersten Mal mit chinesischer Kultur. Vor allem aber verhalfen sie 
ihnen zu einer neuen, nunmehr breit abgestützten Phase der Be
rührung mit der irano-islamischen Kultur Zentralasiens, zu der es, 
wie erwähnt, zuvor schon über die Chasaren und die Volga-Bul
garen zu Kontakten gekommen war. Der iranisch geprägte Islam 
Zentralasiens (von Chwaresm bis Buchara und Samarkand) gehört 
bis heute zu den »aufgeklärtesten« regionalen Ausgestaltungen des 
Islam. 
Der von den Mongolen neu erschlossene Kontakt mit der irani
schen Welt war der insgesamt dritte Kontakt in dieser Himmels
richtung. Der erste und bis an die Wurzeln reichende Kontakt 
zwischen der slavischen und iranischen Kultur reicht in die vor
christliche Zeit russischerseits und in die vorislamische iranischer
seits zurück. Von allen europäischen Strängen der indoeuropäi
schen Sprachgruppe ist der slavische Strang dem iranischen am 
nächsten. Die Entsprechungen sind auch hier nicht nur genetisch 
(verwandtschaftlich), sondern ebenso kontaktbedingt (nachbar
schaftlich) durch die räumliche Nähe zu erklären. »Wie Europa
Asien geographisch keine Grenze haben, so schwindet auch die 
bisher scharfe Demarkationslinie zwischen den arischen und euro
päischen Sprachen. [ ... ] Wir sehen überall nur stufenweisen kon
tinuierlichen Übergang von Asien nach Europa.« So liest man bei 
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Johannes Schmidt (1872), und bei Colin Renfrew (1987): »When 
we consider Europe and Western Asia, it is not at all clear in terms 
of physical anthropology that there are different races at all. «32 
Analoges gilt für die frühe Mythologie der Slaven und für die 
gesellschaftlichen Verhältnisse und die Wertvorstellungen, die in 
den mythischen Erzählungen ihren Niederschlag gefunden haben. 
Sie stehen den iranischen Überlieferungen nicht nur ihrer Struktur, 
sondern ebenso ihrer sprachlichen Bezeichnung nach besonders 
nahe. Ein Beispiel: Eine herausragende Beziehung ist in archai
schen Hirtengesellschaften die Freundschaft, die mit einem Eid 
beschworene Bruderschaft. Das russische Wort für Frieden mir 
wird nun mit dem Namen des iranischen Lichtgottes und Ver
tragsgaranten Mithra (mittelpersisch mihr) in Verbindung ge
bracht.33 Wie die altiranische, so weist auch die altrussische Gesell
schaftsstruktur zusammen mit einer monarchischen und einer 
aristokratischen Komponente deutliche demokratische Elemente 
auf. In Westrussland unterlagen diese im Hochmittelalter der 
dominanten aristokratischen Struktur des polnisch-litauischen 
Grossreiches, in Ostrussland dem Monarchismus der militärisch 
organisierten Mongolenkhanate. Am sichtbarsten zu erhalten ver
mochte sich das archaisch-demokratische Erbe bei den Kosaken in 
den südlichen Randgebieten des Reiches.34 

In Kulturatlanten findet man die konventionellen Ostgrenzen 
Europas in zwei Kontexten und in zwei Richtungen grossflächig 
überschritten, (1) bei der Darstellung der Ausdehnung des Russi
schen Reiches-in der Neuzeit-nach Osten bis an den Pazifik und 
(2) bei der Wiedergabe der Ausbreitung der indoeuropäischen 
Sprachen - in den zwei letzten vorchristlichen Jahrtausenden -
nach Südosten über den Iran und Indien bis nach Sri Lanka tief im 
Indischen Ozean. Beide Ausweitungen hatten ihre Ausgangs
punkte in den südrussischen Steppen. 
Nikolaj Trubetzkoy hat noch auf eine dritte Achse in Nordost/ 
Südwest-Richtung aufmerksam gemacht. Sie ist wie die zweitge
nannte Achse primär sprachlich manifest. Auf ihr bilden die ural
altaischen, die indoeuropäischen und die afroasiatischen (»hamito
semitischen«) Sprachen infolge stetiger Nachbarschaft das, was 
Trubetzkoy als »Sprachbund« (im Englischen sachlicher als lin
guistic area wiedergegeben) bezeichnet. Er gebraucht dafür eine 
Beschreibung, die unwillkürlich an Nietzsches Charakterisierung 
des Engadin erinnert, die in der Einleitung zu diesem Aufsatz auf 
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Europa übertragen wurde: der Teil der Erde, in der »Italien und 
Finnland zum Bunde zusammengekommen sind«. Bei Trubetzkoy 
liest man dazu: »Die indoeuropäische Sprachstruktur stellt das 
Bindeglied zwischen der uralaltaischen Struktur einerseits und 
der mediterranen andererseits dar.«35 

Im Hinblick auf die offensichtliche geographische Europa-Tran
szendenz kann man Russland mit dem Römischen Reich verglei
chen - natürlich nicht nur zeit-, sondern auch raumverschoben. 
Wenn man zusätzlich in Betracht zieht, dass auch das Gebiet der 
griechischen Kultur in einem weiten Ausmass Europa-transzen
dierend war und die griechische Klassik ebenso wie der spätere 
Hellenismus ohne diese geographische Transzendenz gar nicht zu 
erklären wäre, kann man sogar die Behauptung wagen, dass Russ
land in dieser einen Hinsicht heute das europäischste aller euro
päischen Länder ist. Was keinem westeuropäischen Land »nach 
dem Untergang Roms« gelungen ist (weder den italienischen 
Stadtstaaten Genua und Venedig noch Spanien und Frankreich), 
nämlich sich kontinuierlich über Europa hinaus auszudehnen, ist 
für Russland seit dem r6.Jahrhundert möglich geworden. Das 
Byzantinische Reich und dessen direkterer Nachfolger, das Osma
nische Reich, die Russland in dieser Beziehung in Osteuropa 
Voranliegen, sind beide von der Bildfläche der Atlanten wieder 
Verschwunden. Auch Russland hat seine grösste Ausdehnung (in 
der Sovetzeit) hinter sich. Es ist ihm auch nie gelungen, die Nach
folge von Rom und Konstantinopel sichtbar anzutreten und den 
Mittelmeerraum einzunehmen. Bis nach Indien vermochte es so 
Wenig wie das Römische Reich, das dies ebenfalls gerne getan 
?ätte, vorzudringen. Das ist - kontinuierlich - bislang nur den 
indoeuropäischen Sprachen und dem Hellenismus (verbunden mit 
dem kurzlebigen »Weltreich« Alexanders des Grossen) möglich 
gewesen. Dafür vermochte sich das russische Reich bis an die 
»Mauern« Chinas auszudehnen, das für die Römer nicht mehr 
als ein Schimmer am Horizont geblieben ist. 
Sollte es je wieder zu so etwas wie einer Europa-transzendierenden 
»Pax Romana« im gesamten Mittelmeerraum kommen, wäre die 
Bezeichnung »Romana« auch nicht allein in Erinnerung an das alte 
Römische Reich passend, sondern ebenso, weil inzwischen das 
Mittelmeer im Arabischen den Namen Bahr ar-Rum (»Römisches 
Meer«) erhalten und behalten hat. Eine andere als eine polyzen
trische Organisation wäre für eine Vereinigung dieser Art nicht 
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denkbar, so wenig, wie das für das Römische Reich zur Zeit seiner 
grössten Ausdehnung dauerhaft möglich war. 
Mit seiner territorialen Europa-Transzendenz ist Russland so et
was wie ein massives geographisches Symbol für den interkonti
nentalen Austausch von materiellen und geistigen Gütern, ohne 
den die vergangene Grösse Europas nicht zu erklären und eine 
prosperierende Zukunft nicht zu erwarten ist. 

4. Russland in Schwarzweiss und in Regenbogenfarben 

Roman J akobson pflegte als Grundcharakteristikum der Kultur in 
Russland »die Einheit von Gegensätzen« zu nennen. Entsprechend 
empfahl er die »Russlandkunde« als »ein ausgezeichnetes metho
dologisches Beispiel der Aufdeckung einer Einheitlichkeit in der 
Vielfältigkeit«.36 Aber dieselbe Beispielhaftigkeit schreiben viele 
auch der »Europakunde« zu. Jakobson wäre wohl versucht gewe
sen zu antworten, dass in Europa die Vielfalt vorwiegend in einem 
äusserlichen Neben- und Nacheinander zu finden sei. In Russland 
dagegen seien die Gegensätze in einem dynamischen Spannungs
verhältnis gegeben und wechselseitig aufeinander angewiesen. 
Russland sei so als »ein strukturales Ganzes« anzusehen. Aber 
könnten Chinesen eben dies nicht auch für ihre Kultur behaupten? 
Und könnten Japaner nicht hinzufügen, dass das Verhältnis für sie 
darum ein besonders spannendes und nicht einseitig auflösbares 
sei, weil man gar nicht zwischen positiv und negativ geladenen 
Polen unterscheiden könne? Das einander Entgegengesetzte (Na
tur und Kultur, Verstand und Gefühl, Individuum und Gemein
schaft usf.) sei auf beiden Seiten ambivalent, nämlich zugleich mit 
einem positiven und einem negativen Vorzeichen versehen. 
Es ging Jakobson keineswegs darum, für Russland eine einzig
artige »Einheit von Gegensätzen« in Anspruch zu nehmen. Er war 
im Gegenteil darauf bedacht, auf Konvergenzen der Kultur in 
Russland und speziell der russischen Wissenschaften mit zeitge
mässen kulturellen und wissenschaftlichen Strömungen aufmerk
sam zu machen, die sich im Westen abzeichneten. Die Verhältnisse 
einer wechselseitigen Abhängigkeit zwischen kulturellen Phäno
menen, die er in der russischen Geschichte und Gegenwart her
ausarbeitete, waren für ihn konkrete Ansatzpunkte für die nach 
seiner Überzeugung in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhun-
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derts sich anbahnende neue Konzeption von Kulturen und Wis
senschaften. 
Als Jakobsons besonderes Verdienst kann man es heute ansehen, 
dass es ihm mit seiner Vorstellung von Russland als einer dynami
schen »Einheit von Gegensätzen« gelungen ist, an einem prägnan
ten Beispiel zu zeigen, dass die Unterschiede, die man gängiger
weise zwischen den verschiedenen Kulturen (»Russland und dem 
Westen«, »Asien und Europa«, »Orient und Okzident«) vorzu
finden glaubt, in Wirklichkeit Gegensätze sind, die man kaum 
Weniger ausgeprägt auch innerhalb ein und derselben Kultur 
(exemplarisch in der russischen) entdecken kann. Er hat sich damit 
gleicherweise von den Slavophilen, den »Eurasiern<< und den ideo
logischen »Orientalisten« jedweder Couleur abgesetzt. 
Für die Hochstilisierung von geläufigen Gegensätzen (Rationalis
mus - Emotionalismus, Materialismus - Spiritualismus, Reduk
tionismus - Methodenpluralismus, Atomismus - Holismus, In
dividualismus - Kommunitarismus) zu interkulturellen Kontrast
punkten gab es natürlich Gründe. Im Westen war man in einer 
längeren Phase der Geschichte mit der einseitigen Pflege jeweils 
eines der Pole solcher Gegensätze überaus erfolgreich gewesen. 
Wollte man als Nicht-Europäer mit den Ergebnissen Schritt hal
ten, blieb kaum anderes übrig als ein Nachziehen mit der Folge der 
»Verwestlichung«. Wer die Einseitigkeiten wahrnahm und die Ei
genständigkeit und das Zukunftspotential seiner Kultur nicht auf
geben wollte, sah sich fast unvermeidlich zu einer ebenfalls ein
seitigen Reaktion und Überbetonung des Zukurzgekommenen 
veranlasst. Die Situation änderte sich erst, als man sich im Westen 
irn eigenen Interesse zu einer Korrektur der bisherigen Entwick
lung veranlasst sah, nicht zu ihrer völligen Sistierung, wohl aber zu 
ihrer Komplementierung mit dem, was man zu lange zurückge
stellt hatte. 
Zur Konkretisierung des Gesagten seien von den vielen gegensätz
lich strukturierten Begriffspaaren, die Jakobson als Forschungs
leitlinien dienten,3 7 zwei herausgehoben: (a) Wissenschaft und 
Kunst und (6) Form (bzw. Funktion) und Stoff. Jakobson berief 
sich für beide auf Vorgaben in der russischen Tradition. In der 
Beachtung der Interdependenz der mit diesen Begriffspaaren mit
einander verklammerten Phänomene sah er in der gegenwärtigen 
Phase der Wissenschaftsgeschichte eine fruchtbare Forschungs
strategie. 
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In der Tat gilt heute die Eleganz einer wissenschaftlichen Theorie 
auch als ein Evaluationskriterium. Schönheit hat über die heuri
stische Funktion hinaus eine legitimierende Funktion. »Beauty is a 
sign of truth« ist eine modische Maxime geworden.38 

In der nicht völligen Beliebigkeit der Verbindung von Form und 
Inhalt bzw. von Funktion und Materie sahJakobson ein besonders 
aufschlussreiches Kennzeichen von natürlichen gegenüber künst
lichen Systemen. »Materialgerechte« Formen und Funktionen er
weisen sich immer wieder als die stabilsten Formen und die effi
zientesten Funktionen. Natürliche Gebilde, wie dies natürliche 
Sprachen und Lebewesen sind, erkennt man daran, dass in ihnen 
alles, d. h. auch ihre materielle Beschaffenheit bis ins letzte Detail 
hinein, eine für das System bezeichnende Funktion übernehmen 
kann. Weil sich zwei verschiedene Sprachen per definitionem dem 
Lautmaterial und der syntaktischen Struktur nach voneinander 
unterscheiden, ist ihr funktionales Potential nie in jeder Hinsicht 
äquivalent. Das ist der Grund, weshalb Gedichte als nicht über
setzbar gelten. In Dichtungen ist die Bedeutung besonders spürbar 
von der lautlichen und syntaktischen Struktur abhängig. Es kann 
zwar in jeder Sprache (metasprachlich) kommentiert werden, was 
ein Gedicht an Assoziationen und Konnotationen enthält, aber 
diese lassen sich nicht in genau derselben Bündelung mit einer in 
einer andern Sprache unvermeidlicherweise anders lautenden und 
syntaktisch anders geformten Übersetzung wiedergeben. Dasselbe 
gilt erst recht für das Verhältnis zwischen einer natürlichen Spra
che mit ihren geschichtlich entwickelten phonischen und graphi
schen Ausdrucksformen und einer künstlichen Sprache in einem 
technisch hergestellten Material. Jedes Material hat seine funk
tionalen Stärken und seine Schwächen und Grenzen. So ist sein 
Ausdruckspotential ein je verschiedenes. 
Analoges lässt sich über das Verhältnis von natürlichen Organis
men und maschinellen Automaten sagen. Ihre verschiedenartige 
materielle Beschaffenheit qualifiziert sie, solange das Kunstpro
dukt kein perfektes Duplikat eines Lebewesens ist, zu je verschie
denen Leistungen. Aufgrund der langen. phylo- und ontogeneti
schen Entwicklung von einfachen zu komplexen Organismen 
kommt hinzu, dass in natürlichen Lebewesen nahezu alles, von 
der subzellulären Feinstruktur bis zum makrobiologischen Bau
plan, eine Funktion in den Stoffwechselprozessen und/oder in der 
Informationsverarbeitung erfüllen kann, von denen der Organis-
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mus »lebt«. In Maschinen, die eine ganz andere Entstehungsge
schichte haben, sind die einzelnen Baubestandteile nicht im ent
ferntesten in einer so komplexen Weise in die Energie- und Infor
mationsgewinnung, -speicherung und -verarbeitung einbezogen, 
wie das für Lebewesen geradezu definitorisch ist.39 

Trotz der Betonung einer intrinsischen Bezogenheit der Gegen
sätze aufeinander (infolge des Bedingungsverhältnisses zwischen 
ihnen) verstand Jakobson die von ihm vertretene »Einheit der 
Gegensätze« nie als eine Verschmelzung oder gar als eine »Auf
hebung« in etwas Drittem.40 Mit der Abhängigkeit voneinander 
bleiben die Gegensätze und mit diesen das Spannungsverhältnis 
und ein dynamisches Wechselspiel mit einer sich immer wieder 
neu verschiebenden Dominanz des einen oder des andern Pols 
erhalten. 
Jakobsons Lichtgestalt in der russischen Geschichte ist nicht wie 
bei Solov'ev ein »Starec Ioann«, bei dem Erkenntnis und Liebe in 
einer ätherisch-mystischen Lebensform eins werden und der die 
niederen Geschäfte der Erde anderen überlässt.41 Es ist vielmehr 
iemand wie Konstantin der Philosoph, auf den nach der Über
lieferung eine neue Schrift und eine neue Literatursprache zurück
geht: ein sozial- und kulturpolitisch aktiver Heiliger, der als Lehrer 
Und »Aufklärer« Geschichte gemacht hat.42 

Jakobson stellte sich »die Einheitlichkeit in der Vielfältigkeit« 
bevorzugt als »Komplementarität«, als ein wechselseitiges Auf
einanderangewiesensein und -einwirken vor. Bei Trubetzkoy do
minieren als Bilder die Kette, das Netz und - in Farben - der 
Regenbogen.43 Vergleicht man auch Trubetzkoy mit Solov'ev, so 
fällt auf, dass er in seinen Streitschriften nicht wie dieser gegen 
einen endzeitlichen europäisch-asiatischen Synkretismus ins Feld 
zieht, sondern vielmehr - mit derselben Verve - gegen eine als 
•kosmopolitische« Kultur fehlinterpretierte »romano-germani
sche« Ideologie, d. h. gegen eine nach seiner Meinung historische 
Regionalkultur, die den Versuch unternommen hat, sich weltweit 
durchzusetzen. 
Das Gegenbild, gegen das Trubetzkoy als Linguist ankämpft, ist 
das Baumdiagramm, nach dem - exemplarisch für alle grossen 
S?rachgruppen dieser Erde - die indoeuropäischen Sprachen aus 
~1nem einzigen Stamm hervorgegangen sind, der sich fortwährend 
'.nimmer neue Seitenlinien entzweit. Ein gemeinsamer Stamm der 
1ndoeuropäischen Sprachen ist nach Trubetzkoy ein Trugbild, das 
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dadurch zustande gekommen ist, dass regional benachbarte Spra
chen sich durch einen andauernden Kontakt einander angeglichen 
haben. Aus dieser Sprachverbindung sind dann, primär geogra
phisch bedingt, durch fortgesetzte Prozesse der Divergenz neue 
Sprachverschiedenheiten, und durch Prozesse der Konvergenz 
gleichzeitig weitere Sprachverbindungen hervorgegangen. Die ge
genläufigen Tendenzen verhindern mit ihrer unterschiedlichen 
Stärke, dass es zu einem kontur- und farblosen Einheitsbrei 
kommt. Sie machen es aber ebenso unmöglich, dass das Ergebnis 
ein Mosaik ist, lauter diskret nebeneinander plazierte Steine, so 
deutlich voneinander abgegrenzt, wie es verfassungsrechtlich die 
vielen Teilrepubliken, Regionen und autonomen Gebiete und Di
strikte der Russischen Föderation sind. Das zutreffende Farbmu
ster ist für Trubetzkoy nicht ein Mosaik, sondern ein Regenbogen. 
Der Regenbogen steht für den kontinuierlichen Wandel, der sich 
von einem Ende des Sprachenspektrums bis zum anderen er
streckt. Er steht aber gleichzeitig für jene Tendenzen, deren Ergeb
nis Bänder oder Streifen sind, die sich qualitativ voneinander 
abheben. Obwohl die Grundfarben qualitativ unzweideutig von
einander unterscheidbar bleiben, sind auf dem Farbspektrum doch 
überall nur kontinuierliche Übergänge und nirgends diskrete 
Bruchstellen auszumachen. 
Was von der Linguistik modellhaft für die uralaltaischen und die 
indoeuropäischen Sprachen erarbeitet worden ist, gilt nach Tru
betzkoy letztlich für sämtliche Sprachen der Erde: 
» Wir können sagen, dass alle Sprachen der Welt ein ununterbro
chenes Netzwerk formen, dessen Verbindungsglieder ineinander 
verschmelzen, eine Art Regenbogen. Weil dieses regenbogenartige 
Netzwerk kontinuierlich ist und seine Übergänge graduell sind, 
bildet das Gesamtsystem der Sprachen der Welt, bei all seiner 
bunten Vielfalt, ein Ganzes, auch wenn dies nur für Gelehrte 
offenkundig sein mag. So führt das Gesetz der Aufteilung irn 
Bereich der Sprache nicht zu einer anarchischen Fragmentierung, 
sondern zu einem ausgewogenen, harmonischen System, in dern 
jeder Bestandteil, wie klein auch immer, seine einmalige Indivi
dualität bewahrt. Die Einheit des Ganzen wird nicht durch eine 
Einebnung seiner Komponenten erreicht, sondern durch die Kon
tinuität seines regenbogenfarbigen Netzes.«44 

Das farbige Bild vom Regenbogen bedarf auch deshalb der Er
gänzung durch das inzwischen von der Computerindustrie all-
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gegenwärtig gewordene Bild des Netzes, weil es nicht nur so ist, 
dass Änderungen von einem Ende der Welt sich kontinuierlich bis 
zum andern hin verbreiten (kulturell früher mehrheitlich von 
Osten nach Westen, seit der Neuzeit dann umgekehrt von Westen 
nach Osten). Die indoeuropäischen Sprachen hatte man im 
19-Jahrhundert in die östlichen satem-Sprachen und die westli
chen kentum-Sprachen zweigeteilt. Heute zieht man eine Erklä
rung vor, nach welcher der Wandel der palatalen Verschlusslaute 
(der kentum-Sprachen) in die Reibe- oder Zischlaute (der satem
Sprachen) sich von einer zentral gelegenen Region des indoeuro
päischen Sprachgebietes aus wellenförmig nach Osten und Westen 
ausbreitete, die Randgebiete in Zentralasien (das ausgestorbene 
Tocharisch im heutigen Xinjiang) wie am Atlantik und am west
lichen Mittelmeer jedoch nie erreichte. 
Wer sich mit der Kulturgeschichte der Menschheit befasst, hat es 
nicht mit einem kunterbunten Vielerlei zu tun, für das nur ein 
Prinzip gilt, das der Beliebigkeit. Ebensowenig genügt für das, was 
alle Menschen verbindet, ein Prinzip oder ein Bild, weder das einer 
klassischen Ganzheit (die so strukturiert ist, dass die Kenntnis 
eines Teils - eines Blattes - genügt, das Ganze - den Baum - zu 
rekonstruieren) noch das daraus abgeleitete der Komplementari
tät, noch das einer schachtelhalmartigen Abfolge von einseitigen 
Irnplikationen (das, vonJakobson angeregt, zur Entdeckung einer 
langen Reihe von sprachlichen Universalien verholfen hat45), noch 
lrubetzkoys farbenprächtiges Bild von einem weltweiten Regen
bogen. Alles hängt zwar miteinander zusammen, und so kann man 
sch!iesslich von einem Netz reden. Vieles hängt jedoch nur lose 
Zusammen. Innerhalb einzelner Netzbereiche kann es relativ selb
ständige Regionen (»Module«) geben, deren Eigenschwingung 
\\reitestgehend unabhängig von dem ist, was in ihrem Kontext 
Passiert. 
R~ssland und die Russlandkunde, wie sie von den beiden Sprach
\\rissenschaftlern Trubetzkoy und Jakobson vorangetrieben wor
~en ist, ist ein Eldorado für das Studium von intra- und inter
[ Ulturellen Zusammenhängen. So wird man Jakobsons Empfeh
Ung von r 929, die Russlandkunde als »ein ausgezeichnetes 
?1ethodologisches Beispiel der Aufdeckung einer Einheitlichkeit 
1n_ der Vielfältigkeit«46 zu beachten, nicht nur zustimmen, man 
; 1rd hinzufügen, das sie dies ganz besonders für die Vielgestaltig-
ea der Einheitlichkeit in der Vielfältigkeit ist. 
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Anmerkungen 

1 Der Wanderer und sein Schatten: Menschliches, Allzumenschliches II, 

1879/80: Aphorismus 338. -Eine vergleichbare Charakterisierung der 
indoeuropäischen Sprachen findet sich bei Trubetzkoy. Siehe Anm. 3 5. 

2 Brockhaus Enzyklopädie, Band 6, Mannheim, 1988: Artikel »Europa«. 
Iso Müller, Illustrierte Weltgeschichte [Geschichtsbuch für den Gym
nasialunterricht], Einsiedeln: Benziger, 1939: 14. -Es macht Mühe, den 
»germanischen« Beitrag zur Kultur in Europa thematisch-inhaltlich 
und formal zu charakterisieren. Ein bis heute anhaltender Einfluss ist 
am ehesten im Rechtswesen »manifest << zu machen, im Gewicht, das 
dem Gewohnheitsrecht (common law) und in der angelsächsischen 
Tradition dem an Einzelfällen orientierten Richterrecht ( case law) 
zukommt, ferner in der Pflege von genossenschaftlichen und föderalen 
Strukturen. Die drei deutschsprachigen Länder sind in Europa aus
geprägt föderal istische Staaten. Anderes vermochte sich gerade nicht 
zu halten, insbesondere das im Frankenreich aufgekommene Lehens
wesen und der aus ihm hervorgegangene Ständestaat. Symbolisch für 
das Zurücktreten des »typisch Germanischen« im Verlauf der Ge
schichte mag sein, dass in der Schriftentwicklung die »gotischen« 
Schriften (Fraktur in der Druck- und Sütterlin in der Handschrift) 
der humanistischen Antiqua und der lateinischen Schreibschrift den 
Platz überlassen haben-offiziell 1941 ! In formaler Hinsicht denkt man 
als Philosoph (reserviert) an die (glitschigen) Typologisierungen, die 
man in der philosophischen Literatur finden kann, an die »deutsche 
Gründlichkeit« (mit welcher Fichte Pestalozzis Kunst der Erziehung 
in seine Nation übernehmen wollte) und an den »sittlichen Ernst« (der 
sich in Solov'evs »Erzählung vom Antichrist« im protestantischen 
Professor Ernst Pauli personifiziert findet); siehe Johann Gott!ieb 
Fichte, Reden an die deutsche Nation (1808): Werke, Berlin: de Gruy
ter, 1971: 7.403 (»Neunte Rede«), und Solowjew 1900/80: 8.279 und 
571; dazu ferner Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hin
sicht (1798): Akademie Textausgabe, Berlin: de Gruyter, 1968: 7.317-
319. - Die Kultur einer »komplexen Gesellschaft« ist rein typologisch 
nicht hinreichend identifizierbar. Für eine ausreichende Identifikation 
bedarf es ideographischer Kennzeichen, einer »namentlichen« Verbin
dung mit Personen (Luther, Kant, Goethe), Ereignissen (Gründung der 
Preussischen Akademie der Wissenschaften), geschichtlichen Prozes
sen (Synthese von Hellenismus und Christentum; Reformation, Auf
klärung) u. dgl. 

4 Immanuel Kant, Physische Geographie ( 1802): Akademie-Textausgabe, 
Berlin: de Gruyter, 1968:427. -Der Enisej kann im Norden als Grenz
fluss zwischen West- und Ostasien betrachtet werden. In seinem Ein
zugsgebiet scheiden sich auch die uralischen (u. a. finnischen und 
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ugrischen) und die altaischen (u. a. mongolischen und türkischen) 
Sprachen. Man fragt sich, ob der Enisej in einem kommenden Jahr
hundert nicht doch noch zur Ostgrenze Europas werden könnte, nun 
jedoch nicht mehr als Expansions-, sondern als Rückzugsgrenze der 
Russischen Föderation und der indoeuropäischen Sprachzone. 

5 Der Grosse Brockhaus, Band 2, Leipzig, 1929: Artikel »Belgrad«. 
6 Nördlich der römischen Orient/Okzident-Grenze hat sich die Be

zeichnung »Mitteleuropa« breitgemacht - ein geographischer Begriff, 
der leichthin mit ideologischen Obertönen gebraucht wird. Lange Zeit 
stand er für die Ausdehnung (in der Politik) des deutschen und (in 
Kirche und Schule) des (monolingual) lateinischen Einflussbereiches 
gen Osten. Erst in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ist aus 
dem offensiven und kolonialistischen Begriff ein zuerst ( der Sovet
union gegenüber) emanzipatorischer und dann (der »grossmächtig« 
gebliebenen Russischen Föderation gegenüber) defensiver Begriff ge
worden. Nur mehr Geschichte sind seine antirussischen Spitzen noch 
nicht. Der wichtigste Wandel besteht jedoch darin, dass die letzte 
Instanz in der Iurisdiktion heute nicht mehr die römische Kurie ist, 
sondern der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strass
burg. Er ist ein Gremium, das nach föderalen Prinzipien bestellt wird 
und für das der Grundsatz der Gewaltenteilung eine Voraussetzung 
sine qua non ist. 

7 »Wortkunst« (verbal art) ist Jakobsons wortnahe Übersetzung des 
tschechischen Ausdrucks für Literatur slovesnost (slovo = Wort). Zu 
slovo als Schlüsselbegriff der vorbyzantinischen »oralen« slavischen 
Kultur siehe auch Vernadsky 1959: 138 ff. 
Zu Dionysios Areopagites, Konstantin dem Philosophen und Stefan 
von Perm siehe Roman Jakobson, insbesondere »The Beginning of 
National Seif-Determination in Europe« (1945), »The Kernel of Com
parative Slavic Literature« (1953), »St. Constantine's Prologue to the 
Gospels« (1963) und »More on the Enlightener«, in: Selected Writings 
VI, Berlin: Mouton, 1985. Der erste und letzte Text sind in deutscher 
Sprache erschienen in: Jakobson 1988: 461-480 und 544-5 40. Zu Stefan 
von Perm und seinem Komi-Alphabet vgl. auch Harald Haarmann, 
Universalgeschichte der Schrift, Frankfurt am Main: Campus, 1990: 125. 

9 Vgl.John Meyendorff, Byzantium and the Rise of Russia, Cambridge: 
Cambridge UP, 1981: 18f. 

10 So der Mönch Filofej von Pskov um 1511 und ihm folgend Vladimir 
Solov'ev in seinem Gedicht »Panmongolismus« von 1894. 

11 Band 6, Leipzig: Artikel »Europa«. 
ti Im nördlichen Uralgebiet wurde das Christentum (unter Stefan von 

Perm) im 14. Jahrhundert verbreitet, in den Nordschwarzmeergebieten 
und am Unterlauf der Volga schon Jahrhunderte früher. Christliche 
Gemeinden fanden sich dort im Reich der Chasaren vom 7. bis zum 
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10.Jahrhundertwie auch in der Goldenen Orda (»Horde«) vom 13. bis 

1 5. Jahrhundert. Im südlichen Balkan sind, wie bekannt, hauptsächlich 

Istanbul und sein europäisches Hinterland, Albanien und Teile von 

Bosnien und Herzegowina islamisch geblieben. 

13 Max von Brandt, ein Ratgeber von Kaiser Wilhelm n .: »Die Idee der 

,Vereinigten Staaten von Europa< wird gern verspottet, und doch liegt 

in dem Zusammenschluss der europäischen Mächte für solche Zwecke 

die beste, wenn nicht die einzige Möglichkeit, Ostasien gegenüber die 

kommerziellen und industriellen wie auch die politischen Interessen 

Europas zu wahren« (1905). Dazu Bismarck: »Ich habe das Wort 

Europa immer im Munde derjenigen Politiker gefunden, die von an

deren Mächten etwas verlangten, was sie im eigenen Namen nicht zu 

fordern wagten.« Beide Aussagen zitiert nach Gollwitzer 1962: 11of, 

und 2rnf. - Nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg war 

dann die Verhinderung weiterer Kriege zwischen den europäischen 

Staaten das vordringlichste, wenn auch nicht das alleinige Motiv, u!ll 

Europa supranational zu einen. 
14 Braudel 1963/93: 581. Siehe auch Anm. 29. 

15 Braudel 1963/93: 569-618. 
16 Max Weber stellte 1916 (siehe 192i/88: 143 und 176) »die Konven· 

tionen der angelsächsischen society« auf die gleiche Stufe wie »die 

Reglements russischer Beamter«. Hans-Georg Gadamer wandte sich 

in einem Vortrag in Paris 1941 gegen die »demokratischen Parolen des 

Westens«: Volk und Geschichte im Denken Herders, Frankfurt a!ll 

Main, 1942: 24. 
17 So von Karl Techet, Völker, Vaterländer und Fürsten, München, 1913' 

177 und 194. Techets »westeuropäische Vollkultur« erstreckt sich auf 

eine Kreisfläche mit Köln am Rhein als Zentrum und einem Radius voll 

1000 km, d. h. im Osten bis Königsberg, im Süden bis Florenz, irP 

Westen bis nach Ostirland und im Norden bis nach Südskandinaviell· 

18 Vgl. Emanuel Mounier, »Abendland ou Ostland?«, Le Monde, 13. Mai 

1947, p. 1: »Abendland [ ... ] fond dans les bouches comme un rnot 

d'amour. II a des resonances que notre mot Occident ne traduit pas. [. • ,] 

Avec quelle tendresse !es populations allemandes s'y livrent-elles!« ~ 

1916 (1921/88 : 169) hatte Max Weber - selber indigniert und andere 

indignierend - geschrieben: »Der Deutsche muss auch aus der Real· 

politik sich eine Phrase machen, an die er dann mit der ganzen Inbrunst 

eines - ich möchte sagen - femininen Gefühls glaubte. « 

19 Anlehnung an Max Webers Worte in »Wissenschaft als Beruf« (1919), 

Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen: Mohr, 1922/ 

85: 594· 
20 Die im 20.Jahrhundert beginnenden zeitgenössischen und namhafrell 

Beiträge zur »Weltkultur« von weiter östlich als Russland kornrnell 

zuerst aus Indien, von R. Tagore (1861-1941) und Mahatma Gandhi 



( 1869-1948). Für Gandhis pazifistische Politologie war Tolstoj einer 
der Denkanstösse gewesen. 

21 Weltgeschichtliche Betrachtungen, Basel: Schwabe, 1905/70: 15 1 (5 . Ka
pitel). 

22 J. Seifert, Vsecky krasy sveta, Praha r 98 5; dt. Alle Schönheiten der Welt, 
Berlin: Aufbau, 1987: 520-526. Seifert beginnt mit Dostoevskijs Dar
stellung seiner vermeintlich letzten Minuten: Man habe die Verurteil
ten, die in weisse Totenhemden gekleidet waren, ein Kreuz küssen 
lassen und dann, weil sie Adelige waren, einen Degen über ihrem Kopf 
zerbrochen; in den allerletzten Sekunden sei ihm, Dostoevskij, bewusst 
geworden, wie sehr er seinen Bruder liebe. Anschliessend erzählt 
Seifert seine Erfahrung: An einer Kasernenwand wartend, habe er 
zuerst ein Stück Käse und Brot aus der Tasche gezogen und, beides 
nicht mehr frisch, zusammen mit seinem Nachbarn, da sie nun Zeit 
hatten, vor Hunger verschlungen. Dann habe auch er an die Seinen 
gedacht, anschliessend jedoch, als das Warten sich hinzog und sein 
Blick ein Pissoir in der Nähe streifte, wie gerne er dieses in seinen 
Knabenjahren frequentiert habe, weil dort ein offensichtlich begabter 
Zeichner einen weiblichen Akt in höchst gewagter Position an die 
Wand gemalt hätte. 

2 3 Vgl. die Zitate in Holenstein 1984: 47 und 49, sowie Jakobson, Selected 
Writings II, The Hague: Mouton, 1971: 502 f. 24 Vernadsky 1953 : 333-390. - Fast überall auf der Erde, ist man geneigt 
anzumerken, sind die Leute gastfreundlicher als »im Westen«. Dass 
Russen ganz besonders generös sein können, wissen viele. In einem 
Nachruf auf RomanJakobson hatte ich in der Neuen Zürcher Zeitung 
vom 24. September 1982 geschrieben: » Wem er etwas verdankte, ver
galt er es siebenfach.« Damals bestand keine Gelegenheit beizufügen, 
an was, ausser an meine eigene Erfahrung, ich daclite. Der tschechische 
Philosoph Jan Patocka hatte eine Rezension meiner Monographie über 
Jakobson geschrieben, in der er sich rühmend über Jakobsons Lebens
werk äusserte. Jakobson war vor der Rezension an einem Kontakt mit 
Patocka nicht besonders gelegen. Die beiden hatten in den dreissiger 
Jahren in Prag verschiedenen Intellekruellenkreisen angehört. Als Pa
tocka dann jedoch nach der Verhaftung aufgrund seines Engagements 
für die tschechische Bürgerrechtsbewegung starb, schrieb J akobson 
spontan einen Nekrolog in der Zeitschrift The New Republic (May 
7, 1977' 26-28). Er leitete den Nachruf mit einem Statement ein, wie es 
charakteristischerweise Jakobson in die Feder fliessen konnte: »There 
have been three Czech philosophers of world significance and excep
tional moral power and purity: Jan A. Komensky ( r 5 92-1670 ), Thomas 
G. Masaryk (1850-1937),Jan Patocka (1907-1977).« Man versteht, dass 
die Herausgeber der Schriften Patockas diesen Satz an den Anfang 
ihrer Ausgabe setzten. 
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2 5 Der brillanteste Vordenker der »eurasischen Ideologie«, aber gleich

zeitig ein Polemiker ohne Augenmass, war Fürst Nikolaj S. Trubetz
koy, der mit seinen phonologischen Studien ein Sprachwissenschaftler 

ersten Ranges bleibt. Vgl. sein Pamphlet Europa und die Menschheit, 

Berlin, 1920/z2 und den Sammelband von 1991. Für eine historiogra
phische Übersicht siehe Otto Böss, Die Lehre der Eurasier, Wiesbaden: 

Harrassowitz, 1961; zu den Vorläufern unter den Historikern siehe 

Vernadsky 1953 : 333 f., zu den Literaten (von Dostoevskij über H erzen 

bis Aleksandr Blok: »Ja - wir sind Skythen, ja, Asiaten[ ... ]«) Goll

witzer 1962: 94ff. 
26 Schmidt 1872; Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique generale, 

Paris: Payot, 1916: 4• partie. Zur Annäherung verschiedener Sprachen 

und Sprachfamilien aufgrund der gleichen Kultur ihrer Sprecher siehe 
auch Eduard Schwyzer, »Genealogische und kulturelle Sprachver

wandtschaft«, in: Universität Zürich: Festgabe zur Einweihung der 

Neubauten, Zürich, 1914: 135-146. 
27 Vgl. Holenstein 1984 (unter den Stichworten im Register: »Eurasische 

ideologische Strömung« und »Sprachbund«) und Toman 1995 (Chap
ter IO: »Russian Images of the Whole: Trubetzkoy, Sprachbund, and 

Eurasia«). 
28 Mit dezidierter Deutlichkeit Trubetzkoy 1991: 75 f., 154 f., 240 u. a. 

29 Valentin A. Riasanovsky, Fundamental Principles of Mongol LaW, 

Bloomington, IN: Indiana University Publications, 1965: 261-278-

Vgl. dagegen Braudel 1963/93: 581 im Zusammenhang mit der bereits 

zitierten Stelle: »Longtemps, les Mongols auront impose leur prescige 

aux princes moscovites. 11 representaient une civilisation plus raffinee 

que la leur, un Etat mieux organise et qui leur servira de modele, une 

economie monetaire sans equivalent vers le Nord.« 
30 Vgl. dazu Trubetzkoys emphatische Darstellung 1991 (1925): 297: »J\S 

they merged with the Russian tribe, the Russified Turanians imparted 

their own characteristics to the Russian people and introduced therll 

into the Russian national psychology, so that together with the Russi
fication of the Turanians there occurred a simultaneous Turanianiza

tion of the Russians. From the organic merger of these two elements 

there arose a unique, new entity, the national Russian type, which is iJJ 

essence not pure Slavic but Slavo-Turanian.« 
31 Edward L. Keenan, Jr., »Muscovy and Kazan: Some IntroductorY 

Remarks on the Pattern of Steppe Diplomacy«, Slavic Review 26, 
1967: 5 5 3. Für ein älteres christlich-» heidnisches« Beispiel siehe Ver
nadsky 19 5 9: 1 29 f. - Auch bei der Ausweitung des Russischen Reiches 

nach Zentralasien ist der islamische Glaube der Bevölkerung in dell 

Nachfolgestaaten der Goldenen Orda nicht zu unterschätzen. Vgl. 

Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam, Chicago: UniversitY 

of Chicago Press, 1974: 3.221 : »lt was merchants from Kazan wh0 
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could trade freely at once in Bukhara as fellow-believers and in Mos
cow as fellow-subjects.« 

32 Johannes Schmidt 1872: 19 und 24; Colin Renfrew, Anthropology and 
Language, London: Cape, 1987: 76. Schmidt hatte die Annahme von 
zwei Hauptstämmen der indoeuropäischen Sprachfamilie zu Fall ge
bracht, nach welcher die slavischen Sprachen den östlichsten Ast einer 
»europäischen Grundsprache« bilden und die iranischen den west
lichsten Ast der »arischen Grundsprache«. - In Aischylos' Theater
stück »Die Perser« träumte die Mutter des persischen Königs davon, 
dass Hellas und Persien sich als Kasigneta genous tautou »Geschwister 
desselben Stammes« sehen und verstehen. Im 5.Jahrhundert v. Chr. 
konnte Aischylos keine Ahnung haben, in welchem sprachgeschicht
lichen Sinn seine Vision mit der Entdeckung der indoeuropäischen 
Sprachfamilie im 18.Jahrhundert n. Chr. recht bekommen würde. Ein
ander noch näher geschwisterlich verbunden als die griechische und die 
persische Sprache sind sich die ostslavischen und iranischen Sprachen. 
- Von den heutigen Minderheitensprachen der Russischen Föderation 
ist die der Osseten im Kaukasus die iranischste. 

lJ Vgl. Vernadsky 1959: Kapitel I und 4. Jakobsons Beiträge zur verglei
chenden Mythologie finden sich in Band 6 der Selected Writings, 
Berlin: Mouton, 198 5; siehe auch Trubetzkoy 1991 ( 1921 ): 84 ff. 

34 Vgl. Vernadsky 1953: 335 und 1959: 287f. 
l 5 In einer postum zugänglich gewordenen Schrift; zitiert nach Toman 

r995: 2 !0. 

36 •Über die heutigen Voraussetzungen der russischen Slavistik« (1929), 
iu: Semiotik, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988: 65. 

l7 Vgl. die Auflistung und Diskussion in Holenstein 1984: 28 ff., 81 f. 
38 Die »dialektische« Verbindung von ratio und ars ist nachJakobson ein 

Kennzeichen des wirklichen (nicht des restaurativ imaginierten) Mit
telalters und der Mittelalter-freundlichen Stilrichtungen, zuletzt des 
Surrealismus. Vgl. Selected Writings vu: Medieval Slavic Studies, 
Berlin: Mouton, 1985: 692. 

39 Es mag symptomatisch sein, dass der Biologe des 20. Jahrhunderts, der 
mit grösster Entschiedenheit die Material- und Genesisabhängigkeit 
der Funktionen als den Unterschied zwischen Lebewesen und Ma
schinen herausgearbeitet hat, ein russischer Wissenschaftler ist: Alek
sandr Oparin, Das Leben (1960), Jena: Fischer 1963: 18 ff. 

40 Vgl. Solov'ev 1980 (1900): 278 ff. - Solov'ev hat es nicht unterlassen, 
auch die dekadente oder - in seiner Sprache - »falsche« Entwicklung 
des (synkretistischen) dritten Weges in personifizierter Gestalt darzu
stellen, in der Figur des endzeitlichen Wundertäters Apollonius (ebd. 
263, 274): »Ein zweifellos genialer Mensch, halb Asiat, halb Europäer 
[ ... ], wird in erstaunlicher Weise die Beherrschung der letzten Ergeb
nisse der westlichen Wissenschaft und ihrer technischen Anwendung 
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verbinden mit der Kenntnis alles wirklich Soliden und Bedeutenden in 

der traditionellen Mystik des Ostens und der Fähigkeit, dies praktisch 

nutzbar zu machen.« - »Der alte alexandrinische Synkretismus wie

derholt sich [in der endzeitlichen Epoche, in der sich nach Solov'ev 

»die europäischen und die östlichen Ideen allseitig vermischen«] en 

grand.« 
41 Die Orthodoxie ist für Solov' ev ein Drittes, das sich wie die Spitze eines 

gleichschenkeligen Dreiecks in der Mitte von den beiden Eckpunkten 

der Grundl inie (katholische und protestantische Kirche) abhebt. 

42 Siehe Anm. 8. 
43 Vgl. die Darstellung in Toman 1995: 198 ff. 
44 Trubetzkoy 1991 (1923): 155. 
45 Vgl. dazu die Ausführungen in E. Holenstein, Sprachliche Universa

lien, Bochum: Brockmeyer, 1985. 

46 Siehe Anm. 36. 
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8. Europa und die Menschheit 
Zu Busserls kulturphilosophischen Meditationen 

Nirgends zeigt sich die Theoriegeladenheit der phänomenologi
schen Intuitionen Husserls so deutlich wie in seinen späten kultur
philosophischen Meditationen. Was er als Sonderleistung der grie
chisch-europäischen Philosophie ausgibt, die Relativierung der ei
genen Tradition als eine von vielen möglichen Manifestationen von 
etwas, das an sich gültig und für alle verbindlich sein soll, findet sich 
ebenso in den südasiatischen (indischen) »Alleinheitslehren« wie in 
den ostasiatischen (chinesischen) Varianten der »Goldenen Regel«. 
Jeder Mensch, der eine natürliche Sprache beherrscht, ist zu dieser 
Abstraktionsleistung fähig. 
Nicht die an einer platonischen Organismus-Vorstellung orien
tierte Kugel-Metapher, die Husserl für seine Konzeption von 
»Heim-« und »Fremdwelten« übernimmt, ist das angemessenste 
Modell für einzelne Kulturen, sondern das Bastelei-Bild, das von 
Levi-Strauss für schriftlose Gesellschaften eingeführt und von 
Franfois Jacob zur Veranschaulichung des heutigen biologischen 
Organismus-Begriffs übernommen worden ist. 
Bei der Frage nach kulturellen Universalien orientiert sich Husserl 
gleichfalls einseitig an klassischen ontologischen Überlegungen und 
nicht an neueren biologischen Leitvorstellungen. Die kulturphilo
sophisch interessantesten anthropologischen Universalien sind kon
tingenter Natur und keine Wesensnotwendigkeit. 

Edmund Busserls kulturphilosophische Überlegungen beein
drucken wie die meisten seiner handschriftlich vollzogenen phä· 
nomenologischen Meditationen durch die sorgfältige Ausschrei
bung konkreter Erfahrungen. In dieser Ursprünglichkeit der 
Entstehung und Darbietung liegt ihre Originalität, nicht in ihrem 
inhaltlichen Ertrag. Dieser deckt sich mit weithin geteilten kul
turphilosophischen Auffassungen seiner und auch noch unserer 
Zeit. Subjektive Erfahrbarkeit schliesst Theoriegeleitetheit offen
sichtlich nicht aus. In seiner Kulturphilosophie vertritt Busserl 
in zentralen Punkten Auffassungen, die weder dem gegenwär
tigen Stand der Forschung in den empirischen Wissenschaften 
entsprechen noch den Problemen gewachsen sein dürften, die 
mit den multikulturellen Verhältnissen, in denen wir zunehmend 
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leben, sich anzukündigen beginnen. Eine kritische Auseinander
setzung ist an der Zeit. 1 Busserls bleibende Leistungen liegen 
anderswo. 

r. Die griechische Stiftung einer universalen Philosophie 

Für Busserl liegt das Einzigartige an Europa, »das auch allen 
anderen Menschheitsgruppen an uns empfindlich ist«, in einer 
neuartigen Einstellung zur U mwe!t. Was diese in Erfahrungen 
anbietet, wird in einer »von ein paar griechischen Sonderlingen« 
gestifteten theoretischen Einstellung kritisch von idealen, an sich 
gültigen Wahrheiten und Werten her beurteilt.2 Alle in der vor
Philosophischen praktischen Einstellung immer nur an zusätzli
chen umwelt!ichen Erfahrungen orientierten Bewährungen und 
Bewertungen erscheinen in der neuen Einstellung als dürftige 
Annäherungen an absolut gültig erscheinende Idealgestalten des 
1n der Erfahrung je unvollkommen Gegebenen. 
Die Übernahme dieser Einstellung bedeutet in eins Europäisie
rung und Universalisierung: Europäisierung, weil sie in Europa 
aufgekommen ist und, obzwar nur »eine Teilerscheinung der euro
päischen Kultur«, doch »sozusagen das fungierende Gehirn ist, 
Von dessen normalen Funktionieren die echte, gesunde europä
t~che Geistigkeit abhängt«; Universalisierung, weil mit ihr »eine 
Dbernationalität völlig neuer Art entspringen konnte«. Wie jede 
Vorgegebene Meinung einzelner so wird nun auch jede kulturelle 
'Tradition auf das an sich Wahre hin hinterfragt, von dem her sie nur 
als eine von unendlich vielen möglichen Manifestationen erscheint. 
Nach Klaus Beld3 ist diese Einstellung »die grundlegende ideelle 
Vorbedingung der realen Vergemeinschaftung der Welt«, die in 
faktengeschichlicher Perspektive ein Ergebnis des Ausgreifens der 
Europäer auf alle Länder und Kontinente ist. 
Eine solche Sicht der Geistesgeschichte der Menschheit ist frag
~rdig, von den Daten der vergleichenden Kulturwissenschaft 

er, von solchen der Erkenntnis- und Sprachpsychologie her 
bnd von solchen der philosophischen Tradition, in der sie steht, 

er. 
Zuerst ist auf die für jeden, der sie je gelesen hat, unvergessliche 
• Versicherung« Max Webers hinzuweisen, »dass es auf dem Gebiet 
des Denkens über den ,Sinn, der Welt und des Lebens durchaus 
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nichts gibt, was nicht, in irgendeiner Form, in Asien schon gedacht 
worden wäre«, und zwar, in soteriologischen Kontexten, »weit 
rücksichtsloser durchgearbeitet«, als dies im Okzident der Fall ist.4 

In der Tat findet man die Leistung, die Husserl den Griechen 
zuschreibt, ohne lange suchen zu müssen, in den asiatischen All
Einheitslehren wieder.5 Vom Daoisten Zhuang Zi aus dem vierten 
vorchristlichen Jahrhundert wird z.B. der Ausspruch überliefert: 
»Vom Identischen her gesehen sind alle die überaus vielen [,zehn
tausend<] Dinge eins.«6 

Auch von erkenntnis- und sprachpsychologischer Warte aus ist 
Husserls ideengeschichtliche These wenig überzeugend. Was sie an 
kognitiven Fähigkeiten und Kategorien voraussetzt, hat Husserl 
selber vorbildlich als grundlegend für alltägliche Erfahrungen 
aufgezeigt: die Fähigkeit, etwas nicht nur gerade als das wahr
zunehmen, als was es unmittelbar erscheint, sondern auf einer Art 
Abwandlungskontinuum bezogen auf ein Optimum seiner selbst 
( ein Rot, das man wahrnimmt, kann man sich immer mehr oder 
weniger leuchtend vorstellen, eine Gestalt mehr oder weniger 
prägnant, im besten Fall in einer Weise, wie sie nirgends real zu 
finden ist, sondern nur idealtypisch entworfen); die Intuition, dass 
man auf einer Linie immer noch einen Schritt weitergehen kann, 
unendlich; die Idee der Gleichheit, die Einsicht, dass verschiedene 
Erscheinungsweisen einander gleichwertig sein können. Es kann 
bezweifelt werden, ob ein Mensch, der eine natürliche menschliche 
Sprache beherrscht, dazu ohne elementare Fähigkeiten und Kate
gorien dieser Art gekommen wäre. 
Ist eine These der Sache nach nicht haltbar, sieht man sich nach 
einer geschichtlichen, psycho- oder soziologischen Erklärung für 
ihr Aufkommen um. Husserls >Archäologie< der Philosophie er
weist sich in der Tat als eine in ihrer Stossrichtung nur geringfügige 
Modifikation von ideengeschichtlichen Fabeln, die sich in der 
europäischen Philosophie finden, seit in ihr begonnen wurde, 
den systematischen Aufbau ihrer Systeme auf eine geschichtliche 
Entwicklungslinie zu projizieren, deren frühere Phasen man in 
aussereuropäischen Kulturen in vivo vorzufinden wähnte. Man 
braucht kein Kenner der Philosophiegeschichte zu sein, um auf 
ältere Versionen von Husserls These zu stossen. Es genügt, die 
Preisrede des ersten afrikanischen Nobelpreisträgers nachzule
sen.7 In ihr wird Hegel8 zitiert: »Bei den Negern ist das Charak
teristische gerade, dass ihr Bewusstsein noch nicht zur Anschau-
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ung irgendeiner festen Objektivität gekommen ist, wie zum Bei
spiel Gott, Gesetz, bei welcher der Mensch mit seinem Willen wäre 
und darin die Anschauung seines Wesens hätte. Zu dieser Unter
scheidung seiner als des Einzelnen und seiner wesentlichen All
gemeinheit ist der Afrikaner in seiner unterschiedslosen, gedrun
genen Einheit noch nicht gekommen, wodurch das Wissen von 
einem absoluten Wesen, das ein anderes, höheres gegen das Selbst 
Wäre, ganz fehlt.« Es ist heilsam für jeden, der weiss ist und 
Philosoph dazu, Wole Soyinkas souveränen Kommentar zu »die
sem Bravourstückchen imaginativer Projektion«, in dem die Kon
zeption der Philosophie bestehen soll und das, von bedeutenden 
europäischen Philosophen seinen Vorfahren abgesprochen wurde, 
zu überdenken: Überzeugungen, die sich in unvollkommener Ge
stalt wohl vertragen, bleiben, absolut gesetzt, nicht ohne weiteres 
ein widerspruchsfreies Ganzes. Die wechselseitige Toleranz 
(Soyinkas Anliegen) ist, wenn unter sich nicht völlig verträgliche 
Ideale zur Richtschnur (mit dem Fachwort: zum Kanon) erhoben 
Werden, höchst gefährdet. 
Es dürfte sich bei der griechischen Schöpfung von Philosophie und 
Wissenschaft nicht anders verhalten als bei anderen kreativen 
Durchbrüchen. Entscheidend ist nicht die initiale Idee. Für diese 
ist es meistens leicht, Vorläufer zu finden. Entscheidend ist, was 
niit ihr gemacht wird, ihre systematische Ausarbeitung und Aus
Wertung. 
Der unmittelbare historische Kontext zu Busserls Meditationen 
über »die geistige Gestalt Europas« waren nicht Hegels weltge
schichtliche Spekulationen, sondern die Besinnungen unter den 
europäischen Intellektuellen in den Jahren um den Ersten Welt
krieg auf das, was die sich irr bekämpfenden Nationen kulturell 
Verbindet. Es waren teils gut gemeinte Bemühungen zur Über
Windung des seichten Kultes um nationale Eigenheiten kultureller 
Und selbst charakterologischer Art, der damals, von Philosophen 
niitgetragen, im Sehwange war. Zum Teil waren es, diesen Eindruck 
Wird man nicht los, nur Bemühungen, ein angewöhntes Überle
genheitsbedürfnis angesichts von globalen Gewichtsverlagerun
gen auf etwas breiterer und würdigerer Basis besser zu sichern. 
Ihren dialektischen Höhepunkt fanden sie in Oswald Spenglers 
Dntergangsbuch. Was der überwiegenden Mehrheit von ihnen 
(Arbeiten wie die von Max Weber ausgenommen) abgeht, ist die 
Anwendung gerade jener wissenschaftlichen Methode, die so 
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gerne als das Herzstück der kulturellen Sonderleistung Europas 
präsentiert wird. In Busserls Kreis war anfänglich der engagier
teste Vorkämpfer dieser »Eurotümelei«, wie man sie nicht anders 
nennen kann, Max Seheier. 9 Anfänglich, denn noch vor dem Ende 
des Krieges begann Seheier sich davon wieder zu lösen und plä
dierte nunmehr in einer Weise, wie man sie bei Busserl nicht 
findet, für »einen gewissen Ausgleich des spezifisch Europäischen 
und Asiatischen« und für eine stärkere Ausleuchtung der »asiati
schen Wurzeln« der klassischen Antike und des für die europä
ischen Bildungswerte im besonderen wegleitend gewordenen Hel
lenismus.10 
Könnte es sein, dass wenigstens die Übertragung der Denkfigur 
des idealisierten Einen, das sich in mannigfaltigen Erscheinungen 
durchhält, auf die eine Menschheit und ihre verschiedenen Kul
turen europäischen Ursprungs ist? Auch daran kann gezweifelt 
werden. Sollte es sich herausstellen, dass es doch so ist, wäre mit 
Nachdruck festzuhalten, dass nur das faktische Aufkommen dieser 
ku!turphilosophischen Idee (mutmasslich dank günstiger wirt
schaftlicher und gesellschaftlicher Umstände) europäisch genannt 
werden könnte, nicht aber ihre kognitiven Vorbedingungen, ihre 
faktische Genesis, nicht ihre kategoriale Struktur. Auch Busserl 
scheint dieser Ansicht gewesen zu sein. Er spricht von einer 
»faktischen Motivation« des von ihm angenommenen »Einbruchs 
der theoretischen Einstellung« bei den Griechen. Was er jedoch 
dazu anführt, multikulturelle Kontakte, intellektuelle Neugierund 
die Möglichkeit zu »spielerischer Umsicht«, wird man kaum als 
spezifisch europäisch bezeichnen wollen.11 

Es ist unwahrscheinlich, dass es irgendeine grundlegende philo
sophische Idee gibt, die im Prinzip nicht jedem Menschen, der eine 
normale kognitive Entwicklung durchlaufen hat, zugänglich ist. Es 
ist beim gegenwärtigen Stand der Forschung über kognitive Ent
wicklung und sprachliche Universalien schlicht unglaubhaft, dass 
es für irgendeine zentrale Idee der europäischen Philosophie, in 
Karl-Otto Apels Worten12, der Übernahme der »Muttersprache 
des abendländischen Geistes« bedarf, des Erwerbs von kognitiven 
Kategorien, die nur die griechische Sprache und, über ihren Ein
fluss, andere europäische Sprachen anbieten. Was die natürlichen 
menschlichen Sprachen an universalen kognitiven Strukturen vor
aussetzen, dürfte für das Verständnis der üblichen wissenschaft
lichen Grundbegriffe und Grundannahmen reich genug sein. 

234 



Natürlich ist die Apelsche Sicht nicht a priori von der Hand zu 
Weisen. Sie ist an konkreten Sprachstrukturen, die uns in unserem 
Philosophischen und wissenschaftlichen Denken geläufig sind und 
die gleichzeitig in manchen aussereuropäischen Sprachen fehlen, 
zu überprüfen. Dies ist z.B. für irreale Konditionalsätze (,Hätte 
ich Flügel, würde ich fliegen<) unternommen worden. Alfred 
Bloom13 hatte die These aufgestellt, dass ihr Fehlen in der chinesi
schen Sprache ein Grund dafür sei, dass die Chinesen weniger 
geläufig kontrafaktisch dächten, und dass dies als eine Erklärung 
für die zurückgebliebene Wissenschaftsentwicklung in China in 
Betracht zu ziehen sei. Daraufhin von andern Forschern unter
nommene Verstehensexperimente mit kontrafaktischen Geschich
t_en und Problemen sprechen gegen Blooms These.1 4 D ies ist keine 
Dberraschung. Zur sprachlichen Kompetenz des Menschen gehört 
nicht nur, dass er etwas in einer bestimmten Weise sagen kann, 
sondern gleichfalls, dass er sich dasselbe (metasprachlich) immer 
auch mit anderen sprachlichen oder aussersprachlichen Mitteln 
Verständlich zu machen vermag. Nur wenn es unmöglich oder 
ausgesprochen mühsam wäre, im Chinesischen zu umschreiben, 
Was mit irrealen Konditionalsätzen gemeint ist, wäre an eine Be
hinderung der Wissenschaftsentwicklung zu denken. 
In solchen Zusammenhängen mag es angebracht sein, eine anek
dotische Überlieferung vom grossen chinesischen Kang Xi-Kaiser 
(1654-1722) zu zitieren. NachJoseph Needham15 soll dieser darauf 
bestanden haben, dass bei der Neuauflage eines Buches der Jesui
ten an seinem Hof über die Die neue westliche Kalenderwissen
schaft das Wort für ,westlich, wegzufallen habe. Needham meint, 
der Kaiser hätte wohl erkannt, dass die Wissenschaft, die in dem 
Buch vertreten wird, zwar der Sache nach neu, aber nicht spezi
fisch westlich sei. Nach anderen Berichten16 über denselben Kaiser 
zu schliessen, hat dieser dabei möglicherweise weniger an eine 
Konvergenz von unabhängig voneinander gewonnenen und all
gemein verständlichen Erkenntnissen gedacht als vielmehr an ihre 
.l\bleitbarkeit aus dem altchinesischen Buch der Wandlungen . 
A.hn!ich gab es im Westen auch noch zu Kang Xis Zeiten Gelehrte, 
die bei transkulturell konvergenten weltanschaulichen Vorstellun
gen an ihre Zurückführbarkeit auf biblische Einflüsse glaubten. 
Ohne Zweifel sind die modernen Wissenschaften bis in die jüng
sten Jahrzehnte hinein von Europäern ausgearbeitet worden, und 
0 hne Zweifel sind sie ihrer sprachlichen Struktur nach europäi-
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sehen Gepräges. So könnte man zur folgenden abgeschwächten 
These der weltweiten Europäisierung der Wissenschaften geneigt 
sein: Für manche Errungenschaften der europäischen Neuzeit mag 
es zwar originelle Ansätze und auch Vorwegnahmen ausserhalb 
Europas geben, aber aufgrund des geschichtlich einmaligen Auf
schwungs der Wissenschaften im Abendland zusammen mit der 
weltweiten wirtschaftlichen und politischen Vormachtstellung des 
Westens sind diese Ansätze und Vorwegnahmen von den euro
päischen Varianten überlagert, teilweise auch verschüttet worden. 
In einem breiten, globalen Ausmass sind allein die europäischen 
Varianten wirksam und für die weitere Forschung bestimmend 
geblieben. 
Als ein anschauliches Modell dafür mag die typographische 
Drucktechnik dienen. Sie ist in Ostasien lange vor Gutenberg 
erfunden, jedoch nie soweit perfektioniert worden wie im Westen. 
So kam es, dass die modernen Druckverfahren, die heute weltweit 
in Gebrauch sind, der Abstammung nach auf die europäische 
Erfindung (als deren teils stetige, teils sprunghafte Fortentwick
lung) zurückzuführen sind und auch in Ostasien die einheimischen 
Verfahren überlagert haben. Ausgeschlossen ist aber unter solchen 
Umständen nie, dass einzelne Errungenschaften einer überlagerten 
Tradition nachträglich wieder aufgegriffen und zur Bereicherung 
des aus Europa stammenden Hauptstroms in diesen aufgenommen 
werden. Am ehesten ist dies in der Medizin zu erwarten, die schon 
immer für interkulturelle Einflüsse bahnbrechend gewesen ist. 
Aber auch an dieser abgeschwächten These vom europäischen 
Charakter der faktisch zur weltweiten Verbreitung gelangten Wis
senschaft und Technik sind noch starke Vorbehalte angebracht. 
Was seit über einem Jahrhundert als europäische Wissenschaft und 
Technik seinen Siegeszug über den ganzen Planeten hält, ist von 
Anfang an und bis in die frühe Neuzeit hinein ohne beträchtliche 
Einflüsse und Anregungen aus anderen Kulturen überhaupt nicht 
erklärbar. In der Philosophie sind Einflüsse oder zumindest Be
stärkungen für konvergente Entwicklungen phasenweise bis in die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts nachweisbar. Am offensichtlich
sten ist der Einfluss im Ästhetischen. Die modernen Künste sind 
ohne ihre aussereuropäischen Anregungen kaum denkbar. Ver
gleichbares gilt, gut belegt, für die mittelalterliche Dichtung und 
später nochmals, in anderer Weise, für manche Dichtung des 18. 
und 19.Jahrhunderts. Was in diesem Jahrhundert schubweise im-



mer wieder als »europäische Moderne« zur Diskussion gestellt 
Wird, ist vielleicht in der Gestalt, die es gefunden hat, ein euro
päisches Projekt (Ideal), aber keineswegs ausschliesslich ein euro
päisches Produkt.17 
Auch ausserhalb Europas wird dies mit Selbstunterschätzung und 
Zum eigenen Nachteil übersehen, wenn die Modeme aversiv als 
Westlich zurückgewiesen wird. Was mit den wissenschaftlichen 
Errungenschaften der letzten vier Jahrhunderte heute weltweit 
vom Westen her übernommen wird, ist nichts spezifisch Euro
päisches, nicht nur weil es kognitiv etwas allgemein Menschen
rnögliches und in seinen besten Teilen etwas allgemein Menschen
Wiirdiges ist, sondern auch, weil mit ihm etwas in die nicht-euro
päischen Kulturen zurückkehrt, was in mancherlei Hinsicht aus 
ihnen stammt und mit dieser Rückkehr Erneuerungen erfahren 
kann, die in Europa allein nicht zu erwarten sind. Einer solchen 
Rezeption kommt entgegen, dass das Weltbild, zu dem sich die 
naturwissenschaftliche Entwicklung- gebietsweise weit von ihren 
'rnechanistischen< Anfängen weg - hinzubewegen scheint, mit 
philosophischen Vorstellungen verwandt ist, die gemeinhin mehr 
als >östlich< denn als ,westlich< anmuten. Man darf sich von den 
anfänglich fast unvermeidlich dilettantisch bleibenden und mo
disch ausufernden Versuchen (zur Zeit unter dem Schlagwort 
new age), diese Entwicklung philosophisch aufzuarbeiten, nicht 
beirren lassen. 
Als zugleich >Östlich< und (wissenschaftlich) >neu< werden mit 
Vorliebe die Vorstellung einer im Grunde dynamischen Natur, 
das Denken mehr in Relationen und Kontinua als in absoluten 
Grössen und diskreten, korpuskulären Substanzen genannt sowie 
die Annahme, dass Gegensätze sich ergänzen und nicht einfach nur 
ausschliessen. Natürlich ist es ein grosser Unterschied, ob a!tehr
~rdige philosophische Vorstellungen als ästhetisch reizvoller 
Überbau neuen Entwicklungen in den Wissenschaften nur nach
träglich in einem ideologischen Styling aufgesetzt werden oder 
aber als Hintergrundannahmen die wissenschaftliche Forschung 
rnehr oder weniger unterschwellig prägen, wie das in Europa von 
biblischen und griechischen Leitideen immer wieder behauptet 
Worden ist. Bis anhin finden sich nur vereinzelte, nicht leicht 
~euneilbare Zeugnisse für eine solche direkte Auswirkung ,öst
licher, Weltanschauung auf die konkrete wissenschaftliche For
schung. 
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Es gibt keine Garantie dafür, dass die Modernisierung auch in 
Zukunft weltweit eine Europäisierung, eine Anpassung an den 
Westen, bleibt. Ob es zu einer Adaptation an eine fremde Kultur 
oder in umgekehrter Richtung zu einer Assimilation des Fremden 
an die eigenen Traditionen kommt, hängt u. a. von zwei sehr unter
schiedlichen Faktoren ab, dem Reichtum der eigenen Ideenge
schichte und - ganz brutal - von der Bevölkerungszahl. Kleine 
Völker lassen sich kulturell wie politisch absorbieren, ein Milliar
denvolk nicht. Für China ist durchaus denkbar, dass die Phase der 
Adaptation an den Westen umschlägt in eine Assimilation von 
westlicher Wissenschaft, Philosophie und Kunst an die eigenen, 
nicht leicht zu entwurzelnden Traditionen. Die Folge wäre nicht 
eine fortgesetzte Verwestlichung Chinas, sondern umgekehrt eine 
allmähliche Sinisierung der europäischen Errungenschaften, we
nigstens in der eigenen Einflusssphäre. An Ehrgeiz zu einer sol
chen Umorientierung fehlt es auch dem Islam und in Indien nicht. 

2. Das Kultur-Modell: Kugel oder Bastelei? 

Die interkulturelle Verständigung verliert an hermeneutischer 
Rätselhaftigkeit, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass der Kontrast 
zwischen »Heimwelt« und »Fremdwelt« objektiv nicht von der 
ganzheitlichen Art ist, wie er häufig subjektiv erlebt und dann auch 
kulturtheoretisch angesetzt wird. Nichts ist dafür symptomati
scher als die Unmöglichkeit, eine eindeutige Grenze zwischen 
Europa und Asien zu ziehen. Wohin gehören die transkaukasi
schen Armenier mit ihrer indoeuropäischen Sprache, einem ins 
dritte Jahrhundert zurückreichenden Christentum und noch äl
teren und über Jahrtausende anhaltenden Kontakten mit Persien? 
Die geographischen Trennlinien, die im Verlauf der Zeiten zwi
schen dem Subkontinent und der asiatischen Landmasse, zu der er 
gehört, vorgeschlagen wurden, deckten sich nie mit einer deutli
chen sprachlichen und kulturellen oder auch nur mit einer stabilen 
politischen Grenze. Genausowenig pflegen sich genealogische und 
typologische Trennlinien zu decken. Sätze wie der folgende von 
Max Weber sind hierfür kennzeichnend: »In ihren Prinzipien steht 
die chinesische Musik der hellenischen näher als die deutsche. «18 

»Einen festen europäischen Menschen- und Kulturtypus«, von 
dem Max Scheler19 zu Beginn des Ersten Weltkrieges phantasierte, 



gibt es nur als Idol, auch wenn man selbstherrlich von vornherein 
Minderheiten wie »die Zigeuner, die dauernd in Europa herum
vagabundieren« (so Husserl noch 193520) ausschliesst. Grotesk 
Werden die Bemühungen um die Festlegung des »Europäertums« 
rnit spezifischen Strukturen des Bewusstseins, Einstellungen zur 
Dmwelt, Vorzugsregeln einfachster Wertqualitäten und Gesetzen 
des Gesichtsausdrucks dann, wenn wie bei Seheier mit den übrigen 
Balkanvölkern selbst die Zugehörigkeit der Griechen zu Europa 
fragwürdig wird.21 
Das sich so leicht einstellende Vorurteil der »völligen« Andersheit 
fremder Kulturen mit seiner Wirkung der Verdrängung, ja Verhin
derung gegenläufiger Erfahrungen scheint mit einem schlichten 
Bedürfnis nach gesellschaftlicher Identität zusammenzuhängen, 
dem Bedürfnis nach einer Gruppe, mit der man sich assoziieren 
und gleichzeitig von anderen dissoziieren kann. In einer nicht-
1llusorischen Weise dürfte eine solche Gruppenidentität eher als 
rnit einzelnen Kulturen mit Weltbildtypen möglich sein, mit Le
bensstilen und Geschmacksrichtungen, deren Grenzen sich nicht 
rnit den groben Grenzen decken, die man zwischen Kulturen und 
auch Epochen zu ziehen pflegt, sondern quer, wenn auch mit 
Ungleichen Gebietszuweisungen, durch diese verlaufen. Die alten 
chinesischen Weisen hätten nicht vor einer »mechanistischen Ein
stellung« (in Russells Ausdrucksweise) bzw. einer solchen der 
»Weltbeherrschung« (in Webers Katalogisierung) zu warnen ge
braucht, nach der jedem Material, ob Ton, Holz, Pferd oder 
Mensch, jede beliebige Form gleicherweise bekömmlich ist, han
delte es sich ausschliesslich um eine europäische und neuzeitliche 
Geisteshaltung. Und Chomsky, der die letzten Auswüchse dieser 
Einstellung in Faschismus und Behaviorismus sieht (während 
Russell ein halbes Jahrhundert früher mit einigem Sarkasmus 
INICA und Bolschewismus nannte), könnte als anti-mechanisti
sche Alternative nicht Romantiker wie August Wilhelm von Schle
gel zitieren, die mitten in Europa und mitten in der Neuzeit gelebt 
Und gedacht haben.22 

Menschliche Kulturen sind nicht homogene, kompakte, in sich ge
schlossene und zentrierte, diskret voneinander abgehobene und 
Voneinander unabhängige, gleichsam kugelförmige Einheiten. 
Sie sind heterogene und - teils geschichtlich und geographisch, teils 
nur dem Typ nach - kontinuierlich »ineinanderströmende«23 und 
zneinanderübergreifende Gebilde. Zwei Kulturen A und B unter-
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scheiden sich nicht dadurch, dass A ein Bündel von spezifischen 
Eigenschaften aufweist, die B fehlen, und B ein anderes Bündel, 
von dem A nichts mitbekommen hat. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass Eigenschaften, die in einer Kultur besonders prä
gnant ausgebildet sind, mindestens ansatzweise auch in den mei
sten anderen Kulturen zu finden sind. Was zwei Kulturen von
einander unterscheidet, ist weniger die Anwesenheit oder Abwe
senheit bestimmter Eigenschaften als vielmehr die unterschiedli
che Dominanz von annähernd universal gegebenen Eigenschaften. 
Unterschiedliche Eigenschaften sind stärker oder weniger stark 
ausgebildet. Unterschiedliche kulturelle Richtungen dominieren 
(Richtungen, für die Etiketten wie rationalistisch und empiristisch, 
realistisch und idealistisch, legalistisch und pragmatisch, purita
nisch und hedonistisch, städtisch und ländlich, mittelständisch u. 
dgl. üblich sind). Dabei stösst man auf ähnlich starke Variationen 
wie zwischen den Kulturen auch innerhalb ein und derselben 
Kultur, zwischen den verschiedenen Berufsständen, Altersstufen, 
sozialen Schichten, Regionen und Epochen. Nicht zufällig bilde
ten für Husserl die unterschiedlichen »Berufswelten« den Ansatz 
zu seiner Konzeption von »Sonderwelten«. Es ist nicht leicht, von 
positiven Rechtsetzungen abgesehen, etwas zu finden, das nur in 
einer Kultur vorkommt, bei allen ihren Angehörigen und bei 
keinen Angehörigen einer anderen Kultur. 
Von wissenschaftsgeschichtlicher Brisanz sind immer wieder Par
allelen in den Leitideen der Biologie und der Sprach- und Kultur
wissenschaften seit ihrem Aufkommen im 18. Jahrhundert. Dabei 
ist es keineswegs so, dass die Biologie jedesmal der Vorreiter war. 
Ein Beispiel ist das eben genannte Verhältnis von birinen- und 
zwischengesellschaftlicher Variation, ein anderes der Wandel des 
Ganzheitsmodells, auf das anschliessend überzugehen ist. So wird 
in der Biologie24 beim gegenwäritgen Forschungsstand angenom
men, dass grössere Variationen zwischen den Individuen ein und 
derselben menschlichen »Rasse« zu finden sind als zwischen dern 
jeweiligen Durchschnitt verschiedener »Rassen«. Der grösste einer 
kleinwüchsigen »Rasse« kann grösser sein als der Durchschnitt 
einer grossgewachsenen »Rasse«. Gene oder ganze Ketten von 
Genen, die in allen Mitgliedern einer »Rasse« und in keinem 
Mitglied einer anderen »Rasse« zu finden wären, gibt es mit 
grosser Wahrscheinlichkeit nicht. Man kann so viele und starke 
Variationen zwischen den Individuen einer »Rasse« finden, dass 
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rnit dem Übergang zu einer anderen »Rasse« verhältnismässig 
Wenige neue Variationen hinzukommen. Die menschlichen »Ras
sen« unterscheiden sich in ein paar auffallenden äusseren Zügen 
(Bautfarbe, Haarstil), die leicht zur Annahme verleiten, dass die 
Abweichung insgesamt beträchtlich ist. 
Busserls Annäherung an die Herdersche Vorstellung der einzelnen 
Kulturen als Kugeln25 , in denen alle Teile aufeinander abgestimmt 
Und auf ein einheitliches Gravitationszentrum hin ausgerichtet 
sind, ist empirisch unhaltbar und als idealtypische Vorstellung 
allzu irreführend. Fragwürdig ist nicht so sehr die damit verbun
dene methodologische Angleichung von Kulturen an biologische 
Organismen, mit denen die Kugelmetapher seit alters assoziiert ist, 
als vielmehr der klassische Organismusbegriff, der dabei leitend 
1st. Weder Kulturen noch Organismen sind, wie man lange Zeit 
glaubte, harmonische und einheitlich zentrierte Ganzheiten, in 
denen zwar entgegengesetzte Tendenzen auftreten, die sich jedoch 
stets wechselseitig ausgleichen. Bezeichnenderweise löst heute 
gleicherweise in der Kulturanthropologie wie in der Biologie 
das Bastelwerk als alternatives Modell die klassische Kugelgestalt 
ab.26 >Nicht Ei, sondern Bastelei, möchte man kalauern. In einem 
Bastelwerk hängt zwar auch alles zusammen, aber oft nur lose. 
~anches ist notdürftig aufeinander abgestimmt. Die Koordination 
1~t nicht perfekt und meistens nicht hierarchisch auf ein einheit
liches Zentrum hin orientiert. Ein Bastelwerk besteht aus Versatz
stücken, die in anderen Zusammenhängen andere Aufgaben er
füllten, von denen sie noch immer geprägt und in ihrer neuen 
Verwendung beschränkt bleiben. Nicht selten bedarf ein Bastei
Werk der anhaltenden Unterstützung von aussen. 
bie antike Schlüsselstelle für die Kugel als Organismusmodell ist 
der Mythos von der kreisförmigen Gestalt des Urmenschen in 
Platons Symposion. 27 Gepflegt worden ist das Modell - zusammen 
lllit dem platonischen Verweis auf die Gestalt der Himmelskörper 
- Vor allem in der romantischen Naturphilosophie.28 
Es ist nicht so, wie Herder29, einer der Wegbereiter der Romantik, 
\V~hnte, dass von jedem Kulturkreis nur gerade das assimiliert 
\Vird, was von gleicher Art ist und ihn ergänzt, alles andere dagegen 
der Barmonie wegen mit Fühllosigkeit, wenn nicht gar Verachtung 
rnd Ekel abgestossen wird. Die Vielfalt menschlicher Zielvorstel
bu~gen und die Plurifunktionalität der kulturellen Strukturen führt 
ei Jeder Harmonisierung in einem Teilbereich und in einer Hin-



sieht zu Spannungen in anderen Teilbereichen und Hinsichten. Wo 
ein Sonderinteresse im eigenen Land keine Befriedigung findet, 
sucht man sich Ressourcen und Wahlverwandte anderswo. Fremde 
Kulturen kommen dem Bedürfnis, sich vom Üblichen, der ,gemei
nen Menge< abzusetzen und Nonkonformität zu signalisieren, 
entgegen. Ebensowenig wie die einzelnen Kulturen sind ja auch 
die einzelnen Menschen homogene Gestalten, monoton und ohne 
innere Vielfalt. Kulturelle Variationen helfen die Entfaltungsmög
lichkeiten und -bedürfnisse zu realisieren, die in jedem Menschen 
angelegt sind und die so breit und reich sind wie die menschlichen 
Kulturen selber. So wie jeder Mensch die sehr spezifischen Anlagen 
für den multilingualen Erwerb jeder natürlichen Sprache mitbe
kommen hat, so auch die Anlagen für jede noch so fremde Kultur. 
Zu ihrer Weckung und Entfaltung bedürfen diese Anlagen jedoch 
in der Regel der Anregung von aussen. 
Es versteht sich, dass die Annahme, Kulturen seien je einmalige, 
nicht miteinander vermessbare Ganzheiten, nicht unmotiviert auf
gekommen ist. Zwei einander überlappende Gründe sind hier in 
Betracht zu ziehen, die wechselseitige Abhängigkeit von Inhalt 
und Form und die zwischen Ganzen und ihren Teilen. 
Von der Antike bis weit in die Neuzeit hinein war ein Denkschema 
vorherrschend gewesen, nach dem die Menschen es überall mit 
(annähernd) denselben Dingen zu tun haben und sich von ihnen 
auch dieselben Vorstellungen machen und nur in der Art, wie sie 
diesen Ausdruck verschaffen, voneinander abweichen. Mit dern 
Aufkommen der Romantik fing man allmählich an zu realisieren, 
dass Inhalt (Sinn, Funktion) und Form (des Ausdrucks) in natür
lichen Systemen (Lebewesen und Sprachen) einander nicht ganz 
und gar äusserlich sind. Da die verschiedenen Sprachen sich nach 
ihrer lautlichen und grammatischen Form voneinander unterschei
den, begann man jetzt folgerichtig anzunehmen, dass sie auch in 
ihrem kognitiven Potential voneinander abweichen. Der Glaube 
an kognitive Universalien wurde damit fragwürdig. 
Die Brisanz der neueren Universalienforschung gegenüber den 
klassischen Grammatica universalis-Lehren besteht jedoch gerade 
darin, dass sie allgemeine Gesetzmässigkeiten auch auf der Aus
drucksebene freilegt, die nach dem beibehaltenen Grundsatz der 
Abhängigkeit des Inhalts von der Form nun auf Seiten der Bedeu
tungen wiederum universale Strukturen erwarten lässt. Wenn z. B
für Wortfelder universal die gleichen Gesetze des Aufbaus gelten, 



ist zu erwarten, dass die Bedeutung der einzelnen Wörter eines 
solchen Feldes universal vergleichbar ist.30 

Nach dem hermeneutischen Grundsatz der bedeutungsmässigen 
Abhängigkeit zwischen Ganzen und ihren Teilen ist jedoch jedes 
Element einer Kultur immer nur aus seinem gesamten Kontext zu 
Verstehen. Und dieser ist von Situation zu Situation doch ein 
a11derer. Dieselbe Struktur, so scheint es, erhält in Abhängigkeit 
Von ihrem wechselnden Kontext eine je verschiedene Funktion 
oder Deutung. 
Man muss sich hier jedoch vor haltlosen Idealisierungen hüten. 
Versuchte jemand, alle seine Annahmen, von denen er sich in 
seinem Handeln leiten lässt, aufeinander abzustimmen, brauchte 
er das Gedächtnis, die logische Kompetenz und (um durchzurech
nen, ob alle Konsequenzen, die aus ihnen gezogen werden können, 
sich vertragen) die Zeit eines Halbgottes. Fehlt der unbeschränk
ten Geltung des hermeneutischen Grundsatzes schon bei einem 
einzelnen Individuum die empirische Basis, so um so mehr für 
ganze Kulturen. Die voreilige Annahme, irgend ein überliefertes 
'Werk des Altertums bilde »ein ursprüngliches Ganzes«, führt nach 
Schleiermacher, einem der Väter der Hermeneutik, zu »wahren 
'l'ol!heiten«.31 Für grossräumige Phänomene wie Kulturen gilt dies 
erst recht. 
Die These, dass es trotz unbestritten unterschiedlicher Kontexte 
Universale, in allen Kulturen annähernd gleicherweise zu findende 
kognitive Kategorien und Glaubenssätze gibt, ist nicht allein ex 
negativo naheliegend, mangels ausreichender Ressourcen für die 
Realisation von harmonisch aufeinander abgestimmten Überzeu
gungen. Sie lässt sich auch positiv begründen. Vier (naturalisti
sche32) Annahmen stützen sie. Für jede von ihnen gibt es gute 
Argumente. 
(r) Manche Reizkonstellationen, denen alle Menschen ausgesetzt 
st~d, scheinen aufgrund gleichartiger neuraler Strukturen mit no
rnischer Notwendigkeit mit ganz bestimmt gearteten phänome
nalen Erfahrungen einherzugehen. Nicht anders als anderswo in 
der Natur (z.B. bei der Ausbreitung des Lichts mit einer bestimm
te_n Geschwindigkeit oder beim Auftreten makrophysikalischer 
Eigenschaften des Wassers in einer bestimmten mikrophysikali
schen Situation) hat man auch hier logische Möglichkeit (Denk
barkeit von anderen Eigenschaftskonstellationen) und naturge
Setzliche Notwendigkeit auseinanderzuhalten. 
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(2) Manche dieser phänomenalen Erfahrungen gehen ebenso na
türlicherweise mit ganz bestimmten Deutungen einher. Es gibt 
nicht nur kultur-, sondern auch naturbedingte Intuitionen. Wahr
nehmungsillusionen sind das beste Schulbeispiel. Es gilt, dass es 
(von Grenzfällen abgesehen) keine theoriefreien Erfahrungen gibt. 
Ebenso gilt, dass jede Menge empirischer Daten an sich mit einer 
unendlichen Anzahl voneinander abweichender Theorien verträg
lich ist, genügend Hilfshypothesen vorausgesetzt. Aber was lo
gisch möglich ist, das ist nicht ohne weiteres auch psychologisch 
natürlich. Dem menschlichen Geist müssten die für die verschie
denen Theorien erforderlichen Strukturen in gleicher Weise zu
gänglich sein. Dass bei bestimmten phänomenalen Erfahrungen 
ganz bestimmte Deutungen bevorzugt sind, ist zwar ein unerklär
tes, aber doch ein hinreichend verbürgtes Faktum. 
(3) Manche dieser intuitiven Deutungen sind theorieresistent, 
Abermals sind Wahrnehmungsillusionen das beste Beispiel. Ob
wohl wir seit vierhundert Jahren wissen, dass die Erde sich um die 
Sonne dreht, drängt sich uns die gegenläufige ,Ansicht< auf. Wir 
vermögen uns zwar über die sich hartnäckig einstellende Meinung 
hinwegzusetzen, den Schein, dass die Sonne sich am Horizont 
bewegt, bringen wir damit nicht zum Verschwinden.33 

(4) Bei fehlender Reflexion ist die Selbstbehauptungstendenz von 
intuitiven Überzeugungen stärker als die Tendenz zur Abstim
mung mit den übrigen Überzeugungen, die man hegt. Unser 
kognitiver Hintergrund, der alle unsere explizit entwickelten 
Theorien mitbestimmt, dürfte voll von derartigen nie reflektierten 
intuitiven Überzeugungen sein. 
Die Annahme von kulturellen Universalien geht Hand in Hand 
mit der Annahme, dass Kulturen nicht in sich logisch konsistente 
Gebilde sind, in denen alles -und jedes, insbesondere die überall 
virulenten Hintergrundannahmen, aufeinander abgestimmt sind, 
Die relative Autonomie von einzelnen kognitiven Strukturen ist 
eine Voraussetzung für ihre Vergleichbarkeit über Kulturen und 
Epochen hinweg. lntrakulturelle Uneinheitlichkeit (Inkohärenz, 
Pluralität) ermöglicht interkulturelle Einheitlichkeit (Invarianz, 
Universalität). 
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3. Universale Anthropologie 

Unter den Stichworten, die sich Husserl im Vorspann zu einem 
späten Manuskript notiert hat, findet sich der reizvolle Titel »Uni
Versale Anthropologie«. Zur Einschätzung seiner Beiträge zu die
sem Problemkreis unternimmt man am besten einen kontrastiven 
Vergleich der neueren Erforschung dessen, was allen Sprachen und 
Xulturen gemeinsam sein könnte, wie sie unter der Führung der 
Sprachwissenschaften seit ungefähr 1960 in Gang gekommen ist, 
init den traditionellen Universalienlehren des Mittelalters, des 17. 

Und 18. Jahrhunderts und der anthropologischen Literatur aus der 
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Es sind vor allem fünf Hinsich
ten, in denen sich jene von diesen abhebt. In einer von ihnen war 
Busserl ein Wegbereiter, wenn auch in einer Weise, die er selber 
nicht ins Auge gefasst hatte. In einer zweiten Hinsicht bejahte er 
die Öffnung, ohne sich auf sie einzulassen. In den drei übrigen 
f-Iinsichten bewegt er sich unkritisch auf der inzwischen als über
holt anzusehenden traditionellen Seite. Die Unterschiede betreffen 
das Verhältnis zwischen (1) absoluten und relationalen Univer
salien, (2) apriorischer Begründung und empirischer Erklärung, 
(3) Bedeutungs- und Ausdruckskategorien, (4) abstrakten Grund
zügen und konkreter Feinstruktur sowie (5) Natur und Kultur. 
(1) Ein Wegbereiter war Husserl - nachweisbar über seinen Ein
fluss auf Roman Jakobson - mit den Fundierungsgesetzen seiner 
dritten Logischen Untersuchung für die moderne Annahme, dass 
nicht so sehr einzelne Kategorien universal sind als vielmehr Be
ziehungen zwischen den möglichen Kategorien, insbesondere sol
che der Implikation.34 Universal gilt z.B., dass eine Sprache nur 
einen Dual (eine bestimmte Mehrzahl) aufweist, wenn sie auch 
einen Plural (eine unbestimmte Mehrzahl) hat. Ein Plural ohne 
Dual ist dagegen, wie wir von unserer eigenen Sprache her wissen, 
möglich. Häufig sind ganze Ketten solcher implikativer Schranken 
auszumachen (Trial > Dual > Plural > Singular). Ihre Brisanz liegt 
darin, dass bei ihrer Geltung Universalismus und Pluralismus 
nicht länger Gegensätze bleiben. Der neue Universalismus bestrei
tet nicht die Vielfalt von Sprachen und Kulturen. (Wie sollte er?) 
Was er bestreitet, ist die Beliebigkeit der Variation. Sein Haupt
interesse gilt universalen Schranken der (inter- wie der intrakul
turellen) Variation. 
(2.) Grundsätzlich offen war Husserl für die Ausweitung der Uni-
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versalienforschung von Strukturen, die sich a priori, ontologisch 
und/oder logisch begründen lassen, auf solche, die empirisch, 
biologisch und psychologisch erklärbar sind. Ein Vorreiter für 
die empirische Universalienforschung in Husserls Umkreis war 
Anton Marty gewesen.35 - Mit der empirischen Erklärung der 
Grosszahl der kulturellen Universalien hängt zusammen, dass 
viele von ihnen nicht ausnahmslos gelten und nur als near-univer
sals zu betrachten sind. 
Der Wandel, der sich hier eingestellt hat, ist wissenschaftsge
schichtlich nicht genügend reflektiert worden. Noch bei Kant 
standen sich als Gegensätze nicht wie heute logische Rechtferti
gung und kausale Erklärung gegenüber, sondern Deduktion und 
(blosse) Illustration. In der menschlichen Geschichte und bei allem 
Subjektiven, das nicht logischer Natur ist, glaubte man in der 
Tradition und glauben starke philosophische Schulen noch heute, 
es nur mit Akzidentellem zu tun zu haben, das man erzählen, aber 
nicht gesetzmässig ordnen kann. Man verfolge einmal die Wir
kungsgeschichte des protagoräischen Satzes, dass »jeder seine ei
genen« sinnlichen Erfahrungen hat (als ob keine allgemeinen Be
dingungen auszumachen wären, unter denen derselbe Wein dem 
einen süss und dem andern bitter und dasselbe Wasser dem einen 
warm und dem andern kalt erscheint) in der abendländischen 
Philosophie von Platons Theaitetos36 bis auf den heutigen Tag! 
Auffallend ist auf der einen Seite seine Ausdehnung auf alles 
Subjektive. So gilt er bei Frege37 für alle subjektiven »Vorstellun
gen und Anschauungen«, die über Sinn und Bedeutung hinaus 
sprachliche Ausdrücke begleiten. Andererseits setzte sich doch im 
Verlauf der Zeit, deutlich bei Kant38, die Ansicht durch, dass selbst 
bei Geschmacksurteilen empirische Verallgemeinerungen möglich 
sind. Für sie wurde jedoch, da sie anscheinend nur auf Induktionen 
beruhen, allein das Prädikat >general,, nicht das vornehmere ,uni
versal, gebrauche. Dieses blieb (logisch) Deduzierbarem vorbehal
ten. Heutige Universalienforscher in Linguistik und Psychologie 
gehen selbstverständlich davon aus, dass empirische Verallgemei
nerungen in ihren Wissenschaften grundsätzlich genauso wie in 
anderen Wissenschaften deduktiv-nomologisch erklärbar sind. 
(3) Husserls leitendes Anliegen, »Apriorisches und Empirisches 
scharf zu sondern«39, liess ihm in auffallendem Unterschied zu 
Anton Marty ausser acht geraten, dass universale Gesetzmässig
keiten nicht nur aufseiten der »Bedeutungskategorien« zu finden 



sind, sondern auch aufseiten des »Ausdrucks «, »hinsichtlich der 
Form, welche die Ausdrucksmittel überall annehmen und anneh
rnen müssen«40. Busserl blieb dem antik-mittelalterlichen Denk
schema verhaftet, auf das schon hingewiesen wurde und bei dem 
sich in der Tat im Verlauf der Zeit nur die Ausdrucksweise ge
wandelt hatte.41 

(4) Nach einer in der humanwissenschaftlichen Literatur der ersten 
Iiälfte dieses Jahrhunderts weitverbreiteten Auffassung sind den 
Menschen verschiedener Kulturen nur allgemeine Grundzüge, 
nicht aber konkrete Ausgestaltungen dieser Grundzüge gemein
sam, nach dem Schema: Alle Sprachen haben Funktionswörter, 
aber wenn wir Präpositionen gebrauchen, verwenden andere Post
positionen. Busserl teilt dieses Vorurteil42 , wozu freilich zu seiner 
Zeit mehr Anlass bestand als heute. Es verliert an Plausibilität, 
Wenn die universalen Züge biologisch zu erklären sind. Den Tieren 
einer Art ist gewöhnlich nicht nur ein allgemeiner Bauplan ge
rn.einsam, sondern ebenso und auffallend sind es anatomische und 
Physiologische Einzelheiten. Gerade solche Details dienen Taxo
nomen als Identifikationsmerkmale. 
(5) Im Verlauf der Neuzeit kam es zu einer naturalistischen Um
orientierung in der Begründung der Universalien. Basis ist zuse
hends nicht mehr die Logik, sondern die Natur. Als universal in 
Betracht kommt nunmehr, mit Kants berühmten Worten, »was die 
Natur aus dem Menschen macht«, nicht aber, was der Mensch aus 
der Natur macht, was er »als freihandelndes Wesen aus sich selber 
rnacht oder machen kann und machen soll«.43 Das den Menschen 
Gemeinsame44 wird auf die untersten Schichten der Fundierung 
geistiger Welten beschränkt, auf das Physikalische, Physiologische 
Und auf solches Psychisches, für das Busserl reichlich vage den 
Ausdruck >animistisch< gebraucht und das ihn von einem »univer
salen Animismus« sprechen lässt. Seinen späten kulturphilosophi
schen Betrachtungen45 zufolge ist darüber hinaus (vor der »Euro
Päisierung der Menschheit«) allein die Ichlichkeit des Menschen, 
seine Auffassung als Handlungssubjekt universal: »Der fremde 
Mensch für uns ist Leib, im Leib waltendes Ich, aber über dieses 
A.llgemeine hinaus ein unverstandenes Ich, ... « Unmittelbar ver
traut und einfühlbar sind bei Fremden »nur die nächsten und 

~llgemeinsten Menschenzwecke, bezogen auf die allgemeinsten, 
Uberall bei Menschen wiederkehrenden Bedürfnisse und Formen 
(Typen) der Bedürfnisbefriedigung, desgleichen bezogen auf in-
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dividualtypisch gleiche äussere Objekte«. Was auf dieser Grund
lage an Kultur sich aufbaut (also wohl Sprache und Dichtung, 
Kunst und religiöse oder auch philosophische Weltbilder), unter
scheidet sich dagegen voneinander in einer radikaleren, von Bus
serl nicht weiter aufgeklärten Weise, als sich zwei Bäume, der eine 
eine Palme und der andere eine Tanne, voneinander unterschei
den. 
Auch diese Annahme hält einer empirischen Überprüfung nicht 
stand. Die griffigsten universalen Gesetzmässigkeiten in der Weise, 
wie sich Menschen auf Nicht-Sinnliches beziehen, finden sich iJJ 
den natürlichsprachlichen Zahlwortsystemen, d. h. in einem Be
reich des Idealen par excellence. 46 

Eine unbeschränkte Variabilität ,höherer< geistiger LeistungeJJ 
würde eine Offenheit und Plastizität des menschlichen Geistes 
voraussetzen, die sich mit seiner Endlichkeit und mit der AbhäJJ
gigkeit seiner Begrifflichkeit von psychologischen Verfahren nur 
schlecht verträgt. Von Intellektualisten wurde sie in der Vergan
genheit metaphysisch mit der »Spontaneität des Geistes« begrün
det, von Behavioristen mit der Beliebigkeit von Reiz/Reaktion
Paaren in Abhängigkeit allein von äusseren Umständen, von Be
lohnung und Überlebensvorteil, frei von angeborenen Schran
ken. 
Nach dem dabei massgebenden Denkschema gilt die Natur als das 
Bleibende und die Geschichte als das Wechselnde. So schlichte 
Zuordnungen sind jedoch nicht möglich. Augen- und Haarfarbe 
sind dem Menschen von Natur aus angeboren. Sie variieren trotz
dem. Wenn man eine allen Menschen gemeinsame kognitive Struk
tur annimmt, braucht man entsprechend zusätzliche Gründe, z. B
die Fähigkeit jedes normalen Menschenkindes, jede natürliche 
Sprache zu erwerben. Die Natur des Menschen ist möglicherweise 
auch nicht ganz unabhängig von seiner Geschichte, mindestens 
nicht von deren Frühphasen. Speziell im Zusammenhang mit der 
Sprachentwicklung gibt es ernst zu nehmende Spekulationen, dass 
die Natur im Fall des menschlichen Gehirns ihre Gestalt in einer 
Koevolution von Organismus und Kultur gewonnen hat, durch 
eine schrittweise Anpassung an das, was der »primitive« Mensch 
(Rousseaus, so wünschte man sich) zuvor aus seiner Natur ge
macht hat. 
Bei der Freilegung von kulturellen Universalien sieht man sich 
heute gelegentlich dem Verdacht der Verführung durch ein ideo-



logisches Ganzheitsideal und der Begünstigung von Totalitarismen 
ausgesetzt. Wer derartige Bedenken hegt, hat sich gründlich ver
sehen. Zum einen zeigte sich, dass die Annahme transkultureller 
Invarianten sich nur aufrechterhalten lässt, wenn Kulturen keine 
Systeme »ou tout se tient« sind, wenn sich nicht jedes Element auf 
Jedes andere bedeutungsmässig auswirkt. Zum anderen hat sich 
ergeben, dass es leichter ist, über alle Menschen speziesspezifisch 
allgemeine Aussagen zu machen (Aussagen, die für alle Menschen 
Und nur für sie und nicht auch für andere Lebewesen zutreffen) als 
bevölkerungsspezifisch allgemeine über einzelne Staaten, Gesell
schaften, Kulturen und Epochen. 
Dennoch wird in der kontinentaleuropäischen Kulturphilosophie 
Von Johann Gottfried Herder über Oswald Spengler in einer, 
Würde man meinen, anstössigen Kontinuität47 an der Katastrophe 
des Nationalsozialismus vorbei und über ideologische Abgründe 
hinweg bis heute mehrheitlich die entgegengesetzte Sicht vertre
ten. Nicht die Universalisten, die Relativisten (mit ihren Reden 
Von »der abendländischen Kultur, »der chinesischen Philosophie« 
U.ä.) sind - im Widerspruch zu ihrem eigenen Ansatz - die 
schrecklichen Vereinfacher. So heisst es bei Michel Foucault, wis
senschaftsgeschicht!ich mit schlichten Fakten widerlegbar: »Dans 
Une culture et a un moment donne, il n'y a jamais qu'une episteme, 
qui definit !es conditions de possibilite de tout savoir.«48 

Busserl hat sich mit seinen kulturphilosophischen Meditationen 
der dreissiger Jahre dieser Denktradition, von der er als junger 
Philosoph im Umgang mit Thomas Masaryk Abstand genommen 
~atte, stark angenähert.49 Zur gleichen Zeit ist er ein Opfer ihres 
~belsten Auswuchses geworden. Als er in den letzten Lebens
Jahren daran dachte, diesem sich und sein Werk mit einer Um
siedlung in Masaryks Staat zu entziehen, war es bereits zu spät, war 
auch die Tschechoslowakei mit ihrer dezidierten kulturellen För
derung von Minderheiten und Asylanten (erst aus dem östlichen, 
dann aus dem westlichen Nachbarstaat) bereits so gefährdet wie er 
selber. Totalitätsansprüche, das lehrt Busserls Schicksal, drohen 
Weniger global als vielmehr national und regional, innerhalb ein
zelner Staaten, Gesellschaften, sozialer Schichten. Schutz bieten 
können, das lehren ähnliche Schicksale heute, weltweite Kommu
nikations- und Solidarisierungsmöglichkeiten. In dieser Hinsicht 
sind Universalismus und Pluralismus miteinander nicht nur ver
träglich, sie sind einander auch förderlich. 
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III 

Globale Verständigungsmöglichkeiten 

Human equality is a contingent fact of history. 
Die Gleichartigkeit der Menschen 
ist eine geschichtlich zu erklärende Tatsache. 
Stephen Jay Gould 





9. Intra- und interkulturelle Hermeneutik 

Nach einer »platonisch« zu nennenden These, die interkulturell 
'Weit verbreitet ist, haben es alle Menschen im wesentlichen mit 
denselben Themen und Problemen zu tun. Nur deren Ausdrucks
formen variieren von Kultur zu Kultur. Zu einer Verständigung 
kommt man, wenn man »zu den Sachen selbst« zurückgeht und 
'11on den verschiedenen Worthülsen absieht. 
Nach der romantischen Gegenthese sind Inhalt und Form einer Sa
che, Bedeutung und Ausdruck und ebenso Text und Kontext einer 
R.ede nicht unabhängig voneinander. Man kann sich nicht das eine 
0hne das andere aneignen. Eine Verständigung ist nur innerhalb 
ezn und derselben Lebensform und Kultursprache möglich. Unter
eznander sind die verschiedenen Lebensformen »inkommensura
bel« und die sprachlich determinierten Kulturen im Wesentlichen 
nzcht ineinander übersetzbar. 
Nach der sich heute aufdrängenden Synthese gibt es neben ereig
nzsgeschichtlich bedingten Lebensformen, Denkweisen und Aus
drucksformen, die für die einzelnen Kulturen charakteristisch zu 
sein scheinen, solche, die entwicklungsgeschichtlich bedingt allen 
Menschen gemeinsam sind. Die Verständigung zwischen den Kul
turen wird durch die menschliche Fähigkeit zum Perspektiven
Wechsel ermöglicht, die für die Verständigung innerhalb ein und 
derselben Kultur (zwischen ihren diversen Regionen und desglei
chen zwischen ihren verschiedene Standpunkte vertretenden In
dz'11iduen) um nichts weniger erforderlich ist. 
Zusammen mit der klassischen Ganzheitsvorstellung von kompak
ten, homogen strukturierten »Kulturkreisen« ist auch das Vico
Prinzip der Hermeneutik revisionsreif Nach diesem verstehen 
Menschen nur, was sie selber machen können. Von ihrer kontin
genten biologischen Natur her sind Menschen jedoch fähig, mehr 
zu Verstehen, als sie selber spontan und kreativ zu schaffen ver
mögen. 

Bei den Fragen, was allen Menschen gemeinsam ist und wie sie sich 
u_nterscheiden, lässt sich im Verlauf der Geschichte - typologisch-
1n klassischer Dreischritt ausmachen, von einer platonischen 

hese über eine romantische Gegenthese zu einer von der gegen-

2 57 



wärtigen Forschung in der Humanbiologie wie in den Sprach
wissenschaften nahegelegten Synthese, einer Hypothese. 

r. Die platonische These 

Die klassische Stelle der platonischen These findet sich nicht bei 
Platon selber, sondern bei seinem Schüler Aristoteles, zu Beginn 
der kleinen Schrift Peri hermeneias / De interpretatione1: 
Wie nicht alle Menschen dieselben Buchstaben haben, so auch nicht 
dieselben Laute. Die seelischen Eindrücke, deren Zeichen die Laute 
an erster Stelle sind, jedoch sind bei allen dieselben. Ebenso sind es 
die Sachen, deren Bilder die seelischen Eindrücke sind. 
Die Meinung ist: Alle Menschen haben es mit denselben Dingen, 
wörtlicher übersetzt: mit demselben Zeug, zu tun. Sie machen sich 
von den Dingen auch dieselben mentalen Vorstellungen. Der Aus· 
druck, den sie ihren Ideen verleihen, variiere jedoch von Kultur zu 
Kultur. · 
Die Philosophie, von der diese Sicht geprägt wird, ist offensicht· 
lich eine platonische. Innen und Aussen, Wesen und Erscheinung, 
im Fall der Sprache: Inhalt und Ausdruck sowie Text und KonteJCt 
sind Gegensätze. Das erstgenannte Glied der Gegensatzpaare ist 
unabhängig vom zweitplazierten. Es enthält das Wesentliche, gilt 
als unveränderlich und ist entsprechend universal dasselbe iJll 
Unterschied zum andern, das veränderlich und partikulär ist 
und nur zufällig so, wie es ist. 
Ganz wie es dieser »Ideologie« entspricht, wandelte sich im Ver
lauf der Zeiten nur ihre sprachliche Ausdrucksweise. In eineJll 
Heraklit-Fragment standen sich als universal und partikulär die 
Vernunft (logos), die allen gemeinsam ist, und der Verstand (phro· 
nesis) »der Vielen«, die doch so leben, als hätte jeder seine eigene 
Einsicht2, gegenüber, in Platons Dialog Kratylos3 der ideelle Ge
halt eines Wortes (to tou onomatos eidos) und seine Silben (sylla
bai) und in Aristoteles' Abhandlung »Über die Auslegung«, wie 
zitiert, die seelischen Eindrücke (pathemata tes psyches) und die 
Sprachlaute (phönai) . Im Mittelalter! wurden als invariant und als 
variabel der substanzielle Gehalt einer Rede (substantia sermonis) 
und ihre lautliche Gliederung (articulatio vocis) einander gegen· 
übergestellt, bei Leibniz5 im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhuw 
dert die Ideen (!es idees) und die Wörter (les mots) und noch bei 



l-Iusserl6 zu Beginn dieses Jahrhunderts die Bedeutungskategorien 
der Sprachen und ihr Ausdruck, ihre Ausdruckskategorien. In 
dieser Tradition wird heute Chomsky7, dem bekanntesten Ver
treter einer alternativen Konzeption von sprachlichen Universa
lien, gelegentlich die Auffassung unterschoben, nach ihm sei die 
1'iefenstruktur ( deep structure) der Sprachen universal im Unter
schied zu deren je besonderen Oberflächenstruktur (surface struc
ture). Bei Leibniz8 findet sich dasselbe Denkschema auch in der 
Ethik. Danach ist der Begriff der Tugend (la notion de la vertu en 
general) bei allen Menschen derselbe, nur seine Anwendung (l'ap
Plication) ändert sich, allerdings, wie er an einer Stelle hinzufügt, 
'1iJeniger, als man denkt. 
Die Bezeichnung dieser These als platonisch ist eurozentrisch. Sie 
; 1derspricht ja auch ihrem universalen Geltungsanspruch. In der 
at handelt es sich um eine transkulturell nachweisbare Spruch

Weisheit. 
~us dem Rig Veda, einer Hymnensammlung, deren älteste Teile 
sich bis ins zweite Jahrtausend v. Chr. zurückverfolgen lassen, 
l t_tieren indische Philosophen seit je den Grundsatz: Ekam sad, 
Viprä bahudhä vadanti: »Ein Seiendes, die Weisen nennen es ver
~chieden. « Oder: »Ein Wahres, die Weisen sagen es verschieden.«9 .k Japanischen ist eine ihr entsprechende Redewendung geläufig: 
~ - doshitsu butsu: » Verschiedene Formen - Stoff derselben 

«. Von den Shinto-Gottheiten wurde angenommen, dass sie 
•(lokale) Manifestationen eines (buddhistischen bzw. himmli
(Xhen) Urtyps« seien: honji suijaku, und von den »drei Lehren« 

0 nfuzianismus, Daoismus und Buddhismus), dass sie mitein
ander »übereinstimmen«: sankyö icchi. 10 

cil-~äräbI, ein islamischer Philosoph türkischer Abstammung, im 
tebiet des heutigen Kasachstan geboren, mit einem nachhaltigen 

1nfluss auf die mittelalterliche Philosophie in Europa, vertrat im 
~: Und ro. bzw. nach seiner Zeitrechnung im 3. und 4. Jahrhundert t Lehre, dass die (philosophische) Wahrheit universal sei und 
ass nur deren (religiösen) Symbole sich von Nation zu Nation 

~ ndelten: Einheit der (Weisen-)Philosophie und Vielfalt der 
~lks-)Religionen.11 

Moglicherweise im Gefolge von islamischen Vordenkern findet 
~ich um die Mitte des r 5. Jahrhunderts bei Nikolaus von Kues in 
er Schrift »Vom Glaubensfrieden« die Formel: religio una in 

~uum varietate - »Eine Religion in einer Mannigfaltigkeit von 
ten/Symbolen/Zeremonien« .12 
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Dasselbe Denkschema, das so mit Zitaten aus dem Rig Veda, 
Heraklit, Platon, Aristoteles, islamischen Philosophen und mittel
alterlichen Grammatikern, Cusanus, Leibniz, Husserl und aus der 
Sekundärliteratur zur heutigen Linguistik belegbar ist, hat neulich 
Aufnahme in einen Vortragstitel von Jürgen Habermas13 gefunden: 
Die Einheit der Vernunft in der Vielheit ihrer Stimmen. Es handelt 
sich offensichtlich um eine tief verwurzelte Denkweise. Aber 
transkulturelle Verbreitung ist kein Wahrheitsbeweis. 
Wenn alle Menschen es mit denselben Dingen zu tun haben und 
von ihnen dieselben Vorstellungen erwerben, und wenn nur die 
Sprache, mit der sie ihren Gedanken Ausdruck verleihen, variiert, 
dann ist eine interkulturelle Verständigung nichts Unmögliches, ja 
etwas relativ Einfaches. Man sieht von den Verwirrung stiftenden 
sprachlichen Worthülsen ab und hält sich an die Dinge selbst, die 
Ideen selbst. So hat es John Locke14 im 17.Jahrhundert gefordert 
und in wörtlicher Anlehnung an ihn Edmund Husserl15 zu Beginn 
dieses Jahrhunderts. 
Die prägnanteste Formulierung für diese Überzeugung findet sich 
bei Bischof Berkeleyl6: 
We need only draw the curtain of words, to behold the fairest tree of 
knowledge, whose fruit is excellent, and within the reach of our 
hand. 
Der Satz bringt gleich drei klassische Überzeugungen zum Aus
druck, die uns heute allesamt fragwürdig geworden sind: Erkennt
nis ist ohne Sprache möglich. Das Wesen der Dinge, die Wahrheit, 
ist uns zugänglich und nichts Unergründliches, nichts, das immer 
weiter zurückweicht, wenn wir uns ihm nähern. Sie, die Wahrheit, 
ist etwas »Kostbares«, das uns wohl bekommt, keine bittere 
Frucht, nichts Unheilvolles, auf das wir uns lieber nicht einlassen. 

2. Die rorpantische Gegenthese 

Im Verlauf des I 8. Jahrhunderts gewinnt die Einsicht an Boden, 
dass Erkenntnis und Sprache nicht unabhängig voneinander sind. 
In natürlichen Sprachen wirkt sich die lautliche und die gramma
tische Struktur von Äusserungen auf ihre Bedeutung aus. Zwei 
leicht durchschaubare Beispiele genügen zur Illustration: 
Mit dem deutschen Wort Alptraum stellen sich andere Assozia
tionen ein als mit dem englischen nightmare. Dabei ist dieselbe 
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Vorstellung von einem Kobold (Elf/ Alb; mare ), der den Träumer 
bedrängt, für die Bildung beider Wörter massgebend gewesen. 
Nur mit dem deutschen Wort verbinden wir das Gewicht der 
Alpen, das den Schlafenden zu erdrücken droht, eine Vorstellung, 
die sich allmählich auf die Bedeutung und selbst auf die Schreib
weise (Alp- statt Albtraum) des Wortes ausgewirkt hat. 
In einer formalisierten Sprache können wir die Gegenstände in 
beliebiger Reihenfolge aufzählen. Bei Additionen gilt das Gesetz 
der Austauschbarkeit der Zahlen, die wir zusammenzählen. Ob 
wir 2 + J schreiben oder J + 2, kommt auf dasselbe heraus. Nicht so 
bei Aufzählungen in einer natürlichen Sprache: Kohl und Kinkel 
bedeutet nicht dasselbe wie Kinkel und Kohl und ebensowenig 
Milch und Kaffee dasselbe wie Kaffee und Milch . In natürlichen 
Sprachen enthält die Reihenfolge des Aufgezählten eine Informa
tion. Die Reihenfolge spiegelt in der Regel die Rangfolge wieder. 
Was dominiert, wichtiger ist, kommt zuerst. Wenn wir Milch und 
Kaffee bestellen, ist Milch das Hauptgetränk und Kaffee die Zutat, 
bei Kaffee und Milch umgekehrt. 
Neben der Art und Weise, wie wir etwas sagen, ist es der Zusam
menhang, in dem wir unsere W Örter gebrauchen, der sich auf ihre 
Bedeutung auswirkt. Abermals genügen zwei Illustrationsbei
spiele: Auf dem europäischen Kontinent denken wir bei einem 
Bundesstaat an die Kompetenzen, die den Verbündeten verblei
ben, im Angelsächsischen denkt man an die Kompetenzen, die sie 
der Bundeszentrale abtreten. Für uns bedeutet Föderalismus De
zentralisierung, für die Angelsachsen dagegen Zentralisierung. In 
Deutschland wird selbstbewusst genannt, wer weiss, was er kann, 
und so mit geschwellter Brust auftritt; in England wird mit der
selben Wortverbindung self-conscious genannt, wer weiss, was er 
nicht kann, und sich seiner Grenzen peinlich bewusst ist. 
Verschiedene Sprachen unterscheiden sich per definitionem in 
ihrer lautlichen und grammatischen Struktur voneinander und 
verschiedene Kulturen durch den Kontext, den geschichtlichen 
und den gesellschaftlichen Zusammenhang, in dem sie die Wörter 
gebrauchen. So ist es unmöglich, auch nur eine Buchseite, in einer 
natürlichen Sprache abgefasst, mit denselben Bedeutungsnuancen, 
-assoziationen und -konnotationen in eine andere Sprache, eben
falls auf einer Buchseite, zu übersetzen. 
Der platonischen These lag die Annahme zugrunde, dass Innen 
und Aussen, Wesen und Erscheinung, auch Wesentliches und 



Zufälliges, im Fall der Sprache: Inhalt und Ausdruck sowie Text 
und Kontext voneinander unabhängig sind. Für die Romantik ist 
ein organisches, ganzheitliches Denken typisch. Nicht nur zwi
schen den Teilen eines Gegenstandsbereiches wird ein funktiona
ler, zweckmässiger, sinnvoller Zusammenhang angenommen, so 
dass kein Teil abgewandelt oder gar ausgewechselt werden kann, 
ohne dass sich dies auf alle anderen Teile auswirkt. Auch zwischen 
Material und Form oder Form und Funktion (ihrerseits als Teile/ 
Teilaspekte eines Ganzen betrachtet) werden Abhängigkeitsbezie
hungen angenommen. Alles ist mit allem verquickt und aufein
ander abgestimmt, so sehr, dass die Unterscheidung zwischen 
Wesentlichem und Unwesentlichem hinfällig wird. 
Wenn die Bedeutung vom Ausdruck abhängig ist und der Text von 
seinem Kontext, kann von einer Äquivalenz, Gleichwertigkeit 
verschiedener Sprachen und verschiedener Kulturen keine Rede 
sein. Eine typische Formulierung dieser romantischen Sicht findet 
sich bei Wilhelm von Humboldt 17: 

Da aller objektiven Wahrnehmung unvermeidlich Subjektivität 
beigemischt ist, so kann man, schon unabhängig von der Sprache, 
jede menschliche Individualität als einen eigenen Standpunkt der 
Weltansicht betrachten. Sie wird aber noch viel mehr dazu durch 
die Sprache[ ... ]; und da auch auf die Sprache in derselben Nation 
eine gleichartige Subjektivität einwirkt, so liegt in jeder Sprache 
eine eigentümliche Weltansicht. [ .. . ] Der Mensch lebt mit den 
Gegenständen hauptsächlich [!], ja, da Empfindungen und Han
deln in ihm von seinen Vorstellungen abhängen, sogar ausschliess
lich [!] so, wie die Sprache sie ihm zuführt. 
Typisch für den mittlerweilen landläufig gewordenen sprachlichen 
Determinismus und Relativismus ist an dieser Passage dreierlei: (a) 
Die Reichweite des sprachlichen Determinismus bleibt unklar. Im 
gleichen Satz wird eingeschränkt eine hauptsächliche und unein
geschränkt eine ausschliessliche Abhängigkeit der Gegenstandser
fahrung von der Sprache behauptet. (b) Bei der Annahme der 
Abhängigkeit der gegenständlichen Wahrnehmung von subjekti
ven Strukturen werden allein zwei von den drei möglichen Va
rianten in Betracht gezogen. Die subjektiven Strukturen können 
(1) individuell und (2) national (gesellschaftlich) bedingt variieren. 
Dass es auch subjektive Strukturen, die (3) speziesspezifisch allen 
Menschen gemeinsam sind, geben könnte, wird nicht überlegt. 
( c) Ebensowenig wird darauf reflektiert, ob die subjektiven Struk-



turen des Menschen beliebig variieren und willkürlich sind oder ob 
es natürliche Schranken ihres Wandels (ihrer Labilität), ihrer Be
kömmlichkeit (Konvenienz), ihrer Lebbarkeit (Viabilität) gibt. 
Was uns heute interessiert, ist gerade, ob wir uns wirklich auf 
einen schrankenlosen Pluralismus einzustellen haben. Für einen 
solchen ist letztlich alles nicht minder egal als für die rationalisti
schen Formen des klassischen Universalismus. 
Mit den einprägsamsten Worten hat Herder18, einer seiner Initi
anten, die Folgerungen für die interkulturelle Verständigung aus 
dem romantischen Kulturmodell gezogen: 
Jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Glückseligkeit in sich wie 
jede Kugel ihren Schwerpunkt! - alles was mit meiner Natur noch 
gleichartig ist, was in sie assimiliert werden kann, beneide ich, 
strebs an, mache mirs zu eigen; darüber hinaus hat mich die gütige 
Natur mit Fühllosigkeit, Kälte und Blindheit bewaffnet; sie kann 
gar Verachtung und Ekel werden - hat aber nur zum Zweck, mich 
auf mich selbst zurückzustossen, mir auf dem Mittelpunkt Genüge 
zu geben, der mich trägt. 
Beim irischen Bischof Berkeley ging der platonische Erkenntnis
optimismus mit einem ebensolchen wertphilosophischen Opti
mismus einher. Beim Weimarer Generalsuperintendenten Herder 
paart sich der Erkenntnisrelativismus mit einem wertphilosophi
schen Relativismus. 
Herder beschreibt zweifelsohne etwas, das nur zu häufig zutrifft. 
Beschreibt er aber auch etwas, das allein menschenmöglich ist, das 
strukturnotwendig immer der Fall ist? Zeigt er einen Relativismus 
auf, zu dem es absolut keine Alternative gibt? Diese Fragen haben 
Gewicht, weil sich aus Herders Position radikale Konsequenzen 
ergeben, die von radikalen Denkern auch gezogen worden sind. 
Joseph de Maistre19, ein Gesellschaftswissenschafter am rechten, 
restaurativen Ende des politischen Spektrums, sieht und zieht 
diese Konsequenzen: 
Es gibt gar keinen Menschen in der Welt. 1 eh habe in meinem 
Leben gesehen: Franzosen, Italiener, Russen usw. Ich weiss sogar, 
dank Montesquieu, dass man Perser sein kann Aber was den 
Menschen anbelangt, so erkläre ich, dass ich ihm in meinem Leben 
nicht begegnet bin. Wenn er existiert, dann wohl ohne mein Wissen 
[a mon insu - ironisch übersetzt]. 
Deklarationen dieser Art sind keineswegs nur von ges~hicht!ichem 
Interesse. Aus aktuellem Anlass, dem Versuch, sich eigenständig 



und aus eigener Erfahrung über sich selber zu orientieren, erwägen 
heute Feministinnen den gleichen Schluss, was seine negative Seite 
anbelangt. Die positive Seite ist anders besetzt, mit ihren Priori
täten. Negativ: Den Menschen gibt es gar nicht. Positiv: Es gibt nur 
Frauen und Männer, spezifisch weibliche und spezifisch männliche 
Wesen. 
Der Parallelismus kommt historisch nicht von ungefähr. Femini
stinnen weisen zu Recht darauf hin, dass in der Kulturphilosophie 
unter dem Titel Orientalismus über den Unterschied zwischen 
Asien und Europa mit den gleichen Begriffspaaren und Denk
schemen gesprochen wurde und noch wird, wie in der philosophi
schen Psychologie und Soziologie über den Unterschied zwischen 
Frau und Mann. 
In der Anthropologie, vor allem soweit sie biologisch und sprach
wissenschaftlich ausgerichtet ist, findet sich heute aber auch ein 
Weg, mit dem man über die schrecklich vereinfachenden Gegen
satzbildungen europäisch - asiatisch und männlich - weiblich im 
Sinn von geistig - sinnlich, rational - emotional, legalistisch -
pragmatisch, berechenbar - unberechenbar usw. usf. hinauskom
men kann.20 Auf seine Spur gelangt man ausgehend von einer 
zeitgenössischen Formulierung der Folgerung, die sich für radikal 
Denkende aus Herders Position ergibt. Sie unterscheidet sich nur 
in der diskreteren, weniger direkten Ausdrucksweise von de Mai
stres Behauptung. Man findet sie bei einem Gesellschaftwissen
schaftler am anderen, emanzipatorischen Ende des politischen 
Spektrums, in einem frühen Text von Jürgen Habermas21 , wohl 
mehr die Auffassung seiner Lehrer als seine heutige Überzeugung 
wiedergebend: 
,Den< Menschen gibt es so wenig wie ,die< Sprache. Weil Menschen 
sich erst zu dem machen, was sie sind, und das, den Umständen 
nach, je auf eine andere Weise, gibt es sehr wohl Gesellschaften oder 
Kulturen, über die sich, wie über Pflanzenarten oder Tiergattun
gen, allgemeine Aussagen machen lassen; aber nicht über ,den< 
Menschen. 
Das Gegenteil dürfte zutreffend sein. 



3. Die gegenwärtige Synthese (eine Hypothese) 

Die folgende, dem Habermasschen Satz gerade entgegengesetzte 
Annahme dürfte sich als fruchtbarer humanwissenschaftlicher 
Leitsatz erweisen: 
Er ist leichter, über den Menschen (speziesspezifisch) allgemeine 
Aussagen zu machen: Aussagen, die für alle Menschen gelten, nur 
für Menschen gelten und nicht auch für andere Lebewesen, als 
(populationsspezifisch) allgemeine Aussagen über eine Kultur ( oder 
eine Gesellschaft, eine »Rasse«, eine »Nation«, ein Geschlecht): 
Aussagen, die für alle Angehörigen einer Kultur ( einer Gesellschaft, 
einer »Rasse«, einer »Nation«, eines Geschlechts) gelten, nur für sie 
gelten und nicht auch für Angehörige anderer Kulturen (anderer 
Gesellschaften, anderer »Rassen«, anderer »Nationen«, des ande
ren Geschlechts). 
Einprägsame, mit fachlicher Autorität versehene Belege für diesen 
Leitsatz finden sich im Schrifttum des Biologen Stephen Jay 
Gould22: 

Human equality is a contingent fact of history. 
The great preponderance of human variation occurs within groups, 
not in the differences between them. 
Inwiefern bedeutet der angeführte Leitsatz eine Synthese des 
platonischen und des romantischen Kulturmodells? Man beant
wortet diese Frage und erläutert damit den Leitsatz am besten, 
indem man die drei Kulturmodelle, das platonische, das romanti
sche und das gegenwärtige synthetische Modell nach mehreren 
Teilthesen gliedert, Teilthesen bezogen auf ( I) die Art der U niver
salität, (2) die Reichweite der Variabilität, (3) das Verhältnis von 
Inhalt und Form, (4) die Konzeption der Welt, (5) die dazu par
allele Konzeption des Wertsystems, (6) die Struktur der Sprachen, 
(7) den Bestimmungsgrund der Weltanschauung und (8) die Mög
lichkeit einer interkulturellen Verständigung. 
( I) Die Art der Universalität: Innerhalb der gegenwärtigen sprach
wissenschaftlichen Forschung gibt es eine starke Gruppe, die mit 
dem platonischen Modell der Antike, des Mittelalters und der 
Aufklärungszeit die Auffassung teilt, dass es etwas gibt, das allen 
Menschen gemeinsam ist. Sie geht sogar über die traditionellen 
grammatica universalis-Lehren hinaus. Nach diesen Lehren fin
den sich Universalien im wesentlichen auf der Ebene der Bedeu
tungskategorien, nicht auf der Ebene des sprachlichen Ausdrucks. 



Wurden Ausdrucksuniversalien nicht völlig übersehen, etwa die 
Unterscheidung zwischen Vokalen und Konsonanten, mass man 
ihnen kein Gewicht bei. Für die neuere, empirische Universalien
forschung ist dagegen kennzeichnend, dass sie ihren Ausgang 
gerade von der Ebene der Ausdrucksmittel genommen hac.23 

Ihre eindrücklichsten Erfolge hatte sie im Bereich der Sprachlaute 
und der Wort- und Satzbildung, für Laien am anschaulichsten im 
Aufbau von Wortfeldern, z.B. der Felder der Farbwörter, der 
Zahlwörter, der Verwandtschaftsbezeichnungen, der Bezeichnun
gen unserer Körperteile, der Personalpronomina usw. 
Im Unterschied zum platonischen Kulturmodell wird heute je
doch für die wenigsten Universalien in Anspruch genommen, dass 
sie wesensnotwendig sind. An essentiellen Universalien fehlt es 
freilich nicht ganz. Bemerkenswerterweise werden sie in der ge
genwärtigen Sprachphilosophie am ehesten dort, wo man sie am 
wenigsten erwarten würde, in der Pragmatik, zum Thema ge
macht. Zur Fähigkeit, etwas (sinnvoll) zu versprechen, gehört 
(wesentlich) die Fähigkeit zu glauben, dass das Versprochene 
möglich und für den Adressaten auch wünschenswert ist. 
In den empirischen Sprachwissenschaften befasst man sich über
wiegend mit ganz anderen Universalien. Ein Beispiel aus dem Feld 
der Zahlwortuniversalien24: Natürliche Sprachen bilden komplexe 
Zahlen mit Hilfe der mathematischen Grundoperationen. Dabei 
gilt (hypothetisch), dass in keiner Sprache die Subtraktion ge
braucht wird, wenn nicht auch die Addition gebraucht wird. 
Und wenn eine Subtraktion gebraucht wird, dann gilt, dass der 
Subtrahend, die Zahl, die abgezogen wird, kleiner ist als der Rest. 
Im Lateinischen hat das Wort für 18 die Struktur 20-2: duodevi
ginti. In keiner natürlichen Sprache findet sich ein Wort mit der 
Struktur 20-12 für 8 . Ein solches Zahlwortsystem ist logisch mög
lich und widerspruchsfrei denkbar. Das unscheinbare Beispiel ist 
bemerkenswert. Es beweist, dass nicht alles, was logisch möglich 
ist, auch natürlich ist. Zur Erklärung der Gesetzmässigkeiten, die 
es belegt, hält man sich an strukturale und funktionale Gesichts
punkte. Sie haben mit der Struktur unserer kognitiven Fähigkeiten 
zu tun und lassen sich in Abhängigkeit von diesen ökonomisch 
erklären. Es zeigt des weiteren, dass wir uns unbewusst, ohne 
davon eine blasse Ahnung zu haben, an strukturale und funk
tionale Schranken halten. Schliesslich widerlegt es das platonische 
Denkschema, nach dem nur Wesentliches, Zentrales, Fundamen-
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tales allen Menschen gemeinsam ist, und das romantische Denk
schema, nach dem, wenn überhaupt etwas, nur unspezifische 
Strukturen von grosser, nahezu nichtssagender Abstraktheit uni
versal sein können, nicht aber konkrete Einzelheiten, für die es gar 
keine Notwendigkeit gibt. 
(2) Die Reichweite der Variabilität: Nach dem platonischen Kul
turmodell ist Verschiedenheit auf die Oberflächenstrukturen be
schränkt. Nach dem romantischen Modell gibt es keine Schranken 
der Variation, weder horizontal, zwischen Wesentlichem und Un
wesentlichem, noch vertikal, im Aufbau eines Kulturbereichs. Das 
gegenwärtige Modell anerkennt eine tiefgehende Variabilität, je
doch keine schrankenlose. Nach ihm wird die romantische These 
mit ihrer Annahme von homogenen »Kulturnationen« der Eigen
art, der Komplexität und dem Reichtum der Variabilität, die für die 
Menschheit charakteristisch ist, nicht gerecht. Es gibt einerseits 
Welt- und Wertvorstellungen, die gewissen sozialen Schichten und 
Berufsständen über kulturelle Grenzen hinweg gemeinsam sind. 
Ein europäischer Bauer versteht sich unter Umständen besser mit 
einem chinesischen Bauern als mit einem Städter aus seinem eige
nen Land. Ebenso gibt es in den natürlichen Sprachen für den 
Aufbau einzelner Wortfelder Gesetzmässigkeiten, die sich unab
hängig von Sprachfamilie und Sprachtyp durchsetzen. Innerhalb 
ein und derselben Kultur sind jedoch andererseits Unterschiede 
auszumachen, die sich weder in der Art noch im Ausmass von 
Unterschieden zwischen den Kulturen abheben. Denselben Wi
derstreit zwischen unterschiedlichen Welt- und Wertvorstellun
gen, den verschiedene Personen (intersubjektiv: intrakulturell 
nicht anders als interkulturell) untereinander ausmachen, finden 
die nachdenklicheren unter ihnen häufig auch (intrasubjektiv) in 
sich selber. 
Nach der romantischen Vorstellung sind Kulturen in sich ge
schlossene, homogene, auf einen Mittelpunkt hin ausgerichtete 
und von dieser Zentrale aus hierarchisch dominierte Ganzheiten. 
Für Kulturen gilt jedoch ebenso wie für Sprachen, dass sie auf
grund ihrer Funktion, der Lebensbedingungen und der Interessen 
ihrer Angehörigen keine festen Grenzen haben. Es gibt zwischen 
ihnen fliessende Übergänge. Sie sind auch nicht so homolog struk
turiert, wie das noch in diesem Jahrhundert, in seiner ersten Hälfte 
Oswald Spengler und in seiner zweiten Hälfte Michel Foucault25 

gelehrt haben. Spengler26 meinte, »dass zwischen der Differential-



rechnung und dem dynastischen Staatsprinzip der Zeit Ludwigs 
XIV., zwischen der antiken Staatsform der Polis und der euklidi
schen Geometrie, [ ... ] zwischen der kontrapunktischen Instru
mentalmusik und dem wirtschaftlichen Kreditsystem ein tiefer 
Zusammenhang der Form besteht«. 
Die einzelnen Kulturen sind, wie ihr physiologischer Träger, das 
menschliche Gehirn, nicht homolog/uniform strukturiert, wie es 
dem romantischen Organismusbegriff entsprechen würde, son
dern modular. Unterschiedliche Aufgaben werden mit unter
schiedlichen Verfahren (Moduls) angegangen. Diese sind nur lose 
miteinander verbunden und häufig mehr schlecht als recht aufein
ander abgestimmt. Etwas anderes ist weder von ihrer Funktion 
noch von ihrer Genesis her zu erwarten. Von einer homologen/ 
homogenen Entwicklung kann weder bei Kulturen noch bei bio
logischen Organismen die Rede sein. Beide sind, mit einem Bild, das 
Franc;:ois Jacob von Claude Levi-Strauss aus der Anthropologie in 
die Biologie übernommen hat, das Ergebnis eines bricolage, einer 
Bastelei, entstanden in Abhängigkeit von unweltspezifischen Be
dürfnissen mit den jeweils gerade vorhandenen Mitteln.27 

(3) Inhalt und Form: Die Divergenz der drei Kulturmodelle grün
det in unterschiedlichen Auffassungen vom Verhältnis zwischen 
Inhalt und (äusserer) Form. Nach der platonischen Vorstellung 
sind Inhalt und Form unabhängig voneinander, nach der romanti
schen Ganzheitsvorstellung gerade nicht. Vom heutigen Stand der 
Forschung aus wird man die romantische Annahme von natürli
chen Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Inhalt und Form als 
einen Fortschritt anerkennen und beibehalten, nicht aber die un
eingeschränkte Ausdehnung solcher Abhängigkeitsbeziehungen 
auf den gesamten Kontext, den man als Rahmen mit zur Form 
zu schlagen geneigt ist. 
Nur mit der Trennung der Abhängigkeitsbeziehung eines Inhalts 
gegenüber seiner Ausdrucksform von der Abhängigkeitsbezie
hung gegenüber seinem Kontext lässt sich verstehen, wie es zu 
universal inhaltlich definierten kulturellen Universalien überhaupt 
kommen kann. Ist der Inhalt von der Form abhängig und sind die 
formalen Mittel, von denen die Sprachen Gebrauch machen, in 
einem beträchtlichen Ausmass universal dieselben, so sind auch in 
inhaltlicher Hinsicht universale Züge zu erwarten, in der konkre
ten Art und Weise, wie die Welt erfahren und ausgedacht wird. 
Inhaltliche Universalien sind andererseits nur möglich, wenn Kul-
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euren keine traditionellen Ganzheiten sind, in denen jeder Teil von 
jedem anderen Teil abhängig ist. Da jede Kultur ihre eigene Ge
schichte und geographische Lage hat, wäre unter den Bedingungen 
der romantischen Ganzheitsvorstellung jeder Teilbereich einer 
Kultur in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext bis ins feinste 
Detail hinein etwas Besonderes, Einmaliges, von den entsprechen
den Teilbereichen anderer Kulturen gründlich Verschiedenes. Sind 
Kulturen jedoch nicht-klassische und nicht-romantische Ganz
heiten, in denen strikte Abhängigkeitsbeziehungen nur lokal 
und regional, nicht aber global gelten, werden Teilbereiche aus 
verschiedenen Kulturen miteinander vergleichbar. Es ist dann 
möglich, dass für einander entsprechende Gegenstandsbereiche 
in verschiedenen Kulturen aufgrund derselben Form die gleichen 
Gesetzmässigkeiten zum Tragen kommen - trotz der Verschieden
heit des kulturellen Gesamtrahmens. Eben dies legen die sprach
wissenschaftlichen Feldforschungen nahe, wenn sie in den Wort
feldern verschiedener Sprachen auf die gleichen Gesetzmässigkei
ten stossen. 
(4) Die Konzeption der Welt: Nach dem platonischen Kulturmo
dell ist, »was die Welt im Innersten zusammenhält«, wesensnot
wendigerweise so, wie es ist. Nur das sinnliche Erscheinungsbild 
ist eine Sache des Zufalls. Die Welt, von der das romantische 
Modell ausgeht, ist, entweder strukturlos, amorph (Ferdinand 
de Saussure28: ce royaume flottant), chaotisch (Benjamin L. 
Whorf29: a kaleidoscopic flux) oder in ihrer Struktur beliebig 
wandelbar (A.R. Wallace30: On the Tendency of Varieties to Depart 
Indefinitely from the Original Type; Martin Joos31 : Languages 
could differ from each other without Limit) oder in ihrer Struktur 
unerforschlich (W. V Quine32: Inscrutability of Reference) oder in 
bezug auf ihre Struktur beliebig deutbar (Pierre Duhem33: Unter
bestimmtheit der physikalischen Theorien). 
Auch nach dem synthetischen Modell ist die Natur, die des Men
schen miteingeschlossen, von einer erstaunlichen, aber keineswegs 
von einer ungebundenen Variabilität. In der Physik, in der Biologie 
und in den Humanwissenschaften stösst man immer wieder auf 
Zustände, die, von ihrer Struktur oder ihrer Funktion her erklär
bar, stabiler (»natürlicher«) sind als andere. Darüber hinaus scheint 
die Welt ein Ganzes zu sein, dessen Teile nicht alle miteinander 
realisierbar sind, sondern nur alternativ oder komplementär. Die 
Realisation gewisser Möglichkeiten schliesst die anderer aus. Nach 



dem zugleich klassischen und romantischen Ganzheitsideal, nach 

dem jeder Teil von jedem anderen Teil abhängig ist, setzt die 

Vollkommenheit einzelner Teile die uneingeschränkte Anwesen

heit und Entfaltung aller anderen Teile voraus. Nach dem gegen

wärtigen alternativen Ganzheitsmodell können Teile, die ein Gan

zes bilden, untereinander unverträglich sein und einander in der 

gleichzeitigen Verwirklichung ausschliessen.34 

(5) Die Konzeption des Wertsystems: Nach dem platonischen Mo

dell bilden die Werte ein hierarchisch, pyramidenförmig geord

netes, harmonisches, allgemein gültiges und entsprechend stabiles 

System. Nach dem romantischen Modell gibt es mehrere solcher 

Wertpyramiden, jede mit einem anderen obersten Wert, einem 

anderen Schwerpunkt, einer anderen Orientierung. Die Rangord

nung der Werte ist labil und variiert von Kultur zu Kultur und von 

Epoche zu Epoche. Was in einer Kultur wertvoll ist, kann in einer 

anderen wertlos oder gar schlecht sein. Das gegenwärtige synthe

tische Modell teilt mit dem romantischen die Vorstellung der 

Variabilität der Wertordnungen, ist jedoch mit dem platonischen 

Modell geneigt, die Auswechselbarkeit der Vorzeichen als ein 

Missverständnis zu betrachten. Was vorliegt, ist nicht ein klassi

scher Wertrelativismus (was für die einen gut ist, das ist für die 

andern schlecht, und umgekehrt), sondern ein Wertpolytheismus, 

nicht ein Kampf zwischen Gott und Teufel, sondern zwischen 

verschiedenen Göttern, ein Güterkonflikt, ein Streit darüber, 

was mehr und was weniger wichtig ist.35 Andererseits ist es so, 

dass keine Wertordnung, auch kein Kompromiss zwischen Wert

ordnungen, ohne negative Nebenfolgen bleibt. Anders als für das 

platonische gibt es für das gegenwärtige Modell keine Entwick

lung, weder ontogenetisch, von der Welt der Kinder zur Welt der 

Erwachsenen, noch kulturgeschichtlich, von einer traditionellen 

zu einer modernen Gesellschaftsstruktur, die in jeder Hinsicht eine 

Entwicklung zum Guten ist, ein Fortschritt von etwas Mangel

haftem zu etwas Vollkommenem. 
Die Werte, die allen Menschen oder auch nur einzelnen Kulturen 

oder gar nur einzelnen Individuen teuer sind, bilden kein hier

archisches, sondern ein heterarchisches System. Mit dem heterar

chischen Denken36 unterscheidet sich das gegenwärtige Kultur

modell vom platonischen wie vom romantischen Modell. Mehrere 

Werte, deren optimale Verwirklichung nicht gleichzeitig möglich 

ist, drängen sich nicht selten mit derselben Unbedingtheit auf. Wie 



bei einem konkreten Wertkonflikt zu entscheiden ist, darüber gibt 

es intersubjektiv keine Einigung von Dauer und intrasubjektiv, bei 

einer nicht-dogmatischen Gemütsverfassung, keine Überzeugung 

ohne Unsicherheit. 
(6) Die Struktur der Sprachen: Nach dem platonischen Modell ist 

die Struktur der Sprachen zufällig so, wie sie ist, veränderlich und 

partikulär. Soweit die Menschen nicht von Natur aus dazu kom

men, im Hinblick auf die Sachen und ihre Ideen die sprachlichen 

Bezeichnungen den Dingen angemessen zu bilden, ist es Aufgabe 

der Philosophen, für die Richtigkeit der Namen (Kong Fu Zi: 

zheng ming37; Platon: onomatön orthotes38 ) zu sorgen, dafür (nach 

Platon), dass die Wörter und Sätze die Dinge so wiedergeben, wie 

sie an sich sind, bzw. dafür (nach Konfuzius), dass die Menschen 

und ihre Gebrauchsgegenstände den Bezeichnungen entsprechen, 

die für sie einst wohlweislich eingeführt worden sind. 

Nach dem romantischen Modell sind die Sprachen nach Ausdruck 

und Bedeutung kontingenterweise, geschichtlich bedingt so, wie 

sie sind. Ihre Struktur wird Fremden nicht im Hinblick auf die 

Dinge der Welt verständlich, die sie bezeichnen, sondern über die 

Entschlüsselung (Knackung) des Codes, der für sie konstitutiv ist, 

bzw. der subjektiven Einstellung, die für die Wahl des Codes 

massgebend war.39 
Nach dem neuen Modell sind die Struktur der Sprachen und die 

möglichen Richtungen ihres Wandels, phylogenetisch und neuro

logisch bedingt, in einem erstaunlichen Ausmass bei allen Men

schen dieselben. Die universalen Gesetzmässigkeiten, die empi

risch auf der Ausdrucksebene der Sprachen auszumachen und 

»natürlich«, von ihrer Struktur und Funktion her, zu erklären 

sind, ziehen infolge der Abhängigkeit zwischen Form und Inhalt 

universale Gesetzmässigkeiten auch auf der Bedeutungsebene der 

Sprachen nach sich. 
(7) Der Bestimmungsgrund der Weltanschauung: Nach dem pla

tonischen Modell bestimmt die Struktur der Welt die Struktur des 

(mentalen) Weltbildes - universal je auf dieselbe Weise. Nur die 

Struktur der sinnlichen Welterfahrung ist analog wie die der 

sprachlichen Ausdrucksformen von Zufällen abhängig. 
Nach dem romantischen Modell bestimmt die Struktur der Spra

che die Struktur der (sinnlichen und intellektuellen) Weltanschau

ung - partikulär auf je verschiedene Weise. Die Struktur der 

Sprache ist abhängig von der Struktur der Lebensform eines » Vol-



kes« und diese von den geschichtlichen (gesellschaftlichen) und 
geographischen (klimatischen) Lebensbedingungen. 
Nach dem gegenwärtigen Modell bestimmt die Struktur von Ge
hirn und Geist sowohl die Struktur der (sinnlichen und intellek
tuellen) Weltanschauung wie die der Sprache - universal denselben 
Schranken der Variation folgend auf vielfältige Weise. Natur, Ge
hirn, Kultur und Sprache sind zu einem guten Teil das Ergebnis 
einer Koevolution in den frühen Phasen der Menschheitsge
schichte. 40 

(8) Interkulturelle Verständigung: Nach dem platonischen Modell 
ist eine Verständigung zwischen Kulturen im Rückgang auf die 
Sachen und die Ideen, die sich die Menschen von diesen Sachen 
natürlicherweise erwerben, möglich. 
Nach Herders romantischem Modell bringt eine Kultur nur so 
weit Verständnis für fremde Kulturleistungen auf, als diese assimi
lierbar sind. Eine Übernahme wird zu einer Integration und nicht 
zu einer eigentlichen Innovation der eigenen Weltanschauung. Sie 
folgt den Verständnisgesichtspunkten der eigenen, nicht der frem
den Kultur. 
Für das gegenwärtige Modell sind vier Erfahrungen wegleitend: 
(a) Über Sprachgrenzen hinweg sind in verschiedenen Kulturen 
Phänomenbereiche auszumachen, in denen dieselben Gesetzmäs
sigkeiten zum Zuge kommen. Solche Gesetzmässigkeiten bilden 
einen Brückenkopf, von dem aus eine fremde Kultur erschliessbar 
ist. 
(b) Jeder Mensch vermag jede Sprache und jede Kultur zu er
werben, in die er hineingeboren wird. 41 Fremde Kulturen er
schliessen uns Entfaltungsmöglichkeiten, über die wir offenbar 
von Natur aus verfügen und die wir nur umstandsbedingt nicht 
alle in unserer eigenen Kultur vorfinden. Unterschiedliche Kultu
ren entwickeln die verschiedenen menschlichen Fähigkeiten in 
einem unterschiedlichen Ausmass. 
(c) Mit denselben Verständnisproblemen, denen wir im Kontakt 
mit einer fremden Kultur begegnen, sehen wir uns in der eigenen 
Kultur konfrontiert, wenn wir uns vergangenen Epochen oder neu 
sich anbahnenden Entwicklungen zuwenden. In unsere eigene 
stets vielgestaltige Kultur wachsen wir hinein, indem wir bereits 
als Kinder lernen, verschiedene Standpunkte einzunehmen und 
gegeneinander auszuspielen. 
(d) Unsere passive Kompetenz übersteigt, wie es jedem von seiner 



Fremdsprachenkompetenz her vertraut ist, unsere aktive Kompe
tenz. Wir verstehen mehr, als wir selber sagen können. Es fällt uns 
leichter, ein Vorbild nachzuahmen oder etwas nach einer Vorlage 
auszuführen, als es eigenständig, kreativ zu entwickeln. So ist es 
klug, wenn man in der eigenen Kultur mit der eigenen Tradition 
nicht weiterkommt, sich in fremden Traditionen nach einer Pro
blemlösung umzusehen. 

Tabellarische Übersicht über die drei Thesen 
zum Verhältnis von menschlicher Gleichartigkeit und kultureller 

Mannigfaltigkeit 

These 
Antithese 
Synthese 

These 

Antithese 

Synthese 

These 
Antithese 
Synthese 

These 
Antithese 
Synthese 

These 
Antithese 
Synthese 

I. Die Art der Universalität 
wesensnorwendige Universalien in der Tiefenstruktur 
keine (oder nur triviale und abstrakte) Universalien 
kontingente Universalien in der Tiefen- und in der Oberflä
chenstruktur 

2. Die Reichweite der Variabilität 
wesensnotwendige Homogenität der Menschheit und kontin
gente Heterogenität der einzelkulturellen Ausdrucksformen 
äusserlich bedingte Heterogenität der Menschheit und inner
lich bedingte Homogenität der Einzelkulturen 
kontingente Homogenität der Menschheit und innerlich be
dingte Heterogenität der Einzelkulturen 

3. Inhalt und Form 
wechselseitige Unabhängigkeit von Inhalt und Form 
wechselseitige Abhängigkeit von Inhalt und Form 
wechselseitige Abhängigkeit von Bedeutung und Ausdruck bei 
wechselseitiger Unabhängigkeit von Text und Kontext 

4. Die Konzeption der Welt 
ontologische Notwendigkeit von invarianten Strukturen 
»anything goes« 
natürliche Schranken (»constraints«) der strukturalen Variabili
tät 

5. Die Konzeption des Wertesystems 
hierarchisches und harmonisches System der Werte 
unbeschränkter kultureller Relativismus 
heterarchisches und konfliktgeladenes Netzwerk von Werten 
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6. Die Stuktur der Sprachen 
These zufallsbedingte oberflächliche Verschiedenheit der Sprachen 
Antithese lebensform- und kulturgeschichtlich bedingte radikale Ver

schiedenheit 
Synthese phylogenetisch bedingte Gleichförmigkeiten auf allen Ebenen 

7. Der Bestimmungsgrund der Weltanschauung 
These Die Struktur der Welt bestimmt die Struktur der Sprache. 
Antithese Die Struktur der Sprache bestimmt die Struktur der Welterfah

rung. 
Synthese Die Struktur des Gehirns bestimmt die Struktur der Welter

fahrungsmöglichkeiten wie auch die Struktur der Sprachen. 

8. Möglichkeit der interkulturellen Verständigung 
These im Rückgang »zu den Sachen (oder Ideen) selbst« 
Antithese soweit eine Assimilation (Integration) möglich ist 
Synthese dank der imrakulturell ebenso notwendigen spezifisch 

menschlichen Fähigkeit zum Perspektivenwechsel 

4. Revision des hermeneutischen Vico-Prinzips 

Die jedem Entwicklungspsychologen wohlvertraute Kluft zwi
schen passiver und aktiver Kompetenz fordert, zumal sie phylo
genetisch ebenso beobachtbar ist wie ontogenetisch, zu einer Re
vision jenes hermeneutischen Prinzips heraus, das als Vice-Prinzip 
in die Philosophiegeschichte eingegangen ist. Die klassische Kurz
formel des Prinzips lautet: Verum et factum convertuntur. Danach 
kann, was (als wahr) erkennbar ist, auch gemacht werden, und 
umgekehrt.42 Für Kant43 , der denselben Grundsatz vertritt, be
deutete dies, »dass die Vernunft nur ·das einsieht, was sie selber 
nach ihrem Entwurfe hervorbringt«. Wilhelm Dilthey44 übernahm 
den Grundsatz, Vico und Kant verbindend, in die Hermeneutik: 
»Nur was der Geist geschaffen hat, versteht er.« Unabhängig von 
der kontinentaleuropäischen Tradition, dem Anschein nach ver
haltensanalytisch begründet, in Wirklichkeit genauso dogmatisch, 
heisst es bei Gilbert Ryle45: »Roughly, execution and understand
ing are merely different exercises of knowledge of the tricks of the 
same trade.« 
Niemand wird die Bedeutung einer Konstruktion für den Verste
hensprozess, vor allem als kritischen Ausweis für die Richtigkeit 
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des Verstehens, unterschätzen. Nicht zu leugnen ist auch, dass z.B. 
das Sprachverstehen häufig merklich mit einem inneren Nachspre
chen, wenigstens in Ansätzen, einhergeht. Aber das Nachsprechen 
nach Vorlage, eine Nachahmung, ist etwas anderes als das spon
tane, freie, unabhängige Beherrschen derselben Strukturen. 
Wenn es aber so ist, dann ist auch der noch ältere Satz von Francis 
Bacon46: »Scientia et potentia coincidunt«, nach dem Wissen und 
Macht zusammenfallen, einer bemerkenswerten Revision zu un
terziehen. Man muss zwischen einem Wissen, das einem erlaubt, 
sich etwas anderem gegenüber reaktiv und auch kritisch zu ver
halten, und einem Wissen, das produktiv umsetzbar ist, unter
scheiden. Es gibt ein Wissen, das technische Macht (und Produk
tionssteigerung) bedeutet, und es gibt ein davon verschiedenes 
Wissen, das »nur« Unterscheidungsfähigkeit, Kritikfähigkeit 
und Möglichkeit zur Empathie, im besten Fall Möglichkeit zu 
einem Mitmachen bedeutet. 
Kinder wissen sehr wohl zwischen ihrer eigenen Kompetenz und 
derjenigen der Erwachsenen zu unterscheiden. Es gibt Kinder, die 
es gar nicht schätzen, wenn sich Erwachsene ihrem baby talk 
anpassen und die Wörter so aussprechen, wie sie selber diese allein 
zu äussern vermögen. Es ist nicht nur ein Kurzschluss, anzuneh
men, ein Kind sehe (passiv) die Welt so, wie es sie (aktiv) zeichnet 
und offenbar allein zu zeichnen versteht, die Dinge »additiv«, 
»appositiv«, »parataktisch«, »aggregathaft« nebeneinandergestellt, 
ohne Perspektive, und nicht »ganzheitlich«, »integriert«, einander 
untergeordnet, sich teilweise verdeckend und perspektivisch ver
kürzt; es ist ebenfalls ein Kurzschluss, wenn man meint, ein Kind 
wisse nicht um den (eklatanten) Unterschied zwischen der Welt, 
wie es sie sieht und wie sie von Erwachsenen gezeichnet (und 
photographiert) wird, und der Welt, wie es sie allein zu zeichnen 
vermag. Dasselbe gilt für archaische Kulturen, in denen man einen 
»kindlichen« Darstellungsstil findet. Der Schluss von Paul Feyer
abend47, nach dem diese Menschen in einer ebensolchen Welt 
leben, wie sie von ihren Künstlern dargestellt wird, ist voreilig, 
und ebenso die stillschweigende Unterstellung, dass sie den Unter
schied zwischen ihrer Wahrnehmungswelt und der Zeichnungs
welt ihrer Künstler nicht bemerken. 
Aufschluss über die (intuitiv nicht verständliche) Verschiedenar
tigkeit der Struktur von passiver und aktiver Kompetenz, von 
Verstehen und Hervorbringen, und auch über ihre Ursachen 
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kann man am ehesten von der neurolinguistischen Aufklärung der 
Verschiedenheit dieser Fähigkeiten in bezug auf die Sprache er
warten.48 Sprachverstehen und Sprachproduktion liegen allem 
Anschein nach unterschiedliche neurale Prozesse zugrunde. Ent
sprechend kann die Fähigkeit zu sprechen krankheits- oder un
fallbedingt ausfallen (Aphasie), ohne dass da.s Sprachverstehen 
davon betroffen wird. 
Mit der Einschränkung des Vico-Prinzips konvergiert die Bevor
zugung des Verinnerlichungs- oder Introjektionsmodells gegen
über dem klassischen Projektionsmodell der Erklärung von inter
subjektiver Erfahrung.49 
Nach dem Projektionsmodell besteht die intersubjektive Erfah
rung in apperzeptiven (appräsentierenden) Übertragungen. Auf
grund der Ähnlichkeit unserer Körper und unseres körperlichen 
Verhaltens würden wir auf andere die psychischen Erfahrungen, 
Intentionen, Charakterzüge, Wert- und Weltvorstellungen über
tragen, die wir selber mit unserem körperlichen Aussehen und 
Benehmen verbinden, motiviert von ihrer Kopräsenz in der Er
fahrung, die wir - doppelseitig, von innen und von aussen - von 
uns selber machen. Wir könnten danach von anderen gar nichts 
lernen, was wir nicht dank der privilegierten Verbindung von 
Innen- und Aussenerfahrung in bezug auf uns selbst schon wüss
ten. Andere könnten wir nur soweit verstehen, als sich ihr Ver
halten mit unserem eigenen Verhalten decken würde oder aber mit 
Verhaltensentwürfen, die wir in eigener Regie mental entwickelt 
haben. 
Nach dem Introjektionsmodell entwickeln wir unsere eigenen 
mentalen Fähigkeiten überhaupt erst, nachdem wir ihre Verwirk
lichung an anderen wahrgenommen haben. Es gibt allem Anschein 
nach so etwas wie ein angeborenes Ausdrucksverstehen. Die Wahr
nehmung des Ausdrucks von Gefühlen (Freude, Trauer), Charak
tereigenschaften (Stolz, Ängstlichkeit) und Intentionen (Suchen, 
Fliehen) an anderen weckt in uns die entsprechenden Anlagen und 
führt uns dazu, was wir an anderen wahrnehmen, selber zu rea
lisieren. Vorausgesetzt ist dafür eine Erfahrung von anderen und 
von uns selbst, die man als synästhetisch bezeichnen kann (mit 
einem Fachausdruck, der ursprünglich für ganz andere Koppelun
gen von Wahrnehmungen eingeführt worden ist, prototypisch für 
das »Farbenhören«, die unwillkürliche Verbindung von visuellen 
mit auditiven Empfindungen). Ein schönes Beispiel dafür berichtet 



Maurice Merleau-Ponty50: Ein kleines Kind gibt mit seinen Mund
bewegungen zu verstehen, dass mit der visuellen Wahrnehmung 
des Mundes seines Vaters allem Anschein nach eine propriozepti
sche Wahrnehmung seines eigenen Mundes einhergeht. Der Vater 
hatte die Fingerehen des Kindes in seinen Mund genommen und 
spasseshalber leicht gebissen. Das Kind schien mit einem wieder
holten Öffnen des eigenen Mundes den Vater zu bitten, seinen 
Mund wieder zu öffnen. 
Fremderfahrungen dienen aber nicht nur der Entfaltung und Er
weiterung der eigenen Fähigkeiten. Sie dienen auch der Wahrneh
mung der Eigenart der eigenen Natur und Kultur auf dem Hinter
grund von alternativen Selbstverwirklichungen. Nach einem be
rühmten Wort von Lord Kipling kennt England nur, wer nicht nur 
England kennt. Nicht anders soll man nach einem chinesischen 
Sprichwort, um sich selber kennenzulernen, seinen Feind kennen
lernen. Der Satz, mit dem Jean-Jacques Rousseau, wie Levi
Strauss51 meint, die Ethnologie theoretisch begründet hat, lautet 
entsprechend: 
Quand an veut etudier les hommes, il faut regarderpres de soi; mais 
pour etudier l'homme, il faut apprendre a porter sa vue au loin; il 
Jaut d'abord observer les differences pour decouvrir les proprietes. 
Um einander zu verstehen, braucht man nicht, wie das häufig 
unterstellt wird, einen »dritten«, »an sich gültigen«, »objektiven« 
und »transkulturellen« Standpunkt. Die Fähigkeit, sich auf den 
Standpunkt anderer zu versetzen, reicht aus. Ohne diese Fähigkeit 
gibt es keine menschliche Intelligenz, insbesondere keine sprach
liche Kompetenz. 
Zum menschlichen Sprachvermögen gehört nicht nur die Fähig
keit, grundsätzlich über alles sprechen zu können (semantische 
Universalität), sondern gleichfalls die Fähigkeit, alles auch anders 
sagen zu können (universale Übersetzbarkeit). Ohne diese Fähig
keit vermöchten wir nicht einmal unsere eigene Sprache zu er
lernen. Viele Wörter und Redewendungen macht sich bereits das 
Kind überhaupt nur über Umschreibungen zu eigen. Das ist um so 
bemerkenswerter, als keine dieser Paraphrasierungen mit der pa
raphrasierten Äusserung völlig gleichwertig ist - wie dargelegt, 
wegen der verschiedenartigen Lautgestalt, grammatischen Struk
tur und Kontextverflochtenheit. Wir können zwar versuchen, die 
Divergenzen mit einem metasprachlichen Kommentar einzufan
gen. Aber damit bringen wir immer wieder neue Konnotationen 
ins Spiel. 

2 77 



Es bleibt, wenn man die Unterschiede rational, mit eindeutigen 
Worten zu erfassen versucht, eine lnkommensurabilität, die man 
letztlich nicht aufheben kann, sowenig wie man den Prototyp der 
Inkommensurabilität, das Verhältnis der Diagonale eines Quadrats 
zu seinen Seiten, in rationalen Zahlen aufheben kann. Dieser 
Prototyp der lnkommensurabilität lehrt aber auch, dass man in 
bezug auf das Verstehen (im Sinn sowohl von intellektueller Ein
sicht wie von technischem Können) unterscheiden muss zwischen 
einer grundsätzlichen, theoretischen und begrifflichen lnkom
mensurabilität und einer faktischen, praktischen und intuitiven 
Kommensurabilität. Handwerker und genauso Techniker, die 
eine Querverbindung zwischen den Ecken eines quadratischen 
Gebildes, ob Dachboden oder Microchip, herstellen wollen, ver
mögen dies erfolgreich zu tun trotz der theoretischen Unvermess
barkeit der Diagonale mit den Seiten ihres Gebildes. Die verblei
bende Ungenauigkeit, Fehlerhaftigkeit der Rechnung ist praktisch 
irrelevant. Die Abweichung ist weder von blassem Auge (intuitiv) 
noch mit einem Mikroskop erfassbar. Sie kann nur rechnerisch 
immer noch genauer bestimmt werden. Analoges gilt für inner
sprachliche Umschreibungen und für zwischensprachliche Über
setzungen. Verbleibende semantische Divergenzen sind in vielen 
Fällen praktisch irrelevant und intuitiv gar nicht mehr fixierbar. 
Die semantischen Divergenzen zwischen Originallaut und fremd
sprachlichen Übersetzungen können genauso mit immer neuen 
metasprachlichen Erläuterungen reduziert werden wie die Diver
genzen zwischen binnensprachlichen Umschreibungen - bis zur 
Erschöpfung. Für die praktische und intuitive Verständigung spie
len sie von einem gewissen Punkt an keine Rolle mehr. 
Das Ergebnis, zu dem die vergleichende Sprachwissenschaft mit 
ihren empirischen Erhebungen gekommen ist, und das Ergebnis, 
zu dem die Erkenntnisphilosophie52 mit ihrer Analyse des Ver
gleichs und der Evaluation von konkurrierenden und begrifflich 
anscheinend inkommensurablen Theorien gekommen ist, konver
gieren in auffälliger und aufschlussreicher Weise. Eine alternative 
Theorie in unserer eigenen Kultur wie in einer fremden Kultur 
verstehen wir und vermögen wir im Vergleich mit der von uns 
selber bislang vertretenen Theorie zu bewerten, wenn wir (in der 
Sprache der einen oder der anderen Theorie) die Bedingungen 
erfasst haben, unter denen ihre Sätze für wahr gehalten werden. 
Nicht anders verhalten wir uns, wenn wir auf eine uns nicht 



vertraute Redewendung in unserer eigenen oder in einer fremden 
Sprache stossen. Wir suchen die Bedingungen ihrer Verwendung 
herauszufinden. Auf die Beschreibung der Bedingungen, unter 
denen die Sätze einer Theorie für wahr und der Gebrauch einer 
Redewendung für angemessen gehalten werden, können wir uns, 
das ist eine Erfahrungstatsache, mit den Anhängern der alterna
tiven Theorie wie mit den Angehörigen der fremden Sprache 
ebenso einigen wie mit den Vertretern unserer eigenen Theorie 
und den Angehörigen unserer eigenen Sprache. 
Die Aufhebung der Unterscheidung zwischen intra- und inter
kultureller Vielfalt, zu der von verschiedener Seite herkommend 
gleichzeitig empirische Sprachwissenschaft und analytische Er
kenntnistheorie gelangt sind, wird auch noch von einer dritten 
Seite vertreten, von der Sozialpsychologie. Nach der geläufigsten 
Rassismustheorie werden eigene Tendenzen, die negativ bewertet 
und unterdrückt werden, an fremden Personen besonders sensi
bilisiert wahrgenommen oder gar ohne Anhalt auf solche proji
ziert. Der intersubjektive Wertpluralismus, zu dem man im Um
gang mit anderen Menschen kommt, entpuppt sich bei unvorein
genommener Selbstreflexion als ein intrasubjektiver Wertpoly
theismus. Werte, die man selber zurückgestellt oder gar nicht 
erst hat aufkommen lassen, da sie den von einem selber bevorzug
ten Werten abträglich sind und deshalb leichthin mit einem nega
tiven Vorzeichen versehen werden, scheinen gerade die Werte zu 
sein, die für die »Anderen«, »Fremden« die vorrangigen sind. 
Für eine interlinguale Verständigung ist so wenig wie für einen 
intertheoretischen Vergleich erforderlich, dass die Sätze aus der 
einen Sprache (Theorie) in die andere tale quale, ohne Zusätze, 
ohne Kommentar, in wissenschaftstheoretischem Jargon: ohne 
Rückgriff auf »Brücken-Gesetze«, übersetzbar sind. Erforderlich 
ist vielmehr, dass die eine Sprache (Theorie inkl. Hintergrund
annahmen) als Metasprache (Metatheorie) der anderen tauglich ist. 
Was in einer Sprache (Theorie) gesagt wird, muss in der anderen 
umschrieben und erläutert werden können, gegebenenfalls mit 
Fussnoten, die nach Bedarf und Belieben mit immer weitergehen
den Fussnoten versehen werden können. 
Theorien, auf die andere reduziert werden, erfahren im Verlauf des 
Reduktionsprozesses, unter dem Druck und Einfluss der zu re
duzierenden Theorie, häufig eine Umstrukturierung, einen Aus
bau oder auch eine Korrektur. Analoges gilt bei Übersetzungen aus 
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fremden Sprachen und bei der Assimilation einer fremden Kultur. 
Die aufnehmende Sprache oder Kultur muss, um das Neue zu 
integrieren, weiterentwickelt werden. Es kommt aber auch vor, 
dass sie unter dem Druck des Fremden und in Anpassung an dieses 
selber verarmen und auf das schrumpfen, was mit dem Neuen 
verträglich ist. Auch in dieser Hinsicht ist die Parallele zwischen 
den interkulturellen und den intertheoretischen Beziehungen be
merkenswert. 

5. Revision der klassischen Ganzheitskonzeption 

Zusammen mit dem Vico-Prinzip ist die klassische Vorstellung von 
Ganzheiten, von denen die traditionelle Hermeneutik ausgeht, 
einer Revision zu unterziehen. Die einzelnen Kulturen bilden 
allein schon darum keine vollkommen harmonische Einheiten, 
weil sie aus Menschen verschiedener Altersstufen bestehen, die 
nicht unisono auf das reagieren, was ihnen aus anderen Kulturen 
begegnet, von der kompetenzmässigen Kluft zwischen passiver 
Reaktion (und Resistenz) und aktiver Reaktion (und Resistenz) 
ganz abgesehen. Sie stammen zudem aus unterschiedlichen Gegen
den und üben verschiedene Berufe mit einer unterschiedlichen 
sozialen Stellung aus. Viele andere Divergenzen kommen hinzu, 
bei uns solche konfessioneller Art, überall solche, die sich aus der 
geschlechtlichen Verschiedenheit entwickeln. Die jeweiligen Seg
mente einer Gesellschaft leben in ihren je eigenen Welten, freilich 
mit vielen Überkreuzungen. Überlappungen ergeben sich schon 
deshalb, weil die einzelnen Individuen gleichzeitig mehreren 
Gruppierungen angehören, altersmässig, regional, beruflich, so
zial, konfessionell, geschlechtsspezifisch usf. 
Was von fremden Kulturen aufgenommen wird, dringt entspre
chend vielfältig kanalisiert und filtriert in eine Kultur ein. Was eine 
Gruppe der Gesellschaft ablehnt, bringt eine andere ein. Dabei 
kann man nicht sagen, was und wie eine Schicht zur Verstärkung 
ihres Standpunkts und ihrer Identität assimiliere, werde von einer 
anderen nicht verstanden. Man versteht nur zu gut, was die an
deren damit vorhaben. Ein Beispiel: Der Erste Mai als Tag der 
Arbeit ist nicht in Zürich aufgekommen. Wie wurde er dort, von 
der Zürcher Gesellschaft rezipiert? Verschieden, bei allen für Aus
senstehende so auffallenden schweizerischen Gemeinsamkeiten 
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der verschiedenen Gesellschaftsschichten. So schreibt noch heute 
die eine Zeitung: » Am r. Mai erscheint keine Ausgabe. Der r. Mai 
ist im Kanton Zürich ein offizieller Feiertag.« Und die andere, 
Arbeitgeberkreisen nahe: »Der r. Mai ist im Kanton Zürich ein 
gesetzlicher Ruhetag. « 
In Abhängigkeit von Faktoren, die mit der je besonderen Situation 
ihrer Träger zu tun haben, werden kulturelle Erscheinungen (Spra
che, Religion, Technik usw.) in einzelnen Kulturen insgesamt oder 
auch nur in einzelnen ihrer Gruppenbildungen nach unterschied
lichen Richtungen und in einem unterschiedlichen Ausmass aus
gebaut. Ein solch unterschiedlicher Ausbau einzelner Teilbereiche 
einer Kultur wirkt sich jedoch nicht in dem Mass und in der Weise 
auf den Ausbau aller übrigen Teilbereiche derselben Kultur aus, 
wie das eine holistische (klassisch ganzheitliche) Kulturkonzep
tion insinuiert. Es ist nicht so, dass Änderungen in einem Teil 
unvermeidlicherweise Änderungen in allen anderen Teilen nach 
sich ziehen. Die einzelnen Teile einer Kultur sind als sogenannte 
Teilganze gerade aufgrund ihres eigenen relativ ganzheitlichen 
Charakters in der Struktur ihres Aufbaus relativ unabhängig von
einander. Dem einzelnen Menschen fehlen die kognitiven Voraus
setzungen, Gedächtnis und Übersicht, um überhaupt sämtliche 
Ungereimtheiten zwischen den verschiedenartigen Überzeugun
gen in den vielen Bereichen, in die sich seine Kultur aufteilt, 
wahrzunehmen. Soweit er dennoch auf solche stösst oder von 
aussen gestossen wird, hat er längst die Fähigkeit entwickelt, sie 
herunterzuspielen, zu verdrängen, auszublenden oder schlicht zu 
ignorieren. Häufig hat eine solche Ignoranz auch gar keine Folgen. 
Im Gegenteil, es lässt sich praktisch damit nicht selten leichter 
leben. 
Wie für den menschlichen Geist, so gilt, wie bereits skizziert, auch 
für die menschlichen Kulturen nicht ein Uniformitätsprinzip, 
sondern ein Modularitätsprinzip, eine Art »Baukastenprinzip«. 
Kulturen bestehen nicht anders als Nervensysteme aus Teilberei
chen, die relativ autonom sind. Sie können sich relativ unabhängig 
Voneinander nach je eigenen, ihren je besonderen Aufgaben be
sonders angepassten Gesetzen entwickeln. Das bedeutet aber auch, 
dass die Homologie-Annahmen der klassischen und romantischen 
Kulturphilosophie zu revidieren sind. Man kann nicht ohne wei
teres aus der Morphologie eines Teiles (z. B. des Armes eines 
Lebewesens oder einer Statue) die Morphologie aller anderen Teile 



rekonstruieren. Wenn nun aber Menschen ganz offensichtlich 
fähig sind, nicht nur verschiedene Sprachen zu verstehen, die 
sich in ihrem Ausdruckspotential unterscheiden und deren Äus
serungen nicht restlos ineinander übersetzbar sind, sondern auch 
in Kulturen zu leben, deren Teilbereiche nur solange miteinander 
kompatibel sind, als man nicht versucht, sie aufeinander abzustim
men und die Widersprüche und Ungereimtheiten aufzuheben, 
dann ist das klassische Ganzheitsideal, orientiert an der zugleich 
platonischen und Herderschen Kugel-Metapher, in einem weite
ren Punkt zu revidieren. Es ist nicht nur so, dass ( r) die einzelnen 
Teile eines Ganzen nur locker miteinander verbunden sind und 
auch unabhängig voneinander bestehen können und dass (2) die 
Prinzipien ihrer Organisation nicht homolog zu sein brauchen. Es 
ist auch nicht so, dass (3) eine Kopräsenz aller Teile für das Ge
deihen eines Ganzen erforderlich ist, eher im Gegenteil. Es ist 
nicht so, dass ein Teil immer dann optimal zur Entfaltung gelangt, 
wenn er möglichst harmonisch und konfliktfrei in das Ganze 
integriert ist. Dies hatte man in der Vergangenheit aufgrund der 
postulierten wechselseitigen Abhängigkeit sowohl der Teile unter
einander wie zwischen dem Ganzen und seinen Teilen geglaubt. 
Ein Manko an einer Stelle des Ganzen, so dachte man schlicht und 
vorschnell, muss sich an einer anderen Stelle notwendigerweise 
auch negativ auswirken. Das Gegenteil ist möglich. Komplemen
tarität - deutsch: wechselseitige Ergänzung- bedeutet ähnlich wie 
in der Physik53 auch in der Kulturphilosophie nicht mehr Koprä
senz, gleichzeitige Verwirklichung aller Teile, sondern alternie
rende Verwirklichung. 
Das Ausdrucks- und Verständigungspotential der ei=elnen Men
schen deckt sich nicht mit dem Ausdrucks- und Verständigungs
potential, das ihnen die Sprache und die Kultur anzubieten haben, 
in denen sie aufgewachsen und gross geworden sind. Es ist aber 
keineswegs so, dass sie einseitig hinter dem Potential, das ihnen 
ihre Heimatsprache und ihre Heimatkultur anbieten, zurückblei
ben und dieses nicht vollständig auszuschöpfen vermögen. Bei 
gleichzeitigem Defizit der eigenen Sprache und Kultur gegenüber 
ist es gar nicht selten, dass sie sich mit dem Erwerb von Fremd
sprachen und der Kenntnisnahme von fremden Kulturen ein Aus
drucks- und Verständigungspotential ermöglichen, das ihnen mit 
der angestammten Sprache und Kultur allein nicht zugänglich 
wäre. 



Nicht nur in keinem einzelnen Menschen, auch in keiner einzelnen 
Kultur findet sich alles, was Menschen an Kultur möglich ist, 
entfaltet. Für Kant54 bedeutete dies, »dass kein Glied aller Zeu
gungen des Menschengeschlechts, sondern nur die Gattung ihre 
Bestimmung völlig erreiche«. Dank seiner potentiellen Mehrspra
chigkeit und Plurikulturalität ist für den einzelnen Menschen aber 
doch bedeutend mehr erreichbar als nur das, was in seiner eigenen 
Sprache und Kultur realisierbar ist. 
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schichtlich zu erklärenden Tatsache) würde man sprechen, wenn die 
Neandertaler darum nicht weiterhin (möglicherweise als eine eigene 
menschliche Spezies) unter uns lebten, weil sie von unseren Vorfahren 
über Vermischungen absorbiert worden sind. Von mehr als einem 
Unfall (nämlich von einem Verbrechen) müsste man sprechen, wenn 
sie von unseren Vorfahren ausgerotten worden sind. 
Zur Überzeugung, dass intrakulcurelle Unterschiede von derselben Art 
und auch vom selben Ausmass sein können wie die allzu lange separat 
und isoliert thematisierten interkulturellen Unterschiede, kommt man 
heute zugleich von konkreten biologischen und sprachwissenschaftli
chen Befunden und von abstrakten erkenntnisphilosophischen Über
legungen her. Die in Menschliches Selbstverständnis, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1985: 149 aufgestellte (6.) These »Intrakulturelle 
Variationen sind interkulturellen Variationen vergleichbar und nicht 
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Ausgang von Quines erkenntnisphilosophischen Analysen: »Part of 
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this trouble was different only in extent from the difficulties in com
munication experienced by Gladstone and Disraeli. [ ... ] The same 
Quinean arguments which dispose of the positivists' distinction be
tween analytic and synthetic truth dispose of ehe anthropologists' 
distiction between the intercultural and ehe intracultural.« 
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10. Ein Dutzend Daumenregeln 
zur Vermeidung interkultureller 

Missverständnisse 

Interkulturelle Verständigung scheitert nicht an unüberwindba
ren ontologischen Hindernissen, die nur philosophisch analysier
bar sind. Interkulturelle Missverständnisse sind von der gleichen 
psychologisch und soziologisch erklärbaren Art wie intrakultu
relle Missverständnisse, wie Missverständnisse von Angehörigen 
derselben Kultur, jedoch unterschiedlicher regionaler Herkunft, 
sozialer Schicht, Berufszugehörigkeit usw. Mit der Beobachtung 
einer Reihe von Daumenregeln lassen sie sich weitgehend vermei
den. 
Leitsatz der interkulturellen Hermeneutik ist das traditionelle her
meneutische Prinzip der Billigkeit: Man geht von dem aus, was 
alle, insbesondere die Betroffenen selber, nach Erwägung aller 
Umstände »billigen«. Dazu gehört in allererster Linie, dass man 
die Angehörigen fremder Kulturen als Personen ernst nimmt und 
eher an der eigenen Wahrnehmung zweifelt als an deren Fähigkeit 
zu logischer Konsequenz, Zweckrationalität und ethischer Verant
wortung. 
Interkulturelle Missverständnisse hängen nicht selten mit inzwi
schen bekannten dogmatischen Vorstellungen zusammen, mit der 
Annahme homogener und einander polar entgegengesetzter Kul
turen, mit der vermeintlichen Korrelativität von ethischer und 
ethnischer Verschiedenheit, mit der mangelnden Unterscheidung 
zwischen »Ist-« und »Soll-Zustand«, aber auch-unter jenen, die in 
fremden Kulturen ihr Heil suchen - zwischen dem, was faktisch, 
und dem, was prinzipiell nicht zu verstehen ist. 

o. Das Prinzip der hermeneutischen Fairness (»Billigkeit«) 

Der hilfreichste Leitsatz zur interkulturellen Verständigung ist das 
alte Prinzip der Billigkeit, das Grundprinzip der Hermeneutik, der 
klassischen Theorie des Verstehens, lateinisch entsprechend aequi
tas hermeneutica genannt. Sämtliche Regeln, die einen Weg zum 
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Verständnis fremder Kulturen bahnen können, lassen sich diesem 
Grundsatz der Billigkeit zuordnen. 
»Billigkeit« ist in einem Verständigungszusammenhang kein 
selbstverständliches Wort mehr. Um zu begreifen, was mit ihm 
gemeint ist, mag es aufschlussreich sein, dass sein lateinisches 
Pendant aequus in der englischsprachigen rechtswissenschaftli
chen Literatur heute gelegentlich mit fair übersetzt wird. Wir 
können uns aber auch an das umgangssprachlich noch immer 
geläufige Verb »billigen« halten: Wir billigen ein Urteil, wenn es 
der Sache angemessen ist. Das ist es, wenn es allen Umständen, 
dem gesamten Zusammenhang, in dem ein Gegenstand gegeben 
ist, Rechnung trägt. Bekannter als der Grundsatz der Billigkeit ist 
darum ein zweiter, daraus abgeleiteter Grundsatz der Hermeneu
tik geworden, dem zufolge ein Text nur zusammen mit seinem 
Kontext, ein »Teil« nur zusammen mit dem »Ganzen«, zu dem es 
gehört, verständlich ist. Die nächste Frage ist dann, welcher Art, ja 
Artenvielfalt dieser ganze Zusammenhang ist. Darüber gehen die 
Meinungen - je nach Sensibilität-weit auseinander. In erster Linie 
gehören dazu die Anliegen aller von einem Urteil Betroffenen. 
»Billig« ist ein Urteil also dann zu nennen, wenn es von allen, 
insbesondere den Betroffenen selber, »gebilligt« werden kann. In 
der Rechtspraxis ist es selbstverständlich, dass man diejenigen, 
über die ein Urteil ansteht, selber zu Wort kommen lässt. Sie haben 
das Anrecht auf einen Advokaten. Notfalls wird ihnen ein Pflicht
verteidiger zur Seite geteilt. 
» Billig« heisst in der Rechtswissenschaft darüber hinaus ein Urteil, 
das unterscheidet zwischen dem strikten Wortlaut des Gesetzes, 
seinem Buchstaben, und dem Ziel, das der Gesetzgeber mit ihm 
verfolgt hatte, dem öffentlichen Wohl. Entsprechend war für Ge
org Christoph Lichtenberg »Schickane« der Gegenbegriff zu »her
meneutischer Billigkeit«.1 Heute ist uns das Wort ,billig, fast nur 
mehr im Sinn von >wohlfeil, und ,minderwertig< geläufig. Noch im 
r8.Jahrhundert, in der Blütezeit der Thematisierung hermeneu
tischer Billigkeit, verstand man dagegen unter einem billigen Preis 
einen ,dem Wert der Ware angemessenen Preis<. ,Unbill< nannte 
lllan etwas, das man als unrecht, unschicklich und im besonderen 
auch als gewalttätig empfand. Zum angemessenen Verständnis 
einer Sache gehört, dass man ihr keine Gewalt antut. So soll in 
diesem Essay auch nicht, wie im Deutschen gängig, von »Faust
regeln« die Rede sein, sondern in Anlehnung an das englische 



thumbrule von »Daumenregeln« der interkulturellen Verständi
gung. Zwölf solcher Regeln, im Verlauf der Lektüre ku!turtheo
retischer Schriften notiert, seien hier zur Diskussion gestellt: 

1 . Rationalitätsregel (Logik-Regel) 

Anscheinend ohne Kenntnis des althermeneutischen Grundsatzes 
der Billigkeit, mit diesem jedoch konvergierend, ist in philosophi
schen Übersetzungstheorien der vergangenen Jahrzehnte ein 
principle of charity formuliert worden. Die übliche deutsche Wie
dergabe mit »Prinzip der Nachsichtigkeit« klingt noch etwas her
ablassender als die bereits hinreichend paternalistisch-fraternali
stisch anmutende englische Wortwahl. Gemeint ist, dass man 
Menschen, deren Sprache und Kultur einem fremd sind, möglichst 
kein un- oder vorlogisches Denken zuschreibt, sondern eher da
von ausgeht, dass man sie missverstanden hat: »For certainly, the 
more absurd or exotic the beliefs imputed to a people, the more 
suspicious we are entit!ed tobe of the translations [or interpreta
tions].«2 
Sich auf seinen Kerngehalt beziehend, spricht man auch von einem 
»Rationalitätsprinzip«. Es gibt einen philosophischen Grund da
für, ein solches Prinzip als erste Regel der Verständigung anzu
führen. Damit wir sprachliche Äusserungen nicht einfach nur als 
physikalische Vorkommnisse kausal erklären, sondern ebenso 
sinnhaft verstehen können, ist vorausgesetzt, dass zwischen ihnen 
ein logischer Zusammenhang auszumachen ist. Um zu beurteilen, 
ob und wie jemand sprachliche Äusserungen versteht, muss man 
herausfinden, welche Schlussfolgerungen er mit einer gewissen 
Konsistenz aus ihnen zu ziehen vermag. 
Hegel hatte es noch anders gesehen. Es schien für ihn und seine 
Zeit Kulturen zu geben, in denen Absurdität, die man von vorn
herein nicht weiter zu hinterfragen hat, die Regel ist, und Ratio
nalität, auf die man bei näherem Nachsehen kommt, die Aus
nahme. Hegel zitiert aus dem Vorwort von Warren Hastings zur 
ersten englischen Ausgabe der Bhagavad-Gztä: » Jeder Leser müsse 
zum voraus die Eigenschaften von Dunkelheit, Absurdität, barba
rischen Gebräuchen und einer verdorbenen Moralität zugegeben 
haben. Wo denn das Gegenteil zum Vorschein komme, habe er es 
nun als reinen Gewinn zu betrachten und es ihm als ein Verdienst 



zuzugestehen, das im Verhältnis mit der entgegengesetzten Erwar
tung stehe. Ohne eine solche Nachsicht[!] in Anspruch zu neh
men, hätte er [Hastings] es schwerlich wagen dürfen, dieses Ge
dicht zur Herausgabe zu empfehlen.«3 

Das schlichteste Beispiel dafür, dass etwas, das auf den ersten Blick 
und wörtlich verstanden ganz offensichtlich Widersinn ergibt, ist 
die doppelte Negation. Sie ist in vielen Sprachen üblich und um
gangssprachlich auch im Deutschen nicht fremd. Martin Heideg
ger schrieb an Ernst Jünger von einem » Vetter von mir«, der von 
sich zu sagen pflegte: »I bi nie kein Nazi gsei.«4 Die zweite 
Verneinung hat in solchen Redewendungen nicht die Funktion, 
die erste aufzuheben, sondern im Gegenteil, sie mit Nachdruck zu 
verstärken. Verdoppelungen (»sehr, sehr interessant«) sind ein 
natürlichsprachliches Mittel, etwas hervorzuheben. 
Das Erfassen der Rationalität einer kulturellen Leistung setzt beim 
Interpreten die Fähigkeit zum Standpunktwechsel voraus. »Man 
kann eben - dieser einfache Satz, der oft vergessen wird, sollte an 
der Spitze jeder Studie stehen, die sich mit Rationalismus befasst -
das Leben [ .. . ] nach sehr verschiedenen Richtungen hin rationali
sieren.«5 Max Webers »einfacher Satz« gehört auch an den Anfang 
jeder kulturvergleichenden Untersuchung. 

2 . Zweckrationalitätsregel (Funktionalitätsregel) 

Menschen können und wollen mehr, als sich nur logisch-rational 
äussern. Sie verfolgen, wie das für Lebewesen natürlich ist, mit 
dem, was sie unternehmen, einen Zweck. Wenn man logische und 
teleologische Rationalität, die wörtliche Bedeutung eines Satzes 
und den mit ihm verfolgten Zweck nicht auseinanderzuhalten 
Vermag, erscheinen viele Äusserungen als irrational. Mit doppelten 
Negationen werden schlichte Unwahrheiten behauptet, wenn man 
allein auf die Bedeutung der einzelnen Wörter und ihre Syntax 
achtet. Aussagen, die sich auf Offenkundiges beziehen, z.B. auf die 
fortgeschrittene Uhrzeit, wenn alle Angesprochenen gerade ge
hört haben, wieviel es geschlagen hat, erscheinen als überflüssig 
Und zwecklos, wenn man nicht merkt, dass der Sprecher mit seiner 
(der Form nach berichtenden) Aussage eigentlich einen Wunsch 
0 der eine Sorge zum Ausdruck bringen will. Gar viele Äusserun
gen erscheinen schliesslich als zweckwidrig, wenn man zwar mit 
der funktionalen Sichtweise vertraut ist, dabei aber an einem engen 



Zweckbegriff fixiert ist und Zweckmässigkeit mit Sparsamkeit 
oder blasser Nützlichkeit gleichsetzt oder wenn einem entgeht, 
dass in Abhängigkeit von den Umständen diametral einander ent
gegengesetzte Verhaltensformen zweckmässig sein können. 
Zu Beginn der Pragmatik-Welle in der Linguistik lautete eine (für 
manche sogar die erste) Kommunikationsregel »Be short!«. Welt
weit hält man sich jedoch intuitiv an die ungeschriebene Höflich
keitsregel »Je länger (eine Anrede oder ein Gruss), desto vorneh
mer«. Viele klassische Texte der indischen Philosophie mit ihren 
Wiederholungen wirken für heutige Leser überaus ermüdend. Was 
bei einer schriftlichen Tradition Überdruss erzeugt, kann bei einer 
- jahrhundertelang - nur mündlichen Weitergabe eine Gedächt
nisstütze gewesen sein. Susan Taubes beschreibt in einem auto
biographischen Roman, wie ihr Vater, ein früher Anhänger der 
Freudschen Psychoanalyse, sich erbarmungslos die Ausrottung 
von Umschweifigkeit zum Erziehungsziel gemacht hatte. In um
schweifigen Redewendungen sah er nur Heuchelei, und so verbot 
er seiner Tochter den Gebrauch von Höflichkeitsformeln: » Wenn 
man um etwas bat, durfte man nicht sagen ,Hast Du bitte .. . , oder 
,Könntest Du mir geben . .. < oder ,Ich möchte Dich gern um etwas 
bitten<, nein, Sophie bekam das Stück Schokolade erst, wenn sie 
sagte: ,Gib mir . .. , Sie konnte es nicht, sie weinte.«6 

Für Menschen ist nicht nur bedeutsam, was gesagt wird, sondern 
auch, wie es gesagt wird. Es gibt Texte, die ihre Eindringlichkeit 
einer versteckten poetischen Form verdanken. Im Testament eines 
kürzlich verstorbenen Essayisten stand die anscheinend sachliche 
Verfügung: »Meine Asche in den Oberlauf der Seine. « Die Anzie
hung, die vom Satz ausging, hatte nicht nur mit der Evokation von 
Paris und der Champagne zu tun, mit denen der Schriftsteller 
schwärmerisch verbunden war. Was sich wie gezielt spröder Tele
grammstil las, war in Wirklichkeit ein sechsfüssiger Trochäus: 
Meine Asche fn den Oberlauf der Seine. Der testamentarische 
Hexameter (»Sechsheber«) tat seine Wirkung, ohne dass die mei
sten Leser ihn als solchen erkannt hatten. Buddhas »edle Wahr
heit« vom Ursprung des Leidens endet in der Aufzählung von drei 
Arten von Durst (tanha): » Liebesdurst, Lebensdurst, Wohlstands
durst. « Ein Blick auf den indischen Text legt die Vermutung nahe, 
dass bei der Aufzählung der Durstarten gerade in dieser Reihen
folge lautliche und rhythmische Faktoren mit eine Rolle gespielt 
haben dürften: käma-tai:zhä, bhava-tai:zhä, vibhava-tai:zhä. 



3. M enschlichkeitsregel (N atürlichkeitsregel) 

Die Wörter »Rationalität« und »Funktionalität« oder »Zweck
rnässigkeit« werden in den Geisteswissenschaften meistens nur 
in einem engen, technischen Sinn gebraucht. Wenn es um die 
angemessene Einstellung Fremdem gegenüber geht, zieht man es 
deshalb vor, von einem principle of humanity oder auch - etwas 
Weniger anthropozentrisch - von einem »Natürlichkeitsprinzip7 

zu sprechen: Bevor man Menschen aus einer anderen Kultur 
sinnloses, unnatürliches, unmenschliches oder unmündiges Ver
halten und entsprechende Wertvorstellungen unterstellt, zweifelt 
rnan fürs erste besser an der Zulänglichkeit des eigenen Verstandes 
und Wissenshorizontes. 
Der nigerianische Schriftsteller Wole Soyinka zitiert in seiner 
Nobelpreisrede8 Hegel9, der es für angemessen befunden habe 
zu behaupten: »Bei den Negern ist das Charakteristische gerade, 
dass ihr Bewusstsein noch nicht zur Anschauung irgendeiner 
festen Objektivität gekommen ist, wie zum Beispiel Gott, Gesetz, 
bei welchem der Mensch mit seinem Willen wäre und darin die 
Anschauung seines Wesens hätte.« Es sei unsinnig, fährt Soyinka 
fort, »auch nur einen einzigen Augenblick darauf zu verschwen
den, die !;,anale Unwahrheit dieser Behauptungen zu widerlegen«. 
In der Tat hat man Mühe, sich vorzustellen, wie das Selbstwert
gefühl und die Würde, welche Afrikaner allein schon mit ihrer 
Baltung und mit ihrem auffallenden Ehr- und Schamgefühl zum 
Ausdruck bringen, vereinbar sein könnte mit der kognitiven Un
fähigkeit, zwischen dem, was man faktisch ist, und dem, was man 
idealiter, »an sich« gerne wäre, zu unterscheiden. 
Es wäre wirklich sinnlos, Hegel zu zitieren, fände man seine 
Auffassungen nicht in zeittypisch abgewandelter Sprache bis in 
Unsere Tage hinein in der Literatur über aussereuropäische Kul
turen wieder. Hier eine Blüte aus dem zweitletzten Jahrzehnt vor 
dem Jahre 2000 n. Chr.: » Denkt man noch strenger, so ist sogar eine 
Vokabel wie ,Selbstverwirklichung, als Kategorie zur Erfassung 
Japanischer Realität fragwürdig, denn sie fusst auf dem abend
ländischen Konzept einer autonomen Persönlichkeit, das in Japan 
letztlich weder für Männer noch für Frauen anerkannte Gültigkeit 
besitzt. Eine Formulierung wie ,Traditionelle Formen der Selbst
v_erwirklichung [in Japan]< ist so gesehen ein Widerspruch in 
s1ch.«10 
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Der für die konfuzianische Philosophie charakteristische Topos 
der Selbstkultivierung (Selbstachtung, Selbststärkung und Selbst
prüfung) ist jedoch auch von der japanischen Philosophie rezipiert 
worden.1 1 In jedem (eigens für den Westen gedrehten) Samurai
Film wird ad oculos demonstriert, welche Form das Ideal der 
Selbstverwirklichung im traditionellen Japan annehmen konnte. 
Abgesehen davon macht ein Kleinkind in Japan nicht anders als in 
Europa schon in den ersten Monaten seines Lebens die Erfahrung, 
dass es ein von seiner Umgebung verschiedenes Wesen ist. Ein 
Menschenkind versteht sehr bald, zwischen seinen Gefühlen und 
Regungen und jenen seiner Kontaktperson zu unterscheiden. Es 
realisiert, dass es an ihm liegt, wie es sich benimmt und wie es 
daraufhin von andern und daran anschliessend von sich selber ge
schätzt wird. Angeborene Fähigkeiten solcher Art zeichnen sich 
dadurch aus, dass mit ihnen eine ebenfalls biologisch motivierte 
Tendenz einhergeht, von ihnen auch Gebrauch zu machen. Es wäre 
überraschend, wenn ausgerechnet eine solche nachweislich früh
kindliche Kompetenz in Kulturen, die als besonders kinderfreund
lich gelten, keine Förderung erfahren würde. 12 Zu erwarten ist 
vielmehr eine realistische Einschätzung der Bedingungen der 
Selbstverwirklichung, nämlich ihrer anfänglichen Abhängigkeit 
von Vorbildern und von der Untersützung und vor allem von der 
Anerkennung durch andere (eine Bedingung, die gerade Hegel 
nicht entgangen ist). Man wird in diesen Kulturen nicht leicht 
und illusionär die menschliche Selbstverwirklichung, die Indivi
duation und Sozialisation in einem ist, mit einer Eigenverwirk
lichung im Alleingang verwechseln. 
Finden wir in einer fremden Kultur etwas, das uns unmenschlich 
erscheint und das doch von den Angehörigen dieser Kultur allem 
Anschein nach ohne viel Aufhebens akzeptiert wird, ist die Wahr
scheinlichkeit gross, dass es zusätzlich etwas gibt, das das anschei
nend, Unerträgliche erträglich macht. Ein »Schulbeispiel« (im 
wörtlichen und im übertragenen Sinn) ist die japanische »Prü
fungshölle«. Man ist in dieser» Hölle« gerade nicht »gottverlassen« 
und »mutterseelenallein« völlig auf sich gestellt, wie man sich das 
im Westen vorstellt. Man bereitet sich gruppenweise und wie in 
einem Lager lebend auf die Prüfung vor. Zusammengehörigkeits
gefühl und Teamgeist, die dabei aufkommen, werden später an 
Universität und Arbeitsplatz weiter gepflegt. Die Erfahrung, dass 
man in einer schwierigen Lebensphase nicht allein gelassen wird, 
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lllacht die »Hölle« - und gleichzeitig die Aussicht auf das kom
lllende Leben - erträglich. Man gelangt rechtzeitig zu einer reali
stischen Selbsteinschätzung, was das eigene Vermögen und das 
Angewiesensein auf Kooperation anbelangt. Die »Prüfungshölle« 
hat Züge eines lebensphasengemässen lnitiationsritus.13 

4. Nos-quoque-Regel ( »Auch-wir«-Regel) 

Bedeutet »alles verstehen« auch »alles verzeihen«? J. L. Austin, der 
Begründer der Sprechakttheorie soll dem französischen Sprich
Wort Tout comprendre c'est tout pardonner entgegengehalten ha
ben: Understanding might just add contempt to hatred. »Blasiert, 
Wie man sich nur in Oxford zu Wort melden kann«, ist man 
Versucht - den eigenen Regeln zur Vermeidung von Vorurteilen 
Zum Trotz - zu denken! 
Es ist gut, realistisch zu sein, aber dazu gehört, dass man die Linie 
Zwischen dem, was man »nachsichtig« vergibt, und dem, was man 
»nachtragend« verurteilt, gerade nicht zwischen der eigenen und 
der fremden Kultur zieht. Nicht nur die anderen, »auch wir« (nos 
quoque) verhalten uns der Tendenz nach unter gleichen Bedin
gungen gleich. Wenn man sich in einer fremden Kultur an etwas 
Stösst, das man beim besten Willen nicht unwidersprochen hinzu
nehmen bereit ist (z.B. das Todesurteil über Salman Rushdie), ist es 
~icht unwahrscheinlich, dass man vergleichbare, wenn nicht noch 
argere Vorkommnisse auch in der eigenen Kultur findet, in ihrer 
Geschichte (Auschwitz) und in ihrer Gegenwart (die Menschen
hatz auf Schwarzafrikaner 1994 in Magdeburg). 
Wie die Gegenbeispiele zeigen, brauchen wir in Europa nicht ins 
Mittelalter zurückzugehen, zurück hinter jene Aufklärung, mit der 
Wir gerne erklären, was die westliche von anderen Kulturen ab
hebt. Wir brauchen auch nicht aufs Land zu gehen, in ein wirt
schaftlich unterentwickelt gebliebenes Hinterland, wir können 
Uns an die Zentren der europäischen Modeme halten. 
Vor einiger Zeit irritierte im Westen die Prügelstrafe, die ein junger 
Amerikaner in Singapur verabreicht bekommen hatte, eine Straf
form, die von der britischen Kolonialregierung auf der malaysi
schen Halbinsel eingeführt worden war. Ulrich Bräker, »der arme 
!'-1ann« aus dem ostschweizerischen Toggenburg, der unfreiwillig 
1n den Solddienst Friedrichs des Grossen geraten war, schildert in 
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seiner Autobiographie, wie man 1756 in Berlin Söldner, denen die 
Desertion missglückt war, Spiessruten laufen liess: »bis Fetzen 
geronnenen Bluts ihnen über die Hosen hinabhingen. Dann sahen 
Schärer [ ein Landsmann J und ich einander zitternd und todblass an 
und flüsterten einander in die Ohren: Die verdammten Barba
ren!« 14 

In der Ausgabe vom 30. September 1994 wird in der Wochen
zeitung Die Zeit Japan vorgehalten, dass seine Armee zwischen 
1932 und 1945 mehr als roo ooo Frauen aus besetzten Gebieten in 
Frontbordelle gezwungen habe. Die Täter seien bis heute nicht zur 
Verantwortung gezogen worden, und die Opfer würden noch 
immer auf eine offizielle Entschuldigung und auf eine angemes
sene Wiedergutmachung warten. Die Anklage war begleitet von 
einem bewegenden Bild heute hochbetagter ehemaliger koreani
scher »Trost-Frauen« 15, wie die Vergewaltigten im Krieg genannt 
wurden. Unabhängig davon erschien am Tag darauf in der Neuen 
Zürcher Zeitung die Rezension eines Buches von Ingrid Strobl, das 
sich mit der Vergewaltigung von Frauen in der deutschen Armee 
befasst: »Das Thema unterliegt bis heute in Deutschland einem 
besonders strengen ,Verbot<.« Dabei wurde im Nürnberger Pro
zess dokumentiert, »dass von den deutschen Truppen systematisch 
vergewaltigt wurde«. Neben den Bordellen lag der »Wissen
schaftsblock«, wo an den Jüdinnen unter den Geschändeten ver
schiedene Methoden der Sterilisation »wissenschaftlich erprobt« 
wurden. Für sie war die Zwangsprostitution eine »Vorstufe zum 
administrativen Massenmord«. 
Die Koreanerinnen in der japanischen Armee wurden» Trostmäd
chen« genannt; die Jüdinnen in der deutschen Armee wurden mit 
einem Stempel »Feldhure« oder »Hure für Hitlers Truppe« zu
sätzlich verhöhnt. Ein Bericht über die beiden gleichzeitigen Ver
brechen im selben Artikel in derselben Zeitung wäre der Ursa
chenforschung förderlich gewesen. Mit der einäugigen Blossstel
lung von Schändlichkeiten, die in fremden Kulturen begangen 
wurden, insinuiert man, es handle sich um kulturspezifische Grau
samkeiten. Das makabre ethische Überlegenheitsgefühl, zu dem 
man im Westen neigt, erhält dadurch insgeheim neue Nahrung. 
Japanischerseits verweist man auf eine Art »Besatzungsmachträ
son«. Über die Zwangsprostitution meist armer und ungebildeter 
Frauen hätte man versucht, die Schändung von Frauen in den 
besetzten Gebieten unter Kontrolle zu halten. Das Grundübel 



sind die Kriegsursachen. Bei ihnen muss man ansetzen. Das mas
sierte Anschwellen von Prostitution (Beispiel: Vietnam) und Ver
gewaltigung (Beispiel: Jugoslawien) ist eine unaufhaltsame Kriegs
folge, die man auf einer angehobenen rationalisierten Stufe der 
Frauenverachtung mittels einer Zwangsprostitution zu kanalisie
ren versucht hat- in Osteuropa noch um eine Dimension schnöder 
als in Ostasien. 16 

Aus japanischer Sicht sucht, wer Schamkultur hat, nach einer 
privaten und möglichst diskreten Entschuldigung und Entschädi
gung für ein Vergehen. Indirekte Formen der Kompensation wer
den vorgezogen, Formen, die es erlauben, die fremden Wunden 
und das eigene Gesicht gleicherweise verhüllt zu lassen. Mit ver
balen und intellektuellen Vergangenheitsbewältigungen, laut als 
solche verkündet, und mit ostentativen finanziellen Abfindungen 
kann man auch darüber hinwegtäuschen, dass es Verbrechen gibt, 
für die es keine Exkulpation gibt, das ganze Leben lang nicht, und 
auch in der Geschichte der Staaten nicht, die sie begangen haben. 
Mit der Rationalisierung der Vergangenheitsbewältigung kann 
rnan sich eine Autonomie einbilden, ohne zu realisieren, wie trü
gerisch die Selbsteinschätzung der Menschen im emotionalen Be
reich ist. Zwischen schamhafter Verhüllung und schuldgetriebener 
Verdrängung gibt es eine ganze Reihe feiner Abstufungen. 

5. Vos-quoque-Regel (»Auch-ihr«-Regel) 

~tösst man in fremden Kulturen auf Vergehen gegen die Mensch
lichkeit, die man nicht unwidersprochen zur Kenntnis zu nehmen 
bereit ist, dann ist es nicht allein wahrscheinlich, dass man ver
gleichbar anstössige Vorkommnisse in der eigenen Kultur findet. 
Nicht weniger wahrscheinlich ist es, dass man auch in der fremden 
Kultur auf Personen trifft, die das skandalöse Vorkommnis ab
(ehnen. Auch viele Moslems, Theologen und Laien, lehnen das 
iranische Todesurteil über Rushdie als verwerflich ab. Wohl in 
sämtlichen, sicherlich aber in den zeitlich, räumlich und bevölke
rungsmässig umfangreicheren Ku! turen lassen sich ideelle Ansätze 
zugunsten einer menschenrechtskonformen Ethik ausmachen.17 
Man findet sie nicht widerspruchsfrei und meistens auch nicht 
dominant. Aber so sind sie auch nicht in der westlichen - in der 
griechischen und christlichen - Tradition zu finden. Zu weltweiter 
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Einhaltung verhilft man den Menschenrechten nicht dadurch, dass 
man sie überall in der gleichen Weise und in derselben formal
rechtlichen Gestalt, wie sie sich im Westen durchgesetzt haben, 
durchzusetzen drängt. Angezeigt ist eine sokratisch-paulinische 
Vorgehensweise: Im Ausgang von einem Menschenbild und von 
Wertvorstellungen, die von den Gesprächspartnern selbstver
ständlich geteilt werden (»vos quoque - auch ihr haltet euch an 
die Maxime . . . «), lässt sich schrittweise belegen, dass ein men
schenrechtskonformes Verhalten in der kultureigenen Philosophie 
wohlbegründet ist. Wenn in einer Kultur wie der chinesischen ren 
(Menschlichkeit) und yi (das chinesische Pendant zum römischen 
Grundsatz der aequitas) Leitwerte sind und staatsphilosophische 
Weisheiten wie »Nur wer kein Menschenblut zu vergiessen trach
tet, kann das Reich zusammenhalten«18 verbreitetes Sprachgut 
sind, dann ist ein Terrorregime auch von der eigenen chinesischen 
Tradition her fragwürdig. 

6. Anti-Kryptorassismus-Regel 

Menschen haben heimtückische Veranlagungen. Frustriert und 
unter Stress neigen sie dazu, Mängel, die ihnen persönlich und 
in der Gruppe, mit der sie sich identifizieren, zusetzen, in über
steigerter Form bei den Angehörigen anderer Gruppen wahrzu
nehmen. Von Rassismus spricht man, wenn für die Antigruppen
bildung Aussehen (im besonderen die Hautfarbe), Herkunft und 
eine andere Sprache und Kultur ausschlaggebend sind. Rassisten 
assoziieren mit abweichenden und besonderes augenfälligen äus
seren Merkmalen »tiefgehende« innere Verschiedenheiten. Eine 
systematische Korrelation, Koextension und Kovariation (gleiche 
Ausdehnung und gleichförmige Abwandlung) ist aber weder ana
tomisch und physiologisch zwischen körperoberflächlichen und 
körperinternen Eigenschaften noch psychologisch und soziolo
gisch zwischen sichtbaren körperlichen und mentalen Eigenschaf
ten nachweisbar. Rassisten sehen Mängel und Übel (a) nur in der 
anderen Gruppe, (b) verallgemeinernd bei sämtlichen Angehöri
gen der Gruppe, und sie sehen (c) nur sie, Mängel und Übel, in der 
anderen Gruppe. 
Rassismus ist heute in den Wissenschaften geächtet und verpönt. 
Aber Rassismus ist einem Krankheitserreger zu vergleichen, gegen 



den man eine breit angelegte Kampagne geführt hat. Er verwandelt 
sich unvermerkt und ist nun in sublimierter Form subliminal, 
Unterschwellig, wirksam. Er ist nicht immer sogleich und überall 
eindeutig als solcher erkennbar. Man kann sich jedoch daran hal
ten, dass Rassismus in der Regel mit einer Selbstüberschätzung der 
eigenen Kultur einhergeht. So verrät sich Kryptorassismus, ver
steckter Rassismus, leicht, wenn das eigene Überlegenheitsgefühl 
bedroht ist. Es kommt zu deplazierten Ausfällen gegen einen 
erfolgreichen Konkurrenten. r 

In einem philosophischen Essay19 heisst es beispielsweise völlig 
unvermittelt und irrational: Dem Streit um Wissenschaft und 
Technik »die Naivität lobend entgegenzuhalten, mit der gegen
Wärtig südostasiatische Kulturen mit Wissenschaft und Technik 
Umgehen, ist selbst naiv. Eine solche Optik würde bedeuten, un
~erer Kultur zu empfehlen, an ihre Anfänge zurückzukehren.« Wie 
1n Südostasien zur Zeit Wissenschaft und Technik eingesetzt wer
den, ist in der Tat zu bedauern. Im Westen haben wir jedoch keinen 
Grund, uns darüber abschätzig zu äussern, im Gegenteil. Die 
südostasiatischen Staaten suchen aus eigener Kraft ihre immensen 
Entwicklungsprobleme zu bewältigen. Es geht um die Sicherung 
eines menschenwürdigen Existenzminimums in einem überbevöl
kerten Ei:dteil und verständlicherweise auch um das internationale 
Ansehen für eine B"evölkerung, die vom Westen lange nicht als 
ebenbürtig anerkannt worden ist. Auch wir sind bereit, zur Re
duktion der Arbeitslosigkeit und ihrer sozialen Folgen und ebenso 
zur Wahrung unserer weltpolitischen Position Umweltanliegen 
Zurückzustellen. Im übrigen sind wir im Westen mit unserem 
Lebensstandard individuell noch immer die grössten U mweltschä
diger. Die bisher übelste Umweltzerstörung in Südostasien stammt 
aus dem Westen, die chemische Entlaubungsaktion im Vietnam
krieg. Dass die Übernahme der Wissenschafts- und Technologie
politik südostasiatischer Länder für uns eine Rückkehr an die 
Anfänge unserer Kultur bedeuten würde, ist eine Selbstglorifizie
rung. Sie würde einen Rückfall in die fünfziger Jahre bedeuten, in 
die Jahrzehnte vor der beklemmenden Einsicht in die Grenzen des 
Wirtschaftlichen Wachstums. Im schlimmsten Fall wäre sie ein 
Rückfall ins 19. Jahrhundert, doch nicht in die Anfänge unserer 
Kultur, nur in die Anfänge unserer Industrialisierung. 
Man kann nicht der Abneigung gegen eine konkurrierende Zivi
lisation in den gehobenen Kanälen, die einem Akademiker zur 
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Verfügung stehen, einen ungehemmten Lauf lassen, ohne dass sich 
dies früher oder später auch enthemmend auf andere Teile der 
Bevölkerung auswirkt, die ihren Widerwillen gegenüber sich gel
tend machenden Fremden allein mit handfesten Mitteln, mit Stei
nen und Brandfackeln, abzureagieren in der Lage sind. Es gibt 
akademische Anfänge des Rassismus, denen man besser wider
steht. 
Gefährlicher als plumpe und schlichte Unwahrheiten sind Halb
wahrheiten. Kulturelle Entwicklungen haben in der Regel zwei 
Seiten. Sie sind ambivalent. Jedermann kennt die Flasche, die der 
Pessimist halb leer, der Optimist dagegen halb voll sieht. Wenn in 
einer Kultur wie der japanischen die Autarkie des Einzelnen klein
geschrieben wird, wenn Erfolg und Misserfolg, Glanzleistung und 
Vergehen in ihrer Abhängigkeit von der Gruppe gesehen werden, 
welcher der Einzelne angehört und von der er immer auch ge
tragen wird, dann mag ein Fremdkulturpessimist - oder, gewähl
ter ausgedrückt, ein Heterokulturpessimist - von der japanischen 
Gesellschaft als von einer »Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung« schreiben, »die es tendenziell vermeidet, den Einzelnen 
haftbar zu machen und Verantwortung eindeutig zu lokalisie
ren.«20 Fremd- oder Heterokulturoptirnisten, die glauben, dass 
es an fremden Kulturen mehr zu lernen als zu kritisieren gibt, 
sehen es von der anderen, komplementären Seite, von der aus die 
Flasche halbvoll erscheint. Die japanische Gesellschaft erscheint 
den psychologisch und soziologisch in Japan selber Geschulten 
unter ihnen als eine Gesellschaft mit geteilter, partizipativer Haf
tung.21 
Die oft zitierte Übernahme der Schuld durch den Gruppenchef hat 
mehrere Funktionen. Mit der Selbstbezichtigung als »Sünden
bock« schützt er den bedauernswerten, durch seine Tat oft schon 
hinreichend blossgestellten Delinquenten ebenso wie die übrigen 
Gruppenmitglieder. Er hilft die Autonomie der Gruppe bewahren, 
da sich mit der bezeugten Fähigkeit zur Selbstkorrektur ein Ein
griff von aussen, von seiten des Staates im besonderen, erübrigt. 
Das Schuldbekenntnis des Vorgesetzten dient nicht so sehr der 
Wahrheitsfindung, als Beweisstück für einen richterlichen Schuld
spruch, sondern vielmehr dazu, die Wiederherstellung ordentli
cher Verhältnisse in die Wege zu leiten und die Rehabilitations
befähigung zu beglaubigen. Ein die ganze Gruppe und alle Mit
verantwortlichen umfassendes Schuldgeständnis erleichtert es dem 
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Opfer, dem Schuldigen zu vergeben, und dem Richter, einen Streit 
vor dem Gericht und ein förmliches und auch hartes Urteil ab
zuwenden. Beides ist der Wiederherstellung der Harmonie dien
lich. 
Zu einem nicht einseitig abschätzigen Bild von einer fremden 
Kultur kommt man, wenn man dort, wo etwas in ihr despektierlich 
erscheint, das Gegenstück in der eigenen Kultur in die Evaluation 
einbezieht. Wenn man Japan als »Land der rituellen Harmonie« 
hinstellt, kann man sich fragen, ob man nicht mit ebenso gutem 
Grund in bezug auf westliche Länder von einem »rituellen Indi
vidualismus« sprechen könnte.22 Der Konformismus in den Mo
den, Medien und selbst im Wissenschaftsbetrieb kontrastiert im 
'Westen in seltsamer Weise mit dem gleichzeitig proklamierten 
Individualismus. 
Die gelungene Analyse einer fremden Kultur wirft immer auch ein 
erhellendes Licht auf die eigene Kultur. 

7. Personalitätsregel 

Kants praktischer Imperativ ist wohlbekannt: »Handle so, dass du 
die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines 
jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel 
brauchst!«23 Dennoch ist wenig über seine Auffassung zu lesen, 
dass man in der Weise, wie man sich zu sich selber und zu andern 
Verhält, zum Ausdruck bringt, was für eine Idee man von der 
Menschheit hat. 
Fehlurteilen und Taktlosigkeiten kann man zuvorkommen, indem 
tnan Angehörige einer anderen Kultur nie nur als Untersuchungs
gegenstand behandelt, auch nicht bloss als Untersuchungsmittel 
(als untergeordnete Informanten und Dolmetscher), sondern als 
gleichberechtigte Untersuchungspartner. Es sind Personen. Sie 
haben das Recht, selbst angehört zu werden und Gegenfragen 
zu stellen, bevor ein Urteil über sie veröffentlicht wird. Ein wech
selseitiger Meinungsaustausch, und zwar auf gleichem Fuss, dient 
der Wahrheitsfindung. Zu einem umfassenden Urteil über Perso
nen gehören Innen- und Aussenansicht, Eigen- und Fremddar
stellung. Kulturelle Untersuchungen werden daher idealiter in 
einem Tandem oder Team durchgeführt, von Angehörigen einer 
fremden Kultur zusammen mit Angehörigen der zu erforschenden 
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Kultur. Methode, Ergebnis und Deutung sind immer auch in der 
Sprache der untersuchten Kultur zu veröffentlichen, zur Diskus
sion zu stellen und zur Rezension auszuschreiben. 

8. Subjektivitätsregel 

Selbstdarstellungen sind ohne Gegenprobe ebensowenig zum 
Nennwert zu nehmen wie die Eindrücke eines Aussenstehenden. 
Beide bedürfen der gegenseitigen Kontrolle. Menschen neigen je 
nach ihrer Verfassung und der Art der Begegnung zu Selbstüber
schätzung, Selbstüberhöhung, Selbstverschönerung oder aber zu 
Selbstunterschätzung, Selbsterniedrigung, Selbstanschwärzung. 
Es hat sich gezeigt, dass Menschen Verhaltensformen, die in ihren 
Augen minderwertig sind oder die sie als gesellschaftlich geächtet 
ansehen, bei sich selber und bei Angehörigen, denen sie nahestehen 
und mit denen sie sich identifizieren, leicht übersehen. Sprach
forscher haben bemerkt, dass sie sich aus diesem Grund nicht 
einfach auf das Zeugnis von native speakers verlassen· können. 
Eine Innerschweizerin soll auf die Frage, ob sie das einheimische 
eister (ein Dialektwort für immer) oder das hochdeutsche immer 
gebrauche, sich selbst widerlegend geantwortet haben: »Ich sage 
eister [ stets J immer. «24 
Zu Selbsterniedrigungen und zu »förmlichen« Selbstdenigrationen 
kommt es nicht selten aus reiner Höflichkeit. Für Gastgeber und 
Gastgeberinnen gehört es vielerorts zum »guten Ton«, dass sie, was 
sie anbieten und anzubieten vermögen, herabsetzen. Fremden 
gegenüber, vor allem wenn sie einer überlegen geltenden und 
sich auch so aufführenden Kultur angehören, verhält man sich 
in vielen Kulturen mit besonders ausgeprägten Höflichkeitsfor
men. Ein naiver Forscher kann sich so seine Ansichten über eine 
andere Kultur vermeintlich »objektiv«, intersubjektiv beobacht
bar, bestätigen lassen und sie mit Film und Diskette belegen. 
Aufschlussreich ist es, wenn zwei Gesprächspartner sich wechsel
seitig mit Selbsterniedrigungen zu unterbieten versuchen, vor al
lem dann, wenn es weniger um eine Selbstkritik der eigenen Person 
als vielmehr um eine Blossstellung des eigenen Landes geht. Es 
mag ein gutes Zeichen sein, dass dies nun auch zwischen Vertretern 
verschiedener Kulturen möglich ge~orden ist. An der Frankfurter 
Buchmesse 1990 mit Japan als Gastland wurde eine Podiumsdis-
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kussion zwischen den beiden Schriftstellern Günter Grass und Öe 
Kenzaburö veranstaltet, die sich beide, derselben Nachkriegsge
neration zugehörig, in ähnlicher Weise als kritisches Sprachrohr 
ihres Landes verstehen: 
»Grass begann mit einem Klagelied über die deutsche Vereinigung. 
Auschwitz, so sagte er, hätte die Wiedervereinigung unmöglich 
machen müssen. Ein vereinigtes Deutschland sei eine Gefahr für 
sich selber und für die ganze Welt. Öe nickte ernst und fügte hinzu, 
dass Japan eine ebenso grosse Gefahr darstelle. Die Japaner, sagte 
er, hätten sich mit ihren Verbrechen niemals auseinandergesetzt. 
Japan sei ein rassistisches Land. Ja, aber das sei Deutschland auch, 
beteuerte Grass, der sich nicht übertrumpfen lassen wollte, auch 
Deutschland sei ein rassistisches Land, ja noch viel schlimmer, man 
müsse bloss an den Hass gegen Polen, gegen Türken, gegen Aus
länder im allgemeinen denken. Ah, sagte Öe, aber man dürfte dabei 
nicht die japanische Diskriminierung der Koreaner und der Ainu 
Vergessen, nein, die Japaner seien eindeutig die Schlimmeren. 
[ ... ] «25 

Die seltsamste Form des Selbstmissverständnisses, zu dem die 
Begegnung mit einer fremden, wissenschaftlich und technologisch 
überlegen geglaubten Kultur führen kann, ist die Selbstexotisie
rung. Sie kann sowohl in der Gestalt der Selbstdenigration wie der 
Selbstglorifizierung auftreten. Im ersten Fall übernimmt man die 
abschätzigen Urteile der Fremden und sieht das Heil in der voll
ständigen Aufgabe der eigenen und in der Übernahme der fremden 
Kultur, deren Sprache, Kleidung, Etikette, Lebensweise, Wertsy
stem. Nicht nur für die eigene Tradition, auch für alle andern 
Kulturen, die sich nicht der Zielkultur anschliessen, hat man bloss 
Verachtung übrig. Im zweiten Fall verinnerlicht man die schwär
merischen Urteile der Fremden. Statt die eigene Kultur, heraus
gefordert durch die fremde, mit ihren Stärken und Schwächen neu 
zu entdecken, fängt man an, sie so zu sehen und in der eigenen 
Literatur und Kunst so darzustellen, wie es den bewusst oder 
unbewusst wahrgenommenen Sehnsüchten und Phantasievorstel
lungen der Fremden entspricht. Der japanische Schriftsteller Mi
shima Yukio gestaltete am Ende sein eigenes Leben so, wie es 
einem burlesken westlichen Japan-Bild entsprach.26 



9. Ontologie-Deontologie-Regel 
(»Ist- Zustand/Soll-Zustand«-Regel) 

Verhaltenscodices und Gebots!isten, »Fürstenspiegel«, Knigges 
Über den Umgang mit Menschen und Verfassungstexte geben 
die Verhältnisse nicht wieder, wie sie sind, sondern wie sie nach 
der Auffassung der Gruppe oder Schicht, die das Sagen hat, sein 
sollten. Gelegentlich zeigen sie spiegelverkehrt an, wie es nicht ist. 
Vorschriften erlässt man und Hagiographien schreibt man, wenn 
etwas, das sich nach Ansicht von Gesetzgebern und Sittenwäch
tern »gehört«, gerade nicht allgemeine Praxis ist. In Japan gibt es 
eine Verhaltensregel, nach der Frauen drei Schritte hinter den 
Männern gehen sollen. Nicht erst heute kann man das Gegenteil 
beobachten; schon der portugiesische Jesuit Luis Frois hat es 158 5 
festgehalten: »In Europa gehen die Männer voran und die Frauen 
hinterher; in Japan die Männer hinterher und die Frauen voran.«27 

Wer seine Kenntnisse einer fremden Kultur nur aus einer Biblio
thek zu beziehen vermag, ist nicht immer in der Lage, zwischen 
Ist-Zustand (Ontologie) und Soll-Zustand (Deontologle) zu un
terscheiden. 

ro. Entpolarisierungsregel (Anti-Kulturdualismus-Regel) 

Polarisierungen sind ein elementares Mittel der Komplexitätsre
duktion und der Klassifikation von Dingen. Ihre erste Funktion ist 
nicht, die Dinge so wiederzugeben, wie sie faktisch sind, sondern, 
sie so darzustellen, wie sie brauchbar sind. Nicht auf allen Ebenen 
der Sprache und der Wirklichkeit ist das Ergebnis einer systemati
schen Polarisierung von gleichem Nutzen wie auf der phonologi
schen, auf der lautliche Gegensätze (hell - dunkel; gespannt -
ungespannt) eine bedeutungsunterscheidende Funktion erhalten. 
In den Kulturwissenschaften hat sich der Glaube an eine syste
matische Korrelation zwischen Gegensatzpaaren (hell - dunkel; 
aktiv - passiv; belebt - unbelebt; rational - emotional; männlich -
weiblich; okzidental - oriental; yang - yin) als etwas erwiesen, das 
die Verhältnisse in verheerender Weise verfälscht. Für solche fest
gefügten Korrelationen kann die strukturale Phonologie gerade 
nicht als Modell in Anspruch genommen werden. Der Reichtum 
des phonologischen Systems der Sprachen beruht darauf, dass die 



Gegensätze, die man auf der Ebene der Lauteigenschaften aus
machen kann, auf der Ebene der Laute nicht konstant zusammen
fallen. Wären hell - dunkel und gespannt - ungespannt korrelative 
Gegensätze, so dass alle hellen Leute zugleich als gespannt und alle 
dunklen als ungespannt wahrgenommen würden, liessen sich da
mit bloss zwei und nicht vier Laute auseinanderhalten. Vier lassen 
sich unterscheiden, weil die Gegensätze sich kreuzen können. Es 
gäbe überhaupt nur zwei Kulturen (in der Welt: Orient und Ok
zident; in der Gesellschaft: Frau und Mann; in den Wissenschaften: 
Natur- und Geisteswissenschaft), wenn sämtliche in den Kultur
wissenschaften grassierenden Gegensatzpaare koextensiv wären. 
In Wirklichkeit findet man häufig dieselben Gegensätze, die man 
zwischen zwei Kulturen (interkulturell) festhalten zu können 
glaubt, der Art wie dem Grad nach auch innerhalb ein und der
selben Kultur (intrakulturell), ja auch innerhalb ein und derselben 
Person (intrasubjektiv), in Abhängigkeit von Lebensalter, Umge
bung, Aufgabenstellung oder auch nur Laune und Stimmung. Ein 
berühmt gewordenes, weil von einem repräsentativen Angehöri
gen der fremden Kultur erst verinnerlichtes und dann laut ver
kündetes Beispiel stammt von Leopold Senghor: »L'emotion est 
negre, comme la raison hellene.«2s 
P.olarisierungen mit ihren Vereinfachungen, Verabsolutierungen, 
Dberspitzungen und Ausschliesslichkeitsansprüchen beugt man 
am besten vor, wenn man, statt exklusiv zwei, mehrere Kulturen 
miteinander vergleicht und indem man gezielt darauf achtet, unter 
welchen Umständen sich ein solches polares Verhältnis zwischen 
zwei Kulturen behaupten lässt und unter welchen Bedingungen es 
auch innerhalb der kontrastiv einander entgegengesetzten Kultu
ren zu finden ist. 
Wenn Frois festhält, dass die Frauen in Japan anders als in Europa 
den Männern vorangehen, dann wäre darauf hinzuweisen, dass es 
hier wie dort bestimmte Anlässe, feierliche Auftritte und Prozes
sionen, gibt, bei denen traditionell Frauen (und Kinder) den Män
nern vorausgehen. Es gibt Zeremonien, bei denen es vornehmer ist, 
am Schluss aufzutreten, zu sprechen und zu gehen. In einem Brief 
von 1565 vermerkt Frois als differenzierter Beobachter, dass in 
Japan auch die Farben Schwarz und Grau »Zeichen der Trauer« 
seien. Im zitierten Traktat von 15 8 5, in dem er es auf eine kon
trastive Gegenüberstellung von Japan und Europa abgesehen hat, 
heisst es nur noch zugespitzt und schlicht: »Wir [Europäer] ge-



brauchen Schwarz für Trauer, die Japaner Weiss.«29 Zu ergänzen 
wäre, dass z.B. für Kinder und bei der Wahl der Blumen in Europa 
die Trauerfarbe ebenfalls Weiss sein kann. 
In der älteren Literatur gehen die Autoren bei einem kontrastiven 
Kulturvergleich in der Regel von konkreten Beobachtungen aus. 
So vermerkt Herodot im 5. vorchristlichen Jahrhundert in seiner 
Liste von sechzehn Kulturgegensätzen zwischen Ägypten und 
Griechenland, dass die Ägypter im Gegensatz zu den Griechen 
von rechts nach links schreiben, nicht anders als dies Frois im 
16. nachchristlichen Jahrhundert in seiner Liste von 609 Gegen
sätzen zwischen Japan und Europa bei den Japanern verzeich
nete.30 
Neuzeitliche Gegenüberstellungen orientieren sich zunehmend an 
allgemeinen und abstrakten Kategorien und Grundsätzen. Typo
logisierungen, die sich an komplementäre mentale Vermögen wie 
Vernunft und Intuition oder Verstand und Gefühl halten, an 
ebenso komplementäre Verhaltensweisen wie Passivität und Ak
tivität oder aber an globale Einstellungen wie Weltbejahung und 
Weltverneinung, gelangen fast unvermeidlich zu einem Zerrbild 
der beschriebenen Kulturen.31 
Jahrzehntelang sahen europäische Wirtschaftswissenschaftler in 
der konfuzianischen Ethik ein Hindernis für die Modernisierung 
Chinas. Heute rühmen sie ihn als einen treibenden Faktor des 
wirtschaftlichen Aufschwungs, analog wie Weber in der prote
stantischen Ethik einen solchen Motor gesehen hatte. Es ist nicht 
so, dass die heutige Sicht richtig und die frühere falsch ist. Beide 
sind gleich undifferenziert. Sie übersehen, dass es in Weltanschau
ungssystemen von der geschichtlichen Komplexität des Konfuzia
nismus und des Christentums Motive zu einander entgegengesetz
ten Verhaltensweisen gibt. In Abhängigkeit der jeweiligen Kon
stellation kommt die eine oder die andere Richtung zum Zuge. 
Je nach den Epochen und Strömungen, die innerhalb eines Kultur
gebietes bevorzugt werden, kommen Typologen zu untereinander 
völlig widersprüchlichen Klassifikationen. Bei Jürgen Habermas 
werden - im Anschluss an Max Weber, aber ohne dessen ausdrück
liche geschichtliche Relativierung des gewählten typologischen 
Ansatzes - das Christentum und der Hinduismus als weltvernei
nende Religionen dargestellt.32 Im Indien-Buch des liberalen 
Theologen Albert Schweitzer wird das christliche Denken zusam
men mit dem von Zarathustra und dem chinesischen als welt-
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bejahend dem weltverneinenden indischen Denken gegenüberge
stellt.33 Für Friedrich Nietzsche schliesslich ist die altindische 
Religion »eine ja-sagende arische Religion«: »vornehme Werte 
überall, ein Vollkommenheitsgefühl, ein J asagen zum Leben, ein 
triumphierendes Wohlgefühl an sich und am Leben - die Sonne 
liegt auf dem ganzen Buch« des altindischen Gesetzgebers Manu.34 

Weder die christlichen Konfessionen noch die indischen Religio
nen lassen sich pauschal in all ihren Entwicklungsphasen und 
Ausgestaltungen im Prokrustes-Bett einer dualistisch konzipier
ten Typologie unterbringen. 

Christentum Indien 

Habermas Weltverneinung (-) Weltverneinung (-) 
Nietzsche Lebensverneinung (-) Lebensbejahung ( +) 
Schweitzer Welt- und Lebens- (+) Welt- und Lebens- (-) 

bi:jahung verneinung 

11. Inhomogenitätsregel 

Nach einem seit der Frühromantik gepflegten Denkmodell gibt es 
zwar nicht die Menschheit, jedoch »sehr wohl Gesellschaften und 
Kulturen, über die sich, wie über Pflanzenarten oder Tiergattun
gen, allgemeine Aussagen machen lassen«.35 Heterogene Mensch
heit (möglicherweise sogar polygenetisches Menschengeschlecht) 
und homogene Kulturen (gleicher Stamm, gleiche Sitte, gleiche 
Sprache) lautete der Glaubenssatz. 
Die Annahme, dass Kulturen homogen sind, verleitet dazu, ihre 
Verschiedenen Epochen, Strömungen und Ausgestaltungen unili
near zu ordnen, als ob sie sich nur ihrem Entwicklungsgrad nach 
Unterschieden und keine von ihnen etwas Eigenwüchsiges und 
Eigenständiges aufwiese. Ihre qualitative Besonderheit, Originali
tät und gelegentlich auch ihre antagonistischen und alternativen 
Züge werden ausgeblendet. 
In Indien gilt der Buddhismus als heterodoxe Weltanschauung. 
Jaspers erklärt und verklärt ihn als »Vollendung indischer [ . . . ] 
Lebensform« und als »Abschluss der indischen Philosophie«, an 
der »im besonderen nichts neu« gewesen sei.36 Diese Sichtweise 
findet sich schon bei Max Weber angelegt, allerdings, wie zu er
-Warten, von vornherein umsichtig und deutlich relativiert: »Der 
alte Buddhismus war [ . .. ] die rücksichtslos konsequenteste der 



hinduistischen vornehmen Intellektuellensoteriologien und inso
fern[!] deren Vollendung.« 37 Als Vollendung der vedischen Tradi
tion gilt im Hinduismus eine andere philosophische Strömung der 
Vedanta (»Veda-Ende«). 
In bezug auf Korea, einen Satellitenstaat Chinas, hält sich auch 
Weber uneingeschränkt an die lineare Sicht: »Die koreanische 
Sozialordnung war ein verblasstes Abbild der chinesischen.«38 

Nicht anders erschien im r9.Jahrhundert Gottfried Keller die 
Schweiz gegenüber ihrem grossen Nachbarstaat Deutschland: 
»Das nüchterne Treiben seiner eigenen Landsleute hielt er [der 
grüne Heinrich] für Erkaltung und Ausartung des Stammes und 
hoffte jenseits des Rheines die ursprüngliche Glut und Tiefe des 
germanischen Lebens noch zu finden. «39 Aber gerade in Gottfried 
Keller sah dann Max Weber »ein Deutschtum« von ganz beson
derer, einzigartiger Ausprägung, wie es nur ausserhalb eines na
tionalen Machtstaates möglich sei, in Gemeinwesen, die auf poli
tische Macht verzichteten.40 Es ist denkbar, dass bei hinreichender 
Kenntnis Korea China gegenüber ähnlich in einem autochthonen 
Licht aufleuchtet, wie die Schweiz während des Ersten Weltkrieges 
Max Weber in einem solchen erschienen ist. Immerhin hat Korea 
im r 5. Jahrhundert unabhängig vom politisch und kulturell glei
cherweise übermächtigen Nachbarn China ein in der Sprachwis
senschaft heute überschwänglich gerühmtes Alphabet für seine mit 
dem Chinesischen nicht verwandte Volkssprache geschaffen. 

I 2. Agnostizismus-Regel 

Es gibt Geheimnisse, die in allen Kulturen und über sie hinweg, 
transkulturell, ein Geheimnis bleiben. Natürlich können auch 
U nentscheidbarkeitsbeweise auf irrigen Voraussetzungen beruhen 
und täuschen. Dennoch wird man darauf gefasst sein, in keiner 
Kultur eine befriedigende Antwort auf Leibniz' Frage zu finden: 
Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Dasselbe 
gilt für Lackes Frage, wie es möglich sei, dass bare, nicht denkende 
Materie ein denkendes, intelligentes Wesen hervorbringe. Was man 
in anderen Kulturen lernen kann, ist höchstens, wie man vor 
solchen Fragen haltmacht. 
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I 1. »Kulturnation« 
Eine systematisch in die Irre führende Idee 

Nationalismus ist eine anthropologische Realität, Nationen, nicht 
im westeitropäischen, etatistischen Sinn von Staaten, wohl aber im 
mitteleuropäischen, ethnischen Sinn von homogenen kulturellen 
Ganzheiten, im Deutschen »Kulturnationen« genannt, sind es 
nicht. Die Eigenschaften, die solche Kulturnationen definieren, 
d. h. gegeneinander »abgrenzen« sollen: gemeinsame Geschichte, 
Sprache, Welt- und Wertvorstellungen, Verhaltensweisen (mit äl
teren Ausdrücken: Stamm, Sitte und Sinnesart), sind nicht koex
tensiv und kovariieren nicht. Ihre Ausdehnung ist nicht dieselbe 
und die Bedingungen ihres Wandels sind nicht die gleichen. 
Kulturnationen sind auch kein Ideal. Es ist nicht so, dass es sie 
faktisch nicht gibt, es jedoch besser wäre, wenn es sie gäbe. Wer 
solche Vorstellungen hegt, verkennt, was Sprachen und Kulturen 
ihrer Funktion nach von manchen anderen Phänomenen, bei denen 
Soziologen mit idealtypischen Begriffen arbeiten, unterscheidet. 
Für idealtypisch definierbare Gebilde bedeutet jede Abweichung 
vom Standard ein Mangel. Für Sprachen und Kulturen ist Abwei
chung vom Standard (Non-Konformität) gerade das, was sie le
bendig erhält. 

Wahrnehmungsillusionen - Nationalismus ist eine sozialpsycho
logische Realität; Nationen, wie sie Nationalisten vor Augen ha
ben, jede von ihnen ein homogenes »kulturelles Ganzes«, sind es 
nicht. Dasselbe gilt für Rassismus und Rassen. Rassismus ist eine 
anthropologische Realität; Rassen, wie sie noch vor wenigen Jahr
zehnten von der wissenschaftlichen Rassenkunde konzipiert wor
den sind, begründet mit einer konstanten Korrelation und Kova
riation von biologischen und psychologischen Eigenschaften, sind 
es nicht. Wenn es Bevölkerungsgruppen gibt, die den beiden Be
griffen der Rasse und der Kulturnation nahekommen, finden sie 
sich in gering besiedelten und verkehrstechnisch isolierten Gebie
ten. Das sind Bedingungen, die heute auf der Erde am Schwinden 
sind. 
Es ist keine Seltenheit, dass eine Vorstellung von grosser Wirk
samkeit ist und so als psychologische und soziologische, ja poli-
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tologische Realität anzuerkennen ist, ohne dass es das Vorgestellte 
in der Weise, wie man es sich ausgedacht hat, überhaupt gibt. Unser 
spontanes menschliches Freiheitsbewusstsein ist eine solche psy
chologische Realität. Freiheit im radikalen (kantianischen) Sinn, 
nach dem wir als Menschen über die Fähigkeit verfügen, »eine 
Reihe von Begebenheiten von selbst anzufangen«, ist keine solche 
Realität. Die Art und Weise, wie wir uns unwillkürlich und selbst
verständlich verhalten, uns selber und andere schuldig sprechen, 
nachtragend sind und Strafe als Sühne und Vergeltung empfinden, 
setzt jedoch voraus, dass wir im beschriebenen »originären« Sinn 
des Wortes frei sind. Dass wir ein entsprechendes Freiheitsbe
wusstsein haben und dass es sich auf unser Empfinden und Fühlen, 
Tun und Lassen auswirkt, ist keine Illusion; die Freiheit, die wir 
uns auf diese Weise zugute halten, ist es. Ein weniger anstössiges 
Beispiel: Der visuelle Eindruck einer stetigen, nicht sprunghaften 
Bewegung ist eine psychologische Realität. Was wir so wahrzu
nehmen vermeinen, kontinuierliche Bewegung, ist dagegen keine 
physikalische Realität. Nach dem Stand des Wissens in Physik und 
Psychologie haben wir es mit einer unvermeidbaren Wahrneh
mungsillusion zu tun. Ähnlich ist das Verhältnis zwischen Natio
nalismus und Nation zu denken. Nationalismus ist eine sozialpsy
chologische Realität, die sich unter gegebenen gesellschaftlichen 
Verhältnissen nahezu unvermeidlich auf das Fühlen, Denken und 
Handeln der Menschen auswirkt; Nationen, wie sie den Nationa
listen vorschweben, kulturell oder gar ethnisch homogene Ge
meinschaften, sind eine Illusion. 

Etatistischer und ethnischer Begriff der Nation - >Nation< ist ein 
Wort, das in zwei klar unterscheidbaren Bedeutungen gebraucht 
wird, in einer etatistischen und in einer ethnischen Bedeutung. Für 
die etatistische, der Herkunft nach zivilgesellschaftliche, westeu
ropäische, französische und angloamerikanische Verwendungs
weise ist in der deutschen Politologie der Ausdruck Staatsnation 
geprägt worden. In dieser Bedeutung wird >Nation< als ein mehr 
oder weniger synonymer, etwas feierlicherer Ausdruck für >Staat< 
gebraucht. Mit dieser Bedeutung erscheint das Wort im Ausdruck 
>Vereinte Nationen, und allein in diesem Sinn wird es auch in der 
Schweizerischen Bundesverfassung verwendet. So verstanden be
steht am Realitätsgehalt des Begriffs >Nation, selbstverständlich 
kein Zweifel. 



Werden die Verfassung, die Einheit und die Grenzen eines Staates 
von der überwiegenden Mehrheit seiner Angehörigen bejaht, 
spricht man von einer Willensnation. 1 Bei den wenigsten Staats
gründungen war die Rousseausche Bedingung einer volonte ge
nerale auch nur annähernd erfüllt. Nicht einmal bei der Neugrün
dung der Schweiz als Bundesstaat im Jahre r 848 war dies der Fall. 
Mit politischer Klugheit und bei geschichtlichem Glück kann man 
Von einem »verallgemeinerungsfähigen Willen« ausgehen und da
mit rechnen, dass ein Staat mit einer neuen Verfassung und inner
halb von neuen Grenzen nach einer realistischen Zeitspanne (von 
zwei bis drei Generationen) von der überwiegenden Mehrheit (von 
über zwei Drittel) grundsätzlich bejaht wird. 
Wichtiger als diese zeitliche Relativierung ist für die Nationalis
mus-Debatte eine andere. Was die Angehörigen eines Staates be
jahen, ist dasselbe, seine Verfassung und sein Gebiet; sie tun es 
jedoch aus je verschiedenen Gründen und mit verschiedenen Ge
fühlen. Das Ziel ist das gleiche; Ausgangspunkt und Beweggründe 
sind es nur zum Teil. Willy Brandt identifizierte sich aus anderen 
Motiven mit Deutschland, als dies Franz-Joseph Strauss tat, mit 
dem er in derselben Regierungskoalition kooperativ zusammen
arbeitete, Wolf Biermann in anderer Weise als Martin Walser, beide 
Intellektuelle. Eine Generation fühlt sich anders mit ihrem Land 
Verbunden als die ihr vorangehende oder nachfolgende, mit denen 
sie doch eine grössere Spanne des Lebens teilt. 
Für die ethnische, d. h. »völkische«, seiner Herkunft nach roman
tische, deutsche, mittel- und osteuropäische Verwendungsweise 
Von >Nation< ist der Ausdruck Kulturnation eingeführt worden. 
Das umgangssprachliche Korrelat für ,Nation, in dieser Bedeu
tung ist ,Volk, (früher auch: ,Völkerschaft<; griechisch: ethnos).2 Ist 
Uns daran gelegen, die romantischen und nationalistischen Ober
töne von ,Volk, zu vermeiden, sprechen wir besser, einem Vor
schlag von Max Frisch folgend, von der ,Bevölkerung< eines Lan
des (englisch: population; griechisch: demos). Das entsprechende 
griechische Wort demos bedeutet auch ,Land,. Es verweist auf eine 
territoriale oder regionale und nicht auf eine genealogische oder 
tribale Zusammengehörigkeit. Es ist in den Fachausdruck ,Demo
kratie, für die Staatsform eingegangen, die wir, wenigstens unter 
Unseren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, als 
die am besten legitimierte ansehen. 
Für die Angehörigen eines Staates, die sich als »Willensnation« 



verstehen, sind gemeinsame Geschichte und die Bereitschaft, 
Schicksalsschläge gemeinsam zu tragen, ein Projekt, etwas, das 
man sich für die Zukunft vornimmt. Für die Angehörigen eines 
Staates, die sich als »Volk« und »Kulturnation« verstehen, sind sie 
das Substrat, das man in der Vergangenheit vorfindet, und das 
einen staatlichen Zusammenschluss motiviert und legitimiert. In 
ihrem Territorium sehen die Angehörigen einer »Kulturnation« in 
erster Linie ein Erbe und in ihrer Verfassung ein Testament. Für die 
Angehörigen einer » Willensnation« ist beides Gegenstand eines 
Kontrakts ( eines »Gesellschaftsvertrags«) mit Projektcharakter. 

»Liquidation« des Begriffs der Kulturnation-Mit etwas, wie es der 
Definition nach eine »Kulturnation« oder eben ein »Volk« oder 
auch nur eine »ethnische Gruppe« ist, lässt sich, zumindest unter 
den heutigen Verhältnissen, kein Staat machen, der stabil und nicht 
ständigen Sezessions- und Annexionsbestrebungen ausgesetzt ist. 
Die Kluft zwischen wirklichkeitsfremden Annahmen und tatsäch
lichen Gegebenheiten führt früher oder später zu Auseinander
setzungen, die nur mit Gewalt oder mit einem ideellen Kompro
miss zu lösen sind, mit der völligen Verwässerung (»Liquidation«) 
der kulturnationalistischen »völkischen« Ideologie. 
In der Tat hat der ethnische Begriff der Nation im Verlauf dieses 
Jahrhunderts eine zunehmende Abschwächung erfahren. Aus ei
ner vermeintlich objektiv nachweisbaren Realität wurde ein so
zialpsychologisches Gebilde, erst ein sentimentales, dann, in einer 
intellektualistischen Entwicklungsphase, ein theoretisches Kon
strukt. 

Von der Abstammung über die Geschichte zum Geschichtsbewusst
sein - Zu Beginn des Jahrhunderts wird eine Nation noch als »ein 
nach Abstammung, Sitte und Sprache zusammengehöriger Teil der 
Menschheit« definiert.3 Man scheint es mit drei S zu tun zu haben 
(ein und derselbe Stamm, ein und dieselbe Sitte oder ein und 
dasselbe Sozialverhalten, ein und dieselbe Sprache), die zu ihrer 
Entfaltung und Vollendung nach einem vierten S ( ein und demsel
ben Staat) streben. Nach den Lexikographen der Zwischenkriegs
zeit ist eine Nation »in der Hauptsache nach dem aus gemeinsamer 
Geschichte geborenen Gefühl innerer Verbundenheit bestimmt" 
und wird »von einem sprachlich-kulturell-völkischen Gemein
schaftsbewusstsein getragen«.4 Nach 1968 werden »für das mo-



derne Nationalbewusstsein auch die durch Philosophie, Sprach
wissenschaft, Literatur und Geschichtswissenschaft entwickelten 
Kulturideen« als bestimmend angesehen.5 Entscheidend ist, 
»dass die Angehörigen einer Nation von deren Anders- und Be
sonderssein im Vergleich zu allen anderen Nationen überzeugt 
sind«.6 Mit dem Begriff der Nation beanspruchen Menschen 
eine politische Selbständigkeit »unter Verweis auf eine als gemein
sam angenommene Geschichte, Tradition, Kultur, Sprache«.7 
Als erstes Merkmal von Nationen wurde just jenes» liquidiert«, das 
>Nation< seinem Wortsinn nach am nächsten kommt, die gemein
same Abstammung, die Zugehörigkeit zum gleichen Stamm. Der 
Eigenschaft »gleiche Rasse« wurde schon während der Blütezeit 
der Rassenkunde »gleiche Rassenmischung« als hinreichende Be
dingung zur Seite gestellt. Einschneidender, ein eigentlicher Kate
gorienwechsel war anschliessend die Ersetzung der gemeinsamen 
Abstammung erst durch die gemeinsame Geschichte und dann 
durch das gemeinsame Geschichtsbewusstsein. Diese Modifika
tion findet sich schon bei einem klassischen Autor der französi
schen Nationalismus-Diskussion, beim Historiker Ernest Renan. 
Ausschlaggebend ist nicht das Blut, das in den Adern der Men
schen fliesst, sondern was sie, unabhängig davon, empfinden und 
denken. Als Geschichtsforscher wusste Renan aber nur zu gut, dass 
ein gemeinsames Geschichtsbild nur möglich ist, solange Verges
sen, Unterschlagung und Fehldeutung unbemerkt bleiben. Ebenso 
War ihm klar, dass der Fortschritt der Quellenforschung das Na
tionalbewusstsein gefährden würde.8 
Inzwischen haben wir gelernt, dass selbst die gleiche Tatsachen
kenntnis nicht ausreicht für ein gemeinsames Geschichtsbewusst
sein. Dieses schwankt mit der unterschiedlichen »Philosophie« der 
Autoren. Der deutsche »Historikerstreit« ist dafür ein Beleg, die 
Diskussion über die 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft in der 
Schweiz ein anderer. Die auf die Gegenwart bezogenen Überzeu
gungen und Interessen bestimmen merklich, in welche Richtung 
die Geschichte gedeutet wird. Während des Zweiten Weltkrieges, 
angesichts der Bedrohung der politischen Selbständigkeit, konver
gierten in der Schweiz Überzeugungen und Interessen auf breiter 
Front und mit ihnen die »Vergegenwärtigung«, die »Präsentation« 
der Landesgeschichte. Bei der heutigen Identitätskrise und den 
Uneinheitlichen Zielvorstellungen von der eigenen Zukunft wird 
auch die Geschichte nicht mehr einheitlich interpretiert. Der »Hi-
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storikerstreit« beweist die Brüchigkeit der zitierten Behauptung, 
nach der es »entscheidend ist, dass die Angehörigen einer Nation 
von deren Anders- und Besonderssein im Vergleich zu allen an
deren Nationen überzeugt sind«. Pikanterweise sind es die stärker 
national denkenden Historiker, von denen die Einzigartigkeit der 
nationalsozialistischen Schandtaten bestritten wird. 

Traditionelle Welt- und Wertvorstellungen - Allen Staaten, die 
herkömmlicherweise zu Europa gezählt werden, ist bis auf wenige 
ethnische Gruppen und einige Landstriche, hauptsächlich auf dem 
Balkan, eine jahrhundertelange Prägung durch das Christentum 
gemeinsam, und zwar spätestens seit dem Mittelalter und in einem 
weiten Ausmass bis in die Gegenwart. Dies unterscheidet sie von 
den allermeisten angrenzenden Staaten.9 Obschon dies eine nach 
wie vor bedeutsame geschichtliche Tatsache ist, würde Europa als 
Ganzes und würde jeden einzelnen europäischen Staat kaum etwas 
so tiefgehend spalten wie die Forderung nach einer Rückbesin
nung auf »christliche Wertvorstellungen« und eine »christliche 
Politik«. Entweder würde man sich darüber zerstreiten, was unter 
»christlicher Politik« und »christlichen Werten« zu verstehen ist, 
oder aber ein beträchtlicher Bevölkerungsteil würde sie nicht mehr 
teilen und bei aller Anerkennung ihrer geschichtlichen Bedeut
samkeit nicht weiter als bindend betrachten wollen. 
Ähnliches trifft auf alle »traditionellen Werte« zu, die mit den 
»Volkskulturen« und mit »lebensweltlichen« Verhältnissen in 
den einzelnen Staaten verbunden sind. Das gilt selbst für die Werte, 
die bei einer Staatsgründung für die » Verfassungsväter« wegleitend 
gewesen sind. Massgebend ist für uns heute nicht, wie die Ver
künder der Gleichheit aller Menschen diesen Grundsatz im 
r 8. Jahrhundert nachweislich verstanden haben in bezug auf die 
Frauen und die Farbigen. Entscheidend ist, wie wir ihn heute 
deuten, verschieden von der Tradition, in der wir stehen, aber 
auch verschieden unter uns selber, die wir heute leben. Dennoch 
berufen wir uns auf diese Tradition, nicht nur, weil wir von ihr 
geprägt bleiben, sondern auch, weil wir der Überzeugung sind, 
dass unser Verständnis dem entspricht, was die Vorfahren mit ihren 
Grundsätzen eigentlich im Sinn hatten. Wir neigen zur Annahme, 
dass sie diese Grundsätze nur geschichtlich bedingt nicht in der 
gleichen Weise expliziert und appliziert haben, wie wir es heute tun 
- bestimmt nicht weniger unfehlbar als sie. 



Sprache und Kommunikation - Eine herausragende Rolle spielt 
speziell unter den philosophischen Verfechtern des neuzeitlichen 
Nationalismus10 die Pflege einer Nationalsprache: Der vollen 
Entfaltung einer eigenständigen Kultur sei eine Überfremdung 
der Sprache abträglich. Abwehrreaktionen seien ein Zeichen der 
•Gesundheit« eines Volkes. Die bereichsspezifische Verwendung 
einer anderen Sprache (für Kultur und Wissenschaft) bedeute nicht 
nur eine Verarmung der Volkssprache, sondern auch keine poten
tielle Bereicherung für ihre Sprecher. Eine von der Mehrheits
sprache abweichende Sprache beeinträchtige das Staatszugehörig
keitsgefühl von Minderheiten. 
Gegenüber diesem Glauben ist die mehrsprachige Schweiz in 
Europa der widerständigste Beleg dafür, das eine Deckungsgleich
heit von Staat, Kultur und Sprache keine Voraussetzung für eine 
•nationale Einheit« und damit verbundene Gefühle und für das 
Blühen von Literatur und Wissenschaft ist. Niemand, kein Poli
tologe und kein Philosoph, hat soviel zum Nachweis der empiri
schen Haltlosigkeit und zur Auflösung des romantischen, ethni
schen und kulturellen Begriffs der Nation beigetragen wie die 
kleine Schweiz. 11 

Beute wird vereinzelt neben dem klassischen Merkmal der Spra
che »die Intensität der Kommunikation« als eine konstitutive Ei
genschaft von Nationen genannt.12 Miteinander reden ist eines, 
dies in ausschliesslich einer Sprache tun etwas anderes. Das erste ist 
für die Angehörigen eines Staates eine Notwendigkeit, das zweite 
nicht. 
Aber auch abgesehen von der Tatsache, dass es stabile mehrspra
chige Staaten, selbst Kleinstaaten, gibt und ebenso Staaten, selbst 
benachbarte Staaten, zwischen denen trotz fehlender »natürlicher 
Grenzen« kein Bestreben zu einem Zusammenschluss aufgrund 
d~rselben Sprache lebendig ist,13 eignen sich Sprachen überhaupt 
UJ.cht als definiens zur Grenzziehung zwischen Staaten. Das wider
spräche ihrer kommunikativen Funktion und der Struktur, die der 
B~nktion überall früher oder später folgt. Modeme Staaten sind 
diskrete Gebilde mit festen Grenzen, die sich konventionell, ge
fetzlich fixieren lassen, natürliche Sprachen gerade nicht. »Les 
angues n'ont pas de limites naturelles.« 14 Das Provenzalische, 

Saussures Schulbeispiel, in das auf der einen Seite das Französische 
stetig übergeht, fliesst auf der anderen Seite kontinuierlich . ins 
Italienische über. Um sich verständlich zu machen, passt man 
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sich dem Kommunikationspartner an, nachweislich über Sprach
grenzen hinweg. In der Wortwahl wird uns das am ehesten be
wusst. Diese unwillkürliche Tendenz lässt sich jedoch auch, we
niger bewusst, aber mit um so grösserer Auswirkung auf das 
Fühlen und Denken, in der Lautgestalt und in der Grammatik 
belegen.15 Sprachgebiete sind nicht die diskreten Einheiten, 
Sprachgemeinschaften nicht die starren Einheiten und Sprachen 
nicht die homogenen Einheiten, für die man sie leichthin hält. Man 
spricht von der Grammatik und dem Stil einer Sprache. Beide 
werden heute unter dem technischen Ausdruck ,Code, zusam
mengefasst. Der Code einer Sprache ist ein überaus dynamisches 
Gebilde, das sich in einem unaufhaltsamen Erneuerungsprozess in 
eine Reihe von Subcodes aufteilt, die sich in uneinheitlicher Weise 
überschneiden. In Abhängigkeit von Region, gesellschaftlicher 
Schicht, Beruf, Alter und (mindestens bei einem traditionellen 
Rollenverständnis) Geschlecht kommt es andauernd zur Ausbil
dung von auseinanderdriftenden Ausdrucksformen. Gegenläufig 
dazu kommt es innerhalb dieser Gruppen und zwischen einzelnen 
von ihnen ebenso immer wieder zu Anpassungs- und Vereinheit
lichungstendenzen. Für beides, für Sezession und für Zusammen
schluss, spielt der Identifikationsbedarf eine wichtige Rolle. Man 
bringt bewusst oder unbewusst zum Ausdruck, wem man sich 
zugehörig und verbunden fühlt und von wem man sich unter
scheiden und absondern möchte. 
Zur kommunikativen Kompetenz des Sprechers einer natürlichen 
Sprache gehört die Fähigkeit, mit Leichtigkeit in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Zusammenhang von einem Subcode zu einem 
andern zu wechseln. Die Gegebenheit von regionalen und sozialen 
Ausgestaltungsmöglichkeiten ist für das Aufblühen und die Ent
faltung einer Sprache mindestens so förderlich wie eine Einheit 
von Sprache und Kultur. Die Ausdifferenzierung eines Wortfeldes 
(z.B. des Farbwortschatzes) kann zwischen Angehörigen ver
schiedener Berufe innerhalb derselben Sprache so stark vonein
ander abweichen wie zwischen Angehörigen verschiedener Spra
chen. Grammatische Strukturen können zwischen Sozio- und 
Dialekten derselben Sprache so verschieden sein wie zwischen 
verschiedenen Sprachen. So überrascht es nicht, dass in gemischt
sprachigen Gebieten die verschiedenen Sprachen die Funktionen 
übernehmen, die bei gleicher Sprache stilistische Varianten dieser 
Sprache erfüllen. Solche Funktionen sind die Kennzeichnung der 
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sozialen und regionalen Herkunft und die Unterscheidung zwi
schen formeller und informeller Rede. 

Fehlende Deckungsgleichheit der gemeinschaftsstiftenden Eigen
schaften - Nach der ethnischen Konzeption der Nation gibt es eine 
Mannigfaltigkeit von Eigenschaften, die nur in Verbindung mit
einander und in Abstimmung aufeinander ein gedeihliches Zusam
rnen!eben ermöglichen. Wenn sie vereint sind, hat nach dieser 
Konzeption jede von ihnen die Umgebung, in der sie sich am 
besten entfalten ka:nn. Alle zusammen, so die Meinung, bilden 
sie ein organisches und harmonisches, in sich abgerundetes und 
selbstgenügsames Ganzes. Als solche Eigenschaften werden in 
einem Lexikon aufgeführt: »Abstammung, Wohngebiet [und Ar
beitsplatz], Sprache, Religion, Welt- und Gesellschaftsvorstellun
gen, Rechts- und Staatsordnung, Kultur und Geschichte [und 
Geschichtsdeutung] sowie die Intensität der Kommunikation« 
Und, nicht zuletzt, die Überzeugung von» Anders- und Besonders
Sein«.16 
In der Tat wirken sich alle diese Eigenschaften ständig aufeinander 
~us und färben aufeinander ab. Aber gleichzeitig hat jede von ihnen 
1hre eigenen Gesetze. Sie wandeln sich unabhängig voneinander 
lllit verschiedenen Geschwindigkeiten und in unterschiedlichen 
Richtungen. Vor r 989 sprachen deutsche Intellektuelle, sich selber 
auf die Schulter klopfend, von »einer Kultur in zwei Staaten«. 
Xaum hatte die Forderung »Wir sind ein Volk« ihre Wirkung 
getan, stellte sich heraus, dass man nun umgekehrt von (minde
stens) »zwei Kulturen in einem Staat« sprechen kann. 
Es kommt hinzu, dass jede der aufgezählten Eigenschaften ein 
~efühl der Zusammengehörigkeit zu wecken und gemeinschafts
bildend zu wirken vermag. Welche von ihnen oder auch welche 
Konstellation von ihnen die soziale Einheit stiftet, mit der man sich 
bevorzugt überindividuell identifiziert und der man bei einem 
loyalitätskonflikt den Vorzug gibt, hängt von Rahmenbedingun
gen ab, die sich in der Vergangenheit immer wieder wandelten. 
Nichts spricht dafür, dass sie nicht auch weiterhin variabel blei
ben. 
'Wohn- und Arbeitsort decken sich für viele Menschen längst nicht 
lllehr. Jemand kann über einen permanenten Wohnort verfügen 
U~d zur Arbeit an verschiedene Stellen reisen, als Angehöriger 
einer multinationalen Firma auch in verschiedene Länder. Viele 
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verbringen die Kindheit, die Ausbildungszeit, das Berufsleben und 
das Pensionsalter in verschiedenen Regionen. So kommt es zu 
einer Vervielfältigung des Zugehörigkeitsbewusstseins. 
In der Vergangenheit verstanden sich Intellektuelle gerne als Welt
bürger, Kosmopoliten. »Zum Himmel ist der Weg überall gleich 
weit.«17 Heute finden wir die Grundlage für unser Handeln und 
Wandeln nicht mehr in den Sternen geschrieben, an einem Firma
ment, in Sichtweite für alle, für Philosophen (konzeptuell) auch in 
Griffweite. Wenn es Himmelserscheinungen gibt, Lichter, an de
nen wir uns nach wie vor orientieren, haben sie selber eine Ge
schichte, deren Ursprung im Dunkeln liegt. Das Firmament ist zur 
Tiefe des Alls geworden, durchsetzt von Schwarzen Löchern. Für 
das, was uns alle angeht und an dem allen gelegen ist, haben wir 
gelernt, ohne ideelle Letztbegründung auszukommen. Was uns 
heute zu einem globalen Denken anhält, ist nicht das Licht von 
Sonne und Sternen, sondern die andere Lebensquelle, die Erde. Es 
ist auch nicht mehr der Überfluss ihrer Ressourcen, sondern ihre 
Knappheit, nicht ihr Reichtum, sondern ihre Not und Gefähr
dung. Wenn wir uns heute universal, über nationale Grenzen 
hinweg als zusammengehörig empfinden, dann nicht mehr als 
Kosmopoliten, als Weltbürger, sondern geopolitisch als »Bürger 
dieser Erde«. 
Der Marxismus hatte die Alternative zum klassischen, idealisti
schen Kosmopolitismus noch anders gesehen. Nach ihm fand der 
Mensch seine überindividuelle Identität in erster Linie und mit 
Vorherrschaftsansprüchen in der sozialen Klasse, der er angehört, 
ebenfalls über alle nationalen Grenzen hinweg. 
Nach dem neuzeitlichen Nationalismus sollte die Gruppierung, 
mit der sich ein Mensch überindividuell an erster Stelle identifi
ziert, seine Nation sein, insbesondere, wenn sich diese als ein 
souveräner Staat zu konstituieren vermag. Ideologen sahen in 
der nationalen Identität die einzige überindividuelle Identität, 
die der Natur des Menschen angemessen und ihrer Entfaltung 
förderlich ist. Andere identitätsstiftende kulturelle und soziale 
Gegebenheiten (Religion, Sprache, Wirtschaft) sollten ihr entspre
chend angepasst werden. Bei einem extremen Gemeinschaftskult 
glaubte man gar, dass die nationale Identität noch vor der indivi
duellen Identität des einzelnen Menschen käme, in genetischer -wie 
in systematischer Hinsicht, und bei einem Loyalitätskonflikt vor
zuziehen wäre. 
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Im Mittelalter pflegten sich die Menschen in Europa überindivi
duell und über die Familie hinaus in erster Linie mit der Region, 
aus der sie stammten oder in der sie lebten, und mit der Religion, 
der Christenheit, zu der sie sich im Verlauf der Jahrhunderte 
bekehrt hatten, zu identifizieren. Region und Religion waren an
schliessend für den ethnischen Nationalismus die ersten Gegner. 
Was er zuerst erstrebte, waren staatlicher Zentralismus und Natio
nalkirchentum. Nationalsprachen folgten. 
Vor dem Aufkommen des neuzeitlichen staatspolitischen Natio
nalismus war die gesellschaftliche Identitätsbildung nicht selten 
ganz und gar lokal geprägt. Man verstand sich in erster Linie als 
Angehöriger der Stadt, die man bewohnte, oder der Domäne des 
Grossgrundbesitzers oder des örtlichen Feudalherrn, denen man 
Untertan war. Bei einem Loyalitätskonflikt, etwa anlässlich der 
Exkommunikation eines Fürsten, erfolgte die Entscheidung un
einheitlich, je nach dem Ausgang der Interessenabwägung, zugun
sten der regionalen Politik oder zugunsten der (dem Anspruch 
nach) universalen Religion. 
Der Begriff der Nation, der im Mittelalter an den Universitäten 
aufgekommen ist, war mehr eine regionale oder geographische 
lierkunftsbezeichnung als eine tribale oder genealogische. Ent
scheidend war nicht die biologische Abstammung, sondern der 
~Ort der Geburt«. ,Nation< bedeutete soviel wie ,Landsmann
schaft<. Wie umfangreich die Region war, für die man eine eigene 
Nation bildete, hing nicht zuletzt von der Anzahl der Personen 
ab. 
Dass es im Verlauf der Neuzeit zu einer nationalstaatlichen Be
wegung und zu einer wachsenden Identifikation mit einem gross
flächigen Staat gekommen ist, lässt sich geschichtlich erklären. Die 
Staatsgebilde, die zuvor mit ihrem Anspruch auf die oberste Ge
richtshoheit und Gewaltausübung primär den Charakter von 
lierrschafts- und Rechtsprechungsstaaten hatten, werden nun zu
sehends zu Verwaltungs- und Sozialstaaten. Sie übernehmen die 
Regelung und selbst die Ausführung von Aufgaben, die früher 
Sache der Grossfamilie, von Berufsverbänden, von lokalen Ge
llleinden und, im europäischen Raum, der Kirche gewesen sind. 
Die neuzeitlichen Staaten befassen sich mit einer Unzahl von 
:\ngelegenheiten, die das Leben eines jeden betreffen, und zwar 
1~ einheitlicher Weise in einem bislang ungewohnt weiten Gebiet. 
Sie schaffen dabei neue Verbindungen, die so weit reichen wie das 



Gebiet des Staates. Mit ihnen entwickeln sich ebenfalls staatsweite 
Interessenverbände mit einem entsprechenden Zugehörigkeitsbe
wusstsein, zumal in der Aufbruch- und Aufbauphase. Ein Wandel 
von solcher Intensität und solcher Extension erfolgt in der Regel 
nicht ohne ideologischen Überbau. Früher legitimierte man über
regionale Aktivitäten mit dem Christentum und seinen universa
len Ansprüchen. Jetzt ist es die nationale Idee. 
Ein Staat, der das Erziehungssystem übernimmt, die wissenschaft
liche Forschung und selbst die Förderung der Künste, nicht nach 
den Vorlieben eines Fürsten, sondern planmässig, kontrolliert von 
fachlichen und parlamentarischen Kommissionen, fördert die 
staatsweite Verbreitung ein und derselben Kultur. Eine gemein
same Kultur ist mehr das Ergebnis als die Voraussetzung eines 
Staates, mehr seine Frucht als seine Wurzel.18 Natürlich ist es eine 
Frucht, die ihrerseits Wurzeln schlagen kann. 
Für jede Entwicklung gibt es einen Kulminationspunkt. In Ab
hängigkeit von ihren Auswirkungen kommt es früher oder später 
zu korrigierenden, gegebenenfalls zu gegenläufigen Bestrebungen. 
Die bemerkenswerteste Gegnerschaft erwächst dem Neo-Natio
nalismus heute in der Politik wie in den einschlägigen Humanwis
senschaften (Kulturanthropologie und Soziolinguistik) von einer 
Seite, mit der Nationalisten und, mit ihnen verbündet, kulturelle 
Relativisten bisher glaubten, einig zu sein. Die vehementeste Her
ausforderung kommt heute nicht von einem geopolitisch und 
humanistisch denkenden Universalismus,19 sondern von partiku
laristischer Seite. Sie kommt geradenwegs aus einem Gebiet, das 
von den philosophischen Nationalisten herkömmlicher-, aber 
eben auch irrtümlicherweise als ihr Anliegen, ihre Domäne be
trachtet wurde. Die heutigen Gegner des Nationalismus sind eth
nischer und regionaler Partikularismus. 

Partikularismus contra Nationalismus - Der Nationalismus wird 
mit seinem Glauben an ethnisch oder auch nur kulturell homo
gene, »reine« Nationen der tatsächlichen Variabilität des Men
schengeschlechtes, der einzelnen menschlichen Gesellschaften 
und der menschlichen Individuen nicht gerecht.20 Der Begriff 
der Kulturnation erhellt die Eigenart, die Komplexität und den 
ganzen Reichtum des Diversifikationspotentials und der plura
listischen Tendenzen nicht, die für Menschen auf allen Ebenen, 
auf individueller, auf Gemeinschafts- und auf universaler Ebene 
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charakteristisch sind. Mit dem Begriff der Kulturnation wird die 
Eigenart und Komplexität der partikularistischen Tendenzen der 
Menschen verstümmelt und in ein Prokrustesbett gezwängt. Der 
Wirkliche Partikularismus ist vor der schrecklich einfachen Vor
stellung von einem nationalistisch konzipierbaren und definier
baren Partikularismus in Schutz zu nehmen. 
In der Romantik verbreitete sich die Meinung, dass die Identität, 
die der Natur des Menschen in erster Linie entspricht und be
kömmlich ist, seine Identität als Angehöriger einer partikulären 
Kultur ist. Von dieser besonderen kulturellen Identität glaubten 
Nationalisten, dass sie am natürlichsten und vollkommensten in 
einer nationalstaatlichen Identität, in der Zugehörigkeit zu einem 
autonomen, autarken, in sich geschlossenen Nationalstaat ver
wirklicht und zum Ausdruck gebracht wird. So waren sie auch 
Von einer Affinität und einem inneren teleologischen Zusammen
hang zwischen kulturellem Partikularismus und politischem Na
tionalismus überzeugt. Eine Kultur, wähnte man, strebt, hinrei
chende Mitgliedschaft vorausgesetzt, aus innerem Antrieb zur 
Ausbildung eines eigenen Staates. 
Kulturanthropologen, die mit der faktischen Eigenart und dem 
faktischen Ausmass des Partikularismus, die dem Menschenge
schlecht eigentümlich sind, vertraut sind, kommen heute zu einem 
ganz anderen, zu einem entgegengesetzten Schluss. Sie sprechen 
"on einer inneren Unverträglichkeit, von einem eigentlichen Ant
agonismus zwischen kulturellem Partikularismus und politischem 
Nationalismus: »The nation-state and ethnic diversity are diamet
rically opposed.«21 

Drei kulturphilosophische Leitsätze - Zusammen mit dem Natio
nalismus ist im 18. Jahrhundert ein kultureller Relativismus auf
gekommen. In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts hat er in den 
Bumanwissenschaften seine breiteste Anerkennung gefunden. 
Nationalismus und kultureller Relativismus nehmen beide an, 
dass sich nicht über die Angehörigen des Menschengeschlechtes 
1nsgesamt allgemeine Aussagen machen lassen, sondern nur (ty
P?logisch) über die Angehörigen der einzelnen Kulturen. Sie und 
nicht die Menschheit als Spezies werden in bezug auf ihre Mor
Phologie und die ihnen eigenen Verhaltensmuster den Pflanzen
ll~d Tierarten gleichgestellt. 
Die Forschungsentwicklung der vergangenen Jahrzehnte in der 



biologischen und in der kulturwissenschafdichen Anthropologie 
(innerhalb dieser vor allem im Bereich der Erforschung von 
sprachlicher Invarianz und Variation) legt dagegen mit aller wün
schenswerten Deutlichkeit nahe, dass es sich gerade umgekehrt 
verhält: 
Es ist leichter, über die Menschheit (speziesspezifisch) allgemeine 
Aussagen zu machen, d. h. Aussagen, die für alle Menschen gelten, 
nur für Menschen gelten und nicht auch für andere Lebewesen, als 
(populationsspezifisch) allgemeine Aussagen über einzelne Kultu
ren zu machen, d. h. Aussagen, die für alle Angehörigen einer 
Kultur gelten, nur für sie gelten und für keine Angehörigen anderer 
Kulturen ( erster kulturphilosophischer Leitsatz). 
Innerhalb einzelner Kulturen finden sich Unterschiede vom glei
chen Grad und von der gleichen Art wie zwischen den verschie
denen Kulturen (zweiter kulturphilosophischer Leitsatz). 
Diese Unterschiede haben intrakulturell die gleiche gesellschaft
liche Funktion und dieselben Auswirkungen wie interkulturell. 
Innerhalb der Sprachwissenschaft sind im Verlauf der letzten drei 
Jahrzehnte pikanterweise zusammen mit unaufhaltsamen, natür
licherweise sich entfaltenden intralingualen Varianten auch inter
oder translinguale Invarianten, Konstanten und Universalien neu 
freigelegt worden. Zu ihrer Erklärung ist kein Essentialismus oder 
ein Rückfall in eine traditionelle Metaphysik angezeigt. 
Der überwiegende und wichtigste Teil der kulturellen Universalien 
ist kontingenter Natur und natürlicherweise aus der Struktur und 
der Funktion der kulturellen Phänomene erklärbar (dritter kultur
philosophischer Leitsatz).22 

Nation: kein natural-kind term - Angesichts der Realität des 
Nationalismus ist man versucht, den Begriff der Nation, wenn 
er nicht als ein klassischer Klassifikationsbegriff zu halten ist, als 
eine Art Familienähnlichkeiten-Begriff oder als idealtypischeJ1 
Begriff zu verstehen. Für einen nicht-klassischen Klassifikations
begriff ist charakteristisch, dass für ihn kein fester Satz von hin
reichenden und notwendigen Bedingungen erforderlich ist. Es 
genügt, dass einzelne der mit ihm assoziierten Eigenschaften i11 
einer beliebigen, ungeregelten Kombination zusammen gegebeJ1 
sind. 
Damit ein solcher Begriff wissenschaftlich fruchtbar ist, sind je
doch zwei Zusatzbedingungen erforderlich. Es ist vorausgesetzt, 



dass (r) jede der definitorischen Eigenschaften, von denen keine 
für sich allein hinreichend oder notwendig ist, in einer verhältnis
rnässig grossen Anzahl von Individuen vorkommt, und dass 
(2) jedes Individuum, das mit diesem Begriff erfasst werden soll, 
eine relativ grosse Anzahl dieser Eigenschaften aufweist. In einem 
solchen Fall sprechen Taxonomen von einer »polythetischen 
Gruppe«. Nur unter diesen Zusatzbedingungen hat man es, wie 
Philosophen sich ausdrücken, mit einer »natürlichen Art« (eng
lisch: natural kind) zu tun, mit einer natürlichen Klassifikations
einheit, über die sich eine grosse Zahl von praktisch und wissen
schaftlich relevanten gesetzesähnlichen Aussagen machen lässt.23 

>Nation< im ethnischen oder kulturellen Sinn dieses Ausdrucks ist 
kein solcher natural-kind term, kein Ausdruck für eine natürliche 
Einheit. 
Die begrifflichen Eigenschaften, mit denen man eine Kulturnation 
zu definieren pflegt, haben in der Regel nicht denselben Umfang. 
Sie sind nicht koextensiv. Sie verändern sich auch nicht gleich
rnässig. Sie kovariieren nicht. 

Ethnische Gruppe contra Nation - Von der traditionellen Defini
tion einer Kulturnation ist die neuere Definition einer ethnischen 
Gruppe zu unterscheiden. Nationen werden herkömmlicherweise 
tnit einer Konjunktion von Eigenschaften definiert, ethnische 
Gruppen mit einer Disjunktion derselben Eigenschaften.24 

Für die Konstitution einer ethnischen Gruppe ist eine von meh
reren Eigenschaften hinreichend. Für einen ethnischen Konflikt 
genügt eine von ihnen, in den Vereinigten Staaten die Hautfarbe 
(Weiss vs. schwarz), in Belgien die Sprache (flämisch vs. franzö
~isch), in Bosnien die Religion (christlich vs. islamisch), in Nord
irland auch schon die Konfession (protestantisch vs. katholisch), in 
Kroatien und Serbien eine Kombination von Konfession und 
Dialektvariation (katholisch vs. orthodox, kroatisch vs. serbisch), 
in Italien wie in vielen anderen Ländern mit einem Nord/Süd
Gefäl!e das soziale Verhalten oder auch nur die wirtschaftliche 
lage, im Fall von Ausländerfeindlichkeit wie in der Schweiz schon 
die Staatsangehörigkeit. 
Wenn ein Staat nicht alle Eigenschaften aufweist, die für eine 
Nation als typisch angesehen werden (am offenkundigsten die 
Einheit der Sprache), betrachten Nationalisten dies als Ausnahme, 
als Unvollkommenheit, ja als Defekt, jedenfalls als bedenklich. 



Anders verhält es sich mit einer ethnischen Gruppe. Für sie reichen 
eine oder zwei, in jedem Fall eine kleine Zahl von Eigenschaften 
aus, um sie zur Zielscheibe von Vorurteilen und gesellschaftlicher 
Diskrimination zu machen. Eine oder wenige Eigenschaften (a!ll 
auffälligsten die Hautfarbe) genügen, ihr ein ganzes Bündel voll 
abweichenden Eigenschaften zuzuschreiben. Gerade in deren ver
meintlichen Kombination wird ihr Defekt gesehen, mindestens 
von den Gegnern einer abschätzig als unterlegen betrachteten 
ethnischen Gruppe. Der Defekt einer überheblich sich selber als 
überlegen betrachtenden ethnischen Gruppe besteht dagegen in 
der Haltlosigkeit der Zuschreibung einer solchen als gruppenspe
zifisch angesehenen Kombination von Eigenschaften. 
Nationalisten glauben, dass ethnische Gruppen, die sich nur dis
junktiv definieren lassen, konjunktiv zu definieren sind. Ist die 
Konjunktion der Eigenschaften (gleiche Kultur, gleiche Sprache, 
gleicher Charakter, gleicher Staat u.ä.) nicht Wirklichkeit, glauben 
sie, es handle sich um einen Idealzustand, den eine Ethnie voll 
Natur aus - d. h. notfalls auch gewaltsam - zu verwirklichen 
strebt. 

Nation: kein Idealtyp-Für einen idealtypischen Begriff ist wie für 
andere nicht-klassische Klassifikationsbegriffe nicht erforderlich, 
dass alle Eigenschaften, die zu seiner Definition angeführt werden, 
vollständig und vollkommen in jedem Gegenstand, der ihm zuge· 
ordnet wird, verwirklicht sind. Ein Tiger, der aufgrund einer 
zufälligen genetischen Mutation kein gestreiftes Fell hat, wird 
dennoch sinnvollerweise als ein Tiger angesehen. Desgleichen 
ein Tiger, der sich nicht so verhält, wie das typischerweise voll 
seinesgleichen erwartet wird, weil er vielleicht unter weniger üb
lichen Bedingungen aufgewachsen ist. Die meisten psychologi· 
sehen und soziologischen Begriffe und Gesetze sind an idealtypi
schen Vorstellungen orientiert. Nur unter solchen Bedingungen 
sind sie (annähernd) anwendbar und (heuristisch) fruchtbar. >Na
tion< im definierten ethnischen und kulturellen Sinn gehört nicht 
zu ihnen. 
Wenn Individuen, die einem Idealtyp zugeordnet werden, nicht 
alle für diesen Typ charakteristischen Eigenschaften vollständig 
und vollkommen erfüllen, hat dies in der Regel äussere und aus
sergewöhnliche Gründe. Es kann sein, dass eine psychische oder 
soziale Eigenschaft unter den gegebenen Bedingungen nicht stö· 



rungsfrei zu realisieren ist, sowenig wie sich Bewegung ohne 
Reibungsverlust und Information ohne »Rauschen« übermitteln 
lässt. Es sind nicht immer alle Randbedingungen hinreichend er
füllt, unter denen es zu einer optimalen Entfaltung einer bestimm
ten Eigenart kommt, z.B. eines »städtischen« oder »ländlichen« 
'Typs, von Urbanität oder Rustikalität. 
Diesen Umständen entsprechend, mit denen erfahrungsgemäss 
nahezu immer zu rechnen ist, wird die heuristische Funktion eines 
idealtypischen Begriffs hauptsächlich in zweierlei gesehen. Der 
Begriff dient dazu, die empirische Wirklichkeit mit einem klar 
definierten Begriff zu beschreiben, sie an einem theoretisch idea
lisierten Zustand zu messen und ihren Abstand von ihm oder aber 
ihre Annäherung an ihn festzuhalten. Darüber hinaus verweist der 
Begriff auf die Bedingungen, unter denen ein Phänomen am häu
figsten oder am natürlichsten oder optimal auftritt. In dieser An
gabe des Umfeldes, in dem ein Phänomen am besten gedeiht und 
sich entfaltet, liegt die erklärende Rolle eines idealtypischen Be
griffs. 
Ein idealtypischer Begriff ist nun seinerseits in idealtypischer Ge
stalt gegeben, wenn er holistisch konzipiert ist.25 Nach ganzheits
theoretischer Vorstellung ist ein Gegenstand dann optimal reali
siert, wenn sämtliche Eigenschaften, die für ihn konstitutiv sind, 
ihrerseits optimal verwirklicht sind. Eben dies hat man seit Herder 
Von den Nationen und Kulturen dogmatisch angenommen.26 Eine 
Nation ist danach optimal realisiert, wenn ihre Einheit optimal 
gewährleistet ist. Dies ist der Fall, so glaubte man selbstverständ
lich, wenn auch die Einheit der Herkunft, der Wertvorstellungen, 
der Sprache und wie die »Ingredienzien« alle heissen, gegeben 
sind. 
Für das, was man »städtische Kultur« nennt, mag es tatsächlich so 
sein, dass sie am vollkommensten verwirklicht ist, wenn jede der 
Eigenschaften, die für sie typisch ist, ihrerseits optimal realisiert ist 
(eine bestimmte Einwohnerzahl; die Möglichkeit, in ihr alles zu 
erhalten, was man zu einem guten Leben braucht: Waren, Dienst
leistungen, ein Gesundheitswesen, ein Bildungswesen mit allen 
seinen Stufen, typisch städtische Verkehrsverbindungen usw.), 
Und wenn sich zusätzlich in ihrer Umgebung eine ländliche Kultur 
befindet, die ihr entgegengesetzte, mit ihr unverträgliche Werte 
Pflegt und mit der sie in einem optimalen Verhältnis des Kontrasts 
Und zugleich der Komplementarität Steht. 



Bei Kulturen, die mit dem Namen einzelner Nationen, Staaten 
oder Völker und ganzer Kontinente belegt werden (,französische, 
oder ,europäische, Kultur), ist das anders. Auf den Unterschied ist 
man beim soziolinguistischen Studium natürlicher Sprachen ge
stossen.27 An ihnen muss man sich orientieren und nicht an Fichtes 
Reden an die Deutsche Nation von 1808, wenn man wissen will, 
wie »Kulturnationen« in Wirklichkeit gedeihen und nicht im Kopf 
eines idealistischen Philosophen; wenn man die Gestalt kennen
lernen will, die sich für Kulturen bei empirischen Feldforschern 
abzeichnet, und nicht die Gestalt, die sie auf dem Reissbrett 
nationalistischer Ideologen annehmen. 

· Sprachen sind eine zentrale und für kulturphilosophische For
schungen beispielhafte Komponente von Kulturen. An ihnen ist 
die Eigenart von Kulturen besonders deutlich ablesbar. 

Partikularistische Tendenzen in Sprachgemeinschaften - Für na
türliche Sprachen und Sprachgemeinschaften gilt wie für andere 
soziologische Gebilde, dass sie sich nie in der Reinkultur realisiert 
finden, die ihrer idealtypischen Vorstellung entsprechen würde. 
Insofern sind sie nicht von den soziologischen Phänomenen ver
schieden, die idealtypischen Begriffen zugeordnet werden. In einer 
Hinsicht jedoch unterscheiden sie sich von diesen in buchstäblich 
eklatanter Weise. Bei soziologischen Phänomenen, auf die zu 
Recht idealtypische Begriffe angewandt werden, wird eine leichte 
Abweichung von der idealtypischen Norm als etwas angesehen, 
das vernachlässigt werden kann. Sie fällt nicht ins Gewicht und 
spielt keine Rolle. Sie ist afunktional. Eine grössere Abweichung 
wird als Unvollkommenheit, eine sehr grosse als Handicap oder 
gar als Störung angesehen. Sie ist dysfunktional. Für natürliche 
Sprachen gilt anderes. Abweichungen von idealtypischen Nor
men, ob leicht oder stark, sind durch und durch ambivalent, nicht 
afunktional oder dysfunktional, sondern plurifunktional. In erster 
Linie sind sie positiv zu bewerten. Die Lebendigkeit einer Sprache, 
ihre Entfaltung und natürliche Entwicklung hängt von ihnen ab. 
Abweichungen von einem Standard, mögen sie noch so zufällig, 
ohne Absicht und Plan entstanden und anfänglich noch so gering
fügig sein, übernehmen in natürlichen Sprachen früher oder später 
eine Funktion, und zwar eine Funktion, die man als spezifisch 
sprachlich bezeichnen kann. Nonkonformität ist kommunikativ 
genauso bedeutsam (»signifikant«) wie Konformität. Mit einer 
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konformen bzw. nicht-konformen Ausdrucksweise gibt man zu 

Verstehen, was für ein Bild man von sich selber hat und mit wem, 

mit welcher Gruppe man sich identifiziert. 

Was für Sprachen im besonderen gilt, das gilt für Kulturen ganz 

allgemein. Nicht-konformes Verhalten hat ebenso eine kulturelle 

Funktion wie konformes Verhalten, eine vom Idealtyp abwei

chende Struktur ebenso wie eine den Idealtyp nahezu perfekt 

realisierende Struktur. 

Die Vielfalt und Uneinheit!ichkeit der vorhandenen Strukturen 

ermöglicht es den verschiedenen Gruppen, die zu einer Kultur 

gehören, die für ihre Selbstidentifikation wichtigen Verwirkli

chungsformen und Ausdrucksmittel zu finden . Solchen gruppen

dynamischen Diversifikationen, der Gruppenbildung aufgrund 

von regionalen, schichtenspezifischen, berufs-, geschlechts- und 

altersbedingten Faktoren verdankt eine Kultur ihr Leben und ihre 

Lebendigkeit, ihre Erhaltung und ihren Wandel. 

Natürliche Sprachen sind dafür das offenkundigste Beispiel. Nur 

ei_ne Sprache, die Abweichungen von Standardformen zulässt, er

ful!t alle semiotischen Funktionen, die natürlichen Sprachen ei

~entümlich sind. Standardformen spielen in jeder Sprache und in 

J~der Kultur unverzichtbare und wichtige Rollen. Sie erleichtern 

~ie Verständigung, die Zusammenarbeit und das Zusammengehö

rigkeitsgefühl. Entsprechend werden sie immer wieder angestrebt, 

befolgt, gefördert. Unter Umständen werden sie mit Gewalt 

durchgesetzt und zwanghaft befolgt. Ebenso unverzichtbare und 

Wichtige Rollen spielen aber unter den fortlaufend sich wandeln

den Lebensbedingungen Abweichungen vom Üblichen, Gewohn

ten, Normierten. Sie desautomatisieren, erschliessen neue Zusam

me~änge und schaffen gruppenspezifische Loyalitäten und Soli

daritäten. Entsprechend werden auch sie immer wieder angestrebt, 

g~pflegt, gefördert. Unter Umständen brechen sie sich gewaltsam 
eine Bahn. 
Auch an den Sprachgrenzen machen sich die beiden einand~r 

entgegengesetzten Tendenzen bemerkbar. Es kommt zu Angle1-

c~ungen und zu gruppenspezifischen Anleihen über die .Grenzen 

hinweg. Unter friedlichen Bedingungen und bei einem blühenden 

Bande! entstehen in jedem Grenzgebiet bilinguale und bikultu

relle Verhältnisse. Entwicklungen dieser Art sind nie ohne Neben

fo!~en. So bleiben auch Spannungen und Konflikte, manch~al 

vorubergehende, manchmal jahrhundertelang andauernde, mcht 
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aus . Für ihre Eindämmung ist die Erfahrung wichtig, dass kultu
relle Homogenität wie kulturelle Diversität ambivalente, pluri
funktionale Phänomene sind. 
Monokulturen sind einem Staat so wenig bekömmlich wie der 
Natur. Das zeigt sich heute im Kleinen an Stadtstaaten, und zwar in 
verschiedensten Grössenordnungen, auf nationalstaadicher Ebene 
(Singapur), auf Landesebene in Deutschland (Berlin, Bremen, 
Hamburg) und auf Kantonsebene in der Schweiz (Basel, Genf). 
Eine Stadt ist auf eine ländliche Umgebung angewiesen, als 
Tauschpartner in personeller, kultureller und wirtschaftlicher Hin
sicht, als Ressource und als Absatzgebiet. In früheren Zeiten ver
suchten die Städte, sich ein Hinterland zu erobern. Unter den 
heutigen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen ist es so, 
dass sie selber die Integration in das umliegende Land anstreben, 
notfalls zum Preis einer administrativen Unterordnung. 

Individualstaat oder Regionalstaat statt Nationalstaat - Mit dem 
Beiwort >national< wird ein einzelner Staat von zwei politischen 
Gebilden abgehoben, von einem ,Vielvölkerstaat< und von einem 
mehr imaginären als potentiellen > Universalstaat<. Die Gegenüber
stellung von > Nationalstaaten< und , Vielvölkerstaaten< ist problem
befrachtet. Sie beruht auf obsoleten Vorstellungen von in sich 
geschlossenen ethnischen Einheiten. Es gibt kaum reine ,Einvolk
staaten<. Es gibt natürlich Staaten, in denen eine ethnische Grup
pierung dominiert. Zwischen ihnen und klassischen Vielvölker
staaten wie Russland oder Indien sind unzählige Übergänge 
auszumachen. In den Vereinten Nationen wird nach dem Unter
gang der Sowjetunion zwischen den verschiedenen Staatsgebilden 
kein Unterschied gemacht. Alle Staaten sind heute mit je einem 
Repräsentanten in den Vereinten Nationen vertreten. Der Aus
druck ,Nationalstaat< ist aber mehr als nur ein ,Archaismus<. Er 
bedeutet eine Diskriminierung der ethnischen Minderheiten eines 
Staates. 
In Abhebung vom imaginären Universalstaat, dessen Stelle in der 
realen Welt die universale Staatengemeinschaft (obsolet ,Völker
gemeinschaft< und formell ,Vereinte Nationen< genannt) ein
nimmt, spräche man besser von ,Einzelstaaten<, ,Individualstaaten< 
oder aber von ,Regionalstaaten<. Ebenso würde man empirisch 
und geschichtlich angemessener statt von nationalen und inter
oder transnationalen Sprachen und Kulturen von regionalen und 
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inter- oder transregionalen Sprachen und Kulturen sprechen. Dazu 

kämen Staats- oder Landessprachen, Sprachen, die in einem Staat 

rechtlich als solche anerkannt sind und entsprechend gebraucht 

und gefördert werden. 
Nun sind offizielle Bezeichnungen, besonders wenn sie juristisch 

de~iniert sind, konservativ. Eine Möglichkeit, traditionelle Be

zeichnungen beizubehalten, besteht bei einer impliziten, aus 

dem faktischen Gebrauch sich früher oder später ergebenden Um

interpretation. Man kann ,Nation< statt in einem ethnischen, ge

nealogischen Sinn in einem regionalen, geographischen Sinn ver

stehen, wie das an den mittelalterlichen Universitäten der Fall 

gewesen war. 
>Region, ist anders als ,Nation, kein inhaltlich bestimmter und 

hin weltanschaulich besetzter Begriff. Mit ,Region< sind nicht wie 

nu~ >Nation, ganz bestimmte Eigenschaften und Auffassungen 

(wie die Einheit von Geschichte, Sprache, Welt- und Wertvorstel

lungen) lexikalisch assoziiert. ,Region, ist ein offener, nach Bedarf 

un~ Belieben inhaltlich auffüllbarer Begriff. Alles, was in unter

schiedlicher Gestalt und unterschiedlicher Dichte auftritt, lässt 

sich regional gliedern. Dies kann ein physikalisches, ein chemi

sches, ein topographisches, ein klimatisches, ein biologisches, ein 

WJrtschafdiches, ein kulturelles, kurz, irgendein Phänomen sein. 

So_ Unterscheidet man Braun- und Steinkohleregionen, Wald- und 

Wiesenregionen, städtische und ländliche, protestantische und 

k~tholische Regionen und Regionen, in denen ein bestimmter 

Dialekt, eine bestimmte Aussprache oder auch nur ein bestimmtes 

Wort verbreitet ist, usf. Der Grund für die regionale Einheit ist die 

Homogenität in bezug auf irgendeine Eigenschaft oder Eigen

schaftsverbindung, die in irgendeinem praktischen oder wissen

schaftlichen Zusammenhang gerade von Bedeutung ist. 

1?er Grund für die Regionalisierung kann aber auch ein funk

tionaler Zusammenhang sein. In diesem Fall werden Gegenden 

zusammengefasst, die gerade nicht homogener Natur sind, son

dern aufgrund ihrer spezifischen Verschiedenheit einander wech

selseitig ergänzen. Klassische Beispiele sind ökologische und öko

nomische Systeme. 
Es sind solch zweckbedingte Verbindungen und funktionale Zu

s~mmenhänge, mehr als irgendeine strukturale Homogenität, die 

e~ne Region, ein räumlich zusammenhängendes Gebiet als Basis 

fur eine staatliche Einheitsbildung geeignet erscheinen lassen. 
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Räumliche Nachbarschaft ist so wenig wie alle anderen Faktoren, 
die als »basal« für einen Staat angesehen werden, eine hinreichende 
oder gar eine notwendige Voraussetzung für eine staatliche Ver
einigung. Aber von allen Faktoren ist sie die vielleicht solideste 
und zweckmässigste. Mit der räumlichen Entfernung nehmen in 
der Regel, wenn auch keineswegs linear und gleichmässig, die 
Kontakt-, Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten in 
wichtigen Lebensbereichen ab. Damit vermindert sich auch das 
Interesse an gemeinsamen Problemlösungen. 
Solange es politisch zu lösende Probleme gibt, die besser nicht 
global von einer Zentrale aus entschieden werden, wird es bei 
Regional- oder Individualstaaten mit einer für diese Probleme 
hinreichenden Souveränität bleiben. Aufgrund der Vielfalt der 
menschlichen Interessen und deren immer nur partiellen Kovaria
tion wird es jedoch kaum je zu einheitlichen Kriterien der Grenz
ziehung und der Grössenordnung der einzelnen Staaten kommen. 
Es wird bei der bisherigen Mischung von geschichtlichen, geogra
phischen, ethnischen, kulturellen und sprachlichen Faktoren der 
Regionalisierung und staatlichen Einheitsbildung bleiben mit einer 
potentiellen Zunahme von wirtschaftlichen und administrations
technischen Überlegungen. Je weiter die administrative Regulie
rung in sämtlichen Lebensbereichen fortschreitet, desto aufwen
diger werden in Zukunft abrupte neue Grenzziehungen sein. 
Für eine regionale und nicht nationale Definition der Individual
staaten spricht auch die Tatsache, dass der Boden, auf dem man 
ansässig ist, das Domizil und damit das Territorialprinzip für die 
Staatszugehörigkeit von grösserer Wichtigkeit geworden ist als das 
Blut, das mit den Ahnen verbindet, die Genealogie, das Abstam
mungsprinzip. Unter den gegenwärtigen Lebensbedingungen und 
bei der wachsenden Zuständigkeit von staatlichen Institutionen 
für immer mehr Belange ist dies nicht anders zu erwarten. Wer sich 
ein ganzes Leben und gar schon in der zweiten oder dritten Ge
neration in einem Land aufhält, hat einen realistischer begründeten 
Anspruch auf die Staatszugehörigkeit als jemand, dessen Vorfah
ren vor langer Zeit ausgewandet sind und den mit einem Bevölke
rungsteil eines Staates nur die Blutsverwandtschaft und einige 
museale Andenken verbinden. Unter wessen staatliche Hoheit 
natürliche Ressourcen und historische Funde fallen, entscheidet 
heute auch in der Regel deren Gebietszugehörigkeit und nicht die 
Staatsangehörigkeit ihrer Besitzer, Entdecker oder Ausbeuter. 
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Liberaler Staat contra Nationalstaat-Neben ,national< ist ,liberal< 
das zweite für den neuzeitlichen Staat prägend gewordene Schlag
wort. Für seine Durchsetzung war mehr Zeit erforderlich. Zwi
schen den beiden Begriffen herrscht ein Spannungsverhältnis. Das 
Bekenntnis zum liberalen Staat ist ein Bekenntnis zu Unaufheb
barkeit, Toleranz und positiver Einschätzung von kultureller Viel
falt. Eine der frühesten Forderungen des Liberalismus war die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit, konkret: die Trennung von Staat 
u_nd Religion und die Unterscheidung von Recht und Sitte. Das 
smd Trennungen und Unterscheidungen, die der Kulturnationa
lismus für unnatürlich hält. Heute ist für einen liberalen Staat der 
erste Artikel der Charta der Vereinten Nationen von 1945 grund
legend: Niemand soll auf Grund von Eigenschaften wie »Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion« diskriminiert werden. Drei 
der beispielhaft genannten Eigenschaften (Rasse, Sprache und 
Religion) sind in der Vergangenheit in einer jeweils partikulären 
Ausprägung für die einzelnen Nationen als konstitutiv und ihre 
Angehörigen verpflichtend in Anspruch genommen worden. Ein 
h?eraler Staat stellt keine Forderungen an seine Angehörigen, die 
nicht mit den universalen Menschenrechten vereinbar sind. Zu 
diesen Rechten gehören die Versammlungs- und Vereinigungsfrei
heit für Menschen, die sich aufgrund ihrer Abstammung, Ge
schichte, Sprache, Religion oder Kultur als zusammengehörig 
empfinden und gemeinsame Interessen haben. 
Bäufig handelt es sich dabei um Minderheiten innerhalb eines 
Staates. Immer wieder nehmen sich aber auch Angehörige der 
~evölkerungsmehrheit das Recht, Parteien zu gründen, die sich 
~ine nationalistische, d. h. ethnische oder kulturelle Definition 
1hres Staates zum Ziel setzen. Sie vermögen h,eute in der Mehrzahl 
der Staaten, die wirtschaftlich zufriedenstellende und sozial ver
trägliche Verhältnisse aufweisen, im allgemeinen nur einen relativ 
kleinen Prozentsatz ihrer Bevölkerungsgruppe für sich zu gewin
nen. Dies braucht nicht so zu bleiben. Was unter allen Bedingun
gen gut und erstrebenswert ist, ist eine Sache. Eine andere ist, unter 
"',eichen Bedingungen etwas, das gut und erstrebenswert ist, t~t
sach!ich auch realisierbar ist. Es handelt sich immer um kontm
gente, variable Bedingungen. 
Das Zusammenleben in einem Staat wie in einer Region schafft 
1111111er auch Zugehörigkeitsgefühle, Zu einer Identitätskrise und 
zu Loyalitätskonflikten kommt es, wenn sich die einheitsstiften-
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den Verhältnisse wandeln. Solche Krisen und Konflikte, die mei
stens eine starke emotionale Komponente haben, sind erträglich, 
wenn der Wandel in der Form einer harmonischen Kovariation 
aller Verhältnisse, der persönlichen und der gesellschaftlichen, 
statthat. 1m übrigen lassen sie sich dann am ehesten bewältigen, 
wenn die Zugehörigkeit zu einem Staat nicht die einzige und nicht 
die wichtigste Form der Identifikation ist, wenn für jemand die 
Identifikation mit einer nicht national gebundenen Kultur oder 
Religion, mit seinem Beruf, seiner Schichtenzugehörigkeit oder 
auch nur mit irgendwelchen privaten Vorlieben ebenso wichtig ist 
wie die Staatszugehörigkeit. Schlimm ist es, wenn der Wandel der 
Zeit alle diese Identifikationsmöglichkeiten gleichzeitig zer
schlägt. 

Rassismus - Appendix28 - In der Philosophie gibt es eine gängige 
Zweiteilung, nach der dasjenige, was die Menschen von Natur aus 
sind, unwandelbar und bei allen dasselbe ist, während das, was die 
Menschen aus ihrer Natur machen, ihre Kultur, wandelbar und 
entsprechend vielfältig ist. Wandel und Vielfalt sind jedoch ge
nauso Kennzeichen des Lebens, der »belebten Natur«, wie der 
Kultur. Umgekehrt gibt es - kontingent, struktural und funktional 
zu erklären - Konstanten (Invarianten, Universalien) im Bereich 
der Kulturwissenschaften ebenso wie im Bereich der Biowissen
schaften. Die Frage ist allein, auf welchen Ebenen, in welchen 
Zusammenhängen und aus welchen Gründen es zu Konstanten 
kommt. 
Es scheint leichter zu sein, Aussagen über mentale Fähigkeiten und 
soziales Verhalten zu machen, die, biologisch bedingt, allen Men
schen annährend gemeinsam sind, sich nur bei Menschen finden 
und bei keinen anderen Lebewesen (Paradebeispiel ist die Sprach
fähigkeit), als Aussagen über psychologische und soziologische 
Eigenschaften von einzelnen Bevölkerungsgruppen zu machen, 
die genetisch fixiert sind, so dass sie sich bei annähernd allen 
Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppen finden, nur bei ihnen 
und bei keinen Angehörigen von andern Bevölkerungsgruppen. 
Die auffälligen physischen Besonderheiten (Hautfarbe, Haarform, 
Gesichtszüge, Körpergrösse), von denen man bei der Aufteilung 
des Menschengeschlechts in Rassen ausgeht, korrelieren und kon
variieren nicht einheitlich und systematisch mit einer Vielzahl 
anderer biologischer Eigenschaften und vor allem nicht mit psy-



chologischen und soziologischen Eigenschaften. Häufig findet 
sich dieselbe Eigenschaftsvariation, von der man glaubt, dass sie 
für den Unterschied zwischen verschiedenen Rassen typisch sei, 
im gleichen Ausmass zwischen den Individuen, die zur gleichen 
Rasse gezählt werden. Die Grössten einer im Durchschnitt klein
Wiichsigen Population können grösser sein als die Kleinsten und 
manchmal selbst als der Durchschnitt einer hochgewachsenen 
Bevölkerungsgruppe. Ebenso können die Gescheitesten einer Be
völkerungsgruppe mit einem anscheinend im Durchschnitt nied
rigen Intelligenzquotienten den Quotienten von Angehörigen ei
ner anderen Population, die auf dieses Unterscheidungskriterium 
pochen, übertreffen. Zwischen den Individuen irgendeiner Popu
lation findet man ebenso viele und ebenso beträchtliche Unter
schiede, wie man sie zwischen irgendwelchen, nach irgendwelchen 
G_esichtspunkten ausgewählten Populationen finden kann. 
Eine Unterteilung der Menschheit in diskrete, eindeutig .um
g_renzte und in sich homogene Gruppen ist nicht möglich. Es lassen 
sich nur Gruppen bilden, die, was ihre Eigenschaften anbelangt, in 
uneinheitlicher Weise ineinander übergehen. Korrelationen gibt es 
dabei weniger zwischen den einzelnen Eigenschaften selbst als 
zwischen den Häufigkeiten, mit denen sie in den Individuen der 
Voneinander unterschiedenen Populationen auftreten. Diese Häu
figkeiten kovariieren im Lauf der Zeit und im Wandel der Popu
lationen nicht miteinander. Miteinander verwandte Populationen 
können in bezug auf die Häufigkeit einzelner Erbeigenschaften 
v?neinander sehr verschieden sein. Umgekehrt können genealo
gisch und geographisch weit auseinander liegende Populationen in 
bezug auf einzelne Eigenschaften eine solche Häufigkeit gerade 
gemeinsam haben. 
Das essentialistische Denken das in der vordarwinistischen Zeit in 
der Biologie dominierte, ve~trat einen wesensnotwendigen Zu
sammenhang zwischen den Eigenschaften, die einen Menschentyp 
auszeichnen. Das rassistische Denken des 19.Jahrhunderts und in 
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts vertrat einen angeborenen, 
naturbedingten, erbtheoretisch, organismusintern zu erklärenden 
Zusammenhang nicht nur zwischen den biologischen Eigenschaf
ten unter sich, sondern auch zwischen den biologischen und den 
psychologischen Eigenschaften, die nach ihm für die verschiede
nen Rassen kennzeichnend waren.29 Das Populationsdenken, das, 
obschon von Darwin eingeleitet, erst in diesem Jahrhundert zum 
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Durchbruch gekommen ist, vertritt die Variabilität aller Eigen
schaftskorrelationen. Keine zwei Individuen, ob Menschen, Tiere 
oder Pflanzen, sind in bezug auf alle ihre Eigenschaften deckungs
gleich. Der Grund dafür liegt in der Mutabilität des Genmaterials, 
bei den meisten Arten in der sexuellen Fortpflanzungsweise und 
vor allem in den Umweltbedingungen, die das Werden eines Or
ganismus mitbestimmen. Insbesondere sind auffällige Häufigkei
ten der Korrelation zwischen bestimmten physiologischen und 
psychologischen Eigenschaften, die zur Bezeichnung einzelner 
Bevölkerungsgruppen als Rassen verleiten, weitgehend umwelt
bedingt (ökologisch, ökonomisch, soziologisch, politisch) zu er
klären. Bei den speziesspezifischen mentalen Fähigkeiten und so
zialen Verhaltensmustern kann von einer biologischen Bedingtheit 
ausgegangen werden. Bei den populationsspezifischen Denk- und 
Verhaltensweisen kommt die Erklärung weiter, wenn sie bei der 
Umwelt ansetzt. 
,Population< ist ein mit ,Region< vergleichbarer Ausdruck. In der 
Biologie ist er einerseits die Bezeichnung für alle Individuen einer 
Art, die in einer bestimmten Gegend leben. Andererseits bezeich
net man auch Gruppierungen von Organismen, die sich durch eine 
Häufigkeit irgendwelcher Eigenschaften voneinander abheben, als 
Populationen. Ähnlich bezeichnet man Gegenden auf dem Glo
bus, die sich durch die Häufigkeit irgendwelcher Eigenschaften 
voneinander abheben, als Regionen. 
So, wie man in der Biologie dazu gekommen ist, statt von genetisch 
zu erklärenden Rassen von primär umweltbedingten Populationen 
zu sprechen, so ist es auch in den Kulturwissenschaften und in der 
Politologie angezeigt, statt von nationalen Kulturen und Staaten, 
die in erster Linie geschichtlich zu definieren sind, vielmehr von 
regionalen Kulturen und Staaten auszugehen, deren Geschichte 
und Gestalt sich zu einem guten und soliden Teil aus regionalen 
Zusammenhängen ergeben hat. 
In Anbetracht der Variabilität der Eigenschaftskorrelationen über
rascht es nicht, dass die Versuche, die verschiedenen menschlichen 
Populationen auf einer Stufenleiter der Entwicklung und des Ab
stands von den tierischen Vorfahren zu plazieren, nicht ein ein
heitliches Bild, sondern ein Durcheinander ergeben. Nach Franz 
Boas30, dem das Verdienst zuzuschreiben ist, die Problematisie
rung des Rassenbegriffs eingeleitet zu haben, »müssen wir stets im 
Auge behalten, dass die sogenannten ,höheren Rassen< keineswegs 



in bezug auf alle ihre Körpermerkmale an der Spitze der Reihe 
stehen und vom Tiere am stärksten verschieden sind. Die Europäer 
und Mongolen haben die grössten Gehirne; die Europäer haben 
kleine Gesichter und hohe, schmale Nasen - Züge, in denen sie sich 
Von den vermutlichen Ahnen des Menschengeschlechts mehr un
terscheiden als andere Rassen. Andererseits haben die Europäer 
andere, niedere Merkmale mit den Australiern gemein; denn beide 
haben am meisten unter allen Rassen die Körperhaarentwicklung 
des Ahnentypus beibehalten. Die typische Entwicklung der 
n\.enschlichen Lippen findet sich am ausgesprochensten beim Ne
ger, dessen Körperproportionen, was die Länge der Gliedmassen 
anbetrifft, auch stärker von den höheren Affen abweichen, als dies 
be_i den Europäern der FalJ ist.« 
Die einzelnen Eigenschaften entwickeln sich mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit und breiten sich in unterschiedliche Richtungen 
aus. Das gilt nicht zuletzt für die beiden Faktoren, auf die man sich 
am meisten stützt, um den Stammbaum der Menschheit zu eru
ieren, Gene und Sprachen. 
Immer wieder treten Eigenschaften aber auch gebündelt auf. Be
stimmte Eigenschaften begünstigen einander oder setzen einander 
voraus. Andere hemmen sich oder schliessen sich wechselseitig 
aus. Dritte begleiten einander aus kontingenten Gründen mit einer 
statistisch errechenbaren Wahrscheinlichkeit. Es fehlt so nicht an 
Korrelationen zwischen der Häufigkeit einzelner Eigenschaften, 
auch nicht zwischen der Häufigkeit einzelner biologischer Eigen
schaften (z.B. der positiven oder negativen Ausprägung des Rhe
susfaktors) und der Häufigkeit von kulturellen Eigentümlichkei
te~ (vor allem von bestimmten sprachlichen Elementen). Solc~e 
Baufigkeitskorrelationen werden heute dazu benutzt, die geneti
sche Distanz zwischen den Populationen der verschiedenen Erd
teile zu messen und ihre Ausbreitung über den Erdball zu datie
r:n,31 Zu brauchbaren Ergebnissen kommt man jedoch gerade 
nicht, indem man alle Menschen und Menschengruppierungen 
gleich behandelt und für die statistische Erhebung eine Zufalls
auswahl unter ihnen trifft. Man muss sich vielmehr an Populatio
~:n halten, die in ~ünn 6.esiedelten und ~on chronischen Wander
lic We~n~en wemg beruhrten geographischen. Ra~dzonen mog
di hst isoliert als » Urbevölkerung« ]eben. Auf sie tnfft am ehesten 

e Annahme zu, dass genetisch verwandte Populat10nen ver
Wandte Sprachen aufweisen und genetisch weit auseinander lie-
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gende Populationen auch weit auseinander liegenden Sprachfami
lien zuzuordnen sind. 
Der ethnische Begriff der Nation als »ein nach Abstammung, Sitte 
und Sprache zusammengehöriger Teil der Menschheit« ist am 
ehesten auf solche Randgruppen anwendbar. Keine von ihnen ist 
ein selbständiges Mitglied der »Vereinten Nationen«. Den meisten 
von ihnen fehlt es an den äusseren Voraussetzungen (von der 
territorialen Basis bis zur Grössenordnung), um unter den heuti
gen Bedingungen und Ansprüchen einen funktionsfähigen Staat zu 
bilden. Angemessener als ein eigener Staat dürfte in den meisten 
Fällen ein Autonomie-Statut innerhalb eines grösseren Staates 
sein. In Anbetracht der heutigen Kommunikationsmöglichkeiten 
und -bedürfnisse vermag ein solches Statut eine ethnische Kultur 
aber kaum »rein« zu bewahren, sondern auf die Dauerwohl nur als 
Komponente einer regionalen Mischkultur, deren Angehörige 
auch in biologischer Hinsicht eine Mischbevölkerung bilden. 

Die zwei Dogmen des Nationalismus - Nationalisten glauben 
erstens, dass Nationen (Nationalstaaten) die überindividuellen 
Einheiten sind, mit denen sich die Menschen natürlicherweise 
und zu ihrem eigenen Wohl am stärksten identifizieren. Sie glau
ben, dass der nationalen Identifikation alle anderen Identifikatio
nen mit überindividuellen Einheiten (Familie, Geschlecht; Berufs
verband, Klasse; Region, Religion; Menschheit, die ökologische 
Gemeinschaft aller Lebewesen u. a.) unterzuordnen sind, im Ex
tremfall selbst die je individuelle Identifikation eines jeden Men
schen mit sich selbst als mündige Person. - Ein solcher Nationa
lismus setzt eine übertrieben ganzheitliche, im Extremfall eine 
totalitaristische Konzeption der Nation (des Nationalstaates) vor
aus, die der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht angemessen ist. 
Er setzt voraus, dass die Nation eine Gegebenheit ist, die wie keine 
andere bestimmt, was die Menschen sind, wie sie fühlen, denken 
und handeln und wie sie sich entsprechend identifizieren. Natio
nalisten übersehen, dass es für die Menschen wohl am besten ist, 
wenn zwischen den verschiedenen überindividuellen Einheiten, 
denen sie angehören und denen sie sich zugehörig fühlen, ein 
Verhältnis von checks and balances besteht, wenn es zwischen 
den verschiedenen Einheiten zu uneinheitlichen und wechselnden 
Koalitionen und immer wieder auch zu Gewichtsverlagerungen 
kommt und wenn keine von ihnen alle andern dauerhaft zu do-
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minieren vermag. Die Identifikation mit keiner von ihnen reicht 
allein aus, um alle Anlagen, über die ein Mensch verfügt, optimal 
zur Entfaltung zu bringen. 
Nationalisten glauben zweitens, dass sich die Menschheit auf 
natürliche Weise in eine Mehrzahl von genetisch/geschichtlich, 
kulturell und sprachlich homogene Bevölkerungsgruppen auftei
len lässt, die hinreichend gross sind für die Bildung von souveränen 
Staaten. Sie sind der Auffassung, dass die Bildung von Staaten, 
deren Bevölkerung in bezug auf Abstammung, Geschichte und/ 
oder Geschichtsbewusstsein, auf soziales Verhalten, Welt- und 
Wertvorstellungen, Sprache und andere kulturelle Eigenschaften 
homogen ist, möglich ist und der jeweiligen Bevölkerung zum 
Wohl gereicht. - Sie übersehen, dass die Eigenschaften, deren 
Bomogenität und Kombination sie anstreben, im Verlauf der 
Zeit weder kovariieren noch koextensiv sind. Nationalisten über
sehen auch, dass die Lebendigkeit einer Kultur, ihr Gedeihen wie 
auch das Gedeihen von Staat und Wirtschaft von einer Diversität 
dieser Eigenschaften gefördert werden, wenn sie nicht überhaupt 
durch sie bedingt sind. 
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miker T.O. Bergmann für die Affinität zwischen Körpern geprägt 
Worden war. 

2 Bei ,Volk, ist wie bei ,Nation< ein unproblematischer staatsrechtlicher 
und ein problematischer ethnologischer Gebrauch auseinanderzuhal
ten. In der Rechtssprache ist ,Volk< die Bezeichnung für alle Angehö
rigen eines Staates, für alle, die über die Staatsbürgerschaft verfügen. 
Ethnologisch bedeutet(e) ,Volk< »soviel wie Nation« im deutschen Sinn 
dieses Wortes. Vgl. den Artikel »Volk« in Brockhaus' Konversations-



Lexikon (1908): »Volk, jeder durch Abstammung, körperliche und 
geistige Anlage, Sitte, Sprache, Bildung und Schicksal ein natürliches 
Ganzes bildende Teil der Menschheit, also soviel wie Nation.« - Der 
heute umgangssprachlich nicht mehr geläufige Ausdruck ,Völker
schaft< wurde, wenn von> Volk< unterschieden, für lokale und regionale 
Einheiten eines Volkes verwendet. Die schweizerische Bundesverfas
sung spricht in der deutschen Version von den » Völkerschaften der 
dreiundzwanzig souveränen Kantone« (Artikel 1) und vom »schwei
zerischen Volk« (Artikel 72). In der französischen Version steht für 
beide, ,Volk< und ,Völkerschaft,, gleicherweise peuple. Der Grosse 
Brockhaus von 1934 führt als lateinisches Pendant zu ,Völkerschaft< 
civitas an. 

3 Meyers Konversationslexikon, 1909, Artikel »Nation (Völkerschaft)«: 
»im deutschen Sinne des Wortes«. - Der Grosse Brockhaus, 1934, 
definiert unter dem Stichwort » Volk« »die Nation als Einheit der 
Menschen gleicher Abstammung, Kultur und Sprache« und spricht 
dabei von »einer ,völkisch< bestimmten Bewohnerschaftsgruppe«. 

4 D er Grosse Brockhaus, 1932, Artikel »Nation (Volk, Völkerschaft)«. 
Hervorhebung hier und in den folgenden Zitaten hinzugefügt. 
Brockhaus Enzyklopädie, 1971, Artikel »Nationalbewusstsein, Natio
nalgefühl«. - D er Grosse Brockhaus, 1932 (16. Auflage) hat einen 
Artikel »Nationalgefühl; »Nationalbewusstsein« erscheint im Text 
fettgedruckt. Die Brockhaus Enzyklopädie, 1971 (17. Auflage), hat 
den zitierten Artikel »Nationalbewusstsein, Nationalgefühl« und die 
Brockhaus Enzyklopädie, 1991 (18. Auflage), einen Artikel »National
bewusstsein«, während nunmehr »Nationalgefühl« im Text fettge
druckt erscheint. 

6 Meyers Enzyklopädisches Lexikon, 1976, Artikel »Nation ( ... der 
Stamm, das Volk)«. 

7 Brockhaus Enzyklopädie, 1991, Artikel »Nation ( ... Volk(sstamm))«. 
8 Ernest Renan, 1882/87, 284 f. (siehe Anm. 1): »L'oubli, et je dirai meme 

!' erreur historique, sont un facteur essentiel de la creation d'une nation, 
et c'est ainsi que Je progres des etudes historiques est souvent pour la 
nationalite un danger. « 

9 Ausnahmen sind Armenien, Georgien und Zypern. Über deren Zuge
hörigkeit zu Europa gehen die Ansichten auseinander. Alle drei haben 
islamische Minderheiten. 

10 Vgl. Johann Gottlieb Fichtes Reden an die Deutsche Nation (1808). 
11 Ernest Renan, 1882/87, 298f. (siehe Anm. 1): »La Suisse, si bien faire, 

puisqu'elle a ete faite par l'assentirnent de ses differentes parties, 
compte trois ou quatre langues. II y a dans l'homme quelque chose 
de superieur a la langue: c'est la volonte. La volonte de la Suisse d'etre 
unie, malgre la variete de ces idiomes, est un fait bien plus important 
qu'une similicude souvent obtenue par des vexations.« In der Einlei-
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tung zum Sammelband Discours et conferences, 1887, p. IV, schreibt 
Renan: »La Suisse est peut-etre la nation de l'Europe la plus legitime
ment composee. Or elle campte dans son sein trois ou quatre langues, 
deux ou trois religions et Dieu sait combien de races.« 

12 Meyers Enzyklopädisches Lexikon, 1974, Artikel »Nation«. 
13 Am auffälligsten auf den beiden amerikanischen Kontinenten und in 

Afrika. 
14 Ferdinand de Saussure, Cou.rs de linguistique generale (posthume 

Veröffentlichung 1916), Paragraphenüberschrift: 4. Teil, Kapitel 3, §4. 
1 5 Mit den Nachbarschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Spra

chen und selbst Sprachfamilien (dem Gegenstand von Stammbaum
theorien) befassen sich die Wellen- und die Sprachbundtheorien. Wel
lenartig sich ausbreitende Einflüsse von Nachbar zu Nachbar sind für 
die Entwicklung, die tatsächliche Struktur und die Identität einer 
Sprache ebenso massgebend wie die Abstammungslinie. Vgl. Roman 
Jakobson, Selected Writings 1, Den Haag: Mouton, 1971, 236 (aus dem 
Jahre 1936): »Une affinite, ou en d'autres termes une similitude de 
structure unifiant des langues contigues les reunit en une association 
[daher: SprachbundJ. [ ... ]La convergence des developpements (Wahl
verwandtschaft, selon le mot de Grethe) se manifeste autant dans les 
modifications du systeme que dans les tendances conservatrices ( .. . ]. « -
Vgl. dazu in diesem Band den Aufsatz »Rossija - ein Europa-trans
zendierendes Land«, S. 211 ff. 

16 Die Liste ist Meyers Enzyklopädischem Lexikon, 1976, Artikel »Na
tion« entnommen. 

17 Thomas Morus, Utopia (1516). 
18 Max Weber, Politische Schriften, Tübingen: Mohr, 1980, 128 (aus dem 

Jahre 1915): »Alle Kultur ist und bleibt heute durchaus national ge
bunden, und zwar nur immer um so mehr, je ,demokratischer< die 
äusseren Kulturmittel nach Verbreitung und Art werden.« - Der Satz 
stammt aus einer »Blütezeit« nationalstaatlicher Bestrebungen und 
schien damals gerechtfertigt zu sein. Er ist jedoch in seiner Undiffe
renziertheit nicht zu halten. Einerseits wehren sich regionale und 
ethnische Minderheiten gegen eine »nationale Bindung« der kulrurel
len Bestrebungen. Andererseits wird die kulturelle Entwicklung, so
weit sie von der wissenschaftlichen Forschung beeinflusst ist, von 
multinationalen Gesellschaften mitgelenkt, und in den musischen Be
reichen von elektronischen Medien, für die es ebenfalls keine »natio
nale Bindung« gibt. 

19 Einzelstaatliche und universale Identität schliessen sich, realpolitisch 
und staatsgeschichtlich betrachtet, nicht wechselseitig aus. Sie ergän
zen und stützen sich wechselseitig. Der »historische Kompromiss«, zu 
dem die Aufklärungsphilosophie die Realpolitiker der amerikanischen 
und der Französischen Revolution angehalten hatte, bestand darin, 
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dass die universalen Menschenrechte einerseits zur Legitimationsbasis 
der neuen Nationalstaaten erklärt wurden und diese andererseits zu 
Garantie- und Schutzmächten der universal gültigen Rechte auf ihrem 
Gebiet. Vgl. Alexis de Tocqueville, De la democratie en Amerique 
(1835): CEuvres completes, Paris: Gallimard, 1961, r/r, 261 f.: »Une 
nation est comme un jury charge de representer Ja societe universelle 
[ .. .]. Quand clone je refuse d'obeir a une loi injuste, jene denie point a la 
majorite le droit de commander; j'en appelle seulement de la souve
rainete du peuple a Ja souverainete du genre humain. « 

io Alexis de Tocqueville (1835), rh.121 (siehe Anm. 19): »Le temps fait 
toujours naitre a la longue, chez le meme peuple, des interets differents, 
[ .. .]. C'est clone seulement a Ja naissance des societes qu'on peut etre 
completement logique dans les lois. Lorsque vous voyez un peuple 
jouir cet avantage, ne vous hatez pas de conclure qu'il est sage; pensez 
plut6t qu'il est jeune.« 

21 Encyclopaedia Britannica, r974ff., Micropaedia, Artikel »ethnic 
group«. 

22 Vgl. zu diesen drei Leitsätzen den Aufsatz »Intra- und interkulturelle 
Hermeneutik« in diesem Band. 

2 3 Elmar Holenstein, Sprachliche Universalien, Bochum: Brockmeyer, 
198 5, 6. Kapitel: » Wittgensteins Familienähnlichkeiten-Konzept: Vor
läufer und Nachfahren, Präzisierungen und Alternativen«. 

24 Vgl. die zitierte Definition von »Nation im deutschen Sinne des Wor
tes« von »Naturvolk (natürliche Nationalität)« in Meyers Konversa
tionslexikon, 1909: »ein nach Abstammung, Sitte und Sprache zusam
mengehöriger Teil der Menschheit«, mit der Definition einer ethni
schen Gruppe in der Encyclopaedia Britannica, 197 4 ff.: »ethnic group, 
a social group [ . . . ] set apart or bound together by common ties of race, 
language, nationality, or culture«. 

2 5 Der idealtypische Idealtyp deckt sich der Struktur nach mit dem 
Goetheschen Begriff des Urtyps. 

26 Vgl. Elmar Holenstein, »Europa und die Menschheit« (1989), wieder
abgedruckt in diesem Band, S. 236ff. 

27 Zum sprachtheorie- und kulturgeschichtlichen Hintergrund dieser 
soziolinguistischen Studien vgl. Elmar Holenstein, » ,Die russische 
ideologische Tradition< und die deutsche Romantik«, in: R. Jakobson, 
H.-G. Gadamer und E. Holenstein, Das Erbe Hegels II, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1984, 44 ff., 58 f., 129. Eine Inspirationsquellewar die 
Darlegung der zwei Kräfte in jeder Sprache, »la force d'intercourse et 
l'esprit de clocher«, in Saussures Cours de linguistique generale (1916, 
4. Teil, Kapitel rv, §§ r-2); eine andere Quelle der Anregung für ost
europäische Sprachforscher waren kulturphilosophische Erfahrungen 
und Theorieentwicklungen in Russland. Vgl. dazu den Aufsatz »Ros
sija - ein Europa-transzendierendes Land« in diesem Band, S. 21 r ff. 
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28 Literatur: Franz Boas, Kultur und Rasse, Leipzig: Veit, 1914 (engl.: The 

Mind of Primitive Man, 1911); Ernst Mayr, »Typologisches Denken 

kontra Populationsdenken«, in: Evolution und die Vielfalt des Lebens, 

Heidelberg: Springer, 1979, 34-39 (engl.: Evolution and the Diversity of 

Life, 1976); Alice Littlefield et al., »Redefining Race: The Potential 

Demise of a Concept in Physical Anthropology«, in: Current Anthro

pology 2 3, 1982, 641-65 5; Stephen Jay Gould, »Human Equality ls a 

Comingent Fact of History«, in: The Flamingo's Smile, New York: 

Norton, 1985, 185-198. 
29 Vgl. Der Grosse Brockhaus, 1933, Artikel »Rasse«: »In der Anthropo

logie versteht man unter Rasse in der Regel eine Gruppe von Men

schen, die durch den erblichen Besitz einer angeborenen körperlichen 

und geistigen Verfassung gekennzeichnet sind. [ ... ] Eine Rasse stellt 

sich dar in einer Menschengruppe, die sich durch die ihr eigene Ver

einigung körperlicher Merkmale und seelischer Eigenschaften von 

jeder anderen Menschengruppe unterscheidet und immer wieder nur 

ihresgleichen zeugt.« 
3° 1914, 82 (siehe Anm. 28). 
31 Vgl. Luigi Luca Cavalli-Sforza, »Stammbäume von Völkern und Spra

chen«, in: Spektrum der Wissenschaft, Heft 1, 1992, 90-98 . 
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12. Vergleichende Kulturphilosophie 

Chinesische Bilder, japanische Beispiele, 
schweizerische Verhältnisse 

FürKI 

Wer sich beim gegenwärtigen Forschungsstand in den Kulturwis
senschaften an die überlieferte Gegenüberstellung »Europa und 
Asien« hält, dem fällt zweierlei auf- ( 1) dass es - mit Max Webers 
Worten - in Asien nichts gibt, das dort über den Sinn der Welt nicht 
schon gedacht worden ist, und zwar meistens »rücksichtsloser«, als 
dies im Westen geschehen ist; (2) dass unterschiedliche Einstellun
gen zur Welt in Ostasien der Tendenz nach nicht auf mehrere 
Kulturen oder Personen verteilt werden, sondern mit dem Verweis 
auf ihre Komplementarität von ein und derselben Kultur und 

ebenso von ein und derselben Person gepflegt werden. 
Ein Vergleich Japan - Schweiz macht deutlich, dass es in Abhän
gigkeit von äusseren Bedingungen über sehr verschiedene kultu
relle Umfelder hinweg zu kulturtypologischen Gemeinsamkeiten 
kommen kann. 
Der Status der Frauen in der japanischen Geschichte ist schliesslich 
ein schlagendes Beispiel dafür, wie überholungsbedürftig das Den
ken in einer linearen Entwicklung von »prämodern« zu »modern« 
und in koextensiven und kovariierenden Gegensatzpaaren wie 

»prämodern vs. modern« und »östlich vs. westlich« ist. 

Vergleichende Kulturphilosophie ist ein junges Forschungsfeld, 
wissenschaftlich noch unzulänglich erschlossen. Gedanken über 
das Verhältnis verschiedener Weltanschauungen zueinander hat 
man sich jedoch seit Jahrhunderten gemacht. Es ist aufschluss
reich, den Bildern und Gleichnissen nachzugehen, die man dazu in 
verschiedenen Kulturen findet. 



Chinesische Bilder 
Zwei Merkmale der Philosophie in Asien: 

Radikalität und Komplementarität 

~n einer Zen-Ausstellung im Zürcher Rietberg-Museum im Früh
Jahr r993 wurde die Hängerolle eines chinesischen Malers aus dem 
r 3 ·Jahrhundert gezeigt, die einen hohen chinesischen Beamten 
darstellt, der sich zu einem Chan-Meister in die Berge begeben 
hat, um diesen nach dem rechten Weg zu fragen_! Der Meister zeigt 
nur zwei Fingern seiner ausgestreckten rechten Hand in die Höhe 
und gleichzeitig mit der über die Stuhllehne gebeugten linken 
Band nach unten. Das Bild erinnert, wenigstens den westlichen 
Fachphilosophen, an das berühmteste Gemälde der abendländi
schen Philosophiegeschichte, an Raffaels »Schule von Athen«, zu 
sehen in einem Saal der Vatikanischen Museen. In der Mitte des 
Bildes schreiten Platon und Aristoteles wie zwei »Geistesfürsten« 
au_s einem Torbogen in die grosse Halle eines klassischen Palastes. 
Die zwei Richtungen, die der Chan-Meister in Personalunion zu 
Verbinden weiss, sind hier auf zwei Personen aufgeteilt. Platon 
deutet mit dem erhobenen Zeigefinger der rechten Hand hinauf in 
~as Bimmelreich der Ideen, Aristoteles neben ihm mit beschwich
tigender flacher Hand auf den irdischen Boden der Tatsachen. 
~eierlich, ernst und erhebend, wie Raffaels Bild sich gibt, lesen 
s1ch die europäischen Kommentare dazu. Der Kommentar zur 
Gestik, den der östliche Weise selber gibt, nimmt sich dagegen 
ikonisch-ironisch aus: »Die Wolken sind am Himmel, das Wasser 
in der Vase. « Er ist bildhaft. Es werden keine begrifflich fassbaren 
Gewissheiten vorgetäuscht: Am Himmel über uns sind Wolken, 
lllcht Fixsterne. Es wird auch nicht tiefsinnig auf einen Abgrund 
Verwiesen, in den man sich glaubt versenken zu können: keine 
o_zeanischen Gefühle. Was den Menschen zugänglich ist und was 
sie zu erkennen vermögen, ist vorüberziehend und eng begrenzt. 
Die beiden Bilder, das asiatische aus dem r3 . und das europäische 
aus dem r6.Jahrhundert sind für mich die Illustration zu einem 
Unvergesslichen Urteil von Max Weber über die asiatischen Welt
anschauungslehren2: »Es kann hier versichert werden[ .. .J: dass es 
auf dem Gebiet des Denkens über den ,Sinn< der Welt und des 
Lebens durchaus nichts gibt was nicht in irgendeiner Form, in 
/\ . ' ' 
t.en schon ged~cht w~rden wäre._ - [ .. . ]_ so g_ewiss es ~ahr ist 

[ eisst es zehn Seiten spater], dass die sotenologischen [heilstheo-
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retischen] Produkte der asiatischen Literatur die meisten auf die
sem eigenartigen Gebiet auftauchenden Probleme weit rücksichts
loser durchgearbeitet haben, als dies der Occident getan hat.« 
Im Westen sind wir geneigt, auseinanderstrebende Denkinhalte, 
-stile und -richtungen verschiedenen Personen oder Schulen oder 
Konfessionen oder Zeiten oder Kulturen zuzuordnen. Mit dem 
aktuellen Beispiel: Die Kroaten wollen ihr katholisches, die Serben 
ihr orthodoxes Staatsgebiet, die bosnischen Muslime sollen sich 
notfalls in einen fundamentalistischen islamischen Rumpfstaat zu
rückziehen. In Japan, das ist allbekannt, haben viele Menschen 
keine Schwierigkeiten, sich zugleich als Shintoisten und als Bud
dhisten zu bekennen. Zur» Taufe« geht man in den Shinto-Schrein, 
zur Bestattung in den buddhistischen Tempel und zwischendurch 
zusätzlich zur Hochzeitsfeier (im weissen Schleier) in eine christ
liche Kirche. Der Mensch ist nicht simple minded. Er durchläuft 
nicht nur verschiedene Lebensalter. Er hat auch mehr als nur eine 
Fähigkeit, ein Talent, ein Bedürfnis, ein Interesse, eine Seite. Der 
Shinto, eine anirnistische Naturreligion, und der Buddhismus, eine 
intellektuelle Aufklärungsphilosophie, geben zusammen Antwor
ten auf die wichtigsten Fragen, die sich dem Menschen von seiner 
Natur her stellen. Die Religionen haben einander ergänzende 
Funktionen. Sie ergänzen einander, wobei sie, je nach Situation, 
miteinander rivalisieren und einander in ihre Grenzen weisen oder 
einfach nur, unter demselben Dach wohnend, einander tolerieren. 
Es ist nicht so, dass wir - in unserem Westen - dies nicht wüssten. 
Auch wir haben unsere Dichter, die von zwei Seelen schreiben, die, 
ach, in unserer Brust wohnen, und davon, dass wir Bürger zweier 
Welten sind. Das komplementaristische Denken führt bei uns 
jedoch mehr ein gelehrtes und elitäres Randdasein, modisch immer 
wiederkehrend. Es dominiert unser Alltagsdenken und Alltags
leben nicht. Wir übersehen auch leicht Folgendes: Was wir als 
Gegensätze in uns selbst, intrasubjektiv und intrakulturell, in 
ein und derselben Person und ein und derselben Kultur finden 
können, unterscheidet sich weder der Art noch dem Ausmass nach 
von den Gegensätzen, die wir überdeutlich intersubjektiv und 
interkulturell, zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen uns 
und den Anderen, Fremden, wahrnehmen. Uns, unserem Be
wusstsein Fremdes, ihm Widerstrebendes, finden wir auch in 
uns selbst. Es kann sich bei etwas Umsicht als etwas erweisen, 
das für uns konstitutiv ist und sich komplementär, ergänzend zu 



dem verhält, mit dem wir uns gewohnheitsmässig und bevorzugt 
gleichsetzen. 
Das sind keine neuen Weisheiten. Am 2 5. Dezember 192 I, vor über 
70 Jahren, schrieb Hermann Hesse in der Neuen Zürcher Zeitung: 
» Es zeigt sich, dass das Denken des alten China, zumal das des 
frühen Taoismus, für uns keineswegs eine entlegene Kuriosität ist, 
sondern uns in Wesentlichem bestätigt, in Wesentlichem berät und 
hilft. Nicht als ob wir aus diesen alten Weisheitsbüchern plötzlich 
eine neue, erlösende Lebensauffassung gewinnen könnten, nicht 
als ob wir unsere westliche Kultur wegwerfen und Chinesen 
Werden sollten! Aber wir sehen im alten China, zumal bei Lao 
Tse [ ... ], Hinweisungen auf eine Denkart, welche wir allzu sehr 
Vernachlässigt haben; wir sehen dort Kräfte gepflegt und erkannt, 
um welche wir uns, mit anderem beschäftigt, allzu lange nicht 
mehr gekümmert hatten.« 
An der Zen-Ausstellung im Zürcher Rietberg-Museum gab es 
noch eine andere Hängerolle, die das Verhältnis verschiedener 
Philosophischer Kulturen zueinander illustriert.3 Das Bild zeigt 
drei alte Mönche, die ihre Köpfe zusammenstecken: Konfuzius 
kahlköpfig, Lao Zi mit schütterem Haar, Buddha mit dem schwar
zen, krausigen Haar und Bart eines Inders. Es ist ein Bild zu einem 
0 ft zitierten Sprichwort der chinesischen Philosophiegeschichte: 
san jiao - yi jia; japanisch: sankyö - ikka. 
~u diesem Satz gibt es zwei oberflächlich gesehen nur leicht von
e_inander abweichende Übersetzungen: »Drei Lehren - eine Fami
lie« und »Drei Lehren - ein Haus«. Das Schriftzeichen für jialka 
bedeutet sowohl ,Familie, als auch ,Haus< oder ,Haushalt,. Die 
beiden Übersetzungen, so austauschbar sie zunächst erscheinen, 
bringen zwei sehr verschiedene Ansichten zum Ausdruck, eine 
monistische, die Übersetzung mit ,Familie< (in dem im Westen 
vorherrschenden Sinn dieses Wortes), und eine komplementaristi
sche, die Übersetzung mit ,Haus<. 
Nach der monistischen Lesart erweisen sich die drei Lehren letzt
lich als ein und diesselbe. Nach der zweiten Lesart sind die drei 
L<:hren voneinander verschieden, aber sie ergänzen sich wechsel
senig. Nur zusammen bilden sie ein ganzes Haus. Mit einem 
Vergleich, den man in der Literatur zum Bild auch finden kann: 
~in dreibeiniger Tisch steht nur, wenn alle drei Beine vorhanden 
sind. In einem Haushalt sind die einzelnen Mitglieder mit ihrer je 
besonderen Funktion und Stärke aufeinander angewiesen. Das 
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entsprechende chinesische Schriftzeichen passt von seiner Zusam
mensetzung her besonders gut zur zweiten Lesart. Es stellt stili
siert ein Schwein unter einem Dach dar. Es entstammt offensicht
lich einer agrarischen Welt, in der mit der Grossfamilie nicht nur 
die Angestellten, »das Gesinde«, sondern auch die Haustiere unter 
einem Dach zusammenleben. In Japan wird dieses Schriftzeichen 
zusammen mit dem einheimischen Wort ie auch für eine Firma 
gebraucht, insbesondere für Klein- oder Familienbetriebe, gele
gentlich auch für grosse Firmen oder aber innerhalb dieser Gross
firmen für einzelne Abteilungen, die wie eine Familie strukturiert 
sind.4 Eine etwas freie und saloppe »modernisierte« Lesart würde 
entsprechend »Drei Lehren- eine Firma (ein Konzern/eine Com
pagnie)« lauten oder »Drei Lehren - ein Familienbetrieb« oder am 
frechsten einfach »Drei Lehren - ein Betrieb«. 
Chinesen und Japaner, Sinologen und Japanologen, Fachleute und 
Laien, die man befragt, vertreten teils die eine, teils die andere 
Lesart oder eine Variante davon.5 Schopenhauer6 und der Riet
berg-Katalog folgen der ersten Lesart: »Die drei Lehren sind nur 
eine.« Die zweite Lesart konvergiert mit überaus zahlreichen 
Zeugnissen von einem tief verwurzelten komplementaristischen 
Denken in China. Sie konvergiert auch mit der Auffassung vom 
Verhältnis der verschiedenen Kulturen zueinander, die beim ge
genwärtigen Stand und Trend der Forschung die überzeugendste 
ist. Mit einem komplementären Verständnis ist beides vereinbar, 
dass die verschiedenen Teile sich kreuzen, sich verschränken und 
dabei auch zusammenwachsen und sich vermischen (Synkretis
mus), oder aber, dass sie sich wechselseitig gerade in ihre Schran
ken weisen und in Schach halten. 
Die geschichtliche Heterogenität der drei Hauptströmungen der 
chinesischen Philosophie, ihre unterscheidbaren Wurzeln in 
Nordchina (Konfuzianismus), Südchina (Daoismus) und jenseits 
des Himalaya in Indien (Buddhismus) mögen eine komplementa
ristische Sicht begünstigt haben. Die geschichtliche Affinität der 
drei monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und 
Islam, mit denen wir uns im westlichen Teil der Alten Welt kon
frontiert sehen, förderte dagegen bei uns, bei unseren radikalsten 
Philosophen, ein monistisches Denken, vom hohen Mittelalter 
über die Aufklärung bis auf den heutigen Tag. Seinen symboli
schen Ausdruck hat es in der Ringparabel gefunden. Deren ältestes 
Zeugnis stammt aus Spanien, wo in der Blütezeit der maurischen 
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Kultur Angehörige der drei Religionen einvernehmlich zusam
menlebten, alle drei arabisch schreibend. Dieser Zeit und diesem 
Kulturschauplatz verdanken wir im Kleinen eine inzwischen uni
versal annähernd einheitliche Schreibweise unserer Zahlen, im 
Grossen die Überzeugung von der gleichen Würde aller Menschen 
- unabhängig vom Glauben an die Auserwähltheit der Religions
gemeinschaft, der man angehört. Am vertrautesten ist uns die 
Parabel von den drei ununterscheidbaren Ringen, das Gegenstück 
Zum chinesisch-japanischen Sprichwort von den drei Lehren, aus 
Lessings Nathan der Weise. 
Zum Umfeld des Spruches von den drei Lehren gehört eine Reihe 
von anderen beliebten Dreierszenen. Für die vergleichende Kul
turwissenschaft ist die anregendste das Bild von den drei Essigko
stern.7 Gezeigt werden wiederum drei Mönche, abermals ein 
Konfuzianer, ein Daoist und ein Buddhist. Die drei stehen mit 
geschlossenen Augen um ein Fass Pflaumenessig. Dem Konfuzia
ner schmeckt die Flüssigkeit sauer, dem Buddhisten bitter, dem 
Daoisten - mit seinem kultivierten Sinn für das Gegenteil der 
landläufigen Standardauffassung - süss.8 Eine klassische Deutung 
dieses Bildes lautet: Was objektiv ein und dieselbe Flüssigkeit ist, 
schmeckt einem jeden subjektiv anders. 
Diese Deutung folgt einer uralten Spruchweisheit, zu finden in 
vielen Epochen und Kulturen, im Osten wie im Westen.9 Trans
epochale und transkulturelle Spruchweisheit ist beachtenswert. 
Eme Wahrheitsgarantie ist sie jedoch nicht. »Objektiv universal 
da~selbe, subjektiv je verschieden«, das ist mittlerweile dürftige 
Philosophie. Zur Einführung einer der Sache und der Gegenwart 
eher entsprechenden Alternative kann man sich an dem orientie
ren, Was Naturwissenschaftler von ihrem Standpunkt aus zu einer 
Parabel wie der von den drei Essigkostern sagen würden. Natür
h_ch ist auch das kein Wahrheitsausweis für irgendeine Deutung 
ei~er philosophischen Parabel. Es verdient jedoch Aufmerksam
keit, weil es mit einer Grundüberzeugung von der Diversität und 
Komplexität von der Natur der Dinge und des Menschen, seiner 
S_eele wie seines Leibes, konvergiert, wie man sie vor allem in der 
Arztetradition, im Westen wie im Osten, in Griechenland wie in 
China, in der Antike wie in der Neuzeit, unter Realisten wie unter 
Romantikern finden kann.10 
Essig ist keine einfache, keine elementare Substanz. Was wir ko
sten, hat eine komplexe chemische Struktur. Es dürfte für Fach-
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leute ein leichtes sein, die Ingredienzen zu identifizieren, die dazu 
führen, dass ein und dasselbe Getränk sauer, bitter und süss 
schmecken kann. Ebensowenig homogener Natur ist das einzelne 
menschliche Subjekt. Schon gar nicht ist es das Organ, mit dem wir 
uns Kostbarkeiten an erster Stelle zu Gemüte führen, die Zunge. 
Die Zungenspitze ist speziell süss-, der Zungengrund bitteremp
findlich. Die Seiten sind sauerempfindlich. Hinzu kommen zwei 
ebenfalls seitliche salzempfindliche Zonen, die mit den süss- und 
sauerempfindlichen Abschnitten überlappen. 
Jeder gesunde Mensch ist von Natur aus befähigt, Komplexes auf 
komplexe Weise zu erleben, zu erfahren und zu verstehen. Wie er 
es faktisch erfährt, ist nur teilweise seinem Belieben, seiner sub
jektiven Willkür anheimgestellt. Es ist nur beschränkt kulturell 
bedingt. Die »subjektiven« Bedingungen, unter denen es zu einem 
Geschmackswandel kommt, sind zu einem grossen Teil objekti
vierbar. Subjektive Unterschiede hängen speziell mit der Diät der 
Feinschmecker zusammen. Ein bekanntes Beispiel eines taste 
modifier ist Miraculin, selber ein geschmackloses Protein. Es ver
leiht sauren Nahrungsmitteln einen süssen Beigeschmack. Eine 
Diversität der Lebenserfahrung, der Lebensform und der Lebens
möglichkeit ist dem Menschen, allen Menschen von ihrer Natur 
her gegeben. Mit einer gezielt abgewandelten Umwelt lässt sie 
sich auch gezielt in die Wege leiten. 

Japanische Beispiele 
und schweizerische Verhältnisse 

Harmonie und Konkordanz, 
Non-Verbalität und Informalität 

Die Unterschiede, die uns bei Angehörigen verschiedener Kultu
ren augenfällig sind, finden wir bei unvoreingenommenem Hin
sehen immer wieder auch bei Angehörigen ein und derselben 
Kultur. Kulturen sind in sich überaus heterogene Gebilde. Ihre 
Angehörigen diversifizieren sich je nach Lebensalter, Geschlecht, 
Beruf, Schicht, Region, Epoche. 
Als ich in Japan das erste Mal über Land fuhr, die kurze Strecke von 
Kioto nach Nara, von der zweiten zurück zur ersten Hauptstadt 
des Landes, war ich verblüfft, wie einfach und sicher Japaner, die in 
einem städtischen Milieu aufgewachsen waren, sich von solchen 
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Unterscheiden liessen, die vom Land kamen, nicht nur der Klei
dung, auch dem Verhalten, Benehmen, Auftreten nach - nicht 
anders als in Europa. Max Weber-Lektüre hätte mir die naive 
Verblüffung und die eigenständige Erfahrung erspart. Weber fragte 
schon 1912 11 : »In welchem Sinne -wenn überhaupt- besteht eine 
>Kulturgemeinschaft< zwischen der Aristokratie und dem Proleta
nat eines Landes?« 
Manche Japan-Begeisterte glauben, im Zen einen Passepartout zur 
Psychologie, Soziologie und selbst zum Wirtschaftswunder in 
Japan zu haben (und darüber hinaus den Schlüssel zum Universum 
und zum letzten Geheimnis des menschlichen Daseins überhaupt). 
D~r Zen war jahrhundertelang vornehmlich die Philosophie der 
anstokratischen Schicht der Samurai. Er ist eine buddhistische 
Sek_te neben anderen, auch älteren, populäreren und weiter ver
breiteten. Aufmerksame Besucherinnen vermissten in der Rietber
fer ~en-Ausstellung Frauenbilder. Die Frauen spielen in der Ma
erei und in der Philosophie des Zen keine Rolle, im japanischen 

Leben und in der japanischen Kultur insgesamt dagegen eine sehr 
grosse. 

In Europa sind die Verhältnisse nicht anders. Der Humanismus 
rar eine mächtige geistige Strömung in der frühen Neuzeit. Aus
aufer und Nachfahren hat er bis heute. Ein Universalschlüssel 

zurn Verständnis der europäischen Moderne, ihres Glanzes und 
:hres Elends, ist er mitnichten. Es ist längst eine Mode geworden, 
~n den .W:issenschaften zwei Kulturen auseinanderzuha!ten, eine 

urnarustisch geprägt gebliebene in den Geisteswissenschaften, 
eine mathematisch-physikalistische in den Naturwissenschaften. 
Auch diese Zweiteilung ist noch eine arge Vereinfachung. Biologie 
~~d Linguistik lassen sich "".eder einfach der eine~ _noch der ~n-

. n, noch den zu emer »dntten Kultur« hochst1hs1erten Sozial
Wi_ssenschaften zuordnen. Die Grenzen zwischen den einzelnen f issenschaftsdisziplinen und Wissenschaftskulturen verlaufen 

reuz und quer zueinander. 
{ede Kultur spaltet sich in eine Reihe von Teilkulturen (»Sub
. ulturen«) entlang von Linien die unmittelbar nichts mit der 
Jeweiligen Kultur als solcher z~ tun haben, sondern mit so all
~;;em me?schlichen Faktoren, w_ie es Alter, Geschlecht, ~eruf, 

t~s, Schicht, Regwn und Entwicklungsgesetze (Verschle1sser
~cheinungen, Verjüngungsbedarf) sind. So wird man erwarten, 

ass Angehörige derselben Gesellschaftsschicht unter vergleich-
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baren natürlichen Lebensbedingungen über die Grenzen ihrer 
jeweiligen Kultur hinweg sektoriell Gemeinsamkeiten aufweisen, 
die sie mit Angehörigen anderer Schichten innerhalb ihrer eigenen 
Sprache und Kultur nicht teilen. Eine Bauersfrau in den japani
schen Alpen mag Welt- und Wertvorstellungen hegen, die eine 
Bergbäuerin aus der Schweiz mit ihr zu teilen geneigt ist, nicht 
jedoch eine städtische Angestellte in Tokio. Ein Merksatz für die 
Möglichkeit solcher sektorieller Gemeinsamkeiten über unter
schiedliche kulturelle Kontexte hinweg aus Max Webers kultur
wissenschaftlichen Texten, wiederum aus dem Jahre 191212, lautet: 
»In ihren Prinzipien steht die chinesische Musik der hellenischen 
näher als die deutsche.« 
Eine eigene Liste von konkreten Konvergenzen und Divergenzen 
zwischen Japan und der Schweiz, die von ihrer unterschiedlichen 
Grössenordnung und globalen Präsenz und Bedeutung her eher 
von einem Vergleich abhalten als dazu einladen, begann ich, als mir 
vor fünfzehn Jahren ein japanischer Kollege einen Aufsatz über 
»Die japanische Kultur und ihr Nationalcharakter« in die Hand 
gab.13 Er war überzeugt von der Einzigartigkeit und »Inkommen
surabilität« der japanischen Kultur. Dem stolz zur Schau getrage
nen Überlegenheitsgefühl und Dominanzgebahren einzelner In
dividuen, das er für »typisch westlich« hielt, stellte er ein inneres 
Bedürfnis nach Gruppenharmonie gegenüber, das er für »typisch 
japanisch« ansah. Er zitierte ein japanisches Sprichwort: Deru kui 
wa utareru - »Ein herausragender Pfahl (oder Pfosten oder auch 
ein aus einem Brett herausragender Bolzen) erhält Schläge« (bis er 
die anderen nicht mehr überragt bzw. sich vom Brett nicht mehr 
abhebt). Dasselbe Gleichnis, mit der Behauptung, was es aus
drücke, sei typisch für die schweizerische Eigenart, hatte ich in 
meiner Schulzeit mehr als einmal gehört. So jedenfalls blieb es mir 
im Gedächtnis haften. 
Vergleichbare Lebensweisheiten, die ihren Sitz in der Alltagspraxis 
von Menschen haben, finden sich immer wieder über kontextuelle 
Unterschiede hinweg in Kulturen, die geschichtlich und geogra
phisch weit auseinander liegen. Ein zusätzliches Beispiel muss hier 
genügen: Aus China wird der Satz »Ein Hungriger ist kein guter 
Beamter« als Kalenderspruch zitiert. Dieselbe Erfahrung findet 
man in der ägyptischen Weisheitsliteratur, in der Lehre für König 
Merikare (um -2000): Ein Beamter, der nicht im Wohlstand lebe 
und ,Hätte ich doch ... , sage, sei parteiisch. Er entscheide nicht 
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nach Recht und Gerechtigkeit, sondern neige sich demjenigen zu, 
der über Bestechungsmittel verfüge.1 4 

~m Deutschen Kongress für Philosophie von 1987 lautete der 
. Titel eines Vortrags von Rüdiger BubnerlS: »Die Einheit der Nor

men und die Vielfalt historischer Maximen«. Nun hat die Univer
salienforschung in der Sprachwissenschaft der vergangenen Jahr
zeh.nte in der Sprachwissenschaft den Sinn dafür geschärft, dass 
das;enige, was allen Kulturen gemeinsam ist, sich nicht an die 
ve:trauten philosophischen Grenzziehungen hält, von denen die 
Wirklichkeit in »zwei Reiche« aufgeteilt wird, in eine natürliche 
Lebenswelt und eine zivilisierte und verwissenschaftlichte Welt, 
~t lebenspraktischen Maximen in der einen und institutionali
sierten Normen in der anderen. Das Verhältnis zwischen Einheit 
und Vielheit ist, auf den ersten Blick wenigstens, ein vertracktes. 
Invarianz und Variation sind auf allen Ebenen der Wirklichkeit 
~Uszumachen.Variation ist nicht ausschliesslich auf der Seite le-

ensweltlicher Maximen ( abgefasst in Sprichwörtern) zu erwarten, 
Invarianz nicht exklusiv auf der Seite von institutionalisierten 
Normen. 

◊n de~ Bündnissen der Alten Eidgenossenschaft fällt auf, dass die 
ersch1edenheit der Rechtsordnungen, die an den einzelnen Orten 

gelten, ausdrücklich anerkannt und von den neuen Vereinbarunf ~n ~cht angetastet wird.16 Man kann dies nicht einfach nur 
d~st0nsch erklären, etwa damit, dass im 14.Jahrhundert noch nicht 
h:: Vorstell~nge~ von Gleichheit und sozialer Gerech~ig~eit 
d rschten, die wir heute für verbindlich ansehen. I 8 5 6, anlasshch 
.er endgültigen Trennung des Kantons Neuenburg von der preus

s~schen Krone, schrieb die Luzerner Zeitung: »Den Schweizersinn ~::t nichts bess.er als die Achtung vor seinen und a~ch A ~der.er 
. hte.« Gememt sind je partikulare Rechte. Das 1st altetdgenos

sische. folk philosophy, siebenhundertjährige - vielleicht archai
sche, Jedenfalls sehr konservative. Auch sie hat sich als ergän
~ungsbedürftig erwiesen. Die partikularen Rechte müssen mit 
A.~/nive:salen Menschenrechten verträglich s.ein, __ die von der 

nkamschen und der Französischen Revolution ubernommen 
~ 0rden sind und deren Garant die gemeinsame Bundesverfassung 
ISt. 

fine ~iste von Verbindendem zwischen Japan und der Schweiz 
kand sich Anfang der achtziger Jahre auf der Rückseite der Speise-
arten m den Tokioter Mövenpick-Restaurants.18 Einern universal 
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verbreiteten Muster des Kulturvergleichs folgend (schon Herodot 
begann im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung seinen Ver
gleich von Ägypten und Griechenland mit einer Beschreibung der 
geographischen Verhältnisse), fing die Liste mit einem Verweis auf 
die Schönheit der Landschaft der beiden Länder an: Fujisan in 
Japan, Matterhorn in der Schweiz. Die für die Japaner überra
schendsten und für die Schweizer herausforderndsten Sätze lau
teten: »In keinem anderen Land auf der ganzen Welt arbeiten die 
Leute so viel und so lange wie in Japan und in der Schweiz. Wie 
eine grosse Zahl von Japanern, so sind auch viele Schweizer mit 
ihrer Firma >verheiratet<: sie widmen sich ihr mit grosser Hingabe 
und all ihrer Energie.« 
Der Mövenpick-Werbetext beschränkte sich auf das Verbindende 
zwischen Japan und der Schweiz. In der Tat verdienen Konver
genzen angesichts des kulturellen Relativismus und des Separatis
mus, die gegenwärtig das Fühlen, Denken und Handeln so vieler 
beherrschen, mehr Beachtung. Die Divergenzen, die es immer 
auch gibt, unterschlägt man jedoch besser nicht, besonders dann 
nicht, wenn ·sie sich vom Gemeinsamen in so krasser Weise ab
heben bei einem Vergleich Japans mit der Schweiz. 
Japan und die Schweiz sind beides gebirgige Länder. Sie sind es in 
einem Ausmass, das zur Folge hat, dass nur ein kleiner Teil des 
Gebietes überhaupt bewohnbar ist. Den Umständen entsprechend 
ist es hier wie dort zu einer Gewohnheit geworden, ja zu einem 
Lebensstil, den man pflegt und kultiviert, verinnerlicht und gele
gentlich ideologisiert, sich in engen Verhältnissen einzurichten und 
zurechtzufinden. Man misst und denkt in kleinen Massstäben. 
Fertigkeiten, Qualität und Zuverlässigkeit im Kleinsten sind hoch
geschätzt. Monumentalisches, Grossräumiges und Grossspuriges 
ist die Ausnahme, nicht ein Grundzug, am sichtbarsten in der 
Architektur und im Städtebau. 
Aber in Japan gibt es im eklatanten Unterschied zur Schweiz nicht 
nur Berge, sondern auch das Meer, den Pazifischen Ozean. Das 
japanische Naturverständnis ist ebenso stark durch das weite und 
offene Meer geprägt wie durch die einengenden Berge. Seit Men
schengedenken erschien das Meer als eine unerschöpfliche Lebens
quelle, als Ressource an lebenswichtigen Nahrungsstoffen. Gleich
zeitig wurde es als etwas erfahren, das grenzenlos regenerations
fähig ist. Es war immer in der Lage gewesen, Abfall und Schmutz 
aufzunehmen, zu verschlucken, zum Verschwinden zu bringen, 



buchstäblich zu »liquidieren«. Mit der Bevölkerungsexplosion 

und den qualitativ neuen, früher unbekannt gewesenen Formen 

der Umweltverschmutzung durch die neuen Technologien sind die 

Grenzen des traditionellen Verständnisses der Natur und des Um
gangs mit ihr spürbar geworden. Sie werden erst in jüngster Zeit als 

etwas zur Kenntnis genommen, auf das man sich, wie zuvor schon 

a~f die beschränkten Möglichkeiten des vulkanischen Landes, 
emzustellen hat. 
Der Schweiz fehlt das Meer, manchmal auch das Bewusstsein, dass 

es ihr fehlt, und das Bewusstsein der Folgen, die eine fehlende 
Erfahrung ozeanischer Art zeitigen kann.19 An einem Meer ver

schieben sich die Massstäbe. Sie diversifizieren sich. Man weiss 

nicht nur, was klein (Miniatur und Detail) ist, man weiss auch, was 
(unfassbar) gross ist. 20 

Dem krassen Unterschied in der Grösse und in der Weltbedeu

tung, die nicht zu übersehen und schon gar nicht herunterzuspie
len sind, zum Trotz, gibt es zwei überaus bemerkenswerte sozio

kulturelle Phänomene, die zu einem Kulturvergleich Japan -

Schweiz einladen. Es sind dies (1) Konkordanz-Mentalität und 

( 2 ) _Non-Verbalität. Beide spielen in Japan und in der Schweiz eine 

e~mente Rolle. Sie prägen ihre Kultur. In Anbetracht der Aktua
hta_t beider Phänomene, unter den heutigen Lebensbedingungen 

Wett über die Grenzen der zwei Länder hinaus, ist ein solcher 

Kulturvergleich geradezu eine dringliche Herausforderung. Die 
Konvergenz in zwei wichtigen Wertvorstellungen in geschichtlich 

und geographisch weit auseinander liegenden Kulturen ist an sich 
schon bemerkenswert. Ebenso aber sind es die »feinen Unter

schiede«, auf die man bei einer eingehenden soziologischen Unter

suchung wohl bald stossen würde. Besonders gilt das für die 

~nterschiedlichen Verfahrens- und Vorgehensweisen, mit denen 

in den beiden Ländern ein Konsens angestrebt wird.21 

Japan und die Schweiz sind keine Konflikt-, sondern Konsens

gesellschaften. Gesucht wird, wenn es in der Gesellschaft Pro

bl_eme gibt, nicht die Konfrontation, sondern die Konkordanz. 
Ei_nvernehmlichkeit wird nicht nur geschätzt und gepflegt. Sie 

Wtrd eigentlich kultiviert. Sie gehört zur Ideologie des Landes. t de~ Schweiz wird sie nicht nur auf Bundesebene, auf _der sie 
st0nsch vor allem verankert ist, beschworen, sondern gleichfalls 

auf kantonaler Ebene und innerhalb von nicht-staatlichen Verbän

den und Institutionen. Sie macht sich heute in allen Lebensberei-
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chen geltend, bewusst oder nicht, gerufen oder nicht, auch im 
Denken vieler Einzelner. Nicht Opposition ist gefragt, sondern 
ein Kompromiss, dessen Kosten für alle Beteiligten tragbar sind. 
»Niemand soll verlangen, was der andere in guten Treuen nicht 
geben kann; niemand soll verweigern, was er in guten Treuen 
entbehren kann.«22 
Die für ein auf Konsens abzielendes Beschlussfassungsverfahren 
erforderlichen Erkundungen sind überaus aufwendig. » Vernehm
lassungen« ist ein schweizerischer Fachausdruck dafür, nemawashi 
ein japanischer. Wörtlich bedeutet dieser »die Wurzeln drehen und 
wenden«, nach der Auskunft eines Wörterbuches23, im Sinn von: 
»Man führt geschickt alle nötigen Vorverhandlungen.« Es gibt 
keinen Mehrheitskult (»Die Mehrheit hat das Sagen«), sondern 
einen Konkordanzkult. Auf die Anliegen und die Gesichtspunkte 
der Minderheiten wird eingegangen, gegebenenfalls mit einer 
Kompensation oder mit einer relativen Überprivilegierung. Sind 
Beschlüsse auf diese Weise einmal zustande gekommen, kann man 
mit einer raschen, verlässlichen, effizienten und dauerhaften Um
setzung rechnen. 
In beiden Ländern, in Japan wie in der Schweiz, hat die Konkor
danz Grenzen, die unter den heutigen Verhältnissen augenfällig 
geworden sind. Sie erstreckt sich traditionell ausschliesslich auf die 
»Dazugehörigen«, nicht auf die Fremden, nur auf die integrierten 
und etablierten Minderheiten, nicht auf geächtete Randgruppen, 
die es in jeder Gesellschaft immer wieder in neuen Gestalten gibt. 
In der gleichen Luzerner Zeitung aus dem Jahre 1856, in der mit 
pathetischen patriotischen Worten auf der »Achtung vor An de -
r er Rechte« bestanden wird, schreibt der gleiche Autor im glei
chen Artikel auf der gleichen Seite, »dass die sogenannten ,Repu
blikaner< bei den jüngsten Munizipalwahlen in Neuenburg sich 
nicht entblödeten, Ausländern das Stimmrecht zu erteilen«, und 
dass an einem Arbeiterfest »Reden gehalten worden sind, die den 
Sozialismus offen bekannten, die nichts weniger als ,schweize
risch< waren«. Es genügt nicht, solche offensichtliche Widersprü
che publizistisch zu entlarven. Aufgabe der politischen Philosophie 
ist die Nachforschung, ob den Widersprüchen nicht Wertvorstel
lungen zugrunde liegen, die nicht gleichzeitig optimal realisierbar 
sind, Vorstellungen von Werten wie Gleichberechtigung und kul
turelle Autonomie, Frieden und ein möglichst hohes Niveau des 
allgemeinen Wohls. Auffallend ist, dass die beiden Konkordanz-



gesellschaften Japan und die Schweiz ein ausgeprägtes Kartellwe

sen entwickelt haben. Konkordanz ist innerhalb relativ geschlos

~enerund überschaubarer Gruppenbildungen, innerhalb deren sich 

Jeder von jedem anderen abhängig weiss, leichter zu realisieren als 

~n emer unübe_rsichtlich komplexen Gesellschaft mit unkalkulier-

aren Mehrheitsverhältnissen. 

In der Schweiz kam es in den vergangenen Jahren vermehrt zu 

~orstössen, das Kollegialitätssystem in der Landesregierung, das 

em direkter, aber auch ein symbolischer Ausdruck des Konkor

danzdenkens ist, nach dem Modell »moderner« Demokratien 

d~rch ein Präsidialsystem zu ersetzen, mit einem Regierungschef 

rnit _klarer Richtlinienkompetenz und Verantwortlichkeit, kon

tr?ll1ert von einer ebenfalls institutionalisierten Oppositionspar

te1. Es ist ratsam, sich bei solchen Reformvorhaben nicht nur an 

den Westlichen Nachbarländern zu orientieren. Auf die Interview

~ag~, welches seine grösste persönliche Leistung sei, gab Akio 
0 nta, der Gründer des japanischen Erfolgskonzerns Sony zur 

A_ntwon: »Wirkliche Leistungen können heute nicht mehr von 

~Inzelnen erreicht werden. Sie sind Errungenschaften eines Teams, 

einer Kooperation, einer Gemeinschaft. - Deswegen bin ich stolz 

a~f die Sony-Familie. - Darum mag ich auch das typische ame

ri~anische Managementsystem nicht. Mr. Iacocca glaubt vielleicht 

trklich, die Erfolge seines Unternehmens seien ihm zuzuschrei-

/n - aber da_s stimmt nicht.« . . 

uf das zweite beachtliche Phänomen, das zu emem Vergleich 

Japan - Schweiz motiviert, wurde ich durch eine Japanerin auf

lll~rksam gemacht. Sie war mehrere Jahre in Deutschland berufs

~tig gewesen und ist es heute in der Schweiz. Schon nach wenigen 

ochen meinte sie sich in der Schweiz wohler zu fühlen, obschon 

es ihr auch in De;tschland gefallen hatte. Der »völkerpsycholo

ts_ch« interessanteste Grund, den sie anführte, war die Möglich-

en und Selbstverständlichkeit von non-verbaler Kommunikation 

und Kooperation in der Schweiz. Schweizer unterscheiden sich 

Von Deutschen nicht nur dadurch dass die einen Dialekt und die 

anderen Hochdeutsch sprechen. Ein wichtigerer Unterschied be

s~eht darin, dass viele Schweizer über vieles überhaupt nicht spre

c_ en und in Situationen wortkarg bleiben in denen Deutsche, was 
sie s· h 1· h b ' · h V, b 1· 
. ic. t 1c ewegt, auch noch aussprechen. Das Nie t- er ~ i-

~eren ist für viele Schweizer nicht nur eine Not, es ist auch eme 

ugend. Nicht allem und allen ist es bekömmlich, wenn alles zur 
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Sprache gebracht wird, ausführlich, explizit und dezidiert, wie 
wenn es für alles einen angemessenen sprachlichen Ausdruck 
und eine bindende Entscheidung gäbe. Für manches ist es besser, 
es nicht ins Bewusstsein zu heben, jedenfalls nicht sprachlich und 
öffentlich. 
Der Schriftsteller Peter Bichsel hat diesen Unterschied zwischen 
Schweizern und Deutschen anlässlich eines Aufenthaltes im Ruhr
Gebiet 1980 mit viel Verständnis für beide Seiten beschrieben.24 

Ausschnitte aus seinem Text sind wie geschaffen, um die kultur
philosophische These zu belegen, dass interkulturelle Variationen 
sich weder der Art noch dem Grad nach von intrakulturellen 
Variationen unterscheiden. Man kann die Probe aufs Exempel 
machen, indem man in Bichsels Text die Schweiz durch Japan 
und Deutschland durch Europa ersetzt. Tests zeigen rasch, aber 
nicht überraschend, dass weder Japaner noch Europäer auf den 
Verdacht kommen, dass der so abgewandelte Text ein fingierter 
Text ist. Zu sehr entspricht er einer verbreiteten Vorstellung von 
einer deutlich verschiedenen europäischen und japanischen Ein
stellung zu verbaler und non-verbaler Kommunikation und 
ebenso der Vorstellung von einer legalistischen Gesellschaftsform 
in Europa und einer kommunitaristischen, d. h. juristischen Pro
blemlösungen gegenüber misstrauischen Gesellschaftsform in Ja
pan. 

I ntrakultureller Vergleich 
Schweiz - Deutschland 

zu wenig beachtet, 
von Peter Bichsel konstatiert: 

» Wir [Schweizer] sprechen die 
Dinge nicht aus. Inhalte werden 
bei uns verinnerlicht und nicht aus
gesprochen. Die Deutschen aber 
sprechen. [ ... ] Eine Rede in der 
Schweiz ist immer eine Ausrede. 
Und die Deutschen, die sprechen 
uns zu viel. Sie sprechen immer, 
und sie sprechen alles aus. 

Interkultureller Vergleich 
Japan - Europa 

einer verbreiteten Vorstellung ent
sprechend im Anschluss an Bich
sels Text fingiert: 

» Wir [Japaner} sprechen die Dinge 
nicht aus. Inhalte werden bei uns 
verinnerlicht und nicht ausgespro
chen. Die Europäer aber sprechen. 
[ ... ]Eine Rede in Japan ist immer 
eine Ausrede. Und die Europäer, 
die sprechen uns zu viel. Sie spre
chen immer, und sie sprechen alles 
aus. 



[. • .) Das Anderssein der Deutschen 
[. • .) hat mit einem anderen Be
wusstsein zu tun, oder vielleicht 
sogar mit mehr Bewusstsein.25 '' 

[. · -] Man geht in Deutschland für 
seine Rechte vor Gericht, viel 
schneller und öfter als bei uns. 
Das hat mitunter seine Vorteile. 
Es hat aber auch seine Nachteile, 
weil von da weg alles Wort für Wort 
~usgesprochen und ausformuliert 
1st - weil es kein Zurück mehr 
gibt. Man vertraut in der Bundes
republik dem Gesetz, man vertraut 
der Sprache und eigentlich nur der 
Sprache. Schweizerischem ,Nicht
davon-Sprechen< ist das nicht ge
heuer. Wir ertragen sprachliche Ex
aktheit nicht und machen lieber 
Verfassungsartikel, die ein un
brauchbares Sowohl-als-auch bein
halten. 

Deutscher Exaktheit wäre unsere 
Unentschiedenheit ein Greuel. Die 
Deutschen schaffen eine Bürokra
tie, die fast unerträglich ist-Formu
lare, Formulare, Formulare: es gibt 
in diesem Land nichts mehr was 
~cht ge_setzlich geregelt wäre'. [ . . . ) 

uch die Deutschen beklagen sich 
darüber, aber da gibt es kein Zurück 
mehr. Die Formulare nehmen dau
ernd zu - mit ihnen auch das muss 
gesagt sein, die Gerechtigkeit. Aber 
Wo endet das? Kann man Demokra
tie durch Gesetz erzwingen, Ist der G . . 
. erichtshof der Ort, wo Demokra-

tie verwaltet wird? Ich meine das als 

~hte Fragen, und entsprechende 
. egenfragen an die Schweiz wären 

nicht unberechtigt. 

[ ... ) Das Anderssein der Europäer 
[ ... ) hat mit einem anderen Be-
wusstsein zu tun, oder vielleicht 
sogar mit mehr Bewusstsein. 

[ ... ] Man geht in Europa für seine 
Rechte vor Gericht, viel schneller 
und öfter als bei uns. Das hat mit
unter seine Vorteile. Es hat aber 
auch seine Nachteile, weil von da 
weg alles Wort für Wort ausgespro
chen und ausformuliert ist - weil 
es kein Zurück mehr gibt. Man 
vertraut in Europa dem Gesetz, 
man vertraut der Sprache und ei
gentlich nur der Sprache. Japani
schem ,Nicht-davon-Sprechen< ist 
das nicht geheuer. Wir ertragen 
sprachliche Exaktheit nicht und 
machen lieber Verfassungsartikel, 
die ein unbrauchbares Sowohl-als

auch beinhalten. 

Europäischer Exaktheit wäre un
sere Unentschiedenheit ein Greuel. 
Die Europäer schaffen eine Büro
kratie, die fast unerträglich ist -
Formulare, Formulare, Formulare: 
es gibt in Europa nichts mehr, was 
nicht gesetzlich geregelt wäre. [ ... ) 
Auch die Europäer beklagen sich 
darüber, aber da gibt es kein Zu
rück mehr. Die Formulare nehmen 
dauernd zu - mit ihnen auch, das 
muss gesagt sein, die Gerechtigkeit. 
Aber wo endet das?''''· Kann man 
Demokratie durch Gesetz erzwin
gen? Ist der Gerichtshof der Ort, 
wo Demokratie verwaltet wird? 
Ich meine das als echte Fragen, 
und entsprechende Gegenfragen 
an Japan wären nicht unberechtigt. 



Die Deutschen sind eigenartige In
ternationalisten. Sie haben sich 
wirklich der Welt geöffnet, aber 
sie können es nicht lassen, zu er
obern. Sie begreifen und ergreifen 
zu schnell. Sie verstehen die Welt 
nur, wenn sie eingedeutscht ist[ .. .]. 
Die Deutschen sind politisch ganz 
und gar keine Imperialisten, aber 
ihr untauglicher Versuch, kosmo
politisch zu sein, wirkt imperia
listisch. [ ... ] 

Dabei sind sie keineswegs welt
fremd. [ ... ] Bücher von deutschen 
Autoren über das Ausland sind im
mer wieder von hohem Sachver
stand - von höherem jedenfalls als 
diese meine Zeilen über Deutsch
land. Deutsche Autoren verlassen 
sich nicht auf Gefühl, sie suchen 
die Fakten, und sie sprechen sie 
aus und formulieren. [ . .. ] 

Den Deutschen gelingt das Leben 
nicht. [ ... ] Deutschland - leben in 
Deutschland - macht mich traurig. 
Die Deutschen erinnern mich an 
die Unmöglichkeit des Lebens 
schlechthin.« 

''»In Deutschland werden die 
Dinge ausgesprochen. Es gibt 
zum Beispiel Radikalenerlasse 
und Berufsverbote in der Bundes
republik. Sie werden auch be
kämpft und diskutiert. Bei uns in 
der Schweiz ist das sehr viel ein
facher: die Lehrer werden gewählt 
oder eben nicht gewählt. Die 
Chance eines linken Lehrers ist 
bei uns Zufall. In der Bundesre
publik ist nicht nur das Verbot 
Gesetz, sondern auch die Chance 

Die Europäer sind eigenartige ln
ternationalisten. Sie haben sich 
wirklich die Welt geöffnet, aber 
sie können es nicht lassen, zu er
obern. Sie begreifen und ergreifen 
zu schnell. Sie verstehen die Welt 
nur, wenn sie europäisiert ist [ .. .]. 
Die Europäer sind [heute] ganz 
und gar keine Imperialisten 
[mehr], aber ihr untauglicher Ver
such, kosmopolitisch zu sein, wirkt 
imperialistisch. [ ... ] 

Dabei sind sie keineswegs welt
fremd. [ ... ] Bücher von europä
ischen Autoren über andere Erd
teile sind immer wieder von hohem 
Sachverstand- von höherem jeden
falls als diese meine Zeilen über 
Europa. Europäische Autoren ver
lassen sich nicht auf Gefühl, sie su
chen die Fakten, und sie sprechen 
sie aus und formulieren. [ ... ] 

Den Europäern gelingt das Leben 
nicht. [ .. . ] Europa - leben in 
Europa - macht mich traurig. Die 
Europäer erinnern mich an die Un
möglichkeit des Lebens schlecht
hin. « 

,,.,:•Doi Takeo:26 »Since Americans 

experience group life as potentially 
constrictive rather than supportive, 
yet when it is found to be indis
pensable, they tend to imperson
alize it. That is why American so
ciery is more legalized than ]apa
nese sociery. Namely, Americans 
are willing to abide by the rules 
of a game, while they shun [per
sonal] group comrol at all cost. -
Incidentally, it should be pointed 
out in this connection that totali-



eines linken Lehrers. Das Verbot 
ist unschön, aber man wagt es aus
zusprechen und setzt damit Gren
zen, auf die man vertrauen kann. 
Die nicht festgelegte schweizerische 
Hetzjagd unter dem Deckmantel 
der Demokratie ist undemokrati
scher.« 

tarianism is only an extreme form 
of such a legalism, a pure product of 
the West where the spirit of per
sonal freedom is supposed to flour
ish. « 

Die Heterogenität der einzelnen Kulturen und Epochen 
Japanische Sitten in der deutschen Schweiz 

Emanzipierte Frauen im alten Japan 

Das Verhältnis zwischen Konsens- und Konfliktbedürfnis und die 
Pflege des Non-Verbalen nicht nur in der zwischenme,nschlichen 
Kommunikation, sondern auch in der individuellen Selbstfindung, 
kurz in Sozialisation und Individuation, sind für das, was wir sind, 
von zentraler Bedeutung. Wenn nun in bezug auf sie eine grössere 
Af~inität zwischen der Schweiz und Japan empfunden wird als 
zwischen der Schweiz und Deutschland mindestens in - kultur
theoretisch nicht unproblematischer - 'idealtypischer Hinsicht, 
geraten geläufige kulturphilosophische Vorstellungen durcheinan
der. Es kommt Bewegung in die überlieferte Art, wie sich Schwei
zer kulturell identifizieren. Von Max Weber hatte ich als konkreten 
M~rksatz einer vergleichenden Kulturphilosophie seine Aussage 
Zitien12: »In ihren Prinzipien steht die chinesische Musik der 
h~llenischen näher als die deutsche.« Haben wir nun nicht Anlass, 
diesen Satz in bezug auf zentrale Züge der Gesellschaftsstruktur in 
der Schweiz (Konkordanzgesellschaft, Non-Verbalität, Wahrung 
Von »informellen Handlungsformen«27, Legalismusresistenz) in 
provokativer und heuristisch anregender Weise abzuwandeln: 
»In zentralen Prinzipien steht die soziale und politische Kultur 
J~pans (mit ihren Vorzügen und deren Kehrseiten) der schweize
~Ischen näher als die deutsche «? 
dm 19-Jahrhundert meinte Gottfried Kellers grüner Heinrich, dass 
der französische, der italienische und der deutsche Schweizer sich 

a~ Beste ihrer Kultur aus den »in Sprache und Geist verwandten 
~rosseren Völkern« geholt hätten der Deutschschweizer »aus den 
tiefen Schachten des deutschen Volkes«.28 Daraus ergab sich die 



Vorstellung von einer Art Doppelbürgerschaft: »Der Deutsch
schweizer ist von Haus aus schweizerischer Staatsbürger und 
deutscher Kulturbürger.«29 

»Sprache und Geist« sind jedoch nicht deckungsgleich. Zur Kultur 
eines Menschen gehören neben seiner Sprache sein soziales Ver
halten, seine »Sinnesart«30, Wertvorstellungen, Weltanschauung, 
Geschichtsbewusstsein, ethnisches Zugehörigkeitsgefühl, Ge
schmack, Kunst, Musik, Literatur und vieles mehr: alles Eigen
schaften, die nicht koextensiv sind und im Verlauf der Zeit auch 
nicht kovariieren. Wir entdecken im Umgang mit anderen Men
schen Beziehungen der Affinität und der Attraktivität, die nichts 
mit der gemeinsamen Sprache, mit jahrhundertelanger Nachbar
schaft und schon gar nichts mit Blutsverwandtschaft zu tun haben. 
Völlig neuartig ist diese Erfahrung nicht. Goethes Wort »Wahl
verwandtschaft« ist das beste literarische Zeugnis dafür. Einige 
subjektive Impressionen mögen zur Illustration genügen: Ich fühle 
mich in Rom mehr zu Hause als in Berlin. Paris ist für mich 
kulturell wichtiger als Wien. Locke und Hume habe ich früher, 
mehr und nachhaltiger gelesen als Hegel und Schelling, von Fichtes 
»Reden an die [sprachlich umgrenzte] deutsche Nation«, zu der 
ich als Deutschschweizer mich auch zu zählen hätte, gar nicht zu 
reden. Die Romane Dostoevskijs prägten mich stärker als die 
Gottfried Kellers. 
Neu ist höchstens, dass es unter den heutigen Kommunikations
möglichkeiten mit einer Beschränkung auf Europa vorbei ist. Ein 
Reduit Europa ist nicht so bald wieder möglich, in mentaler Kultur 
so wenig wie in materialer Kultur. Der Geschmack hat sich längst 
gewandelt: Ein Fisch, serviert im Hafen von Yokohama, sagt vielen 
mehr zu als ein Fisch, obschon nicht weniger roh, in Bremerhaven, 
die Ambiance im Restaurant ebenso.Japanische Gartenarchitektur 
ist noch eindrücklicher als englische und französische. Ozus Filme 
möchten manche weniger missen als die von Fassbinder, die Ro
mane von Natsume Soseki weniger als die von Thomas Mann. 
Fragwürdig ist es jedoch keineswegs nur für Schweizer geworden, 
sich als »deutsche Kulturbürger« zu identifizieren. Deutschen 
Staatsangehörigen ergeht es nicht anders. Auch viele von ihnen 
fühlen sich kulturell in Rom stärker verwurzelt als in Berlin. »Die 
Brüder Karamasov« sind für sie das wichtigere Buch als »Der 
grüne Heinrich« oder »Wilhelm Meisters Lehr- und Wander
jahre«. Von Russell und Quine haben nicht wenige von ihnen 



mehr und nach ihrer Meinung die bessere Philosophie bekommen 
als von Busserl und Heidegger. Fichtes »Reden an die deutsche 
~ation« sind ihnen nicht weniger ein Greuel als mir. Das japa
nische Theater prägt deutsche Bühnenstücke heute ebenso stark, 
Wie sie im 18.Jahrhundert von Shakespeares Theater geprägt wor
den sind. Für den Filmer Wim Wenders ist Ozu 'und nicht Fass
binder der Meister. 
Eigentlich fragwürdig geworden ist es, dass wir uns im Kulturellen 
zugleich national und uniform definieren. Fragwürdig geworden 
15t die Idee einer in sich geschlossenen Kulturnation. Es ist leichter, 
e_twas zu finden, zu dem kulturell alle Menschen den Zugang 
finden können, als etwas, auf das sich alle Angehörigen einer 
Kultur einigen können, nur sie und keine Angehörigen einer an
deren Kultur. Kulturen sind nicht die homogenen Gebilde, für die 
ma~ sie in der Romantik gehalten hat. Ein berühmter Beleg dafür 
bezieht sich auf den eben zitierten schweizerischen Autor Gott
fried Keller, der sich selber sein Leben lang als deutschen Dichter 
verstanden hat und von Nietzsche und Max Weber auch als solcher 
verehrt worden ist. Weber schrieb mitten im Ersten Weltkrieg über 
ihn: » Wir haben allen Anlass dem Schicksal zu danken, dass es ein 
D ' 

eutschtum ausserhalb des nationalen Machtstaates gibt. [ ... ] Ein 
so echter Deutscher wie Gottfried Keller wäre nie dies ganz Be
sondere, Einzigartige, geworden inmitten eines Heerlagers, wie 
unser Staat es sein muss .«31 
~~c~t Weniger revisionsbedürftig als die Aufteilung de: Me_nsc~
D t m ~ultur~n, die in sich homogen und geschlossen sm~, 1st die 

nterteilung ihrer Geschichte in ebensolche Epochen, die dann 
mit Etiketten wie »prämodern« und »modern« abgestempelt und 
schubladisiert werden. 
r 5 8 5 erstellte ein portugiesischer Missionar in Japan, Luis Frois SJ, 
~n ~chlichter Beschreibung, ohne Erklärung und nahezu ohne 
Jegliche Wertung, eine Liste von Gegensätzen zwischen Ja~an 
und Europa.32 Die einzelnen Gegensätze, 609 an der Zahl, smd 
kach Themen geordnet: Männer, Frauen, Kinder, Bonzen, Ess-
:,iltur, Pferde, Krankheiten usw. Kein Kapitel fordert mehr zu 

einer Revision, zu einer Totalrevision unserer landläufigen Vor
~ell~ngen über fremde Kulturen und frühere Zeiten heraus als das 

D
_apitel »Von den Frauen ihrer Person und ihren Sitten«. 

» be h h ' · 1 .. r aupt at der Fortschritt das an sich, dass er v1e grosser 
ausschaut, als er wirklich ist«, schrieb Wittgenstein, Nestroy zitie-



rend, über seine Philosophischen Untersuchungen.33 Wie fragwür
dig die bei uns gängige Einteilung von Epochen und Kulturen in 
»prämoderne« und »moderne« ist, zeigt die folgende Auswahl von 
Gegensätzen zwischen den Frauen in Europa und denen in Japan 
Ende des r 6. Jahrhunderts. Es sind nur ro von insgesamt 68 Gegen
sätzen, die Frois r 5 8 5 notiert hatte: 
(1) In Europa ist die höchste Ehre und der Reichtum der jungen 
Frauen[. . .} die unverletzte Erhaltung ihrer Reinheit; die Frauen in 

Japan legen keinen Wert auf die Jungfräulichkeit, noch verlieren 

sie, wenn sie ihnen fehlt, Ehre oder Heirat. 
(29) In Europa gehen die Männer voran und die Frauen hinterher; 

in Japan die Männer hinterher und die Frauen voran. 
(30) In Europa ist das Eigentum zwischen den Verheirateten ge

meinsam; in Japan hat jeder seines getrennt, und zuweilen erhebt 

die Frau von ihrem Mann Wucherzins. 
(32) Wie es die verdorbene Natur mit sich bringt, sind es die 

Männer, die ihre Frauen verstossen; in Japan sind es oft die Frauen, 

die ihre Männer verstossen. 
(JJ) In Europa setzt sich wegen der Entführung einer Angehörigen 

das ganze Geschlecht der Todesgefahr aus; in Japan schweigen die 

Väter, Mütter und Brüder dazu und gehen leicht darüber hinweg. 

(34) In Europa ist die Abgeschlossenheit der Töchter und jungen 

Frauen gar gross und streng; in Japan gehen die Töchter allein, 

wohin sie wollen, für einen und für viele Tage, ohne die Eltern zu 

befragen. 
(35) Die Frauen in Europa gehen nicht aus dem Haus ohne die 

Erlaubnis ihrer Gatten; die Japanerinnen sind frei zu gehen, wohin 

sie wollen, ohne dass die Gatten es wissen. 
(38) In Europa ist die Abtreibung, obwohl sie vorkommt, nicht 

häufig; in Japan ist sie so gewöhnlich, dass es Frauen gibt, die 

zwanzigmal abtreiben. 
(45) Bei uns ist es nicht sehr verbreitet, dass Frauen schreiben 

können; bei den vornehmen Damenjapans gilt es als Erniedrigung, 

wenn sie es nicht verstehen. 
(49) Die Europäerinnen reiten in Stuhlsätteln oder Frauensätteln; 

die Japanerinnen reiten wie die Männer. 
Wenn wir in anderen Kulturen gesellschaftliche Verhältnisse fin
den, die nicht unseren heutigen Vorstellungen vom Menschen, 
seiner Würde und seinen Rechten entsprechen, lautet eine beliebte 
Erklärung, dass die aussereuropäischen Kulturen eben nie durch 



eine Aufklärung hindurchgegangen seien. Es könnte jedoch auch 

sein, dass es in diesen Kulturen nicht die spezifische Form der 

Aufklärung gab, die wir in Europa aus dem 18.Jahrhundert ken

nen, weil es in ihnen auch nicht die eigentümliche Form des 

Mittelalters gab, die Europa über Jahrhunderte das Gepräge ge

geben hat. Es könnte auch sein, dass die weit ältere und funda

mentalere Aufklärung, die mit dem Erscheinen der Kulturen der 

»Achsenzeit« im ersten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung 

einherging, in anderen Weltgegenden eine radikalere war und 

?reitere Schichten erfasst hat, als dies im Westen der Fall gewesen 
1st. Um sich überhaupt zur Kultur zu erheben, hatten nach Her

ders Worten34 West-, Ost- und Nordeuropa »ein sonderbares 

Vehikel, eine fremde [>orientalische,] Religion nötig« . Für einen 

so revolutionären Bewusstseinswandel, wie er im 18 .Jahrhundert 

in Europa einsetzte, fehlte in Asien vor der aus Europa impor

tie~ten Industrialisierung möglicherweise eine vergleichbare 

{?nnglichkeit. Für China, sein Zurückbleiben in der wissenschaft

hch~n und technologischen Entwicklung hinter Europa seit dem 

Beg~nn der Neuzeit, ist dafür die Formel »Gleichgewichtsfalle 

[zwischen Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigungsangebot] auf ho

hem Niveau« geprägt worden.35 

Aber nicht alles, was Europäer in aussereuropäischen Kulturen als 

modern und aufgeklärt überrascht, hat mit den Hochkulturen der 

»Achsenzeit« zu tun. Manches hat noch ältere Wurzeln, archai

sche. Es vermochte sich in Ländern wie Japan offenbar besser über 

d:e verschiedenen Epochenschwellen hinweg zu erhalten als in 

vielen Gegenden Europas. Hierher gehören die erwähnten For

men der kommunalen Konsensbildung und Selbstverwaltung un

t~r Einbezug aller Betroffenen, die in Japan ein Modell bildeten für 

f;;.meninterne Entscheidungsprozesse, Qualitätsko~trollen, L~ya

. atsbez1ehungen und Solidaritätsmassnahmen. Hierher gehoren 

in Japan aber auch das Selbstbewusstsein, der Eigensinn, die Ei

fenmächtigkeit und Kompetenz von Frauen nicht nur in häu~

k:he~ ~elangen, sondern, von ihrer häuslichen ~omäne ~us (m 
_ntinu1erhcher Ausdehnung ihrer »Hausmacht« 1m Bereich der 

Wirtschaft und der Erziehung), weit darüber hinaus in ökonomi

~c~en heute auch in ökologischen und in kulturellen Angelegen

Aeiten von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse. 
[' ussereuropäische Kulturen sind in der Tat anders - anders näm

ich, als wir es erwarten anders als viele sie sich gerne vorstellen 
) ) 



würden. Viele dieser Kulturen sind nicht so prämodern, nicht so 
exotisch, nicht so inkommensurabel-unverständlich und gerade 
nicht so irrational, wie es so gut in unsere überkommenen Kli
schees von aussereuropäischen Kulturen passen würde. Sie sind 
dies alles seit Menschengedenken nicht. 
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